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M 1. den 22. Januar 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend 

Ausführung des Neichögefeges über Abänderung der Gewerbe-Drdnung. 

Mac Maaßgabe Befchluffes von Senat und Bürgerfchaft wird zur Aus: 

führung des Meichsgefeßes über Abänderung der Gewerbe Ordnung vom 17. Juli 1878 
hierdurch befanne gemacht, was folgt: 

1) Für die Ausftellung eines neuen Arbeitsbuhs an Stelle eines nicht mehr 

brauchbaren, eines verloren gegangenen oder vernichteten Arbeitsbuchs wird eine Gebühr 
von 50 Pfennigen durch Stempel erhoben. 

2) An Stelle der bei Beendigung des Lehrverhältniffes vom Lehrheren dem 

Lehrling auszuftellenden Zeugniffe werden (auf Grund von $ 129 des Gefeßes) für den 
Bereich der ftädtifchen Polizei: Behörde Lehrbriefe eingeführt, welche von den gewerb: 

lichen Eorporationen ausgeftellt und von der Gewerbefammer beftätigt, und ſoweit jene 
fehlen, von der Gewerbefammer ausgeftellt werden. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 22. Januar 1879, 

M 2. N den 24. Januar 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend das Hanſeatiſche Oberlandesgericht. 

Der Artifel 34 der Webereinfunft der drei freien KHanfeftädte, betreffend die 

Errihtung eines gemeinfchaftlichen Dberlandesgerichts, vom 30. Juni 1878, enthält 

die Beftimmung: 
„Für den Fall, daß das Großherzoglich Oldenburgiſche Fuͤrſtenthum Luͤbeck mit 

der freien Hanſeſtadt Luͤbeck zu einem Landgerichtsbezirfe vereinigt werden follte, 

find die Senate damit einverftanden, daß das Hanfeatifche DOberlandesgericht für 
L* 
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die Dauer folcher Vereinigung auch für das Fürftenehum Luͤbeck nach Maaßgabe 
der Reichsgefeße, beziehungsweife der für das Fürftenehum Lübeck geltenden Gefege 
zuftändig fein foll.” - 

Nachdem nun durch Vertrag zwifchen dem Senate der freien und Hanſeſtadt 

Lübe und Gr. Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Oldenburg die Errichtung 
eines gemeinfchaftlichen Landgerichts für Die freie und KHanfeftade Lübef und das 

Großherzoglih Dldenburgifche Fürftenehum Lübe mit dem Sitze zu Luͤbeck und in 
dem Vertrage außerdem feftgefegt worden ift, Daß das DOberlandesgericht für die freie und 

Hanſeſtadt Luͤbeck auch als Oberlandesgericht für das Fürftenehum Lübeck eintritt, fo wird 

folhes hiermit Namens der Senate der drei freien Hanfeftädte zur öffentlichen Kunde gebracht. . 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 24. Januar 1879. 

Publicirt den 25. Januar 1879. 

M 3. den 27. Januar 1879. 

Befaunntmahung, 

betreffend Gefchäftsvertheilung bei den Polizeirichtern. 

Nachdem die erforderlichen Vorbereitungen getroffen ſind, daß das durch 

Geſetz vom 20. December 1878 errichtete zweite Polizeigericht in den naͤchſten Tagen 
feine Wirkſamkeit beginnen kann, fo verordnet der Senat zufolge $ 4 des angezogenen 

Gefeges in Betreff der Vertheilung der Gefchäfte zwifchen den Polizeirichtern was folgt. 
Die Gefchäftsvertheilung zwifchen den beiden Polizeirichtern wird dadurch ber 

wirft, daß alle an die Polizeigerichte gelangenden Sachen, in denen die Familiennamen 

der Angeflagten mit einem der Buchftaben A bis M beginnen, dem Erften Polizeirichter, 
alle Sachen, in denen die Familiennamen der Angeklagten mit einem der Buchftaben 
N bis Z beginnen, dem Zweiten Polizeirichter zugemwiefen werden. In denjenigen 
Fällen, in welchen mehrere Mamen gleichzeitig das Rubrum der Sache bilden, giebt 
der zuerft ftehende Mame den Ausfchlag darüber, bei welchem der beiden Polizeirichter 

die Sache anzubringen ift. 
Nah $ A des Geſetzes find etwaige Zweifel über die Ausführung Diefer 

Beftimmungen im einzelnen Falle durch den Erften Polizeirichter zu enıfcheiden, Die 
Gültigkeit der Handlung eines Polizeirichters wird dadurch nicht berührt, daß die 
Handlung eines Polizeirichters nach der Gefchäftsverrheilung von dem anderen Polizeis 

tichter vorzunehmen gewefen wäre. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 27. Januar 1879. 
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M 4. den 29, Januar 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Tarif über die für Natural-Einquartierung aus Staatsmitteln 
zu gewährende Entihädigung. 

Nach Maaßgabe $ 13 des Geſetzes, betreffend die Quartierleiſtung für die 

bewaffnete Macht u. mw. d. a. vom 29. Movember 1875, wird der vom Senat mit dem 
Bürger: Ausfhuß für das Jahr 1879 vereinbarte Tarif über die für Natural: 
Einquartierung aus Staatsmitteln zu gemwährende Entſchaͤdigung hier⸗ 

durch veröffentlicht. Quartier | Quartier 
ohne Ver: | mit Ver: 

D) Für die Stadt, Borjtabt und ſämmtliche Bororte: | prlegung | pflegung 

für 1 General mit TH nn anna nennen en 410 1A 13.— 

= 1 Dberft oder Major mit Burſchen...................... 6. ⸗ 9 
s 1 Hauptmann oder Lieutenant mit Burfchen .. ........... Be 
EB EEE RET 1,20 2.10 
s 1 Unterofficier oder Gemeinen ............. ..... —,60 1.50 

REINE EREREL EHEN .. — 60 1.50 
2) Für die Landgemeinden, mit — der Gemeinden 

Stabt Bergeborf und Eurhaven: 

für 1 General wit Burſchen ............. ............. | 6, 9.⸗ 

s 1 Oberft oder Major mit Burſchen................... 3.⸗ 6.— 

: 1 Hauptmann oder Lieutenant mit Burfchen 2... .....-..r.» 1,80 4.80 

E79 7. NEUERER EEE BET SERRENN | 0 1.70 
s 1 Unterofficier oder Gemeinen ........... ... ........... | — 1.20 
En BER RE RE ER SER PL ROTE —15| 1.05 

3) Für die Gemeinden Stadt —— und Cuxhaven: | 

für 1 General mit Burſchen .. ............................ 1-9 
s 1 Dberft oder Major mit Burſchen...................... ST 6.— 

: 1 Hauptmann ober Lieutenant mit Burſchen ........ ....... 1,80 4,80 

« 1 Feldwebel ..... —80 1.70 
⸗1Unterofficier oder Gemeinen in: aan | —.,40 1.30 
— RHEIN | —i5 1,05 

Wenn den mit Verpflegung einquartierten Mannfchaften Brot aus Magazinen 
geliefert wird, fo ift der laut Ziffer 3 der Verordnung zur Ausführung Des Geſetzes 
über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 für die Brotlieſerung angenommene 
Werth der Brorportionen von 15 Pf. für den Mann und den Tag von den für Quartier 

mit WVerpflegung feftgeftellten Vergütungen in Abrechnung zu bringen. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats. Hamburg, den 29. Januar 1879. 



6 Hamb. Gefepfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 
ee en BEE 

‘M DB. den 31. Januar 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die bei dem Dberappellationsgerichte von te 

abzulegenden Prüfungen. 

Auf Grund verfaffungsmäßiger, durch das bevorfichende Inkrafttreten der 

Reichs: Yuftizgefege veranlaßeen Befchlußnahme wird hierdurch verordnet was folgt: 

Rechtscandidaten, welhe das Advocatur:Eramen auf Grund der Verordnung 

vom 7. December 1870 bei dem Oberappellationsgerichte der drei freien Hanſeſtaͤdte 

abzulegen wünfchen, haben ihr desfallffiges Gefuh fpäreftens am erften Mai diefes 

Jahres dem Senate einzureichen und fpäteftens am vierzehnten Tage nah Empfang 
des Zulaffungsbefcheides des Senats das Prüfungsgefuch, unter Beifügung des Zu: 

laffungsbefcheides nebft den beizufügenden Belegen und der vorfchriftemäßigen fchriftlichen 
Prüfungsarbeit, dem Oberappellarionsgerichte einzureichen, widrigenfalls die Anträge 
nicht werden berücffichtigt werden. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 31. Januar 1879. 

Publicirt den 1. Februar 1879. 

M 6. den 31. Januar 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Verlegung der diesjährigen Werien des Oberappellationsgerichts 

und eine Abänderung der Oberappellationsgerihts-Drdnung. 

Nachdem von den drei freien Hanſeſtaͤdten in Veranlaſſung des bevorſtehenden 

Inkrafttretens der Reichs-Juſtizgeſetze eine Verlegung der diesjährigen Ferien des Ober: 

appellationsgerichts und folgeweife eine Abänderung der $$ 22 und 102 der Ober: 

appellationsgerichts:Ordnung auf verfaffungsmäßigem Wege befchloffen ift, werden hierdurch 

nachftehend die an die Stelle der bisherigen $$ 22 und 102 der Oberappellationsgerichts: 

Drdnung tretenden neuen gefeßlichen Beftimmungen zur Öffentlichen Kunde gebracht. 
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$ 22. 

Das Oberappellationsgericht wird, außer den Sonntagen und den in der Stadt 
feines Sitzes angeordneten Fefttagen, vom 22. Juli bis zum 31. Auguft, beide Tage 

eingerechnet, Ferien halten. Im Jahre 1879 werden an Stelle der Ferien vom 22. Juli 

bis 31. Auguft vom 1. Auguft bis 30. September, beide Tage eingerechnet, Ferien 

ftattfinden. 

$ 102. 
Friften, die an einem Sonns oder Fefttage ablaufen ($ 22), find als bis zum 

nächften Werftage erſtreckt anzufehen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 31. Januar 1879. 

Publicirt den 1. Februar 1879. 

MT. den 31. Januar 1879, 

Befanntmahung, 

betreffend Beſchränkungen der Einfuhr aus Rußland. 

Nachdem im Reichsanzeiger vom 30. Januar d. J. ein Kaiſerliches Verbot 
der Einfuhr der untenbenannten Gegenſtaͤnde aus Rußland veroͤffentlicht worden, wird 
hierdurch unter Hinweis auf die im $ 327 des Strafgeſetzbuches beſtimmten Strafen, 

das Folgende zur Machachtung befannt gemacht: 

$ 1. 

Zur Verhütung der Einſchleppung anfteefender Krankheiten ift die Einfuhr 
nachbenannter Gegenftände aus Rußland über Die Neichsgrenze bis auf Weiteres verboten: 

Gebrauchte Leib: und Bertwäfche, gebrauchte Kleider, Hadern und Lumpen aller 

Art, Papierabfälle, Pelzwerk, Kürfchnerwaaren, Felle, Haͤute, halbgares fowie 

fämifch zugerichtetes Ziegenleder und Schafleder, Blafen, Därme in friſchem und in 

getrocknetem Zuftande, gefalzene Därme (Saitlinge), Filz, Haare (einfchließlich der 

fogenannten Zackelwolle), Borften, Federn, Caviar, Fifche und Sareptabalfam. 
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$2. 

Auf Waͤſche, Kleidungsftücke und anderes Meifegeräch, welches Reiſende zu 

ihrem Gebrauch mit fi führen, finder das im $ 1 enthaltene Verbot feine Anwendung. 
Weitere Beftimmung darüber, in welchem Umfange und auf welche Weife ſolche Ge: 

genftände einer Desinfection zu unterwerfen find, bleibe vorbehalten. 

$ 3. 

Die Einfuhr von Schafwolle ift nur mach vorgängiger Desinfection geftattet. 
Iſt die einzuführende Schafwolle einer Fabrifwäfche unterzogen worden, fo hat ee die 

Desinfection auf die Emballage zu befchränfen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 31. Januar 1879. 

M 8%. den 3. Februar 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Quarantaine für aus Ruſſiſchen Däfen kommende Schiffe. 

Nachdem duch Bekanntmachung vom 31. Januar d. J., betreffend Be: 

fhränfungen der Einfuhr aus Rußland, zur Verhütung der Einfhleppung anftecfender 

Krankheiten die Einfuhr verfchiedener, in jener Bekanntmachung genannter Gegenftände 
aus Rußland verboten worden, hat der Senat Behufs befferer Ueberwachung der Einfuhr 

feewärts, in Gemaͤßheit $ 3 der Verordnung, betreffend Quarantaine zu Eurhaven, 
von 1856, Verfügung getroffen, daß die Beflimmungen der $$ 4, 5 und 6 dieſer 

Auarantaine: Verordnung auf alle aus einem Ruffifchen Hafen fommenden Schiffe zur 

Anwendung zu bringen find. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 3. Februar 1879. 



M 9. den 7. März 1879. 

Eonceffion 

für die unter dem Namen „Unter-Elbe’fhe Eifenbahn-Gefellfhaft" begründete 
Aectien-Gefellfhaft in Betreff des Baues und Betriebes der im Hamburgifchen 
Gebiete belegenen Strede einer von diefer Gefellihaft herzuftellenden und 
zu befreibenden Eifenbahn von Stade nah Curhaven, in unmittelbarem 

Anſchluß einerfeits an die dort zu errichtenden Dafenanlagen, andererfeits 
an die von ihr ebenfalls zu erbauende Harburg: Stader Bahn. 

Der Senat von Hamburg überträgt die der Cuxrhavener Eifenbahn:, Dampfichiff: 

und Hafens Actien:Gefellfchaft in Berreff der Herftellung einer Eifenbahn von Stade 

nah Eurhaven zum unmittelbaren Anfhluß an die von Harburg nah Stade aus: 

zuführende Bahn am 2. Auguft 1872 gegebene, in einem Abdruck der Mo. 35 des 
Hamburgifhen Gefegblartes von dem gleichen Datum beigefügte Eonceffion zum Baue 
und DBerriebe der auf Hamburgifchem Gebiete belegenen Strecke diefer Bahn, fomwie 

zum Direeten, ununterbrochenen Anfchluffe an die in Eurhaven zu erbauenden Hafen: 

anlagen hierdurch an die unter dem Namen 

„AntersElbe’fche Eifenbahn : Gefellfchaft‘ 

begründere Gefellfhaft mit allen der Eurbavener Eifenbahn:, Dampfihiff: und 
Hafens Aetiens Gefellfchaft gegebenen Rechten, zugleih aber auch mit allen derfelben 

auferlegten Verpflichtungen, foweit fie den Bau und den Betrieb der Bahn von der 
Hamburgifchen Grenze bis nach) Eurhaven, den Bau des Bahnhofs und die Vers 

bindung Ddeffelben mit den KHafenbauten betreffen, und zwar unter den nachflehenden, 
genaueren Bedingungen: 

1. Das von der Königlich Preußifchen Regierung für die „Unter: Eibe’fche 
Eifenbahn :Gefellfchaft” auf A 23,500,000 feftgefegte Baucapital umfaßt auch den 

Bau der auf Hamburgifchem Gebiete belegenen Bahnſtrecke nebſt allen dazu gehörigen 

Bahnhofsanlagen. 
2 
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2. Die Zeichner der in Höhe diefes Eapitals auszugebenden Actien haften 

unbedingt für Wolleinzahlung und koͤnnen von diefer Verpflichtung durch die Organe 
der Gefellfhaft nicht entbunden werden. 

Die Ausgabe von Actien, welche auf den Inhaber lauten, darf nicht vor 
Eröffnung des Betriebes der Bahn erfolgen. 

3. Die Gefellfhaft hat den Bau der auf Hamburgifchem Gebiete belegenen 
Strede der Eifenbahn von Stade nah Eurhaven nebft Bahnhof innerhalb dreier 
Monate nah Ertheilung der Eonceffion zu beginnen und längftens binnen drei Jahren 
zu vollenden, fo daß fie am 1. Januar 1882 in Berrieb genommen werden kann. 

4. Mit Einverftändniß der Königlich Preußifchen Regierung haftet die derfelben 
für die Bahn von Stade nah Eurhaven geftellte Caution auch für die Fertigftellung 
der auf Hamburgiſchem Gebiete belegenen Bahnſtrecke nebft dazu gehörigen Bahnhofs: 
anlagen, und foll deshalb von der Beftellung einer befonderen Caution, wie fie im 
$ 9 der bisherigen Eonceffion flipulirt war, für die „Unter: Eibe’fche Cifenbahn: 
Gefellfhaft” abgefehen werden. 

5. Die in den $$ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 und 14 der der 

Eurhavener Eifenbahns, Dampficiff: und Hafen:Actien:Gefellfhaft gegebenen Eonceffion 
enthaltenen Beftimmungen bleiben auch für die „UntersElbe’fche Eiſenbahn-Geſellſchaft“, 
foweit fie auf den Bau und Berrieb der Eifenbahn uud die Bahnhöfe Bezug haben, in 
jeder Weife maaßgebend. 

6. Zu $15 wird der „Unter-Eibe’fchen Eifenbahn:Gefellfchaft” noch die befondere 
Verpflichtung auferlegt, fih mit der Eurhavener Eifenbahn:, Dampffchiff: und Hafen: 
AetiensGefellfhaft oder wem fonft die Ausführung der Hafenanlagen in Eurhaven 
übertragen werden wird, über eine directe unmittelbare Verbindung der Eifenbahn nebft 
Bahnhof mit den dafelbft zu erbauenden KHafenanlagen zu verftändigen. Sollte ein Eins 
verftändnig darüber nicht erfolgen, fo hat ſich die Gefellfchaft der Enefcheidung des 
Senates zu unterwerfen. 

7. Die $$ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23 der früheren Conceffion bleiben, 
fomweit fie fih auf die Eifenbahn und den Bahnhof beziehen, in Kraft. 

8. Die „Unter: Elbe’fhe Eifenbahns Gefellfchaft” hat dem Senate ihr Statut 
jur Genehmigung vorzulegen. 

9. In Uebereinftimmung mit den Vorſchriften der Königlih Preußifchen 
Regierung ift die Leitung der Baus und der Berriebs: Verwaltung der „Unter:Eibe’fchen 
Eifenbahn:Gefellfhaft” einem Vorſtande jn übertragen, welcher die Gefchäfte nach” einer 
vom Senate zu genehmigenden Geſchaͤftsordnung führt. Die Gefellfchaft hat, die Baus 
führung auf Hamburgifhem Gebiete einem der deutſchen Sprache” völlig mächtigen, 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 11 

technifhen DOberbeamten zu übertragen, welcher während der Bauzeit feinen fländigen 
Wohnfig in Cuxhaven zu nehmen hat. 

Bon den Mitgliedern des Auffichtsrarhes muß die Mehrheit ihren Wohnfig 

im Deutfchen Reichsgebiete haben. Der Worfigende des Auffichtsrarhes und deſſen 

Stellvertreter find ftets aus den im Deurfchen Meichsgebiete wohnhafteen Mitgliedern 
zu wählen, und erlöfcht deren Mandat mit Aufgabe des Wohnfiges. 

Die Zurücnahme der der „Unten: Elberfhen Eifenbahn:Gefellfchaft” ertheilten 

Eoneeffion, unter Verfall der für deren Ausführung beftellten Eautionen, wird für den 

Fall vorbehalten, daß entweder die für die Wiederaufnahme der Bauarbeiten auf Hams 

burgifchem Gebiete feftgefegte dreimonarlihe Friſt Seitens der „Unter: Elbe’fchen 

Eiſenbahn-Geſellſchaft“ nicht innegehalten wird oder die Eröffnung des Betriebes nicht 
bis fpäteftens zum 1. Januar 1882 erfolgt. Eintretenden Falles kann die Entziehung 
der Eoneeffion ohne Weiteres durch Beſchluß des Senates erfolgen, 

Hamburg, den 7. Mär; 1879.- 

Der Senat der freien und Hanfeftadt Hamburg, 

Der Präfident des Zenales. 
9. Weber Dr. 

9. Merd Dr, 

Gecretair. 

Anlage. 
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Anlage. 

Gonceffion 

für die Eurbavener Eifenbahn:, Dampfſchiff- und Hafen-Actien-Gefelfhaft in Betreff des 

Baued und Betriebeö der im Hamburgifchen Gebiete belegenen Strecke einer von dieſer 
Eifenbabn-Gefellfchaft Herzuftelenden und zu betreibenden Eiſenbahn von Stade nad 

Eurbaven, im unmittelbaren Anſchluß an die Harburg-Stader Bahn, fowie zu einer mit 

der in Eurbaven ausmündenden Bahn in direete Schienenverbindung zu fegenden Hafenanlage. 

Der Senat ertheilt der Gurhavener Eiſenbahn-, Dampficiff- und Hafen-Actien-Gefellichaft 

unter Bezugnahme auf den von ihm mit ber Königlich Preußifchen Regierung in Betreff der 

Herftelung einer Eifenbahn von Stade nach Gurhaven zum unmittelbaren Anſchluß an die von 

Harburg mad Stade auszuführende Bahn abgefchloffenen Staatövertrag vom 24. Juni d. Tr 

fowie unter Bezugnahme auf die mit dem proviforifchen Vorftande gewechfelten Schreiben vom 

5. und 18. März d. J. die Gonceffion ſowohl zu dem Baue der auf Hamburgifchem Gebiete 

belegenen Strede diefer Bahn in Gemäßheit der vorzulegenden Pläne und zur Beförderung von 

Perfonen, Vieh, MWaaren und Gütern auf derjelben, ald audy zur Herſtellung einer Hafenanlage 

in Gurhaven nach den zur Genehmigung vorzulegenden Plänen und zum Betriebe berfelben unter 

nachftebenden näheren Bedingungen und Beltimmungen. 

$ 1. 

Die Geſellſchaft, weldyer hierdurd nad) Maafgabe ihres Königlich Preußifcherfeits be- 

jtätigten Gefellfchafte-Statutd die Rechte einer Gorporation zugeftanden werben, ift allen Beftimmungen 

des zwifchen dem Senate und der Königlich Preußifchen Regierung abgefchloffenen, Eingangs 

erwähnten Staatövertrages vom 24. Juni 1872 unterworfen. 

$ 2. 

Die Gefellfchaft hat die auf Hamburgifchem Gebiete belegene Strede ber Eifenbahn von 

Stade nach Cuxhaven nebft Bahnhof längitens binnen drei Jahren von bem Tage ber Gonceffione- 

ertheilung, fowie die Hafenanlagen in Cuxhaven binnen drei ein ag Jahren, vom 1, Januar 1873 

an geredmet, in betriebsfähigem Zuftande herzuitellen. 

$ 3. 

Die Punkte, wo die Bahn das Preußiſch-Hamburgiſche Gebiet überfchreitet, werben 

nöthigenfalls durch von beiden Regierungen abzuorbnende Sommiffarien feftgeftellt. Der Gefellfchaft 

wird geftattet, die Bahn zunächit nur mit einem durchgehenden Geleife zu verfehen, doch hat fie 

von vorneherein das Terrain für eine doppelgeleifige Bahn anzulegen und das zweite Geleife im 

Hamburgifchen Gebiete auf Verlangen des Senats herzuftellen. Die Spurweite der Bahn foll 

1,435 Meter im Lichten der Schienen betragen. 

$A, 

Die Specialriffe und Pläne fämmtlicher, für die Bahn und für den Bahnhof, ſowie für 

‚die Hafenanftalten erforderlichen Baumerfe und Anftalten, fowohl der definitiven, als auch der 
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interimiſtiſchen, bei der Bauausführung zur Vermeidung von Verkehrsſtörung auf dem Lande wie 

auf dem Waſſer und zur Verhinderung von Beeinträchtigung des Stromlaufes und der Schiff— 
fahrt erforderlichen, ſowie die Epecialriffe der and Anlaß des herzuftellenden Uferfchußes von 

ben KHamburgifchen Baubehörden nöthig erachteten Arbeiten find dem Senate vor der Ausführung 

zur Genehmigung vorzulegen. Etwaige fpätere Abänderungen ber genehmigten Pläne und Riffe 
bedürfen vor der Inangriffnahme der Zuftimmung des Senats, welcher das aus feiner Fandee- 

hoheit folgende bau⸗ und polizeiliche Oberauffichtsrecht bei der Bauausführung durch den jeded- 

maligen Hamburgifchen WaflerbausDirector, welchem, ſowie deſſen Vertreter der Zutritt zu allen 

Bauplägen nebit Einficht der Baupläne jederzeit zu gejtatten ift, ausüben laſſen wird. 

8 5 

Der Senat wirb der Gefellichaft dad in Gemäßheit des feitgeitellten Bauprojectes ſowohl 
für die Eifenbahn, Bahnhofsanlagen x., ald auch für die Hafenanlagen und beren Zugänge 

erforberlich werdende Staatdgrundeigenthum nach Bebürfniß der Bauausführung, vorbehältlic, 

feines Eigenthums daran, für fo lange überweifen laffen, ald die Bahn von Stade nadı Cuxhaven 

fi) in Gemäßheit diefer und der von der Königlich Preußifchen Regierung ertheilten Conceffion 

im Betriebe befindet und nicht minder die Hafenanftalten der Schifffahrt geöffnet bleiben. 

Die Gefellfchaft darf daffelbe ohne Genehmigung ded Senats weder veräußern, noch 

Anderen zur Benugung überlaffen. 

Die Gefellfchaft wird außerdem den Hamburgifchen Fiscus für alle Entfchädigunge- 

ſummen ſchadlos halten, welche derfelbe in Folge der Verwendung tes betreffenden Staate- 

areald zu dem vorerwähnten Zwede an etwaige Nugberechtigte, Anlieger, Pächter und fonitige 

Intereſſenten, event. nach gerichtlichen Ausfpruche, zu bezahlen verpflichtet fein könnte. 

$ 6. 

Zur Erwerbung des für die Ausführung ber Bahn und des Bahnhofes auf Hamburgifchem 

Gebiete, ſowie der Hafenanlagen in Gurhaven erforderlichen Privat-Grundeigenthums fol auf 

Berlangen der Gefellfhaft das Erpropriationdverfahren in Gemäßheit der in Hamburg beftehenben 

Gefete Anwendung finden. 

Eine Veräußerung des in diefer Weife erworbenen Grundeigenthums, fowie die Leber- 
faffung deffelben an Dritte und die Verwendung zu anderen Zweden, ald denen bes Eifenbahn- 
betriebe® und der Hafenanlagen iſt ber Gefellfchaft ohne Genehmigung bed Senats nicht geftattet. 

87. 

Diejenigen Aenderungen und Vorkehrungen, welche in Folge der Eifenbahnanlagen und 

namentlicy des Hafenbanes in Betreff des Uferfchutes, des Abfchluffes ded gegenwärtigen Hafens 

gegen Oſten beim Wegfall des Duarantainehafene, der Berlegung beftehender Anlagen, als: der 

Deiche, der Wegeanlagen, fowie der Entwäflerung ꝛc. zc. im öffentlichen Intereffe oder in dem— 

jenigen ber anliegenden Grundftüde von ben competenten Behörben für nothwendig erachtet 
werden, hat die Gefellichaft für ihre Koften herzuftellen. Entiteht die Nothwendigkeit folcher 

Anlagen erft nach Eröffnung der Bahn und der Hafenanftalten durch eine mit den benachbarten 
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Grundftüden vorgehende Veränderung, jo ift die Gejellfchaft zwar auch zu deren Einrichtung 

und Unterhaltung verpflichtet, jedoch nur auf Koften ber babei intereffirten Grundbefiser, welche 
deshalb auf Verlangen der Gefellfchaft Caution zu beitellen haben. 

858. 

Die Geſellſchaft hat allen polizeilichen Anordnungen in Betreff der Beaufſichtigung, 

Unterbringung, Entlaſſung und Rückbeförderung der bei dem Bahn- und Hafenbau im Amte 

Rigebüttel befchäftigten Arbeiter in der Weiſe nachzukommen, daß daraus weder dem Hambur- 
gifhen Staate noch den Gemeinden im Amte Nigebüttel irgend weldye Koften erwachſen und 

hat nicht minder die durch etwaige Anftellung eines befonderen PolizeisAuffichts-Perfonals ent 

ftehenden Koiten zu tragen. 

9. 

Behufs Sicherftellung der rechtzeitigen und foliden Ausführung und Ausrüftuug der auf 

Hamburgifchem Gebiete liegenden Bahnſtrecke und Bahnhofögebäude, ganz beſonders aber der 

dafelbit zu erbauenden Hafenanlagen nebft Zubehör, hat die Gefellfchaft bei der Haupt-Staate- 

Saffe zu Hamburg einen Betrag von Hundert Taufend Preußifchen Thalern baar oder in 
Deutfchen Staatspapieren oder in Deutſchen Eifenbahn-Prioritäte-Obligationen Cunter Berechnung 

aller diefer Effecten nadı dem Courswerthe) nebft den nody nicht fälligen Zinscouponsd und den 

Talons zu hinterlegen und in gerichtlicyer oder notarieller Berpfändungsurfunde zu erflären, daß 

diefe Gaution der Hamburgifchen Staatsregierung unwiderruflich verfällt, wenn die Gefellichaft 

mit der Erfüllung der Verpflichtungen, welche durch die Gantion ficher geftellt werden follen, in 

Berzug kommt. 

Die Zurüdgabe der Zinscoupons erfolgt an deren Verfallterminen, kann jebod von dem 

Eenate inhibirt werben, wenn nad) deffen hierfür allein maafgebenden Ermeffen die Gefellichaft 

mit Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen die Hamburgifche Regierung in Berzug fommt. Die 

Rückgabe der Caution felbit erfolgt, fobald die Gefellichaft ihren Verpflichtungen zur Ausführung 

und Ausrüftung der Bahn, des Bahnhofes und der Hafenanlagen nach Maaßgabe der Anforbes 

rungen des Senats überall genügt hat. 

$ W. 

Die Geſellſchaft hat zur Beſtreitung der durch außergewöhnliche ElfementarsEreigniffe und 

größere Unglücksfälle hervorgerufenen außerordentlichen Ausgaben, jowie für die Beichaffung 

nadhträglih vom Senate erforderlich oder zwedmäßig erachteter Ergänzungsbauten einen 

Refervefonds nach denfelben Grundfägen, welche in der Königlich Preußifchen Gonceffion vom 
22. Mai 1872 für den Nefervefonds vorgefchrieben find, auch für die auf dem Hamburgifchen 
Gebiete belegenen Eiſenbahn- und Hafenbauten zu beitellen. 

$ 11. 

Die Gefellfchaft ift in Uebereinftimmung mit dem Art. 9 des mit ber Königlich Preus 

Biichen Regierung abgefcloffenen Staatövertraged vom 24. Juni 1872 verpflichtet, die anders 

weitig zwifchen den beiden Regierungen oder vom Bunbesrathe wegen Negulirung der Zoll- 
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verhältniffe auf der Bahn, ſowie bezüglich der bei Gurhaven zu erbauenden Hafenanlagen zu 

treffenden Feltfegungen ald bindend für fich anzuerkennen, namentlicd bezüglich der Herftellung 

und Unterhaltung der zur Niederlegung und zur zollamtlichen Abfertigung der Waaren erforder 
lichen Localitäten, fowie bezüglich der Befchaffung der nöthigen Wohnungen fir die Zollbeamten 

und aller ſonſt erforderlichen zollamtlichen Einrichtungen und Anlagen. Diefelbe hat gleichfalls 

die aus der eventuellen Freihafenftellung der Hafenbaffins, fowie aus der Sicherung der Zoll: 

linie u. mw. d. a. erwachſenden, einmaligen und wiederfehrenden baulichen Aufwendungen zu tragen. 

Nicht minder bat die Gefellfchaft fich allen zum Schutze der fiscalifchen Intereffen, fowie 

zur Erhebung der vorfchriftsmäßigen ftatiftifchen Daten auf dem Bahnhofe und in Folge ber 

Hafenanlagen nöthig erachteten Auflagen zu unterwerfen, auch ihre fämmtlichen Angeftellten auf 

die Verhütung von Defrauden zu verpflichten und biefelben, fofern fie ſich der Theilnahme an 

foldyen Defrauden verbächtig machen oder derfelben überführt werden, auf Verlangen der compes 

tenten Behörden refp. zu fufpendiren oder zu entlaffen. 

& 12, 

Die Gefellfchaft ift verpflichtet, ihren Betrieb, foweit die Natur beffelben es geitattet, in 

die nothmwendige Webereinftimmung mit den Bebürfniffen der Poftverwaltung zu bringen. 

Die Gefellfchaft ift verpflichtet, mit jedem fahrplanmäßigen Zuge auf Verlangen der 

Pojtverwaltung einen Poſtwagen und innerhalb deffelben: 

a. Briefe, Zeitungen, Gelder, ungemünzted Gold und Silber, Juwelen und Pretiofen ohne 

Unterfchied des Gewichts, ferner folche nicht in die Kategorie der obigen Eendungen gehörige 

Packete, welche einzeln das Gewicht von 20 Zollpfunden nicht überfchreiten, 

b. die zur Begleitung der Poitfendungen, ſowie zur Verrichtung des Dienfted unterwegs er: 

forderlichen Poſtbeamten, auch wenn diefelben geſchäftslos zurückkehren, 

ce. die Geräthfchaften und Utenfilien, deren die Beamten unterwegs bedürfen, 

unentgeldlich zu befördern. 

Statt befonderer Pojtwagen fünnen auf Grund deöfalljiger Verftändigung auch Pojt- 

Coupees in Eifenbahnmwagen gegen eine den Eelbftfoften für die Beſchaffung und Unterhaltung 

thunlichft naheftehende Miethe benußt, ed kann ferner bei ſolchen Zügen, in denen Poftwagen 

oder Poſt⸗Coupees nicht laufen, die unentgeldliche Mitnahme eines Poftbeamten mit ber Briefpoft, 

dem alsdann der erforderliche Sitzplatz einzuräumen ift, oder die unentgeldliche Beförberung 

von Briefe und ZeitungssPacdeten durch das Zug-Perfonal verlangt werden. 

Für ordinaire Padete über 20 Pfund, auch wenn diefelben innerhalb des Poſtwagens 

oder Poſt-Coupees befördert werden, erhält die Eifenbahn-Gefellichaft die tarifmäßige Eilfracht, 

welche für das monatliche Geſammt-Gewicht der zwifchen je zwei Stationen beförberten 

zahlungspflichtigen Packete berechnet und auf Grund befonderer Vereinbarung averfionirt wird. 

Wenn ein Pofiwagen oder das in bdefien Stelle zu benußende Poſt-Coupee für den 

Bedarf der Poft nicht ausreicht, jo hat die Gefellfchaft entweder die Beförderung der nicht 

unterzubringenden Poftfendungen in ihren Wagen zu vermitteln, oder der Poſt die erforderlichen 

Transportmittel leihmweife herzugeben. Im erfteren Falle wird für orbinaire Packete über 
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20 Pfund eine weitere, als die oben vorgeſehene Vergütung nicht geleiſtet. Im letzteren Falle 

zahlt die Poſt-Verwaltung außer der Fracht-Vergütung für die ordinairen Packete über 20 Pfund 

eine beſonders zu vereinbarende, nach Sätzen pro Coupee und Meile und reſp. pro Achſe und 

Meile zu bemeffende Hergabes und Transport-Bergütung. 

Die Gefellfchaft übernimmt die Unterhaltung, Unterftellung, Reinigung, dad Schmieren, 

Ein» und Ausrangiren ꝛc. der Eifenbahn-Poitwagen, fowie den leihweiſen Erfaß berfelben in 

Beichädigungsfällen, gegen Vergütungen, welche nach den Selbitfoften bemeffen werden und über 

deren Berechnung bejondere Vereinbarung getroffen wird. 

Die Gefellfchaft ift verpflichtet, die mit PoftsFreipäffen verjehenen Perjonen unentgelblich 

zu befördern, vorausgefekt, daß diefe nur einen Theil ihrer Reife auf der Eifenbahn, einen anberen 

Theil aber mit gewöhnlichem Poſtfuhrwerk zurücklegen. 

$ 13. 

Die der Gejellfchaft im Intereffe der Militair-, Poſt- und Telegraphen-Verwaltung und 

bezüglich ihrer Bahnbeamten und Arbeiter in der ihr von der Königlich Preußifchen Regierung 

gegebenen Gonceöfion vom 22. Mai 1872 (sub VI, VII, VIII und IX) auferlegten Bedingungen 

jollen für fie aud auf dem Hamburgifchen Gebiete Anwendung finden. 

$ 14. 

Obwohl die Genehmigung, nöthigenfalld die Abänderung des Fahrplanes auf der Bahn 

von Eurhaven nach Stade der Königlich Preußifchen Regierung vertragsmäßig zuftehen foll, fo 

hat die Gefellfchaft doch dem Senate oder dem von ihm beftellten Gommiffar fo rechtzeitig von 

allen beabfichtigten Abänderungen Kenntniß zu geben, daß berfelbe darüber vor ber Einführung 
mit der Königlich Preußifchen Regierung in Verbindung treten kann. Sie hat ferner für einen 

directen Anſchluß der Züge von Cuxhaven nad Stade und Hamburg und umgekehrt thunlichſt 

Sorge zu tragen und nicht minder dafür, daß, foweit ihr Unternehmen dabei in Betracht fommt, 

der Perfonens und GütersBerfehr nach und von Gurhaven nicht ungünjtiger behandelt werbe, ale 

der gleicye Verkehr nad und von den an ber Geefte belegenen Häfen. 

Da dem Senate vertragsmäßig die Feftitellung ded Fahrgeldes und der Frachtſätze für 

den Perſonen- und Güter-Verkehr zwifchen Gurhaven und Hamburg für den Hamburgifchen 

Theil der Bahn StadesEurhaven zufteht, jo hat die Gefellichaft die desfallfigen Tarife, fowie 

deren Abänderungen rechtzeitig vor der Einführung dem Senate zur Genehmigung und die 

fonftigen Tarife, wie bei dem Fahrplan bemerkt, rechtzeitig zur Kenntnißnahme vorzulegen. 

$ 15. 

Die Geſellſchaft bat fid die Einmündung und den Anfchluß von anderen, ſei ed von 

dem Senate ſſelbſt ausgeführten oder von ihm genehmigten Eifenbahnanlagen und Schienens 

verbindungen gefallen zu laffen und fich, foferne ein Einverjtändniß darüber, in welcher Weiſe 

die Einmünduug oder der Anſchluß ftattzufinden habe, unter den Betheiligten nicht zu erreichen 

ift, der Entfcheidung des Senats zu unterwerfen. 
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Die Geſellſchaft übernimmt zugleich die Verpflichtung, foweit der Senat ed im Intereffe 

des Berfehrs für nöthig erachtet, mit den Verwaltungen derjenigen Bahnen, welche mit ihrer 

Bahn durch Schienen verbunden werden, für die Beförderung von Perfonen und Gütern directe 

Erpeditionen und directe Tarife zu errichten und hierbei insbefondere auch in ein gegenfeitiges 

Durchgeben der Transportmittel zu willigen. 

$ 16. 

Die Gejellihaft hat die Bahnhöfe nebit Bahn, ſowie die Transportmittel fortdauernd 

in einem ſolchen Zuftande und Ießtere in ſolchem Umfange zu erhalten, daß die Beförderung 

mit Sicherheit und auf eine dem Zwede des Unternehmens entiprechende Weife erfolgen kann. 

Die Gefellfchaft bat nidyt minder die Hafenanlagen nebſt Zubehör in gleicdyer Weife zu unter: 

halten und ganz befonders die Tiefen in den Häfen, Hafenbafjins und in deren Zugangen auf 

den Maaßen zur erhalten, welche bei der Genehmigung der Specialpläne werden fejtgeitellt werden. 

Außerdem hat die Gefellichaft dem Hamburgifchen Staate auf fein Verlangen und nadı 

feiner Genehmigung in ihren Tidehäfen für die Staatsſchiffe feite Liegepläse und für das 

Tonnenwefen den nöthigen Yagerraum am Lande unentgeldlich einzuräumen. 

& 17, 

Der Senat wird von der Gefellichaft wegen des zu der Bahn und zu dem Bahnhofe, 
fowie zu den Hafenanlagen in Gurbaven verwendeten Grundeigenthums weder Grundfteuer 

erheben, noch wegen des Bahn- und Hafenbetriebes Gewerbes und Einfommeniteuer in Anfprudı 

nchmen. 

Die für die Benusung des Hafens in Curhaven von den Schiffen zu entrichtenden Abs 

gaben und Gebühren, wohin das Pootögeld indeß nicht gehört, fließen ausſchließlich der 

Gefellfchaft zu, Diefelbe hat jedoch die Tarife, bei deren Aufitellung die nad) den Verhältniſſen 

thunfichfte Gtleichitellung mit den anderen Hamburgifchen Häfen die Grundlage zu bilden hat, 

fowie deren Abänderungen den Senate zur Genehmigung vorzulegen. 

$ 18. 

Die Geſellſchaft it verpflichtet, zu jeder ganzen oder theilweijen Veräußerung der Stade: 

Gurbavener Bahn, foweit fie nebit den Bahnhofsanlagen auf Hamburgifchem Gebiete Tiegt, 

forwie der von ihr dafelbit ausgeführten Hafenanlagen, nicht minder zur Uebertragung des Bes 

triebed von Beiden an eine andere Gefellichaft oder an Private die Genehmigung des Senats 

einzuholen; nicht minder hat dies zu gefcheben, wenn die Veräußerung des durch Erpropriation 

erworbenen Grundeigentlums auf Hamburgiſchem Gebiete oder wenn die Verwendung deffelben 

zu anderen, als den angegebenen Eiſenbahnzwecken ftattbaben fol. Dem Hamburgifchen Staate 

ſteht jederzeit das Vorkaufsrecht zur. 

8 1m, 

Für den Erwerb der auf Hamburgifchem Gebiete belegenen Etrede der Stade-Cuxhavener 

Eifenbahn nebit Bahnhofsanlage, fei es durch den Senat, fei es durch die Königlich Preußische 

Regierung, find nacı dem Staatövertrage vom 24. Juni 1872, nadı Ablauf von 30 Jahren, 

3 
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die Beſtimmungen des Art. 42 des Königlich Preußiſchen Eiſenbahn-Geſetzes vom 3. November 1838 

maaßgebend. 

Die Grundſätze dieſes Artikels 42 ſollen auch für den Erwerb der Hafenanlagen abſeiten 

des Senats nach 30 Jahren maaßgebend ſein; es kann aber der Erwerb vom Senate niemals 

aus allein finanziellen Gründen beanſprucht werden. 

$ 20, 

Obwohl das Domicil der Gefellfchaft in Berlin it, fo it die Gefelfchaft, abgefehen von 

bem felbitverftändlid; begründeten Gerichtöftande der belegenen Sache des Contractes und bes 

begangenen Berbrechens, wegen aller Entfhädigungsanfprüce, die aus Anlaß der Eifenbahn- 

und Hafenanlagen auf Hamburgifchem Gebiete oder des Betriebes berfelben entitehen, der Hams 

burgifchen Gerichtsbarkeit unterworfen. 

Sollte der Senat es erforberlicdy erachten, jo wird die Gefellfchaft einen in Hamburg 

oder Gurhaven wohnhaften Bevollmächtigten beitellen, an welchen Verfügungen der Hamburgifchen 

Behörden und Gerichte mit verbindlicher Kraft infinuirt und erlaffen werden fünnen. 

$ 21. 

Die Gefellichaft ift verpflichtet, den Verkehr auf der im Hamburgifchen Gebiete belegenen 

Bahnſtrecke und auf dem Bahnhofe, nidyt minder den Betrieb der Hafenanlagen nicht eher zu 

eröffnen, als bis der Senat dazu feine Genehmigung ertheilt bat. 

$ 22, 

Für die Bahn Polizei find die bezüglichen Reichs-Verordnungen maaßgebend, im Uebrigen 
it die Gefellfchaft nebſt ihren Angeftellten den competenten Hamburgifchen Polizei-Behörden, 

namentlich auc; wegen ihres Kafenbetriebes den Anordnungen der Hafen-Behörden, unterworfen. 

$ 23. 

Zur Wahrung der dem Senate zuftändigen Auffichtdes und Hoheitsrechte, ſowie zur 

Regelung feines Verkehrs mit der Gefellichaft wird der Senat einen befonderen Gommiffar 

ernennen, deſſen Anordnungen und Weifungen diefelbe Folge zu leiften und ihm jede Auskunft 

über den Bau und den Betrieb der Bahn- und der Hafenanitalten zu ertheilen hat. 

Hamburg, den 2. Auguft 1872, 

Der Senat der freien und Hanſeſtadt Hamburg. 

Kirchenpauer, 

Präfident des Senates. 

3%. 9. Eievefing Dr., 

Eerretair. 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. I. Abtheilung. 19 

M 10. den 21. Mär; 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Poftordnung. 

Der Senat bringt nachftehende, ihm von dem Meichsfanzler zur Ver: 

Öffentlihung mitgerheilte Poftordnung hierdurch zur Öffentlichen Kunde: 

Hoftordnung vom 8. Marz 1879. 

Abſchnitt J. Poftfendungen. 
Abſchnitt Il. Eſtafettenſendungen. 
Abſchnitt II. Perſonenbeförderung mittels der Poſten. 

Abſchnitt IV. Ertrapoft- und Kurierbeförderung. 

Auf Grund der Vorfchrift des $ 50 des Gefeges über das Poftwefen 
vom 28, Dftober 1871 wird nachftehende Poftordnung erlaffen. 

Abſchnitt I. 

Poftfendungen. 

$ 1. 

ı Die Poftfendungen muͤſſen den nachfolgenden Beftimmungen ent: Allgemeine Ber 

fprechend verpackt, verfchloffen und mit Auffchrift verfehen fein. fhaffenbeit der 
Poftfendungen, 

m Es beträgt das Meiftgewicht: 
eines DBriefes 250 Gramm, 

einer Drucfahe 1 Kilogramm, 
einer Waarenprobe 250 Gramm, 
eines Packets 50 Kilogramm. 

$ 2. 
1 Auf der Außenfeite einer Poftfendung darf außer den auf die Ber Außenſeite. 

förderung bezüglichen Angaben nur der Mame oder die Firma des Abfenders 
enthalten fein. Wegen der befonderen Beftimmungen für Poft:Pacferadreffen, 

Pofifarten, Drucfahen, Waarenproben und Poftanweifungen fiehe $$ 3, 12, 

13, 14 und 16. 

u Die Freimarken find in die obere rechte Ecke der Auffchriftfeite, bei 

Pacerfendungen auf die Vorderfeite der Poſt-Packetadreſſe zu Fleben. 
9” 



Begleitadreſſe 
zu Packeten. 

Mehrere 
PDadete zu einer 
Begleitadreife, 

Aufſchrift. 
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$ 3, 

ı Seder Paderfendung muß eine Begleitadreffe (Poft:Packeradreffe) in 

der von der Poftverwaltung vorgefchriebenen Form beigegeben fein. 

ı Formulare zu Poſt-Packetadreſſen koͤnnen durch alle Poftanftalten 

bezogen werden. 
um Für Formulare, welche mit Freimarfen beklebt find, wird nur der 

Betrag der Freimarfe erhoben. Unbeflebte Formulare werden zum Preife von 

5 Pf. für je 10 Stück abgelaffen. 
ıv Formulare, welche nicht von der Poft bezogen werden, müffen in 

Größe, Farbe und Stärfe des Papiers, fowie im Vordruck mit den von der 

Poft gelieferten Formularen genau übercinftimmen. 

v Der an der Poft:Packeradreffe befindliche Abſchnitt kann vom Ab: 

fender zu fchriftlichen oder gedruckten ꝛc. Mittheilungen benutzt werden. 
vi Die Poft:Packeradreffe muß bei der Aushändigung des Paders an 

die Poftanftalt bz. an den beftellenden Boten zurückgegeben, der Abſchnitt kann 

jedoch durch den Empfänger abgerrennt und zurückbehalten werden. 

$4. 

t Mehr als drei Packete dürfen nicht zu einer Begleitadreffe gehören. 

Auch ift es nicht zuläffig, Packete mir Wershangabe und folche ohne Werth: 
angabe mittels einer Begleitadreffe zu verfenden. 

1 Gehören mehrere Packere mit Werthangabe zu einer Begleitadreffe, 

jo muß auf derfelben der Werth eines jeden Packets befonders angegeben fein. 

m Zu einer und derfelben Begleitadreffe dürfen weder mehrere 

Padere, auf denen Poftnachnahme haftet, noch Packete mit und Packete 

ohne Poftnachnahme, gehören; jedes Nachnahmepacket muß vielmehr von einer 

befonderen Poft:Packeradreffe begleitet fein. 

$5 

ı Hm der Auffchrife muͤſſen der Beftimmungsort und der Empfänger 

fo beftimme bezeichnet fein, daß jeder Ungewißheit vorgebeugt wird, 

m Dies gilt auch bei folchen mit „poftlagernd‘ bezeichneten Sendungen, 

für welche die Poft Gewähr zu leiten hat. Bei anderen Sendungen mit dem 

Vermerk „poftlagernd” darf, ftart des Namens des Empfängers, cine Angabe 

in Buchftaben oder Ziffern angewendet fein. 

m Die Aufſchrift eines Pacers muß Die wefentlihen Angaben der 

Begleitadreffe enthalten, fo daß nörhigenfalls das Packer auch ohne die Begleit: 

adreſſe beftelle werden kann. Zur Aufichrife gehöre auch, daß im Falle der 
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Sranfirung der Vermerk „‚frei” zc. und im Falle des Verlangens der Eilbeftellung der 

Vermerk „dur Eilboten” zc. angegeben wird. Nachnahmepackete müffen in der 
Auffchrift mit dem Vermerk „Nachnahme von .. 2... + (unter Angabe der 

Markfumme in Zahlen und Buchfiaben, der Pfennigfumme in Zahlen) verfehen 

fein, und unmittelbar darunter die genaue Bezeichnung der einliefernden Behörde 

oder Firma, bj. den Namen, Stand und Wohnort — in größeren Städten 

auch die Wohnung — des Abfenders in deutlicher Form enthalten. 

v Die Auffchrift eines Pacers muß in haltbarer Weife unmittelbar 

auf der Umhällung oder auf einem der ganzen Fläche nach aufgeflebten oder 

fonft unldebar darauf befeftigten Papier ꝛc. angebracht werden. Iſt dies nicht 

ausführbar, fo ift für Die Aufichrift eine haltbar befefligte Fahne von Pappe, 

Pergamentpapier, Hol; oder fonftigem feften Stoffe zu benutzen. Befonders groß 

und Ddeutlih muß der Mame des Beftimmungsorts gefchrieben oder gedruckt 
fein, wobei unverlöfchliher Stoff zu verwenden ift. 

$ 6. 

ı Menn der Werth einer Sendung angegeben werden foll, fo muß 
derfelbe bei Briefen in der Auffchrift, bei anderen Sendungen in der Auffchrift 

der Begleitadreffe und des zugehörigen Packets erfichtlich gemacht werden. 
1 Die Angabe des Werths einer Sendung hat in der Reichswaͤhrung 

zu erfolgen. Der angegebene Betrag foll den gemeinen Werth der Sendung 
nicht überfteigen. 

m Bei der Verfendung von Furshabenden Papieren ift der Kurswerth, 

welchen dieſelben zur Zeit der Einlicferung haben, bei der Verſendung von 

huporhefarifchen Papieren, Wechfeln und ähnlichen Dofumenten derjenige Betrag 

anzugeben, welcher vorausfichtlich zu verwenden fein würde, um eine neue rechte: 

gültige Ausfertigung des Dofuments zu erlangen, oder um die Hinderniſſe zu 

befeitigen, welche fih der Einziehung der Forderung entgegenftellen würden, wenn 
das Dofument verloren ginge. Iſt aus der Werthangabe zu erfehen, daß diefelbe 
den vorftehenden Regeln nicht entfpricht, fo fann die Sendung jur Berichtigung 
zurückgegeben werden. Iſt letzteres aber auch nicht gefchehen, fo darf dennoch 
aus einer irrthuͤmlich zu hohen Werthangabe ein Anfpruch auf Erftattung des 

entfprechenden Theiles der Verfiherungsgebühr nicht hergeleitet werden. 

ıv Der Vermerk über Poftnachnahme gilt nicht als Werthangabe. 

Machnahmefendungen werden daher nur dann als Werthſendungen behandelt, 

wenn neben der Angabe des Madynahmeberrages auf der Sendung ausdrücklich 
ein Werth angegeben ift. 

v Ueber Sendungen mit Werthangabe wird ein Einlieferungsfchein ertheilt. 

Werthangabe. 



Verpackung. 

Verſchluß. 
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$ 7. 

ı Die Verpackung der Sendungen muß nah Maßgabe der Beförderungs: 

firedfe, des Umfangs der Sendung und der Befchaffenheit des Inhalts haltbar 
und fichernd eingerichtet fein. 

m Bei Gegenftänden von geringerem Werthe, welche nicht unter Druck 
leiden, und nicht Fett oder Feuchtigkeit abfegen, ferner bei Aftens oder Schriften: 
fendungen, genügt bei einem Gewicht bis zu ungefähr drei Kilogramm, wenn 

die Dauer der Beförderung verhälmißmäßig kurz if, eine Hülle von Packpapier 

mit angemeffener Verſchnuͤrung. 
um Auf größere Entfernungen zu verfendende, oder ſchwerere Gegenftände 

müffen, infofern nicht der Inhalt und Umfang eine feftere Verpackung erfordern, 

mindeftens in mehrfachen Umfchlägen von ftarfem Packpapier verpackt fein. 

 Gendungen von bedeutenderem Werthe, insbefondere folche, welche 

dur Mäffe, Reibung oder Druck leihe Schaden leiden, ;. B. Spitzen, Geiden: 

waaren zc., müffen nah Maßgabe ihres Werths, Umfangs und Gewichts in 

genügend ficherer Weife in Wachsleinwand, Pappe oder in gut befchaffenen, 
nach Umftänden mit Leinen überzogenen Kiften ꝛc. verpackt fein. 

v Sendungen mit einem Inhalt, welcher anderen Poftfendungen fchädlich 

werden fönnte, müffen fo verpackt fein, daß eine ſolche Befchädigung fern gehalten 

wird. Fäffer mit Flüffigkeiten muͤſſen mit ftarfen Reifen verfehen fein. Kleinere 

mit Flüffigkeiten angefüllte Gefäße (Flafchen, Krüge zc.) find noch befonders in 

feften Kiften, Kübeln oder Körben zu verwahren. 

vi Wenn in Folge fehlerhafter Verpackung einer Sendung während 

der Beförderung eine neue Verpackung nörhig wird, fo werden die Koften dafür 

von dem Empfänger eingezogen, demfelben aber erftattet, wenn der Abfender die 

Entrichtung nachträglich übernimmt. 

$ 8. 
ı Der Verfchluß der Poftfendungen muß halıbar und fo eingerichtet 

fein, daß ohne Beſchaͤdigung oder Eröffnung deffelben dem Inhalt nicht bei— 

zufommen: ift. 

nn Bei Briefen nach Gegenden unter heißen Himmelsftrichen darf zum 

Verſchluß Siegellacf oder ein anderer, durch Wärme fich auflöfender Stoff nicht 

benußt werden. 
nm Bei Packeten mit Werthangabe hat die Befeftigung der Schlüffe 

fters durch Siegellack mir Abdruck eines ordentlihen Perfchafts ftattzufinden. 

ıv Bei Paderen ohne Werthangabe kann von einem Verſchluß mittels 

Siegel oder DBleie abgefehen werden, wenn durch den fonftigen Verſchluß oder 
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durch die Untheilbarkeit des Inhalts felbft die Sendung hinreichend gefichert erfcheint. 

Bei Sendungen, deren Umhuͤllung aus Packpapier befteht, kann der Verſchluß mittels 
eines guten Klebeſtoffs oder mittels Siegelmarfen aus Papier oder einem 
ähnlichen fefteren Stoffe hergeftellt werden. Auch bei anderen Packeten können 

Siegelmarfen in Anwendung fommen, fofern diefe mir Nückficht auf den zur 
Verpackung benußten Stoff fo befchaffen find, daß dadurch ein haltbarer Vers 

ſchluß erzielt wird. 

v Bei Reiſetaſchen, Koffern und Kiften, welhe mit Schlöffern verfehen 
find, ſowie bei gut bereiften und feft verſpundeten Fäffern, auch feſt vernagelten 

Kiften, bedarf es ebenfalls Feines weiteren Verſchluſſes durch Siegel oder Bleie. 

ve Desgleihen fönnen gut umhuͤllte Mafchinentheile, größere Waffen 

und Inſtrumente, Kartenfaften, einzelne Stufe Wildpret, z. B. Hafen, Rehe ıc., 

ohne Siegel: oder Bleiverfchluß angenommen werden. 

$9 

ı Briefe mit Werthangabe (Gold, Silber, Papiergeld, Werthpapieren 

u. ſ. mw.) müffen mit einem haltbaren Umfchlage verfehen und mit mehreren, 

durch daffelbe Perfchaft in gutem Lack hergeftellten Siegelabdruͤcken dergeftalt 

verfchloffen fein, daß eine Verlegung des Inhalts ohne Außerlih wahrnehmbare 

Befhädigung des LUmfchlages oder des Gieglverfhluffes nicht möglich ift. 
m Geldftücke, welche in Briefen verfande werden, müffen in Papier 

oder dergleichen eingefchlagen und innerhalb des Briefes fo befeftige fein, daß 

eine Veränderung ihrer Lage während der Beförderung nicht ſtattfinden kann. 

m Schwerere Geldfendungen find in Packete, Beutel, Kiften oder 
Fäffer feft zu verpacken, 

ıv Sendungen bis zum Gewicht von 2 Kilogramm dürfen, fofern der 

Werth bei Papiergeld nicht 10 000 Marf und bei baarem Gelde nicht 1 000 Mark 
überfteigt, in Packeten von ftarfem mehrfach umgefchlagenem und gut verfhnürtem 

Papier eingeliefert werden. 

v Bei fehwererem Gewicht und bei größeren Summen muß die dußere 

Verpackung in haltbarem Leinen, in Wachsleinwand oder Leder beftehen, gut ums 

fhnürt und vernäht, ſowie die Naht hinlänglich oft verfiegelt fein. 
vi Geldbeutel und Saͤcke, weldhe nicht in Fäffern u. f. mw. verfandt 

werden, können in dem Falle aus einfacher ftarfer Leinwand beftchen, wenn das 

Geld darin gehörig eingerollt oder zu Päckchen vereinigt enthalten ift. Andernfalls 

müffen die Beutel aus mwenigftens doppelter Leinwand hergeftelft fein. Die Naht 
darf nicht auswendig und der Kropf nicht zu kurz fein. Da, wo der Knoten 

geſchuͤrzt if, und außerdem über beiden SchnursEnden muß das Siegel deutlich 

Beſondere 
Anforderungen 
bezuͤglich der 

Werth⸗ 
ſendungen. 
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aufgedrückt fein. Die Schnur, welche den Kropf umgiebt, muß durch den Kropf 

ſelbſt hindurch gezogen werden. Dergleihen Sendungen follen nicht über 25 Kilo: 

gramm ſchwer fein. 

vr Die Geldfiften müffen von ftarfem Hol; angefertigt, gut gefüge und 
feft vernagelt fein, oder gute Schlöffer haben, fie dürfen nicht mit überftchenden 

Deckeln verfehen, die Eifenbefchläge muͤſſen feft und dergeftalt eingelaffen fein, 

daß fie andere Gegenftände nicht zerfcheuern Fünnen, Ueber 25 Kilogramm fchwere 

Kiften müffen gut bereift und mit Handhaben verfehen fein. 

vın Die Geldfäffer müffen gut bereift, die Schlußreifen angenagelt und 
an beiden Böden dergeftalt verſchnuͤrt und verfiegele fein, daß ein Deffnen des 

Faffes ohne Verlegung der Umfchnürung oder des Siegels nicht möglich if. 

ıx Bei Packeten mit baarem Gelde in größeren Beträgen muß der 

Anhalt gerollt fein. Gelder, welche in Fäffern oder Kiften zur Verſendung 

gelangen follen, müffen zunächft in Beutel oder Packete verpackt werden, 

$ 10. 

Bon der r Zur Verfendung mit der Poft dürfen nicht aufgegeben werden: Gegen: 

——— ſtaͤnde, deren Befoͤrderung mit Gefahr verbunden iſt, namentlich alle durch Reibung, 
Gegenſtaͤnde. Luftzudrang, Druck oder fonft leicht entzuͤndliche Sachen, ſowie aͤtzende Fluͤſſigkeiten. 

u Die Poſtanſtalten find befugt, in Fällen des Verdachts, daß die 

Sendungen Gegenftände der obigen Art enthalten, vom Aufgeber die Angabe des 
Inhalts zu verlangen und, falls Diefelbe verweigert wird, die Annahme der 
Sendung abzulehnen. 

m Diejenigen, welche derartige Sachen unter unrichtiger Angabe oder 

mit Verfchweigung des Inhalts aufgeben, haben — vorbehaltlich der Beftrafung 

nach den berreffenden Gefegen — für jeden entftehenden Schaden zu haften. 

vw Die Poftanftalten können die Annahme und Beförderung von Poft: 

fendungen ablehnen, fofern nah Maßgabe der vorhandenen Poftverbindungen und 

Poftbeförderungsmittel die Zuführung derfelben an den Beſtimmungsort nicht 
möglich ift. 

$ 11. 

Zur Poft- ı Flüffigkeiten, Sachen, die dem fchnellen Verderben und der Faͤulniß 
beförberung ber ausgeſeltzt find, unförmlich große Gegenftände, ferner lebende Thiere, können von 
dingt zugelaffene : . 
Gegenttände. den Poftanftalten zurückgewiefen werden. 

1 Für dergleichen Gegenftände zc., wenn diefelben dennoch zur Beförderung 
angenommen werden, fowie für leicht zerbrechliche Gegenftände und für in Schachteln 

verpacfte Sachen, leiſtet die Poftverwaltung feinen Erfag, wenn durch die Natur 
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des Inhalts der Sendung oder durch die Befchaffenheit der Verpackung während 
der Beförderung eine Befhädigung oder ein Verluſt entftanden ift. 

m Zuͤndhuͤtchen oder Zündfpiegel muͤſſen in Kiften feft von außen und 

innen verpackt und als folche, fowohl auf der Begleitadreffe als auch auf der 

Sendung felbft, bezeichnet fein. Der Abfender ift, wenn er diefe Bedingungen 

nicht eingehalten hat, für den aus etwaiger Entzündung entftehenden Schaden haftbar. 
v Die im $ 10 Abf. m ausgefprochene Befugniß der Poftanftalten 

tritt auch in folhen Fällen ein, in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, daß 

die Sendungen Flüffigkeiten, dem fchnellen Verderben und der Faͤulniß ausgefeßte 

Sachen, lebende Thiere, Zuͤndhuͤtchen oder Zündfpiegel enthalten. 

$ 12. 

ı Auf der Vorderfeite der Pofifarte darf außer der Aufichrift ($ 5) 

nur Mame und Wohnort des Abfenders enthalten fein. Die Ruͤckſeite kann zu 

fchriftlihen Mittheilungen benugt werden. Die Auffchrift und die Mittheilungen 

fönnen mit Tinte, Bleifeder oder farbigem Stifte gefchrieben werden; nur muß 

die Schrift haften und deutlich fein. 
nn  MPoftkarten, aus deren Inhalt die Abficht der Beleidigung oder einer 

fonft firafbaren Handlung ſich ergiebt, ferner Poftkarten, welche nach Befeitigung 

der urfpränglichen Auffchrife oder der auf der Mückfeite zuerft gemachten fchrift: 

lichen Mitcheilungen mit anderweiter Auffchrift bz. mit neuen Mittheilungen ver: 

fehen zur Poft geliefert werden, ebenfo Poflfarten mit Beklebung, z. B. mit 

aufgeflebten Photographien, find von der Poftbeförderung ausgefchloffen. 

m Die Poftfarten fönnen auch gegen ermäßigtes Porto ($ 13) als 

Formulare zu Druckjachen benugt werden; in diefem Falle müffen die Mittheilungen 

auf der Mückfeite der Poflfarte durch Druck oder fonft auf mechanifhem Wege 

hergeftelle fein; fie dürfen feine weitergehenden fchriftlihen Einfchaltungen oder 
Zufäge enthalten, als nah $ 13 bei Druckfachen geftarter find. Die Anfügung 

von Waarenproben zu Poftfarten ift unzuläfiig. 
vw Zu den Poflfarten mit Antwort werden befonders dazu eingerichtete 

Formulare verwender, von denen die zweite Hälfte zur Antwort dient. 

v Poftfarten müffen franfirt werden. Für Poflfarten mit Antwort ift 

auch für die Antwort das Porto vorauszubezahlen. Linfranfirte oder unzureichend 

franfirte Poftfarten werden nicht befördert. 
vi Die Gebühr beträgt ohne Unterfchied der Entfernung 5 Pf. für 

jede Poſtkarte. Für Poftkarten mit Antwort werden 10 Pf. erhoben. Bei der 

Verwendung von Poftkarten als Formulare zu Druckfachen beträgt das Porto 3 Pf. 

vu Formulare zu Poftfarten können durch alle Poftanftalten bezogen werden, 
4 

Poſtkarten. 
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vm Ungeftempelte Formulare zu Poftfarten werden zum Preife von 5 Pf. 

für je 10 Stück verabfolge. Fur geftempelte Formulare zu Poflfarten wird nur 

der Betrag des Stempels erhoben. 
ıx Formulare, welche nicht von der Poft bezogen werden, müffen in 

Größe und Stärfe des Papiers mit den von der Poft gelieferten übereinftimmen, 

auch auf der Vorderfeite mit der gedruckten oder gefchriebenen Ueberfchrift „Poft: 

karte“ verfehen fein, dürfen aber nicht das Meihswappen tragen, 

$ 13. 

ı Gegen die für Druckjachen feftgefegte ermäßigte Tare fönnen befördert 
werden: alle durch Buchdruck, Kupferftih, Stahlftih, Holzihnitt, Lithographie, 

Metallographie und Photographie vervielfältigten Gegenftände, welche nach ihrer 
Form und fonftigen Befchaffenheit zur Beförderung mit der Briefpoft geeignet find. 

1 Die Sendungen fünnen entweder unter der Auffchrift beftimmter 

Empfänger, oder als außergewöhnlihe Beilagen folcher Zeitungen und Zeit: 
fhriften, deren Vertrieb die Poft beforge, zur Einlieferung gelangen. 

m Für die Einlieferung unter der Auffchrift beftimmter Empfänger gelten 
die nachftehend unter ıv bis ıx, für die Einlieferung als außergewöhnliche Zeitungs: 
beilagen die unter x bis xım gegebenen Vorfchriften. 

a) Bei der Ein⸗ v Die Sendungen müffen offen, und zwar entweder unter Streifs oder 

—— Kreuzband, oder umſchnuͤrt, oder in einen offenen Umſchlag gelegt, oder aber 
beſtimmter dergeſtalt einfach zuſammengefaltet eingeliefert werden, daß ihr Inhalt leicht 

Empfänger. geprüft werden fann. Druckſachen find auch in Form von Poftfarten zuläffig 

($ 12 Abfag m). Unter Band (Verfehnürung) Fönnen auch Bücher, gleichviel 

ob gebunden, gefalzt oder geheftet, verfandt werden. Das Band muß dergeftalt 
angelegt fein, daß daſſelbe abgeftreift und die Befchränfung .des Inhalts der 
Sendung auf Gegenftände, deren VBerfendung unter Band geftatter ift, leicht 
erfannt werden fann. 

v Die Sendung fann eine innere, mit der dußeren übereinftimmende 
Aufſchrift enthalten. 

vi Mehrere Druckfachen dürfen unter einer Umhuͤllung verfendet werden; 
die einzelnen egenftände dürfen aber nicht mit verfchiedenen Auffchriften oder 
befonderen Umfchlägen mit Aufjchrift verfehen fein. 

vu Die Verſendung von Drucdfachen gegen die ermäßigte Tare ift 
unzuläffig, wenn diefelben, nach ihrer Fertigung durch Druck u. f. w., irgend 
welche Zufäge oder Aenderungen am Inhalt erhalten haben, wobei es feinen 
Unterfchied macht, ob die Zufäge oder Aenderungen gefchrieben oder auf andere 
Weiſe bewirkte find, z. B. durch Stempel, durch Druck, durch Ueberfleben von 
Wörtern, Ziffern oder Zeichen, durch Punktiren, Unterftreichen, Durchfireichen, 
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Wegſchaben, Durchſtechen, Abs oder Ausfchneiden einzelner Wörter, Ziffern oder 
Zeichen u. f. w. Es foll jedoch geftattet fein: 

1) auf der dußern Seite des Bandes den Namen, die Firma und den Wohnort 
des Abfenders anzugeben; 

2) auf der Druckfache felbft den Drt, das Datum und die Mamensunterfchrift 

dj. Firmazeihnung, ſowie den Stand des Abfenders handfchriftlich oder auf 

mehanifhem Wege anzugeben oder abzjuändern; 

3) einzelne Stellen des Inhalts, auf welche die Aufmerffamkeit gelenkt werden 

foll, durch Striche Fenntlich zu machen; 
4) Druckfehler zu berichtigen ; 

5) bei Preisliften, Börfenzetteln und Handelscireularen die Preife, ſowie den 
Mamen des Meifenden handfchriftlih oder auf mechanifchem Wege einzu: 
tragen oder abzuändern; 

6) bei Büchern, Mufifalten, Zeitfchriften und Bildern eine Widmung hand: 

ſchriftlich einzutragen und eine Rechnung beizufügen; 
7) den Korrefturbogen das Manuffript beizufügen und in denfelben Aenderungen 

und Zufäge zu machen, welche die Korrektur, die Ausftattung und den 

Druck betreffen, ſolche Zufäße auch im Ermangelung des Raumes auf 
befonderen Zetteln anzubringen; 

8) bei Bücherzetteln (offenen gedruckten Beftellungen auf Bücher, Zeitfchriften, 

Bilder und Mufifalien) die Werke, welche verlangt werden, auf der Ruͤckſeite 

bandfchriftlich zu bezeichnen und den Vordruck ganz oder theilweife zu Durch: 

ftreichen oder zu unterftreichen; 

9) Mopdebilder, Landkarten u. f. w. ausjumalen. 
vm Drucfachen müffen franfirt fein. Das Porto beträgt auf alle 

Entfernungen: 
bis 50 Gramm einfchließlih. » +++ 3 Pf. 

über 50 : 250 s s — 10 DE 

-260 : 500 ⸗ ⸗ ... . 20 ⸗ 

500 Gramm bis 1 Kilogramm einſchließlich 30 : 

ıx Für unzureichend franfirte Druckfachen wird dem Empfänger der 
doppelte Betrag des fehlenden Portorheils in Anfag gebracht, wobei Bruchtheile 
einer Mark nörhigenfalls auf eine durch 5 theilbare Pfennigfumme aufwärts 
abgerundet werden. Druckfachen, welche den fonftigen vorftchenden Beftimmungen 

nicht entfprechen, oder unfranfirt find, gelangen nicht zur Abfendung. b) Bei der @in 

x Als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen find folhe dem hf. ı —— F 

entſprechende Druckſachen anzuſehen: U itungs ⸗ 
agen. 

4 * 
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1) welche nicht nach Form, Papier, Druck oder fonft Beftandiheile derjenigen 

Zeitung oder Zeitfchrift bilden, mit der die Verfendung erfolgen foll; 

2) welche zwar als regelmäßige Mebenblätter zu Zeitungen erfcheinen, die aber, 

da fie auch unabhängig von der Hauptzeitung für fich allein bezogen werden 

Fönnen, von der Verſendung als ordentliche Zeitungsbeilagen ausgefchloffen find. 

xt Jeder Verfendung außergewöhnlicher Zeitungsbeilagen muß von dem 

Verleger eine Anmeldung derfelben bei der Poftanftalt des Aufgabeorts und die 

Entrichtung des Portos für fo viele Eremplare, als der betreffenden Zeitung ıc. 

beigelegt werden follen, vorhergehen. Das Einlegen in die einzelnen Zeitungss ıc. 

Eremplare ift Sache des DVerlegers. 
xır Außergewöhnliche Zeitungsbeilagen dürfen einzeln nicht über zwei 

Bogen ftarf, auch nicht geheftet, gefalzt oder gebunden fein, fondern müffen, wenn 

fie aus mehreren Blättern beftehen, in der Bogenform zufammenhängen. Die 

Poftanftalten find zur Zurückweifung folcher Beilagen befugt, welche nach Größe 

und Stärke des Papiers oder nach ihrer fonftigen Befchaffenheit zur Beförderung 

in den Zeitungspacketen nicht geeignet erfcheinen. 

xım Das Porto für Druckfachen, welche als außergewöhnliche Zeitungs: 

beilagen zur Einlieferung gelangen, beträgt für jedes einzelne Beilage:Eremplar 
4 Pf. Ein bei Berehnung des Geſammtbetrages ſich ergebender Bruchtheil 
einer Mark wird nöthigenfalls auf eine durch 5 theilbare Pfennigfumme auf: 

waͤrts abgerundet. 
$ 14. 

ı Gegen die für Waarenproben feftgefeßte ermäßigte Tare werden nur 
folhe Waarenproben zugelaffen, die feinen eigenen Kaufwerth haben und nad 
ihrer Befchafferiheit, Form und Verpackung zur Beförderung mit der Briefpoft 

geeignet find. 
m Hinfichts der Verpackung gilt als Bedingung, daß der Inhalt der 

Sendungen als in Waarenproben beftchend leicht erfannt werden fann, Die 

Verpafung kann unter Band, in offenen Briefumfchlägen oder in Käftchen oder 
Saͤckchen erfolgen. 

um Die Auffchrift muß, außer den Namen des Empfängers und des 

Beftimmungsorts, den Vermerk „Proben („Mufter‘‘) enthalten. In der 

Auffchrift dürfen außerdem nur noch angegeben fein: 
der Name oder die Firma des Abfenders, 

die Fabrik: oder Handelszeichen, einfchließlih der näheren Bezeichnung 

der Waare, 

die Nummern und 

die Preife, 
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ıv Diefe Angaben dürfen, ftatt in der Auffchrift, bei oder an jeder 

Probe für fich angebracht fein. 
v Den Waarenproben dürfen Briefe nicht beigefchloffen oder angehängt 

werden. Mehrere Waarenproben dürfen unter einer Umhüllung verfandt werden, 

die einzelnen Proben dürfen aber nicht mit verfchiedenen Auffchriften oder 

Umfchlägen mit Auffchrift verfehen fein. Die Bereinigung von Druckfachen 

mit Waarenproben zu einem Derfendungs: Gegenftande bis zum Gewicht von 
250 Gramm ift geftattet; die Druckfachen müffen in diefem Falle den Beftimmungen 

des $ 13 entfprechen. 

vi Die Sendungen müffen franfirt fein. Das Porto beträgt, gleichviel 

ob die Waarenproben für fich allein verfande werden oder ob Druckfachen damit 

vereinigt find, ohne Lnterfchied der Entfernung und des Gewichts 10 Pf. 

vu Für unzureichend franfirte Waarenproben wird dem Empfänger der 

doppelte Betrag des fehlenden Portorheils in Anfag gebracht, wobei Bruchtheile 

einer Mark nörhigenfalls auf eine durch 5 theilbare Pfennigfumme aufwärts 

abgerundet werden. 
vor MWaarenproben, welche den vorftchenden Beftimmungen nicht ent 

fprechen, oder unfranfire find, fowie Diejenigen Waarenproben, welche einen 

Werth haben, oder deren Beförderung mit Machıheil oder Gefahr verbunden 
fein würde, z. DB. Flüffigfeiten, Gegenftände aus Glas, ſcharfe Ynftrumente, 
ſtark abfärbende Stoffe u. dergf., gelangen nicht zur Abfendung. 

$ 15. 
ı Briefe, Poftkarten, Drucfahen, Waarenproben, Briefe mit Bes 

händigungsfchein, Poftnahnahmefendungen, fowie Packete ohne Werthangabe, 

fönnen unter Einfchreibung befördert und mülfen zu dieſem Zwecke von dem 

Abfender mit der Bezeichnung „Einfchreiben‘’ verfehen werden. Bei Packeten 

ohne Werthangabe muß diefe Bezeichnung auf der Begleitadreffe und auf dem 

Packete angegeben fein; die Wirkung der Einfchreibung in Bezug auf die 

Gewaͤhrleiſtung erftrecft fih in dieſem Falle nur auf das Parker und nicht 
zugleich auch auf die Begleitadreffe. 

m Ueber eine eingefchriebene Sendung wird ein Einlieferungsfchein 
ertheilt. 

m Für eingefchriebene Sendungen wird, außer dem Porto, eine Ein: 

fchreibgebühr von 20 Pf. ohne Nückfiht auf die Entfernung und das Gewicht 
erhoben. 

vw MWünfche der Abfender eines eingefchriebenen Briefes u. ſ. w. eine 
von dem Empfänger auszuftellende Empfangsbefcheinigung (Rückfchein) zu 

@infcreib- 
fendungen. 
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erhalten, fo muß ein folches Verlangen durch die Bemerfung: „Rückfchein‘ in 
der Auffchrift ausgedrückt fein, auch muß der Abfender fih namhaft machen 
oder angeben, an wen der Nückichein abzuliefern ift. Für die Belhaffung des 
Ruͤckſcheins ift eine weitere Gebühr von 20 Pf. vom Abfender in Voraus 
zu entrichten. 

v Eine Werthangabe ift bei Einfchreibfendungen nicht zuläffig. 

$ 16. 

ı Die Poflverwaltung übermittelt im Wege der Poftanmweifung Geld: 
beträge bis zu vierhundere Mark einfchließlich. 

1 Poftanweifungen müffen franfirt werden, Die Gebühr beträgt ohne 
Unterfchied der Entfernung: 

bis 100 Marl... 2.2... .... 20 PM. 
über 100 bis 200 Matt ....... 30 : 

: 200 : 400 er a — — — —— 40 ⸗ 

m Formulare zu Poſtanweiſungen koͤnnen duch alle Poftanftalten 
bezogen werden. 

ıv Fuͤr die mit Freimarken beffebten Formulare wird mur der Betrag 
der Freimarfen erhoben. Unbeflebte Formulare werden zum Preife von 5 Pf. 
für je 10 Stück verkauft. 

v Die Angabe des Geldbetrages auf der Poftanweifung hat in der 
Reihswährung zu erfolgen. Die Markſumme muf in Zahlen und in Buch: 
ftaben ausgedrückt fein. 

vr Der der Poftanweifung angefügte Abſchnitt kann vom Abfender zu 
ſchriftlichen Mitheilungen jeder Art benutzt werden. 

vn Meber den eingezahlten Betrag wird ein Einlieferungsfchein ertheilt. 
vn Die Auszahlung des angewiefenen Betrages erfolgt, nachdem der 

Empfänger die auf der Poftanweifung befindliche Auittung volljogen hat, gegen 
Rückgabe der Poftanweifung. Der der Poftanmweifung angefügte Abſchnitt Fann 

von dem Empfänger zurückbehalten werden. 

ıx Die Erhebung des Geldbetrages bei der Poftanftalt am Beftimmungs: 

orte muß, fofern der Betrag nicht durch den beftellenden Boten überbracht wird, 

fpäteftens innerhalb 7 Tage, vom Tage der Aushändigung der Poftanweifung 
an den Empfänger gerechnet, erfolgen. Andernfalls wird die Rückzahlung des 
Geldes an den Aufgeber eingeleitet, oder, fofern derſelbe nicht zu ermitteln ift, 

das für unbeftellbare Sendungen vorgefchriebene Verfahren zur Anwendung 
gebracht. 
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x Stehen der Poftanftalt am Beftimmungsorte die erforderlichen Geld: 

mittel augenblicflih nicht zur Verfügung, fo kann die Auszahlung erft verlangt 

werden, nachdem die Befchaffung der Mittel erfolgt ift. 
xı Wenn dem Empfänger eine Poftanweifung abhanden gefommen ift, 

fo hat derfelbe der Poftanftalt am Beftimmungsorte von dem DVerlufte rechtzeitig 
Mittheilung zu machen. Won diefer Poftanftalt wird alsdann bei etwaiger 
Vorlegung der vom Empfänger als verloren angegebenen Anmeifung die Zahlung 
bis auf Weiteres ausgefegt. Es ift Sache des Empfängers, durch Vermittelung 

des Abfenders bei der Aufgabe-Poftanftalt die Ueberfendung eines vom Abfender 

auszufertigenden Doppels der fraglichen Poftanweifung behufs Erhebung des 

eingezahlten Betrages zu erwirfen. Bei der Einlieferung des Doppels muß der 

bei der Aufgabe der abhanden gefommenen Poftanweifung ertheilte Einlieferungs: 
fhein von dem Aufgeber vorgelegt werden, Die Ueberfendung des Doppels von 

dem Aufgabe: nah dem Bejtimmungsorte erfolgt foftenfrei. 

$ 17. 

ı Auf Poftanmweifungen eingezahlte Beträge fünnen auf Verlangen des 

Abfenders dur die Poftanftalt am Aufgabeorte auf telegraphifhem Wege der 

Poftanftalt am Beftimmungsorte zur Auszahlung Hberwiefen werden, wenn 
fowohl am Aufgabes als auch am Beftimmungsorte eine dem Öffentlichen Verkehr 

dienende Telegraphenanftalt fich befinder. 
m Hm Falle ein ſolches Verlangen ausgefprochen wird, liegt die Aus; 

fertigung des Telegramms, mittels deffen die Ueberweifung erfolge, der Poftanftalt 
des Aufgabeorts ob. Wuͤnſcht der Abfender durch diefes Telegramm weitere, auf 

die Verfügung über das Geld bezügliche Mittheilungen zu machen, fo muß er 
diefe der Poftanftalt am Aufgabeorte fchriftlih übergeben, welche fie in das 

abzulaffende Telegramm mit aufnimmt. 
m Der Aufgeber hat zu entrichten: 

a) die Poftanweifungsgebühr, 

b) die Gebühr für das Telegramm, 
c) eine Gebühr von 25 Pf. für Beforgung des Telegramms am Aufgabeorte 

von der Poft bis zur Telegraphenanftalt, wenn die Telegraphenanftalt fich 
nicht im Poftgebäude mit befindet; 

außerdem fommt, infofern Die Anmeifung nicht mit dem Vermerk pojtlagernd 

verfehen ift, 

d) das Eilbeftellgeld für die Beftellung am Bellimmungsorte 
zur Erhebung ($ 21); daffelbe kann von dem Abfender gezahlt oder von dem 

Empfänger eingezogen werden. 

Telegraphifche 
VPoſt ⸗ 

anweiſungen. 



32 Hamb. Gefepfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 

w Die Poftanftalt des Beftimmungsorts hat gleich nad Empfang des 

Ueberweifungs:Telegramms daffelbe dem Empfänger durch einen befonderen Boten 
zuzuftellen. Die Auszahlung des angemwiefenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe 
des mit der Quittung des berechtigten Empfängers verfehenen Ueberweiſungs— 

Telegramnıs. 
v Die Telegraphenanftalten an folchen Orten, an denen eine Poftanftalt 

befteht, find ermächtigt, in Vertretung der Poftanftalt Beträge auf Poftanweifungen, 

welche auf telegraphiſchem Wege überwiefen werden follen, von den Abfendern 

entgegenzunehmen oder am Beftimmungsorte auszjuzahlen. 

$ 18. 

Voſtnachnahme⸗ ı Poftnachnahmen find im Betrage bis zu einhundertfuͤnfzig Mark ein: 

——— ſchließlich zulaͤſiſg. Eine Auszahlung des Nachnahmebetrages gleich bei der Ein— 
lieferung der zugehörigen Sendungen findet nicht ftatt. 

ır Handelt es fich um Befdrderungsauslagen und ähnliche Koften, welche 

auf Sendungen haften, fo find auch Nachnahmen zu einem höheren Berrage zuläffig. 
m Machnahmefendungen müffen in der Auffchrift mit dem Vermerk 

„Nachnahme von... .. Mark». Pf” (Markfumme in Zahlen und Buch: 
ftaben, Pfennigfumme nur in Zahlen) verfehen fein, und unmittelbar darunter 

die genaue Bezeichnung der einliefernden Behörde oder Firma, bez. den Namen, 

Stand und Wohnort — in größeren Städten auh die Wohnung — des 
Abfenders im deutlicher Form enthalten. Bei Packeten müffen vorftehende 

Vermerke ſowohl auf der Sendung felbft, als auch auf der zugehörigen Packer: 

adreffe angebracht fein. ($ 5 m) 

v Dem Wuflieferer einer Nachnahmeſendung wird über den Betrag 
eine Befcheinigung ertheilt. Iſt über die Sendung ohnehin ein Einlieferungs: 

fchein zu verabfolgen (bei Einfchreibs und Werthfendungen), fo wird der Mac: 

nahmebetrag in diefen Schein mit aufgenommen, 
v Eine Nahnahmefendung darf nur gegen Berichtigung des Mach: 

nahmebetrages ausgehändigt werden. Diefelbe muß der Poftanftalt am Auf: 

gabeorte fpäteftens 7 Tage nach dem Eingange zurückgefandt werden, wenn fie 
innerhalb Ddiefer Frift nicht eingelöft worden iſt. Diefes gilt auch von den 

Machnahmefendungen mit dem Vermerk „poſtlagernd“. 

vr Eingelöfte Nachnahmeberräge werden den Abfendern von der Be: 
ftimmungs:Poftanftale mittels Poftanweifung ohne Abzug übermittelt. Auf dem 

zugehörigen Abfchnitt, welchen der Empfänger lostrennen und zurückbehalten kann, 

wird poftfeitig Name und Mohnort des Empfängers der Nachnahmefendung, 

fowie Ort und Tag der Einlieferung der leßteren, vermerkt, 
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va Nicht eingelöfte Nachnahmefendungen werden den Abfendern gegen 
Ruͤckgabe der im Abfag ıv erwähnten Befcheinigungen wieder ausgehändigt. 

vın Für Machnahmefendungen ift Porto und eine Machnahmegebühr 
zu entrichten. 

1) Das Porto beträgt: 

a) für Machnahmebriefe, Druckfachen und Waarenproben bis zum Gewicht 

von 250 Gramm, fowie für Poſtkarten auf Entfernungen bis 10 

geographifche Meilen einfchließlih » «rennen ne. 20 Pf., 

auf alle weiteren Entfernungen «x... +. RE u 

Für unfranfirte Nachnahmebriefe ꝛc. wird ein Portozufchlag von 10 Pf. 

erhoben. Diefer Zufchlag fommt bei „portopflichtigen Dienft; 
ſachen“ nicht in Anfag; 

b) für Nachnahme-Packete cbenfoviel wie für Packete ohne Nachnahme. 
Falls eine Werthangabe oder Einfchreibung ftattgefunden hat, 

tritt dem Porto die DVerfiherungsgebühr bz. Einfchreibgebühr hinzu. 

2) Die Poftnachnahmegebühr beträgt für jede Mark und jeden Theil einer Mark 
2 Pf., mindeftens aber 10 Pf. Ein bei Berechnung der Nachnahmegebühr 
fi ergebender Bruchtheil einer Mark ift nörhigenfalls auf eine durch 

5 theilbare Pfennigfumme aufwärts abzurunden. 

X Die Poftnachnahmegebühr ift auch dann zu entrichten, wenn die 

Nachnahmefendung nicht eingelöft werden follte. Die Zahlung der Nachnahme: 

gebühr hat zugleich mit der des Porto zu erfolgen. 

$ 19. 

ı m Wege des Poftauftrages können Gelder bis zum Betrage von poftauftrigezur 

fehehundere Mark einfchließlich eingezogen werden. —— 

m Dem Poſtauftrage iſt das einzuloͤſende Papier (die quittirte Rechnung, 

der quittirte Wechſel, der Zinsſchein ꝛc.) zur Aushaͤndigung an denjenigen, welcher 

Zahlung leiſten foll, beizufügen. 

nm Das Formular zum Auftrage ift vom Auftraggeber durch Angabe 

feines Namens und Wohnorts, des Namens und Wohnorts des Zahlungs: 

pflichtigen, fowie des einzuzichenden Betrages auszufüllen. Die Markffumme muß 

in Zahlen und in Buchftaben ausgedrückt fein. 

vw Zu fohriftlichen Mittheilungen an den Zahlungspflichtigen ift der 

Poftauftrag, welcher im Falle der Einziehung des Betrages in den Händen der 
Poft verbleibt, nicht zu benutzen. Briefe dürfen dem Poftauftrage als Anlagen 

nicht beigefügt werden. 



34 Hamb. Gefegfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 

v Einem Poftauftrage fönnen mehrere Quittungen, Wechfel, Zins: 

fcheine zc. zur gleichzeitigen Einzichung von demfelben Zahlungspflichtigen beigefügt 
werden; die Gefammtfumme des einzuziehenden Betrages darf jedoch den Betrag 

von 600 Mark nicht überfteigen. 
ve Die Vereinigung mehrerer Poftaufiräge zu einer Sendung ift 

nicht ftatthaft. 

vr Der Auftraggeber hat den Poftauftrag nebft deffen Anlage unter 
verfchloffenem Umfchlage an die Poftanftalt, welche die Einziehung bewirken foll, 
unter Einfchreibung ($ 15) abjufenden. Der Brief ift mit der Auffchrife 

„Poftauftrag nach ......... (Mame der Poftanftalt)” zu verfehen. Soll die 

Vorzeigung an einem beftimmten Tage gefchehen, dann darf die Einlieferung des 
Poftauftrags nicht früher als fieben Tage vorher erfolgen. 

vır Ueber den Poftauftragsbrief wird ein Einlieferungsfchein ertheilt. 

1X Die Poftverwaltung haftet für die Beförderung des Poftauftrags: 

briefes wie fir einen eingefchriebenen Brief, für den eingezogenen Betrag aber in 

demfelben Umfange wie für die auf Poſtanweiſungen eingezahlten Beträge. Eine 

weitergehende Gewähr, insbefondere für rechtzeitige Worzeigung oder fuͤr rechtzeitige 

Ruͤck- oder Weiterfendung des Poftauftrags nebft Anlage, wird nicht geleifter; 

auch übernehmen die Poftanftalten Feinerlei Verpflichtung zur Erfüllung der bes 

fonderen Vorfchriften des Wechſelrechts. 

x Die Einziehung des Betrages erfolgt gegen Vorzeigung des Poft: 

auftrags und Aushändigung der quittirten Mechnung (des quittirten Wechfels ꝛc.). 

Die Zahlung ift entweder fofort an den Poftboten oder, wenn der Auftraggeber 
nicht die fofortige Nückfendung verlangt hat, binnen fieben Tagen nach der Vor— 

zeigung des Poftauftrags bei der einziehenden Poftanftalt zu leiften. Erfolgt die 
Zahlung innerhalb diefer Frift nicht, fo wird der Poftauftrag vor der Nückfendung 

nochmals zur Zahlung vorgezeigt. Als Zahlungsverweigerung gilt nur eine des: 

fallfige Erklärung des Zahlungspflichtigen felbit oder deffen Bevollmächtigten. 

Hatte der Zahlungspflichtige oder deffen Bevollmächtigter bereits bei der erften 
Vorzeigung die Einlöfung endgültig verweigert, fo unterbleibt die nochmalige Vor: 
zeigung nah Ablauf der fiebentägigen Frift. Verlangt der Auftraggeber die 

fofortige Ruͤckſendung nach einmaliger vergeblicher Vorzeigung, fo ift folches durch 

den Vermerk „Sofort zurück” auf der Mückfeite des Poftauftrags: Formulars zu 
bezeichnen. Theilzahlungen werden nicht angenommen. 

xı Poftauftragsbriefe müffen franfirt werden. Die Gebühr für einen 

Poftauftragsbrief beträgt 30 Pf. Der eingezogene Betrag, nach Abrechnung der 

Poftanweifungsgebühr, wird dem Auftraggeber von der einziehenden Poftanftalt 

mittels Poftanweifung übermittelt. Wird der Betrag nicht eingezogen, fo fommt, 
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außer der bei der Aufgabe entrichteten Gebühr, eine weitere Gebühr nicht zur 

Erhebung. 
xu Dem Belieben des Auftraggebers bleibt es überlaffen, dem Poft: 

auftrage gleich das ausgefüllte Poftanweifungs: Formular — bei Beträgen über 
400 Mark zwei Formulare — zur Uebermittelung des eingezogeneu Betrages 
beizufügen. Dabei darf in den beizufügenden Poftanweifungs Formularen nur 

derjenige Betrag der Forderung angegeben werden, welcher nach Abzug der Poft: 
anweifungsgebühr übrig bleibt. 

x Wird der Zahlungspflichtige nicht ermittelt oder leiſtet er, auch bei 

der zweiten Borzeigung des Poftauftrags, nicht Zahlung, fo wird der Poftauftrag 

nebft deffen Anlage dem Auftraggeber mittels eingefchriebenen Briefes Loftenfrei 

zurückgefandt, 

xıv Der Auftraggeber kann verlangen, daß der Poftauftrag und deffen 
Anlage nach einmaliger vergeblicher WVorzeigung nach einem innerhalb des 
Deutſchen Reichs belegenen Orte weitergefandt werde. Diefes Verlangen ift 
unter genauer Bezeichunng des anderen Empfängers durch den Vermerk „Sofort 
an M. in N.“ auf der Mückfeite des Poftauftrags: Formulars auszudrücken. Eine 

folhe Weiterfendung finder Foftenfrei ſtatt. Diefelbe gefchicht unverzüglich, und 

zwar mittels Einfchreibbriefes an den neuen Empfänger. 
xv Wuͤnſcht der Auftraggeber, daß die Weiterfendung an eine zur Auf: 

nahme des Wechfelproteftes befugte Perfon gefchieht, fo genügt der auf die Mückfeite 
des Poftauftrags: Formulars niederzufchreibende WVermerf „Sofort zum Proteſt“, 

ohne daß es der namentlichen Bezeichnung einer folchen Perfon bedarf, Alle 

Poftaufträge, auf welchen für den Fall der Michteinldfung die Weitergabe zur 

Proteftaufnahme verlangt ift, werden fofort nach der erften vergeblichen Vorzeigung 

oder nach dem erften vergeblich gebliebenen Verſuche der Vorzeigung meitergefandt. 
Mit der Weitergabe des Poftauftrags und deffen Anlagen an den betreffenden 

Motar, Gerichtsvollzieher ꝛc. ift die DObliegenheit der Poftverwaltung erfüllt. 

Die Proteftfoften hat der Auftraggeber unmittelbar an den Erheber des Proteftes 
zu entrichten. 

xvı Den Auftraggebern ift geftatter, auf der Vorderſeite des Auftrags: 

formulars das Datum desjenigen Tages anzugeben, an welchem die Einziehung 
des Betrages erfolgen fol, Für die Beftimmungs:Poftanftalt ift dann Diefer 

Zeitpunft bezüglich der Vorzeigung des Poftauftrags maßgebend. 
xvn An Sonntagen und an gefeßlichen Feiertagen findet die Vorzeigung 

von Poftaufträgen nicht ftatt. 
xvur Formulare zu Poftaufträgen koͤnnen durch die Poftanftalten zum 

Preife von 5 Pf. für je 10 Stuͤck bejogen werden. 
5» 
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$ 20. 

ı Gm Wege des Poftauftrags Fünnen auch Wechfel an den Bezogenen 

— behufs Einholung der Annahmeerklaͤrung verſendet werden. 
von Wech 

accepten. u Zu den Poſtauftraͤgen für Accepteinholung kommt ein beſonderes 

Formular in Gebrauh. Derartige Formulare werden zum Preife von 5 Pfennig 

für je 10 Stuͤck bei fämmtlichen Poftanftalten zum Verkauf bereit gehalten. 

Der Auftraggeber hat auf der Worderfeite des Formulars anzugeben: 
den Mamen und Wohnort des Bezogenen, 
den Betrag des Wechfels, wobei die Markſumme in Zahlen und in Buch: 

ftaben ausgedrückt fein muß, 

den eigenen (des Auftraggebers) Namen und Wohnort. 

Die Ausfüllung des Vordrucks bezüglic des Tages der Fälligkeit des 
MWechfels und die Angabe der etwaigen Wechfelnummer bleibt dem Auftraggeber 

anheimgeftellt. Der unbedrucfte Theil der Mückfeite des Formulars dient zur 
Aufnahme etwaiger Beftinnmungen des Auftraggebers darüber, ob der Poftauftrag 
nach einmaliger vergeblicher Worzeigung an ihm zuräc, oder an eine andere 
Perfon (ſ. Abfag ıx) Mmeitergefandt, oder einer zur Protefterhebung befugten 

Stelle übergeben werden fol. Für folhe Fälle bedarf es der Vermerke: 

„Sofort zurück”, „Sofort an N. in N.”, „Sofort zum Proteft”. Zu fchriftlichen 
Mittheilungen an den MWechfelbezogenen ift das Poftauftrags:Formular, welches 

im Falle der Annahme des Wechfels in den Händen der Poft verbleibt, nicht 

zu benußen, 
ne Dem Poftauftrage find die zum Zweck der Annahme vorzuzeigenden 

MWechfel beizufügen. Das Beilegen von Briefen, fowie die Wereinigung 
mehrerer Poftaufträge zu einer Sendung find unſtatthaft. Demfelben 
Poftauftrage Fönnen mehrere Wechfel nur dann beigefügt werden, wenn fie auf 

den nämlichen Bezogenen lauten und gleichzeitig zur Annahmeerflärung vor 
zuzeigen find, 

v Der Auftraggeber hat den Poftauftrag mit dem Wechſel in ver 

fhloffenem Umfchlage unter Einfchreibung an diejenige Poftanftalt abzufenden, 

welche die WUccepteinholung bewirken fol. Der Brief ift mit der Auffchrift 

„Poftaufteag nach ........ (Mame der Poftanftalt)‘ zu verfehen. Ueber 

den Poftauftrag wird ein Einlieferungsfchein ertheilt. 

v Die VBorzeigung des Poftauftrags und des beigefügten Wechfels erfolgt 
an den Wechfelbezogenen felbft oder an deffen Bevollmächtigten. Als 
bevollmächtigt wird hierbei, fofern der Bezogene nicht bei der Beftimmungs: 

Poftanftalt eine im Befonderen auf die Annahme von Wechfeln fautende Vollmacht 

niedergelegt hat, poftfeitig jede folche Perfon angefehen, welche zur Empfangnahme 
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von Ablieferungsfcheinen über Sendungen mit einer Werthangabe im Betrage 
von mehr als 300 Mark für den Bezogenen berechtigt ift. An Sonntagen und 
an gefeglichen Feiertagen findet die Vorzeigung von Poftaufträgen nicht ftatt. 

Diejenigen Wechfel, welche bei der erftien Vorzeigung von dem Bezogenen oder 
feinem Bevollmächtigten mit einem fchriftlichen Accept oder einer fchriftlichen 

Annahmeverweigerung nicht verfehen worden find, werden nach fieben Tagen 
nochmals vorgezeigt, falls nicht der Auftraggeber durch einen Vermerk auf der 

Mückfeite des Poftauftrags; Formulars ein anderes Verfahren vorgefchrieben hat. 

vi Die Annahme des Wechfels muß durch den Bezogenen oder deffen 

Bevollmächtigten auf dem Wechſel fchriftlih gefchehen. Die Annahme gilt 
als verweigert, wenn Ddiefelbe nur auf einen Theil der MWechfelfumme erfolgt, 

oder wenn der Annahmeerflärung andere Einfhränfungen beigefügt werden. 

vi Der angenommene Wechſel wird von der Beftimmungs:Poftanftalt 

ungefäumt an den Auftraggeber in einem Umfchlage unter Einfchreibung 

zuruͤckgeſandt. 

vın Hat der Auftraggeber auf der Ruͤckſeite des Poſtauftrags-Formulars 

nicht andere Beftimmung getroffen, fo find der Poftauftrag und die Anlagen an 

ihn zurüchzufenden, fobald feftfteht, daß der Bezogene nicht zu ermitteln ift, oder 

fobald der Bezogene bj. fein Bevollmächtigter eine die Verweigerung Der 
Annahme ausdrückende oder ihr gleich zu achtende Erklärung auf den Wechfel 

niedergefchrieben, oder fobald die zweite Vorzeigung ftattgefunden hat. 

IX Der Auftraggeber fann verlangen, daß der Poftauftrag nebft dem 

Wechſel nach einmaliger vergebliher Vorzeigung nach einem innerhalb des 

Deutfhen Reichs belegenen Orte, nicht aber nach dem Aufgabeorte des Poft: 

auftrags, meitergefandt werde. Diefes Verlangen ift unter genauer Bezeichnung 

eines anderen Empfängers durch den Vermerk „Eofort an N. in N.” auf der 

MRückfeite des Poftauftragss Formulars auszudrücken. Eine folhe Weiterfendung 

finder foftenfrei ſtatt. Diefelbe geſchieht unverzüglich, und zwar mittels Ein: 

fchreibbriefes an den neuen Empfänger. 

x MWünfcht der Auftraggeber, daß der Poftauftrag nebft Wechfel nach 

einmaliger vergeblicher Vorzeigung an eine zur Aufnahme von Wechſelproteſten 

befugte Perfon zum Zweck der Protefterhebung abgegeben werde, fo genügt der 
Vermerk „Sofort zum Proteft”, ohne daß es ber namentlihen Bezeichnung 

einer folchen Perfon bedarf. Alle Poftaufträge, auf welchen für den Fall der 

nicht zu erlangenden Annahme die MWeiterfendung des Wechſels zur Proteft: 
aufnahme vorgezeichnet ift, werden ſofort nach der erften vergeblihen VBorzeigung 

oder nach dem erften vergeblich gebliebenen Verfuche der Vorzeigung mweitergefandt, 
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Mit der Weiterfendung des Poftauftrags nebſt Wechfel an den betreffenden 

Motar, Gerichtsvollzieher 2. ift die Dbliegenheit der Poftverwaltung erfüllt. 

Die Protefifoften hat der Auftraggeber unmittelbar an den Erheber des Proteftes 
zu entrichten. 

xt Die Gebühren für einen Poftauftrag zur Beforgung des LWechfel: 

accepts beftehen aus folgenden Sägen: 
a) dem Porto für den Poftauftragsbrief mit... ren 0 0. + 30 Pf. 

b) der Gebühr für die Vorzeigung, ohne Ruͤckſicht auf die Höhe des 
MWechfelbetrages, von. «soccer Er | 

c) dem Porto für den Einfchreibbrief mit dem ——— Wechſel mit 30 

zuſammen .... 70 Pf. 

Das Porto unter a. iſt vom Auftraggeber vorauszubezahlen. Die Betraͤge 
unter b. und c. werden dem Auftraggeber angerechnet, fobald die Ruͤckſendung 

des bloßen Wechfels, oder des Poftauftrags mebft Wechſel ftatıfinder. Werden 

Poftaufträge zur Proteftaufnahme abgegeben, fo bleiben die Gebühren unter 
b. und c. außer Anfaß. 

x Die Poftverwaltung haftet für die Beförderung eines Poftauftrags: 

briefes, wie für einen eingefchriebenen Brief. ine weitergehende Gewähr, 
insbefondere für rechtzeitige Worzeigung oder für rechtzeitige Ruͤck- oder Weiter: 

fendung des Poftauftrags nebft Anlage, wird nicht geleifter; auch übernehmen 

die Poftanftalten Eeinerlei Verpflichtung zur Erfüllung der befonderen Vorfchriften 

des Wechſelrechts. 
$ 21. 

ı Sendungen, welche fogleih nah der Ankunft dem Empfänger be: 

fonders zugeftelle werden follen, müffen in der Aufichrift einen Vermerk tragen, 

welcher unzweideutig das Verlangen ausdrüct, daß die Beſtellung an den 
Empfänger fogleich nach der Ankunft durch befonderen Boten erfolgen fol (Eil: 

beftellung). Diefem Zwecke entfprechen folgende, vom Abfender durch Unter: 

ftreichen befonders hervorzuhebende Vermerke: 

„Buch Eilboten“, „durch befonderen Boten’, „befonders zu beftellen‘, 

„Sofort zu beftellen”. Bezeichnungen wie cito, cilissime, dringend, eilig ꝛc., 
bleiben unberückfichtigt. 

m Eingefchriebene Briefe, Poftkarten, Drucdfahen und Waarenproben 

werden den Eilboten ftets mitgegeben. 
m Packete ohne Werthangabe bis zum Gewicht von 5 Kilogramm, 

fowwie Sendungen mit Werthangabe bis zum Berrage von 300 Marf und bis 

zum Gewicht von 5 Kilogramm werden den Empfängern durch die befonderen 

Boten in die Wohnung beftellt, ſoweit nicht etwa zollamtliche Vorſchriften ent: 
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gegenſtehen. Bei Poſtanweiſungen werden die Geldbetraͤge dem Eilboten ſtets 
mitgegeben. 

v Bei Briefen mit Werthangabe von mehr als 300 Mark erſtreckt 

fih Die Rn der Poftverwaltung zur befonderen Beftellung in die 

Wohnung de pfängers nur auf den Ablieferungsfchein, und bei Packer: 

fendungen im Gewicht von mehr als 5 Kilogramm nur auf die Begleitadreffe 
bj. den etwaigen Ablieferungsfchein. 

v Mit der Annahme von Briefen und fonftigen Sendungen jur be: 
fonderen Beftellung an Empfänger die im Orts: oder im Landbeftellbezirf des 
Aufgabe:-Poftortes wohnen, ſowie von folhen Briefen und fonftigen Sendungen, 

die vom Aufgabeorte durch befondere Boten nad anderen Poftorten gefandt 
werden follen, haben die Poftanftalten ſich nicht zu befaffen. 

vo Auf Verlangen der Abfender kann die befondere Beſtellung von 
Poftfendungen, welche einer Poftanftalt von weiterher zugehen und nach einem 

anderen Poftorte gerichtet find, ſtattfinden, wenn die Entfernung zwifchen den 

beiden Poftanftalten nicht über fünfzehn Kilometer beträgt. Die Auffchriften 

derartiger Sendungen muͤſſen, unter Angabe des eigentlichen Beftimmungsorts, 
den Vermerk enthalten: „von (Bezeichnung des Ortsnamens der Poftanftalt, von 

welcher aus die Eilbeftellung erfolgen fol) durch Eilboten“. 

vu Für die Eilbeftellung von Poftfendungen find zu entrichten: 

a) Beigewöhnlichen und bei eingefchriebenen Briefen, Poftfarten, 

Drukdfahen und Waarenproben, fowie bei Nachhnahmebriefen: 

1) wenn die Beftellung im DOrtsbeftellbezirf der Beftimmungs : Poftanftalt 
erfolgt, für jede Sendung 25 Pf. 

2) wenn die Beftellung im Landbeftellbezirt der Beftimmungs: Poftanftalt 
erfolgt, für jede Sendung und für jedes Kilometer 15 Pf., im Ganzen 

jedoch nicht unter 75 Pf. für jede Beftellung. 

b) Bei Briefen mit Werthangabe, bei Packeten und bei Poft: 
anmweifungen: 

in allen Fällen, in welchen die Sendungen felbft, fowie die Geldbeträge der 

Poftanmweifungen, durch Eilboten beftellt werden, der doppelte Betrag der 

unter a. 1 bj. a. 2 bezeichneten Säge. Wenn nur die Scheine bj. die 

Begleitadreffen zur befonderen Beftellung gelangen, fo fommt der einfache 
Betrag des unter a. 1 bj. a. 2 bezeichneten Eilbeftellgeldes zur Anwendung. 

Höhere Vergütungen fir die Eilbeftellung von Poftfendungen nah dem 
Landbeftellbezirfe dürfen nur in den Fällen erhoben werden, wenn der Beflimmungs: 
Poftanftalt Niemand zur Verfügung fteht, der die Leiftung zum tarifmäßigen 

Sage übernimmt. 
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vın Die Gebühr für die Eilbeftellung fann vorausbezahlt oder deren 
Zahlung dem Empfänger überlaffen werden. In allen Fällen muß jedoch der 

Abfender für die Berichtigung der entftandenen Beftellgebühr haften. 
ıx Bei der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Briefe, Poftkarten, Druck: 

fachen oder Waarenproben an denfelben Empfänger durch Eilboten ift, wenn das 

Beftellgeld nicht vorausbezahlt ift, daſſelbe nur fir einen Brief m. ſ. mw. zu 
entrichten; bei anderen Sendungen wird das Beftellgeld für jeden Gegenftand 

befonders erhoben. Iſt das Beftellgeld vorausbezahle, fo tritt eine Erftattung 

nicht ein. 

x Verweigert der Empfänger die Zahlung der Beftellgebühr, fo wird 

ihm die Sendung gleichwohl behändigt, wenn er, unter Rückgabe des Brief: 
umfchlags und fchriftlicher Anerkennung der Zahlungsverweigerung, den Abfender 

bezeichnet. Die Koften der Beftellung find alsdann von dem Leßteren zu tragen. 

$ 22. 

Briefe mit ı MWinfcht der Abfender eines gewöhnlichen oder eingefchriebenen Briefes 

a über die erfolgte Beftellung eine poftamtliche Befcheinigung zu erhalten, fo muß 
dem Briefe ein gehörig ausgefüllter Behändigungsfchein äußerlich beigefügt und 

in der Auffchrift vermerfe werden: „Mit Behändigungsfchein”. Auf die Außen: 

feite des zufammengefalteren Behändigungsfcheins ift vom Abfender des Briefes 

die für die Ruͤckſendung erforderliche Auffchrift zu feßen. In DBerreff der Be: 

ftellung 20. der Briefe mit Behändigungsfchein fiehe $ 35. 
n Für Schreiben mit Behändigungsfchein werden erhoben: 

1) das gewöhnliche Briefporto, 

2) eine Behändigungsgebühr 
a) von 10 Pf., wenn die Abfendung von einer Staats: oder Gemeinde: 

behörde, oder von einem Motar erfolgt, 

b) von 20 Pf., wenn die Abfendung von Privatperfonen erfolgt, 

3) das Porto von 10 Pf. für die Nückfendung des Behändigungsfcheins. 

Wird die Einfchreibung verlangt, fo tritt dem Porto zu 1) die Ein: 

fchreibgebühr von 20 Pf. hinzu. 

m Formulare zu Behändigungsfcheinen Fönnen durch die Poftanftalten 

zum Preife von 5 Pf. für je 10 Stück bezogen werden. 

$ 23. 
Behandlung ı Sendungen, welche nicht den vorfiehenden Beftimmungen gemäß ver: 

— packt, verſchloſſen und mit Auſſchrift verſehen ſind, koͤnnen dem Einlieferer zur 
Sendungen. Herſtellung der vorſchriftsmaͤßigen Beſchaffenheit zuruͤckgegeben werden. 
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m Verlangt jedoch der Einlieferer, der ihm gefchehenen Bedeutung un: 

geachtet, Die Beförderung der Sendung in ihrer mangelhaften Befchaffenheit, fo 

muß die Beförderung gefchehen, wenn aus den gerügten Mängeln ein Machtheil 
für andere Poftgüter oder eine Störung der Ordnung im Dienftbetriebe nicht zu 

befürchten ift, der Einlieferer auh auf Erfaß und Entfchädigung verzichtet und 

diefe DVerzichtleiftung in der Auffchrift durch die Worte „Auf meine Gefahr” 

ausdrückt und unterfchreib. Wird über die Sendung ein Einlieferungsfchein 

erıheilt, fo hat die Poftanftalt über die WVerzichtleiftung des inlieferers auf 

dem Scheine einen Vermerk niederzufchreiben. 

re Iſt aber die Annahme der Sendung auch nicht wegen mangelhafter 

Beichaffenheit beanftandet worden, fo hat dennoch der Abfender alle die Nach: 

theile zu vertreten, welche aus einer vorfchriftswidrigen Verpackung, Verfchließung 

und Auffchrift hervorgegangen find. Ebenfo hat der Abfender den Schaden zu 

erfegen, welcher Durch die Beförderung von Gegenftänden entfteht, Die von der 

Poftbeförderung ausgefchloffen oder zur Poftbeförderung nur bedingt zugelaffen 

find ($$ 10 und 11). 
$ 24. 

ı Die Einlieferung der mit der Poft zu befördernden Sendungen muß, 

foweit diefelben nicht in die DBrieffaften zu legen find (Abſ. n), bei den Poft: 

anftalten an der Annahmeftelle gefchehen. 

n Inſofern der Umfang und die fonftige Befchaffenheit der betreffenden 

Gegenftände nicht ein Anderes bedingen, find gewöhnliche Briefe, gleichviel, ob 

franfirt oder unfranfirt, ferner Poftfarten, Druckfahen und Waarenproben mittels 

der Brieffaften zur Einlieferung zu bringen. Es ift auch geftattet, derartige 

Sendungen den Poftbegleitern, Poftillonen und Poſtboten (Beförderern von Boten: 

poften), wenn diefelben fich unterwegs im Dienft befinden, fowie den Führern der 

zu Poftjwecken dienenden Privat: Perfonenfuhrwerfe zu übergeben. 

in Den Landbriefträgern dürfen auf ihren Beftellungsgängen zur Abgabe 
bei der Poftanftalt ihres Amtsorts oder zur Beftellung unterwegs Die nachbezeichneten 

Sendungen übergeben werden: 
gewöhnliche oder einzufchreibende : Briefe, Poftfarten, Briefe mit Behändigungs: 

fchein, Druckfahen und Waarenproben, 

Poftanmweifungen, 
Nachnahmefendungen, und 

Sendungen mit Werthangabe, im Einzelnen bis zum Werthbetrage von 
150 Marf. 

Eine Verpflihtung zur Annahme von Packerfendungen liegt den Landbriefträgern 
nicht ob. 

6 
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ıv Snfofern in einzelnen Bezirken die Mitgabe von Poftfendungen in 

einem weiteren Umfange, als im Abf. n und im Abſ. ım angegeben, geftattet: ift, 

bewender es, fo lange nicht abändernde Anordnung getroffen wird, bei den des: 

fallfigen befonderen Beſtimmungen. 

v  Seder Landbriefträger führt auf feinem Beftellungsgange ein Annahme: 

buch mit fih, im welches er die von ihm angenommenen Sendungen mit Werth— 

angabe, Einfchreibfendungen, Poftanweifungen, gewöhnlichen Packere und Nachnahme; 

fendungen einzutragen hat. Zum Eintragen diefer Sendungen ift auch der Auf 
lieferer befugt. Die Ertheilung des Einlieferungsfcheins über die vom Lands 

briefträger angenommenen Sendungen mit Werthangabe, Einfchreibfendungen und 
Poftanweifungen erfolge erſt durch die Poftanftalt; der Landbriefträger ift ver: 

pflichtet, den Einlieferungsfchein dem Auflieferer, wenn möglich beim nächften 

Beftellungsgange, zu überbringen. Diefelben Grundfäge gelten auch in Betreff 
der bei Nachnahmefendungen nach $ 18 Abſ. w Anwendung findenden Befcheinigung. 

vi Für die von den Landbriefträgern auf ihren Beftellungsgängen ein: 

gefammelten portopflichtigen Einfchreibfendungen, fowie für Packere, Poftanweifungen 

und Briefe mit Werthangabe (Abſ. m und ıv) fommt, wenn diefe Gegenftände 
zur Weiterfendung durch die Poftanftalt des Amtsorts des Landbriefträgers 

nach einer andern Poftanftale beftimme find, außer dem Porto und den fonftigen 

Gebühren eine Nebengebühr von 5 Pf., welche im Voraus entrichtet werden 

muß, zur Erhebung. 
628. 

ı Die Einlieferung bei den Poſtanſtalten muß während der Dienftftunden 

und, wenn die Verſendung des eingelieferten Gegenftandes mit der nächften dazu 

geeigneten Poft erfolgen foll, vor der Schlußzeit dieſer Poft gefchehen. 

m Die Dienfiftunden der Poftanftalten für den Verkehr mit dem 

Publifum find im Allgemeinen: 

1) in dem Sommer:-Halbjahr (vom 1. April bis legten September) von 7 Uhr 
Morgens bis 1 Uhr Mittags, 

2) in dem Winter: Halbjahr (vom 1. Dftober bis legten März) von 8 Uhr 
Morgens bis 1 Uhr Mittags, und 

3) zu allen Fahreszeiten von 2 Uhr Machmittags bis 8 Uhr Abends. 

Die Ober: Poftdirectionen find jedoch ermächtigt, nach Maßgabe der beftchenden 

Poftverbindungen und der fonftigen Örtlichen Verhaͤltniſſe die Dienftftunden zu 
verlegen, auszudehnen oder zu befchränfen. 

m An Sonntagen fallen die Dienftftunden von 9 Uhr Morgens bis 

5 Uhr Nachmittags aus. An folhen gefeglichen Feiertagen, welche nicht auf 

einen Sonntag treffen, werden die Dienftftunden in der Weiſe befchränft, daß in 
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der Zeit von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags, fowohl des Vormittags 

als auch des Nachmittags, zwei Stunden ausfallen, in der Zmwifchenfrift aber 

mindeftens während zwei Stunden der Dienftverfehr mit dem Publikum ununter: 
brochen ftatıfindet. Die ausfallenden Stunden werden für jede Poftanftalt durch 

die vorgefegte Ober: Poftdirection beftimmt. Die Ober: Poftdirectionen können in 
befonderen Fällen die Befchränfung der Dienftftunden an Sonn und gefeßlichen 
Feiertagen zeitweife ganz oder zum Theil aufheben. 

v Inſofern bei einer Poftanftalt eine Einrichtung befteht, welche von 
den vorftehenden, in Bezug auf die Dienftftunden, fei es am den Sonn: und 
gefeglihen Feiertagen, fei es an den MWochentagen, als Megel gültigen Be: 

flimmnngen abweicht, kann es dabei bis auf Weiteres fein Bewenden behalten. 
v Die von den Ober» Poftdirectionen in Bezug auf die Dienftftunden 

der Poftanftalten getroffenen Feftfegungen müffen zur Kenntniß des Publifums 

gebracht werden. 
vi Die Schlußzeit für die Einlieferung bei den Annahmeftellen der b) Schlußgeit. 

Poftanftalten tritt ein: 

1) Für Briefe, Poftfarten, Drucfachen oder Waarenproben, über welche dem 

Abfender ein Einlieferungsfchein nicht zu ertheilen ift: 
eine viertel bis eine halbe Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder 
MWeitergange der Poſt. 

Bei Poftanftalten auf den Eifenbahnhöfen tritt fir die bezeichneten 
Gegenftände die Schlußzeit erft fünf Minuten vor dem planmdßigen 
Abgange des betreffenden Zuges ein; auch Fönnen diefe Gegenftände bis 
unmittelbar vor dem Abgange des Zuges in die an den Eifenbahn:Poft: 
wagen angebrachten Brieffaften gelegt werden, foweit die Perrons zu: 

gängli find. 

2) Für einzufchreibende Briefe, Poftfarten, Druckfachen oder Waarenproben: 
eine viertel bis eine halbe Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder 
Weitergange der Poft; jedoch find ſaͤmmtliche Poftanftalten berechtigt, im 

Falle durch denfelben Abfender mehr als drei Einfchreibbriefe zugleich 

eingeliefert werden, eine Schlußzeit von einer Stunde in Anſpruch 

zu nehmen. 
3) Für alle anderen Gegenftände: 

eine Stunde vor dem planmäßigen Abgange oder Weitergange der Poft. 
vor Falls die ordnungsmäßige Bearbeitung der Sendungen innerhalb 

der vorftehend beflimmten Schlußzeiten wegen befonderer örtlicher Verhaͤltniſſe 
nicht ausführbar fein follte, fönnen die Ober» Poftdirectionen eine angemeffene 
Verlängerung der Schlußzeiten eintreten laſſen. 

6* 
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vor un jedem Falle werden bei Poftbeförderungen auf Eifenbahnen die 

Schlußzeiten um fo viel verlängert, als erforderlich ift, um die Sendungen von 

der Poftanftalt nach dem Bahnhofe zu befördern und auf dem Bahnhofe felbft 

überzuladen. 

x Für Poften, die außerhalb der gewöhnlichen Dienftftunden abgehen, 
bilder der Ablauf der Dienftftunden die Schlußzeit, infofern nicht, nah Maßgabe 

des Abgangs der Poft, die Schlußzeit nah den vorftehenden Feſtſetzungen 
früher eintritt. 

x Die an oder in den Pofthäufern befindlichen Brieffaften müffen bei 

Eintritt der Schlußzeit jeder Poft, und zu den außerhalb der gewöhnlichen 

Dienfiftunden abgehenden Poften auch noch vor deren Abgang, geleert werden. 
Bei Sendungen, welche in Brieffaften fern vom Pofthaufe gelegt werden, ift 

auf Mirbeförderung mit der zundchft abgehenden Poft nur infoweit zu rechnen, 
als die Sendungen nah der gewöhnlichen Zeit der Leerung der Kaften vor 
Schluß der betreffenden Poften zum Pofthaufe gelangen. 

$ 26. 

Franfirunge« ı Briefe u. ſ. w., in deren Aufichrift der Franfirungsvermerf durch: 

vermert. ſtrichen, weggeſchabt oder abgeändert ift, find bei der Annahme zuruͤckzuweiſen. 
Wenn derartig befchaffene Briefe oder Briefe mit dem Franfirungsvermerf, für 
welche das Porto nicht Durch Poftwerthzeichen entrichtet worden ift, im Brief: 

Paften vorgefunden werden, fo wird die Ungültigkeit des Franfirungsvermerfs 

amtlich befcheinigt, und die Briefe werden als unfranfirt behandelt. 

m Wenn Briefe, welche dem Franfirungsjwange unterliegen, von den 

Abfendern unfranfirt oder ungenügend franfirt in den Brieffaften gelegt worden 

find, fo werden dieſe Briefe am Aufgabeorte zurückbehalten und dem zu 
ermittelnden Abfender zur Frankfirung zurückgegeben. 

Wegen ungenügend frankirter oder unfranfirter Druckfachen und Waaren— 

proben vergl. $ 13 Abfaß ıx bj. $ 14 Abfag vn und va. 

$ 27. 

Einlieferungs⸗ ı Die Einlieferung ſolcher Sendungen, über welche die Poftanftalt einen 

ſcein. Einlieferungsſchein auszuſtellen hat, wird durch den ertheilten Schein bewieſen; 

der Einlieferer hat ſich daher nicht zu entfernen, ohne dieſen Schein in Empfang 

genommen zu haben. Vermag — gegebenen Falles — der Abſender dieſen 

Schein nicht vorzulegen, ſo wird die Einlieferung als nicht geſchehen erachtet, 

wenn dieſelbe nicht aus den Buͤchern oder Karten erſichtlich iſt, oder wenn nicht 
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in anderer Weiſe überzeugend dargethan wird, daß die Sendung als eine folche 
eingeliefert worden ift, für welche die Poftverwaltung Gewähr leiſtet. 

m In Betreff der Einlieferungsfcheine über die von Landbriefträgern 
eingefammelten Sendungen gelten die Vorfchriften im $ 24 Abf. v. 

$ 28. 

1 Auf welhem Wege die Poftfendungen zu leiten find, wird von der Leitung ber 
Mofibehörde beftimmt. ; —— 

$ 29. 

ı Die zur Poft eingelieferten Sendungen können von dem Abfender vor Zurüdforderung 
der Zuftellung an den Empfänger zurückgenommen merden. gen Vers vom 

n Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der Aufgabe oder am Abſender. 
Beftimmungsorte, ausnahmsweife auch an einem Untermwegsorte, infofern dadurch 
feine Störung des Dienftes herbeigeführt wird. 

um Die Zurückgabe gefchieht an denjenigen, welcher den Einlieferungs: 

fchein, wenn aber ein folcher nicht ertheile ift, eine von derfelben Hand, von 

welcher die Auffchrift der Sendung gefchrieben ift, ausgefertigtes Doppel der 
Aufſchrift abgiebt. 

ıv Iſt die Sendung bereits abgegangen, fo hat derjenige, welcher diefelbe 

jurüchfordert, den Gegenſtand bei der Poftanftalt des Abgangsorts fehriftlich fo 
genau zu bezeichnen, daß derfelbe unzweifelhaft als der verlangte zu erfennen if. 

Die gedachte Poftanftalt fertigt das WVerlangfchreiben aus. 

v Soll die Zurückforderung auf telegraphifhem Wege gefchehen, fo 
darf ein desfallfiges Telegramm nicht abgefandt oder demfelben Folge gegeben 

werden, wenn nicht die Poftanftalt des Aufgabeores amtlich befcheinigt hat, daß 

der Abfender fih als zur Zurückforderung berechtigt bei derfelben ausgewiefen 

habe; daß dies gefchehen, muß in dem Telegramm bemerfe fein. 

vi Iſt die Sendung noch nicht abgegangen, fo wird von der Poftanftalt 

das Franfo bei Rückgabe des Briefumfchlags bz. der Begleitadreffe erflattet. 

vır Iſt die Sendung bereits abgefandt, fo finden hinfichtli der Porto: 
erhebung für die MNückbeförderung diefelben Beftimmungen, wie bei einer ge: 
wöhnlihen NRückfendung ($ 39 Abf. vn) mit der Maßgabe Anwendung, daß das 

Ruͤckporto eintrerendenfalls nach der wirklich zurückgelegten Beförderungsftrecke 
berechnet wird. 

$ 30. Aushändigung 

ı Auf Verlangen eines fich gehörig ausweifenden Empfängers a 
fofern im einzelnen Falle feine dem Beamten befannte Bedenken entgegenftehen, Empfänger an 

terwegs⸗ 
orten. 
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die Aushändigung einer Sendung an den Erfteren auch an einem Unterwegsorte 

ftattfinden, wenn dadurch Feine Störung des Dienftes herbeigeführt wird. 

m Das Porto wird nah Maßgabe der wirklich ftattgehabten Beförderung 

berechnet. Eine Erftattung von Porto für franfirte Sendungen finder nicht ftatt. 

$ 31. 

ı Hat das Siegel oder der anderweite Verfchluß einer Sendung fich gelöft, 
fo wird derfelbe von dem Poftbeamten unter Beidruͤckung des Poftfiegels und Hin: 

— Sendungen jzufügung der Mamensunterfchrift des betreffenden Poftbeamten wieder hergeftellt. 

ten, m Iſt durch die gänzliche Löfung des Siegels oder anderweiten Ver: 
fchluffes einer Sendung mit baarem Gelde oder mit geldwerthen Papieren die 

Herausnahme des Inhalts der Sendung möglic geworden, fo wird vor Her 
ftellung des Verfchluffes erft feftgeftellt, ob der angegebene Betrag der Sendung 
noch vorhanden ift. 

um Bei Poftanftalten, bei welchen zwei oder mehrere Beamte zugleich 

im Dienft anmwefend find, wird zur SHerftellung des Verſchluſſes und Bj. zur 

Feftftellung des Inhalts fofort ein zweiter Beamter als Zeuge hinzugerufen. Iſt 

ein. zweiter Beamter nicht im Dienft, jedoch ein Poftunterbeamter zugegen, fo 

wird diefer als Zeuge hinzugezogen. 

vw Hat nach den vorjtehenden Beftimmungen ein anderweiter Verſchluß 

der Sendung ftattgefunden, fo ift — wenn es ſich um Briefe mit Werthangabe 

oder um Packete mit oder ohne Werthangabe handele — bei Anfunft der 

Sendung am Beftimmungsorte der Empfänger davon in Kenntniß zu feßen und 
zu erfuchen, zur Eröffnung der Sendung in Gegenwart eines Poftbeamten im 
Poftvienftzimmer innerhalb der zu beftimmenden Frift fich einzufinden. Leiſtet 

der Empfänger diefem Erfuchen feine Folge, oder verzichtet derfelbe ausdrücklich 

auf Eröffnung der Sendung, fo ift mit deren Beftellung und Aushändigung 
nach Maßgabe der folgenden Borfchriften zu verfahren, Etwaige Erinnerungen, welche 

der erfchienene Empfänger bei Eröffnung der Sendung gegen deren Inhalt erhebt, 
find in die Verhandlung aufzunehmen, Durch welche der Befund feftgeftellt wird, 

v Die Poftbeamten müffen ſich jeder über den Zwed der Eröffnung 
hinausgehenden Einfiht der Sendung enthalten; auch muß über die gefchehene 

Eröffnung eine Verhandlung aufgenommen werden, in welcher die Veranlaſſung 

der Maßfregel, der Hergang bei derfelben und der Erfolg anzugeben find. 

ve Gendungen mit Druckfachen oder mit Waarenproben ($$ 13 und 14) 

zum Zweck der Prüfung über die Zuldfjigfeit des ermäßigten Portos zu Öffnen 

und einzufehen, find die Poftbeamten auch ohne weiteres Verfahren befugt. 
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$ 32. 
ı Die Verbindlichkeit der Poftverwaltung, die angefommenen Gegen: 

ftände den Empfängern ins Haus fenden (beftellen) zu laffen, erftrecke fich: 

1) auf gewöhnliche und eingefchriebene Briefe und Poftkarten, 

2) auf gewöhnliche und eingefchriebene Druckfachen und Waarenproben, 
3) auf Poftanweifungen, 

4) auf die Anlagen zu den Poftaufträgen, 
5) auf Begleitadreffen zu gewöhnlichen Packeten, 
6) auf Ablieferungsfcheine (Poft: Packeradreffen) über Sendungen mit Werth— 

angabe und über Einfchreibpackere. 

ı Soweit die Poftverwaltung die Beftellung nicht übernimmt, müffen 

Briefe mit Werrhangabe, Packete mit Werthangabe, ſowie Einfchreibpadere und 
ferner die Geldberräge auf Grund des Ablieferungsfcheins (der Poft:Packetadreffe, 

der Poftanmeifung), gewöhnliche Packete dagegen auf Grund der behändigten 
Begleitadreffe, von der Poft abgeholt werden. 

m Für die Beſtellung der gewöhnlihen Packete im Ortsbeſtellbezirk 
werden erhoben: 

1) bei den Poftämtern I. Klaffe: 

a) für Packete bis 5 Kilogramm einfhlieflih - ..... «+ 10 Pf., 

b) für fchwerere Padere 2200000 ; ee 

Für einzelne große Orte fann durch befondere Verfügung der oberften 
Poftbehörde die Beftellgebühr bei Packeten bis 5 Kilogramm einfchließlich auf 
15 Pf. und bei fhmwereren Packeten auf 20 Pf. feftgefegt werden. 

2) bei den Übrigen Poftanftalten: 

a) für Padete bis 5 Kilogramm ee rer0. BA, 
b) für ſchwerere Packete............. PT | — 

Gehört mehr als ein Packet zu einer Vegleitadreffe, fo wird für das 
fchmwerfte Packer die ordnungsmäßige Beftellgebühr, für jedes weitere Packet aber 
nur eine Gebühr von 5 Pf. erhoben. 

w Für die Beſtellung der Briefe mit Werthangabe und der Packete 
mit Werthangabe im Ortsbeftellbezirk werden erhoben: 
1) für Briefe mit Werthangabe: 

a) bis zum Betrage von 1500 Mark......... or. 59 
b) im Berrage von mehr als 1500 und bis 3000 Marf.... 10 „ 

2) für Packete mit Werthangabe: die Säge für Briefe mit Werthangabe, wenn 
aber der Tarif für die Beſtellung der gewöhnlichen Packete höhere Säge 
ergiebt, dieſe letzteren. 

Beſtellung. 
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v An Orten, wo Briefe und Packere mit höherer Werthangabe als 

3000 Mark beftelle werden, ift Dafür eine Beftellgebühr von 20 Pf. zu erheben. 
Für einzelne große Orte kann durch befondere Verfügung der oberften Pofibehörde 

die Beftellgebühr auch bei Packeten mit Werthangabe von 3000 Marf und 
weniger auf 20 Pf. feftgefegt werden. 

vi Für die Ueberbringung von Poftanweifungen nebft den dazu gehörigen 

Geldbetraͤgen im Ortsbeſtellbezirk wird für jede Poftanweifung eine Gebühr von 

5 Pf. erhoben. 

vu Für das Abtragen der Briefe mit Werthangabe, der bis 24 Kilogramm 

fhweren Packete mit oder ohne MWerthangabe, der Cinfchreibpadere bis zu 
demfelben Gewicht und der Poftanweifungen nad) dem Landbeftellbezirke wird 

ohne Rückfiht auf die Höhe der etwaigen Werthangabe bj. des Geldbetrages 
ein Beftellgeld von 10 Pf. erhoben. Werden Packete von höherem Gewicht 

als 24 Kilogramm abgetragen, fo beträgt das Beſtellgeld 30 Pf. für 

das Stuͤck. 

vm Die Beftellgebühren werden auch von portofreien Sendungen erhoben. 

ix An Einwohner im Orts: oder Landbeftellbezirf des Aufgabe-Poftorts 

werden Poftfendungen im gleichen Umfange wie an Empfänger im Bereich anderer 
Poftorte angenommen. Wegen der Ausnahme in Betreff der durch Eilboten 
zu beftellenden Sendungen fiehe $ 21 Abſ. v. 

x Für Briefe an Einwohner im Dres: oder Landbeftellbezirf des 

Aufgabe:Poftores kommt im Franfirungsfall, fowie für Dienftbriefe, eine Gebühr 

von 5 Pf., im Michtfranfirungsfall eine Gebühr von 10 Pf. zur Erhebung, 

foweit nicht abweichende Säße durch befondere Verfügung angeordnet find. Bei 

Briefen mit Behändigungsfchein wird fir die Mückfendung des Behändigungs: 
fcheins eine weitere Gebühr nicht erhoben. Bei eingefchriebenen Briefen tritt 

den vorftehenden Sägen die Einfchreibgebühr ($ 15 Abf. un) und bz. die Gebühr 
für Befhaffung des Ruͤckſcheins ($ 15 Abf. ıv) hinzu. 

xt Alle übrigen Sendungen, welche an Einwohner im Orts: oder Land: 

beftellbezirt des Aufgabe-Poftores eingeliefert werden, unterliegen denfelben Taren 

(einſchließlich der Beftellgebühren), wie die mit den Poften von weiterher ein: 

gegangenen gleichartigen Sendungen mit der Maßgabe, daß, foweit bei den Taren 
die Entfernung mit in Betracht kommt, der fir die geringfte Entfernungsftufe 
beftimmte Satz in Anwendung zu bringen ift. 

xn Eine Porto: und Gebührenfreiheit finder bei Beforgungen an Ein: 
wohner im Orts; oder Landbeftellbezirf Des Aufgabe-Poftorts nicht ftatt. 
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x Für die Abtragung der im Poftwege bezogenen Zeitungen und 

Zeitfchriften find fowohl nach dem Ortsbeftellbezirfe als auch nach dem Land; 

beftellbezirfe für jedes Eremplar jährlich zu entrichten: 

a) bei Zeitungen, welche wöchentlich einmal oder feltener beftelft 
werden ...... —V —— —— .... 60 Pf. 

b) bei Zeitungen, welche zweis oder dreimal wöchentlich beftellt 

werben — SER 1 Mark, 
c) bei Zeitungen, welche ehemals, aber nicht öfter als einmal 

täglich befielle werden - vo ron ne ne .. 1 Mark 60 Pr. 

d) bei Zeitungen, welche zweimal täglich beftellt werden... . 2 Marf, 
e) für die amtlihen DVerordnungsblätter. .. ... — 60 Pi. 

Das Zeitungsbeftellgeld wird für denjenigen —— im Voraus erhoben, fuͤr 

welchen die Vorausbezahlung des Bezugspreiſes fuͤr die betreffende Zeitung ꝛc. 
erfolgt iſt. Die Zahl der Beſtellungen richtet ſich danach, wie oft Gelegenheit 

zur Beſtellung vorhanden iſt. Der bei Berechnung des Beſtellgeldes ſich 
ergebende Bruchtheil einer Mark iſt eintretendenfalls auf eine durch 5 theilbare 
Pfennigfumme aufwärts abzurunden. 

$ 33. 

ı Die Poftbehörde beſtimmt, wie oft täglich und in welchen Friften die : 

Drtsbriefträger die eingegangenen Briefe u. ſ. mw. zu beftellen, und wie oft die 

Landbriefträger Beftellungen nah Orten, an welchen fi) Poftanftalten nicht 
befinden, zu bewirken haben. 

ı Die nach dem Verlangen der Abfender „Durch Eilboten’’ zu beftellenden 
Gegenftände ($ 21) müffen in allen Fällen, auch wenn fie zur Machtzeit eintreffen, 

ohne Verzug beftellt werden, fofern niche vom Abfender oder Empfänger ein 

Anderes ausdrüclich beſtimmt ift. 
nm Sendungen mit dem Vermerk in der Auffchrift: „poſtlagernd“ 

werden bei der Poftanftalt des Beftimmungsorts einftweilen aufbewahrt ($ 39 
Abf. ı Punft 3 und 4) und dem Empfänger behändige, wenn fich derfelbe 

zur Empfangnahme meldet und auf Erfordern ausweift. 

$ 34. 

Zeit 
r Bertellung. 

ı Die Beftellung durch die Poftanftalten erfolge an den Empfänger Un wen die 
felbft oder an deſſen Bevollmächtigten. Der Empfänger, welcher einen Dritten 
jur Empfangnahme der an ihm zu beftellenden Gegenftände bevollmächtigen will, 

muß die Vollmacht ſchriftlich ausftellen und in diefer die Gegenftände genau 

bezeichnen, zu deren Empfangnahme der Bevollmächtigte befugt fein fol. Inſofern 
- 
4 

Beſtellung 
geſchehen muß. 
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die betreffenden Gefege nicht eine befondere Form der Vollmachten vorfchreiben, 

muß die Unterfchrift des Machtgebers unter der Vollmacht, wenn deren Nichtigkeit 

nicht ganz außer Zweifel fteht, von einem Beamten, welcher zur Führung eines 

amtlihen Siegels berechtige ift, unter Beidruͤckung deffelben, beglaubigt fein. 
Die Vollmacht muß bei der Poftanftale, welche die Beftellung ausführen läßt, 

niedergelegt werden. 

m Iſt außer dem Empfänger noch cin Anderer, wenn auch nur zur 

näheren Bezeichnung der Wohnung des Empfängers, in der Aufſchrift genannt, 

z. B. an A. bei B., fo ift diefer zweite Empfänger auch ohne ausdrückliche 

Ermächtigung als Bevollmächtigter des erftgenannten Empfängers zur Empfang: 

nahme von gewöhnlichen Briefen, Poftkarten, Drucfahen und Waarenproben 

anzufehen. ft ein Gafthof als Wohnung des Empfängers in der Aufjchrift 

angegeben, fo fann die Beftellung diefer Gegenftände an den Gaftwirch auch 
dann erfolgen, wenn der Empfänger noch nicht eingetroffen if. Sind bei Poft: 
aufirdägen mehrere Perfonen bezeichner, fo erfolgt Die Vorzeigung nur an Die 

zuerft genannte Perfon oder deren Bevollmächtigten. 

um Wird der Empfänger oder deffen nach den vorftehenden Beftimmungen 

beftellter Bevollmächtigter in feiner Wohnung nicht angetroffen, oder wird dem 
Briefträger oder Boten der Zutritt zu ihm nicht geftatter, fo erfolgt die Beftellung 
bj. Aushändigung 

der gewöhnlichen Briefe, Poftkarten, Druckfahen und Waarenproben, fomwie 

der Begleitadreffen zu gewöhnlichen Paceten ($ 32 Abf. ı) bj. der Packete 

felbft, ferner der Anlagen zu Poftaufträgen, fofern der dafür einzuziehende 

Berrag fogleich berichtigt wird, 

an einen Hauss oder Gefchäftsbeamten, ein erwachfenes Familienglied oder einen 
fonfligen Angehörigen, oder an einen Dienftboten des Empfängers bj. des Bes 

vollmächtigten deſſelben. Wird Miemand angetroffen, an den biernach die 

Beftellung bz. Aushändigung gefchehen Fann, fo erfolgt diefelbe an den Haus: 

wirth oder an den Wohnungsgeber oder an den Thürhüter des Haufes. 

v Hat der Empfänger oder deffen Bevollmächtigter (Abf. ı) an feiner 

Wohnung einen Brieffaften anbringen laffen, fo werden gewöhnliche franfirte 

Briefe, Poſtkarten, Druckfahen und Waarenproben durch die beftellenden Boten 
infoweit in den Brieffaften gelegt, als deſſen Befchaffenheit folches geftattet. 

v1) Einfchreibfendungen ($ 15), 

2) Poftanweifungen bis zum Betrage von je 300 Marf ($ 16), 

3) Telegraphifche Poftanweifungen bis zum Betrage von je 
300 Marf ($ 17), 
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4) Ablieferungsfcheine über Sendungen mit einer Werthangabe bis 
zum Berrage von je 300 Marf ($ 32 Abf. ı), 

5) Poft:Packeradreffen zu eingefchriebenen Packeten und zu Packeten mit 

einer Werthangabe bis zum Betrage von je 300 Marf ($ 32 Abf. ı) 

find an den Empfänger oder deffen Bevollmächtigten felbft zu beſtellen. Wird 

der Empfänger oder deffen DBevollmächtigter in feiner Wohnung nicht ange: 

troffen, oder wird dem Briefträger oder Boten der Zutritt zu ihm nicht geftatter, 
fo koͤnnen die bezeichneten Gegenftände auch an ein erwachſenes Familien: 

glied des Empfängers dj. des Bevollmächtigten deffelben beftellt werden. 

Poftanweifungen und telegraphifche Poftanweifungen im Betrage von 

mehr als 300 Mark, Ablieferungsfcheine über Sendungen mit einer Werith— 

angabe im Betrage von mehr als 300 Mark, fowie Poft:Packeradreffen zu 
Packeten mit einer Werrhangabe im Betrage von mehr als 300 Mark müffen 
an den Empfänger oder defjen Bevollmächtigten felbft beftellt werden. 

Die Beftellung der Einfchreibfendungen, der Poftanweifungen, Der 

telegraphifchen Poftanweifungen und der Ablieferungsfcheine, ferner der Poft: 

Paceradreffen zu eingefchriebenen Paceren und zu Packeten mit Werthangabe 

hat ftets an den Empfänger felbft flattzufinden, wenn die betreffenden Gen: 

dungen vom Abfender mit dem Vermerk „Eigenhändig” verfehen find. 
vi Lautet bei gewöhnlichen Packerfendungen, bei Einfchreibfendungen, 

bei Poftanweifungen, bei telegraphifchen Poftanweifungen und bei Sendungen 

mit Werthangabe die Aufjchrift: 
„An A. zu erfragen bei B.“ / fo muß die Beftellung an den zuerft 
„An A. abzugeben bei B.“ genannten Empfänger (A.), feinen Be: 

„An A. im Haufe des B.” vollmächtigten oder den fonftigen nach 

„An A. wohnhaft bei B.” den Beftimmungen unter m und v 

„An A. logirt bei B.“ | Empfangsberechtigten erfolgen; 
lauter die Auffchrift dagegen: 

„An A. zu Händen des B.“ 

„An A. abzugeben an B.” 

fo muß die Beſtellung an den zulegt 

genannten Empfänger (B.), deſſen Be: 

ä vollmächtigten oder den fonftigen nad) 

„Un A. aux soms de B.” den ——— unter * und v 

in Br 00 Bi | Empfangsberechtigten erfolgen. 
Wenn die Auffchrift lauter: „An A. per adresse des B.” oder „An 

A. pour remeltre à B.”, fo darf die Aushändigung fowohl an den zuerft 

genannten Empfänger (A.), als auch an den zufegt genannten (B.) flattfinden. 

vr Die Beftellung von Einfchreibungen, von Poftanweifungsbeträgen 

und von Sendungen mit Werthangabe darf nur gegen Empfangsbefenntniß ges 
7° 
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fchehen; der Empfänger bz. deffen Bevollmächtigter oder dasjenige Zamilienglied, 
an welches die Beftellung erfolgt, hat den Ablieferungsfchein dj. die auf der 

Nückfeite der Poftanweifung oder der Poft:Packetadreffe vorgedruckte Quittung 
zu unterfchreiben. 

vır Die Beftellung der Poftfendungen an Militärperfonen, ſowie an 

Zöglinge von Erziehungsanftalten, Penfionaten zc. erfolat auf Grund der mit 
den Milirärbehörden bʒ. den Vorſtehern der Erziehungsanftalten getroffenen be: 

fonderen Abfommen an die von den Militärbehörden bj. den Anftaftsvorftehern 

beauftragten Perfonen, 

ıx Die an Kranfe in Öffentlihen Kranfenanftalten gerichteten Poft: 

fendungen dürfen an den Vorſtand der Kranfenanftalt behändige werden, fofern 

dem Briefträger oder Boten der Zutritt zu dem Kranken nicht geftattet wird. 

x In Betreff der Behändigung von Sendungen durch Eilboten gelten 
diefeldben Beftimmungen, welche bezüglid der im gewöhnlichen Wege zur Be: 
ftellung gelangenden Sendungen maßgebend find. 

$ 35. 

Beftellung der ı Auf die Beftellung von außergerichtliden Schreiben mit Ber 
———— haͤndigungsſchein finden folgende Beſtimmungen Anwendung: 

ſchein. 1) Die Behaͤndigungen ſollen in der Behauſung derjenigen Perſonen, an welche 
ſie zu bewirken ſind, und bei Handelsleuten in ihren Laͤden und Schreib— 

ſtuben geſchehen. 

2) Die Behaͤndigung muß an den auf dem Schreiben benannten Empfaͤnger 

oder an deſſen Bevollmaͤchtigten erfolgen. Wird der bezeichnete Empfaͤnger 

oder deſſen Bevollmaͤchtigter nicht perſoͤnlich angetroffen, ſo ſind gewoͤhn— 

liche Schreiben mit Behaͤndigungsſchein 
a) einem erwachſenen Familiengliede des Empfängers dj. des Bevoll⸗ 

mächtigten deffelben, 

b) in Ermangelung eines folhen Familiengliedes einem Dienftboten des 

Empfängers, 
c) wenn es an dergleichen Perfonen fehlt, und das Schreiben an einen 

Haus: oder Grundeigenthuͤmer gerichtet ift, dem Verwalter oder dem 

Pächter des Empfängers, endlich 
d) in Ermangelung aller diefer Perfonen 

dem Hauswirth 
zu behändigen., Die Zuftellung darf nicht an unerwachfene Kinder, an 

Miether oder an Fremde gefchehen. Denjenigen Perfonen, an welche ftatt 
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des Empfängers behändige wird, ift zu empfehlen, das Schreiben dem 
Empfänger ungefäumt zuzuftellen. 

Eingefchriebene Briefe mit Behändigungsfchein find dem Empfänger 
felbft oder einer derjenigen Perfonen zu behändigen, an welche die Be: 

ftellung von eingefchriebenen Briefen nah $ 34 Abſ. v zuläffig ift. 

3) Der beftellende Bote muß den Behändigungsfchein dem Empfänger oder 
in defjen Abwefenheit derjenigen Perfon, an welche nach den Beftimmungen 

unter 2 die Behändigung auszuführen ift, vorlegen und durch Mamens: 
unterfchrift den Empfang des Schreibens anerkennen laffen. 

4) Verweigert der Empfänger, oder in deffen Abwefenheit eine der unter Mr. 2 

bezeichneten Perfonen die Befcheinigung des Empfanges, fo ift dies von 

dem beftellenden Boten auf dem Behändigungsfheine unter näherer Ans 

gabe des Grundes zu vermerken. 
5) Wird die Annahme des Schreibens aus dem runde verweigert, weil der 

Empfänger die etwa zum Anfaß gefonmenen Beträge an Porto, Behaͤndi— 

gungsgebühr ꝛc. nicht zahlen will, fo hindert diefer Umftand allein die Aus: 
händigung an den Empfänger nicht, und werden die Beträge in folchem 
Falle vom Abfender eingezogen. Wird die Annahme dagegen aus einem 
anderen Grunde verweigert, oder tritt der Fall ein, daß Miemand von den 

unter Mr. 2 bezeichneten Perfonen angetroffen wird: fo find die von Be: 

hörden oder Motaren ausgehenden Schreiben an die Stuben: oder Hausthür 
des Empfängers zu befeftigen, die von Privatperfonen ausgehenden Schreiben 

aber als unbeftellbar zu erachten und zurückzufenden, Bevor der beftellende 

Bote die Befcftigung an die Thür bewirkt, muß er fich davon überzeugen, 
daß die Wohnung, an deren Thür die Befeftigung erfolgen foll, dem 

Empfänger wirklich (als Mierher, Nutznießer oder Eigenthümer zc.) gehört. 
u In Berreff der Beftellung von gerichtlihen Schreiben mit Ber 

händigungsfchein bewender es bei den hierüber beftehenden befonderen Beftims 

mungen. 
nı Die Porto: bz. fonftigen Beträge für ein Schreiben mit Behaͤndi— 

gungsfchein müffen fämmtlich entweder von dem Abfender oder von dem Empfänger 

entrichtet werden. Will der Abfender die Gebühren tragen, fo zahlt er bei der 
Einlieferung des Schreibens zunächft nur das Porto für die Beförderung des 

Schreibens nah dem Beftimmungsorte, die anderen Beträge werden erft auf 
Grund des volljogen zurückkommenden Behändigungsfcheins von ihm eingezogen. 
Falls die Behändigung nicht ausgeführt werden kann, kommt nur das Porto 
für die Beförderung des Schreibens nah dem Beſtimmungsorte und bj. Die 
Einfchreibgebühr zum Anfag. 
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$ 36. 
Berechtigung ı Der Empfänger, welcher von der Befugniß, feine Poſtſendungen ab: 

aa lnotana® zuholen oder abholen zu laffen, Gebrauh machen will, muß foldes in einer 
ber Briefeu.f.w. ſchriftlichen Erklärung ausfprehen und dieſe Erklärung, in welcher die abzu: 

holenden Gegenftände genau bezeichnet fein müffen, bei der Poftanftalt niederlegen. 
Die ſchriftliche Erklärung muß auf gleihe Weife beglaubigte fein, wie die Voll: 

macht im Falle des $ 34 Abf. . Die Aushändigung erfolge alsdanı innerhalb 
der für den Gefchäftsverfcehr mit dem Publifum feftgefegten Dienftftunden ($ 25). 

ı Inſoweit die Poftverwaltung die Beſtellung von Packeten ohne 

MWerthangabe, oder von eingefchriebenen Packeren, oder von Sendungen mit 
Werthangabe, oder von baaren Geldberrägen zu Poftanweifungen uͤbernommen 
hat, find bezüglich der Beſtellung: 
a) die gewöhnlichen und eingefchriebenen Packete, fowie die Packete mit Werth: 

angabe und die dazu gehörigen Begleitadreffen, fowie etwaige Ablieferungs: 
fcheine, 

b) die Briefe mie Werthangabe nebft den dazu gehörigen Ablieferungsfcheinen, 

ec) die Poftanweifungen nebft den dazu gehörigen Geldbetraͤgen 
je als eine zufammengehörige Sendung anzufehen. 

u Die mit den Poften anfommenden gewöhnlichen Briefe, Poftkarten, 

Drukfahen und Waarenproben müffen für die Abholer eine halbe Stunde nad) 

der Ankunft zur Ausgabe geftellte werden, vorausgefegt, daß die Abholungszeit 

in die gewöhnlichen Dienftftunden ($ 25) fällt. ine Verlängerung jener Frift 
ift nur mit Genehmigung der oberften Poftbehörde zuläffig- 

ıv Bei eingefchriebenen Briefen und Briefen mit Werthangabe wird 

zunächft nur der Ablieferungsfchein, bei gewöhnlichen und eingefchriebenen Packeten, 

fowie bei Paceren mit Werthangabe zunaͤchſt nur die DBegleitadreffe dj. der 
etwaige Ablieferungsfchein an den Abholer verabfolgt. Bei Poftanweifungen 

wird zunaͤchſt nur die Poftanweifung ohne den Betrag dem Abholer ausgehändigt. 

v Die Beftellung erfolge jedoch, der abgegebenen Erklärung des 

Empfängers ungeachtet, durch Boten der Poftanftalt: 
1) wenn der Abfender es verlangt und Diefes Verlangen in der Aufichrift, 

z. B. durch den Vermerk „durch Eilboten“ ꝛc., ausdrücklich ausgefprochen 

hat ($ 21); 
2) wenn es auf die Beſtellung von Briefen mit Behändigungfchein ($ 35) 

bj. auf die Vorzeigung von Poftaufträgen ($$ 19 und 20) anfommt; 

3) wenn der Empfänger nicht am Tage nach der Ankunft, oder wenn er außer: 

halb des Ortsbeſtellbezirks der Poftanftalt wohnt, nicht innerhalb der nächiten 

drei Tage den zu beftellenden Gegenftand abholen läßt. 
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$ 37. 

ı Die Aushändigung der gewöhnlichen Pacfete, forweit dieſelben den Aushändigung 

Empfänger nicht in die Wohnung beftelle werden, erfolgt während der Dienft: a 

ftunden in der Poftanftalt an denjenigen, welcher fih zur Abholung meldet und ——— 
die zu dem Packete gehoͤrige Begleitadreſſe zuruͤckgiebt. adreſſen und der 

un Eingeſchriebene Sendungen und Sendungen mit Werthangabe, ferner berg 
bei Poftanmweifungen die auszuzahlenden Geldberräge, werden, infofern die Ab: —— 

holung von der Peſt erfolgt, an denjenigen ausgehaͤndigt, welcher der Poſtanſtalt 
den mit dem Namen des Empfangsberechtigten unterſchriebenen Ablieferungsſchein, 

die quittirte Poſt-Packetadreſſe oder bz. die unterſchriebene Poſtanweiſung uͤber— 

bringt und aushaͤndigt. 
m ine Unterſuchung über die Aechtheit der Unterſchrift und des etwa 

hinzugefügten Giegels unter dem Ablieferungsfchein u. f. w., fowie eine weitere 

Prüfung der Berechtigung desjenigen, welcher diefen Schein u. f. w. uͤberbringt, 

liegt der Poftanftale nah $ 49 des Geſetzes über das Poftwefen nicht ob. 

$ 38. 

ı Hat der Empfänger feinen Aufenthalts: oder Wohnort verändert und —— 
iſt ſein neuer Aufenthalts- oder Wohnort bekannt, ſo werden ihm gewoͤhnliche 

und eingeſchriebene Briefe, Poſtkarten, Druckſachen und Waarenproben, ferner 

Poſtanweiſungen nachgeſendet, wenn er nicht eine andere Beſtimmung getroffen 

hat. Daſſelbe gilt von den Poſtauſtraͤgen nebſt ihren Anlagen, falls der Ab: 
fender nicht die fofortige Nückfendung oder die Weitergabe zur Protefterhebung 

oder die Abfendung an eine andere, namentlich bezeichnete Perfon verlangt hat. 

m Bei Packeten, bei Briefen mit Werthangabe, fowie bei Briefen mit 

Machnahme, erfolge die Nachſendung nur auf Verlangen des Abfenders oder, 

bei vorhandener Sicherheit für Porto und Machnahme, auch des Empfängers. 

nt Für Packete, für Briefe mit Werthangabe und für Briefe mit 

Nahnahme wird im Falle der Machfendung das Porto und bj. auch die Vers 

fiherungsgebühr von Beftimmungsort zu Beflimmungsort zugefchlagen; der 

Portozufchlag von 10 Pf. wird jedoch für die Nachſendung nicht erhoben. Für 
andere Sendungen findet ein neuer Anfag nicht ftatt. infchreib:, Poft: 

anmweifungss, Poftauftrags: und PoftnachnahmeGebühren werden bei der Nach: 
fendung nicht noch einmal angefeßt. 

ıv Wenn eine Perfon, welche eine Zeitung bei einer Poftanftalt bezieht, 

im Laufe der Bezugszeit die Ueberweifung der Zeitung auf eine andere Pofts 

anftalt verlangt, fo erfolgt die Ueberweifung gegen eine Gebühr von 50 Pf. 

Die Ueberweifungsgebühr kommt ebenfo oft in Anfaß, wie der Bezieher im 
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Laufe der Bezugszeit die Beſtimmungs-Poſtanſtalt gewechſelt zu ſehen wuͤnſcht. 
Inſofern jedoch die Zeitung wieder nach dem Orte uͤberwieſen wird, an welchem 
der Bezug urſpruͤnglich ſtattgefunden hat, iſt für die desfallſige Ueberweiſung 
eine nochmalige Gebuͤhr nicht zu erheben. 

$ 39, 

ı Poftfendungen find für unbeftellbar zu erachten: 

1) wenn der Empfänger am Beftimmungsorte nicht zu ermitteln und die Nach: 
fendung nad den Vorſchriften im $ 38 nicht möglich oder nicht zuläffig ift; 

2) wenn die Annahme verweigert wird; 

3) wenn die Sendung mit dem Vermerk „poſtlagernd“ verfehen ift und nicht 

innerhalb eines Monats, vom Tage des Eintreffens an gerechnet, von der 
Poft abgeholt wird; 

4) wenn cs fih um eine Sendung mit Poftnachnahme handelt, auch wenn fie 

mit „poftlagernd“” bezeichnee ift, und die Sendung nicht innerhalb 7 Tage 
nad ihrer Ankunft am Beftimmungsorte eingelöft wird; 

5) wenn bei Poftanweifungen innerhalb 7 Tage nach ihrer Beftellung ohne 
den Geldbetrag oder nach ihrer Abholung der Geldbetrag nicht in Empfang 
genommen wird; 

6) wenn die Sendung Loofe oder Anerbietungen zu einem Gluͤckſpiele enthält, 
an welchem der Empfänger nach den betreffenden Gefegen fich nicht betheiligen 

darf, und wenn eine folche Sendung fofort nach gefchehener Eröffuung an 

die Poft zurückgegeben wird; 
7) wenn es fih um einen Poftauftrag an einen Empfänger handelt, über deffen 

Vermögen das Gemeinfchuldverfahren eröffnet ift, und der Abfender weder 

die Weitergabe zur Protefterhebung nocd die Abfendung an eine andere, 
namentlich bezeichnete Perfon verlangt hat. 

nm Bevor in dem Falle zu Abf. ı Punfe 1 eine mit einer Begleit: 

adreffe verfehene Sendung deshalb als unbeftellbar angefchen wird, weil mehrere 

dem Empfänger gleihbenannte Perfonen im Orte fich befinden, und der wirkliche 

Empfänger nicht ficher zu unterfcheiden ift, muß die Begleitadreffe nach dem 

YAufgabeorte zurückgefande werden, um den Abfender, wenn derfelbe auf Grund 

der Begleitadreffe ermittelte werden fann, zur näheren Bezeichnung des Empfängers 

zu veranlaffen. 

m Alle anderen Poftfendungen find, wenn fie als unbeftellbar erkannt 

worden, ohne Verzug nach dem Aufgabeorte zurückjufenden. Nur bei Sendungen, 
die einem fchnellen Verderben unterliegen, muß, fofern nach dem Ermeffen der 

Poftanftalt des Beflimmungsorts Grund zu der Beforgniß vorhanden ift, daß 
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das Verderben auf dem Ruͤckwege eintreten werde, von der Ruͤckſendung abge: 

fehen werden, und die Veräußerung des Yuhalıs für Mechnung des Ab: 
fenders erfolgen. 

ıv Sn allen vorgedachten Fällen ift der Grund der Zurüchfendung oder 
eintretendenfalls, daß und weshalb die Veräußerung erfolgt fei, auf dem Briefe 
bj. auf der Begleitadreffe zu vermerfen. 

v Die zurüczufendenden Gegenftände dürfen nicht eröffnet fein. Eine 

Ausnahme hiervon tritt nur ein bezüglich derjenigen Briefe, welche von einer 

mit dem Empfänger gleichnamigen Perfon irrthümlich geöffnet wurden, und 

bezüglich der im Abf. ı unter 6 bezeichneten Briefe. Bei irerhümlicher Er 

Öffnung von Briefen durch gleichnamige Perfonen ift übrigens, fofern dies möglich 

ift, eine von diefen Perfonen felbft unter Namensunterſchrift auf die Mückfeite 

des Briefes niedergefchriebene bezügliche Bemerfung beizubringen. 

vi Wenn Abfender gewöhnlicher oder eingefchriebener Packete im Falle 

der Unbeftellbarfeit derfelben die fofortige Mückfendung vermieden zu fehen 

wünfchen, fo ift feitens der Abfender auf der Vorderfeite der Begleitadreffe in 

hervortretender Weife der Vermerk: „Wenn unbeftellbar, Nachricht” niederzu: 

fhreiben, fowie Name und Wohnung anzugeben. Der Vermerk kann auch 
mittels Stempelabdrucks oder durch Typendruck hergeftellt werden. Bleibt ein 

folhes Packer demnähft am Beftimmungsorte unbeftellbar, fo muß die Poft: 

anftalt des Beftimmungsorts bei dem Abfender anfragen, ob das Packer zurück: 

gefickt oder an eine andere Perfon, fei es an demfelben oder an einem anderen 

Drte des Deutfchen Reichs, ausgehändigt werden foll. Für die Benachrichtigung 
wird das einfache Briefporto in Anfag gebraht. Die Antwort muß an die 

rückfragende Poftanftalt franfirt abgefchickt werden und cine klare Beftimmung 

über das Packer enthalten. Die Bezeichnung mehrerer Perfonen, welchen das 

Packer der Meihe nach zuzuführen fei, ift nicht geftattet. Geht bei der Poft: 

anftale innerhalb 10 Tage nach Abfendung ihrer Anfrage eine Antwort nicht 

ein, fo wird. das Packer nach dem Aufgabeorte zurückgefchicht. Iſt das Packer 

auch dem zweiten Empfänger gegenüber unbeftellbar, fo kann, wenn der Abfender 
ein bezügliches Verlangen ausgefprochen hat, vor der Mückfendung noch einmal 
in derfelben Weife die anderweite Beflimmung des Abfenders durch die Poft: 

anftale eingeholt werden. Sollte alsdann die Beftellung an den Dritten 

Empfänger ebenfalls nicht ftattfinden Fönnen, fo muß die Ruͤckſendung eintreten. 
vu Für zurückzufendende Packete, Briefe mit Werthangabe und Briefe 

mit Poftnachnahme ift das Porto bj. aud) die Verfiherungsgebühr für die Hins 

und für die Ruͤckſendung zu entrichten; Der Portozuſchlag von 10 Pf. wird 

jedoch für die Nückfendung nicht erhoben. Für andere Gegenftände finder ein 
8 
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neuer Anfag nicht ftatt. infchreib:, Poftanweifungss, Poftauftrags: und Poft: 

nachnahme:Gebühren werden bei der Ruͤckſendung nicht noch einmal angefeßt. 

$ 40. 

ı Die nah Maßgabe des $ 39 unbeftellbaren und deshalb nach dem 

Abgangsorte zurückgehenden Sendungen werden an den Abfender zurückgegeben. 

1 Bei der Beftellung und Behändigung einer zurückgefommenen Sendung 

an den ermittelten Abfender wird nach den für die Beftellung und Aushändigung 
einer Sendung an den Empfänger gegebenen Vorfchriften verfahren. Der über 
eine Sendung dem Abfender ertheilte Einlieferungsfchein muß bei der Wieder: 

aushändigung der Sendung zurückgegeben werden. 

m Kann die Poftanftalt am Abgangsorte den Abfender nicht ermitteln, 

fo wird die Sendung an die vorgefeßte Ober: Poftdirection eingefande, welche 
diefelbe mittels Stempels als unbeftellbar zu bezeichnen und durch Eröffnung den 

Abfender zu ermitteln hat. Die mit der Eröffnung beauftragten, zur Beobachtung 

ftrenger Verfchwiegenheit befonders verpflichteten Beamten nehmen Kenntniß von 

der Unterfchrift und von dem Orte, müffen jedoch jeder weitsren Durchficht fich 

enthalten. Die Sendung wird hiernächft mittels Siegelmarfe oder Dienftfiegels, 
welche eine entfprechende Inſchrift tragen, wieder verſchloſſen. 

ıv Wenn der Abfender ermittelt wird, derfelbe aber Die Annahme verweigert, 
oder innerhalb 14 Tage nah Behändigung der Begleitadreffe oder des Ablieferungs: 

fheins oder der Poftanweifung die Sendung bj. den Geldbetrag nicht abholen 
läßt, fo fönnen die Gegenftände zum Beſten der Poftarmen: bz. Poft:Unterftügungs: 

kaſſe verkauft dz. verwenden, Briefe und die zum Verfauf nicht geeigneten werth— 
(ofen Gegenftände aber vernichtet werden. 

v Sf der Abfender nicht zu ermitteln, fo werden gewöhnliche Briefe 

und die zum Verkauf nicht geeigneten werthlofen Gegenftände nach Verlauf von 

drei Monaten, vom Tage des Eingangs derfelben bei der Dber:Poftdirection ge: 
rechnet, vernichtet; Dagegen wird 

1) bei eingefchriebenen Sendungen, ferner bei Briefen mit Werthangabe, oder bei 
Briefen, in denen fich dei der Eröffnung Gegenftände von Werth vorgefunden 
haben, ohne daß diefer angegeben worden war, fowie bei Poftanweifungen, 

2) bei Packeren mir oder ohne Werthangabe 

der Abfender öffentlich aufgefordert, innerhalb vier Wochen die unbeftellbaren 

Gegenftände in Empfang zu nehmen, Die zu erlaffende öffentliche Aufforderung, 

welche eine genaue Bezeichnung des Gegenftandes unter Angabe des Abgangs: 
und Beftimmungsorts, der Perfon des Empfängers und des Tages der Ein: 
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fieferung enthalten muß, wird durch Aushang bei der Poftanftalt des Abgangsorts und 
durch einmalige Einruͤckung in ein dazu geeignetes amtliches Blatt befannt gemacht. 

vi Inzwiſchen lagern die Sendungen auf Gefahr des Abfenders. Sachen, 

welche dem Verderben ausgefeßt find, koͤnnen fofort verfauft werden. 

vu Bleibt die Öffentlihe Aufforderung ohne Erfolg, fo werden die 

Sachen verkauft. 

vır Sind unbeftellbare Sendungen in einem fremden Poftgebiete zur 

Poft gegeben, fo werden fie dorthin zurückgefchicht, und es bleibt das weitere 
Verfahren der fremden Poftanftalt überlaffen. 

$ 41. 

t Die Gebühr für den Erlaß eines Laufjchreibens bezüglich einer zur Laufſchreiben 
Poft gelieferten Sendung beträgt 20 Pf. Doftfendungen. 

u Für Laufichreiben wegen gewöhnlicher Briefe, Poſtkarten, Druckfachen 

oder Waarenproben foll diefe Gebühr erft nachträglich und nur in denjenigen 

Fällen erhoben werden, in welchen die richtig erfolgte Aushändigung der Sendung 
an den Empfänger feftgeftellt wird. 

m Für Laufjchreiben wegen anderer Sendungen ift die Gebühr vor dem 
Erlaß des Lauffchreibens zu entrichten, die Nückerftattung erfolgt, wenn fich ergiebt, 
daß die Machfrage Durch Verſchulden der Poft herbeigeführt worden ift. 

iv Fir Lauffchreiben, welche portofreie Sendungen betreffen, wird eine 

Gebühr nicht erhoben. 
$ 42. 

Bei verfpäter erfolgender Beftellung auf Zeitungen ift, wenn von dem Nadlieferungen 

Bezieher die Machlieferung der für die Bezugszeit bereits erfchienenen Nummern von Zeitungen, 
einer Zeitung gewünfcht wird, für das an die Zeitungs: Berlags:Poftanftalt wegen 
der Machlieferung abzulaffende befondere Beftellfchreiben das Franfo von 10 Pf. 

zu entrichten. Ebenfo if, wenn Bezieher von Zeitungen die nochmalige Lieferung 

einzelner ihnen fehlender Nummern der Zeitung verlangen, für das dieferhalb 

an die Verlags: Poftanftale zu richtende poftamtliche Schreiben das Franfo von 

10 Pf. zu erlegen. 
* — 

von Wo 
$ 43. aa: 

ı Die Freimarfen werden zu dem Mennwerthe des Stempels an das a) Freimarten, 

Publifum abgelaffen. 

m Der Berfaufspreis der geftempelten Briefumfchläge beträgt, einfchließlich b) Geſtempelte 

der Herftellungsfoften 11 Pf. für das Stuͤck. Brleſumſchlate. 
8* 
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c) Gejtempelte m Die geftempelten Poftfarten werden zu dem Dennwerthe des Stempels 
Voſttarten. an das Publifum abgelaffen. 

d) Geftempelte IV Bei einzelnen größeren Poftanftalten werden geftempelte Streifbänder 

Streifbänder. zu 3 Pf. zum Verkauf geftelle. Der Abfag finder nur in Mengen von 100 Stüd 
ftatt, und zwar mit einem Zuſchlage von 35 Pf. für je 100 Stüd. 

e) Abitempelung v Die Anftalt, in welcher die Poftwerthzeichen hergeftellt werden, über: 

nimmt die Aftempelung von Briefbogen, Briefumfchlägen, Streifbändern und 
gen, Streifbän Yoftfarten mit dem Freimarfenftempel für das Publifum unter den bei jeder 
dern und Poft: : 

farten für Poftanftalt zu erfragenden näheren Bedingungen. 

Privatperfonen. vi Außer Kurs gefeßte Poftwerthjeichen werden innerhalb der durch den 
Deurfchen Reichs: Anzeiger und andere Öffentliche Blätter befannt zu machenden 
Frift bei den Poftanftalten zum Nennwerth gegen gültige Poftwerthzeichen uns 

getaufcht. Nach Ablauf der Frift finder ein Umtaufch nicht mehr ftatt. Die Reichs: 

Poftverwaltung ift nicht verbunden, Poftwerthzeichen baar einzulöfen. 
vu Die Verwendung .der aus geftempelten Briefumfchlägen, Poftfarten 

und Streifbändern ausgefchnittenen Frankoſtempel zur Franfirung von Poftfendungen 

iſt nicht zuläffig. Dagegen können verdorbene geftempelte Briefumfchläge, welche 
noch nicht mit dem Entwerthungszeichen verfehen find, bei den Poftanftalten gegen 

Freimarfen von gleichen Werthberrägen umgetaufcht werden. Ein Umtaufc in den 

Händen des Publifums unbrauchbar gewordener Streifbänder fowie Formulare 
zu Poftfarten finder nicht ftatt. 

$ 44. 

Entrichtung des ı Die Poftfendungen koͤnnen, fofern nicht das Gegentheil ausdrücklich 

ee beftimme ift, nah der Wahl des Abfenders franfirt oder unfranfirt zur Poft 
bühren. eingeliefert werden. Zur Franfirung der durch die Brieffaften einzuliefernden 

Gegenftände ($ 24 Abſ. ı) muͤſſen Poftwerebjeichen benugt werden. 

m Reicht das am Abgangsorte entrichtete Franfo nicht aus, fo wird der 

Ergänzungsbetrag und bz. das Zufchlagperto vom Empfänger erhoben. Bei 
gewöhnlichen Briefen, Waarenproben und Druckfachen, fowie bei allen Sendungen 

vom Auslande, gilt die Verweigerung der Machzjahlung des Portos für eine 
Verweigerung der Annahme des Briefes ꝛc. Bei anderen Sendungen fann der 
Empfänger die Auslieferung ohne Portozahlung verlangen, wenn er den Abfender 

nanıhaft macht und bj. den Briefumfchlag oder eine Abfchrift davon zuruͤckzu— 

nehmen geftatter. Der fehlende Betrag wird alsdann vom Abfender eingezogen. 

m Sendungen, welche mit Poftwerthzeichen einer fremden Pofts 

verwaltung franfirt aufgeliefert werden, find als unfranfirt zu behandeln und die 

Poftwerrhzeichen als ungültig zu bezeichnen, 
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v Wird die Annahme einer Sendung von dem Empfänger verweigert, 

oder kann der Empfänger nicht ermittelt werden, fo ift der Abfender, felbft wenn 

er die Sendung nicht zuruͤcknehmen will, verbunden, das Porto und die Gebühren 
ju zahlen. 

v Für Sendungen, welche erweislich auf der Poft verloren gegangen 

find, wird fein Porto gezahlte und das etwa gezahlte erſtattet. Daffelbe gilt 

von folhen Sendungen, deren Annahme wegen vorgefommener Befchädigung 
vom Empfänger verweigert wird, infofern die Befchädigung von der Poft: 
verwaltung zu vertreten ift. 

vi Hat der Empfänger die Sendung angenommen, fo ift er, fofern im 

Vorftehenden nicht ein anderes beftimmt ift, zur Entrichtung des Portos und 

der Gebühren verpflichtet und kann fi) davon durch fpätere Mückgabe der Sen: 

dung nicht befreien. Die Reichs: und Staatebehörden find jedoch befugt, auch 

nach erfolgter Annahme und Eröffnung portopflichtiger Sendungen die Brief: 

umfchläge zu den Zwece an die Poftanftalt zurüchjugeben, das Porto von dem 

Abfender nachträglich einzuziehen, bz. bei Packeren fi dieferhalb fehriftlich an 
die Poftanftalt zu menden. 

vır m Fällen, in welchen das Porto geftunder wird, ift Dafür monarlich 

eine Stundungsgebühr zu erheben. Diefelbe betraͤgt 5 Pf. für jede Marf oder 

den überfchießenden Theil einer Marf, mindeftens aber 50 Pf. Wenn in einem 
Monat Porto nicht zu flunden gewefen ift, fo wird eine Gebühr nicht erhoben. 

von In denjenigen Fällen, in welchen auf Antrag des Berheiligten 

zur WVermittelung der Abgabe der für ihn eingehenden bj. der Einlieferung 
der von ihm abjufendenden gewöhnlichen Briefe, Poſtkarten, Druckfachen, 

Waarenproben und Zeitungen mit den vorbeifahrenden Poften verfchloffene Tafchen 

befördert werden, ift für Ddiefe Vermittelung eine Gebühr von 50 Pf. für den 
Monat zu erheben. 

Abſchnitt II. 

Eftafettenfendungen. 

$ 45. 

ı Briefe und andere Gegenftände fönnen zur eftafettenmäßigen Be: 

förderung nur bei folhen Poftanftalten eingeliefert werden, welche an Orten mit 

Eftafetten: Station fi befinden, oder welche an Eifenbahnen liegen, deren Züge 

zur Beförderung der eingelieferten Sendung zweckmaͤßig benutzt werden fünnen. 

m Sendungen, welche ausfchlieglich auf der Eifenbahn zu befördern 
find, werden zur eftafertenmäßigen Beförderung nicht angenommen. 

a) Annahme, 



b) Gewicht und 
Beſchaffenheit. 

ce) Befoͤr⸗ 
derungsweiſe. 

d) Beſtellung 
am Beſtim⸗ 
mungsorte. 

e) Zahlungs ſaͤtze 
für Eſtafetten, 
welche zu Pferde 
oder mittels 
Kariols be⸗ 
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m Mit Eſtafetten werden nur Gegenſtaͤnde bis zum Geſammtgewicht 
von 10 Kilogramm befördert, Briefe bis zum Gewicht von 250 Gramm muͤſſen 

in haltbares Papier eingefchlagen, fchwerere Briefe und Packete aber in Wachs: 

leinwand verpackt, auch müffen die Briefe und Packete in einer folhen Form 

zur Poft eingeliefert werden, daß fie in der Eftafertentafche Raum finden. 

ıv Die Auffchrift muß den Beftimmungen des $ 5 entfprechen. 

v Eine Werthangabe ift bei Eftafertenfendungen nicht zuläffig. 

ve Ueber die Eftafertenfendung erhält der Abfender einen Einlicferungsfchein. 

vir Die Beförderung gefchicht zu Pferde oder mittels Kariols. Eifen: 

bahnzuͤge werden, infofern der Abfender nicht eine andere Beförderungsmeife 

verlangt hat, benußt, wenn berechnet werden fann, daß die Eftafettenfendungen 

mit denfelben ihren Beftimmungsort eher oder wenigftens ebenfo früh erreichen, 

wie bei der Beförderung zu Pferde. 
vum Die durch Eftaferte eingegangenen Gegenftände müffen ohne Verzug 

beftellt werden, fofern vom Abfender oder Empfänger nicht ein Anderes beftimmt 

it. Sie müffen derjenigen Perfon behändige werden, an welche die Aufichrift 

lautet. Wird dies Durch befondere Umftände verhinderte, fo kann die Aus: 

händigung an Hauss und Gefchäftsbeamte oder erwachfene Familienglieder des 

Empfängers gefchehen. Der Abnehmer muß dem Ueberbringer quittiren und Die 

Stunde des Empfanges befcheinigen. 

ıx Für jeden Gegenftand ꝛc. ift das Porto und für jede Eftaferte 

außerdem eine Abfertigungsgebühr von 1 Mark 50 Pf. zu entrichten. 

x Mur die Poftanftalt des Abfendungsorts, oder, wenn die Eitaferte 

fördert werden. aus einem fremden Poftgebiete fommt, Die zuerft berührte Poftftation ift zur 

Anfegung der Abfertigungsgebühr berechtigt. 
xı Die Zahlung für ein Eftafertenpferd, einfchließlic des etwa zu be: 

nugenden Kariols, erfolge nach demſelben Sage, welcher für ein Kurierpferd 

beftimme ift (fiehe $ 59 Abf. ı). 

xır Das etwaige Wegegeld, fowie fonftige Wege ꝛc. Abgaben werden 

nach den betreffenden, zur Öffentlihen Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben. 

x Die Rittgebühren werden nach der poftindßigen Entfernung auf 

dem wirklich zu benugenden Wege berechnet. 

xıv Bei Eftafetten nach Orten, welche weniger als fünfzehn Kilometer 

entferne find, erfolgt die Berechnung der Gebühren nach den im $ 59 für 

Ertrapoften ꝛc. vorgefchriebenen bezüglichen Grundfägen. 

xv Wuͤnſcht der Abfender einer Eftafette, welche nur bis zur nächften 

Station oder nach einem Orte geht, der ohne Pferdewechfel erreicht werden kann, 

die Mückbeförderung der Antwort durch den Poftillon, welcher die Eftafette über: 
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bracht hat: fo ift diefes zuldffig, wenn der Poftillon den Ruͤckritt innerhalb 

fehs Stunden nad) feiner Anfunft antreten kann und zwifchen der Ankunft und 

dem Ruͤckritt mindeftens eine Muhezeit von der Dauer der einfachen Befdrderungs: 

frift gewähre wird, Der Abfender der Eftaferte muß feinen Wunſch aber gleich 

bei Aufgabe derfelben der Poftanftale zu erkennen geben. Für den Ruͤckritt 

wird dann die Hälfte der Rittgebuͤhren entrichtet. 

xvı Die Erhebung des Wegegeldes und der fonftligen Wege: ꝛc. Abgaben 
gefchieht im Falle der Ruͤckbenutzung (Abf. xv) ſowohl für den Hins als aud) 

für den Ruͤckweg. Die Abfertigungsgebühr ift dagegen nur einmal zu entrichten. 
xv Für die Beftellung einer jeden mit Eftaferte eingehenden Sendung 

werden am Beflimmungsorte 50 Pf. erhoben. 
xvm Für die ftrecfenmweife Beförderung von Eftafettenfendungen auff) Zahlungsfäge 

Eifenbahnen werden, wenn wegen mangelnder Poftbegleitung ein befonderer „| 
Begleiter zur Sicherung der Sendung mitgegeben werden muß, an Begleitungss Cilendahn be: 
foften erhoben: 

a) das Perfonengeld für die Hinreife des Begleiters auf einem Plage dritter 
Klaffe, oder wenn mit dem betreffenden Zuge Perfonen in der dritten Klaffe 

nicht befördert werden, auf einem Plage der vorhandenen nächft höheren 
Kaffe, 

b) das Perfonengeld für die Mücfreife des Begleiters auf einem Plage dritter 
Klaſſe, 

c) die Tagegelder des Begleiters fuͤr jeden angefangenen Tag, welcher zur 
Hinreiſe des Begleiters und zur Ruͤckreiſe deſſelben mit dem naͤchſten Zuge 

erforderlich if. 

fördert werben. 

xıR Der Abfender einer Eflafettenfendung muß ſaͤmmtliche Koften, g) Berichtigung 

mit Ausnahme des Beftellgeldes, bei der Abfendung bezahlen. Können diefelben der Koften. 
von der abfendenden Poftanftalt nicht genau angegeben werden, fo muß ein an: 

gemeffener Geldbetrag hinterlegt werden. 

Abſchnitt II. 

Perfonenbeförderung mittels der Poften. 

$ 46. 

ı Die Meldung zur Reife mit den ordentlichen Poften kann ftattfinden: Meldung zur 
Meife. a) bei den Poftanftalten, oder 

b) bei den unterwegs belegenen Halteftellen, welche von den ObersPoftdireetionen 
öffentlich befanne gemacht werden, 
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a) Bei den 1 Bei den Poftanftalten fann die Meldung früheftens acht Tage vor 
Poftanftalten. dem Tage der Abreife und fpäteftens bei Schluß der Poft für die Perfonen: 

beförderung gefchehen. 
nm Der Schluß der Poft für die Perfonenbeförderung tritt ein: 

wenn im Hauptwagen oder in dem bereits geftellten Beimagen noch Pläße 

offen find: fünf Minuten, und 

wenn dieſes nicht der Fall ift, fondern die Geftellung von Beiwagen erforderlich 

wird: fünfjehn Minuten 

vor der feftgefegten Abgangszeit der betreffenden Poft. 
vw Die Meldung muß innerhalb der für den Gefchäftsverfehr mit dem 

Publitum beftimmten Dienfiftunden ($ 25) gefchehen, kann aber, wenn die Poft 

außerhalb der Dienftftunden abgeht, auch noch gegen die Zeit der Abfertigung 
der betreffenden Poft erfolgen. UWebrigens darf die Meldung — über die 

gewöhnlihe Schlußzeit der Poft für die Perfonenbeförderung hinaus — aus: 

nahmsmweife noch unmittelbar bis zum Abgange der Poft ftatifinden, infofern 

dadurch Die pünfeliche Abfendung derfelben nach dem Ermeffen der Poftanftalt 

nicht verzögert wird. 
v Erfolgt die Meldung bei einer Poftanftalt mit Station fo faun die 

Annahme nur dann wegen mangelnden Plaßes beanftandet werden, wenn zu der 

betreffenden Poft Beimagen überhaupt nicht geftellt werden und die Pläge im 
Hauptwagen fhon vergeben oder auf den Unterwegs:Stationen bei Anfunft der 

Poft fchon befegt find, oder wenn auf der betreffenden Station nur eine befchränfte 

Geftellung von Beiwagen ftattfinder. 

vi Erfolge die Meldung bei einer Poftanftalt ohne Station, fo finder 

die Annahme nur unter dem Vorbehalt ftatt, daß in dem Hauptwagen und in 

den etwa mitfommenden Beiwagen noch unbefegte Pläge vorhanden find. 
vır Bei folhen Poften, zu welchen Beiwagen überhaupt nicht geftellt 

werden, können Pläße nach einem vor der nächften Station belegenen Zwifchenorte 

nur infoweit vergeben werden, als fih bis zum Abgange der Poft zu Den vor: 
handenen Plägen nicht Perfonen gemeldet haben, welche bis zur nächften Station 

oder darüber hinaus reifen wollen. Doch kann der Meifende einen vorhandenen 

Pag fih dadurch fichern, daß er bei feiner Meldung fogleih das Perfonengeld 

bis zur naͤchſten Station bezahlt. 
b) An Halte: vor Die Meldung an Halteftellen kann nur dann berückfichtigte werden, 

fellen. wenn noch unbeſetzte Pläge im Hauptwagen oder in den Beiwagen offen find. 

Der Reifende muß an diefen Halteftellen, wenn die Poft anhält, fofort einfteigen. 

Gepäck von folhen Reiſenden fann nur infoweit zjugelaffen werden, als daffelbe 

ohne Beldftigung der anderen Reifenden im Perfonenraume leicht untergebracht 
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werden fann. Die Pacräume des Wagens dürfen dabei nicht geöffnet werden, 
auch ift jedes längere Anhalten der Poft unftatıhaft. 

ıx Wuͤnſchen Meifende fih die Beförderung mit der Poft von einer 

Poftanftalt ohne Station oder von einer Halteftelle ab zu fichern, fo müffen fie 

fih bei der vorliegenden Poftanftalt mit Station melden, von dort ab einen 

Plaß nehmen und das entfprechende Perfonengeld erlegen. 

1) 

2) 

3) 
4) 
7 

$ 47. 
ı Bon der Reife mit der Poft find ausgefchloffen: Derfonen, welche 

Kranfe, welche mit epileptifchen oder Gemuͤthsleiden, mit anftecfenden oder — 
Ekel erregenden Uebeln behaftet ſind, geſchloſfen find, 

Perſonen, welche durch Trunkenheit, durch unanſtaͤndiges oder rohes Be— 

nehmen, oder durch unanſtaͤndigen oder unreinlichen Anzug Anſtoß erregen, 

Gefangene, 
erblindete Perſonen ohne Begleiter und 

Perſonen, welche Hunde oder geladene Schießwaffen mit ſich fuͤhren. 

$ 48. 

ı Gefchieht die Meldung zur Meife bei einer Poftanftalt, fo erhält der Fahrſchein. 

Reiſende gegen Entrichtung des Perfonengeldes den Fahrfchein. 

1 Bei durchgehenden Poften kann die Abfahrtszeit nur mie Ruͤckſicht 

auf die Zeit des Eintreffens der anfchliegenden Poften oder Eiſenbahnzuͤge an: 
gegeben werden, und es liegt dem Meifenden ob, die möglichft frühe Abgangszeit 

zur Richtſchnur zu nehmen. 
um Die Nummer des Fahrfcheins richtet fich nach der Reihenfolge, in 

welcher die Meldung zur Mitreife gefchehen iſt; doch fteht es Jedermann frei, 

bei der Meldung unter den im Hauptwagen noch unbefegten Pläßen fich einen 

beftimmten Platz zu wählen. 
iv Perſonen, die fih an Halteftellen gemeldet haben und aufgenommen 

worden find, fönnen einen Fahrfchein erft bei der nächften Poftanftalt ausgeftellt 

erhalten, und haben das Perfonengeld bei diefer Poftanftalt oder, wenn fie nicht 

fo weit fahren, an den Poftfchaffner oder Poftillon zu entrichten. 

a) 

b) 

$ 49. 
ı Das Perfonengeld wird erhoben, entweder Grundfäge der 

nach der von dem Meifenden mit der Poft zurückzulegenden Entfernung, — 
unter Anwendung des bei dem Kurſe fuͤr das Kilometer angeordneten 

Satzes, oder 
nach dem fuͤr einen beſtimmten Kurs angeordneten beſonderen Satze. 

v 
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ı Das Perſonengeld kommt bei der Meldung bis zum Beftimmungs: 

orte zur Erhebung, fofern diefer auf dem Kurfe liege und fich dafelbft eine Poft: 

anftalt befinde. 

m Will der Reifende feine Reife über den Kurs hinaus oder auf einem 

Geitenfurfe fortfegen, fo Fann das Perfonengeld nur bis zu dem Endpunfte 

oder bis zu dem Uebergangspunfte des Kurfes erlegt werden; der Meifende 

fann auch nur bis zu diefen Punkten den Fahrfchein erhalten und muß fich 

dort wegen Fortfegung der Reife von Neuem melden und einen Plag Iöfen, 

fofern nicht Einrichtungen zur Durcherhebung des Perfonengeldes getroffen 

worden find, 

a) Bei Meifen v Für Pläge, welche bei einer Poftanftalt zur Reife bis zu einem 

— zwiſchen zwei Stationen auf dem Kurſe gelegenen Orte (Zwiſchenorte) genommen 
werden, kommt, gleichviel, ob ſich in dieſem Zwiſchenorte eine Poſtanſtalt befindet 

oder nicht, das Perſonengeld nach der wirklich zuruͤckzulegenden Kilometerzahl, 

mindeftens jedoch der Betrag von 30 Pf., zur Erhebung. 

b) Bei Meifen v Für die Beförderung von Halteftellen ab wird, fofern die Dort zu: 

Salteftellen aus, gehenden Perfonen fi nicht etwa einen Plaß von der vorliegenden Station ab 

gefichert haben, das Perfonengeld nah Maßgabe der wirflihen Entfernung bis 
zur nächften Station, oder, wenn die Reifenden fhon vorher an einem Zwifchen: 

orte abgehen, bis zu diefem erhoben, In jedem Falle kommt jedoch mindeftens 

der Betrag von 30 Pf. zur Erhebung. 

ve Wollen an Halteftellen zugegangene Perfonen mit derfelben Poft von 

der nächften Station ab weiter befördert werden, fo haben fie dort den Plaß 

für die weitere Reife zu löfen. 

c) Für Kinder, vo Für ein Kind in dem Alter unter und bis zu drei Jahren wird 

Perfonengeld nicht erhoben. Das Kind darf jedoch feinen befonderen Wagenplag 

einnehmen, fondern muß auf dem Schooße einer erwachfenen Perfon, unter deren 

Dbhur es reift, mirgenommen werden. 

vn Für ein Kind in dem Alter von mehr als drei Fahren ift das volle 

Perfonengeld zu erheben und ein befonderer Plaß zu beftimmen. Nehmen jedoch 

Familien einen der abgefchloffenen Wagenrdume oder auch nur eine Sitzbank 
ganz ein, fo fann ein Kind bis zum Alter von acht Jahren unentgeltlich, zwei 
Kinder aber Fönnen für das Perfonengeld für nur eine Perfon befördert werden, 

infofern die betreffenden Perfonen mit den Kindern fih auf die von ihnen be: 

zahlten Sißpläge befchränfen. Diefe Vergünftigung kann nur für den Haupt: 

wagen unbedingt, für Beiwagen aber nur infomweit zugeftanden werden, als auf 

Beibehaltung der urfprünglichen Pläge zu rechnen iſt. 
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$ 50. 

ı Die Erftattung von Perfonengeld an die Meifenden findet ftets flatt, Eritattung von 

wenn die Poftanftalt die durch die Annahme des Keifenden eingegangene Wer; Verſonengeld. 
bindlichfeit ohne deffen Verſchulden nicht erfüllen fann. Die Erftattung von 

Perfonengeld foll auch dann zuläffig fein, wenn der Meifende an der Benugung 
der Poft aus irgend einem anderen Grunde verhindert ift und die Erftattung 

mindeftens 15 Minuten vor dem planmäßigen Abgange der Poft beantragt. 

n Die Erftattung erfolgt, gegen Ruͤckgabe des Fahrfcheins und gegen 

Quittung, mit demjenigen Betrage des Perfonengeldes, welcher von dem Reiſenden 

für Die mit der Poft noch nicht zurückgelegte Strecke erhoben worden ift. 

$ 51. 

ı Die Reifenden muͤſſen vor dem Poſthauſe oder an den fonft dazu be: Verbindlichkeit 
ftimmten Stellen den Wagen befteigen und an dieſen Stellen zu der im Fahr: —— 
ſcheine bezeichneten Abgangszeit ſich zur Abreiſe bereit halten, auch den Fahr- Abreiſe. 

ſchein zu ihrem Ausweis bei ſich fuͤhren, widrigenfalls ſie es ſich ſelbſt beizumeſſen 

haben, wenn aus dem Grunde, weil ſie ſich auf das vom Poſtillon gegebene 
Zeichen zur Abfahrt nicht gemeldet haben, oder weil fie ſich uͤber ihre Berechti— 
gung zur Mitreife nicht ausweiſen koͤnnen, die Ausfchließung von der Mit: oder 

Weiterreife erfolge und fie des bezahlten Perfonengeldes verluftig gehen. Haben 

ſolche Perfonen Reifegepäcf auf der Poft, fo wird daffelbe bis zu der Poftanftalt, 

auf welche der Fahrfchein lautet, befördert und bis zum Eingange der weiteren 

Beftimmung feitens der zurückgebliebenen Perfonen aufbewahrt. 

$ 52. 

ı Die Drdnung der Pläge im Hauptwagen ergiebt fih aus den spiläge 
Nummern über den Sitzplaͤtzen. ver Dieifenben. 

m Bezüglich der Folge der Pläge in den Beiwagen gilt als Regel, daß 
zuerft die Ecfpläße des Vorderraumes, dann der Vorderbank und der Nückbanf 

des Mittelraumes, zulegt in derfelben Reihenfolge die Mittelpläge kommen. 
m Geht unterwegs ein Neifender ab, fo rücken die nach ihm folgenden 

Perfonen fämmelih um eine Mummer in dem Hauptwagen und in den Bei— 

wagen vor. Leifter ein Meifender bei einem unterwegs eintretenden Wechſel in 
den Plägen auf das Vorruͤcken Verzicht, um den bei feiner Anmeldung ge: 
wählten oder ihm ertheilten bisherigen Plaß zu behalten, fo ift ihm dies, fobald er 

feinen urfprünglichen Pla im Hauptwagen hat, unbedingt, wenn fich jedoch der Platz 

in einem Beiwagen befindet, nur fo lange geftatter, als nah Maßgabe der 

Gefammtzahl der Meifenden noch Beiwagen geftellt werden muͤſſen. Der 
g9* 
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erledigte Plaß geht alsdann auf den in der Meihenfolge der Fahrfcheine zunächft 

fommenden Meifenden über, dergeftalt, daß bei weiterer Werzichtleiftung der 

zulegt eingefchriebene Meifende verpflichtet ift, Den fonft ledig bleibenden Platz 

einzunehmen. Kin Meifender, welcher auf das Vorruͤcken verzichtet hat, kann 
bei einer fpäteren Veränderung in der Perfonenzahl, und namentlih, wenn die 

Beiwagen ganz eingehen, auf die frühere Meihenfolge feinen Anfpruch machen, 

fondern nur nad) der freiwillig beibehaltenen Nummer vorrücken. 

a) Bei dem Iv Die bei einer unterwegs gelegenen Poftanftalt hinzutretenden Per: 
„Pusange auf auf „onen ftehen den vom Kurfe fommenden und weiter eingefchriebenen Reifenden 

gelegenen Dal in der Meihenfolge der Pläge nah. Laͤßt fih ein mit der Poft angefommener 

anſtalt. Reiſender zu derfelben Poft weiter einfchreiben, fo verliert er den bis dahin eins 
genommenen Plaß und muß den leßten Plaß nach den dort hinzutrerenden und 

bereits vor ihm angenemmenen Meifenden einnehmen. 

b) Bei dem v Meifende, welche von einem Kurfe auf einen anderen übergeben, 

Uebergange UF ftehen den für den letzteren Kurs bereits eingefchriebenen Reiſenden hinſichtlich 

Kurs. des Pages nah. Etwaige Abweihungen hiervon bei Kurfen mit fremden 

Poftanftalten, fowie bei folhen Kurfen, bei welchen eine Durcherhebung des 

Perfonengeldes ſtattfindet, richten fich nach den fir folche Kurfe gegebenen be: 

fonderen Beltimmungen. 
e) Bei Meifen vı Meifende, welche die Poft nach einem zwifchen zwei Stationen 

— belegenen Orte benutzen wollen, muͤſſen, ſobald durch ihren Abgang unterwegs 
ein Beiwagen eingehen kann, allen bis zur naͤchſten Station eingeſchriebenen 

Reiſenden nachſtehen und die Plaͤtze in dem Beiwagen einnehmen. 

d) Bei Reiſen vn Reiſende, welche von den Poſtſchaffnern oder Poſtillonen unterwegs an 

Salteftelten aus, Halteſtellen aufgenommen worden find, ftehen bei der Weiterreiſe über die nächfte 
Station hinaus den bei diefer zutrerenden Reifenden hinfichtlich des Plaßes nad. 

vu Ueber Meinungsverfchiedenheiten zwifchen den Meifenden wegen der 

von ihnen einzunehmenden Pläge hat der abfertigende Beamte der Poftanftalt 

nach den vorangefchicften Grundſaͤtzen zu entſcheiden. Beruhigen ſich die Rei: 
fenden bei diefer Entfcheidung nicht, fo fteht ihnen frei, die nochmalige Erörterung 

der Meinungsverfchiedenheit bei dem WBorfteher der Poftanftalt nachzuſuchen, 

fofern folches, ohne den Lauf der Poft zu verzögern, thunlih if. Der 

getroffenen Entfheidung haben ſich die betreffenden Meifenden, vorbehaltlich der 

DBefchwerde, zu unterwerfen. 
$ 53. 

Reiſegepaͤc. Jedem Reiſenden iſt die Mitnahme feines Reiſegepaͤcks inſoweit un: 

beſchraͤnkt geſtattet, als die einzelnen Gegenſtaͤnde zur Verſendung mit der Poſt 
geeignet find (vergl. $$ 1, 10 und 11). 
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ıt Kleine Reiſebeduͤrfniſſe, welche ohne Beldftigung der anderen Mei: 
fenden in den Megen und Tafchen des Wagens oder zwifchen den Füßen und 
unter den Gißen untergebracht werden fönnen, dürfen die Meifenden unter 
eigener Aufficht bei fich führen. 

m Anderes Reiſegepaͤck muß der Poftanftalt zur Verladung übergeben 

werden. Die Uebergabe vefjelben von den Meifenden an Poftfchaffner und 

Poftillone ift an Orten, an welchen fich Poftanftalten befinden, unzuläffig. Das 

Meifegepäck muß, wenn dafür ein beftimmter Werth angegeben wird, den für 

andere mit der Poft zu verfendende MWerrhgegenftände gegebenen Beftimmungen 

entfprechend verpackt, verfiegelt und bezeichnet fein; die Bezeichnung muß, außer 

dem Worte: „Reiſegepaͤck“, den Namen des Meifenden, den Ort, bis zu welchem 

die Einfchreibung erfolge ift, und die Werthangabe enthalten. Bei Meifegepäck 

ohne Werrhangabe bedarf es einer Bezeichnung nicht. 

ıv Das MReifegepäck, foweit Daffelbe nicht aus Fleinen Reifebedärfniffen 

beftcht, muß fpäteftens 15 Minuten vor der Abfahre der berreffenden Poft unter 

Vorzeigung des Fahrfcheins bei der Poftanftalt eingeliefert werden. Erfolgt die 

Einlieferung fpäter, fo hat der Meifende auf die Mirbeförderung des Gepaͤcks 
nur dann zu rechnen, wenn durch deffen Annahme und Verladung der Abgang 
der Poft nicht verzögerte wird. Soweit Reiſende von einer Poft auf die andere 

oder von einem. Bahnzuge auf die Poft unmittelbar übergehen, wird das Gepäck 

ſtets umgefchrieben, fo lange es überhaupt noch möglich ift, den Reiſenden zu 

der Weiterfahre mit der Poft ohne Verfäumniß anzunehmen. 

v Der Reifende erhält über das eingelieferte Reiſegepaͤck eine Beſchei— 

nigung (Gepaͤckſchein). Der Reifende hat den Gepaͤckſchein aufjubewahren, 

Die Auslieferung des Reiſegepaͤcks erfolge nur gegen Nückgabe des Gepaͤckſcheins. 

$ 54. 

ı Sedem Meifenden ift auf das der Poft übergebene Reiſegepaͤck ein Ueberfractuorte 

Freigewicht von 15 Kilogramm bewilligt. Berfiher — 

m Für das Mehrgewicht Des Reiſegepaͤcks iſt bei der Einlieferung 
Ueberfrachtporto zu entrichten. Daffelbe beträgt nah Maßgabe derjenigen Ent: 

fernung, welche der Perfonengeld:Erhebung zum Grunde gelegt wird, für jedes 

Kilogramm oder den üÜberfchießenden Theil eines Kilogramms: 
1) bei Beförderungen bis 75 Kilometer 5 Pf., mindeftens 25 Pf.; 

2) bei Beförderungen über 75 Kilometer 10 Pf., mindeftens 50 Pf. 

um Wird der Werth des Reiſegepaͤcks angegeben, fo wird die Ver: 

fiherungsgebühr für jedes Stuͤck felbftftändig erhoben. Diefe Gebühr beträgt 
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ohne Unterfchied der Entfernung und zu jeder Höhe der Werthangabe 5 Pf. 

für je 300 Mark oder einen Theil von 300 Mark, mindeftens jedoh 10 Pf. 

vw Iſt das Gepäck mehrerer Reifenden, welche ihre Pläße auf einen 

FSahrfchein genommen haben, zuſammengepackt, fo ift bei Ermittelung des Ueber: 

frachtportos das Freigewicht für die auf dem Fahrfcheine vermerfre Anzahl von 

Perfonen nur daun von dem Gefammtgewichte des Gepaͤcks in Abzug zu bringen, 

wenn die Perfonen zu einer und derfelben Familie oder zu einem und demfelben 

Hausftande gehören. 

v Die Erftarttung von Weberfrachtporto und DVerfiherungsgebühr regelt 
fih nach denfelben Grundfägen, wie die Erflattung von Perfonengeld. 

$ 55. 

Merfügung des ı Dem Reifenden kann die Verfügung über das der Poft übergebene 
... Meifegepäc nur während des Aufenthalts an Orten, an welchen ſich eine Poft: 

unterwegs. anftalt befindet, und gegen Wückgabe oder Hinterlegung des Gepäcjceins 
geftattet werden. 

1 Meifende nah Zwifchenorten muͤſſen ihr Reiſegepaͤck bei der vor: 

liegenden Poftanftale in Empfang nehmen, von wo ab die Poftverwaltung dafür 

Gewähr nicht mehr leiſtet. 

$ 56, 

Warte ʒimmer ı Bei den Poſtanſtalten werden nah Beduͤrfniß Wartezimmer unter: 

wohsakalten. halten, Der Aufenthalt in den Wartezimmern der Poftanftalten ift den 

Reifenden geftattet: 
1) am Abgangsorte: eine Stunde vor der Abgangszeit, 
2) auf der Reife mit derfelben Poft: während der Abfertigung auf jeder Station, 

3) an den Endpunften der Meife: eine Stunde nah der Ankunft, und 

4) beim Uebergange von einer Poſt auf Die andere: während 3 Stunden. 

1 Perſonen, welche die Reifenden zur Poft begleiten oder melde die 

Ankunft der Poft erwarten wollen, kann der Aufenthalte in den Wartezimmern 

nur ausnahmsweife und in geringer Zahl geftatter werden. 

um Beſchwerden, welche die Meifenden nicht unmittelbar bei einer Poft: 

behörde anbringen wollen, koͤnnen in ein Beſchwerdebuch eingetragen werden. 

Diefes Buch befinder fih im Poftdienftzjimmer und wird den Meifenden auf 

Verlangen vorgelegt. 

$ 57. 

Verhalten ber Jeder Meifende fteht unter dem Schuße der Poftbehörden. 
Meifenden auf 
den Poften, 
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m Andererſeits iſt es die Pflicht eines jeden Reiſenden, ſich in die zur 

Aufrehrhaltung des Anflandes, der Ordnung und der Sicherheit auf den Poften 
und in den MWartezimmern getroffenen Anordnungen zu fügen. 

u Das Rauchen im Poftwagen ift nur geftattet, wenn fich in demfelben 

Raume Perfonen weiblihen Gefchlechts nicht befinden und die anderen Mit: 

reifenden ihre Zuftimmung zum Rauchen gegeben haben. 
iv Reifende, welche die für Aufrechthaltung des Anftandes, der Ordnung 

und der Sicherheit auf den Poften und in den Wartezimmern getroffenen Ans 

ordnungen verlegen, koͤnnen — vorbehaltlich der Beftrafung nach den betreffenden 

Gefegen — von der betreffenden Poftanftalt, unterwegs von dem Poftfchaffner, 

von der Mits oder Weiterreiſe ausgefchloffen und aus dem Poftwagen entfernt 

werden. Erfolge die Ausfchliegung unterwegs, fo haben folche Meifende ihr 

Gepäck bei der naͤchſten Poftanftalt abzuholen; fie gehen des gezahlten Perfonens 

geldes und des etwaigen Weberfrachtportos verfuftig. 

Abichnitt IV, 

Ertrapoft: und Kurierbefdrderung. 

$ 58. 

ı Die Geftellung von Eptrapoft: und Kurierpferden fanı nur auf@ gemeine Ber 

denjenigen Straßen verlangt werden, auf welchen die Poſtverwaltung es über; ſuͤmmungen. 
nommen hat, Reifende mit Ertrapoft: und Kurierpferden zu befördern. 

m Auf diefen Straßen erftrecft fi die Verpflichtung der Pofthalter 
zur Geſtellung von Ertrapofts und Kurierpferden nur auf die Beförderung von 
Meifenden mit ihrem Gepäd. 

m Ausnahmsweiſe Fönnen jedoch auch zu Fuhren, bei welchen die 

Beförderung von Gegenftänden die Hauptfache ift, Ertrapofts und Kurierpferde 
geftelle werden, fofern die Gegenftände von einer Perfon begleitet und beauffichtigt 

werden, und ihre Beförderung überhaupt ohne Gefahr und Machtheil bewerk— 
ftellige werden kann. 

v Die Pofthalter find nicht verpflichter, zu den eigenen oder gemierheten 
Pferden der Meifenden Vorfpannpferde herzugeben. 

$ 59, 

ı An Pferdegeld find für jedes Kilometer zu zahlen: Zahlungsſatze. 

Eee ODE, — 
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b) Wagengeld, 1 Das Wagengeld beträgt ohne Unterfchied der Gattung des 

Wagens oder Sclittens für das Kilometer ». 2.0.2000... 10 Pf. 
m Größere, als vierfißige Wagen oder Schlitten herzugeben, find die 

Pofthalter nicht verpflichtet. 

IV Die Befugniß, Stationswagen zur Weiterreiſe über den Punkt 
hinaus zu benußen, wo der nächfte Pferdemechfel ftattfinder, Fönnen Meifende 

nur duch ein Abfommen mit dem Pofthalter erlangen, welcher den Wagen 

herzugeben fich bereit finden läßt, und deffen Sorge es überlaffen Bleibt, die 

NRücbeförderung des ledigen Wagens auf feine Koften zu bewirken. 
c) Beftellgebühr. v Das Beftellgeld beträgt für jeden Ertrapofts oder Kurierwagen auf 

jeder Station 25 Pf. Auf anderen Punkten, ale den wirklichen Stationen, 

findet die Erhebung der Beftellgebühr nicht ftatt. 
d) Schmiergeld, vi Für das Schmieren eines jeden Wagens, der nicht von der Poft 

geftelle ift, find 25 Pf. zu zahlen. 
— vor Auf Verlangen der Reiſenden find die —— verpflichtet, die 

loſten 
Wagen zu erleuchten. Fuͤr die Erleuchtung zweier Laternen werden 20 Pf. fuͤr 

jede Stunde der vorſchriftsmaͤßigen Befoͤrderungszeit erhoben. Ueberſchießende 

Minuten werden fuͤr eine halbe Stunde gerechnet. Die Erleuchtungskoſten 

muͤſſen ſtationsweiſe da, wo die Erleuchtung verlangt wird, von den Reiſenden 

vor der Abfahrt mit den anderen Gebuͤhren berichtigt werden. 

f) Wegegeld und vır Das etwaige Wegegeld, fowie die fonftigen Wege: ıc. Abgaben 

a werden nach den betreffenden, zur Öffentlichen Keuntniß gebrachten Tarifen erhoben. 

Unentgeltlich hergegebene Mehrbefpannung kommt bei Berechnung des Wegegeldes 
nicht in Betracht. 

8) Poſtillons⸗ ıx Das Poftillonstrinfgeld berräge ohne Unterfchied der Befpannung für 

trintgeld. jeden Poftillon für das Kilometer 10 Pf. 

h) Rüdbe- x Ertrapoftreifende, die fih am Beftimmungsorte ihrer Reife nicht über 

— ſechs Stunden aufhalten, haben, wenn fie mit den auf der Hinreife benutzten 

Pferden bj. Wagen einer Station die Rückfahrt bis zu diefer Station bewirken 

wollen und fih vor der Abfahre darüber erklären, für die Ruͤckfahrt nur die 

Hälfte der nach den Sägen unter a, b, c und g fid ergebenden Beträge, 

mindeftens jedoch für die ganze Fahrt die Koften für eine Hinbeförderung von 

15 Kilometern zu entrichten. Eine Entfhädigung für das fehsftündige Still: 

lager des Geſpanns und des Poftillons ift nicht zu zahlen. Zwifchen der Ankunft 
und dem Antritt der NRückfahre muß den Pferden eine Ruhezeit mindeftens von 

der Dauer der einfachen Beförderungsfrift gewährt werden. Will der Reifende 

auf der Ruͤckfahrt cine andere Straße nehmen, als auf der Hinfahrt, fo wird 

die ganze Fahre als eine Mundreife angefehen, auf welche vorftchende Be: 
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ſtimmungen nicht Anwendung finden. Bei Kurierreiſen iſt eine Ruͤckbenutzung 
der auf der Hinreiſe verwendeten Pferde bz. Wagen nicht zulaͤſſig. 

xt Reiſende koͤnnen durch Laufzettel Extrapoſt- oder Kurierpferde vor: ;) Voraus— 

ausbeſtellen. Die Wirkung der Pferdebeſtellung beſchraͤnkt ſich auf 24 Stunden, — en 
für welche der Meifende auch bei unterbliebener Benugung der Pferde nur das Kurierpferden, 

MWartegeld zu zahlen verbunden if. In dem Laufzettel muß Ort, Tag und 
Stunde der Abfahrt, die Zahl der Pferde und der Meifeweg mit Benennung der 

Stationen angegeben, auch bemerft werden, ob die Meife im eigenen Wagen 

erfolgt, oder ob ein offener, ein ganz: oder halbverdeckter Stationswagen verlangt 

wird, fowie ob und mit welchen Unterbrechungen die Reife ftatrfinden foll. Die 

Abfaffung folher Laufzertel ift Sache des Neifenden, Die Poftverwaltung hält 

fih an denjenigen, welcher den Laufzettel unterfchrieben hat. Iſt der Reifende 

nicht am Orte anfällig oder fonft nicht hinlänglich befannt, fo muß er feinen 

Stand und Wohnort angeben. Für Beförderung eines Laufjettels mit den 
Poften behufs Vorausbeftellung von Ertrapoft: oder Kurierpferden ift eine Gebühr 

nicht zu entrichten. R 

xır Jeder Ertrapoftreifende, welcher fich an einem unterwegs gelegenen x) Wartegeld. 

Drte länger als eine halbe Stunde aufhalten will, ift verpflichtet, hiervon der 

betreffenden Poftanftalt vor der ‚Abfahrt Nachricht zu geben. Dauert der 
Aufenthalt über eine Stunde, fo ift von der fünften Viertelftunde an ein 

MWartegeld von 25 Pf. für Pferd und Stunde zu entrichten. in längerer Auf: 

enthalt als 24 Stunden darf nicht flattfinden. 

xım Für vorausbeftellte Pferde ift, wenn von denfelben micht zu der 
Zeit Gebrauh gemacht wird, fir welche die Beſtellung erfolge ift, für Pferd 

und Stunde ein Wartegeld von 25 Pf. auf die Zeit des vergeblichen Wartens 

a) bei meiterher kommenden Meifenden von der ſiebzehnten WViertelftunde an 

gerechnet, 
b) bei im Orte befindlichen Reifenden von der fünften Viertelftunde an gerechnet, 

zu entrichten. 

xıv Benutzt ein im Orte befindlicher Keifender die beftellten Ertrapoftpferde 1) Abbeftellung 

nicht, fo hat derfelbe, wenn die Abbeftellung vor der Anfpannung erfolgt, Feine grerapoften. 
Enefhädigung, wenn dagegen die Pferde zur Zeit der Abbeftellung bereits an: 

gefpannt waren, den Betrag des beftimmungsmäßigen Ertrapoft: zc., Wagen: und 

Teinfgeldes für fünf Kilometer, fowie die Beftellgebühr als Entfhädigung zu 

entrichten, 

xv Der Neifende kann verlangen, daß ihm auf langen oder fonft bes m) Entgegen: 

fhwerlichen Stationen auf vorhergegangene fchriftliche Beſtellung Pferde und en 
Wagen entgegengefandt und möglihft auf der Hälfte des Weges, infofern dort — 

10 
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ein Unterfommen zu finden ift, aufgeftelle werden. Für die Beförderung folcher 

Beftellungen mit den Poſten ift eine Gebühr wicht zu entrichten. Die Beftellung 

muß die Stunde enthalten, zu welcher die Pferde und Wagen auf dem Um: 

fpannungsorte bereit fein ſollen. Trifft der Meifende fpäter ein, fo ift von der 

fiebzehnten DViertelftunde an das beftimmungsmäßige Wartegeld zu zahlen. 

xvi Für entgegengefandte Ertrapoften wird erhoben: 

1) das beftimmungsmäßige Ertrapoft: ꝛc. Wagen: und Trinfgeld, 

a) wenn die Entfernung von einem Pferdewechfel zum anderen 15 Kilometer 

oder mehr beträgt, nach der wirklichen Entfernung, 

b) wenn folche weniger als 15 Kilometer beträgt, nach dem Satze für 

15 Kilometer, 

2) die einfache Beftellgebühr, welche von der Poflanftalt am Stations:Ab: 
gangsorte der Ertrapoft zu berechnen ift. 

Für das Hinfenden der ledigen Pferde und Wagen wird, wenn mit denfelben 

die Fahre nad) derjenigen Station, wohin die Pferde gehören, zurückgelegt wird, 
feine Vergütung gezahlte. Gehe aber die Fahrt nach irgend einem anderen 

Orte, gleichviel, ob auf einer Poſtſtraße, oder außerhalb vderfelben, fo müffen 
entrichtet werden: 

1) für das Hinfenden der fedigen Pferde und Wagen von der Station bis 

zum Orte der Abfahre die Hälfte des beftimmungsmäßigen Ertrapoft: ıc., 

Wagen: und Trinfgeldes nach der wirklichen Entfernung, 

2) für die Beförderung des Meifenden der volle Betrag diefer beftimmungs: 
mäßigen Gebühren, 

3) für das Zuruͤckgehen der fedigen Pferde und Wagen von dem Orte ab, 
wohin die Ertrapoft ꝛc. gebracht worden ift, bis ju der Station, zu welcher 

die Pferde gehören, die Hälfte des beftimmungsmäßigen Ertapoft: ıc., 

Wagen: und Trinfgeldes für denjenigen Theil des Ruͤckweges, der übrig 
bleibt, wenn die Entfernung abgerechnet wird, auf welcher die Ertrapoft: ıc. 

Beförderung ftattgefunden hat. 

xvı Für Ertrapoften ꝛc. auf Entfernungen unter 15 Kilometern werden 

die Gebühren für eine Entfernung von 15 Kilometern erhoben. 

xvm Wenn die Reife an einem Orte endigt, welcher nicht über 10 Kilometer 

hinter oder feitwärts einer Station liegt, fo hat der Meifende nicht nöthig, auf 

der legten Poftftation"die Pferde zu wechſeln, vielmehr muͤſſen ihm auf der vor 

nugt werden. legten Station die Pferde gleich bis zum Beftimmungsorte gegen Entrichtung 

der vorgefchriebenen Säge für die wirkliche Entfernung, jedoch mindeftens für 

15 Kilometer, gegeben werden. 
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xıx Geht die Fahre von einer Station bj. von einem Eifenbahn:Halte: 
punfte ab und über eine Station hinaus, welche nicht über 10 Kilometer vom 
Abfahresorte entfernt liegt, fo kann über diefe Station ohne Pferdewechfel eben: 

falls gegen Entrichtung der vorgefchriebenen Säge für die wirkliche Entfernung, 
jedoch mindeftens für 15 Kilometer, hinausgefahren werden. 

xx In dem Poftdienftzimmer einer jeden zur Geftellung von Ertrapoft: 

oder Kurierpferden beftimmten Station befindet ſich ein Ertrapofttarif, deffen Vor: 
fegung der Reifende verlangen und aus welchem derfelbe den fir jede Station 
zu zahlenden Betrag des Poftgeldes und aller Nebenfoften erfehen kann. 

$ 60. 

ı Die Gebühren für die Ertrapoft: und Kurierreifen müffen, mit Aus: 

ſchluß des Trinfgeldes, welches erft nach zurückgelegter Fahrt dem Poftillon gezahlt 
zu werden braucht, in der Megel ftationsweife vor der Abfahrt entrichtet werden. 

ın Sedem Meifenden muß über die gezahlten Ertrapoft: ıc. Gelder und 

Nebenkoſten unaufgefordert eine Quittung ertheilt werden. Der Neifende muß 
fich auf Erfordern über die gefchehene Bezahlung der Ertrapoft: ıc. Gelder und 

Drebenkoften durch VBorzeigung der Quittung ausweifen und hat folche daher zur 
Vermeidung von Weitläufigfeiten bis zu dem Orte bei fich zu führen, bis wohin 
die Koften bezahle find. Unterläße er folches, fo hat er unter Umftänden zu 
gewärtigen, daß in zweifelhaften Fällen feine Beförderung bis zur Aufklärung 
über die Höhe des eingezahlten Betrages unterbrochen oder die nochmalige Zahlung 
von ihm verlangt wird. 

m Die Entrichtung der Ertrapoft: ꝛc. Gelder für alle Stationen eines 
gewiffen Kurfes auf einmal bei der Abfahrt am Abgangsorte ift nur auf ſolchen 

Kurfen ftatthaft, auf welchen wegen der Vorausbezahlung hierauf berechnete Ein: 

richtungen beftehen. 
vw Macht der Reifende von einer folhen Vergünftigung Gebrauch), fo 

hat derfelbe für die Beforgung des Rechnungsgefchäfts, und zwar für jede Ber 
förderung, welche die Ausftellung eines befonderen Begleitzettels erfordert, eine 

gleichzeitig mit dem ptrapoftgelde zu erhebende Gebühr zu zahlen. Diefe 
Rehnungsgebühr beträgt für Ertrapoften und Kuriere 1 Mark. 

v Im Falle der VBorausbezahlung werden das Ertrapoft: ıc. Geld und 
fämmtliche Nebenkoften als Wagengeld, Beftellgebühr, Wege, Damm, Brücken: 
und Fährgeld von der Poftanftalt am Abgangsorte für alle Stationen, foweit der 

Meifende folches wünfcht, voraus erhoben; das Poftillonstrinfgeld jedoch nur 
dann, wenn deſſen Vorausbszahlung von dem Meifenden gewünfcht wird. Das 

Schmiergeld und die Erleuchtungsfoften werden da bezahlt, wo der Wagen des 
10 * 
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Reifenden wirklich gefchmiert wird, bj. wo der Pofthalter auf Verlangen des 

Meifenden für Erleuchtung des Wagens forgt. 
vi Finder der Neifende ſich veranlaßt, unterwegs den urfprünglich beab: 

fichtigten Weg vor der Ankunft in dem Orte, bis wohin die Vorausbezahlung 

ftattgefunden hat, zu verlaffen, oder auf einer Zwifchenftation zuruͤckzubleiben, 

ohne die Reife bis zum Beftimmungsorte fortzufeßen, fo wird das zu viel bezahlte 

Extrapoſtgeld ꝛc. ohne Abzug, jedoch mit Ausnahme der Nechnungsgebühr, dem 

Reifenden von derjenigen Poftanftalt, wo derfelbe feine Reife ändert oder einftellt, 

gegen Rückgabe der ihm ertheilten Quittung und gegen Empfangsbefcheinigung 

über den betreffenden Betrag erſtattet. 

$ 61. 

Beſpannung. ı Die Beſpannung richtet fi nach der Beſchaffenheit der Wege und 

der Wagen, fowie nach dem Umfange und der Schwere der Ladung. 

n Finder der Poftfchaffner oder der Pofthalter die von dem Meifenden 

beftellte Anzahl Pferde für eine normalmäßige Beförderung nicht ausreichend, fo 

ift folches zunächft den abfertigenden Beamten und von diefen dem Meifenden 

vorzuftellen. Komme feine Vereinigung zu Stande, fo fteht dem Vorſteher der 

Poftanftalt die Entfcheidung zu, und bei diefer behält es, unbefchadet des ſowohl 

dem Meifenden als auch dem Pofthalter zuftcehenden Rechtes der Befchwerde: 

führung bei der Ober:Poftdirection fein Bewenden. 
um Bei mehr als vier Pferden müffen zwei Poftillone geftellt werden. 

$ 62. 

Abfertigung. ı Sind die Pferde bj. Wagen vorausbeftellt worden, fo müffen fie der: 
en Ge geftalt bereit gehalten werden, daß zur beftimmten Zeit abgefahren werden kann. 

poften und 1 Für weiterher fommende Reifende müffen die Pferde ſchon vor der 

AR Ankunft aufgefchirrt ftehen, und auf Stationen, auf welchen die Pofthalterei über 
200 Schritte vom Pofthaufe entferne liegt, in der Mähe des letzteren auf: 
geftellt werden. 

m Die Abfertigung muß, fofern der Neifende fich nicht länger aufhalten 
will, bei vorausbeftellten Ertrapoften innerhalb 10 Minuten, bei Kurieren inner: 

halb 5 Minuten erfolgen. Wird ein Stationswagen verwendet, fo tritt dieſen 
Friften noch fo viel Zeit hinzu, als zur ordnungsmäßigen Aufpackung und Be: 

feftigung des Reiſegepaͤcks erforderlich if. 
b) Bei nicht vw Sind Pferde und Wagen nicht vorausbeftellt worden, fo muͤſſen 

Presse ig often, wenn der Meifende einen Wagen mit fich führt, inner iner Ertrapoften und CFTAP ‚ | 9 ſich fuͤhrt, innerhalb ei 
Kurieren. Viertelſtunde, und wenn ein Stationswagen geſtellt werden muß, innerhalb einer 
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halben Stunde, Kurierreifende dagegen, welche einen Wagen mit ſich führen, 
innerhalb 10 Minuten, und wenn ein Stationswagen geftellt wird, innerhalb 
20 Minuten weiterbefördert werden. 

v Auf Stationen, bei welchen felten Ertrapoften und Kuriere vorkommen, 
und wo zu deren Beförderung Poftpferde nicht befonders unterhalten werden 

fönnen, müfjen die Reiſenden fich denjenigen Aufenthalt gefallen laſſen, welcher 
zur Befchaffung der Pferde nothwendig ift. 

vr Kuriere gehen Hinfichtlich der Abfertigung den Ertrapoften vor. c) Neibenfolge, 

$ 63. 
ı Die Beförderung muß innerhalb der Friften, welche durch die oberfte Velörderunge- 

Poftbehörde für die Beförderung der Eptrapoften und Kuriere allgemein vor: ” 
gefchrieben find, erfolgen. ine, jene Beförderungsfrift enthaltende Weberficht 
muß fih in dem Dienftzimmer einer jeden zur Geftellung von Ertrapoft: oder 

Kurierpferden beftimmten Station befinden und dem Reiſenden auf Verlangen 

zur Einficht vorgelegt werden. 

Hat auf Verlangen des Reifenden eine Einigung dahin ftattgefunden, a) Beförde 
dag der Meifende durch eine geringere Anzahl von Pferden befördert wird, ats MUngtseit bei 
nach dem Umfange der Ladung, fowie nach der Befchaffenheit der Wege und — 
der Wagen eigentlich erforderlich waren, ſo kann derſelbe auf das Einhalten 

der normalmaͤßigen Befoͤrderungszeit keinen Anſpruch machen. 

m Bettraͤgt der zuruͤckzulegende Weg nicht über 20 Kilometer, fo darf 1) Anhalten 

der Poftillon ohne Verlangen des Reifenden unterwegs nicht anhalten. Bei unterwegs. 
größerer Entfernung ift ihm zwar geftattet, zur Erholung der Pferde einmal 
anzuhalten, jedoch darf dies nicht über eine DViertelftunde dauern. Auf diefen 

Aufenthalefift bei Feftftellung der Beförderungsfrift geriickfichtige worden, und es 
muß daher einfchließlich deſſelben die vorgefchriebene Beförderungszeit einges 

halten werden, Während des Anhaltens darf der Poftillon die Pferde nicht 

ohne Aufficht laſſen. 

$ 64. 

ı Der Poftillon muß die vorfchriftsmäßige Dienftfleidung tragen und poſtillone. 

mit dem Poſthorn verfehen fein. Die Hülfsanfpänner haben zu ihrem Ausweis —— 

ein von der oberſten Poſtbehoͤrde feſtgeſetztes Abzeichen zu tragen. 

u Bei zweiſpaͤnnigem Fuhrwerk gebuͤhrt dem Poſtillon ein Sig auf b) Sig des 

dem Wagen. Iſi dafelbft fein Platz für ihn vorhanden, fo muß der Keifende Pfllone 

ein drittes Pferd nehmen. Bei ganz leichtem Fuhrwerk und wenn der leichte 
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Wagen erwa nur mit einem Meifenden befeßt ift, der Fein umfangreiches Gepäck 
mit fich führt, kann jedoch bei furzen Stationen eine zweifpännige Beförderung 
auch dann flattfinden, wenn der Poftillon vom Sattel fahren muß. Bei drei: 

und vierfpännigem Fuhrwerf muß der Poftillon vom Sattel fahren, wenn ihm 

der Meifende feinen Plag auf dem Wagen geftattet. Bei einer Befpannung 
mit mehr als vier Pferden muß ftets lang geſpannt und vom Sattel gefahren 

werden, infofern nicht der Meifende das Fahren vom Bocke verlangt. 

c) Wechſeln mit m Das Wechfeln der. Pferde mit entgegenfommenden Poften darf gar 

— nicht, bei ſich begegnenden Extrapoſten aber nur mit ausdrücklicher Einwilligung 
der beiderfeitigen Meifenden gefchehen. Der durch das Wechfeln entftehende 

Aufenthalt muß bei der Fahrt wieder eingeholt werden. Das Trinfgeld erhält 

derjenige Poftillon, welcher den Meifenden auf die Station bringt. 

d) Vorfahren vi Der Reifende hat zu beftimmen, ob, bei der Anfunft auf der Station, 

a beim Pofthaufe oder bei einem Gafthaufe oder bei einem Privathaufe vorgefahren 
werden fol, Wird nicht beim Pofthaufe vorgefahren, fo muß der Poftillon, wenn 

der Meifende es verlangt, die Pferde zur Weitereife beftellen. 

e) Führung der v Dem Poftillon allein gebührt es, die Pferde zu führen. Wenn der 

Herde. Reiſende oder deffen Leute an dem Poftillon TIhätlichfeiten veruͤben, fo hat der 
Poftillon die Befugniß, fogleih ausjufpannen. Daffelbe gilt, wenn der Reifende 
die Pferde durh Schläge antreiben follte. 

$ 68. 
Beſchwerden. ı Sofern der Ertrapoft: ꝛc. Reiſende Anlaß zur Beſchwerde hat, ſteht 

ihm die Wahl zu, diefelbe in den DBegleitzettel einzutragen oder fih dazu des 

Beſchwerdebuchs ($ 56 Abf. m) zu bedienen. 

$ 66. 

1 Gegenmwärtige Poftordnung tritt am 1. April 1879 in Kraft. 

Berlin, den 8. Mär; 1879. | 
Der Reichskangler. 

In Vertretung: 

Stephan. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 21. März 1879. 
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M 11: den 26. Mär; 1879, 

Befanntmahung, 

betreffend den Verkauf von Einzelgräbern und Pamiliengräbern auf dem 
neuen Friedhofe in Ohlsdorf u. w. d. a. 

Der Senat bringe hierdurch zur öffentlihen Kenntniß, daß durch überein: 

ftimmenden Befhluß von Eenat und Bürgerfchaft beliebt worden ift, was folgt: 

1. 

Die Senats: und Bürgerfchafts:Commiffion fir die Verlegung der Begräbniß: 
pläge wird ermächtigt, auf dem bereits eingerichteten Theile des neuen Friedhofs in 
Ohlsdorf Einzelgräber und Familiengräber nach den dem vierten Berichte der Commiffion 

vom 13. November v. J. beigefügten Tarifen B und C, übrigens aber unter der 

Bedingung zu verfaufen, daß auch für dieſe Gräber die Beftimmungen der von Senat 

und Bürgerfchaft demnaͤchſt zu befchließenden Begraͤbnißordnung maafßgebend fein follen, 

2. 

Diejenigen Begräbnißpläge vor dem Dammthor, welche zur Beerdigung im 
allgemeinen Grabe, fowie zur Eröffnung von neuen eigenen Gräbern einen geeigneten 

Raum nicht mehr bieten, werden für folche Beerdigungen, fowie für den Verkauf oder 
die Prolongation von eigenen Gräbern an einem vom Senate für jeden einzelnen Begräbniß: 
plag zu beftimmenden Tage gefchloffen. 

3. 

Es wird ein von der Commiffion unter Vorbehalt der Genehmigung des 
Senats zu erwählender Friedhofsverwalter angeftellt und das Gehalt deſſelben auf 

ft 5000 mit einer zweimaligen Steigerung von „6 500 nah je 5 Jahren außer 
freier Wohnung beftinmt. 

Die ECommiffion wird darüber, wann mit dem Verkauf von Einzelgräbern und 
Familiengräbern begonnen werden fann, fowie wegen der bezüglichen Tarife u. w. d. a. 
feiner Zeit das Erforderliche veröffentlichen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 26. Mär; 1879. 
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M 12. den 9, April 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend 

die theilweife Aufhebung der Beſchränkungen der Einfuhr aus Rußland. 

Nachdem durch Kaiſerliche Verordnung vom 8. April d. J. (Reichsgefeßblatt 
No. 11) die durch Kaiferliche Verordnung vom 29. Januar d. J. verfügte Befchränfung 
der Einfuhr aus Rußland theifweife aufgehoben worden, wird hierdurch, unter ernenerter 
KHinweifung auf die im $ 327 des Strafgefegbuchs beſtimmten Strafen, zur Nachachtung 
bekannt gemacht, daß nach nunmehr erfolgter Freigebung der Einfuhr der uͤbrigen in 
der Bekanntmachung vom 31. Januar bezeichneten Gegenſtaͤnde bis auf Weiteres die 
Einfuhr verboten bleibt von: 

Gebrauchter Leib: und Bettwaͤſche, gebrauchten Kleidern, Hadern und Lumpen aller Art. 
Gegeben in der VBerfammlung des Senats, Hamburg, den 9. April 1879. 

M 13. den 16. April 1879. 
| Befanntmahung, 

betreffend Aufhebung des Oberappellationsgerichts zu Lübeck. 

Madden der am 29. Movember 1878 zu Bremen unter den drei freien 
Hanfeftädeen abgefchloffene Vertrag über die Aufhebung des denfelben gemeinfchaftlichen 
Dberappellationsgerichts zu Luͤbeck nunmehr von fämmtlichen vertragfchließenden Theilen 
genehmigt und ratificirt worden ift, bringt der Senat diefen Vertrag nachftehend jur 
öffentlichen Kunde, 

Uebereinkunft 
der drei freien Hanſeſtaͤdte, betreffend die Aufhebung des Oberappellationsgerichts. 

Nachdem die Senate der drei freien Hanfeftädte zum Zweck der Entwerfung 
eines Vertrages über die Aufhebung des Oberappellationsgerichts zu Luͤbeck zu ihren 
Eommiffarien beftelle haben: 

der Senat der freien und Hanfeftadt Hamburg: 
Heren Bürgermeifter Dr. Hermann Anthony Cornelius Weber, 

der Senat der freien und Hanfeftade Luͤbeck: 
Heren Senator Dr, Heinrih Theodor Behn, 

der Senat der freien Hanfeftadte Bremen: 

Heren Senator Dr, Stephan Auguft Lürman, 
jo iſt von denfelben der nachftehende Vertrag unter Vorbehalt der Ratification der 

Senate abgefchloffen worden: 
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Hrtifel 1. 

Das den freien Hanfeftädten gemeinfchaftliche Dberappellationsgericht zu Lübeck 

ift mit dem Tage, an welchem das Gerichtsverfaffungsgefeß für das Deutſche Reich 

in Kraft tritt, aufgehoben. 
Artikel 2. 

Die bei dem Oberappellationsgerichte in dritter Inſtanz anhängigen bürgerlichen 
Rechtsftreitigfeiten einfchließlih der in Inſtruction begriffenen KHandelsfachen, welche 

nach den bieherigen Prozeßgefeßen an das Reihs:Ober:- Handelsgericht gelangen würden, 
gehen in Gemaͤßheit der Kaiferlichen Verordnung vom „2. .....* an das 

Reichsgericht über. 
Die bei dem Oberappellationsgerichte anhängigen Straffachen und Sachen der 

nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit gehen an das hanfeatifche Oberlandesgericht über, welches 
in der Befegung von fünf Mitgliedern zu entfcheiden hat. Mitglieder des Oberlandes: 

gerichts, welche bei den angefochtenen Entfcheidungen in früheren Inſtanzen mitgewirft 
haben, find von der Theilnahme an der Entfcheidung im Oberlandesgerichte ausgefchloffen. 

Anhängig bei dem Oberappellationsgerichte find im Sinne dieſes Artifels die: 

jenigen Sachen, in welchen ein Mechtsmittel an das Oberappellationsgericht eingelegt 

ift, oder für welche die Frift zur Einlegung noch läuft, wenn vor Ablauf der Frift 

davon Gebrauch gemacht wird. 

Den anhängigen Sachen gleich find diejenigen Sachen zu behandeln, welche 

in den unteren Inſtanzen anhängig find und welche nach den in den drei Städten er: 

laffenen Uebergangsbeftimmungen nad den bisherigen Prozeßgefegen zu erledigen find, 
fofern fie nach diefen an das DOberappellationsgericht, beziehungsmweife an das Reichs: 

DbersHandelsgericht gelangen würden. 
An den nach den obigen Beftimmungen an das Meichsgericht gelangenden 

Sachen ift der Befcheid auf die Einwendung der Oberappellation in Gemäßheit der 

$$ 114—116 der Oberappellationsgerichts: Ordnung von dem Oberlandesgerichte in der 

Befegung von drei Mitgliedern abzugeben. 
Die Inſtruction diefer Sachen ift durch drei bei Faͤllung des angefochtenen 

Ureheils und bei dem Befcheide auf die Einwendung der Oberappellation nicht be: 

theiligte Mitglieder des Oberlandesgerichts nach den bezüglichen Beftimmungen der 

Dberappellationsgerichts: Ordnung vorzunehmen. 
Als Procuratoren in vorbezeichneren Sachen fungiren bei dem Oberlandes; 

gerichte zeitweilig fechs Procuratoren, welche aus den dazu fich anmeldenden Procuratoren 

oder Rechtsanwälten der drei Städte vom DOberlandesgerichte beftelle werden. Auf diefe 

*) Die zu beantragende Kaiferliche Verordnung wird nad) deren Erlaß beſonders 

veröffentlicht werden, 

11 
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Procuratoren finden die auf die Procuratoren fich beziehenden Vorfchriften der Ober: 

appellationsgerichts:Orduung Anwendung. 
Die nah Maafgabe der $$ 174 u. ff. der Oberappellationsgerihts:Ordnung 

am Tage des Inkrafttretens des Meichsgerichtsverfaffungsgefeßes bereits angebrachten 
Nichtigkeitsbefchwerden gegen Erfenntniffe und Verfügungen des Oberappellationsgerichts, 
fowie einfache Beſchwerden gegen das Oberappellationsgericht ($$ 178 und 179 der 

Dberappellationsgerichts: Ordnung) werden von den Genaten im bisherigen Verfahren 

erledigt, jedoch mit der Maaßgabe, daß es des im $ 176 der Oberappellationsgerichts; 

Drdnung erwähnten Berichts nicht bedarf. Mit dem Tage des Inkrafttretens des 

Gerichtsverfaffungsgefeges fommt die Befugniß zur Anbringung von Michtigkeitsbefchwerden 
und einfachen Befchwerden nah Maafgabe der Oberappellationsgerichts: Ordnung, fowie 

die nach $$ 142 u. ff. derfelben einer Partei zuftehende Befugnig, auf Actenverfendung 

anzutragen, in Wegfall. 

Für die nach Maaßgabe des $ 20 des Einführungsgefeßes zur Civilprozeßordnung 
zuläffigen außerordentlihen Nechtsmittel der Michtigkeits: und Weflitutionsflage gegen 
Endurtheile, welche in einem nach den bisherigen Prozeßgefeßen verhandelten Rechts: 

ftreite von dem Reichs:Oberhandelsgerichte oder von dem Oberappellationsgerichte erlaffen 

find, oder von dem Meichsgerichte erlaffen werden, ift das Meichsgericht zuftändig. 

Artikel 3. 
Den Gerichtsmitgliedern verbleiben alle ihnen bei der Auflöfung des Gerichts 

zuftehenden Mechte, insbefondere auch auf den Sterbefall den Erben derfelben die 

durh Art. 10 Abf. 2, und den Witwen die durch Art. 11 des Wertrages vom 

30. November 1866 zugeficherten Bezüge. Jedoch kommt für die nah Maaßgabe 

der nachträglichen Webereinfunft vom Juli 1870 erwählten Raͤthe die Abgabenfreiheit 
in Wegfall, und bleiben diefelben den in $ 4 diefer Webereinfunft enthaltenen Ver— 
pflichtungen unterworfen. 

Artikel 4. 
Wegen einer etwaigen Schadloshaltung der auf Kündigung angeftellten Gerichts: 

beamten bleibt das Nähere einer befonderen Verftändigung der Senate vorbehalten. 

Artikel 5. 

Die Verwaltung der Suftentationsfaffe des Gerichts wird bis zur Erledigung 
aller darauf haftenden Anfprüche von Luͤbeck übernommen. Die erforderlichen Zufchiiffe 

zu der Kaffe werden von den Städten nach dem beftehenden Beitragsverhäftniß geleiftet. 

Artikel 6. 

Das Inventar des Dberappellationsgerichts verbleibt Luͤbeck. Die den Städten 

gemeinfchaftliche Bibliorhef und das Archiv werden dem hanfearifchen Oberlandesgerichte 

zur Benutzung überwiefen. 
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Artifel 7. 
Der gegenwärtige Vertrag foll alsbald den Senaten zur Ratification vorgelegt 

und fodann in fämmtlichen Ausfertigungen mit den DMatificationen der drei Senate 
verfehen werden. ‚ 

Zur Urkunde deffen ift diefer Vertrag im dreifacher Ausfertigung von den 
Eommiffarien eigenhändig unterfchrieben und befiegelt worden. 

So gefchehen zu Bremen am 29. November 1878. 

(L.S.) H. Weber Dr. 
(L. S.) Theod. Behn Dr. 
(L. S.) A. Lürman. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 9. April 1879. 

Publicirt den 16. April 1879. 

M 14. den 23. April 1879. 

Geſetz, 
betreffend Ausführung des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes. 

Der Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 

verfünder hierdurch als Geſetz was folgt: 

Erſter Titel. 

Hichteramt. 

Erfter Abſchnitt. 

Bon den Prüfungen und dem VBorbereitungsdienfte. 

1 i 

Bon den nach $ 2 des Gerichtsverfaffungsgefeßes erforderlichen zwei Prüfungen, 
durch deren Ablegung die Fähigkeit zum Michteramte erlangt wird, ift die erfte nach 

näherer Anordnung des Senats bei der Prüfungskommiffion eines deutfchen Staats 

nach der dafür geltenden Prüfungsordnung abzulegen. 

Die zweite Prüfung wird bei den Oberlandesgerichte abgelegt, von welchem dafür 
eine Prüfungstommiffion nicdergefeßt wird, Die Kommiffion befteht entweder aus 

drei Mitgliedern des DOberlandesgerichts oder aus zwei Mitgliedern defjelben und einem 

Mitgliede des Landgerichts. 
ı1* 
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$ 2. 

Geſuche um Zulaffung zur erften Prüfung find bei dem Senate anzubringen. 
Dem Gefuche find beizufügen der Geburtsfchein, das Zeugniß der Meife zur Univerfität, 

Zeugniffe über ein dreijähriges Studium der Nechtswiffenfchaft auf einer Univerfirät, 

mit dem Machweife, daß mindeftens drei Halbjahre dem Studium auf einer deurfchen 

Univerfirät gewidmet waren; ferner das Zeugniß über die Militairverhältniffe; der 

Nachweis, daß der Kandidat einem deurfchen Staate angehört und ein in deutfcher Sprache 

abgefaßter Lebenslauf, in welchem auch der Gang der Univerfirätsjtudien darzulegen ift. 

Der Senat wird, falls er fih für die Zulaffung des Nachfuchenden ent: 

fheidet, denfelden mit einem Zulaffungsbefcheide verfehen. Unbefcholtene Angehörige 

des Deutfchen Reichs find zujulaffen. 
Mit dem Zulaffungsbefcheide hat der Kandidat fih bei dem Vorfigenden der 

Prüfungsfommiffion zu melden. 

$ 3. 

Diejenigen, welche die erfie Prüfung beftanden haben, werden, nachdem fie 

das Hamburgifhe Bürgerrechte erworben haben, auf ihr Anfuchen vom Genate zu 

Meferendaren ernannt und eidlich verpflichtet. 

Der von den Meferendaren abjuleiftende Eid lauter: 
Ich fchmwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwiffenden, die Amtsge: 

fhäfte, welche mir übertragen werden, gewiffenhaft führen zu wollen. 

So wahr mir Gott helfe. 
Mit dem Tage der eidlihen Verpflichtung der Referendare beginnt deren 

dreijähriger Vorbereitungsdienft, während deſſen fie der Leitung und allgemeinen Aufficht 

des Vorſtandes der Verwaltungsabtheilung für das Yuftizwefen unterftellt find. Die 

befondere Beauffihtigung und Leitung des WVorbereitungsdienftes liege den Vorftänden 
der Gerichte und Verwaltungsbehörden, den Staatsanwälten und Rechtsanwaͤlten 

ob, welchen die Meferendare zur Befchäftigung uͤberwieſen find. 

Bon diefer dreijährigen Vorbereitungszeit ift mindeftens ein Jahr dem Dienfte 
bei den Gerichten, und zwar vorzugsmweife bei denen der erfien Inſtanz, zu widmen 
und darf hödyftens ein Jahr dem Dienfte bei der Verwaltung gewidmet werden. Aus: 

nahmen von dem erften Theil diefer Vorfchriften Fönnen aus befonderen Gründen auf 

Antrag des Präfidenten des Oberlandesgerichts von dem Senate geftattet werden. 

$ 4 

Referendare koͤnnen die DVerrichtungen eines Gerichtsfchreibers wahrnehmen. 

Denfelben fann durch den Amtsrichter, welchen fie zur Ausbildung überwiefen find, 

die Erledigung einzelner richterlicher Gefchäfte übertragen werden. Zur Urtheilsfällung, 

zur Entfcheidung über Durchfuchungen, Befchlagnahmen und Verhaftungen, ſowie zu 
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den Gefchäften des Amtsrichters bei Bildung der Schöffen: und Schwurgerichte find 

Referendare nicht befugt. 

Referendare koͤnnen ferner mit Vertretung der Staatsanwaltfchaft vor den 

Amtsgerichten betraut und nach $ 144 der Strafprozeß-Ordnung vom Gerichte zu Vers 

theidigern beftellt werden, 
5. 

Nach Ablauf der dreijaͤhrigen Vorbereitungszeit wird der Referendar, wenn 

aus den uͤber ſeine Beſchaͤftigung vorzulegenden Zeugniſſen ſich ergiebt, daß er den 
geſetzlichen Erforderniſſen ſuͤr den Vorbereitungsdienſt genuͤgt habe, auf ſein Anſuchen 

von dem Senate zu der zweiten Pruͤfung zugelaſſen und mittelſt Beſcheides an den 

Praͤſidenten des Oberlandesgerichts verwieſen. 

$ 6. 

Die zweite Prüfung ift eine fchriftliche und mündliche. Diefelbe foll wefentlic) 

einen praftifchen Charafter an fich tragen, fpeziell auch auf das Hamburgifche Öffentliche 

und Privatrecht fich beziehen und darauf gerichtet fein, ob der Kandidat fiir befähigt zu 

erachten fei, im Juſtizdienſte eine felbftändige Stellung einzunehmen. 

$ 7. 

Mach dem Gefammtergebnig der Prüfung wird von der Prüfungsfommiffion 

des DOberlandesgerichts entfchieden, ob die Prüfung beftanden ift. 

Ein Referendar, welcher die Prüfung nicht beftanden hat, ift auf fein Anfuchen 
nach Ablauf von mindeftens neun Monaten von dem Senate zu einer einmaligen Wieder: 

holung der Prüfung zuzulaffen, falls nicht die Prüfungsfommiffion feine Zulaffung zu 

einer abermaligen Prüfung von einer längeren Vorbereitung abhängig gemacht hat. 

$ 8 

Die Neferendare, welche die zweite Prüfung beftanden haben, werden auf ihr 

Anfuchen von dem Senate zu Affefforen ernannt und durch Hinweis auf ihren bei der 

Beftellung zu Meferendaren geleifteren Eid verpflichtet. 
Falls diefer Eid noch nicht geleifter oder das Hamburgiſche Bürgerrecht 

noch nicht erworben fein follte, ift diefen Erforderniffen vorgängig zu genügen. 

$9. 
Die Affefforen werden je nach Beduͤrfniß bei den Gerichten oder mit ihrer 

Zuftimmung bei der Staatsanwaltfchaft und der Verwaltung befchäftigt. 

Diefelben fönnen durch den Senat nad) Ableiftung des Staatsanwaltseides zu 

Vertretern eines Staatsanwaltes beftellt werden und find verpflichtet, diefe Beftellung 
zu übernehmen. 
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$ 10. 
Dem Genate wird unter dem Artikel „Zuftizverwaltung” im Staatsbudger 

alljährlich eine Summe zur Verfügung geftellt, um nach erftatteren Gutachten der be: 

theiligten Gerichte den Affefforen für beftimmte Dienftleiftungen eine Entfhädigung zu 

Theil werden zu laffen. 

Unter befonderen Umftänden kann auch Referendäaren für ihre Dienftleiftungen 
eine Entſchaͤdigung bewilligt werden. 

$ 11. 

Referendare dürfen fi, wenn fie bei einem Gerichte oder einem Nechtsanwalte 
befchäftige find, nicht ohne Urlaub des Präfidenten des Oberlandesgerichts, bei der 

Staatsanwaltfchaft nicht ohne Urlaub des Senatsfommiffars, bei der Verwaltung nicht 

ohne Urlaub des Vorftandes der betreffenden Verwaltungsabtheilung oder des Vorfigenden 
der Verwalrungsbehörde über eine Woche von dem Giße ihrer Thärigkeit entfernen. 

Affefforen, welche bei einem Gerichte, der Staatsanwaltfchaft oder der Ver: 

waltung befchäftigt find, unterliegen hinfichtlich des erforderlichen Urlaubs denfelben Ber 

fimmungen wie beziehungsweife die Richter, die Staatsanwälte und Beamten. 

$ 12. 

Affefforen unterliegen dem für die Michter angeordneten Disziplinarverfahren. 

Diefes Verfahren greift auch für Neferendare Plag, wenn es fih um deren Entlaffung 
aus dem Juſtizdienſte handelt. 

$ 13. 

Der Senat wird die näheren Anordnungen über die Prüfungen und über den 

Vorbereitungsdienft durch Regulative feftfegen. Diefe Negulative fowie etwaige fpätere 
Abaͤnderungen werden öffentlich befannt gemacht. 

Zweiter Abdfchnitt. 

Bon der Wahl und den Amtsverhältniffen der Richter. 

$ 14. 

Die Ernennung der Richter erfolgt durch den Senat. 

$ 15. 
Richter müffen das Hamburgifche Bürgerrecht befigen oder vor ihrer Ber 

eidigung erwerben. 

Michter dürfen feine Titel oder Orden eines anderen Bundesftaats oder eines 

außerdeuefchen Staats annehmen und, wenn fie bei ihrer Ernennung deren befigen follten, 
feinen Gebrauch davon machen. 
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Auf das Tragen von Orden im Militairdienfte findet diefe Beftimmung feine 

Anwendung. 
$ 16. 

Kein Richter darf ohne vorgängige Genehmigung des Senats ein Mebenamt 
oder eine Mebenbefchäftigung, mit denen eine fortlaufende Nemuneration verbunden ift, 

übernehmen oder ein Gewerbe betreiben. Diefelbe Genehmigung ift zu dem Eintritt 
in den Vorftand, Verwaltungs oder Aufſichtsrath einer jeden auf Erwerb gerichteten 

Geſellſchaft erforderlich. Sie darf jedoch micht ertheilt werden, fofern die Stelle 

mittelbar oder unmittelbar mit einer Remuneration verbunden iſt. 

Die ertheilte Genehmigung ift jederzeit widerruflich. 

$ 17. 

Der Richtereid lauter: 

Ich fhwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwiffenden, meine Amtspflichten 

als Nichter nach beftem Wiffen und Gewiſſen erfüllen zu wollen. 

So wahr mir Gott helfe! 
Bei der Verfegung in ein anderes Gericht oder an eine höhere Stelle (Präfident, 

Direktor u. fr mw.) bedarf es Feiner Wiederholung der Eidesleiftung. 

$ 18. 
Die Richter am Landgerichte werden Landrichter, die Michter an den Amts: 

gerichten Amtsrichter benannt. 
$ 19. 

Der Präfidene des Landgerichts wird durch den Senat mittelft Kommiffarien, 
die Direktoren und übrigen Landrichter und die Amtsrichter werden durch den Prds 

fiventen des Landgerichts oder deffen Stellvertreter in ihr Amt eingeführt. 

$ 20. 

Die Richter legen in den Gerichtsfigungen eine von dem Senate zu beftimmende 

Amtstracht an. 

Dritter Abſchnitt. 

Gehalt der Richter. 

$ 21. 

Der Gehaltsbezug der Michter beginnt mit dem Tage der Beeidigung und 
endigt mit dem Tage des Ausfcheidens aus dem betreffenden Richteramte. Bei der 
Ernennung eines Richters zu einer höheren Stelle mit höherem Gehalte beginnt der 
neue Gehaltsbezug mit dem Tage, an welchem der Michter in die neue Stellung 
eingeführt wird. Die Alterszulagen beginnen mit dem erften Tage des Kalendermonats, 
in welchen der Ablauf der diefelben begründenden Amtsdauer der Richter fällt. 

Die Gehaltszahlung erfolge für jedes Kalendervierteljahr mit deffen Beendigung. 
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$ 22. 
Den Erben eines Richters wird das Gehalt für das Vierteljahr, in dem er 

verftorben ift, zum Vollen, und falls derfelbe eine Wittwe oder minderjährige eheliche 

Kinder Hinterläßt, noch für ein weiteres Vierteljahr ausgezahlt. 

Für ein folches weiteres Vierteljahr kann das Gehalte durch Beſchluß von 

Senat und Bürger: Ausfhuß auch dann gewährte werden, wenn der Verſtorbene andere 
auf feine Unterftügung angewiefene Verwandte hinterläßt, deren Ernährer er zur Zeit 
feines Todes war, 

$ 23. 

Der Präfident des Landgerichts bezieht ein Gehalt von „6 12,000. 

Jeder Direftor am Landgericht und der DOberamtsrichter bezieht ein Gehalt 

von „/6 10,000. 

Das Gehalt der übrigen Richter beginnt mit „6 5000 und feige in Alterszulagen 
von 4 zu 4 Jahren mit je „6 1000 bis zum KHöchftberrage von „6 10,000. 

$ 24. 

Wenn Staatsanwälte und fonftige Staatsbeamte zu Michtern ernannt werden, 
fo werden zur Ausmeffung des Gehalts ihnen die Dienftjahre nach Erlangung der 

Befähigung zum Richteramte gleich NRichteramesjahren in Anrechnung gebracht. Aſſeſſoren 
wird die Zeit des Affefforars mit der Hälfte in Anrechnung gebracht, Rechtsanwälten 

die Zeit der Rechtsanwaltſchaft mit Abzug der erften fünf Jahre, wobei die frühere 

hamburgifche Advofatur oder gerichtliche Profuratur oder das Motariat der Rechts: 

anmaltfchaft gleichgeftelle wird. 
$ 25. 

Wenn Rechtsgelehrte, welche in einem anderen Bundesftaate als Richter, Staats: 

anmwälte, Staatsbeamte, Rechtsanwälte oder ordentliche öffentliche Univerſitaͤtslehrer 

des Rechts fungire haben, zu Richtern ernannt werden, kann ihnen durch den Senat 
unter Mitgenehmigung des BürgersAusfchuffes ihre Dienftzeit in anderen Bundes: 
ftaaten nah Maaßgabe $ 24 ganz oder theilweife bei der Ausmeffung ihres Richter: 

gehalts in Anrechnung gebracht und ein Umzugsgeld bis zum Höchftbetrage von „6 1200 

bewillige werden. 

Vierter Abfchnitt. 

Bom Urlaub und von der Stellvertretung der Richter. 

$ 26. 

Die Beurlaubung der Mitglieder des Landgerichts und der Amtsrichter während 
der Ferien erfolge durch den Präfidenten des Landgerichts, 
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| Außerhalb der Gerichtsferien kann der Präfident des Landgerichts den Michtern 

einen Urlaub nur bis zu vierzehn Tagen gewähren und find weitergehende Urlaubsgefuche 

mit einem gutachtlihen Berichte deffelben an den Senat zur Entfcheidung zu befördern, 
Das Gutachten hat ſich namentlih auch auf die Stellvertretung für den zu beurfaubenden 
Richter zu beziehen. 

$ 27. 

Ein Richter, welchem der nachgefuchte Urlaub von dem Präfidenten des Land: 

gerichts nicht bewilligt wird, fann ein ferneres Geſuch an den Senat richten. Das Gefuch 

ift dem Präfidenten des Landgerichts einzureichen und von diefem mit einem gutachtlichen 

Berichte an den Senat zu befördern. 
$ 28, 

Der Präfident des Landgerichts hat für eine Abmwefenheit von mehr als einer 

Woche die Genehmigung des Senats nachzuſuchen und von einer mehr als dreitägigen 
Abwefenheit den Senat zu benachrichtigen. 

$ 29. 

Die Nichter find verpflichtet, auf Berufung durch den Senat als Huͤlfsrichter 

bei dem Oberlandesgerichte einzutreten. Die Amtsrichter find verpflichter, auf Berufung 
durch den Senat eine Stellvertretung bei dem Landgerichte, die Landrichter eine Stell: 

vertretung bei den Amtsgerichten zu übernehmen. 

$ 30. 

Der Amtsrichter in Ritzebuͤttel kann in Fällen feiner Beurlaubung oder fonftigen 
Verhinderung nah $ 30 des Proviforifchen Geſetzes betreffend die veränderte Organis 

fation der Verwaltung und Mechtepflege im Amte Migebüttel vom 22. Juni 1864 

auch durch den Amtsverwalter in Migebürtel, der Amtsrichter in Bergedorf kann 

nach $ 11 des Gefeßes betreffend die Einführung Hamburgifcher Organifationen und 

Geſetze in Amt und Städihen Bergedorf vom 30. December 1872 auch durch den 

DBürgermeifter der Stadt Bergedorf vertreten werden unter der Worausfegung, daß der 

Amtsverwalter, beziehungsmweife der Bürgermeifter die Befähigung zum Nichteramte befigen. 

Fünfter Abfchnitt. 

Bon Verſetzung der Richter in eine andere Gtelle 
oder in den Ruheſtand. 

$ 31. 
Die Verfegung eines Richters von einem Amtsgerichte an ein anderes, oder 

von dem Landgerichte an ein Amtsgericht, oder von einem Amtsgerichte an das Landgericht 
12 
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fann auf Antrag oder mit Zuftimmung des betreffenden Richters durch den Senat 

gefchehen. Bei einer Verfegung an das Amtsgericht in Hamburg ift der Oberamts: 

richter, bei einer Verſetzung an das Landgericht ift der Präfivent deffelben vorher 

gutachtlich zu hören, 
$ 32. 

Wenn ein Richter durch ein Lörperliches Gebrechen oder durch Schwäche feiner 
körperlichen oder geifligen Kräfte zur Erfüllung feiner Amtspflichten dauernd unfähig 

wird, fo tritt feine Verſetzung in den Ruheſtand gegen Gewährung eines Ruhe: 

gehalts ein nah Maafgabe der Beftimmungen des $ 35. 

$ 33, 

Anträge auf Verſetzung in den Ruheſtand find bei dem Präfiventen des 

Landgerichts anzubringen und von diefem, nad etwa vorausgegangener weiterer Er: 

Örterung der in Betracht kommenden perfönlihen Verhäftniffe mirtelft Berichts dem 

Senate einzureichen, welcher darüber befchließt und für den Fall der Annahme des 

Antrags die Mitgenehmigung des Bürger: Ausihuffes einzuholen hat. 

$ 34. 

Wenn ein Richter, obgleih die VBorausfegungen des $ 32 vorzuliegen 

fcheinen, feine Verfeßung in den Ruheſtand nicht nachfucht, fo hat der Präfident des 

Landgerichts denfelben oder deffen erforderlichen Falls zu diefem Zwecke zu beftellenden 

Kurator aufjufordern, innerhalb einer beftimmten Frift die Verfegung in den Ruheſtand 
nachzuſuchen. Wird diefer Aufforderung Feine Folge geleifter, fo hat das Plenum des 

Landgerichts über die Verſetzung in den Nuheftand zu befchließen. Vor Faffung des 
desfallfigen Befchluffes fann das Gericht durch eines feiner Mitglieder die TIharfachen, 

durch welche die Verfegung in den Ruheſtand begründet werden foll, ermitteln laſſen, 

und hat den betreffenden Richter oder feinen erforderlichen Falls zu beftellenden Kurator 

zur Erklärung über den Antrag und die ermittelten Tharfachen aufjufordern. 

Handelt es fih um Die Verfegung des Präfidenten des Landgerichts in den 

Ruheftand, fo Hat die Aufforderung zur Nachſuchung derfelben von dem Präfidenten 

des DOberlandesgerichts auszugehen und ift der Befchluß vom Plenum des DOberlandes: 

gerichts zu faffen. 

$ 35. 

Das jährliche Ruhegehalt beträgt, wenn die Verfegung in den Ruheſtand nad 
vollendetem zehnten Amtsjahre eintritt, 40/100 und fteige darauf mit jedem ferner 

zurückgelegten Amtsjahre um 14 pEt. des zur Zeit der Penfionirung bezogenen Gehalte, 

bis der volle Betrag des leßteren erreicht wird. Die Beftimmungen über Berechnung 
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des Dienftalters für die Gehaltsbeftimmung ($$ 24 und 25) finden auch Anwendung 

auf Die Berechnung des Ruhegehaltes und zwar auch für die zur Zeit der Einführung 

diefes Gefeßes bereits im Amte befindlichen Hamburgifhen Richter. 

Wenn ein Michter vor vollenderem zehnten Amesjahre dienftunfähig wird, fo 

fann Ddemfelben durch Beſchluß des Senats unter Mitgenchmigung des Bürger: 

Ausſchuſſes ein Ruhegehalt je nach den Umftänden auf beftimmte Zeit oder lebens: 

länglich gewährt werden, 
$ 36. 

Ein Richter, der ohne Anfpruh auf Ruhegehalt aus feinem Amte fcheiden 

will, bat feine Entlaffung bei dem Senate nachjufuchen und muß, bis er Ddiefelbe 

erhält, feine Thaͤtigkeit fortfegen. Die Entlaffung ift ihm fpäteftens drei Monate nad) 

Einreihung des desfallfigen Antrags zu ertheilen. 

Sechster Abfchnitt. 

Bon Disziplinarvergehben der Richter und dem Disziplinarverfahren 

wider diefelben. 

$ 37. 

Ein Richter, welcher feine Amtspflichten verlegt oder fid durch feine Führung 

des Anfehens oder des Vertrauens, die fein Amt erfordert, unwuͤrdig zeigt, macht 

ſich eines Dienftvergehens fhuldig und unterliegt der disziplinarifchen Ahndung. 

$ 38. 

Die Disziplinarftrafen find: Warnung, Verweis, Geldftrafe bis zu „6 1000, 

Dienftentlaffung. Geldftrafe kann mit Verweis verbunden werden. 

Die Dienftentlaffung hat den Verluſt von Titel und Gehalt, fowie des Anfpruchs 

auf Ruhegehalt von Mechtswegen zur Folge. 

Es fann jedoch einem entlaffenen Richter, wenn das Disziplinargericht mildernde 

Umftände angenommen hat, eine Penfion auf Lebenszeit oder eine voruͤbergehende Unter: 

ſtuͤtzung durch Senat und Bürger: Ausfhuß gewährt werden. 

$ 39. 

Warnungen Fönnen ohne ein förmliches Disziplinarverfahren von dem Präfidenten 

des Landgerichts gegen die Mitglieder des Landgerichts und die Amtsrichter verfügt 

werden, doch ift dem Befchuldigten vor der Verfiigung Gelegenheit zu geben, ſich über 

die ihm zur Laft gelegte Pflichtverlegung zu verantworten, 

Die Warnung erfolgt zu Protofoll oder durch ein die Gruͤnde enthaltendes 

Schreiben, von welchem die Urfchrift aufbewahrt wird. 
12 * 
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Der verwarnte Richter fann innerhalb einer Woche nach der ihm gemachten 

Eröffnung auf die Entfcheidung im förmlichen Disziplinarverfahren antragen. In diefem 

Falle find die Akten der Staatsanwaltfchaft zur Veranlaſſung des Weiteren zu übergeben. 

$ 40. 

Der Verhängung eines Verweiſes, einer Geldftrafe und der Dienftentlaffung 
muß ein förmliches Disziplinarverfahren vorhergehen. 

$ 41. 
Sm förmlihen Disziplinarverfahren entfcheidet das DOberlandesgericht als Die: 

jiplinargericht erfter und letzter Inſtanz und zwar in der Beſetzung von fieben Mit: 

gliedern. 

Die Mitglieder des Disziplinargerichts und ihre Stellvertreter werden für jedes 

Gefhäftsjahr vor Beginn deffelben durch das Präfidium beftimmt. 

Als Protofollführer wird ein Land: oder Amtsrichter hinzugezogen. 

$ 42. 

Zu einer jeden dem Angeklagten nachtheiligen Entfcheidung des Disziplinar: 

gerichts ift eine Mehrheit von mindeftens fünf Stimmen erforderlich. 

$ 43. 
Die Eröffnung des Disziplinarverfahrens erfolgt auf Anordnung des Vorftandes 

der Verwaltungsabtheilung für das Juſtizweſen, deren es jedoch im Falle des $ 39, 

Abfag 3 nicht bedarf, durch Erhebung der Klage abfeiten der Staatsanwaltfchaft. 

$ 44. 

Die Verrichtungen der Staatsanwaltſchaft im Disziplinarverfahren werden von 
dem Oberftaatsanwalte und, falls derfelbe an der Wahrnehmung feiner Funktionen 
verhindert fein follte, Durch einen von dem Senate zu beftimmenden Vertreter ausgeübt. 

$ 45. 

Ein Disziplinarverfahren muß eingeftellt werden, fobald der befchufdigte Richter 

unter Verzicht auf Titel, Gehalt und Ruhegehaft ein Gefuh um Entlaffung von feinem 

Amte bei dem Senate eingereicht hat. 

$ 46, 

Iſt gegen einen Richter eine öffentliche Klage erhoben, fo ift während der 

Dauer des Strafverfahrens wegen der nämlichen Tharfachen das Disziplinarverfahren 
nicht zu eröffnen, und, wenn die Eröffnung ftattgefunden hat, auszuſetzen. 
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Iſt der angefhuldigte Richter im Strafverfahren außer Verfolgung gefeßt 
oder freigefprochen worden, fo findet wegen derjenigen Tharfachen, welche in diefem 

zur Erörterung gefommen find, ein Dieziplinarverfahren nur infofern ftatt, als diefelben 

an fih und ohne ihre Beziehung zu dem gefeßlichen Tharbeftande der ftrafbaren 

Handlung, welche den Gegenftand des Strafverfahrens bildete, eine Disziplinarbeftrafung 

begründen. 

Iſt- ein Richter im Strafverfahren zu einer Freiheitsftrafe von mehr als ein: 

jähriger Dauer verurtheilt worden, fo ift derfelbe feines Amtes und des damit ver: 

bundenen Gehalts verluftig. 

Iſt im Strafverfahren eine Verurtheilung ergangen, welche die Dienftentlaffung 

nicht zur Folge hat, fo befchließt das Disziplinargericht nad) Anhörung der Staats: 

anmwaltfchaft, ob außerdem das Disziplinarverfahren zu eröffnen oder fortzufeßen fei. 

$ 47. 

Die Erhebung der Klage erfolge durch den Antrag auf Eröffnung der Vor: 
unterfuchung. 

Ueber den Antrag beſchließt das Disziplinargericht. 
Der Antrag kann aus rechtlichen oder thatſaͤchlichen Gründen abgelehnt werden. 

Im Falle des $ 46, Abfag 4 kann das Gericht befchließen, daß ohne Bor: 

unterfuchung das Hauptverfahren zu eröffnen fei. 

$ 48. 

Iſt die Erdffuung der Vorunterfuchung befchloffen, fo wird mit deren Führung 

durch den Präfidenten des Disziplinargerichts ein nicht dem leßteren angehöriger Nichter 

beauftragt. 

$ 49. 

Die Verhaftung und vorläufige Feftnahme, forwie die Vorführung des Angefhul: 

Digten ift im Disziplinarverfahren unzuldffig. 

$ 50. 

Erachtet der Unterfuchungsrichter den Zweck der Vorunterſuchung für erreicht, 

fo überfendet er die Akten der Staatsanwaltſchaft. Beantragt diefelbe eine Ergänzung 

der DVorunterfuchung, fo hat der Unterfuchungsrichter, wenn er dem Antrage nicht 

ftattgeben will, die Entfcheidung des Disziplinargerichts einzuholen. 

Bon dem Schluffe der Vorunterfuhung ift der Angefhuldigte in Kenntniß 

zu ſetzen. 
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$ 51. 

Dach Beendigung der Vorunterſuchung entfcheider das Disziplinargericht, ob 

das Hauptverfahren zu eröffnen oder der Angefcehuldigte außer Verfolgung zu fegen fei. 

Die Staatsanwaltfchaft legt zu diefem Zwece die Aften mit ihrem Antrage 

dem Disziplinargerichte vor, Der Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens erfolgt 

durch Einreihung einer Anklagefchrift. 

$ 52, 

Die Anklagefchrift hat die dem Angefchuldigten zur Laft gelegte Pflichtverleßung 

unter Hervorhebung der fie begründenden Tharfachen zu bezeichnen, die wefentlihen Er: 
gebniffe der Vorunterfuchung zu enthalten und, foweit in der Hanptverhandlung Beweiſe 

erhoben werden follen, die Beweismittel anzugeben. 

$ 53. 

In dem Befchluffe, durch welchen das Hauptverfahren eröffner wird, ift die 

dem Angeklagten zur Laft gelegte Pflihtverlegung unter Hervorhebung der fie begruͤn— 

denden Tharfachen zu bezeichnen. 
$ 54. 

Zur Hauptverhandlung wird der Angeklagte unter Mittheilung des Befchluffes 

und der Anklagefchrift vorgeladen, 
$ 55. 

Die Hauptverhandlung ift nicht Öffentlich. 

Zeugen und Sadpverftändige werden behufs ihrer Vernehmung in der Regel 
einzeln eingeführt und treten nach derfelben fofort wieder ab. 

$ 56. 

Die Hauptverhandlung finder auch ohne Anmwefenheit des Angeklagten ftatt. 

Der Angeflagte kann fich, wenn er nicht erfcheint, durch einen mit fchriftlicher 

Vollmacht verfehenen Michter oder Mechtsanwalt vertreten laffen, auch, wenn er 

erfcheint, fich eines folchen Beiftandes als DVertheidigers bedienen. 

Das Disziplinarverfahren fann das perfönliche Erfcheinen des Angeklagten 

unter der Verwarnung anordnen, daß bei feinem Ausbleiben ein Vertreter nicht werde 

zugelaffen werden. 
$ 57. 

Für das Disziplinarverfahren werden weder Gebühren, noch Stempel, fondern 

nur baare Auslagen in Anfag gebracht. Es ift von dem Gerichte feftzuftellen, ob der 

Angeſchuldigte die leßteren oder einen Theil davon zu erfegen hat. 
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$ 58. 
Ausfertigungen der Urtheile des Disziplinargerichts find von dem Vorſitzenden 

deffelden zu unterfchreiben und mit dem erichtsfiegel zu verfehen. 

Bon jedem Urtheile wird eine Ausfertigung dem Senate, eine zweite dems 

jenigen Gerichte, deſſen Mitglied der Angeklagte ift, von Amtswegen mitgerheilt. 

$ 59. 

Die Vollfirefung der eine Geldftrafe ausfprechenden Entfcheidung erfolge auf 

Grund einer mit der Befcheinigung der Vollftrecfbarkeit verfehenen beglaubigten Abfchrift 
der Urtheilsformel nach den VBorfchriften der Civilprozeßordnung über die Vollſtreckung 

der Urtheile, 

Daffelbe gilt von der Vollftreefung der die Koften feftfegenden Verfügung. 

Die Vollftreefung ift von der Staatsanwaltfchaft zu betreiben. 

$ 60. 

Inſoweit nicht aus diefem Gefege Abweichungen fich ergeben, finden auf das 

Disziplinarverfahren die Worfchriften der Strafprozeßordnung über das Verfahren in 

den zur Zuftändigfeit der Landgerichte gehörigen Straffachen entfprechende Anwendung. 

Abgefehen von den Fällen einer Wiedereinfegung in den vorigen Etand (Straf: 

prozeßordnung $ 234) und einer Wiederaufnahme des gefchloffenen Verfahrens (Straf: 

prozeßordnung $ 399 ff.) finden gegen die Befchlüffe und Urtheile des Disziplinar- 

gerichts Feinerlei Rechtsmittel ftatt. 

-$ 61. 

Iſt gegen einen Richter die Öffentliche Klage wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens erhoben, fo fann das Disziplinargericht von Amtswegen nach Vernehmung 

des Angefchuldigten deffen vorläufige Enihebung vom Amte für die Dauer des Straf: 

verfahrens ausfprechen. 

Die vorläufige Enthebung tritt Fraft Gefeßes ein, wenn im Strafverfahren 

gegen den Angefcehuldigten die Unterfuchungshaft verhängt ift während der Dauer 

derfelben, wenn gegen ihn ein noch nicht rechtskräftig gewordenes Strafurtheil erlaffen 

ift, welches auf den Verluſt des Amtes lautet oder diefen Verluſt Eraft Gefeges nach 

fih zieht, fowie während des Vollzugs einer Freiheitsftrafe von geringerer als 
einjähriger Dauer. 

Auch bei Erlaffung eines Befchluffes auf Einleitung der Disziplinarunterfuchung 

($ 47) und während der Dauer des Disziplinarverfahrens fann das Disziplinargericht 

die vorläufige Enthebung des Angefchuldigeen vom Amte befchließen, wenn diefelbe 

mit Nückjicht auf die Schwere des Dienfivergehens als angemeffen erfcheint. 
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Durch die vorläufige Enthebung wird das Recht auf den Gehaltsbezug nicht 
berührt, außer wenn diefelbe Folge eines Strafvollzugs if, in welchem Falle die Ges 

haltszahlung für die Dauer der vorläufigen Enthebung nur zur Hälfte erfolgt. Aus 
dem einbehaltenen Theil des Dienfteinfommens find die Koften der Stellvertretung zu 
entnehmen. 

$ 62. 

Die Beftimmungen der 6$ 1—13 und 15—61 finden feine Anwendung 
auf die Mitglieder des Hanfearifchen Dberlandesgerichts, über deren DVerhältniffe durch 

Uebereinfunft der drei freien KHanfeftädte das Mähere beftimmt wird, 

Bweiter Titel. 

Gerichtsbarkeit. 

$ 63. 

Mie dem Tage des Inkrafttretens der Meichsjuftizgefege werden außer dem 

Dberappellationsgerichte der drei freien Hanfeftädte aufgehoben: 

1) das Obergericht, 
2) das Miedergericht, 

3) das Handelsgericht, 

4) das Amtsgericht in Niebüttel, 
5) das Amtsgericht in Bergedorf, 
6) das Schieds-, Friedens: und Gewerbegericht in der Stadt Bergedorf, 

7) die Vergleihs:Commiffionen in den Vierlanden und in Geeſthacht. 

$ 64. 

Außer dem mit den freien Hanfeftädten Lübef und Bremen gemeinfchaftlichen 

Hanſeatiſchen DOberlandesgerichte werden im Hamburgifchen Staate errichter: 

ein Landgericht, 
ein Amtsgericht in Hamburg, 

ein Amtsgericht in Ritzebuͤttel, und 

ein Amtsgericht in Bergedorf. 

$ 65. 

In Betreff der im Hamburgifhen Staate zugelaffenen beſonderen Gerichte 

wird Folgendes beftimmt: 
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A. Die Gerichtsbarkeit der Elbzollgerichte in bürgerlichen Mechtsftreitigkeiten 
und in Strafſachen (Elbfchiffahrtsafte vom 23. Juni 1821 Art. 26, Additionalafte zur 

Eibfchiffahresafte vom 13. April 1844 $ 47) wird dem Amtsgerichte in Hamburg 

übertragen. 

Auf das Verfahren des Amtsgerichts als Elbzollgerihts und auf die Rechts; 
mittel gegen deffen Entfcheidungen kommen, infoweit nicht die Addirionalafte zur Elb— 

(hiffahrtsafte vom 13. April 1844 $ AS M 2, 3, $ 49 Abf. 1, 2 und $ 50 abs 

weichende Beftimmungen enthält, in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten die Vorfchriften der 

Eivilprozegordnung, insbefondere die Vorfchriften der legteren über das Verfahren vor 

den Amtsgerichten, in Straffachen die Vorfchriften der Strafprogegordnung, die leßteren 

jedodp mit der Maaßgabe zur Anwendung, daß das Amtsgericht ohne Zuziehung von 

Schöffen zu verhandeln und entfcheiden hat. 

Die Entfcheidungen hat das Amtsgericht mit dem Zufaß „als Elbzollgericht“ 
zu zeichnen. 

Die Beftimmungen der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1844, betreffend 

Anordnung der Behörden fir das hiefige Elbzollgericht find hierdurch aufgehoben. 
B. Für die Entfcheidung von Streitigkeiten felbftändiger Gemwerbetreibender 

mit ihrem Hülfsperfonale nah Maafgabe $ 108 der Gewerbe-Ordnung verbleibt 

es bei dem Gefege vom 10. Mai 1875 unter Abänderung des $ 15 deſſelben dahin, 

daß an Stelle des Schieds:, Friedens: und Gewerbegerichts in der Stadt Bergedorf 

der Magiftrat dafelbft und an Stelle der Vergleihs:Commiffionen in den Wierlanden 

und in Geeſthacht die dortigen Gemeindevorftände treten. 

$ 66. 

Das Gefhäftsjahr der Gerichte fällt zufammen mit dem Kalenderjahre. 

Das erſte Gefchäftsjahr läuft von dem Zeitpunfte des Inkrafttretens des Ger 

richtsverfaffungsgefeßes bis zum 31. Dezember 1880. 

Dritter Titel. 

Amtsgerichte. 

$ 67. 

Die Gerichtsbarkeit des Amtsgerichts in Hamburg erſtreckt fich über das 

Hamburgifhe Staatsgebiet mit Ausnahme der Landherrenfchaften Nigebüreel und Berges 

dorf, Daffelbe wird mit zwölf Richtern befeßt, 
13 
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Die allgemeine Dienftauffiht wird von dem Senate einem der Amtsrichter 

übertragen, welcher Oberamtsrichter benannt wird. 

Der Bertheilungsplan für die Gefchäfte des Amtsgerichts wird durch den 

Senat beftimme. Die jährliche Vertheilung der Gefchäfte unter die einzelnen Mit: 

glieder erfolge Durch die Geſammtheit der Amtsrichter, welche zu dieſem Zwece unter 

Vorfig des Oberamtsrichters zufammentreten, bedarf jedoch der Beitätigung des Senats. 

Die Gültigkeit der Handlung eines Amtsrichters wird dadurch nicht berührt, 
dag die Handlung nach der Gefchäftsvertheilung von einem der anderen Amtsrichter 

vorzunehmen gewefen wäre. 

$ 68. 

Den Amtsgerichten in Rigebüttel und Bergedorf fteht je ein Amtsrichter vor. 

Vierter Titel. 

Schöffengerichte, 

$ 69. 

Die Urlifte (Gerichtsverfaffungsgefeg $ 36) ift für die Stadt Hamburg nebft Bor: 

ftade und Vororten von dem Worfigenden der Central-Commiſſion für die allgemeinen 
directen Wahlen, für die Landgemeinden von dem Vorfigenden jedes Gemeindevorftandes 

aufzuftellen. 

$ 70. 

Die Urlifte ift von dem WVorfigenden der Eentral:Wahlcommiffion und den 

Borfigenden der Gemeindevorftände in den Landherrenfchaften der Geeftlande und der 

Marfchlande an den Oberamtsrichter in Hamburg, von den Vorfigenden der Gemeinde: 

vorftände in den Landherrenfchaften Rigebürtel und Bergedorf an den betreffenden 
Amtsrichter zu fenden, 

$ 71. 

Der alljährlich bei jedem Amtsgerichte zufammentretende Ausfhuß (Gerichts: 

verfaffungsgefeß $ 40) befteht aus dem Dberamtsrichter, beziehungsweife Amtsrichter 
des betreffenden Bezirks als DVorfigendem, je einem vom Genate zu bezeichnenden 

Staatsverwaltungsbeamten und je fieben Vertrauensmännern als Beiligern. Die Ver: 
trauensmänner werden für das Amtsgericht Hamburg durch die Bürgerfchaft, für die 

Amtsgerichte Rigebüttel und Bergedorf durch die zu folchem Zwecke zufammentretenden 
Gemeindevorftände der betreffenden Landherrenfchaft erwählt. 
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Fünfter Titel. 

Landgericht. 

$ 72. 

Das Landgericht wird mit einem Präfidenten, fechs Direktoren und achtzehn 
Richtern befegt. 

$ 73. 

Die Beftellung der Unterfuchungsrichter erfolge altjährlih nach eingehoftem 
gutachrlichen Berichte des Präfidiums des Landgerichts durch den Senat aus der Zahl 
der Richter des Landgerichts. 

$ 74. 

Der Gefchäftsgang des Landgerichts wird durch eine Gefchäftsordnung geregelt, 

welche das Präfidium deffelben auszuarbeiten und dem Senate zur Beftätigung vorzulegen hat. 

$ 75. 

Für die in dem letzten Abſatze des $ 70 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes erwähnten 

Anfprüche ift das Landgericht ohne Nücficht auf den Werth des Streitgegenftandes aus: 

ſchließlich zuftändig. 

Sechster Titel. 

Kammern für Handelsfahben, 

$ 76. 

Die Handelsrichter werden auf Vorfchlag der Handelsfammer von dem Senate 

ernannt. Für jede zu befeßende Nichterftelle wird nur eine Perfon in Vorfchlag gebracht. 

Zur Beſchlußnahme über den Vorſchlag tritt die Handelskammer unter Theil: 

nahme ihrer Altadjungirten zufammen. Diefelbe ift nur bei Anmefenheit von elf 

Mitgliedern befchlußfähig. Der Beſchluß kann nur durch abfolute Stimmenmehrheit 
erfolgen. 

$ 77. 

In Betreff der Pflicht zur Uebernahme und Fortführung des Amtes eines 

Handelsrichters finden die fir die Mitglieder der VBerwaltungsdeputationen beftehenden 

Vorſchriften (Art. 83 und 84 der Verfaffung, $ 8 des Verwaltungsgefeßes) entfprechende 

Anwendung. Die Entfheidung über geltend gemachte Weigerungsgründe und geftellte 
Entlaffungsgefuche fteht dem Senate zu. 

13 * 
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Die ernannten Handelsrichter unterliegen den nämlichen Ordnungsfirafen wie die 

zu Schöffen und zu Gefchworenen ernannten Perfonen (Gerichtsverfaffungsgefeg $$ 56 
und 96), falls fie fih den Obliegenheiten ihres Amtes entziehen. 

Die im $ 56 bezeichneten Entfcheidungen werden in Bezug auf die Handels: 

richter vom Prafidium des Landgerichts erlaffen. 

Siebenter Titel. 

Staatsanwaltfcbaft. 

$ 78. 

Die beftchende Staatsanwaltfhaft wird aufgehoben. 

$ 79. 

Ueber die Staatsanwaltfchaft bei dem Hanſeatiſchen Oberlandesgerichte ift das 

Nähere in der Webercinfunft der drei freien Hanfeftädte vom 30. Juni 1878 feftgefegt. 
Das Amt des Staatsanwalts bei den Hamburgifchen Gerichten wird ausgeübt: 

1. bei dem Landgerichte und Schwurgerichte durch fünf Staatsanwälte. Mit den Ge: 

fchäften eines diefer Staatsanwälte fann der DOberftaartsanwalt am Dberlandes: 

gerichte betraut werden; 

2. bei dem Amtsgerichte und Schöffengerichte in Hamburg durch zwei Amtsanwälte; 

3. bei den Amtsgerichten und Schöffengerichten in MNigebüttel und in Bergedorf 
durch je einen Amtsanwalt. 

Der Senat fann nah Maafgabe des Bedürfniffes Staatsanwaltsgehülfen 

als Vertreter der Staatsanwälte, Amtsanwaltsgehülfen als Vertreter der Amtsanwaͤlte 

beftellen. Diefelben werden auf jederzeitigen Widerruf angeftellt und find für die 

Dauer ihrer Anftellung Beamte der Staatsanwaltichaft. 

$ 80. 

Die Beamten der Staatsanwaltfchaft werden von dem Senate ernannt und 
beeidigt. 

$ 81. 

Die Beamten der Staatsanwaltfchaft find nicht richterliche Beamte. 

$ 82. 

Zu Staatsanwälten und Staatsanwaltsgehülfen koͤnnen nur zum Michteramt 
befähigte Perfonen ernannt werden. Zu Amtsanwälten und Amtsanwaltsgehülfen können 
auch folche Perfonen beftellt werden, welche die erfte juriftifche Prüfung beftanden haben. 
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Das Amt eines Amtsanwalts bei den Amtsgerichten in Nigebüttel und in Berges 
dorf kann von anderen Staats: oder Gemeinde-Beamten, aud wenn diefelben nicht die 

erfte juriftifche Prüfung beftanden haben, als Mebenamt auf jederzeitigen Widerruf ver: 

fehen werden. 

Falls Rechtsanwälte zu Vertretern bei der Staatsanwaltfchaft beftellt werden, 

müffen diefelben während der Dauer ihrer Beftellung als ſolche auf die Ausübung der 

Rechtsanwaltfchaft verzichten. 
$ 83. 

Staatsanwälte beziehen Das gleiche Gehalt wie Lands und Amtsrichter ($ 23), 
und auch die fonftigen in $$ 21—25 hHinfihtlih der Gehaltszahlung und Gehalte: 

ausmeffung für die Michter enthaltenen Beftimmungen finden auf jene entfprechende 

Anwendung. 
Amtsanmwälte beim Amtsgerichte in Hamburg, die ausfchließlich für Diefes Amt 

angeftelle find, beziehen ein Gehalt von „6 3000 mit Zulagen von 5 zu 5 Jahren 

von je „46 500 bis zum Höchftberrage von 6 5000. 

Für jeden Monat ihrer Anftellung erhalten die Staatsanwaltsgehülfen eine 

Entfchädigung von „6 400, die Amtsanwaltsgehülfen eine Entfhädigung von 6 200. 

Fuͤr die Koften der Vertretung wird im Staatsbudget beim Artifel „Staatsanwaltfchaft‘ 

eine Paufchfumme aufgenommen. 

Den Staats: oder Gemeinde-Beamten, welche mit Wahrnehmung der Gefchäfte 
eines Amtsanmwalts betraut werden, fann nah Maaßgabe des Gefchäftsumfangs durch 

den Senat unter Zuftimmung des Bürger Ausfhuffes eine befondere Vergütung bewilligt 
werden, 

$ 84. 

Die Beamten der Staatsanwaltfchaft haben in denjenigen Gerichtsfigungen, in 
welchen die Richter in Amtstracht erfcheinen, gleichfalls eine Amtstracht anzulegen. 

$ 85. 

Die Beamten der Staatsanwaltfchaft haben einen Eid zu leiften wie folgt: 
Ich ſchwoͤre bei ort dem Allmächtigen und Allwiffenden, meine Amtspflichten 

als Staatsanwalt nach beftem Wiffen und Gewiffen erfüllen zu wollen. 

So wahr mir Gott helfe! 

$ 86. 

Die Beurlaubung der Beamten der Staatsanwaltfchaft kann, infoweit Dadurch 

feine Störung in der Erledigung der Gefchäfte zu beforgen if, für die Dauer einer 

Woche durch den Oberftaatsanwalt erfolgen. Wenn für eine außerordentliche Stellver: 

tretung des zu Beurlaubenden zu forgen ift oder wenn es fih um eine Abwefenheit 
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von mehr als einer Woche handelt, fo ift das Urlaubsgefuch nebft einer gutachtlichen 

Aeußerung des Oberſtaatsanwalts durch Iegteren an den Senat zu richten. 

$ 87. 

Der Senat kann im Intereſſe des Dienftes jederzeit einen Beamten der 

Staatsanwaltfchaft einftweilig in den Muheftand verfegen unter Gewährung eines 

Wartegeldes zum Betrage von drei Vierteln feines Gehalts. Die Zahlung des Warte: 

geldes erfolge in der nämlichen Weiſe wie eine Gehaltszahlung. 

$ 88. 

Der einftweilig in den Ruheſtand verfegte Beamte ift bei Verluft des Warte: 

geldes zur Annahme eines Richteramts mit einem feinem früheren Amtseinfonmen 

mindeftens gleichfommenden Gehalte verpflichtet. Der Eintritt in die Mechtsanwalt: 

fhaft hat den Verluft des Wartegeldes zur Folge. 
In den MWarteftand verfeßte Amtsanwälte, welche nicht die Fähigkeit zum 

Richteramt befigen, find bei VBerluft des Wartegeldes verpflichtet, ein anderes Staatsamt 

mit einem ihrem früheren Amtseinfommen mindeftens gleichfommenden Gehalte anzunehmen. 

$ 89. 

Wenn bei einem Beamten der Staatsanwaltfchaft der Fall eintritt, in welchem 

nach $ 32 ein Richter in den Ruheſtand zu verfegen ift, fo kommen die dafür in $$ 33—35 

für die Michter enthaltenen Beftimmungen auch für jenen zur Anwendung mit der 

Maaßgabe, dag Anträge auf Verfegung in den Ruheſtand von den Berheiligten bei dem 

Vorftande der Verwaltungs:Abtheilung für das Yuftizwefen anzubringen find und daß 

der Leßtere die Berheiligeen, wenn fie nicht die erforderlichen Anträge ftellen, zur Nach: 

fuhung um Verfegung in den Ruheftand aufjufordern und das Weitere bei dem Senate 

zu beantragen hat. 
$ 90. 

Ein Beamter der Staatsanwaltfchaft, der ohne Anfpruch auf Ruhegehalt aus 

feinem Amte fcheiden will, bat feine Entlaffung bei dem Senate nachzuſuchen und 

muß, bis er diefelbe erhält, im Amte verbleiben. Die Entlaffung ift ihm fpäteftens 

drei Monate nach Einreichung des desfallfigen Antrags zu ertheilen. 

$ 91. 

Ueber das der Staatsanwaltfchaft beizugebende Bureauperfonal werden für die 

Dauer des erften Gefchäftsjahres die erforderlichen Beftimmungen von dem Genate 

unter Zuftimmung des Bürger: Ausfchuffes getroffen. 
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Adter Titel. 

Gerichtsfcehreiber. 

$ 92, 

Als Gerichtsfchreiber können angeflellt werden: 

1) Diejenigen, welche die erfte juriftifche Prüfung ($ 2 des Gerichtsverfaffungsgefeßes) 

beftanden haben, 

2) Diejenigen, welche die Prüfung für den unteren Zuftizdienft beftanden haben. 

Innerhalb der drei erften Gefchäftsjahre nach dem Inkrafttreten des Gerichts: 

verfaffungsgefeßes kann bei Anftellungen von diefem Erforderniß abgefehen werden. 

$ 93, 

Eine Prüfung für den unteren Juſtizdienſt finder in der Regel jährlich ein Mat ftatt. 

Ueber Gefuhe um Zulaffung zu diefer Prüfung entſcheidet der Präfident des 

Landgerichts. Der Machfuchende hat einen felbftgefchriebenen Lebenslauf beizubringen, 

Zeugniffe über gute Führung und Machweife darüber, daß er 

1) Angehöriger des Deutfhen Reiches und volljährig ift, 

2) die Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienft erlangt hat oder doch im Beſitze 

entfprechender Schulfenntniffe fich befindet, 

3) mindeftens zwei Jahre bei einem deutſchen Gerichte oder einer deutfchen Staats; 

anwaltfchaft praftifch befchäftigt gewefen if. Mach Ermeſſen des Präfidenten des 

Landgerichts fann auch der Machweis der Befchäftigung bei einem Rechtsanwalte 

während des gleichen Zeitraums für genügend angenommen werden, 

$ 94, 

Die Prüfung erfolgt durch eine Kommiffion von drei Mitgliedern. Die Mit: 

glieder werden jährlih vom Präfidenten des Landgerichts aus der Zahl der Land: ober 

Amtsrichter beftimmt. 
$ 95. 

Die Prüfung ift eine fchriftliche und eine mündliche. 

Die fchriftliche Prüfung beftcht namentlih in Aufnahme des Protofolls einer 
gerichtlihen Verhandlung, Anfertigung einer Klage nach muͤndlichem Auftrage und Auf: 

ftellung einer Gebührenrehnung für Gericht und Rechtsanwalt aus einer größeren Akte. 

Die mindlihe Prüfung erftrecft fih auf allgemeine Kenntniß der Grundzüge 

des Rechts und des Prozefverfahrens und auf fpecielle Kenntniß der die Gerichts: 

fchreiber und die Gerichtsvollzicher betreffenden Beftimmungen der Civil: und Strafprozeß: 

ordnung, wie auch der fonftigen diefe betreffenden Gefege und Verordnungen. 
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$ 96. 

Die Zahl der Gerichtsfchreiber beträgt: 
bei dem Landgerichte 11, 

bei dem Amtsgerichte in Hamburg 13, 

bei dem Amtsgerichte in MNißebüttel 1, 
bei dem Amtsgerichte in Bergedorf 1. 

Als Vorſtand der Gerichtsfchreiberei wird bei dem Landgerichte und bei dem 

Amtsgerichte zu Hamburg je ein Gerichtsfchreiber mit der Bezeichnung als Gerichts: 

ſekretaͤr beftellt. 
$ 97. 

Die Wahl der Gerichtsfchreiber erfolgt durch das Präfidium bes Landgerichts. 

Die Gerichtsfchreiber müffen vor Antritt ihres Dienftes das Hamburgifche 

Bürgerrecht erworben haben und find eidlich zu verpflichten. 

Der Eid lautet: 
Ich ſchwoͤre bei Gore dem Allmächtigen und Allwiffenden, meine Amtspflichten 

als Gerichtsfchreiber nach beftem Wiffen und Gewiſſen erfüllen zu wollen. 

So wahr mir Gott helfe! 

Die Beftimmungen des $ 16 finden auf Gerichtsſchreiber entfprechende 

Anwendung. 

$ 98. 
Ein Gerichtsfefretär bezieht ein Gehalt von 4 4000, welches nach fünfjähriger 

Belleidung des Amtes auf „6 4500, nach zehnjähriger auf „4 5000 fteigt. 

Für die Gerichtsfchreiber beftehen drei Gehaltsklaffen von 6 2400, „46 3000 
und „#6 3600. 

Die Anzahl der Stellen in jeder Gehaltsflaffe beſtimmt der Senat unter 

Zuftimmung des Bürger: Ausfchuffes. 

$ 99. 

Die gerichtlichen Bureauarbeiten werden, foweit diefelben nicht den Gerichts: 

ſchreibern obliegen, duch Kanzliften, welche vom Praͤſidium des Landgerichts angeftellt 

werden, und durch didtarifch verwendete Hülfsarbeiter beforgt. 

Fur die Kanzliften beftehen Gehaltsabftufungen von 46 1500 bis 6 2500. 

Die Zahl der Kanzliften und die Gehaltsabftufungen beftimmt der Senat unter Zus 

ftimmung des Bürger:Ausichuffes. 

Für Hülfsarbeiter . wird den Gerichten im Budger ein Paufchquantum zur 
Verfügung geftellt. 
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Neunter Titel. 

Gerichtsvollzieher. 

$ 100. 
Die Befhaffung der Zuftellungen, Ladungen und Vollfirefungen mit Ausnahme 

der in den Bezirken der Amtsgerichte zu Rigebürtel und Bergedorf auszuführenden 
erfolgt durch das Gerichtsvollzieheramt. 

Daffelbe befteht unter der Oberaufficht eines rechtsgelehrten Senatsmitgliedes 
aus einem Inſpektor, welcher die Dualification zum ©erichtsfchreiberdienfte befigen 

muß und das Gehalt eines Gerichtsfefrerärs ($ 98) bezieht und 20 Gerichtsvollziehern, 

welche das, nach $ 99 von dem Senate unter Zuftimmung des Bürgers Ausfchuffes zu beftims 

mende, Gehalt von Kanzliften beziehen, und deren Anzahl durch Befchluß des Senats und 

mit Zuftimmung des Bürger: Ausfchuffes bei eintretendem Bedürfniffe vermehrt werden kann. 
Der gegenwärtige Infpeftor des Ereeutionsbureaus kann ohne Ablegung der 

Prüfung für den unteren Yuftizdienft zum Inſpektor des Gerichtsvollzieheramtes er 

nannt werden, 

$ 101, 

Der Infpektor wird von dem Senate ernannt. Demfelben fönnen durch Befchluß 

des Senats und mir Zuftimmung des Bürger-Ausjchuffes ein oder mehrere Subſtituten 

beigegeben werden, welche die Qualification zum Gerichtsfchreiberdienfte befigen müffen 

und das, nad $ 98 von dem Genate unter Zuftimmung des Bürger: Ausfchuffes zu 

beflimmende, Gehalt eines Gerichtsfchreibers beziehen. Die Gerichtsvollzieher werden von 

dem als Chef des Amtes fungirenden Senatsmirgliede ernannt. 
Innerhalb der drei erften Jahre nach dem Inkrafttreten des Gerichtsver: 

faffungsgefeges Fönnen bisher als Beamte des Erecutionsbureaus oder als feftangeftellte 

Boten, Schreiber oder Kanzliften der Gerichte fungirende Perfonen ohne Ablegung 

der Prüfung fir den unteren Zuftizdienft als Subftituten des Zufpeftors angeftellt werden. 

$ 102. 

In den Bezirken der Amtsgerichte in Ritzebuͤttel und in Bergedorf fungirt je ein 
Gerichtsvollzicher. Derfelbe wird von dem berreffenden Amtsrichter ernannt und fteht 

unter deſſen Aufjiht. Bei Verhinderung des Gerichtsvolljiehers wird der Vorſtand der 

Verwaltungs: Abrheilung für das Juſtizweſen auf Antrag des Amtsrichters die einfts 

weilige Aushülfe anordnen. 
$ 103. 

Zum Zwecke der Befchaffung der Zuftellungen, Ladungen und Vollſtreckungen 
innerhalb des Geltungsbereichs der Landgemeinde:Ordnung koͤnnen durch den Senat auf 

Antrag des Prafiviums des Landgerichts den emeindevorftehern oder anderen in den 
14 
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betreffenden Bezirken angefeffenen Perfonen die Funktionen eines Gerichtsvollziehers für 

einen beftimmten Bezirk übertragen werden. Die für folche Dienftleiftung den Einzelnen 
zu gewährende Vergütung mird von dem Genate unter Zuftimmung des Bürgers 

Ausfchuffes feftgeftellt. 
$ 104, 

Jeder Gerichtsvollzieher, mit Ausnahme der etwa nach dem letzten Satz des 

$ 102 interimiftifch zu ernennenden und der im $ 103 erwähnten, hat eine Kaution von 

MA 3000 zu beftellen. 
$ 105. 

Die Vollſtreckung für hiefige Verwaltungsbehörden und für die zur Ent 
ſcheidung von Streitigkeiten der felbftändigen Gewerbetreibenden mit ihrem Hülfsperfonal 

beftehenden Hamburgifchen Behörden, fowie die Erledigung desfallfiger Requifitionen 

außerdeutfcher Gerichte erfolgt durch das Gerichtsvollzieheramt, in Ritzebuͤttel und 

Bergedorf unter Aufficht des Amtsrichters Durch die dortigen Gerichtsvollzieher. 

Verfügungen außerdeurfcher Gerichte und Ladungen vor auferdeutfche Gerichte 

darf das Gerichtsvollzieherame nur im Auftrage oder mit Genehmigung des Amts: 

gerichts zuftellen. 
$ 106. 

Die Inſtruktionen des Inſpektors, feiner etwaigen Subſtituten fowie der Gerichts: 

vollzieher werden vom Senate feftgeftellt und veröffentlicht. Die Vertheilung der Arbeiten 

unter die Angeftellten des Gerichtsvollzieheramtes erfolgt durch das als Chef deffelben 

fungivende Mitglied des Senats, 
$ 107. 

Der innere Dienft bei den Gerichten in Hamburg (Aufruf ze.) wird von 

Kanzliften, Hülfsarbeitern und Gerichtsdienern verfehen. Diefelben Haben auch die in $ 39 

der Strafprozefordnung erwähnten Ladungen und Zuftellungen zu beforgen. 

In Ritzebuͤttel und Bergedorf ann der Sigungsdienft den Gerichtsvollziehern durch 
den Amtsrichter übertragen werden. 

$ 108. 

Das Gerichtsvolfzieheramtift zuftändig, Siegelungen, Entfiegelungen und Inventuren 

im Aufteage des Gerichts oder eines Konfursverwalters vorzunehmen und einftweilige 

Verfügungen des Gerichts in Ehefachen auszuführen. 
Den mit den Funktionen von Gerichtsvolfzichern innerhalb des Geltungsbe: 

reiche der Landgemeindeordnung befleideren Perfonen, fo wie den Gerichtsvolfzichern in 

Rigebürtel und Bergedorf kann die Erhebung von Wechfelproreften aufgetragen werden. 

$ 109, 
Die gefeglih beſtimmten Gebühren für die Handlungen der Gerichtsvoll: 

zieher und der mit den Funktionen derfelben befleideren Perfonen werden für die 
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Staatskaſſe erhoben, foweit nicht in Betreff der legtgenannten Perfonen ausnahmsweiſe 

eine andere Beſtimmung von dem Senate unter Zuftimmung des Bürger: Ausfchuffes 

getroffen wird. 

Der Inſpektor, die Gerichtsvolfzieher und die mit den Funktionen derfelben be: 

Fleideten Perfonen haben einen von dem Senate feftzuftellenden Eid zu leiften, und zwar 
der Inſpektor, die Gerichtsvolfjieher in Hamburg und die mit den Funktionen folcher in 

den Landgemeinden der Geeftlande und der Marfchlande bekleideten Perfonen vor dem 

Senate, die Gerichtsvolfzieher in Rigebürtel und Bergedorf und die dort mit den Funktionen 
foicher befleideten Perfonen vor dem betreffenden Amtsrichter. 

Behnter Titel. 

Zuftijverwaltung. 

$ 110, 
Dem Senate fteht die Oberauffihe zu über ſaͤmmtliche Yuftizbehörden. 

(Berfaffung Art. 19.) 

Wegen der Ausuͤbung diefes Rechts in Beziehung auf das Oberlandesgericht 
ift in der UWebereinfunft der drei freien Hanfeftädte betreffend die Errichtung eines 

gemeinfchaftlichen Oberlandesgerichts vom 30, Juni 1878 das Mähere feftgeftellt. 

$ 111. 

Die Hamburgifchen Gerichte haben dem Senate auf Erfordern direkt oder 

durch Vermittelung des Dberlandesgerichts Gutachten über Gegenftände der Juſtizver⸗ 

waltung und Gefeßgebung und über allgemeine Rechtsfragen, fo wie Berichte über ihre 

Gefchäftsführung im Allgemeinen und in Einzelnheiten zu erflatten, auch von Amtswegen 

nach dem Schluffe eines jeden Gefchäftsjahres eingehende Yahresberichte dem Senate 

und gleichzeitig dem Dberlandesgerichte mitzutheilen. 

Mindeftens alle drei Jahre werden Vifitationen der Hamburgifchen Gerichte 

durch eine aus Mitgliedern des Senats beftehende Kommiffion vorgenommen. 

$ 112. 

Der Gefchäftsverkehr zwifchen dem Senate und den Yuftizbehörden wird durch 

den Vorftand der Verwaltungs: Abtheilung für das Juſtizweſen vermittelt. 

u $ 113. 

Das Recht der Aufficht ſteht zu: dem Präfidenten des Oberlandesgerichts 

hinfichtlich aller Gerichte; dem Präfidenten des Landgerichts hinſichtlich diefes Gerichts 

und der Amtsgerichte, dem Dberamrsrichter hinfichtlich des Amtsgerichts in Hamburg, 

den Amtsrichtern in Nigebüttel und in Bergedorf hinſichtlich ihrer Gerichte. 

14* 
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$ 114. 

Das Recht der Aufficht erftrecke fih auf alle bei den bezeichneten Gerichten 

angeftellten oder befchäftigten richterlichen und nicht richterlichen Beamten. 

Die dem DOberanitsrichter zuftehende Auffiche erſtreckt fih nur auf die nicht 

richterlihen Beamten. Er ift aber verpflichter, Pflichtwidrigfeiten der richterlichen 

Beamten in Ausführung ihrer Amtsgefchäfte zur Kenntniß des Präfidenten des Lands 

gerichts zu bringen, 
$ 115. 

In dem Mechte der Aufficht liegt die Befugniß, gegenüber nicht richterlichen 

Beamten die ordnungswidrige Ausführung eines Amtegefchäftes zu rügen und die Erledigung 

eines Amtsgefchäftes durch Ordnungsftrafen bis zum Geſammibetrage von einhundert 

Mark zu erzwingen. Der Feftfeßung einer Strafe muß die Androhung derfelben 

vorausgehen. 
$ 116. 

Befchwerden, welche Angelegenheiten der Juſtizverwaltung, insbefondere den 

Geſchaͤftsbetrieb und Verzögerungen betreffen, werden im Auffichtswege erledigt. 

$ 117. 
Die Ernennung ftändiger beeidigter Dolmerfcher und Ueberfeger und deren etwaige 

Entlaffung erfolge durch den Senat. Befchwerden wegen ordnungswidriger Gefchäfts: 

führung derfelben find an den Präfidenten des Landgerichts zu richten, der gegen fie 

Drdnungsftrafen bis zu einhundert Mark verhängen, nöthigenfalls aber nach vorausge 

gangener vergebliher Warnung bei dem Senate die Entlaffung beantragen fann. 

Eifter Titel. 
Vebergangsbeftimmungen. 

$ 118. 
Diejenigen Rechtsgelehrten, welche vor dem Inkrafttreten des Gerichtsverfaffungs: 

gefeßes von dem Genate zur Advofatur zugelaffen find, haben, febald fie das fieben: 

undzwanzigfte Lebensjahr vollender haben, die Fähigkeit zum Nichteramte. 

Diejenigen MRechtsgelehrten, welche bei der bisherigen Hamburgifhen Staats: 

anmwaltfchaft befchäftige worden, koͤnnen zu Staatsanwälten ernannt oder zu Gtaate: 

anmwaltsgehülfen beftelle werden, auch wenn fie das fiebenundzwanzigfte Lebensjahr noch) 

nicht vollendet haben. . 
$ 119. 

Die erfte Befeßung der Gerichte muß bis zum 30. Juni 1879 befchafft werden. 

Das Prafidvium des Landgerichts har alsdann fofort behufs Wahl der Gerichts: 

beamten zufammenzutreten. 
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$ 120. 

Die bei den bisherigen Gerichten angeftellten rechtsgelehrten Richter find, wenn 

fie vor dem Inkrafttreten des Gerichtsverfaffungsgefeßes ihr fechzigftes Lebensjahr voll 

endet haben, auf ihren Antrag mit vollem Gehalte in Ruheftand zu verfeßen. 

"Die übrigen bei den bisherigen Gerichten angeftellten rechtsgelehrten Richter 
muͤſſen fich eine anderweitige Verwendung in entfprechender Stellung bei einem an 

demfelben Orte befindlichen Gerichte gefallen laffen. Hierbei werden das Obergericht dem 

Oberlandesgerichte, das Miedergericht, das Handelsgericht und die Amtsgerichte in 
Rigebürtel und in Bergedorf dem Landgerichte und den Amtsgerichten gleichgeftellt. 

Bei Ernennung jegiger Richter zu Mitgliedern des Landgerichts oder des Amts: 
gerihts in Hamburg beftimme fich die Nangfolge der feirherigen Mitglieder des Mie: 

dergerichts, des Handelsgerichts und der Amtsgerichte nach der Zeitdauer ihrer Anftellung. 

Die Rangfolge der Mitglieder des Oberlandesgerichts wird durch UWebereinfunft der 

drei freien Hanfeftädte beftimmt. 

Diejenigen rechtsgelehrren Richter, welche feine anderweitige Verwendung finden, 
werden mit vollem Gehalte in den Ruheſtand verfegt. 

$ 121. 

Die rechtsgelehrten Richter, die Beamten der Staatsanwalrfchaft, einſchließlich 

des Polizeianwalts, die Aktuare und Kanzlei-Angeftellten fowie die Angeftellten des 

Ereeutionsbureaus, welche bei den neuen Zuftizbehörden Verwendung finden, behalten 

ihr bisheriges Einfommen und beziehen die in diefem Geſetze feftgeftellten Gehalte erft 

dann und infoweit, als ihnen nah Maaßgabe der Beftimmungen deffelben unter Ans 

rechnung ihrer bisherigen Amtsdauer und beziehungsmeife der zu derfelben hinzuzurechnens 

den Zeit ($$ 24, 83) ein höheres Gehalt zukommen würde. 

Denjenigen Hamburgifchen Nichtern, welche von Hamburg in das Oberlandes; 

gericht gewählt werden, wird ihr früheres Einfommey in der Weiſe gewaͤhrleiſtet, daß 
ihnen der Betrag einer etwaigen Mindereinnahme, forbeit und fo lange, bis fie die Höhe 
ihres früheren, Gehalts erreicht haben, aus der Hamburgifchen Staatskaffe vergütet wird. 

$ 122. 

Für das Jahr 1879 werden unter Aufhebung entgegenflehender gefeglicher Be: 

flimmungen die Gerichtsferien auf die Zeit vom 1. Auguft bis 30. September — beide 

Tage eingefchloffen — feſtgeſetzt. , 

Gegeben in der Verfammlung des*Senats, Hamburg, den 23. April 1879. 
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M 15. den 23. April 1879. 

Geſetz, 
betreffend das Verhältniß der Verwaltung zur Rechtspflege. 

Der Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verfünder hierdurch als Gefeß, welches gleichzeitig mit dem für das Deutfche 

Reich erlaffenen Gerichtsverfaffungsgefeße in Kraft tritt, was folgt: 

Erfter Abſchnitt. 

Verhaͤltniß der Verwaltung zur Eivilrehtspflege. 

$1. 

Streitigkeiten, welche nach ftaatsrechtlichen Grundfägen zu beurtheilende öffentliche 

Verhaͤltniſſe, namentlich die innere Einrichtung der Staatsbehörden und die Verhältniffe 

der einzelnen Mitglieder zu denfelben, desgleichen die Verhaͤltniſſe der Staarsbehörden 
gegen einander und gegen den Staat betreffen, gehören nicht zur Zuftändigfeit der 

“ Gerichte, fondern find nach Maaßgabe des geltenden Rechts entweder im Wege der Ber: 

waltung oder Durch die gefeßgebende Gewalt zu erledigen. 
Insbeſondere gilt dies auch für die Entfheidung der Frage, ob Jemandem 

ftaatsbürgerliche Rechte zuftehen, und ob Jemand zur Annahme und Fortführung eines 

bürgerlichen Ehrenamts verpflichtet fei. 

$ 2. 

Die Polizeibehörden koͤnnen bei Streitigfeiten über die —— fuͤr ſolche 

Dienſtleiſtungen, fuͤr welche eine polizeiliche Taxe beſteht, auf Antrag einer der Parteien 

eine Entſcheidung faͤllen. 
Die Entſcheidung iſt ſofort vollſtreckbar; Rechtsmittel können dawider nicht ein: 

gelegt werden. Sie iſt jedoch inſofern eine nur vorlaͤufige, als es den Parteien zuſteht, 

eine gerichtliche Entſcheidung zu erwirken. Dem Glaͤubiger bleiben demgemaͤß weitere 

Anſpruͤche vorbehalten, und demjenigen, der in Folge der polizeilichen Entſcheidung 
Zahlung geleiſtet hat, bleibt es unbenommen, Klage auf Ruͤckzahlung gegen den Empfaͤnger 

vor den Gerichten zu erheben. 
$ 3. ® 

Zur Verhinderung von Friedensftörungen find die Polizeibehörden befugt, Friedens: 

Befehle zu erlaffen, und, fofern bei Gefahr im WVerzuge ein fofortiges richterliches Ein: 

fchreiten nach Maaßgabe Buch 8 Abſchnitt 5 der Civilprozeßordnung nicht thunlich erſcheint: 
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1) Eheleute, oder andere Perſonen, welche eine gemeinſchaftliche Wohnung inne haben, 

von einander zu trennen, uͤber den Beſitz bis dahin von dieſen Perſonen gemeinſam 

beſeſſener Gegenſtaͤnde Anordnungen zu treffen, und dem Einen von ihnen zu verbieten, 
gegen den Willen des Andern die Wohnung wieder zu betreten; 

2) Befehle zur Aufrechthaltung des Beſitzſtandes zu erlaſſen, ſo wie Gegenſtaͤnde in 

Sequeſtration zu nehmen. 

Für ein ſpaͤteres gerichtliches Verfahren unter den Parteien find dieſe Anordnungen 

nicht maaßgebend, 

Zweiter Abdfchnitt. 

Verhaͤltniß der Verwaltung zur Strafrehtspflege. 

$ 4. 

Den Polizeibehörden fteht die in den $$ 453—458 der Strafprogegordnung 

näher beftimmte Befugniß, eine in den Strafgefegen angedrohte Strafe durch Verfügung 
feftzufegen, bei allen Webertretungen zu. Es gilt hierfür jedoch die Befchränfung, daß 

feine andere Strafe als Geldftrafe und diejenige Haft, welche für den Fall, daß die 

Geldstrafe nicht beigetrieben werden kann, an die Stelle der Iegteren tritt, fo wie eine 

etwa verwirfte Einziehung verhängt werden fann, Auf die im $ 361 des Straf: 

geſetzbuchs aufgeführten Webertretungen findet dieſe Beſchraͤnkung Feine Anwendung. 

$5. 

Bei Zumiderhandlungen gegen die Vorfchriften über die direften oder indirekten 

Steuern oder über Öffentliche Gefälle koͤnnen die Verwaltungsbehörden, welchen die 

Ausführung diefer Geſetze obliegt, falls nur Geldftrafe oder Einziehung oder Beides 
in Frage fteht, gegen die Befchuldigten Strafbefcheide unter Beruͤckſichtigung der Ber 

ftimmungen im $ 459 der Strafprojeßordnung erlaffen. 

$ 6. 

Die in den $$ 4 und 5 genannten Behörden fönnen vor Erlaß der Straf: 

verfügung oder des Strafbefcheides einen ihrer Beamten mit den zur Fefiftellung des 
Tharbeftandes erforderlichen Ermittlungen beauftragen, auch ©egenftände, welche zur 

Veruͤbung der ftrafbaren Handlung oder zum Verſuch derfelben benugt find, mit Befchlag 
belegen, den Befchuldigten oder Zeugen unter Angabe des Gegenflandes der Unter: 

fuhung zur Ertheilung der erforderlichen Auskunft vorladen und dem Befchuldigten 

die Vorlegung der auf den Gegenftand bezüglichen Dokumente auferlegen. 
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Wenn der Befchuldigte nicht erfcheint oder die Auskunft oder die Vorlegung der 

geforderten Dokumente verweigert, fo kann die Behörde, unbefchader der ihr nach $ 20 

zuftehenden DBefugniß, annehmen, daß er der ihm zur Laft gelegten ftrafbaren Handlung 

geftändig ift. Auf dieſe nmachtheilige Folge des Ausbleibens ift in der Vorladung 

hinzuweiſen. 
Wenn ein Zeuge nicht erſcheint oder die Auskunft oder die Vorlegung der 

geforderten Dokumente verweigert, fo kann die Behörde, unbeſchadet der ihr nach $ 20 

zuftehenden Befugniß, fih an den zuftändigen Amtsrichter wenden, welcher, wenn die 

beantragte Handlung nach den Umftänden des Falles zuläffig erfcheint, nah Maaßgabe 

der Strafprogeßordnung zu verfahren hat. 

$ 7. 

Der DBefchuldigte hat, und zwar auch, wenn er nach $ 6 Abfab 2 der 

Handlung geftändig erachtet worden, die Wahl, ob er gegen die Strafverfügung oder den 
Strafbefcheid die Befchwerde an den Senat ergreifen, oder nah Maaßgabe $$ 453 ff., 

beziehungsweife $$ 459 ff. der Strafprojeßordnung auf gerichtliche Entfheidung ans 

tragen will. Wählt er den einen Weg, fo ift er des andern verluftig. 

Wenn der Befchuldigte auf gerichtliche Entfcheidung anträgt, hat die Polizei: 

behörde oder die fonftige betreffende Verwaltungsbehörde innerhalb vier Wochen entweder 

die Strafverfügung oder den Strafbefcheid zuruͤckzunehmen oder die Akten der Staats 

anmwaltfchaft zur Veranlaſſung des Weiteren zu überfenden. 

Die Beſchwerde an den Senat hat der Befchuldigte, wenn es fih um die 

Strafverfügung einer Polizeibehörde handelt, bei diefer Behörde, wenn es fih um 

den Strafbefcheid einer anderen VBerwaltungsbehörde handelt, entweder bei diefer Behörde 

oder bei derjenigen, welche den Beſcheid bekannt gemacht hat, und zwar in jedem Falle 

innerhalb einer Woche nad) der ‘Befauntmachung fchriftlic oder zu Protofoll anzumelden. 

Reicht der Befchuldigte ein Gnadengeſuch bei dem Senate ein, fo verzichtet er 
damit auf gerichtliche Entſcheidung. 

$8 

Wenn der Befchuldigte die Beſchwerde an den Senat ergreift, fo kann er 

innerhalb einer ferneren Woche eine Nechtfertigung feiner Befchwerde der Behörde, bei 

welcher er die Beſchwerde angemeldet hat, übergeben. Mach Ablauf diefer Frift über: 

fender die Behörde, falls fie nicht Die Verfügung oder den Befcheid zuruͤcknimmt, die 

erwachfenen Akten an den Senat. 

Der Senat kann vor Abgabe feiner Entfcheidung den zuftändigen Amtsrichter 
mit Vornahme der zur Feftftellung des Tharbeftandes erforderlich fcheinenden Unter: 
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fuhungshandlungen beauftragen. Auf diefe Unterfuchungshandfungen finden die Be: 

fimmungen der Strafprozeßordnung entfprechende Anwendung. 

Die Entfheidung des Senats ift fofort vollſtreckbar. 

$9. 

Die Beamten und Angeftellten der in den 994 und 5 gedachten Behörden find 
berechtigt, die der dort bezeichneten ftrafbaren Handlungen Verdächtigen feftzunehmen, 

wenn Die DBorausfegungen des $127 Abfag 1 oder 2 der Strafprogeßordnung vor: 

liegen. In folhem Falle ift weiter nach Maafgabe des $ 128 der Strafprogeßordnung 

zu verfahren. 
$ 10. 

Bis zum Erlaß eines Beamten: Disziplinargefeßes bleibt den Verwaltungs: 

behörden die bisherige Befugniß, wegen Disziplinarvergehen ihrer Beamten Unter⸗ 

fuchungen einzuleiten und Strafen zu verfügen. 

$ 11. 

Der Senat und die Verwaltungsbehörden koͤnnen denjenigen, welcher fih in 
einer an fie gerichteten Eingabe ungebührliche Aeußerungen erlaubt oder fi vor ihrem 

Protofoll ungebührlich beträgt, in eine Geldftrafe nehmen, und zwar der Senat bis zu 
MA 300, die Verwaltungsbehörden bis zu „46 75. 

Die folchergeftalt vom Senate auferlegten Strafen find fofort vollſtreckbar; 

gegen die von den Werwaltungsbehörden auferlegten fteht dem Betreffenden nur die 

Beſchwerde an den Senat zu, bei welcher die Vorfchriften des $ 7 Abfaß 3 und $ 8 

Anwendung finden. 
$ 12. 

Die Vollfirefung der im $2 erwähnten Entfcheidungen der Polizeibehörden, 

fo wie der durch vollftrcefbar gewordene Verfügungen oder vollfirecfbar gewordene 

DBefcheide der in den 94 und 5 bezeichneten Behörden oder durch darauf ergangene 

Entfheidungen des Senats feftgefeßten Geldftrafen, endlich der nach dem $ 11 verhängten 
oder nach dem $ 19 verwirften Geldftrafen erfolgt auf dem Verwaltungswege. Diefelbe 

erfolgt nad den Vorfchriften des $ 17 Abfag 2 und befchränft fich, abgefehen von den 

Fällen des $ 5, auf körperliche Sachen. 
Auch eine vollftreefbar gewordene Einziehung ($$ 4 und 5) wird auf dem Der: 

waltungswege vollftrcckt. 
$ 13. 

Eine Umwandlung der Geldftrafe oder eines Theiles derfelben in Freiheitsftrafe 

kann nur ftattfinden, wenn die Geldftrafe mittelft der im vorigen Paragraphen erwähnten 
15 
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Zwangsvollſtreckung nicht oder nicht zu ihrem vollen Belaufe beigetrieben werden konnte. 

In den Fällen des $5 hat der in die Geldſtrafe Verurtheilte, wenn derſelbe nach 

fruchtlos verfuchter Vollftrefung in Förperliche Sachen das Vorhandenfein anderer 

geeigneter Gegenftände für die Zwangsvollftrefung behauptet, den desfallfigen Nachweis 
zu übernehmen. In den Fällen des $ 19 ift die Umwandlung erft vorzunehmen, nach: 

dem entweder die im $ 26 beſtimmte Frift für Erhebung einer gerichtlichen Klage 

ungenußt abgelaufen, oder die erhobene Klage durch Zuruͤcknahme oder rechtsfräftige 

Verwerfung erledigt ift. 
Die Ummandlung erfolgt außer im Falle des $5 (vgl. Strafprozeßordnung 

$ 463) ohne Vermittelung der Gerichte durch Ausfpruch der Behörde, von welcher Die 

Geldftrafe verfüge wurde, Die Strafe wegen Ungebühr ($ 11) ift in Haft bis zu 

8 Tagen, diejenige wegen Michtbefolgung eines Befehls ($ 19) in Haft bis zu 14 Tagen 

umzumandeln, 

Die Vollftrefung diefer Freiheireftrafen erfolgt durch die zuftändige Polizei: 

behörde. Doaffelbe gilt von denjenigen Hafıftrafen, welche durch vollftrecfbar gewordene 

Verfügungen der Polizeibehörden ($ 4) oder darauf ergangene Entfcheidungen des Senats 

feftgefegt worden find, 
$ 14. 

Ueber Perfonen, welche fih in einer öffentlichen Anftale in Haft oder Ver: 

wahrung befinden, koͤnnen von der der Anftalt vorgefeßten Behörde nah Maaßgabe der 

Hausordnung, fofern es fih um Unterfuchungsgefangene handelt unter Beruͤckſichtigung 

des $ 116 der Strafprozeßordnung, Strafen verhängt werden. 

$ 15. 

Ueber Requifitionen auswärtiger Behörden auf Auslieferung eines dem Deutfchen 
Reiche nicht Angehörigen wegen begangener ftrafbarer Handlungen entfcheidet der Senat, 

infofern Staatsverträge nicht etwas Anderes beſtimmen. 

Die vorläufige Verhaftung folcher Perfonen kann von der zuftändigen Polizei: 

behörde vorgenommen werden. 

Dritter Abfchnitt. 

Verfahren einzelner Behörden in Verwaltungsangelegenheiten. 

$ 16. 
Soweit nicht abweichende Beftimmungen im erften und zweiten Abfchnitte dieſes 

Geſetzes enthalten find, verbleiben den Verwaltungsbehoͤrden Diejenigen Befugniffe, 

welche ihnen nach Inhalt der geltenden Geſetze zuftehen. 
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Insbeſondere haben die betreffenden Behörden bei Ausuͤbung der ihnen zu: 
gewiefenen Wirkſamkeit nach Anleitung der folgenden Beftimmungen zu verfahren. 

$ 17. 

Die zur Einziehung von Steuern und Gefällen, Abgaben und Gebühren fo 

wie von fonftigen auf Grund gefeglicher Normen und beftimmter Tarife feftzuftellenden 

Leiftungen zuftändigen Behörden beftimmen in Gemäßheit der beftehenden Gefege, von 

wen und in welchen Maaße die betreffenden Zahlungen zu feiften find und verfügen 

die Vollſtreckung, und zwar einfchließlich eines wegen Nichteinhaltung der Zahlungsfrift 
etwa gefeßlich vorgefchriebenen Zufchlags. 

Die Zwangsvollfttefung in Lörperliche Sachen gefchieht auf dem Verwaltungs: 

wege, Übrigens unter Beachtung der Vorfchriften der $$ 708 und 715 der Eivil: 

progeßordnung, die Zwangsvollftrefung in Forderungen und andere Vermoͤgensrechte 

und in das unbeweglihe Vermögen nach den Beftimmungen der $$ 729 — 757 der 

Eivilprozegordnung beziehungsmweife des Ausführungsgefeges zu derfelben. 
Bei der Zwangsvollftrecfung in bewegliches Vermögen beftimmen fih Entftehung 

und Wirfung des Pfandrechts nad den Vorfchriften des $ 709 der Civilprozeßordnung, 

für Eutftehung und Wirkung des Pfandrechts bei der Zwangsvollſtreckung in unbewegliches 

Vermögen find die hierauf dezüglichen Ausführungsbeftimmungen maaßgebend. 

$ 18. 

Die Vollftrefung der von den Gemeinden und den ftaatlih anerkannten 

religidfen Gemeinfchaften innerhalb ihrer Zuftändigkeit feftgeftellten Leiftungen für Gemeinde: 

zwecfe erfolgt durch die dafür beftimmten ftaatlihen Verwaltungsbehörden nah Maaßgabe 

der Beftimmungen des $ 17 Abfag 2. 

$ 19. 

Die Verwaltungsbehörden fönnen, fo weit fie bisher dazu ermächtigt waren, 

im Öffentlichen Intereſſe Einzelne durch Befehle zu Handlungen oder Unterlaffungen 

anhalten, unter Androhung einer in dem Befehle namhaft zu machenden Geloftrafe für 

die Michtbefolgung. 

Wegen Vollftrefung und eventuellee Umwandlung der verwirften Geldftrafe 
kommen die Beftimmungen der $$ 12 und 13 zur Anwendung. 

Die Behörde, welche den Befehl erlaffen hat, kann, wenn demfelben nicht 

rechtzeitig Folge geleifter wird, unter Beſeitigung etwaigen Widerftandes ihrerfeits die 

erforderlichen Vorkehrungen treffen. Die Beitreibung der ihr dadurch verurfachten 

Koften erfolge nach den DVorfchriften des $ 17 Abfag 2. 
15° 
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$ 20. 

Die Verwaltungsbehörden haben das Mecht, zur Feſtſtellung der in ihren 

Geſchaͤftskreis fallenden Tharfahen WBorladungen bei einer Strafe bis ;u „46 30 

zu erlaffen. 
$ 21. 

Die Polizeibehörden find berechtigt, Gegenftände, von denen ein gemeingefährlicher 

Gebrauch zu befürchten ſteht, oder welche zur Veruͤbung eines Verbrechens oder Vorgehens 
beftimme find, in Verwahrung zu nehmen und, fofern deren Aufbewahrung unthunlich 

oder gefährlich iſt, diefelben zu vernichten, 

$ 22. 
Die Polizeibehörden und ihre Beamten und Angeftellten find befugt, Perfonen 

in Verwahrung zu nehmen, wenn der eigene Schuß dieſer Perfonen oder die Auf 

rechthaltung der Öffentlihen Eicherheit und Ruhe oder die Abwendung von Gefahren 
für andere Perfonen diefe Maaßregel erforderlich macht. 

In polizeiliche Verwahrung fönnen auch folhe Perfonen genommen werden, 

welche nach Maaßgabe $ 3 des Neichsgefeßes über das Paßwefen vom 12. October 1867 

fih auf Erfordern über ihre Perfon nicht genigend auszumeifen vermögen. 

Der Borftand der betreffenden Polizeibehörde hat jedoch die in Folge diefer 

Beftimmungen in Verwahrung genommenen Perfonen fpäreftens am nächften Werftage 

wieder zu entlaffen, oder die noͤthigen Magaßregeln zum ferneren Schutze, beziehungsweiſe 

zur Legitimation dieſer Derfonen oder zur Ueberweiſung derfelben an die zuftändige 

Behörde anzuordnen. 
$ 23. 

Die Polizeibehörden find befugt, ſoweit nicht Geſetze und Staatsverträge 
entgegenfichen, Perfonen, welche dem hiefigen Staate nicht angehören, aus demfelben 

zu vermeifen, falls fie dies im öffentlichen Intereſſe für erforderlich halten. 

Behufs Ausführung einer Ausweifung koͤnnen von den Polizeibehörden ſolche 

Perfonen, welche eine Freiheitsftrafe erduldet haben, fo wie diejenigen, welche der gegen 

fie verfügten Ausweifung nicht Folge leiften, feftgenommen werden. 

Vierter Abfchnitt. 

Zuläffigkeit der Eivilflage. 

$ 24. 
Handelt cs fih um Fontraftliche oder andere privatrechtliche Verhäftniffe, fo 

hat in Streitfaͤllen jede Staatsbehörde vor den Gerichten Recht zu nehmen. 
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Außerdem kann wegen Verlegung von Privatrechten durch Verfügungen oder 

Maafregeln von Verwaltungsbehörden, welche nicht unter die Beſtimmungen des erften 
und zweiten Abfchnittes dieſes Geſetzes fallen, gegen die betreffende Verwaltungsbehörde 

Klage vor den Gerichten nad) Maaßgabe der folgenden Beftimmungen erhoben werden, 

$ 25. 

Einer befonderen Erlaubniß bedarf es zur Klage nicht, ebenfowenig einer vorgän: 

gigen Befchwerde bei der betreffenden oder der vorgefegten Behörde. Mur in den 

Fällen, für welde gegen Verfügungen einer Werwaltungsbehörde, namentlich wegen 
der ihrerfeits geforderten Geldzahlungen ($ 17), ein Reflamationsverfahren gefeßlich 

angeordner ift, kann die Klage gegen die Behörde erft nach vorgängig verfuchter und 

erfolglos gebliebener Reklamation angeftellt werden. 

$ 26. 

Für die wider eine Verwaltungsbehoͤrde zu erhebende Klage gelten im All: 

gemeinen die gewöhnlichen Verjährungsfriften. 

Handelt es fich jedoh um eine den betreffenden Privaten fchriftlich eröffnete 

Verfügung oder Anordnung der Behörde, fo muß die Erhebung der Klage (Eivilprozeß: 

ordnung $ 230) vor Ablauf einer Frift von acht Wochen erfolgen, mwidrigenfalls das 

Klagerecht erlofchen if. 

Der Lauf diefer Frift beginnt mie der Zuftellung der Verfügung oder Anordnung, 
in denjenigen Fällen aber, für welche ein Neflamationsverfahren gefeglich angeordnet ift, 

erft mit Zuftellung des ablehnenden Befcheides der Verwaltungsbehoͤrde. 

Iſt innerhalb vierzehn Tage nach Zuftellung der Verfügung oder Anordnung 
eine Befchwerde an den Senat gerichtet, fo erlifht das Klagerecht erft mit dem Ab: 

laufe von acht Wochen nach Zuftellung des ablehnenden Befcheides des Senats, 

$ 27. 

Durh cine wider fie erhobene Klage wird die DVerwaltungsbehörde nicht 
behindert, die Beitreibung einer Geldleiftung ($$ 17 und 18) oder einen von ihr erlaffenen 

Befehl ($ 19) zur Ausführung zu bringen, wenn fie einen Auffchub der Ausführung mit 

dem Öffentlichen Intereſſe unvereinbar hält. 

Vor ausgemachter Sache find die Gerichte nicht befugt, eine Verwaltungs: 

behörde durch Befehle oder Verbote an der Ausführung ihrer Verfügungen oder 

fonftiger amtlicher Maßregeln zu verhindern. 
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$ 28. 

Iſt von einer Berwaltungsbehörde in einer zu ihrer Zuftändigfeit gehörigen Sache 
die Feftftellung thatſaͤchlicher Verhältniffe nah Maaßgabe beftehender gefeglicher Vor: 

fhriften ordnungsmäßig erfolgt, fo haben diefe Verhaͤltniſſe demgemäß auch für die 

richterliche Beurtheilung als feftgeftellt zu gelten. 

Die Frage, ob ein beftinmmter Gegenftand zu den im den Geſetzen über die 

Deflarationsabgabe und die Konfumtionsabgabe für fteuerpflichtig erflärten Gegenftänden 

und zu welcher Kategorie derfelben er gehört (Tariffragen), ift, foweit die Abgabe: 

pflihe in Betracht Fommt, im Verwaltungswege mit Ausfchluß des Mechtsweges zu 

entſcheiden. 

$ 29. 

Die Klage kann auf Abhälfe oder auf Entfhädigung oder auf Beides gerichtet 

werden, 

$ 30, 

Alles, was in Folge vechtsfräftigen Nichterfpruchs eine verflagte Behörde in 

Gemäßheit der Beftimmungen diefes Abfchnittes dem Kläger zu erfeßen hat, ift dieſem 

aus der allgemeinen Staatsfaffe zu zahlen, unbefchader des nach Gefeg oder allge 

meinen Mechtsgrundfägen dem Staate zufländigen Megreffes gegen denjenigen, Durch 

deffen Verfchulden die Behörde erfagpflichtig geworden ift. 

$ 31. 

Demjenigen, welcher ſich in feinem Privatrechte durch das von einem Mitgliede 

einer Follegialifhen DVerwaltungsbehörde oder von einem Beamten einer Verwaltungs: 

behörde in Ausführung des Amtes beobachtete Verfahren verlegt erachtet, ficht es frei, 

die Behörde zu der Erklärung aufzufordern, ob fie das Verfahren ihres Mitgliedes 

oder Beamten vertreten will. Erflärt die Behörde binnen vier Wochen nach erfolgter 

Aufforderung die Vertretung übernehmen zu wollen, — wozu fie verpflichtet ift, foweit 

das Mitglied oder der Beamte ihren Inſtruktionen gemäß verfahren hat, — fo darf Die 

Klage nur gegen fie gerichtet werden. Erfolgt binnen vier Wochen feine Erflärung der 
Behörde, fo gilt die Anfrage als verneint. 

Die Frage, ob und mieweit eine dem Kläger auf eine Klage wider das 
Mitglied oder den Beamten zuerfannte Entfchädigung aus dem Staatsvermögen, vors 

behäftlich des Regreffes gegen den Schuldigen, zu leiften ift, ift nach voranfgegangenem 

rechtlichen Gehör der betreffenden Behörde in Gemäßheit allgemeiner Rechtsgrundfäge 

und der Umſtaͤnde des einzelnen Falles zu entfcheiden. 
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Schlußbeftimmungen. 

$ 32. 

Unter dem Ausdrucke Polizeibehörden in diefem Gefege find die ftaatlichen Organe 

der Polizeiverwaltung zu verftehen, die Organe der Gemeindepolizei aber nur, infofern 

diefelben in einzelnen Fällen von jenen zur Hülfe herangezogen werden, 

$ 33. 

Das proviforifche Gefeß über das Verfahren in flreitigen Verwaltungs: und 

Megierungsfachen von 12. Auguft 1859 und das Gefeg betreffend das Verhaͤltniß der 
Verwaltung zur Strafrechtspflege und die Kompetenz der Polizeibehörde vom 30. April 

1869 find aufgehoben. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 23. April 1879. 

N 16. den 23. April 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Nachtrag zu der am 30. November 1868 erlafienen Ausführungs: 

Verordnung zum Geſetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs: 

und Wirthichafts-Genoffenfchaften vom 4. Juli 1868. 

Der Senat macht hiermit befannt, daß unter der im $ 35 des Gefeßes, 

betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs: und Wirthſchafts-Genoſſenſchaften 

erwähnten „höheren WVerwaltungsbehörde” im Hamburgifchen Staate die ftädtifche 

Polizeis Behörde zu verftehen ift. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 23. April 1879. 
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M 17. den 25. April 1879. 

Bekanntmachung, 

betreffend den Neichsitempel von Spielkarten, 

Unter Bezugnahme auf die DBefannemahung vom 27. November 1878, 
betreffend den Meichsftempel von Spielfarten, bringt der Senat die nachfiehende, in 

NE 16 des Central-Blatts fie das Deutſche Neih vom 18. April 1879 publicirte 

Bekanntmachung hierdurch noch befonders zur Öffentlichen Kunde. 

Befanntmadhung 
zur Ausführung des Gefeges vom 3. Juli 1878 (Reichd-Gefegblatt S. 133), betreffend 

den Spielfartenftempel, 

1. Die Vorfchrift in Ziffer 6 Abſatz 4 der Beftimmungen über die Nach: 

verftenerung der Spielfarten (Central:Blatt 1878 ©. 408) ift durch Beſchluß des 

Bundesrarhs vom 19. December v. J. dahin erläutert worden, daß dieſelbe nur für 

die Spielfartenhändler und Inhaber öffentlicher Locale, nicht aber für die Spielkarten: 

fabrifanten gelte. 

2. Ferner hat das —— betreffend den Betrieb der Spielkartenfabriken 

(Central-Blatt 1878 Seite 406) durch Beſchluß des Bundesraths vom 27. März I. J. 

folgende zufägliche Beftimmung erhalten: 

Die Spielfartenfabrifanten find verpflichtet, dem zur Abftempelung beftimmten 

Kartenblatte, fowohl in der Zeichnung, als in der fonfligen KHerftellung deffelben, Dies 

jenige Einrichtung zu geben, welche von der Steuerbehörde als für die Ausführung der 

Abftempelung erforderlich vorgefchrieben wird. 

Berlin, den 15. April 1879. 
Der Beichskanzler. 

An Vertretung: 

Hofmann. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 25. April 1879. 
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M 18%. den 28. April 1879. 

Ä Befanntmahung, 
betreffend die Mitnahme von Chinin abfeiten der von hier nah Weſtafrika 

und Weftindien abgehenden Schiffe, 

Mac der Speifetare fiir die in das Hamburgifche Schiffsregifter eingetragenen 

Seefchiffe, vom 1. März 1873, hat der Capitain ſich mit einer für die Zahl der Mann: 

ſchaft genügenden Quantität Arzneimittel zu verfehen. 
Auf gegebene Veranlaffung wird dies in Bezug auf Ehinin dahin erläutert 

daß mindeftens 0,5 gr. von chinin sulf. pro Kopf der Befagung und pro Tag des 

muthmaaßlichen Aufenthalts in den betreffenden fiebererzeugenden Gegenden mitgenommen 
werden müffen. 

Das Seemansamt ift angemwiefen, durch ein ihm von dem betreffenden Schiffe: 

führer vorzulegendes Atreft eines hiefigen Apothefenbefigers fi davon zu überzeugen, daß 

eine ſolche Quantirdt von Ehinin am Bord der von hier nach den fiebererzeugenden Ge; 

genden, Weftafrifa und Weſtindien, abgehenden Schiffe fich befindet, 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 28. April 1879. 

M 19. den 5. Mai 1879. 

Befauntmahung, 
betreffend Abanderung von arztlihen Diftricten im Landgebiete. 

Nachdem von Senat und Buͤrgerſchaft die Anſtellung eines Diſtrietsarztes 

für einen neu zu bildenden, die Landgemeinden Groß Borftel, Alfterdorf, Ohlsdorf, 

Fuhlsbuͤttel, Klein Borftel und Struckholt, Langenhorn umfaffenden Diftriet, ſowie 

eine veränderte Eintheilung der Diftricte Eppendorf und Eimsbüttel befchloffen worden, 

wird die gegenwärtig gefeßlich geltende Eintheilung des Geeftgebiets, foweit daffelbe von 

den befchloffenen Aenderungen betroffen wird, hiermit zur Öffentlichen Kunde gebracht: 

Diftriet Eppendorf umfaßt die Vororte Eppendorf, Harveftehude, Winterhude 

und den Öftlich von der Grindelallee belegenen Theil des Vororts Rotherbaum. 
Diftrir Eimsbüttel umfaßt den Vorort Eimsbüttel und den weftlich von der 

Grindelallee belegenen Theil des Vororts Rotherbaum. 

„ Diftriee Fuhlsbuͤttel umfaßt die Landgemeinden Groß Borftel, Alfterdorf, 

Ohlsdorf, Zuhlsbüttel, Klein Borftel und Struckholt, Langenhorn. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 5. Mai 1879. 

—— —— — — — 
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NM 230. den 5. Mai 1879. 

Befanntmadhung, 

betreffend die Beihäftigung von Arbeiterinnen umd jugendlihen Arbeitern 
in Glashütten. 

Der Senat bringe nachftehende, vom Meichsfanzler erlaffene, in MM 17 des 

Central: Blattes für das Deutſche Neih vom 25. April 1879 publieirte Bekannt: 

machung hierdurch noch befonders zur Öffentlichen Kunde: 

Befanntmadhung, 

betreffend die Beichäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten. 

Auf Grund des $ 139a der Gewerbeordnung hat der Bundesrarh nachftehende 

Beftimmungen über die Befchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 

Arbeitern in Glashuͤtten 
erlaffen: 

I. 

Die Beſchaͤftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashuͤtten 
unterliegt folgenden Befchränfungen: 

1) In folhen Räumen, in welchen vor dem Ofen (Schmelz, Kühl, Glüh:, Stred: 
ofen) gearbeitet wird, darf Arbeiterinnen überhaupt und in ſolchen Räumen, in 
welchen eine außergewöhnliche hohe Wärme herrſcht (Häfenfammern und dergleichen), 

darf jugendlichen Arbeiterinnen eine Befchäftigung nicht gewährt und der Aufenthalt 

nicht geftattet werden. Ausnahmen hiervon fann der Bundesrath zulaffen. 

2) Die Befchäftigung von jugendlichen Arbeitern männlichen Gefchlehts unter 

14 Jahren (Knaben) ift nur geftatter, wenn mit Genehmigung der Schulauffichte: 

behörde eine Echuleinrichtung getroffen ift, welche den Knaben einen wöchentlichen 
Unterricht von mindeftens 12 Stunden fichert und zwifchen dem Ende der Arbeits: 

zeit und dem Beginn des Unterrichts eine Ruhe von ausreichender Dauer, nad 
dem Ende einer Nachtſchicht eine Muhezeit von mindeftens 7 Stunden freiläßt. 

Knaben, welche zum Befuche der Volfsfchule verpflichtet find, dürfen in Zufunft zur 

Befchäftigung nur angenommen werden, wenn vorher dem Arbeitgeber ein Zeugniß des 
zuftändigen Schulaufjichtsbeamten eingehändigt ift, nach welchem die Knaben den Anfor: 

derungen der Schule vollftändig genügen. Das Zeugniß ift halbjährlich zu erneuern; der 

Arbeitgeber hat mit demfelben nach $ 137 Abfaß 3 der Gewerbeordnung zu verfahren. 

3) Mit Schleifarbeiten dürfen jugendliche Arbeiterinnen und Knaben nicht befchäftigt 

werden. In Tafelglashütten dürfen Knaben vor dem Schmelz oder Strecfofen 

oder mit dem Tragen der Walzen nicht befchäftigt werden, wenn die Hütten Walzen 
von mehr als 5kg Gewicht herftellen, 
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IE. 

In Glashürten mit ununterbrochenem Tag: und Nachtbetriebe und regelmäßig 

vwechfelnden Schichten treten die Befhränfungen des $ 136 der Gewerbeordnung für 

jugendliche Arbeiter männlichen Gefchlehts (Knaben und junge Leute) mit folgenden 

Maafgaben außer Anwendung: 

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

von 

und 

Die Befchäftigung der Anaben darf innerhalb 24 Stunden einfchließlih der Paufen 

nicht länger als 6 Stunden dauern, Die Gefammedauer darf innerhalb einer 
Woche einfchlieglih der Paufen nicht mehr als 36 Stunden betragen; davon 

dürfen innerhalb zweier Wochen in die Zeit von 6 Uhr Abends bis 6 Lihr 

Morgens nicht mehr als 36 Stunden fallen. 

Die Arbeitsfhicht der jungen Leute darf einfchließlich der Paufen nicht länger als 

12 Stunden, ausfchlieglih der Paufen nicht länger als 10 Stunden dauern. 

Unterbrehungen der Arbeit von weniger als } Stunde Dauer werden auf die Paufen 
nicht in Anrechnung gebracht; eine der Paufen muß mindeftens J Stunde dauern. 

Die Gefammtdaner der Befchäftigung darf innerhalb einer Woche ausfchliehlich 

der Paufen 60 Stunden betragen; davon dürfen innerhalb zweier Wochen in die 

Zeit von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens nicht mehr als 60 Stunden fallen. 

Während der Paufen für die Erwachfenen dürfen jugendliche Arbeiter überhaupt 

nicht, während der Paufen für junge Leute dürfen Kuaben nicht befchäftige fein. 

Zwifchen 2 Arbeitsfchichten muß eine Ruhezeit von mindeftens 12 Stunden liegen. 

An Sonn: und Fefttagen darf die Befchäftigung nicht in die Zeit von 6 Uhr 
Morgens bis 6 Uhr Abends fallen. Die Vorfchrift findet, wenn mehrere Feft: 
tage aufeinander folgen, nur auf den erften Feſttag Anwendung. 

III. 

In Glashuͤtten mit zeitweiſen Betriebsunterbrechungen und mit Arbeitsſchichten 

unregelmaͤßiger Lage oder Dauer treten die Beſchraͤnkungen des $ 135 Abſatz 2, 4 

$ 136 der Gewerbeordnung für jugendliche Arbeiter männlichen Gefchlechts 

(Knaben und junge Leute) mit folgenden Maaßgaben außer Anwendung: 

1) 

2) 

Die Arbeitsfchicht der Knaben darf nicht länger als die halbe Arbeitsfhicht der 

Erwachfenen dauern, Die Befchäftigung darf nicht länger als 6 Stunden dauern, 
wenn jwifchen den Arbeitsftunden nicht Paufen von zufammen mindeftens einftündiger 

Dauer gewährt werden. Die Gefammtdaner darf innerhalb zweier Wochen einfchließlich 

der Paufen nicht mehr als 72 Stunden betragen; von der Geſammtdauer darf in 

die Zeit von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens nicht mehr als die Hälfte fallen. 

Die Gefammtdauer der Befchäftigung darf für junge Leute innerhalb einer Woche 

ausfchließlih der Paufen nicht mehr als 60 Stunden betragen. Die Dauer der 

Paufen muß für Schichten von höchftens 10 Arbeitsflunden mindeftens 1 Stunde, 

für Schichten mit längerer Arbeitszeit mindeftens 14 Stunde betragen. Unter: 
16* 
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brehungen der Arbeit von weniger als $ Stunde Dauer werden auf die Paufen 
nicht in Anrechnung gebradyt; cine der Paufen muß mindeftens 4 Stunde dauern. 

3) Zwifchen 2 Arbeitsfchichten muß eine Ruhezeit liegen. Bei Knaben muß Ddiefelbe 

mindeftens die Dauer ciner vollen Arbeitsfhicht der Erwachfenen, bei jungen Leuten 

mindeftens die Dauer der zulegt beendigten Schicht erreihen. innerhalb der 

Ruhezeit ift eine Befchäftigung mit Mebenarbeiten für Knaben nicht geftatter. 
Für junge Leute iſt fie geftatter, wenn diefelben vor Beginn oder nah dem Ende 

diefer Befchäftigung noch für cine Zeit von der Dauer der zuletzt beendigten Schicht 

ohne jede Befchäftigung bleiben. Die Dauer der Beſchaͤftigung mit Nebenarbeiten 
kommt auf die Gefammedauer der wöchentlichen Arbeitszeit in Anrechnung. 

4) An Sonntagen darf die Befhäftigung nur einmal innerhalb zweier Wochen in 
die Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends fallen, 

5) Während der Paufen für die Erwachfenen dürfen jugendliche Arbeiter uͤberhaupt 

nicht, während der Paufen für junge Leute dürfen Knaben nicht befchäftige fein. 

IV. 

Für Glashuͤtten, welche von den unter Il und III nachgelaſſenen Ausnahmen 
Gebrauch machen, finden die Beflimmungen des $ 138 der Gewerbeordnung mit folgen: 
den Maapgaben Anwendung: 
1) Das in den Fabrifräumen auszuhäugende Verzeichniß der jugendlichen Arbeiter 

ift getrennt für Knaben und für junge Leute in der MWeife aufjuftellen, daß die 

in derfelben Schicht Befchäftigten je eine Abtheilung bilden. 

Anlage. 
Slashütles cs ua 3 iu za 

über Beginn und Ende der Arbeitszeiten 

Junge Leute gina 

‚Aa a > R 
Beginn p Ende — 

Re aufen — Moni 
der der Schicht der Schicht a ya PDaufen 

er Schicht 
Schicht ne 

— rs, Dauer — N .. Dauer 
Datum FA Datum Ber in Darum een arm Tage: datum Tagebs in 

zeit zei Min. eit zeit zeit Min. 

I. Schicht |2, Jan. I Uhr | 2./1, 12% bis 13 2.1. 11 Ubr] 2.1. | I br | 2.1. Igı a bie 234 15 
N I z | I | 

Nachm. 1, bie 6 30 Nachm. Nachm,| 51a bie 6 30 

9 bisdlu 15 | | 

Gegeben in der Verfammlung des Genats, 
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2) Das Verzeihnig brauche in Glashütten der unter II gedachten Art eine Angabe 

3) 

über die Paufen nicht zu enthalten. Statt deffen ift dem DVerzeichniffe eine Tabelle 

beizufügen, in welche während jeder Arbeitsfchicht Anfang und Ende der darin 

gewährten Paufen eingetragen wird. In Glashuͤtten der unter III gedachten Art 
braucht das DVerzeihniß eine Angabe tiber die Arbeitstage, Die Arbeitszeit und 
die Paufen nicht zu enthalten. Statt deffen ift dem WVerzeichniffe eine Tabelle 

nach dem anliegenden Mufter beizufügen, in melche während jeder Arbeitsfchicht 

die vorgefehenen Eintragungen bewirft werden. 

Jede Tabelle muß mindeftens über die legten 14 Arbeitsfchichten Aus: 

funft geben. Der Mame desjenigen, welcher die Eintragungen bewirkt, muß 

daraus zu erfehen fein. 

In Räumen, in welchen jugendliche Arbeiter befchäftige werden, muß neben der 

nad $ 138 Abfag 3 auszuhängenden Tafel eine zweite Tafel ausgehängt werden, 
welche in deutlicher Schrift, außer den Beftimmungen unter I, für Glashuͤtten 
der unter II gedachten Art die Beflimmungen unter I, für Glashuͤtten der 
unter III gedachten Art die Beftimmungen unter III wiedergiebt. 

Berlin, den 23. April 1879. 

Der Reichskangler. 

v. Bismard. 

belle 
und der Paufen für Knaben und junge Leute, 

ben 

Name 
tbeilung I. Abtheilung desjenigen, 

Ende Beginn Ende l di 
der Schicht der Schicht Daufen der Ehicht BE 

— — — —— — — euntragungen 
Tages⸗ 

zeit 
bewirkt 

Hamburg, den 5. Mai 1879. 

N 
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M 21. den 16. Mai 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Zufag zu $ 120 des Gefeges, betreffend Ausführung des 

Gerichtsverfaſſungsgeſetzes. 

Der Senat hat in Uebereinſtimmung mit der Buͤrgerſchaft die folgende 
Uebergangsbeſtimmung als Zuſatz zum $ 120 des Geſetzes, betreffend Ausführung des 

Gerichtsverfaffungsgefeges vom 23. April 1879 befchloffen, welche hierdurch zur_ öffent: 

lichen Kunde gebracht wird: 

Diejenigen Richter, welche bei dem Inkrafttreten des Gerichtsverfaffungs: 

gefeßes ihr fechszigftes Lebensjahr vollendet, ihre Verfeßung in den Ruheftand aber 

nicht beantragt, fondern ein neues Michteramt übernommen haben, find auch nad) 

dem 1. October 1879 auf ihren Antrag in den Ruheſtand zu verfeßen und beziehen 

fodann, falls das nah $ 35 des Geſetzes, betreffend Ausführung des Gerichts: 

verfaffungsgefeßes, zu berechnende Ruhegehalt nicht den Betrag ihres vor dem 

1. October 1879 bezogenen Nichtergehalts erreichen follte, ein Ruhegehalt zu dieſem 

Berrage. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 16. Mai 1879. 

M 22. den 21. Mai 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Quiescirung von Mitgliedern der Gerichte. 

Mir dem Inkrafttreten des Gerichtsverfaffungsgefeßes für das Deutfche Reich 

werden von den Mitgliedern der Hamburgifchen Gerichte die folgenden in den Ruhe: 

ftand treten: 
4. Aus dem Dbergerichte: 

Die Herren: Präfivent Dr. Erih Wilhelm Edmund Schwarge, 
Rarh Dr. Edmund De Ehapeaurouge, 

Rath Dr. Hermann Rudolph Loehr. 

2. Aus dem Niedergerichte: 

Die Herren: Präfes Dr. Ernft Gofsler, 

Richter Dr. Auguft Emil Homann. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 21. Mai 1879. 

— — — — 
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M 23. den 21. Mai 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Befegung des Landgerichts und der Amtsgerichte. 

Der Senat hat in Gemäßheit des Gefeßes, betreffend Ausführung des Gerichts: 

verfaffungsgefeges vom 23. April d. J. die nachfolgenden Ernennungen auf den 

1. Detober d. J. zur Befegung des Landgerichts und der Amtsgerichte vorgenommen: 

I. Landgericht. 

Präfident: 

Herr Dr. Siegfried Albrecht, Präfes des Handelsgerichts. 

Directoren: 

Herr Dr. Daniel Heinrih Jacobj, Richter am Miedergerichte, 
: Dr. Ehriftian Ludwig Arning, Richter am Miedergerichte, 
s Dr. Hermann Johann Daniel Poelchau, Richter am Micdergerichte, 

s Dr. Georg Friedrih Wilh. Ullrich, Richter am Miedergerichte, 

: Dr. Rudolph Martin, Richter am Handelsgerichte, 

s Dr. Heinrih Föhring, Richter am Miedergerichte, 

gandrichter: 

Herr Dr. Eduard Yürgen Buchheifter, Richter am KHandelsgerichte, 

: Dr. Bernhard Theodor Ludwig Engel, Richter am Niedergerichte, 
: Dr. Earl Stammann, Richter am Miedergerichte, 

: Dr. Earl Auguft Schröder, Richter am Miedergerichte, 

: Dr. Hermann Chriftian Lenere Napang, Richter am Miedergerichte, 

Dr. Friedrich Alfred Lappenberg, Michter am KHandelsgerichte, 

Dr. Earl Friedrih de Boor, Richter am Micdergerichte, 

: Dr. Guftav Adolph Riecke, Richter am Miedergerichte, 
s Dr. Guftav Hermann, Richter am Handelsgerichte, 
: Dr. Edzard Auguſt Ehriftian Earl Stemann, Richter am Miedergerichte, 

Dr. Theodor Heinrih Schrader, Richter am Miedergerichte, 
Dr. Eipriano Franeisco Gaedechens, Richter am KHandelsgerichte, 

Sophus Theodor Conrad Tamfen, Kreisrichter in Altona, 

Otto Bernhard Bagge, Amtsrichter in Rendsburg, 
Auguſt Guſtav Wilhelm Richard Löhmann, Staatsprocurator in Bonn, 

Dr. Ulrich Philipp Moller, Actuar der VBormundfchafts: Behörde, 

: Dr. Theodor Wilhelm Gruner, Actuar des Handelsgerichts, 

: Dr. Earl Ferdinand Wulff, ftellvertretender Staatsanwalt. 
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II. Amtsgericht in Samburg. 

Dberamtsrichter: 

Herr Dr. Heinrih Martin Perer Goldenbaum, Amtsrichter in Bergedorf. 

Amtsrichter: 

Herr Dr. Adolph Heinichen, Richter am Handelsgerichte, 

: Dr. Earl Arndt, Richter am Niedergerichte, 

Dr. Georg Friedrih Hermann Huhn, Richter am Miedergerichte, 
: Dr. Otto Wilhelm Mönceberg, Richter am Miedergerichte, 
s Dr. Heintich Matthias Burchard, Richter am DMiedergerichte, 
s Dr. Peter Ehriftian Guſtav Schaumann, Richter am Miedergerichte, 

: Dr. Johann Otto Gericke, Actuar des Handelsgerichts, 
; Dr. Franz Heinrih Kellinghufen, Actuar des Handelsgerichts, 

s Dr. Emil Stierling, Polizeianwalt, 
;s Dr. Earl Andreas Marimilian Ehriftopp von Holftein, Actuar des Handels: 

gerichts, 
: Dr. Johann Heinrich Friedrich Albers, Advocat. 

III. Amtsgericht in Nigebüttel. 

Amtsrichter: 

Herr Dr. Gottlieb Heinrich Adolph Reinecke, Amtsrichter daſelbſt. 

IV. Amtsgericht in Bergedorf. 

Amtsrichter: 

Herr Dr. Earl Hermann Lamprecht, Regiſtrator und p. I. Secretair des Ober: 

appellationsgerichts in Lübeck. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 21. Mai 1879. 

— — — — — — — — —— — — — — — — — 

M 24. den 30. Mai 1879. 
Bekanntmachung, 

betreffend Grenze zwiſchen dem innern und dem äußern Hammerbrook. 

Nachdem durch uͤbereinſiimmenden Beſchluß von Senat und Buͤrgerſchaft 
beftimmt worden ift: 

Daß in Zukunft die Grenze zwifchen der Stadt und dem Vorort Borgfelde im 
Hammerbrook auf der Strecke zwifchen der LuͤbeckeHamburger Eifenbahn und der 
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Bille durch eine Linie gebilder werden foll, welche fich zunächft von der Brücke 

über die Lübecker Bahn bei Heidenfampsmweg bis zum Mordcanal an der Öftlichen 

Grenze der Straße des Hridenfampsweges hinzieht, fodann durch die Mitte des 

Mordeanals und des Hochmaflerbaffins bis zum Bullerdeich führt, und endlich 

an der Mordfeite diefes Deiches und ihm durchfchneidend an der MWeftgrenze des 

Badeplatzes bei der Billfehanze entlang läuft; 
fo wird folhes hierdurch zur Öffentlihen Kunde gebracht. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 30. Mai 1879. 

Mi 25. den 30, Mai 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Beförderung von Auswanderern vom Beftimmungshafen in’s 
Innere des Landes. 

Das am 4, Februar 1856 vom Senate erlaffene Mandat gegen hier getroffene 
MWereinbarungen zur Weiterbeförderung von Auswanderern von dem Landungsplaße im 
andern Welttheile in’s innere des Landes wird hierdurch folgendermaaßen beziehungsweife 

erneuert und abgeändert. 
T. 

Der Verkauf von Billers für die ebengedachte Weiterbeförderung bleibt 

Allen und Jedem ohne Ausnahme bei der im Mandat vom 4. Februar 1856 beftimmten 
Strafe (Geldftrafe bis zu „6 150.—, eventuell entfprechender Haft) verboten, 

II. 

Den hiefelbft zugelaffenen Auswanderer:Erpedienten fann cs hinfort durch den 
Präfes der Auswanderer: Deputation geftatter werden, in denfelben Eontracten, 
welche fie mit den Auswanderern über die Seebeförderung abfhließen 

und deren Formulare gefeglich der Polizei-Behoͤrde einzureichen find, zugleich die Ver: 

pflihtung zur Weiterbeförderung der Auswanderer in’s Innere des überfeeifchen Landes 

zu übernehmen. 

Diefe Erlaubniß, welche im Fall des Mißbrauchs zurückgenommen werden 

fann, wird nur unter folgenden Bedingungen ertheilt: 

Der Preis für die uͤbernommene Landbeförderung muß im Contracte ge: 
trennt von dem Preife fir die GSeebefdrderung, und zwar für jede der über Land 

zu befördernden Perfonen befonders, fo wie bei Kindern unter 12 Jahren unter 

Angabe des Alters eines jeden derfelben aufgeführt werden. Der berechnete Preis 
17 
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darf den nachweislich an Ort und Stelle zu entrichtenden tarifmäßigen Preis für 

die fragliche Beförderung nicht überfteigen. Auch ift anzugeben, wieviel an Frei 

gepaͤck für die Landbeförderung gewährt wird. 

Der Beſtimmungsort der überfeeifhen Landbeförderung muß im Contracte 
genau, namentlich in einer Weiſe bezeichnet werden, welche geeignet ift, denfelben 

von etwaigen gleichnamigen Orten zu unterfcheiden. 

Falls Paffagiere vor Beginn der vereinbarten Landbeförderung verfterben 
follten, muß deren Hinterbliebenen das für Ddiefelbe Gezahlte unverfürzt zurück 

gezahlt werden; auch denjenigen Paffagieren, welche im Landungshafen von diefer 

Beförderung zurücktreten follten, muß folhe Rücdzahlung gemacht werden, doch ift 
in diefem Falle ein Abzug geftattet, welcher indeg im Voraus im Contracte be: 

ſtimmt fein muß und nicht über 10 pCt. des Gezahlten betragen darf. 

Der Erpedient hat für den Transport der Auswanderer vom Anlegeplaße 

des Schiffes im überfeeifhen Hafen an die Abgangsftelle der Landbeförderung in 
geeignerer Weife Sorge zu tragen und über die zu diefem Zwecke von ihm ge: 

troffenen Maafregeln bei Nachfuchung der Erlaubnig genügenden Nachweis zu 
liefern. Der Contract muß darüber. das Mähere, insbefondere auch eine genaue 

Angabe der im Landungshafen mit der desfallfigen Vertretung des Eprpedienten 
beauftragten Perfon oder Firma enthalten. 

Die von dem Erpedienten hiefelbft geleiftete Kaution iſt für die Erfüllung 
feiner Berbindlichfeiten in Betreff der Landbeförderuug mitverhaftet. Für Streitig: 

feiten, die über dieſe Verbindlichfeiten entftehen follten, hat er fich dem Ausfpruche 

der zu Diefem Zwecke im Contracte namhaft zu machenden deutfchen Eonfuln im 

überfeeifhen Lande zu unterwerfen. 

Die über Großbritannien befördernden Erpedienten haben bei Nachſuchung 

der Erlaubnig den Nachweis zu erbringen, daß auch die überfeeifche Landbeförderung 

unter Mitverhaftung ihres Großbritannifchen Eontrahenten ($ 10 der Verordnung 
vom 30. April 1855) erfolgt. 

III. 

Jede andere Vereinbarung oder Verabredung, durch welche Hiefige oder 
Agenten auswärtiger Häufer den Ausmwanderern gegenüber gegen Bezahlung gewiſſe 
Summen fich verpflichten, diefelben von dem überfreifchen Landungsplage in das Junere 
des Landes weiter befördern zu laſſen, bleibt bei der unter 1. beftimmten Strafe 
verboten. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 30. Mai 1879. 

— — — — —— — — — — — — — — — — — e 
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NM 26. den 30. Mai 1879. 

Bekanntmachung, 
betreffend die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien. 

Der Senat bringt nachſtehende, in No. 21 des Central-Blattes fuͤr das 

Deutſche Reich vom 23. Mai 1879 publicirte Bekanntmachung hierdurch noch beſonders 

zur oͤffentlichen Kunde: 

Bekanntmachung, 
betreffend die Beſchaͤftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien. 

Auf Grund des $ 139a der Gewerbeordnung hat der Bundesrath nachſtehende 

Beſtimmungen über die Befchäftigung jugendlicher Arbeiter in Epinnereien erlaffen: 

I. 

Sugendlichen Arbeitern darf in Hechelfälen, fowie in Räumen, in welchen 

Reißwoͤlfe im Betriebe find, während der Dauer des Betriebes eine Befchäftigung 
nicht gewährt und der Aufenthalt nicht geftartet werden, 

II. 

Für junge Leute zwifchen 14 und 16 Jahren, welche ausfchlichlich zur 
Hülfeleiftung bei dem Betriebe der Spinnmaſchinen verwendet werden, tritt Die 

Befchränfung des $ 135 Abfag 4 der Gewerbeordnung mit folgenden Maßgaben 
außer Aumwendung: 
1) die tägliche Arbeitszeit darf 11 Stunden nicht überfchreiten; 

2) vor dem Beginn der Befchäftigung ift dem Arbeitgeber für jeden Arbeiter ein 
Ärztliches Zeugniß einzuhändigen, nad welchem die Förperlihe Entwickelung 

des Arbeiters eine Befchäftigung bei dem Betriebe der Epinnmafchinen bis 

zu 11 Stunden täglich ohne Gefahr für die Gefundheit zuläßt; 

3) der Arbeitgeber har mit dem drztlichen Zeugniß nach $ 137 Abſatz 3 der 

Gewerbeordnung zu verfahren. 

IE. 

In den Räumen, in welchen jugendliche Arbeiter befchäftige werden, muß 

neben der nach $ 138 Abfaß 3 der Gewerbeordnung ausjuhängenden Tafel eine 

zweite Tafel ausgehängt werden, welche die Beftimmungen unter 1. und I. in 

deutlicher Schrift wiedergiebt. 

Berlin, den 20. Mai 1879. Der Heichshanzler. 

v. Bismard. 

Gegeben in der Verfanmlung des Senats, Hamburg, den 30. Mai 1879. 

17 ® 
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M 27T. den 30, Mai 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Nenten- Ausgabe abfeiten des Hamburgiſchen Staats. 

Nachdem von Senat und Buͤrgerſchaft beſchloſſen worden iſt: 

1. daß der $ 9 des Geſetzes, betreffend die Amortiſation der Staatsſchuld vom 

29. Mai 1865 dahin authentifch interpretirt werde: daß die dort für alle fernerhin 

noch zu emittirenden, von Seiten des Glaͤubigers unfündbaren Staatsobligationen 

ohne befonderen Tilgungsfonds beftimmte jährliche Amortifationsquote von 2 pCt. 
(3 pCt. ECourant von Banco) von fünftig zu emittirenden Denten : Anleihen 

niche zu zahlen ift, 

2. daß dem entfprechend eine Amortifationsguote auch von der Hamburgifchen Renten: 

Anleihe von 1878 nicht zu zahlen fei, 

fo wird folches hierdurch zur Öffentlichen Kunde gebradt. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 30. Mai 1879. 

M 28. den 10. Juni 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend das Danfeatifche Oberlandesgericht. 

Nachdem am 28. Februar d. J. unter dem drei freien Hanſeſtaͤdten ein Zufaß: 
vertrag zu der Webereinfunft, betreffend die Errichtung eines gemeinfchaftlichen Ober: 

landesgerichts von ſaͤmmtlichen vertragfchließenden Theilen genehmigte und ratificirt worden, 

bringt der Senat diefen Zufagvertrag nachftehend zur Öffentlichen Kunde. 

Zufagpvertrag 
zu der Uebereinkunft der drei freien Hanfejtädte vom 30. Juni 1878, betreffend die 

Errichtung eines gemeinfchaftlihen Oberlandesgerichts. 

Mahdem die Senate der drei freien Hanfeftädte Hamburg, Lübeef und Bremeu 
für Verhandlungen zum Zwece der Vervollftändigung der die Errichtung eines gemeinz 
fchaftlichen Oberlandesgerichts betreffenden Uebereinfunfe von 30. Juni 1878 zu ihren 

Eonmiffarien beftellt haben: 

der Senat der freien und Hanfeftadt Hamburg: 

Heren Bürgermeifter Dr. Hermann Anthony Cornelius Weber, 
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der Senat der freien und Hanſeſtadt Lübed: 

Herrn Bürgermeifter Dr. Heinrich Theodor Behn, 

der Senat der freien Hanfeftadt Bremen: 

Herrn Senator Dr, Stephan Auguft Lürman, 
fo ift von denfelben der nachſtehende Vertrag unter Vorbehalt der Matification der 
Senate abgefchloffen worden. 

Artikel 1. 

Niederlegung des Amtd wegen Berwanbtichaft. 

Ein Mitglied des Oberlandesgerichts, das bei Eintreten der Vorausfegungen 
des Art. 13 der Uebereinfunft vom 30. Juni 1878 fich weigern würde fein Richteramt 

bei dem Gerichte niederzulegen, ift zunähft vom Präfidenten, und wenn «8 fih um 

dieſen felbft handelt von den Eenaten aufjzufordern, innerhalb einer anzufegenden Frift 

fein Amt niederzulegen. Wird diefer Aufforderung feine Folge geleifter, fo ift, nachdem 

das betreffende Mitglied von dem Plenum des Gerichts gehört ift und etwa erforderliche 

Ermittelungen angeftelle find, durch Plenarbefchluß des Gerichts darüber zu entfcheiden, 

ob auf Grund des Artikel 13 der Uebereinfunft vom 30. Juni 1878 das Mitglied fein 

Amt niederzulegen hat. 
Artikel 2. 

Der Abfag 2 des Artifels 32 der Uebereinfunft, betreffend die Errichtung eines 

gemeinfchaftlihen DOberlandesgerichts von 30. Juni 1878 ift aufgehoben. 

Für die bei Errichtung des Oberlandesgerichts in daſſelbe eintrerenden bisherigen 

Mitglieder des gemeinfchaftlihen Dberappellationsgerichts und hanfeftädtifcher Gerichte 

find Hinfichtlih des Dienftalters die folgenden Beftimmungen maaßgebend: 

Dienftalter. 

Die in das DOberlandesgericht eintretenden Mäthe des DOberappellationsgerichts 
gehen den übrigen Raͤthen des Oberlandesgerichts vor. Sodann folgen Mitglieder oder 
gewefene Mitglieder hanfeftädıifcher Obergerichte. In jeder diefer Kategorieen ift für 

die Reihenfolge der Märhe das Dienftalter maaßgebend, deffen Beginn von dem Zeitpunfte 
an berechnet wird, mit welchem das betreffende Mitglied zuerft in das Oberappellationg: 

gericht oder in ein Dbergericht eingetreten iſt. 
Im Uebrigen gilt der Grundfag, Daß das Dienftalter fih nach dem Zeitpunfte 

der Ernennung zum Rath bei dem Oberlandesgerichte regelt. 

Artikel 3. 

Urlaub. 

Während der Ferien müffen zur Erledigung der Ferienfachen fünf Mitglieder 
des Oberlandesgerihts an dem Sitze des Gerichts oder in deffen nächfter Umgebung 
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anmefend bleiben und zwar, infoweit nicht eine anderweitige Verftändigung unter den 
Mitgliedern ftattfindet, nach einer abwechfelnden Neihefolge. 

Der Präfident darf fih außerhalb der Ferien nur auf höchftens eine Woche von 

dem Sitze des Gerichts entfernen. Er kann außerhalb der Ferien einzelnen Mitgliedern 

nur auf höchftens vierzehn Tage Urlaub ertheilen. 

Wuͤnſcht der Präfident oder wuͤnſcht ein anderes Mitglied dringender Urfache 

wegen auf längere Zeit einen Urlaub, fo muß er denfelben für fih oder fir das darauf 

antragende Mitglied bei den Senaten nachfuchen. 

Die Beurlaubung der Gerichtsbeamten bleibt dem Präfidenten und bei betraͤcht— 

licher Dauer dem Praͤſidium anheimgeftellt. 

Artikel 4. 

Verfegung in den Ruheftand und Ruhegehalt. 

$1. Wenn ein Mitglied des Oberlandesgerichts Durch cin Förperliches Gebrechen 

oder durh Schwäche feiner förperlichen oder geifligen Kräfte zur Erfüllung feiner Amts— 

pflichten dauernd unfähig wird, fo tritt feine Verſetzung in den Ruheſtand gegen Ge: 

währung eines Ruhegehalts cin. 
$ 2. Anträge auf DBerfegung in den Ruheftand find bei dem Präfidenten des 

Gerichts anzubringen und von diefem nach etwa vorausgegangener weiterer Erörterung 

der in Betracht kommenden perfönlichen Werhältniffe, mirrelft Berichts den Senaten 

einzureichen, welche darüber zu entfcheiden haben. Der Praͤſident hat eintretenden Falls 

feinen Antrag auf Berfegung in den Nuheftand ohne Weiteres an die Senate zu richten. 
$3. Wenn ein Mitglied, obgleih die WVorausfeßungen des $ 1 vorjuliegen 

fcheinen, feine VBerfeßung in den Ruheſtand nicht nachfucht, fo hat der Präfidene des 

Gerichts denfelben oder deſſen erforderlihen Falls zu diefem Zwecke zu beftellenden 

Kurator aufjufordern, innerhalb einer beftimmten Frift die Verfegung in den Ruheſtand 
nachzuſuchen. Wird Diefer Aufforderung Feine Folge geleifter, fo hat das Plenum des 

Gerichts über die Verfigung in den Ruheſtand zu befchließen. Vor Faffung des 

desfallfigen Beſchluſſes kann das Gericht durch eines feiner Mitglieder die Tharfachen, 

durch welche die Verfegung in den Ruheſtand begründer werden foll, feftftellen faffen 

und hat das betreffende Mitglied oder feinen erforderlichen Falls zu beftellenden Kurator 

zur Erklärung über den Antrag und die feftgeftellten Thatſachen aufjufordern. 
Handelt es fih um die Verfegung des Präfidenten in den Nuheftand, fo hat 

die Aufforderung zur Machfuchung derfelben von den Senaten auszugehen und ift der 

Beſchluß vom Plenum des Gerichts zu fallen. 
$ 4. Das jährliche Ruhegehalt beträgt bis zur Vollendung des zehnten Dienft: 

jahres 38 des Gehalts; es erhöht fib mit der Vollendung eines jeden folgenden Dienft: 

jahres und bis zur Vollendung des funfjigften Dienfljahres um je ziß des Gehalts. Bei 
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Berechnung der Dienftzeit wird die Zeit mitgerechnet, während welcher das Mitglied ſich 

im Dienfte des Reichs oder im Staats: oder Gemeindedienfte eines Bundesftaates be: 

befunden oder als öffentlicher Lehrer des Rechts an einer deurfchen Univerfitdt oder 

als Patrimonialrichter in einem Bundeeftaate fungirt hat, Die Zeit des Affefforats in 

einem Bundesflaate wird mit der Hälfte, die Zeit während welcher es die Berufsıhätigkeit 

als Anmalt, Advofat oder Notar in einem Bundesftaate ausgeuͤbt hat, unter Abzug von 

fünf Jahren als Dienftzeit in Anrechnung gebradıt. 

Artikel 5. 

Ausfcheiden eines Mitgliedes ohne Ruhegehalt. 

Ein Mitglied des Gerichts, das ohne Anſpruch auf Kuhegehalt aus feinem 

Amte fcheiden will, hat feine Entlaffung bei den Senaten nachjufuchen und muß, bis 

es dieſelbe erhätt, feine Thaͤtigkeit fortſetzen. Die Entlaffung ift ihm fpäteftens drei 
Monate nah Einreichung des desfallfigen Antrags zu ertheilen, 

Artifel 6. 

Hülfsrichter. 

Inſofern die Vertretung eines beurlaubten oder fonft verhinderten Mitgliedes 

oder eine richterlihe Aushülfe bei dem Gerichte für eine eingetretene Vacanz im Gerichte 

bis zu deren MWicderbefegung zeitweife erforderlich wird, hat der Praͤſident des Gerichts 

die desfallfigen Anträge an die Senate zu richten. Die Senate werden fodann Hilfe: 
richter aus dem in den drei Städten angeftellten ftändigen Richtern berufen. 

Artikel 7. 

Bon den Disziplinarvergehen und dem Disziplinarverfahren. 

g1. Ein Mitglied des DOberlandesgerichts, das feine Amtspflichten verlegt oder 

fih durch feine Führung des Anfehens oder des Vertrauens, die fein Amt erfordert, 

unwuͤrdig zeigt, macht fich eines Dienftvergehens fehuldig und unterliegt der disziplinarifchen 

Ahndung. 
$ 2. Disziplinarftrafen find, 

a. Ordnungsftrafen nämlich: Warnung, Verweis, Geldftrafe bis zu „6 1000. Geld: 

ftrafe fann mit Verweis verbunden werden. 

b. Dienftentlaffung. 

Die Dienftentlaffung hat den Verluſt des Titels, des Gehalts und des Anfpruchs 

auf Ruhegehalt von Mechtswegen zur Folge. Wenn befondere Umftände eine mildere 

Beurtheilung zufaffen, fo fann nach Anhörung des Disziplinargerichts dem Entlaffenen 

ein Theil des gefeglihen Auhegehalts auf Lebenszeit oder auf gewiſſe Jahre durch Die 

Senate gewährt werden. 
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$ 3. DOrdnungsftrafen fönnen ohne ein förmliches Disziplinarverfahren verhängt 

werden und zwar Warnungen von dem Präfidenten, Verweife und Geldftrafen von dem 

Praͤſidium des Gerichts, doch ift dem Befhuldigten vor der Verfügung Gelegenheit zu 
geben, fich über die ihm zur Laſt gelegte Pflichtverlegung zu verantworten. 

Die Verhängung von Ordnungsftrafen erfolgt unter Angabe der Gründe zu 
Prorofoll oder durch fchriftliche Verfügung, deren Urfchrift aufzubewahren if. Cine 

Ausfertigung der Verfügung ift den Senaten von Amtswegen mitzurheilen. 

Das durch die Strafverfügung betroffene Mitglied fann innerhalb einer Woche 

nach der ihm gemachten Eröffnung auf die Entfcheidung im förmlichen Disziplinarverfahren 

antragen. In diefem Falle find die Akten der Staatsanwaltichaft zur Veranlaffung 
des Weiteren zu übergeben. 

$4. Der Dienftentlaffung muß ein förmliches Disziplinarverfahren vorhergehen. 

95. Im foͤrmlichen Disziplinarverfahren entfcheider das Plenum des Ober: 
landesgerichts als Disziplinargericht erfter und letzter Inſtanz. 

Als Prorofollführer wird ein Lands oder Amtsrichter aus einer der drei Städte 

von DOberlandesgericht hinzugezogen. 
96. Zu einer jeden dem Angeklagten nachtheiligen Entfcheidung des Disziplinar: 

gerichts ift eine Mehrheit von mindeftens zwei Driteheil der Stimmen erforderlich. 
$ 7. Die Eröffnung des Disziplinarverfahrens erfolge auf Anordnung der 

Senate durch Erhebung der Klage abfeiten der Staatsanwaltfchaft. 

Ausgenommen hiervon ift der im Abfage 3 des $ 3 erwähnte Fall, wenn ein 
Befchuldigter felbft die Eröffnung des förmlichen Disziplinarverfahrens beantragt. 

$8. Die Verrichtungen der Staatsanwaltfchaft im Disziplinarverfahren werden 

von dem Oberftaatsanmwalte und falls derfelbe oder eventuell deffen ftändiger Vertreter 
an der Wahrnehmung feiner Funktionen verhindert fein follte, durch einen von den 

Senaten zu beflimmenden Vertreter ausgeübt. 
$ 9. Ein Disziplinarverfahren muß eingeftellt werden, fobald der Angefchuldigte 

feine Dienftentlaffung unter Verzicht auf Titel, Gehalt und Ruhegehalt bei den Senaten 
nachgefucht hat. 

Die durh das Verfahren bis dahin entftandenen Koften fallen dem Ange: 

ſchuldigten zur Laft. 
$ 10. ft gegen ein Mitglied des Oberlandesgerichts eine öffentliche Klage erhoben, 

fo ift während der Dauer des Strafverfahrens wegen der nämlichen Tharfachen das 

Disziplinarverfahren nicht zu eröffnen, und, wenn die Eröffnung ftattgefunden hat, auszufegen. 

Iſt der Angefchuldigte im Strafverfahren außer Verfolgung geſetzt oder frei: 

gefprochen worden, fo findet wegen derjenigen Thatfachen, welche in diefem zur Erörterung 

gefommen find, ein Disziplinarverfahren nur infofern ftate, als diefelben an ſich und ohne 
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ihre Beziehung zu dem gefeglihen Tharbeftande der ftrafbaren Handlung, welche den 

Gegenftand des Strafverfahrens bildete, eine Disziplinarbeftrafung begründen. 
Iſt eine im Strafverfahren ergangene Verurtheilung, welche die Dienftentlaffung 

nicht zur Folge hat, rechtskräftig geworden, fo befchließt das Disziplinargericht nach An: 

hörung der Staatsanwaltfhaft, ob außerdem das Disziplinarverfahren zu eröffnen oder 
fortzufegen fei. 

$ 11. Die Erhebung der Klage erfolgt durch den Antrag auf Eröffnung der 
Borunterfuchung. 

Ueber den Antrag befchließt das Disziplinargeriht. Dem Antrage ift Folge zu 
geben, wenn er auf Anordnung der Senate geftellt ift. 

Im Falle des Abfages 4 des $ 10 kann das Gericht befchließen, daß ohne Vor: 
unterfuchung das Hauptverfahren zu eröffnen fei. 

$ 12. Iſt die Eröffnung der DVorunterfuchung befchloffen, fo wird mit deren 

Führung durch den Präfidenten des Disziplinargerichts ein Lands oder Amtsrichter aus 
einer der drei Städte beauftragt. 

$ 13. Die Verhaftung und vorläufige Feftnahme, fowie die Vorführung des 

Angefhuldigeen ift im Disziplinarverfahren unzuläflig. 

$ 14. Erachtet der Unterfuchungsrichter den Zweck der VBorunterfuhung für 
erreicht, fo überfender er die Akten der Staatsanwaltſchaft. Beantragt diefelbe eine 

Ergänzung der Vorunterfuchung, fo hat der Unterfuchungsrichter, wenn er dem Antrage 

nicht ſtattgeben will, die Entſcheidung des Disziplinargerichts einzuholen. 

Don dem Scluffe der Vorunterfuhung ift der Angefchuldigte in Kenntnig 
zu fegen. 

$ 15. Nach Beendigung der Vorunterfuchung entfcheidet das Disziplinargericht, 

ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder der Angefchuldigte außer Verfolgung zu fegen fei. 

Die Staatsanwalrfchaft legt zu dieſem Zwecke die Akten mit ihrem Antrage 

dem Disziplinargerichte vor. Der Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens erfolgt 

durch Einreichung einer Anflagefchrift. 

$ 16. Die Anflagefchrift hat das dem Angefchuldigeen zur Laft gelegte Dienft: 

vergehen unter Hervorhebung der daſſelbe begründenden Thatſachen zu bezeichnen, Die 
wefentlihen Ergebniffe der Vorunterſuchung zu enthalten und, foweit in der Haupts 

verhandlung Beweiſe erhoben werden follen, die Beweismittel anzugeben. 

$ 17. In dem Befchluffe, durch welchen das KHauptverfahren eröffnet wird, 

ift das dem Angeklagten zur Laft gelegte Dienftvergehen unter Hervorhebung der daffelbe 

begründenden Thatfachen zu bezeichnen. 
$ 18. Zur Hauptverhandlung wird der Angeklagte unter Mittheilung des Be: 

fhluffes und der Anklagefchrift vorgeladen. 
18 
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$ 19. Die Hauptverhandlung einfchließlich der Uriheilsverfündigung erfolgt in 

nicht Öffentlicher Sißung. 

Zeugen und Sadwerftändige werden behufs ihrer Vernehmung in der Regel 

einzeln eingeführte und treten nach derfelben fofort wieder ab. 

$ 20. Die Hauptverhandlung finder auch ohne Anmwefenheit des Angeklagten ftatt. 

Der Angeklagte kann fih, wenn er nicht erfcheint, Durch einen mit fchriftlicher 

Vollmacht verfehenen Richter oder Rechtsanwalt aus einer der drei Städte vertreten 

laffen, auch, wenn er erfcheint, fich eines folchen Beiftandes als Vertheidigers bedienen. 

Das Disziplinargeriht kann das perfönliche Erfcheinen des Angeklagten unter 

der Verwarnung anordnen, daß bei feinem Auebleiben ein Vertreter nicht werde 

zugelaffen werden. 

Wenn auf Dienftentlaffung angerragen ift, fo kann die Entfcheidung doch auf 

eine Ordnungsftrafe ſich befchränfen. 

$ 21. Für das Disziplinarverfahren werden weder Gebühren, noh Stempel, 

fondern nur baare Auslagen in Anfaß gebracht. Es ift von dem Gerichte feftzuftellen 

ob der Angefchuldigte die Iegteren oder einen Theil davon zu erfegen hat. 

$ 22. Ausfertigungen der Urtheile des Disziplinargerichts find von dem Vor— 

figenden deffelben zu unterfchreiben und mit dem Gerichtsfiegel zu verfehen. 

Von jedem Urtheile wird eine Ausfertigung den Genaten von Amtswegen 

mitgerheilt. 

$ 23. Die Vollſtreckung der eine Geldftrafe ausfprechenden Entfcheidung erfolgt 

auf Grund einer mit der Befcheinigung der Vollſtreckbarkeit verfehenen beglaubigten 
Abschrift der Urrheilsformel nach den Vorfchriften der Civilprozeßordnung über die Voll: 

ſtreckung der Urtheile. 

Daſſelbe gilt von der Vollſtreckung der die Koſten feſtſetzenden Verfuͤgung. 
Die Vollſtreckung iſt von der Staatsanwaltſchaft zu betreiben. 

$ 24. Inſoweit nicht aus dieſem Gefege Abweichungen fih ergeben, finden 

auf das Disziplinarverfahren die Vorfchriften der Strafprojegordnung über das Ver: 

fahren in den zur Zuftändigkeit der Landgerichte gehörigen Straffachen entfprechende Anz 

wendung. Ausdrücklich wird beſtimmt, daß die Vorfchrift der Strafprozeßordnung $ 23 

Abfak 3 auf das Disziplinarverfahren nicht anzuwenden if. 

Abgefehen von den Fällen einer Wiedereinfegung in den vorigen Stand (Straf: 
progeßordnung $ 234) und einer Wiederaufnahme des gefchloffenen Verfahrens (Straf: 

prozeßordnung $ 399 ff.) finden gegen die Befchlüffe und Urheile des Disziplinar: 

gerichts Feinerlei Rechtsmittel ſtatt. 

$ 25. ft gegen ein Mitglied des Gerichts die Öffentliche Klage wegen eines 

Verbrechens oder Vergehens erhoben, fo fann das Disziplinargericht nah Vernehmung 
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des Angefhuldigten deffen vorläufige Dienftenrhebung für die Dauer des Strafverfahrens 
ausfprechen. 

Die vorläufige Enthebung tritt kraft Gefeges ein, wenn im Strafverfahren 
gegen den Angefchuldigten die Unterfuchungshaft verhängt ift während der Dauer derfelben, 

wenn gegen ihn ein noch nicht rechtsfräftig gewordenes Strafurtheil erlaffen ift, welches 

auf den Verluſt des Amtes lautet oder dieſen Verluſt kraft Gefeßes nach fich zieht, 
fowie während des Vollzugs einer Freiheitsftrafe. 

Auch bei Erlaffung eines Befchluffes auf Einleitung der Disziplinarunterfuchung 

und während der Dauer des Disziplinarverfahrens kann das Disziplinargericht die 

vorläufige Dienftenrhebung des Angefchuldigten befchließgen, wenn diefelbe mit Nückficht 
auf die Schwere des Dienftvergehens als angemeffen erfcheint. 

Dur die vorläufige Enthebung wird das Recht auf den Gehaltsbezug nicht 
berührt, außer wenn diefelbe Folge eines Strafvolljugs ift, in welchem Falle die Gehalts: 

zahlung für die Dauer der vorläufigen Enthebung nur zur Hälfte erfolge. Aus dem 

einbehaltenen Theil des Dienfteinfommens find die Koften der Gtellvertretung zu 

entnehmen. 

Zur Urfunde deffen ift diefer Vertrag in dreifacher Ausfertigung von den 

Eommiffarien eigenhändig unterfchrieben und befiegelt worden, 

So gefchehen zu Hamburg, Luͤbeck, Bremen, den 28. Februar 1879. 

(L.S.) H. Weber Dr. 
(L. S) Theod. Behn Dr. 

(L.S) A. Lürman. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 6. Juni 1879. 

Publicirt den 10. Juni 1879. 

NM 29. den 10. uni 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend das Gefchäftsjahr des Banfentifchen Oberlandesgerichts. 

Nachdem von den drei freien Hanſeſtaͤdten wegen Berechnung des Geſchaͤfts— 

jahrs des Oberlandesgerichts auf verfaſſungsmaͤßigem Wege eine Verordnung vereinbart 

worden, wird das Machfolgende hierdurch zur Öffentlichen Kunde gebracht: 
18* 
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Das Gefchäftsjahr des Hanfeatifchen Oberlandesgerichts fällt mit dem Kalender: 

jahre zufammen. 

Das erfte Gefchäftsjahr umfaßt die Zeit vom 1. October 1879 bis Ende 
December 1880. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 6. Juni 1879. 

Publicirt den 10. Juni 1879. 

u — — — mn — — — — — —— — — — — 

M 30. den 13. Juni 1879. 

Gejeß, 
betreffend Ausführung der Strafprozefordnung. 

Der Senat hat in Uebereinftimmung mit der Buͤrgerſchaft befchloffen und 
verfünder hierdurch als Gefeß was folgt: 

$1. 

In Fällen der Privarklage bei Beleidigungen (Strafprojeßordnung $ 420) fungiren 

als Bergleichsbehörde für die Stadt Hamburg, die Vorftade St. Pauli, die Vororte 

und den übrigen Theil der Marfchlande, in welchem die Hamburgifche Landgemeinde: 
ordnung feine Gültigkeit hat, welche zufammen einen Gemeindebezirk bilden, die für 
die Klage zuftändigen Amtsrichter, für Die unter der Landgemeindeordnung ſtehenden 
Gemeinden die Vorfigenden der Gemeindevorftände. 

$ 2. 

Als Gemeindevorftand im Sinne des $ 486 der Strafprozeßordnung fungirt 
innerhalb des Bezirks der ftädtifchen Polizeibehörde der Polizeiherr, 

$ 3. 

Hinſichtlich der am Tage des Inkrafttretens der Strafprozegordnung anhängigen 

Straffahen kommen folgende Vorfchriften zur Anwendung: 

1. In fämmtlihen anhängigen WBorunterfuchungen werden die Acten vom 
Unterfuhungsgerichte, beziehungsweife Dem mit der Sache befaßten Amtsgerichte ($ 18 
des Hamburgifchen Einführungsgefeges vom 30. April 1869) der Staatsanwaltfihaft 

zugeftellt, welche nach Maaßgabe der Strafprozeßordnung ber dieſelben weitere Verfügung 

zu treffen hat. 
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2. Desgleihen find die bei dem Gefchwornengerichte, fowie die in erfter 

Inſtanz bei dem Strafgerichte, den Polizeirichtern, beziehungsweife den Amtsrichtern 
zu Rigebüttel und Bergedorf anhängigen, durch Endurtheil noch nicht erledigten Straf: 

fachen, in welchen die Staatsanwaltfhaft Anklage erhoben hat, an die Staatsanwaltfchaft 

zue weiteren Verfügung zuruͤckzuſenden. Iſt die öffentliche Anklage von dem Polizeis 
anmwalte, beziehungsweife dem Amtsverwalter in Rigebüttel oder dem Bürgermeifter in 
Bergedorf erhoben worden, fo find die Acten der betreffenden Amtsanwaltfchaft zur 
PVeranlaffung des Weiteren zuzuftellen. 

3. Sn allen auf Privaranklage in erfter Inſtanz anhängigen Injurienſachen, 
in welchen noch fein Endurtheil ($$ 249 und 251 der Hamburgiſchen Strafprogegordnung) 

ergangen ift, ift das Verfahren einzuftellen und find die Privatankläger hiervon gerichtss 

feitig unter dem Hinweife zu benachrichtigen, daß es ihnen überlaffen bleibt, nad Maaßgabe 
des $ 414 ff. der Strafprozegordnung ihre Gerechtfame weiter zu verfolgen ($ 11 des 
Einführungsgefeßes zur Strafprogeßordnung). 

4. Die beim Strafgerichte in zweiter Inſtanz anhängigen Straffachen werden 

an die Straffammer des Landgerichts zum weiteren Verfahren überwiefen, welche diefelben 

in der aus $ 77 des Gerichtsverfaffungsgefeßes fih ergebenden Zufammenfegung zu 
erledigen hat. 

5. Die beim Obergerichte anhängigen Straffahen gehen auf den Strafſenat 
des Oberlandesgerichts über. Auf die bei der Anklagefammer des Obergerichts anhängigen 
Sachen finden die Beftimmungen unter 1 Anwendung. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 13. Juni 1879. 

M 31. den 13. uni 1879, 

Befanntmahung, 
betreffend weitere Anordnungen zur Ausführung der Strafprozefordnung. 

Im Anſchluß an das heute publicirte Geſetz, betreffend Ausfuͤhrung der 

Strafprozeßordnung, bringt der Senat hierdurch die nachfolgenden Anordnungen zur 
oͤffentlichen Kunde: 

1. Zu $ 39 der Strafprozeßordnung. 

Der Nachweis der Zuftellung in dem die Öffentliche Klage vorbereitenden Ver; 
fahren, in der Vorunterfuchung und in dem Verfahren bei der Strafvollftrecfung erfolgt 

durch die Befcheinigung des mit der Zujtellung beauftragten Beamten, 
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2. Zu $ 483 der Strafprozeßordnung. 

Die Strafvollftrefung in den zur Zuftändigfeit der Schöffengerichte gehörigen 
Sachen wird den dieſen Gerichten vorfigenden Amtsrichtern übertragen. 

3. Zu $ 2 des Einführungsgefeßes zur Strafprozeßordnung. 

Die Herftellung der erften Liften der Schöffen und Gefchwornen erfolgt für 
den Zeitraum bis Ende des Jahres 1850. Dabei werden die Functionen des Amts: 

richters (erichtsverfaffungsgefeß $ 40) vom Erften Polizeirichter, in Ritzebuͤttel und 

Bergedorf von den dortigen Amtsrichtern, Diejenigen des Landgerichts (Gerichtsverfaffungs: 

gefeg $ 89) vom derzeitigen Gerichtshofe des efhwornengerihts (Hamburgifches 

Geſetz vom 30. April 1869 betreffend Aenderungen in der Gerichtsverfaffung $ 17) 
wahrgenommen. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 13. Juni 1879, 

M 32. den 16. Juni 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die erfte juriftifhe Prüfung. 

Unter Bezugnahme auf die in $$1—3 des Gefeges, betreffend Ausführung 
des Gerichtsverfaffungsgefeges vom 23. April d. J. enthaltenen Beftimmungen verordnet 
der Senat hinfichtlich der Ablegung der erften juriftifhen Prüfung, was folgt: 

Die erfte juriftifche Prüfung wird bei einer der zu Berlin, Königsberg, 
Greifswald, Breslau, Naumburg, Köln, Kiel, Celle und Caſſel beftehenden Königlich 

Preußifchen Prüfungsfommiffionen nah den in Preußen geltenden Borfchriften, jedoch 

unter Ausfchluß der Partifularrechte als Prüfungsgegenftand, abgelegt. 

Gefuche um Zulaffung zur erften Prüfung find bei dem Senate mittelft Einreichung 
einer fchriftlihen Eingabe auf der Senats-Kanzlei anzubringen. In dem Gefuche ift 

anzugeben, bei welcher Prüfungsfommiffion die Prüfung abgelegt werden foll, und dem 

Geſuche find beizufügen der Geburtsfchein, das Zeugniß der Meife zur Univerfirät, 

-Zeugniffe über ein dreijähriges Studium der Rechtswiſſenſchaft auf einer Univerficät 

mit dem Nachweiſe, daß mindeftens drei Halbjahre dem Studium auf einer Deurfchen 

Univerfirdt gewidmet waren; ferner das Zeugniß über die Militairverhältniffe und der 

Nachweis, daß der Kandidar einem Deutfhen Staate angehört. Außerdem ift ein in 

Deutfcher Sprache abgefaßter Lebenslauf, in welchem auch der Gang der Univerſitaͤts— 

ftudien darzulegen ift, einzureichen. 
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Der Senat wird, falls er fich für die Zulaffung des Nachfuchenden enıfcheider, 

denfelben mir einem an den Vorfigenden der von dem Kandidaten bezeichneten Prüfungs: 

kommiſſion gerichteten Zulaffungsbefcheide verfehen. 

Innerhalb fehs Monaten nach dem Datum des Zulaffungsbefcheides hat der 

Kandidar fich bei dem WVorfigenden der Prüfungsfommiffion zu melden. 

Wenn nach flattgehabter Prüfung aus den dem Senate von der Prüfungs: 
fommijfion übermittelten Prüfungsaften fich ergiebt, daß der Kandidat die Prüfung 

beftanden hat, wird derfelbe, nachdem er das Hamburgifche Bürgerrecht erworben, auf 

Anfuhen vom Senate zum Referendar ernannt und eidlich verpflichtet. 

Hart der Kandidat die Prüfung nicht beftanden, fo kann eine Wiederholung 
derfelben nur auf Grund eines neuen Zulaffungsbefcheides des Senats ftattfinden. 

Diefe Verordnung tritt mit dem 1. October d. J. in Kraft. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 16. Juni 1879. 

NM 33. den 20. Juni 1879. 

Befanntmachung, 
betreffend 

Die Mitglieder des Oberappellationsgerichts der freien Hanſeſtädte und die 

Beſetzung des Hanſeatiſchen Oberlandesgerichts. 

Auf gemeinfchaftlichen Beſchluß der Senate der drei freien Hanfeftädte wird 

hierdurch zur Öffentlichen Kunde gebracht, was folgt: 

I. Aus dem Dberappellationsgerichte der freien Danfeftädte 

treten 
der Praͤſident Herr Dr. Johann Friedrih Kierulff, und 

der Rath Herr Dr. Ehriftian Friedrih Hermann Brandis 

ihrem Wunfche gemäß mit dem 1. October d. 9. in den Ruheſtand. 

Der Rath Herr Dr. Ehriftian David Rudolph Schlefinger 
wird einer Berufung als Rath an dem Meichsgerichte, und 

der Rath Herr Earl Ernft Auguft Ludwig Hoppenftedt 
einer Berufung zum Präfiventen des Landgerichts zu Luͤbeck folgen. 
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IE. Befegung des Sanfeatifchen DOberlandeögerichts. 

In Gemäßheit der Artikel 11 und 12 der Uebereinfunft der Drei freien 

Hanſeſtaͤdte, betreffend die Errichtung eines gemeinfchaftlihen DOberlandesgerichts, vom 

30. Juni 1878 find für die Befegung des Oberlandesgerichts auf den 1. October d. 3. 
die nachfolgenden Ernennungen vorgenommen. 

Präfidenten: 

Erfter Prafidvent: Here Dr. Ernft Friedrih Sievefing, bis zum 1. Juli d. J. 
Mitglied des Senats zu Hamburg. 

Zweiter Präfident: Herr Georg Heinrich Ritter, Kath am Oberappellationss 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

Herr Dr. 

III. 
1878 iſt 

Herr Dr. 

gerichte der freien Hanſeſtaͤdte. 

Raͤthe: 

Earl Auguſt Ludwig Friedrih Lehmann, Rath am Oberappellations: 
gerichte der freien Hanfeftädee, erwählt von Hamburg. 

Hermann Henrich Earl Schindeler, Rath am Obergerichte zu Hamburg 
feit dem 23. September 1863, erwählt von Hamburg. 
Earl Alerander von Duhn, Mitglied des Obergerichts zu Lübeck feit 
dem 21. Movember 1863, erwählt von Lübeck. 

Sigmund Theodor Kieffelbah, Mitglied des Obergerihts zu Bremen 
feit dem 18. September 1868, erwählt von Bremen. 

Friedrich Wilhelm Schlodtmann, am 1. Januar 1874 in das 

Dbergerichr zu Bremen eingetreten, feit dem 19. Mär; 1877 Director 

des Handelsgerichts daſelbſt, erwählt von Bremen. 

Samuel Ludwig Otto Mittelſtaedt, Rath am Obergerichte zu Hamburg 
feit dem 9. Juni 1876, erwählt von Hanıburg. 

Johann Eugen Lehmann, Rath am Obergerichte zu Hamburg feit 
dem 27. December 1876, erwählt von Hamburg. 

Guſtav Ferdinand Herg, Rath am Obergerichte zu Hamburg feit dem 
23. Mai 1877, erwählt von Hamburg. 

In Gemäßheit Art. 28 der angezogenen Uebereinfunft vom 30. Juni 

Eugen Zulius Theodor Braband, Oberftaatsanwalt bei der Staats: 
anmwaltfchaft zu Hamburg, 

zum Oberftaatsanwalt bei dem Dberlandesgerichte ernannt worden, 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 16. Juni 1879. 
Publicirt den 20. Juni 1879. 
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M 34. den 20. uni 1879. 

Befanntmadhung, 
betreffend 

das Amt der Stantsanwaltjchaft bei dem Landgerichte und Schwurgerichte, 

den Amtsgerichten und Schöffengerichten. 

Der Senat hat in Gemaͤßheit des Geſetzes, betreffend Ausführung des 
Gerichtsverfaffungsgefeßes von 23. April d. J. die nachfolgenden Ernennungen für 
das Amt der Staatsanwalrfhaft bei dem Landgerichte und Schmwurgerichte, den Amts: 

gerichten und Schöffengerichten vorgenommen : 

4. Bei dem Land: und Schwurgerichte 

die Herren: 

Dberftaatsanwalt beim Hanfeatifchen Dberlandesgerichte Dr. Eugen Julius Theodor 
Brabanpd, 

Staatsanwalt Dr. Earl Hermann Auguft Hirfch, 
Staatsanwalt Dr. Hans Ehriftian Heinrich Wilhelm Bee dk, 
Staatsanwalt ‚Carl Hugo Victor Neumann (d, Zt. in Altona), 
Staatsanwalt Dr. Theodor Wilhelm Danzel, 
Staatsanwaltsgehülfe Dr. Guſtav Theodor Tesdorpf, 

Staatsanwaltsgehülfe Dr. Martin Eduard Warner Poelchau. 

2. Bei dem Amts: und Schöffengerichte zu Hamburg 

die Herren: 

Amtsanwalt Dr. Ernft Friedrih Goverts, 
Amtsanwalt Dr. Paul Erafemann. 

3. Bei den Amts⸗ und Schöffengerichten zu Nigebüttel und zu Bergedorf 

find mit Wahrnehmung der Gefchäfte eines Amtsanmwalts zufolge der Schlußbeftimmung 

des $ 83 des Ausführungsgefeges betraut: 
a. für Rigebürtel der Amtsfchreiber Johann Friedrich Rudolph Ecfermann, 
b. für Bergedorf der PolizeisSergeant Georg Erdwin Weffelhoefft. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 20. Juni 1879. 

— —— — — — — — — — — 
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NM 35. den 25. Juni 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Aufhebung der Befchränfungen der Einfuhr aus Nufland. 

Nachdem durch Kaiſerliche Verordnung vom 17. d. M. die bisher noch 

beibehaltenen, in der Kaiſerlichen Verordnung vom 8. April d. J. und in der diesſeitigen 
DBefanntmahung vom 9. April d. J. bezeichneten Befchränfungen der Einfuhr aus 

Rußland aufgehoben worden, wird hierdurch befannt gemacht, daß die Befanntmachungen 

des Senats vom 31. Januar und vom 9. April d. J., Befhränkungen der Einfuhr 

aus Rußland betreffend, außer Kraft getreten find. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 25. Juni 1879. 

M 36. den 2. Juli 1879, 

Befanntmahung, 

betreffend die Schließung einiger Kirchhöfe vor dem Dammthore. 

Der Senat bringe im Anfhluß an die Bekanntmachung vom 26. Mär; d. J. 
hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß, daß der St. Michaelis: Begräbnißplag und der 

St. Earharinens Begräbnißplag vor dem Dammthore mit Ende Ddiefes Monats fir 
Beerdigungen im gemeinfamen Grabe, fowie für den Verkauf und die Prolongation 
von eigenen Gräbern gefchloffen werden. 

Die bis auf Weiteres noch zuläffige Beerdigung in den beftehenden eigenen 

und Genoffenfchafts:Gräbern ift auf die urfprünglich Berechtigten zu befchränfen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 2. Juli 1879. 

M 37. den 14. Juli 1879. 

Geſentz, 

betreffend Ausführung der Civilprozeßordnung. 

Der Senat hat im Uebereinſtimmung mit der Buͤrgerſchaft beſchloſſen und 

verfünder hierdurch als Geſetz was folgt: 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 147 

$1. 

Zu $ 109. 

Die zuftändigen obrigfeitlichen Behörden find: 
1) Für die Stadt, die Vorftade St. Pauli und die Vororte die ſtaͤdtiſche Polizeibehörde. 

2) Für das Amt Rigebüttel der Amtsverwalter in Ritzebuͤttel. 
3) Für die Stadt Bergedorf der Bürgermeifter dafelbft. 
4) Für das übrige Geltungsgebiet der Hamburgifchen Landgemeindeordnung die be: 

treffenden Gemeindevorftände. 
5) Für denjenigen nicht zu den Vororten gehörigen Theil der Marfchlande, in welchem 

die Hamburgifche Landgemeindeordnung Feine Gültigkeit hat, die Landherrenfchaft. 

$ 2. 

Zu $ 146, 3). . 

Auf Antrag einer Partei und auf deren Koften kann der Vorfigende des Prozeß: 

gerichts anordnen, daß die Ausfagen der vor dem Prozeßgericht vernommenen Zeugen 

und Sahverftändigen, fofern deren Feftftellung nach $$ 146 und 147 erforderlich ift, 

ſowie die an diefelben gerichteten Fragen ftenographifch aufgezeichnet werden. 

Die hierfür verwendeten Stenographen werden vor dem Beginn der Verhandlung, 

in welcher die Vernehmung flattfinder, auf getreue Miederfchrift von dem DBorfigenden 

des Prozeßgerichts eidlich verpflichtet. 

Die Reinfhrift der ftenographifhen Aufzeichnungen wird, mit der Unterfchrift 

des betreffenden Stenographen verfehen, dem Protokoll als Anlage beigefügt und ift als 
folhe in dem Protofoll zu bezeichnen. Sie ift nah Maßgabe des $ 148 der Civil: 

prozeßordnung den Berheiligten vorzulegen, und ift in dem Protofolle zu vermerken, 

daß diefes gefchehen und die Genchmigung erfolge fei, oder welche Einwendungen erhoben 

find. Etwaige Berichtigungen, welche der Vorfigende oder der Gerichtsfchreiber für er⸗ 

forderlih halten, find in dem Protofoll zu bemerken, 

$ 3. 

Zu $ 694. 

Als Nachlaßgericht ift das betreffende Amtsgericht zuftändig. 

$$ 4—16. 

Zu $ 706. 

$ 4. 
Auf Grund von Ausfertigungen aus den Hypothekenbuͤchern (Ertraften) ift 

nah Maßgabe der folgenden Beftimmungen die Zwangsvollftrefung wegen der in die 

ı9* 
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Hypothekenbuͤcher eingetragenen Kapitalien, Menten und Zinfen zuläffig, die Zwangs— 

vollftirefung wegen in. die Hppothefenbücher eingetragener Kapitalpoften jedoch nur 

gegen das Örundeigenthum, welches mit der betreffenden Hypothek belafter ift ($ 33 

des Gefeßes über Grundeigenrhum und Hypotheken vom 4. December 1868). Für das 
Verfahren wegen der perfönlichen Schuldverbindlichfeit des Grundeigenthümers aus 

eingetragenen Kapitalpoften verbleibt es bei den Beftimmungen der Eivilprozeßordnung. 

$5. 

Die Zwangsvollftrefung erfolgt auf Grund eines mit der Vollſtreckungsklauſel 

verfcehenen Ertrafts. 
Die Vollftrefungsklaufel wird auf einem, zu dem Ende neu nachzufehenden 

Ertraft von einem Oberbeamten des betreffenden Hypothekenbureaus ertheilt. 
Diefelbe lautet 

bei fälligen Kapitalpoften: 

„Vorſtehende Ausfertigung wird dem u. f. w. (Bezeichnung des hypothekariſchen 

Gläubigers) zum Zwecke der Zwangsvollftrefung in das oben bezeichnete Grund: 

eigenthum ertheilt‘‘; 

bei fälligen Renten und Zinfen: 

„DBorftehende Ausfertigung wird dem u. f. w. (Bezeichnung des hypothefarifchen 

Gläubigers) zum Zwecke der Zwangsvollfitefung gegen u. f. w. (Bezeichnung des 

Schulöners) auf ... (Bezeichnung des Betrages) am ... (Bezeichnung des 
Tages der Fälligkeit) fällig gewordene Zinfen (Renten) ertheilt.“ 

$ 6. 

Die Ertheilung der Vollftrefungsklaufel ift nur zuläffig während des Laufs 
eines halben Jahres nach Fälligwerden der betreffenden Forderung. 

Diefelbe fegt ferner voraus 
bei Kapitalpoften: 

daß die Fälligkeit entweder aus dem Hypothekenbuche ohne Weiteres ſich ergiebt 

oder durch ein mit dem Zeugniß der Mechtsfraft verfehenes gerichtliches Urtheil 

oder eine die ordnungsmäßige Kündigung nach Maßgabe der Vorfchriften des $ 8 
nachweifende Urkunde in Verbindung mit dem Inhalte des Hypothekenbuchs nach: 

gewiefen wird. 

bei Renten und Zinfen: 
daß die WVerfalltermine und beziehungsmweife die Höhe des Zinsfußes in dem 
Hypothekenbuche angegeben, oder anderweitig durch Öffentliche Urkunden nach: 

gewiefen find, 
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$ 7. 

Auf übereinftimmenden Antrag des Grundeigenthümers und des Pofteninhabers 

oder auf ein desfallfiges von einem Theile erwirftes, mit dem Zeugniß der Nechtskraft 

verfehenes gerichtliches Urtheil find Die Verfalltermine der Zinfen und Renten fowie 

die Höhe des Zinsfußes für Hypothekpoſten in die Hypothekenbuͤcher einzutragen. 

Auf folhe Eintragungen findet $ 2, Abfaß 1 des Gefeges über ae ae und 

Hypotheken vom 4. December 1868 Anwendung. 

Der Grundeigenthümer fowohl mie der Pofteninhaber find verpflichtet, die 

bedungenen Verfalltermine der Zinfen und Menten fowie die Höhe des bedungenen 

Zinsfußes auf Antrag des anderen Theils und auf deffen Koften in das KHnpothefen: 

buch eintragen zu laflen. 
$ 8. 

Die Kündigung von Kapitalpoften muß, wenn fie zu dem Antrage auf Er: 

theilung der Vollftrefungsklaufel nah Maßgabe diefer Beftimmungen berechtigen foll, 

durch einen Motar oder durch einen ©erichtsvollzieher erfolgen. In Betreff folcher 

Kündigungen fommen die $$ 157—159, 165, 166, 168— 172, bei Kündigungen dur) 

Gerichtsvollzieher außerdem die $$ 153, 155, 156, 173, 174 der Civilprozeßordnung zur 

Anwendung. ft auf dem Hpporhefenbureau ein Bevollmächtigter des Grundeigenthuͤmers 

legitimirt, fo erfolgt die Zuftellung der Kündigung an diefen mit gleicher Wirfung wie 

an den Grundeigenthümer felbft. Iſt der Grundeigenthuͤmer, beziehungsweife deſſen nad) 

$$ 157—159 der Eivilprogeßordnung in Betracht fommender Vertreter nicht in Hamburg 

domiciliet, auch ein Bevollmächtigter des Grundeigenrhümers auf dem Hypotheken⸗ 

bureau nicht legitimiert, fo kann die Kündigung durch Anheftung des dieſelbe 

enthaltenden Schrififtüfs an das Grundftüc und einmalige Werdffentlihung in dem 

Amtsblatt erfolgen. 
Die Zuftellung der Kündigung kann auch durch die Poft nach Maßgabe $ 177 

der Eivilprogeßordnung und $$ 22, 35 der Poftordnung vom 8. März; 1879 erfolgen.- 

$9 

Für die allgemeinen Rechtsnachfolger des in dem Hypothekenbuche namhaft 
gemachten hypothekariſchen Gläubigers ſowie gegen die allgemeinen Rechtsnachfolger des 

in dem Hypothekenbuche namhaft gemachten Schuldners kann eine vollſtreckbare Aus: 

fertigung ertheilt werden, fofern die Mechtsnachfolge durch öffentliche Urkunden nach: 

gewiefen wird, 
$ 10. 

Eine weitere vollfireefbare Ausfertigung darf wegen eines und deſſelben 

Anſpruchs, fofern nicht die zuerft ertheilte Ausfertigung zurückgegeben wird, nur auf 
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gerichtliche Entfcheidung ertheilt werden. Die Entfcheidung erfolgt von dem Amts: 

gerichte, in deſſen Bezirk das betreffende Hypothekenbureau feinen Sig hat. Vor der 

Entfheidung kann der Schuldner gehört werden. Der Gerichtsfchreiber hat von der 

Ertheilung der weiteren Ausfertigung das Hypothekenbureau und wenn die Entfcheidung, 

durch welche diefelbe angeordner wird, nicht verfünder ift, auch den Schuldner in Kennmiß 

zu feßen. Die weitere Ausfertigung ift als folde unter Erwähnung der Entſcheidung 
ausdrücklich zu bezeichnen, 

$ 11. 

Bor der Aushändigung einer vollftrecfbaren Ausfertigung ift in einem zu dem 

Ende auf dem Hypothekenbureau zu führenden Regifter zu bemerken, daß die Ausfertigung 

ertheilt ift, und ein auf dieſes Regiſter hinmeifender Vermerk in das Hypothekenbuch 
aufzunehmen. 

$ 12. 

Ueber Einwendungen des Schuldners, welche die Zuläffigkeit der Vollftrecfungs: 

Flaufel betreffen, entfcheider das Amtsgericht, in deffen Bezirk das Hnporhefenbureau feinen 

Sitz hat. Die Enrfcheidung fann ohne vorgängige mündliche Verhandlung erfolgen. 

Das Gericht kann vor der Entfcheidung eine einftweilige Anordnung erlaffen ; 
es kann insbefondere anordnen, daß die Zwangsvollfirefung gegen oder ohne Sicherheitss 

leiftung einftweilen einzuftellen oder nur gegen Gicherheitsleiftung fortzufegen fei. 

$ 13. 

Einwendungen gegen den Anſpruch felbft, für welchen die vollfirecfbare Aus; 

fertigung ertheilt ift, find von dem Schuldner im Wege der Klage bei dem im $ 705, 

Abfag 5 der Civilprozeßordnung bezeichneten Gericht geltend zu machen, Der Schuldner 
muß in der von ihm zu erhebenden Klage alle Einwendungen geltend machen, welche 

er zur Zeit der Erhebung der Klage geltend zu machen im Stande war. 

Die vorftehenden Beftimmungen finden entfprechende Anwendung, wenn in dem 

Falle des $ 9 der Schuldner die als eingetreten angenommene Mechtsnachfolge beftreiter, 

unbefchadet der Befugnig des Schuldners in folhem Falle Einwendungen gegen die 

Zuläffigfeit der DVollftrecfungsflaufel in Gemäßheit des $ 12 zu erheben. 

Die Beftimmungen der $$ 688, 689 der Eivilprogeßordnung finden in den in 

diefem Paragraphen erwähnten Fällen Anwendung. 

$ 14. 

Für Klagen auf Ertheilung der Vollſtreckungsklauſel nah Maßgabe diefer 
Beftimmungen ift das im $ 705, Abfag 5 der Civilprozeßordnung bezeichnete Gericht 

zuftändig. 
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$ 15. 

Die Zwangsvollftrefung darf nur beginnen, wenn eine Abfchrift des mit der 

Vollſtreckungsklauſel verfehenen Extrakts und, fofern die Vollftrecfungsklaufel auf Grund 

Öffentlicher Urkunden ertheilt ift, auch eine Abfchrift diefer Urkunden bereits zugeftellt 

ift oder gleichzeitig zugeftellt wird. 

Diefe Beftimmung findet Feine Anwendung, wenn ohne gleichzeitige Zwangs: 

vollfirefung in das Grundftüc die Zwangsvollftrefung in Mierhes und Pachtforderungen 

erfolge (Gefeß, betreffend Zwangsvollfirekung in das unbeweglihe Vermögen und 
gerichtliche Verkäufe $$ 18, 20, Abfag 2). 

Soll die Zwangsvollftrefung in Eörperliche Sachen erfolgen, fo darf diefelbe 

erft am dritten Tage nach der im Abfag 1 vorgefchriebenen Zuftellung beginnen. 

$ 16. 
Die $$ 673—685, 690— 701 der Eivilprozeßordnung finden auf die nah Maß: 

gabe diefer Beftimmungen erfolgenden Zwangsvoliftrefungen entfprehende Anwendung. 

Die 99 662—672, 656—689 der Civilprozeßordnung finden auf das nad) 

Mapgabe diefer Beftimmungen ftattfindende Verfahren feine Anwendung. 

$ 17. 

Zu $ 731. 

Iſt eine in das Hypothekenbuch eingetragene Forderung gepfändet, fo hat das 

Hypothekenbureau auf Erfuchen des Vollftrecfungsgerichts und Antrag des Gläubigers 

dem gepfänderen Hypothekpoſten eine bezügliche Vormerkung beizufügen. Solche Vor: 

merfung bewirkt, daß der Hypothekpoſten ohne Zuftimmung des Glaͤubigers weder 

umgefchrieben, noch getilgt, noch mit einer Klaufel belegt werden darf. 

Bevor die vorftchend erwähnte Vormerkung dem Hypothekpoſten beigefügt ift, iſt Die 
Pfändung hypothefarifcher Forderungen fowohl wie das Verfahren nad) $ 744 der Civil: 

projeßordnung bezüglich folder Forderungen gutgläubigen Dritten gegenüber ohne Wirkung. 

$ 18. 
3u $ 757. 

Ueber die Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Vermoͤgen beftimmt das 

Geſetz betreffend Zwangsvollfttefung in das unbewegliche Vermögen und gerichtliche 
Verkäufe. 

$ 19. 

Zu $ 811. 

KHinfichtlic der Vollziehung des Arreftes in Gegenftände, welche in Anfehung 

der Zwangsvollftrefung zum unbeweglihen Vermögen gehören, gelten folgende Be: 
ftimmungen: 
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1. Arreſt auf Grundftüde. 

Der Arreft wird durch eine Vormerkung auf dem Folium des Grundftücs 

vollzogen, welche auf Antrag der Partei, die den Arreft erwirft hat, auf dem betreffenden 

Hypothekenbureau einzutragen if. Bei dem Antrage ift der Arreftbefehl beizubringen. 

Die Folge der Vormerkung ift, daß vor Tilgung derfelben Feine Eintragung in das 
Hypothekenbuch vorgenommen werden darf, durch welche eine Eigenthumsveränderung 

oder höhere Belaftung des Grundftücs bewirft wird und dem Grundſtuͤck Feine 

Klaufeln angelegt werden dürfen. 
Die Vollziehung des Arreftes gewährt der Partei zur Höhe desjenigen Geld: 

berrags, durch deffen Hinterlegung der Schuldner zu dem Antrage auf Aufhebung des 

volljogenen Arreftes berechtigt wird, ein Pfandrecht mit den im $ IL des Geſetzes 

betreffend Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Vermögen und gerichtliche Verkäufe 
beftimmten Wirkungen. Die Pfandrechte behalten auch im Konfurfe des Grund: 

eigenthuͤmers ihre Wirkſamkeit. 

Die Vormerkung iſt auf Antrag der Partei, welche den Arreſt erwirkt hat, 
oder bei nachgewieſener Aufhebung des Arreſtbefehls auf Antrag des Schuldners 

zu tilgen. 

2. Arreſt auf Miethe-, Pacht- und Verſicherungsgelder. 

Auf die Vollziehung des Arreſts in Miethe-, Pacht- und Verſicherungsgelder 
finden die Vorſchriften der $$ 730 und 739 der Civilprozeßordnung entſprechende Ans 

wendung. 

Die Vollziehung des Arreftes begründer für nicht dinglich berechtigte Gläubiger 
zur Höhe desjenigen Geldbetrags, Durch deffen Hinterlegung der Schuldner zu dem 

Antrage auf Aufhebung des volljogenen Arreftes berechtigt wird, ein auch im Konfurfe 

des Grundeigenthuͤmers wirffames Pfandrecht mit den im $ 11 des Geſetzes betreffend 

Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Vermögen und gerichtlihe Verkäufe beftimmten 

Wirfungen. Dinglich berechtigte Gläubiger und Inhaber von mit einem Vorzugsrecht 
ausgeftatteten Forderungen an das Grundftüc unter einander erwerben durch den Arreft 

fein weiteres Vorzugsrecht, als ihnen ohnehin nach der Priorität ihrer Forderungen 

für deren Belauf zufteht. 

3. Arreft auf Schiffe. 

Der Arreft auf Schiffe wird im der bisher üblichen Weife vollzogen. 

Die Vollziehung des Arreftes begründet für nicht dinglich berechtigte Glaͤubiger 
zur Höhe desjenigen Geldbetrags, Durch deffen Hinterlegung der Schuldner zu dem 

Antrage auf Aufhebung des volljogenen Wrreftes berechtigt wird, ein Pfandreht an 
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dem Schiffe und an deffen Fracht, fofern diefe zur Zeit des Beginns der Zwangsvoll: 

firefung noch ausfteht oder nod in Händen des Schiffers fich befindet (vgl. $ 40 

bes Gefeßes betreffend Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Vermögen und gericht: 

liche Verkäufe), Das Pfandreht fleht den Pfandrechten der Sciffsgläubiger fowie 

gefeglichen und vertragsmäßigen Pfandrechten nah. Won mehreren durch Arreft 

begründeten Pfandrechten geht das Ältere dem jüngeren vor. Die Pfanprechte 

behalten auch im Konfurfe der Mhederei ihre Wirkſamkeit. 

Dinglich berechtigte Gläubiger unter einander erwerben durch den Arreſt Fein 

weiteres VBorzugsrecht, als ihnen chnehin nach der Priorität ihrer Forderungen für deren 

Belauf zufteht. 
$$ 20—23. 

Zum neunten Bude. 

$ 20. 

Das Aufgebotsverfahren ift auch in Betreff anderer als der im $ 837, Abſatz 1 

der Civilprozeßordnung bezeichneten Urfunden zum Zwecke der Kraftloserflärung derfelben, 
wenn fie abhanden gefommen oder vernichtet worden find, zuläffig, fofern diefe Urkunden 

auf den Inhaber lauten oder durch Indoſſament übertragbar find, Für das Verfahren 

gelten die Beflimmungen des neunten Buches der Civilprozeßordnung. 

$ 21. 

Art, 19 der Verordnung in Betreff des vor den verfchiedenen YFuftizbehörden 

zu beobachtenden Verfahrens vom 29. December 1815 ift aufgehoben. 

$ 22. 

Auf Aufgebote in Gemaͤßheit des Gefeges, betreffend Die Pfandleiher vom 

238. Juni 1871 finden die $$ 823—836 der Civilprogegordnung mit der Maßgabe 

Anwendung, daß an Stelle der $$ 825 und 827 der $ 12 jenes Gefeges tritt. 

$ 23. 

An Stelle der Verordnung in Betreff der Todeserflärungen verfchollener Perfonen 

vom 15. Detober 1819 tritt Die Revidirte Verordnung vom heutigen Tage; an Stelle 

des Gefeges wegen Mortififation abhanden gefommener Hamburgifcher Staatsfchuld: 

Dofumente auf Inhaber vom 12. Auguft 1846 das Gefeß betreffend Mortififation 

Hamburgifcher Staarsfchuld- Dokumente auf Inhaber vom heutigen Tage. 

Gegeben in der Werfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Juli 1879. 

20 
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M 38. den 14. Yuli 1879. 

Vebergangsbeitimmungen zur Civilprozeßordnung. 

Der Senat bat in Uebereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verfündet hierdurch als Gefeg was folgt: 

$1. 

Nach den bisherigen Prozeßgefegen find alle diejenigen Sachen zu erledigen, in 

welchen vor dem ufrafttreten der Civilprozeßordnung bereits nach gefchehener haupt: 

ſaͤchlicher Einlaffung oder im Kontumazialverfahren eine nach dem bis dahin geltenden 

Recht der Rechtskraft fähige Entfcheidung ergangen ift. 

Saden, in welchen nur dilatorifch verhandelt und auf das dilatorifhe Bor: 

bringen eine der Rechtskraft fähige Entfcheidung abgegeben worden ift, werden bis zur 

Beendigung des dilatorifhen Verfahrens nach den bisherigen Prozeßgefegen fortgefeßt. 

In Betreff der Zwangsvollfirefung kommen die Beftimmungen der $$ 15 ff. 
zue Anwendung. 

$ 2. 

In allen übrigen Fällen finder die Civilprozeßorduung Anwendung, jedoch mit 

den in 99 3—6 verfügten Einfchränfungen und näheren Beftimmungen. 

$ 3. 
Jede Partei ift berechtigt, in Gemäßheit $ 233 der Eivilprogeßordnung den 

Termin zur mündlichen Verhandlung nachzuſuchen. Zum Zweck der Terminsbeftimmung 
bedarf es der Einreichung der Klagefchrift oder Klageitation, fofern diefelbe bereits früher 

dem Gegner mitgerheilt war, nicht; es ift nur in der Ladung zum Verhandlungstermine 

auf diefelbe Bezug zu nehmen. Yu handelsgerichtlichen Sachen ift jedoch behufs 

Anlegung der Gerichtsafte bei Nachſuchung des Termins Abfchrift der Klage nebft 

Anlagen fowie der etwa gewechfelten Skizzen und in früheren Verhandlungen produeirten 
Anlagen, fowie eine Ausfertigung bereits ergangener Erfenntniffe und erwachfener 
Protokolle der Gerichtsfchreiberei einzureichen. 

Die Ladung zum Verhandlungstermin muß in Anwaltsprojeffen (Civilprozeß— 

ordnung $ 74) die in $192 der Civilprozeßordnung vorgefchriebene Aufforderung zur 
Anwaltsbeftellung enthalten. 

ga 
Bei Feftfegung des Termins zur mündlichen Verhandlung braucht die Eins 

laffungsfrift des $ 234 der Eivilprozeßordnung nicht gewahrt zu werden, wenn zur Zeit 
des Inkraftiretens der Civilprozeßordnung die hauprfächliche Einlaſſung bereits ſtattge⸗ 

funden hatte. | 
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$5. 

Die vor dem Jukrafttreten der Civilprozeßordnung bereits gewechfelten Schriften 
oder Skizzen gelten als vorbereitende Schriftfäge im Sinne des $ 120 der Eivilprozeß: 
ordnung, Der Inhalt derfelben foll vor dem WVerhandlungstermine durch Bezeichnung 

der Beweismittel, beziehungsweife Erklärung über die von dem Gegner bezeichneten 

Beweismittel (Eivilprozeßordnung $ 121, 5) ergänzt werden. Für die mündliche Ver: 

handlung fommen indeflen Dem die Parteien bindenden Inhalt der früher gewechfelten 

Schriften oder der etwaigen früheren mündlihen Verhandlungen gegenüber die $$ 240, 
251, 253, A418 Abſ. 1 der Civilprozeßordnung nur infoweit jur Anwendung, als dies 

mit dem bisherigen Progeßrecht vereinbar ift. 

Aus den früher gewechfelten Schriften, beziehungsweife Protofollen über mund: 

liche Verhandlungen fi ergebende Zugeftänpniffe von Thatfachen gelten als Geftändniffe 

der Partei im Sinne des $ 261 der Civilprozeßordnung. Auf folche Geftändniffe 

findet $ 263 der Eivilprozeßordnung Anwendung. 

$ 6. 

In Sachen, in welchen vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung nur 

dDifatorifch gehandelt worden und das Ddilatorifhe Vorbringen entweder bereits rechts: 

Präftig verworfen ift oder, fofern das dilatorifche Verfahren in Gemaͤßheit diefes 

Gefeßes nach den bisherigen Prozeßgefegen zu erledigen ift, fpäter rechtsfräftig verworfen 

wird, darf in der demmächfligen mündlichen Verhandlung der Beklagte auf Grund 

anderer nach $ 247 der Eivilprozeßordnung prozeßhindernder Einreden die Verhandlung 

zur Hauptfache nicht verweigern. 
$ 7. i 

Laufende Proffame, Subfidial: und Ediftalladungen fowie anhängige Provofations: 

Flagen find nach den bisherigen Prozeßgefegen zu behandeln. Profeffionen, welche zur 

Zeit des Inkrafttretens der Civilprozeßordnung noch nicht juftificire oder auf deren Juſti⸗ 

fifation noch feine Einlaffung des Ymploranten erfolgt ift, find als felbftändige Klagen 

in Gemäßheit der VBorfchriften der Eivilprozegordnung weiter zu verfolgen. Auf Antrag 
der Gegenpartei fann in folhen Sachen von dem nach $ 10 zuftändigen Gericht in den 

Formen des bisherigen DBerfahrens dem Profitenten ein Präflufivtermin für die Klag— 

anftellung unter dem nad bisherigen Prozeßgefegen anzudrohenden Praäjudiz gefeßt und 

foiches Prajudiz eintretenden Falles in Kraft gefegt werden. 

$ 8. 

Auf Sachen, welche zur Zeit des Inkrafttretens der Civilprozeßordnung in 
-erfter Inſtanz anhängig waren, jedoch gemäß 99 2—6 nach den Vorſchriften der Eivils 

20 * 
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progeßordnung weiter ju verhandeln find, ‚findet in der Berufungs: und Revifionsinftan; 

ebenfalls die Civilprozeßordnung Anwendung, mit der Einfchränfung jedoch, daß für die 

Berufungsinftanz $ A491 der Civilprozegordnung, foweit diefer von dem bisherigen Recht 

abweicht, zwar hinfichtlich neuer Beweismittel unbefhränft zur Geltung kommt, hinfichtlich 

neuer Tharfachen aber die Parteien nach den bisherigen Prozeßgefegen an die in erfter 

Inſtanz vor dem Inkrafttreten der Eivilprogeßordnung gewechfelten Schriften, beziehungs: 

weife ihr aus den Sigungsprotofolfen erfichtliches Vorbringen gebunden bleiben. 

$ 9. 

Ladungen vor die bisherigen Gerichte auf einen nach dem Inkrafttreten der 

Eivilprogeßordnung fallenden Termin gelten als Ladungen vor diejenigen neuen Gerichte, 

welche nach $ 10 an die Stelle der bisherigen Gerichte treten. 

$ 10. 

In Betreff des Uebergangs der am Tage des Inkrafttretens der Civilprozeß: 
ordnung anhängigen Sachen auf die neuen Gerichte gilt Folgendes: 

Es treten unbefchadet der Beftimmungen des $ 70 des Gerichtsverfaffungsgefeges 
und des Hamburgifhen Ausführungsgefeges zu demſelben an die Stelle: 

1) der Präturen — das Amtsgericht in Hamburg, 

2) der Amtsgerichte in Rigebürtel und Bergedorf — die dortigen Amtsgerichte, 
3) des Handelsgerihts — 

a. für diejenigen in Gemaͤßheit $ 2 nach den Worfchriften der Civilprozeßordnung 

fortzufegenden Sachen, in welchen der Streitgegenftand die Summe von „4 300 

nicht überfteige (Gerichtsverfaffungsgefeg $ 23), das Amtsgericht in Hamburg, 

b. für die übrigen Sachen die Kammern für Handelsfachen, 

4) des Miedergerihts — das Landgericht, 

5) des Obergerihts — das Oberlandesgericht. 

Diejenigen bei den bisherigen Gerichten Angeftellten (Aftuare, Kanzliften, 
Boten u. ſ. w.), welche nicht eine anderweitige Verwendung bei den neuen Juſtiz— 

behörden finden, behalten ihre bisherigen Funktionen behufs Erledigung der Sachen, 

welche zufolge $ 1 nach den bisherigen Prozeßgefegen zu erledigen find, fo lange als 

hierzu nach Maßgabe der Zahl der noch im alten Verfahren zu erledigenden Sachen 

ein Bedürfniß vorliegt. Auch müffen fich die bei den neuen Yuftizbehörden Angeftellten 

ihre Verwendung zu einer entfprechenden Thätigkeit bei Erledigung folder Sachen nach 

näherer Anordnung des Präfiviums des Landgerichts gefallen laffen. Die Funktionen 

rechtsgelchrter Aktuare fönnen von Gerichtsfchreibern wahrgenommen werden, 
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$ 11. 
SHinfichtlic der Befeßung, in welcher die neuen Gerichte in den auf fie über: 

gehenden anhängigen Sachen entfcheiden, fommen die $$ 22, 77, 109 und 124 des 

Gerichtsverfaffungsgefeßes zur Anwendung. Kin Mitglied des Oberlandesgerichts, bes 
ziehungsweife ein Landrichter genügt jedoch für die Abhaltung der nach dem. bisherigen 

obergerichtlichen, beziehungsweife niedergerichtlichen Verfahren erforderlichen öffentlichen 

Audienzen. Desgleichen können diejenigen Entfheidungen in den an die Kammern für 
Handelsſachen übergehenden, nah dem bisherigen Verfahren zu erledigenden Sachen, 

welche nach den bisherigen Prozeßgefegen von einem rechisgelehrten Richter abgegeben 

werden fonnten, von einem der Worfigenden der Kammern für Handelsfachen ab; 

gegeben werden. 
$ 12. 

Die fernere Geltendmachung der vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung 

erhobenen Inkompetenzeinreden ift nur infomweit ftarthaft, als auch nach der Eivilprozeßs 

ordnung diejenigen Gerichte, welhe nah $ 10 an die Stelle der Gerichte treten, vor 

welchen die Inkompetenzeinrede erhoben ift, für die betreffenden Sachen unzuftändig 

fein würden. 
$ 13. 

Als Profuratoren fungiren in den im bisherigen Verfahren zu erledigenden Sachen: 

vor den Dberlandesgerichte und dem Landgerichte die gerichtlichen Profuraroren, 

vor dem Amtsgerichte in Hamburg die außergerichtlichen Profuratoren, 

vor den Amtsgerichten in Rigebüttel und Bergedorf die dort angeftellten Profuratoren. 

$ 14. 

Die im $ 20 des Einführungsgefeßes zur Eivilprogeßordnung erwähnten Klagen 
find in den am Tage des Inkrafttretens der Civilprozeßordnung entweder durch End: 

urtheil erlcdigten oder anhängigen und nach $ 1 im bisherigen Verfahren zu erfedigenden 
Sachen zu erheben: 

vor dem Landgericht gegen Endurtheile der Präturen, der Amtsgerichte in Ritzebuͤttel 
und Bergedorf, des Miedergerichts und des Handelsgerichts, beziehungsmweife der nach 
$ 10 an deren Stelle tretenden Gerichte; 

vor dem Obgrlandesgericht gegen Endurtheile des Obergerichts, beziehungsmeife des 
nah $ 10 an deffen Stelle tretenden DOberlandesgerichts. 

$ 15. 

Die Zwangsvollftrefung findet mit den in $$ 16—20 enthaltenen Modififationen 
auch in den am Tage des Inkrafitretens der Civilprozeßordnung bereits anhängigen 

Sachen nah den DVorfchriften des achten Buches der Civilprozeßordnung flatt. 
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$ 16. 

Das Pfändungs: oder Abpfändungserfenntniß vertritt den vollftrecfbaren Titel. 
Ein den öffentlihen Verkauf eines Grundftücs, beziehungsweife Schiffes aus: 

fprehendes, vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung ergangenes Erkenntniß fteht 

der nah $ 755 der Eivilprogegordnung und $ 4, beziehungsmeife $ 34 des Geſetzes, 

betreffend Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Vermögen und gerichtliche Verkäufe, 

vom Amtsgericht zu erlaffenden Verfügung des gerichtlichen Verkaufs gleich. 

$ 17. 

Die vor dem Inkrafttreten der Eivilprozeßordnung gepfändeten und zum öffent: 

lichen Verkauf noch nicht gebrachten Sachen find von der affervirenden Behörde an 

das Gerichtsvollzieheramt, beziehungsweife in Ritzebuͤttel und Bergedorf an den dort 
beftellten Gerichtsvollzieher zu verabfolgen. Bor Vollziehung des öffentlichen Verkaufs 

diefer Sachen ift dem Schuldner die nach dem bisher geltenden Mecht vorgefchriebene 

Anzeige des VBerfaufstermins zu machen. 

$ 18. 

Iſt durch ein vor dem Inkrafttreten der Civilpropeordnüng ergangenes Er: 
fenntniß der Gläubiger befugt worden in Entftehung der Leiftung, zu welcher der 

Schuldner verpflichtet, in feinem Gemwahrfan befindliche Gegenftände des Schuldners zu 

feinee Befriedigung Öffentlich verkaufen zu laffen, fo hat der Gläubiger weiter fo zu 

verfahren wie der Gläubiger, welcher in feinem eigenen Gewahrfam befindliche Sachen 

des Schuldners pfänder (Civilprozeßordnung $ 713). 

$ 19. 

Iſt vor dem Inkrafttreten der Civilprogeßordnung der Termin für den öffent: 

lihen Verkauf gepfändeter Gegenftände oder eines im Wege des Zwangsverfaufs zu 

verfteigernden Grundſtuͤcks oder Schiffes bereits anberaumt worden, fo richtet fi das 

weitere Verfahren nach dem bisher geltenden Recht. Im Falle des Werfaufs eines 

Grundſtuͤcks oder Schiffes find die Funftionen des bisherigen niedergerichtlihen, be: 

ziehungsweife handelsgerichtlichen Aftuariats von dem Gerichtsfefrerär des Amtsgerichts, 

die bisherigen Funftionen der Amtsrichter in Migebürtel und Bergedorf im Subha— 

ftationstermin von den dortigen Gerichtsfchreibern auszuüben. 

$ 20. 

Ein gegen den Schuldner auf Grund feiner nachgemwiefenen Unpfandbarfeit 

bereits eingeleiteres Verfahren (Univerfalarrefi, Wacheeinlegung) ift mit dem Inkraft—⸗ 
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treten der Civilprozeßordnung einzuftellen. Dagegen fommt $ 711 der Eivilprojeßordnung, 

wonach der Schuldner verpflichter if, auf Antrag ein Verzeichniß feines Vermögens 

vorzulegen, in Betreff feiner Forderungen den Grund und die Beweismittel zu 

bezeichnen, fowie den Dffenbarungseid zu leiften, uneingefchränfe zur Anwendung. 

$ 21. 

Arrefibefehle, welche vor dem Inkrafitreten der Civilprozeßordnung verftattet 

worden find, begründen für die Ipmpetranten die nach $ 810 der Civilprozeßordnung 

und $ 19 des Hamburgifchen Ausführungsgefeges zu derfelben den fpäter volljogenen 

Arreften zufommenden Rechte, jedoch mit der Maßgabe, daß die Mechte der Impetranten 

unter einander gleiche find, fofern nicht ein Vorzugsrecht nah den bisherigen Prozeß: 

gefegen bereits begründet iſt. 
Die bei dem Inkrafitreten der Civilprozeßordnung noch laufende Profefutionsfrift 

ift, falls Die Hauptfache nicht anhängig ift, einer nach $ 806 der Eivilprozeßordnung 

vom Wrreftgeriche für die Klagerhebung beftimmten Frift gleih zu achten. An die 

Stelle des bisherigen Wdeitationsverfahrens treten die Worfchriften des $ 739 der 

Eivilprojeßordnung. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Juli 1879. 

M 39. den 14. Juli 1879. 

Geſentz, 
betreffend Zwangsvoll ſtreckung in das unbewegliche Vermögen 

und gerichtliche Verkäufe. 

Der Senat hat in Uebereinſtimmung mit der Buͤrgerſchaft beſchloſſen und 

verkuͤndet hierdurch als Geſetz, welches gleichzeitig mit dem fuͤr das Deutſche 

Reich erlaſſenen Gerichtsverfaſſungsgeſetze in Kraft tritt, was folgt: 

$ 1. 

Zum unbeweglichen Vermögen gehören in Anfehung der Zwangsvollſtreckung: 

1) Grundeigenthum. 

Das Grundeigenehum umfaßt das Grundſtuͤck, deffen fämmtlihe Theile und 
Zubehörungen, den Zuwachs, die Erträgniffe und Früchte. Als Grundeigentum gelten 
auch auf fremdem Grunde errichtete Gebäude, fofern diefelben in die Grundbücher 

oder in das Hypothekenbuch der Finanz: Deputation ($ 76 des Gefeßes über Grund; 
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eigenthum und Hypotheken vom 4. December 1868) eingetragen find. An die Stelle 

eines abgebranuten Gebäudes treten ausftehende Verficherungsgelder infoweit, als nicht 

der Wiederaufbau oder die Reparatur, für welche die Verficherungsgelder zju verwenden 

find, bereits befhaffe if. An die Stelle eines enteigneten Grundſtuͤcks treten die 

Entſchaͤdigungsgelder. 
2) Seeſchiffe von uͤber 50 cbm Brutto⸗Raumgehalt und ſonſtige in das Schiffsregiſter 

eingetragene Geefchiffe, fowie Flußfahrzeuge von über 50 cbm Brurto:Raumgehalt. 

Trachten, welche zur Zeit des Beginns der Zwangsvollſtreckung in Schiffe 

oder Flußfahrzeuge der vorbezeichneten Art noch ausftehen oder noch in Händen des 

Sciffers fich befinden, gelten in Anſehung der Zmwangsvoliftrefung auch als 

unbewegliches Vermoͤgen. 

Erfter Abfchnitt. 

Zwangsvollfttefung in ein Örundftüd. 

$ 2. 

Die Zwangsvollfirefung in ein Grundſtuͤck gefchieht Durch gerichtlichen 

Verkauf des Grundſtuͤcks. 
3. 

Die Verfügung des Verkaufs iſt bei dem nah $ 755 der Civilprozeßordnung 
zuftändigen Amtsgericht auf Grund des dem Gericht einzureihenden vollſtreckbaren 

Titels fhriftlich oder zum Protofoll des Gerichtsfchreibers zu beantragen. Das Gericht 

hat einen Termin zu beftimmen, in welchem die Verfügung des Verkaufs erfolgt, 

falls nicht bis dahin von dem Grundeigenthümer der Nachweis geliefert worden, daß 

die Einftellung der Zwangsvollfirefung angeordnet worden ift. Zu dem Termine ift der 

Grundeigenthuͤmer unter Zuftellung des Antrags von Amtswegen zu laden. In Betreff 
der Zuftellung der Ladung findet $ 8 des Hamburgifchen Ausführungsgefeges zur Civil: 

prozeßordnung entfprechende Anwendung. 

$ 4. 

Wird in dem nah Maßgabe $ 3 anberaumten Termine der MWerfauf des 

Grundftücs verfügt, fo ift in der Verfügung zugleich der Werfaufstermin anzube: 

raumen. Die Verfügung ift gerichtsfeitig dem Hypothekenbureau und den dem Antrag: 

fteller nachftcehenden Hypothekglaͤubigern des betreffenden Grundſtuͤcks, ſowie denjenigen, 

zu deren Gunften etwa durch eine dem Grundftück beigefügte Klaufel das Verfuͤgungs⸗ 

recht des Eigenthuͤmers befchränfe ift, — fofern Diefelben im Hamburgifchen Staats: 

gebiet wohnhaft oder durch einen auf dem Hypothekenbureau legitimireen Hamburgifchen 
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Bevollmächtigten vertreten find, — zujuftellen. Die Zuſtellung an Hnpothefgläubiger 
und Klaufelberechtigte, welche weder hier wohnhaft noch vertreten find, gefchieht durch 
Anfchlag im Hypothekenbureau. Einer Mitteilung Der Verfügung an den Grundeigen: 
thümer bedarf es nicht. 

Die Zuftellung der Verfaufsverfügung an das Hypothekenbureau bewirkt, daß 
das Grundflüc von dem Eigenchümer nicht weiter belafter, noch mit Klaufeln befegt, 
nod an Andere, als den Käufer zugefchrieben werden darf. Diefe Wirkfamkeit erlifcht, 

fobald die Einftellung der Zwangsvollftrefung erfolge, und ift davon, daß dieſes 

gefchehen, eintrerenden Falles auf Antrag des Grundeigenthuͤmers gerichtsfeitig dem 

Hypothekenbureau Mitrheilung zu machen. 

$5. 

Der Verkauf wird durch das Amtsgericht, in deffen Bezirke das Grundſtuͤck 
belegen ift, vollzogen. 

Das Amtsgericht beauftrage mit der Leitung des Verkaufs einen Gerichte: 

fhreiber. Das Amtsgeriht in Hamburg ift befugt, den Verkauf von Grundftücken, 

welche im Landgebier belegen find, auch durch einen Beamten der Landherrenfchaft 

vornehmen zu laffen. 

$ 6. 

Das Amtsgericht erläßt über den Verkauf und den Verkaufstermin eine öffentliche 
Befanntmahung. Diefe Befanntmahung muß die genaue Bezeichnung des Grundftücks 

durch feine Lage, die vollen Namen des Eigenthuͤmers fowie der angrenzenden Grundeigen: 

thümer enthalten. Außerdem ift in diefelbe die Aufforderung zur Anmeldung der nicht in 

das Grund; und Hypothekenbuch eingetragenen, an dem Grundftück zuftehenden Rechte oder 

gegen den Käufer geltend zu machenden Anfprüche bis zum Verfaufstermine aufzunehmen, 

Die Bekanntmachung ift in das zur Veröffentlichung der amtlichen Bekannt: 

machungen am Giße des Amtsgerichts beſtimmte Blatt und außerdem in ein anderes 
vom Gericht zu beftimmendes Blatt dreimal einzurücken und hat die erfte Einrückung 

mindeftens vier Wochen vor dem angefeßten Termine, die letzte nicht fpäter als acht 

Tage vor diefem Termine zu erfolgen. 

$ 7. 

Auf Grund der im $ 6 erwähnten Bekanntmachung find vor dem darin 

angefeßten Termine oder fpäteftens in dieſem Termine felbft die folgenden Rechte und 

Anfprüche von den Berheiligten fchriftlih oder zum Protofoll des Gerichtsſchreibers 

bei dem Amtsgericht anzumelden: 

2 
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1) Die an dem zu verfaufenden Grundeigenthume zuftehenden, im Grund: und 

Hypothekenbuche nicht verzeichneten Vorzugsrechte und dinglichen Rechte, insbefondere 

Servituten, nur mit Ausnahme folcher, welche ſich fehon bei Anſicht des Grundſtuͤcks 

augenfcheinlich darftellen, oder anderweitig notorifch find. 

2) Die an dem Grundftücke zuftehenden, die Veräußerung hindernden Mechte, 

fofern diefelben nicht im Grund: und Hypothekenbuche verzeichnet find. 

3) Die Anzeige, daß ein mittelft des zu verfaufenden Grundftücks im Verhaͤltniß 

zu einem anderen Grundſtuͤcke ausgeuͤbter Befigftand Feine Dienftbarfeit begründen koͤnne, 

fofern derfelbe nur auf ausdrücklicher oder ftillfehweigender Vergünftigung beruht. 

4) Der Anfpruch derjenigen, welche ein ftädrifches Grundflüc ganz oder 
theilweife auf beftimmte Zeit in Mierhe oder Pacht haben, auf Ausfchluß der Kündigung. 

5) Anfprüche von Mierhern auf Erfag für Reparaturen aus der fällig werdenden 

Mierhe oder auf das Eigenihum an Gegenftänden, welche ohne ſolchen Vorbehalt eine 

Pertinenz des Grundſtuͤcks bilden würden. 
6) Die Anzeige von Hppothefgläubigern, daß ihre Hypothekpoſten zur fünftigen 

Auszahlung bereits gefündige feien. 

Die Unterlaffung diefer Anmeldungen hat, falls die betreffende Anzeige auch 

nicht von demjenigen, auf deffen Antrag der DVerfauf vollzogen wird, zum Verkaufs: 

protofoll gemacht wurde, den mit dem Zufchlage von felbft eintretenden Verluſt des 

Vorzugsrechts oder dinglichen Rechts, beziehungsweife den Ausfchluß der Geltendmachung 

der Anfprüche gegen den Käufer zur Folge. 
Andere Anfprüche als die vorftehend bezeichneten find fein Gegenftand der An; 

meldung, und find desfallfige Anzeigen auch nicht in das Verkaufsprotokoll aufzunehmen, 

$ 8. 

In dem VBerkaufstermine muß das Grundftück zundchft zu einer Summe eingefeßt 

werden, durch welche fämmtlihe Hypothekpoſten und, falls die Zwangsvollſtreckung auf 

Grund nicht dinglich berechtigter Forderungen erfolgt, auch Diefe Forderungen gedeckt werden. 

Finder fih dazu Fein Käufer, fo ift auf Antrag ein zweiter Verfaufstermin 

anzuberaumen, und iſt folchenfalls über den zweiten VBerfaufstermin eine Bekannt: 

machung in den $ 6, Abſatz 2 bezeichneten Blättern von dem Amtsgericht zu erlaffen. 
Wird ein zweiter Termin nicht angefeßt oder erfolgt auch in Ddiefem fein 

ausreichendes Gebot, fo ift das Grundſtuͤck fueceffio niedriger und, falls nicht früher ein 

Gebot erfolgt, bis dahin einzufeßen, daß nur diejenigen Forderungen nach Maßgabe $ 12 

durh die Einfaßfumme gedeckt bleiben, welche der Forderung, auf Grund deren der 

Verkauf erfolgt, vorgehen. 
Erfolgt dann fein Gebot, fo ift das Zwangsvollftrecfungsverfahren einzuftellen. 
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$9 

Die einem Grundſtuͤck beigefügten, das DVerfügungsreht des Eigenthuͤmers 
befchränfenden Klaufeln oder Arrefibefehle, ſowie fonftige an dem Grundftücke zuſtehende, 

die Veräußerung hindernde Rechte Fünnen das Zwangsvollfirefungsverfahren, falls daſſelbe 

auf Antrag eines dinglic Berechtigten erfolgt, nicht aufhalten. Die Klaufeln find vor 

der Zufchreibung des Grundſtuͤcks an den Käufer ohne Weiteres zu tilgen, die Arreft: 

befehle, foweit fie der Umfchreibung des Grundſtuͤcks im Wege ftehen, nach erfolgter 

Anzeige an den Impetranten von der Arrefibehörde fofore wieder aufjuheben, und 

hierauf die Bormerfung im Grundbuch zu tilgen. 
Erfolgt die Zwangsvollftrefung auf den Antrag eines nicht dinglich Berechtigten, 

fo fommt in Betreff der vorerwähnten Klaufeln und Arreſtbefehle fowie in Betreff 

fonftiger bis zum Werfaufstermine angemeldeter Rechte an dem Grundſtuͤcke, welche 

die Verdußerung hindern, $ 690 der Eivilprozefordnung zur Anwendung. 

$ 10. 

Nah dem Zufchlage ift der Käufer oder derjenige, welchen er als folchen 

zur Unterzeichnung des DVerkaufsprotofolles fiftirt hat, auf Verlangen des Verkäufers 

verpflichtet, für den auszuzahlenden Kaufpreis ſofort genügende Sicherheit zu leiſten, 

widrigenfalls der Verkäufer berechtigt ift, den Verkauf rücgängig zu machen und die 

Verfteigerung ohne Weiteres, fei es im demfelben oder in einem fpdteren Termine, 

wieder aufzunehmen, 
$ ıl. 

Haben mehrere Gläubiger die WVerfaufsverfügung erwirkt, jo ift ein jeder 

derfelben berechtigt, das Verfahren zu betreiben. 

Nicht dinglich berechtigte Gläubiger erwerben durch die auf ihren Antrag erfolgte 

Verkaufsverfügung ein den Pfandrechten der hypothekariſchen Gläubiger, den auf dem 

Grundeigenthum haftenden öffentlichen Abgaben und den mit einem Vorzugsrecht aus: 

geftatteten Forderungen nachftehendes Pfandreht am Grundeigenthum. Won diefen 

Pfandrechten geht das Ältere dem jüngeren vor. Diefelben erlöfchen, fobald das 

Zwangsvollfirefungsverfahren eingeftellt wird, 

$ 12. 

Aus dem VBerkaufspreife find zundächft die Koften der Zwangsvollſtreckung 

nebft etwa rückftändigen zweijährigen auf den Grundftüce haftenden öffentlichen Ab: 

gaben, denen der aus gleicher Zeit rückftändige Schornfteinfegerlohn gleichgeftellt wird, 

fowie die aus der gleichen Zeit rückftändigen Renten und Zinfen der gedeckten 

Hypothekpoſten, foweit diefe Forderungen nicht aus den Erträgniffen des verfauften 

21* 
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Grundftücs befriedigt werden fonnten, zu berichtigen. Sonſtigen Forderungen und 
Anfprüchen an den WVerfaufserlös gehen die auf das Örundftüc eingetragenen Hypothek⸗ 
poften nach ihrer Prioritde vor. 

Soweit hiernah die auf das Grundſtuͤck eingerragenen KHnpothefpoften nicht 

durch den Verkauf verloren gehen, fondern durch den Verkaufspreis gedecft und nicht 

erwa wegen vorheriger Kündigung vom Käufer ausjuzahlen find, bleiben Ddiefelben 

unverändert ftehen, und werden von dem Käufer in Anrehnung auf den Kaufpreis 

als Belaftung des Grundſtuͤcks mit übernommen. 

$ 13. 

Binnen fehs Wochen nad erfolgtem Zufchlage hat der Verkäufer eine nad 

den Grundfäßen der $$ 11 und 12 aufgemachte Abrechnung über das Mefultat des 

Verkaufs nebit den dazu gehörigen Belegen dem Amtsgericht einzureichen und darin 
anzugeben, in welcher Weife feiner Anficht nach der Kaufpreis zu vertheilen if. In 

diefem Theilungsplan, welcher der Prüfung des Amtsgerichts unterliegt, find nur Die 

aus den Hppothefenbüchern erfichtlichen oder bis zum WBerfaufstermine bei dem Amts; 

gericht nach Maßgabe $ 7 angemeldeten Forderungen, fowie die Forderungen folcher 

nicht dinglich berechtigter Gläubiger, welche vor dem Zufchlage eine Verfaufsverfügung 

erwirft haben, zu berückfichtigen. 

Auf das weitere Verfahren finden die $$ 761—768 der Eivilprojeßordnung 

mit der Maßgabe Anwendung, daß die Zuftellung der Ladung zu dem nach $ 761 der 
Eivilprozegordnung anzuberaumenden Termine an folche ©ldubiger, welche weder 

perfönlich noch durch legitimirte WBertreter im Hamburgifhen Staatsgebiet anmwefend 

find, durch Anfchlag im Hypothekenbureau erfolgt. 

Hypothekpoſten, welche bei dem öffentlichen Verkauf verloren gegangen find, 

werden — fobald die Ausführung des Theilungsplans vom Gericht angeordnet worden 

ift — getilgt, ohne daß es dazu der Einwilligung des Hnporhefgläubigers bedarf. Die 

Tilgung folder Hypothekpoſten kann durch die denfelben etwa anliegenden Klaufeln und 

Vormerkungen nicht behindert werden. 

$ 14. 

Gehören zu einem Grundftüch, welches im Wege der Zwangsvollftrefung zum 

gerichtlichen Verkauf kommt, ausftehende DVerficherungsgelder, fo wird die Zwange: 

vollftrefung in diefelben mit der Zwangsvollftrefung in das betreffende Grundſtuͤck 

verbunden. Diefelbe erfolgt Durch Ueberweifung der Verficherungsgelder an den Käufer 

des Grundſtuͤcks. Der Die Ueberweifung enthaltende Beſchluß ift dem Drittſchuldner 

von Amtswegen zujuftellen. Einer Mittheilung deffelben an den Schuldner bedarf es nicht. 
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$ 15. 

DBerreibt der Konfursverwalter die Zwangsverfteigerung eines zur Maffe ge: 
hörigen Grundſtuͤcks, fo finden die Beftimmungen diefes Abfchnitts entfprechende Ans 

wendung. Jedoch muß die nach $ 4 erforderliche Zuftellung an alle Hnporhefgläubiger 

und Klaufelberechtigte erfolgen und die Einfagfunme ($ 8) in dem erften oder zweiten 

Termine fo lange herabgefegt werden, bis ein Gebot erfolgt. 

$ 16. 

Bei freiwilligen gerichtlichen Verkäufen von Grundſtuͤcken finden die $$ 5—7 
und 10 diefes Gefeßes mit der Maßgabe Anwendung, daß eine mehrfache Wiederholung 

der im $ 6 erwähnten Befanntmahung und eine Erweiterung der für diefelbe bes 

ſtimmten Friften auf Antrag des Eigenrhämers zuldfiig ift. 

Ruͤckſichtlich des durch die Finanz: Deputation vorzunehmenden Öffentlichen 

Verkaufs von Grundftücken, welche dem Staate gehören und micht in die Grund; 

bücher eingetragen find, verbleibt es bei dem bisherigen Verfahren. 

$ 17. 

Die 66 56—74 des Gefeßes über Grundeigenthum und Hypotheken vom 
4. December 1868 find aufgehoben. 

Zweiter Abfchnitt. 

Zwangsvollfittefung in Mierhe: und Pacdtforderungen. 

$ 18. 

Die Zwangsvollftrefung in Mierhe: und Pachtforderungen erfolgt vermittelft 

Mierhebefchlages. Der Mierhebefchlag ift ein gerichtlicher Beſchluß, durch welchen 
die Mierher, beziehungsweife Pächter verpflichtet werden, ihre Mierhe oder Pacht mit 

Eintritt der Fälligkeit bei dem ©erichte zu hinterlegen. 

$ 19. 

Für den Erlaß von Mierhebefchlägen ift ausfchließlih das Amtsgericht zuftändig, 

in deffen Bezirke das Grundftück liegt, deſſen Miethen oder Pachten befchlagen werden follen. 

$ 20. 
Mierhebefhläge werden geftatter fowohl ohme gleichzeitige Zwangsvollftrefung 

in das Grundſtuͤck ſelbſt (66 21—28) als auch in Verbindung mit derfelben ($ 29). 

Ohne gleichzeitige Zwangsvollſtreckung in das Grundſtuͤck felbt werden Mierhe: 

befhläge nur erlaffen auf Antrag von Renten: und Zinfengläubigern fowie von Abgabe: 
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berechtigten, denen das Grundſtuͤck verhaftet iſt, ſofern die Renten, Zinſen und Abgaben 

nicht laͤnger als zwei Jahre ruͤckſtaͤndig ſind, und auf Antrag von Hypothekglaͤubigern, 

welche eine faͤllige Kapitalforderung an das Grundſtuͤck haben. 

$ 21. 

Dem Gefuhe um Erlaß eines Mierhebefchlages ift der vollftrecfbare Titel 

beizufügen. 

Ueber daffelbe wird der Grundeigenthuͤmer (Schuldner) nicht gehört. 

Den Mierhebefchlag hat die Partei, welche denfelben erwirft, dem Grund; 

eigenthuͤmer und deffen Mierhern oder Pächtern zuftellen zu laſſen. In Betreff der 
Zuftellung an den Grundeigenthuͤmer finden die Vorfchriften des $ 8 des Hamburgifchen 

Ausführungsgefeßes zur Civilprozeßordnung entfprechende Anwendung. 

Iſt bereits ein Mierhebefhlag erlaffen worden, fo bedarf cs, wenn von einem 

anderen Berechtigten ($ 20) ein Mierhebefchlag auf die Mierhen oder Pachten deffelben 

Mierhetermins erwirft wird, der abermaligen Zuftellung an Die Miether oder Pächter nicht. 

$ 22. 

Die nah $ 20 Berechtigten und zwar auch diejenigen, welche einen Mierhe: 

befchlag erwirft haben, für den Betrag ihrer Forderungen, für welchen fie einen voll: 

ftreefbaren Titel etwa nicht erlangte haben, können fich ohne Beibringung eines voll 

ftresfbaren Titels, unter Glaubhaftmachung ihrer Berechtigung, durch Anmeldung ihres 

Anfpruhs vor 12 Uhr Mittags des betreffenden Mierherermins zum Protofoll des 

Gerichtsſchreibers einem erwirften Mierhebefchlage anfchließen. 

Durh folhen Anfchlug wird das Recht erworben, bei der Vertheilung 

befhlagnahmter Mierhen und Pachten ($$ 24—28) mirberüchfichtigt zu werden, falls 

die Mierhebefchläge nicht vor 12 Uhr Mittags des betreffenden Mierherermins aufge: 

hoben und davon, daß diefes gefchehen, den Micrhern oder Pächtern auf Antrag derer, 

welche die Mierhebefchläge erwirft haben, gerichtsfeitig Mittheilung gemacht if. 

Der Anfhluß kann auch durch einen nach Maßgabe $ 19, Abfag 2 des Ham: 

burgifhen Ausführungsgefeges zur Civilprozeßordnung volljogenen Arreft auf die 

Mierhen oder Pachtgelder befchafft werden, fofern die Vollziehung ſolchen Arreftes vor 

12 Uhr Mittags des betreffenden Mierhetermins dem Amtsgericht mitgerheilt worden 

ift. Von der Aufhebung der Mierhebefchläge wird ein folder Arreft nicht betroffen. 

$ 23. 

Haben für denfelben Mierhetermin mehrere Berechtigte einen Mierhebefchlag 

erwirft, fo iſt jeder legitimirt, Namens aller durch Mierhebefchlag oder Anfchluß an 
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denfelben Berheiligten ($ 22) gegen die fAumigen Mierher oder Pächter auf Hinterlegung 

befhlagnahmter Mierhen oder Pachten zu klagen oder eine bereits eingeleitete Klage 

zu betreiben. 
$ 24. 

Die hinterlegten Mierhen oder Pachtgelder werden vom Amtsgeriht — nad) 

Vorabzug der Koftlen — unter diejenigen Zins und Mentengläubiger, beziehentlich 

Abgabeberechtigten und Hypothekglaͤubiger vercheilt, weiche bis 12 Uhr Mittags des 

betreffenden Mierhetermins einen Befchlag auf die Mierhen erwirkt oder einem erwirften 

Befchlage fih angefchloffen haben ($ 22). 

Die Vertheilung gefchieht nah Maßgabe der Prioritde der Forderungen. Bei 

derfelben werden Zinfen nur bis zum Belauf von jehs Procent jährlich berückfichtigt. 

Kapitalforderungen nehmen nur, und zwar nah Maßgabe ihrer Priorität, an dem 

Ueberfchuffe Theil, welcher fich ergiebt, nachdem die Abgaben, Renten und Zinfen 

berichtige worden find. 
$ 25. 

Zu dem Zwede der Bertheilung foll von dem Amtsgerichte innerhalb zwei 

Wochen nah dem Mierherermine, deffen Mierhen oder Pachten befchlagen find, von 

Amtswegen ein Theilungsplan angefertigt werden. 
Diefer Plan muß bis zum Ablaufe von vier Wochen nach dem betreffenden 

Miethetermine auf der Gerichtsfchreiberei zur Einficht der Berheiligten ausliegen. Dem 

Grundeigenthuͤmer ift eine Ausfertigung deffelben von Amtswegen zuzuftellen. Auf dieſe 
Zuftellung finden die WVorfchriften des $ 8 des Hamburgifchen Ausführungsgefeges zur 

Eivilprozegordnung entfprechende Anwendung. 

$ 26. 

Wird bis zum Ablaufe der vierwöchentlichen Frift ein Widerfpruch gegen den 

Plan nicht erhoben, fo ift dDiefer nah Maßgabe $ 24, foweit die Mierhe: oder Pads 

eingänge reichen, zur Ausführung zu bringen. Ergiebt fih ein Ueberfhuß, fo ift diefer 

dem Grundeigenthuͤmer auszufehren, find aber die überfchießenden Mierhen oder Pachten 

noch nicht eingegangen, fo ift der Mierhebefhlag aufzuheben. 

$ 27. 

Der Grundeigenthuͤmer fann einen Widerfpruch gegen den Plan auch dadurch 

begründen, daß er den Anfpruch eines oder mehrerer berheiligter Gläubiger überhaupt 

oder Doch die Haftung der befchlagenen Mierhen und Pachten für denfelben beftreiter. 

Geſchieht dies oder wird von berheiligten Glaͤubigern Widerſpruch gegen den Plan 

erhoben, fo har das Gericht zur Erledigung der Widerfprüche einen Termin zu bes 
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ftimmen. Handelt es fih um den Widerfpruch eines Glaͤubigers, fo ift die Ladung 

des Örundeigenthümers zu dem Termine nicht erforderlich, wenn fie durch Zuftellung 

im Auslande oder durch Öffentliche Zuftellung erfolgen müßte. Wird in dem Termine 

der Widerfpruc von den Berheiligten anerfannt oder fommt anderweit eine Einigung 

ju Stande, fo ift der Plan demgemäß zu berichtigen. 
Wenn ein Widerfpruch ſich nicht erledigt, fo erfolgt die Ausführung des Plans 

infoweit, als derfelbe durch den Widerſpruch nicht betroffen wird. 

$ 28. 

Der widerfprechende ©ldäubiger oder Grundeigenthuͤmer muß ohne vorherige 
Aufferderung binnen einer Frift von einem Monate, welche mit dem Terminstage 

($ 27) beginnt, dem Gerichte nachweifen, daß er gegen die betheiligten Gläubiger Klage 

(Civilprogegordnung $ 765) erhoben habe. Nach fruchtlofem Ablaufe diefer Frift wird 

die Ausführung des Plans ohne Ruͤckſicht auf den Widerfpruch angeordnet. 

Die Befugniß des Gldäubigers oder Grundeigenthuͤmers, welcher dem Plane 

widerfprochen hatte, ein befferes Recht gegen den Gläubiger, welcher die befchlagnahmten 

Mierhen oder Pachten oder einen Theil derjelben nah dem Plane erhalten hat, im 

Wege der Klage geltend zu machen, wird durch die Verfäumung der Frift oder durch 

die Ausführung des Plans nicht ausgefchloffen. 

$ 29. 

Erfolgt die Zwangsvellftrefung in Mierhe: oder Pachtforderungen in Verbindung 

mit der Zwangsvollſtreckung in das Grundſtuͤck felbft, fo werden Mierhebefchläge nur 

erlaffen, nachdem der Verkauf des Grundftücs von dem Gericht angeordnet worden 

ift ($ 4). 
Der Zuftellung des Mierhebefchlags an den Grundeigenthümer bedarf es nicht. 
Die Verrheilung der Mierhen oder Pachten wird mir der Vertheilung des für 

das Grundſtuͤck erzielten Kaufpreifes in einem und demfelben Verfahren erledigt, und 

jwar auch in dem Falle, wenn bereits Micthebefchläge nah Maßgabe $$ 21 fag- 

erwirkt find. 

Dritter Abſchnitt. 

Zwangsvollftrefung in Schiffe und Frachtgelder. 

$ 30. 

Für die Zwangsvollftrefung in Schiffe, welche in Anfehung der Zwangsvoll: 

firefung zum unbeweglichen Vermögen gehören, it als Vollftrefungsgericht das Amts; 

gericht ausſchließlich zuftändig, in deffen Bezirke das Schiff zur Zeit der Beantragung 

der Zwangsvollſtreckung fich befinder. 
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$ 31. 

Die Zwangsvolfirefung in ein Schiff gefchieht durch gerichtlichen Verkauf 
deffelben. 

$ 32. 

Die Verfügung des Verkaufs ift bei dem nach $ 30 zufländigen Amtsgerichte 

auf Grund des dem Gerichte einzureichenden vollfirecfbaren Titels fchriftlich oder zum 

Protokolle des Gerichtsfchreibers zu beantragen, Der Gerichtsfchreiber hat für die 

Zuftellung des Antrags Sorge zu tragen, und zwar, falls der Antrag von einem 

Schiffsglaͤubiger geftelle ift, welcher fein Pfandrecht verfolge, für die Zuftellung an den 

Schiffer oder Rheder, falls der Antrag von anderen Perfonen geftelle ift, für die 
Zuftellung an den Rheder. Iſt der Aufenthalt der Perfon, welcher hiernach zuzuftellen 

ift, unbefannt oder müßte die Zuftellung im Auslande erfolgen, fo ift, falls nicht ein 

gehörig legitimirter Bevollmächtigter anmwefend ift, von dem Amtsgericht auf Antrag 
ein Vertreter des Schiffers oder Mheders zu beftellen und behufig zu beeidigen und 

hat die Zuftellung fodann an Diefen zu erfolgen. 

Mit dem Antrage ift die Ladung zu einem von dem Amtsgerichte behufs Wer: 

fügung des Verfaufs anzuberaumenden Termine zujuftellen. In der Ladung ift aus: 

zufprechen, daß die Verfügung des Verkaufs in dem Termine erfolgen werde, falls 

nicht die Einftellung der Zwangsvollfttecfung bis dahin angeordnet fein werde. 

$ 33. 

Wird in dem nach Maßgabe $ 32 anberaumten Termine der Verkauf des 

Schiffes verfügt, fo ift zugleich der Verfaufstermin anzuberaumen. Der Verfaufstermin 

ift in der Megel mit einem Zwifchenraum von mindeftens einem Monate anzufegen; 
in dringenden Fällen ift eine fürzere Frift geftattet. 

Einer Mittheilung diefer Verfügung an den Schuldner bedarf es nicht. 

$ 34. 

Ueber den Verkauf und den Verfaufstermin wird vom Amtsgerichte eine öffentliche 

Bekanntmachung erlaffen. In derfelben find zugleih die Schiffs: und Pfandgläubiger 

fowie diejenigen, welche etwa ein die Veräußerung hinderndes Recht an dem Schiffe zu 

haben vermeinen, aufjufordern, fpäteftens in einem durch die Bekanntmachung zu beftim: 

menden Termine ihre Anfprüche, fofern fie nicht aus den Schiffspapieren erfennbar find, 

unter Angabe des Berrages und des Grundes anzumelden und etwaige MWiderfprüche 

geltend zu machen, unter Androhung des Rechtsnachtheils, daß mwidrigenfalls mit dem 

Verkaufe und der Vertheilung des Kaufpreifes und etwa zur Vertheilung fommender Fracht: 

gelder ohne Ruͤckſicht auf ſolche Widerfprüche und Anfprüche werde verfahren werden, 

22 
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Im Auslande Wohnende find durch die Bekanntmachung zur Beftellung eines hiefigen 

Zuftellungsbevollmächtigten aufzufordern, 
Der Anmeldungstermin ift mit einem Zwifchenraum von nicht weniger als 

einem Monate anzufegen. 
Die Bekanntmachung ift in das für Öffentliche Bekanntmachungen am Sig des 

Amtsgerichts beftimmte Blatt und außerdem noch mindeftens in ein vom Amtsgericht zu 

bezeichnendes Öffentliches Blatt einzuruͤcken. Die Einruͤckung ift mindeftens einmal zu 

wiederholen. 
$ 35. 

Mit dem Ablaufe des Anmeldungstermins oder, falls der Verkauf fpäter ftatt: 

finden follte, mit dem Verkaufe tritt der für den Fall der Nichtanmeldung nah $ 34 

angedrohte Nechtsnachtheil ohne Weiteres und ohne daß es cines Ausfchlußurtheils 

bedarf, in Kraft. 
$ 36. 

Sind die Veräußerung bindernde Rechte an dem Schiffe angemeldet worden, 

fo kommt $ 690 der Eivilprozeßordnung zur Anwendung. 

$ 37. 

Der Verfauf wird von dem Amtsgerichte, welches den Verkauf angeordnet hat, 

vollzogen. 

Der Kaufpreis ift bei dem Amtsgerichte zu hinterlegen. 

$ 38. 

Binnen drei Wochen nach dem Verfaufe oder, falls diefer früher ftattgefunden 

hat, nad Ablauf des Anmeldungstermins wird von dem Gericht ein Theilungsplan 

angefertigt, bei welchem außer den Koften des Verfahrens nur die nah Maßgabe $ 34 

angemeldeten und die aus den Schiffspapieren erfennbaren Forderungen berückfichtigt werden. 

$ 39. 

Das Gericht hat zur Erflärung über den Theilungsplan fowie zur Ausführung 
der Vertheilung einen Termin zu beſtimmen. Der Theilungsplan muß fpdteftens drei 

Tage vor dem Termine auf der Gerichtsfchreiberei zur Einſicht der Berheiligten 
niedergelegt werden. 

Zu dem Termine find Diejenigen Gläubiger, welche Forderungen angemeldet 
haben und diejenigen, deren Forderungen aus den Schiffepapieren erfennbar find, fowie 

der Rheder von Amtswegen zu laden. Die Zuftellung der Ladung erfolgt für die 

im Auslande wohnhaften Gläubiger an deren hiefige Zuftellungsbevollmächtigte, fofern 

ein ſolcher nicht beftelle iſt, durch öffentliche Bekanntmachung, die Zuftellung für den 
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Rheder, falls diefer im Auslande wohnhaft oder fein Aufenthalt unbekannt ift, an 

einen nah Maßgabe $ 32 zu beftellenden Vertreter. 

Das weitere Verfahren richtet fich nach den $$ 762— 768 der Civilprozeßorduung. 

$ 40. 

Die Zwangsvollfttefung in Frachtgelder, welche ausftehen, oder noch in Händen 

des Sciffers fich befinden, erfolge in Verbindung mit der Zmwangsvollftrefung in 

das Schiff auf Antrag vermittelft eines gerichtlichen Beſchluſſes, durch welchen die 

Frachtſchuldner, beziehungsweife der Schiffer verpflichter werden, die Fracht, ſoweit nicht 

etwa eigene Mechte entgegen ftehen, bei dem Amtsgericht zu hinterlegen. 

Der Zuftellung diefes Befchluffes an den Rheder, beziehungsweife den Schiffer 

oder fonftigen Vertreter des Rheders bedarf es nicht. 

Das Vertheilungsverfahren wird mit dem über den Verfaufserlös des Schiffes 
ftattfindenden verbunden. 

$ Al. 

Die Beflimmungen diefes Abfchnitts finden auch auf das Verfahren bei der 

Zwangsvollfirefung in ausländifche, zum Erwerb durch die Seefahrt beftimmte Schiffe 

und deren Frachten Anwendung. 
$ 42. 

Auf Schiffsverfäufe, welche von den Schiffer im Falle der zwingenden Noth— 

wendigfeit auf Grund feiner gefeglichen Befugniffe bemwirft werden (Handelsgeſetzbuch 

Art. 499), fowie auf Schiffsverfäufe, welche im Falle des Konkurſes der Rhederei von 

dem Konfursverwalter betrieben werden, finden die Vorfchriften diefes Abſchnitts ebenfalls 

entfprechende Anwendung. 

Der freiwillige oͤffentliche Verkauf in das hamburgifhe Schiffsregifter ein: 

getragener Schiffe fann auf Antrag der Mhederei unter Leitung des Amtsgerichts, in 

deffen Bezirfe das Schiff fich befinder, erfolgen. Auf ſolche Verkäufe finden die Ber 

ftimmungen diefes Abfchnitts mit der Maßgabe, daß der nach $ 34 anzuberaumende 

Anmeldungstermin mit einem Ztwifchenraum von mindeftens fehs Wochen anzufeßen 

ift, entfprechende Anwendung. 
$ 43. 

Die 66 65—67 des Einführungsgefeges zum Handelsgefeßbuche, ſoweit diefelben 
nicht von Schiffsgläubigern handeln, find auch auf Flußfahrzeuge anwendbar, welche in 

Anfehung der Zwangsvollfirefung zum unbeweglichen Vermögen gehören. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Yuli 1879. 

22° 
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M 40. den 14. Juli 1879. 

Nevidirte Verordnung 

in Betreff der Todeserklärungen verfhollener Perſonen. 

Der Senat hat in Uebereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verfünder hierdurch als Gefeß, welches am Tage der Einführung des Gerichts: 

verfaffungsgefeßes an Stelle der Verordnung in Betreff der Todeser: 

Flärungen verfchollener Perfonen vom 15. October 1819 tritt, was folgt: 

$1. 

Auf die Todeserflärung eines Verſchollenen kann von deffen nächften Ver: 

wandten und von jedem Andern, der erweislich ein rechtliches Intereſſe dabei hat, und 

muß, falls fein erhebliches ermweisliches Hindernig obwaltet, von dem Kurator des Ab: 

wefenden, beziehungsweife von dem Erbfchaftsamte alsdann angetragen werden, wenn 

der Berfchollene das funfzigfte Jahr feines Alters völlig zurückgelegt hat, und binnen 

zehn Jahren von feinem Leben oder Tode feine Machrichten eingegangen find. 

Diefer zehnjährige Zeitraum fängt an von dem Tage der gegebenen oder eins 

gegangenen legten Machricht, und, falls keine Machricht gegeben oder eingegangen, von 

der Zeit der Entfernung oder des Vermißtwerdens. Wird die Abmwefenheit erft bei 

Gelegenheit einer dem WBerfchollenen zugefallenen Erbfchaft befannt, und es fann fein 

früherer Zeitpunkt der Vermiſſung ausgemittelt werden, fo wird der Todestag Des . 

Erblaffers angenommen, 

Diefer Zeitraum mird bei einem nach dem HOften bis zum vollendeten 

67ſten Lebensjahre Werfchollenen auf fo viele Yahre, als bis zum vollendeten 

70ſten Lebensjahre noch üUbrig fein würden, vom 67ften Lebensjahre an ohme Unterfchied 

auf drei Fahre herabgefegt. Wenn aber der Verfchollene erweislich im Kriege ſchwer 

verwundet worden, aus einer Schlacht, welcher er beigewohnt, nicht zuruͤckgekommen, auf 

einem Schiffe, da es untergegangen, fi befunden hat, oder in einer andern großen 

nahen Todesgefahr gemefen ift, fo foll ein dreijähriger, in den beiden erften Fällen von 

der Zeit des Friedensfchluffes anfangender Zeitraum hinreichend fein, auch in folchen 

Fällen auf das Alter Feine Nückficht genommen werden. 

$.2. 

Derjenige, welcher auf die Todeserflärung eines Verſchollenen antragen will, 

muß, außer den aus $ 1 folgenden Angaben, ferner, wenn er ein Verwandter deflelben, 
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diefes fein Berwandtſchafts-Verhaͤltniß, nicht weniger Alles, was ihm fonft von den Familien: 

Verhältniffen des Verfchollenen, von der Zeit und von der Veranlaffung der Entfernung, 

von dem Orte, wohin fich derfelbe wahrfcheinlich zuerft gewandt, befannt ift, und alle 

ihm, dem Antragfteller, in der verfloffenen Zeit, mittelbar oder unmittelbar zugegangene 

Nachrichten und Wiffenfchaft getreulich, und fo, wie er folche demnächft mit gutem 

Gewiſſen eidlich zu beftärfen im Stande, angeben, und nach Möglichfeit befcheinigen. 

Es bleibt jedoch dem Gerichte unbenommen, fich die etwa noch nöthig erachteren 

Aufflärungen und Nachweifungen, namentlich auch Durch Vernehmung des Antragftellers 
oder etwaiger Zeugen, zu verfchaffen. 

Auf das weitere Verfahren finden die $$ 823 bis 836 der Civilprozeßordnung 

Anwendung. 
4. 

In das Aufgebot iſt die Aufforderung an den Verſchollenen zur Meldung 

unter dem Rechtsnachtheil, daß er fuͤr todt werde erklaͤrt werden, — und im Falle er 

verheirathet iſt, daß die Ehe fuͤr aufgehoben werde erklaͤrt werden, — ſowie die Auf— 

ſorderung an die unbekannten Erben und Glaͤubiger zur Anmeldung ihrer Anſpruͤche 

unter dem Rechtsnachtheil des Ausſchluſſes und ewigen Stillſchweigens aufzunehmen. 

Zwiſchen dem Tage, an welchem die Einruͤckung oder die erſte Einruͤckung des 

Aufgebots in den Deutſchen Reihsanzeiger erfolgt, und dem Aufgebotstermine muß ein 

Zeitraum von wenigftens fehs Monaten liegen. Das Gericht fann eine Verlängerung 

diefes Zeitraums fomwie die Erlaffung wiederholter Bekanntmachungen und die Ein: 

rücfung derfelben im noch andere als die Durch $ 825 der Civilprozeßordnung beftimmten 

Blätter anordnen. 
$5. 

Wenn Teftamente oder legte Willensordnungen des Verfchollenen fich vorfinden, 

fo werden foldhe, nachdem das Ausfchlußurrheil erlaffen, publicirt. In Ermangelung 

von Teftaments: und Vertrags: Erben aber wird das Vermögen demjenigen zugefprochen, 

dem folches nach der gefeglichen, nach dem Sterbetage des Verfchollenen zu beftimmenden 

Erbfolge gebührt. 
$ 6. 

Als Todestag des Verfchollenen wird angenommen: 
I, in dem im Eingange des $ 1 bezeichneten Falle der Tag, am welchem der Verfchollene 

erweislich das funfjigfte Jahr, bei einem nach dem funfzigften Jahre Verſchollenen 

der Tag, an welchem er das fechszigfte, und bei einem nach dem fechszigften Jahre 

DVerfchollenen, der Tag, an welchem er das fiebenzigfte Jahr feines Alters völlig 

zurückgelegt haben würde; 
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2. in den Fällen, in welchen das Alter des Verfchollenen nicht zu erweifen fteht, ſowie 

in allen denjenigen am Schluſſe des $ 1 bezeichneten Fällen, in welchen es nicht 

auf das Alter des Verfchollenen anfommen fol, desgleichen bei einem nach zurück 

gelegtem 70ſten Lebensjahre Verfchollenen der Aufgebotstermin. 

$ 7. 

Der Beweis des wahren Todestages des für todt erflärten Verſchollenen 

wird durch die gerichtliche Todeserflärung nicht ausgefchloffen, hat aber wenn das Ver: 

mögen fhon von dem, welchen es rechtsfräftig zuerfannt worden, in Befig genommen 

ift, nur die Wirfung, daß der ausgemittelte wahre uteftat:, Teſtaments- oder Vertrags: 

Erbe das Vermögen von dem Befiger zurückfordern kann, dabei aber nicht mehr Rechte 
hat, als der nach der Todeserflärung etwa zurüchfommende Verfchollene. 

$ 8. 

Wenn nach eingeleitetem Verfahren der Antragfteller ftirbt, fo ift ein anderer 

nach $ 1 Berechtigter befugt, die Sache in eigenem Namen fortzuſetzen; er muß jedoch 

den Erben des bisherigen Antragftellers die bis dahin aufgewandten Koften erftatten. 

$ 9. 

Der fih nah der Todeserflärung meldende Abwefende kann fein Vermögen, 

foweit Ddaffelbe in nalura oder deffen Werth annoch vorhanden ift, zurückfordern. 

Wegen der Mußungen, Verbefferungen und VBerfchlimmerungen, und auch fonft überall 

wird derjenige, welcher auf Grund einer gerichtlichen Todes: und Erberflärung das 

Vermögen in Beſitz genommen, außer in dem in $ 10 bezeichneten Falle, als ein 
redlicher Befiger angefehen und follen ihm alle als einem folhen in den Rechten 

beigelegte Gerechtfame und Wortheile zugefichert bleiben. 

$ 10. 

Wer aber überführt wird, gewußt zu haben, daß der Abmwefende früher geftorben, 
oder zur Zeit der Todeserflärung noch gelebt, oder ein Teftament oder einen Erbſchafts⸗ 

Vertrag errichtet habe, und überhaupt, wer auf eine wiffentlich gemachte falfche Angabe 

fi den Beſitz des Vermögens verfchafft hat, muß fowohl dem Abmwefenden, als auch 

dem, welchem das Erbrecht wirklich zukommt, das in Befig genommene Vermoͤgen 

ohne Rückfiht, ob und wie viel davon noch bei ihm vorhanden, zu allen Zeiten voll: 

ftändig herausgeben, nicht weniger alle Verpflichtungen eines unredlihen Befigers 

erfüllen, die Koften, dem $ 13 gemäß, aus feinen eigenen Mitteln tragen, und foll 
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außerdem mit den gefeglihen Strafen belegt werden. Es bleiben jedoch dritten 

Perfonen die aus den Handlungen des redlichen DBefigers fowohl als des unredlichen 

Befigers im guten Glauben erworbenen Rechte durchaus gefichert. 

g1. 

Mach den in den beiden vorhergehenden Paragraphen aufgeftellten Grundfägen 
find auch die Fälle zu beurtheilen, wenn nach erfolgter Todeserflärung des noch lebenden 

Verfchollenen eine Erbfchaft, welche demfelben als alleinigem oder Mit:Erben hätte zu 

Theil werden follen, auf andere Perfonen übergegangen ift, fowie, wenn nach der Todes: 

erklärung der wahre Todestag entdeckt und dadurch eine Veränderung in der Erbfolge 

hervorgebracht würde. 

$ 12. 

Ein Jeder, welcher eines Verfchollenen Güter, es fei als Kurator deffelben 
oder fonft, im Beſitz hat, ift bei eigener VBerantwortlichkeit verpflichtet, darüber unverzüglich 
ein getreues Inventar aufjurichten, nach welchem das Vermoͤgen entweder dem Ver: 

fchollenen bei deffen Rückkehr oder nachdem derfelbe für todt erflärt worden, demjenigen, 

welcher durch ein gerichtliches Lrtheil zur Erhebung des Vermögens befugt worden, 

abzuliefern ift. 

$ 13. 

Die durch das Verfahren veranlaßten Koften werden in der Megel aus dem 

Vermögen des Abmwefenden genommen. Jedoch muß der in dem $ 10 bezeichnete un: 

redliche Befiger folhe aus feinem eigenen Vermoͤgen und zwar, wenn der Abwefende- 

ſelbſt zuruͤckkommt, fämmtlih, wenn aber der wahre Erbe auftritt, mit Ausnahme der 

diefem zum Nutzen auf die Todeserflärung verwandten Koften, tragen. 

$ 14. 

Ein nad) ergangener Todeserflärung und anerfaunter Aufhebung des Ehebandes 
von dem Ehegatten des Abwefenden gefchloffenes neues Eheband, — zu deffen Schließung 

es in diefer Mücfiche nur der Beurkundung der gerichtlichen Todeserflärung des vers 

fhollenen Ehegatten bedarf, — foll bei der etwaigen Ruͤckkehr des Abwefenden beftehen, 

den einzigen Fall der beerbten erften und unbeerbten zweiten Ehe ausgenommen. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 14. Yuli 1879, 
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MAIL. den 14. Juli 1879. 

Geſentz, 

betreffend Mortifikation Hamburgifcher Staatsſchuld-Dokumente auf Inhaber. 

Der Senat hat in Ucbereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und vers 

fünder hierdurch als Gefeg, welhes am Tage der Einführung des Gerichts: 

verfaffungsgefeges an Stelle des Gefeges wegen Mortififarion abhanden 

gefommener Hamburgifher Staatsfhuld:Dofumente auf Inhaber vom 

12. Auguft 1846 tritt, was folgt: 

$1. 

Wenn auf Inhaber lautende Hamburgifhe Staatsfhuld Dofumente, fie mögen 

Kapital und Zinfen zufammen, oder nur das Kapital, oder die Zinfen allein, oder 

Renten oder Prämien betreffen, abhanden gefommen, vernichtet oder befchädige find, fo 

ift die Staarsjchulden: Verwaltung nur in Folge eines rechtsfräftigen gerichtlichen Urtheils 

zur Austellung neuer Dofumente, bejiehungsweife zur Auszahlung der bereits fälligen, 

befugt und verpflichtete. Eine Ausnahme tritt allein in dem Falle ein, wenn Dofumente 

in der Art befchddige eingeliefert werden, daß fie in ihren wefentlihen Einzelheiten 

hinlaͤnglich erkennbar find. Doc, bleibe es auch in Diefem Falle der Beurtheilung der 

Staatsfchulden Verwaltung überlaffen, ob und in wieweit fie neue Dofumente, gegen 

Zurücfgabe der verdorbenen, ohne Weiteres ausftellen, beziehungsweife bei bereits fälligen 

die Zahlung leiften, oder die Sache zum Meortififations:Berfahren verweifen will. 

$ 2. 

Auf das Mortifitations: Verfahren finden die Beftimmungen des neunten Buches 

der Civilprozeßordnung mit den nachftehenden Modififationen Anwendung. 

$ 3. 

Das Gericht hat den Antrag, infofern es denfelben nicht etwa fofort als uns 

zuläffig verwirft, — beziehungsweife nach auferlegten und beigebrachten befferen Befcheini: 

gungen, — der Finanz Deputation mitzutheilen, 

Gleichzeitig hat das Gericht dDiefer Behörde aufzugeben, bei etwaiger Präfentirung 

der abhanden gefommenen Dokumente zur Zahlung die leßtere vorläufig zu fuspendiren, 

und die Dokumente, unter Verweifung des Inhabers an das Gericht, anzuhalten. Auf 

Zinsfcheine (Coupons) findet diefe Beftimmung feine Anwendung, 
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$4 
Zugleich hat das Gericht einen Termin anzuberaumen, in welchem die etwa ferner 

noch erforderlihen Nachmeifungen und Befcheinigungen von dem Antragfteller zu liefern, 
und die Bemerkungen der Finanz: Deputation über den Antrag entgegenzunehmen find. Die 

Ausfagen etwa vernommener Zeugen find von denfelben zu beeidigen, fo wie nicht minder 

der Antragfteller die Richtigkeit und Volftändigkeit feiner Angaben eidlich zu befräftigen 

bat. Das Gericht fann außerdem dem Antragfteller die Beeidigung befonderer, für die 

Sache relevant erfcheinender Umftände auferlegen. 

$5. 
Finder fodann das Gericht die Sache zur Einleitung eines Mortififatione; 

Verfahrens geeignet, fo verfügt daffelbe eine Öffentlihe Befanntmahung, unter 

genauer Angabe der Anleihe, des Datums der Ausftellung, der Nummer, der Summe 

und aller fonftigen näheren Bezeichnungen des Dofuments, verbunden mit der Anzeige 

der vorläufigen Zahlungs: Suspenfion; welhe Bekanntmachung in einer, vom Gerichte 

zu genehmigenden Abfaffung von dem Antragfteller zu beforgen ift. Findet es dagegen 

nach der laut $ A vorgenommenen näheren Erörterung die Sache für das Mortififations: 

Verfahren nicht geeignet, fo hebt es die vorläufig verfügte Zahlungs:Suspenfion wieder auf. 

$6. 

Die im $ 5 gedachte Bekanntmachung ift an der hiefigen Börfe anzuheften und 

in die vom Gericht dafür zu beſtimmenden öffentlichen Blätter einzurücken, wobei ins 

befondere die Blätter des Dres oder der Gegend, wo der Verluft, die Vernichtung oder 

die Entwendung flattgefunden haben foll, zu berückfichtigen und jedenfalls auch die Ein: 

rücfung in eines der hiefigen Öffentlichen Blätter zu verfügen ift, Die Abfaffung Ddiefer 

Anzeigen foll möglichft kurz fein. ) 
7. 

Die Bekanntmachung in den Öffentlichen Blättern iſt innerhalb einer Friſt von 

fehs Monaten mehrmals nach näherer Beftimmung des Gerichts zu wiederholen. Für 

die Obligationen der Hamburger Staatsprämienanleihe von 1846 hat diefe Frift jedoch 

mindeftens ein und höchftens fünf Jahre zu betragen, je nachdem für den Untergang des 

Dokuments und für den unmittelbar vorhergegangenen Befiß des Antragftellers mehr oder 

weniger Beweife oder Wahrfcheinlichfeitsgründe vorliegen. 

$8. 
Die vorgedachten Friften Fönnen nach dem Ermeffen des Gerichts erweitert werden, 

infofern außerordentliche Ereigniffe, wie Krieges, Blofades und ähnliche Verhältniffe, auf den 

vorliegenden Fall von Einfluß fein dürften. 

23 
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$9 

Nach Ablauf der anberaumten Frift kann der Antragfteller auf Erlaffung des 
eigentlichen Aufgebots antragen, welches nach vorheriger abermaliger Wernehmung der 
FinanyDeputation, infofern Feine neuen Umftände entgegenftehen, zu erlaffen ift. 

Handelt es fihb um ein zinstragendes Dofument, für welches feine der Vor: 

ausfegungen der $$ 843—846 der Eivilprogeßordnung vorliegt, fo ift der Aufgebotstermin 

fo zu beftimmen, daß bis zu demfelben feit der Zeit des glaubhaft gemachten Berluftes 

Zinfen für mindeftens vier Jahre fällig geworden find. 

$ 10. 

Das Ausfhlußureheil ift feinem wefentlihen Inhalte nach außer duch den 

Deurfchen Reichsanzeiger auch Durch dasjenige Blatt, welches für den Sig des Gerichts 

zur Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen beftimmt ift, bekannt zu machen, 
ebenfo nach eingetretener Rechtskraft ein auf die Anfechtungsflage ergangenes Urtheit, 

durch welches die Kraftloserflärung aufgehoben wird. 

$ 11. 

Die Staatsfhulden; Verwaltung hat nach Erlaß des Ausfchlußurtheils ein neues 

Dofument ftatt des mortifizirten auszuftellen, oder, wenn daffelbe bereits fällig war, die 

Zahlung an den Antragfteller zu leiften. Das neu ausjuftellende Dofument ift dem 

mortifizieten völlig gleichlautend auszufertigen und mit der hinzugefügten Bemerkung zu 
verfehen, daß daffelbe in Folge des näher zu bezeichnenden Ausfchlußurtheils neu aus: 

gefertigt worden fei. 

$ 12. 

Don allen in Gemäßheit diefes Geſetzes mortifizirten Hamburgifchen Staats: 

papieren, desgleichen von dem zum Zwecke der Mortififation durch erlaffene gerichtliche 

Bekanntmachungen oder Aufgebote zur Zeit aufgebotenen, ift auf Veranlaſſung der 

Finanz Deputation ein Verzeichniß an der Börfe anzuhefien. Außerdem bat diefelbe 

alljährlich die im Laufe des vorhergehenden Jahres mortifizirten Dokumente, fo wie dies 

jenigen, über welche gerichtliche Befanntmachungen oder Aufgebote wegen fünftiger Mortis 
fifation noch laufen, in zwei hiefigen Zeitungen Öffentlich befannt zu machen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Yuli 1879. 
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M 42. den 14. Juli 1879. 
Gefeß, 

betreffend Ausführung des Gerichtsfoftengefeges und der Gebührenordnungen 
für Gerichtsvollzieher und für Zeugen und Sachverftändige. 

Der Senat hat in Hebereinflimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und verfünder 

hierdurch als Gefeß was folgt: 
1. 

Das Gerichtsfoftengefeß vom 18. uni 1878 findet Anwendung: 
1) auf die vor das Eldzollgericht gehörigen Rechtsfachen, 

2) auf die vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Nechtsfachen, welche vor dem Inkraft⸗ 

treten diefes Gefeßes anhängig geworden find, foweit diefelben nach den Vorfchriften 

der Eivilprogegordnung, der Strafprogeßordnung oder der Konfursordnung erledigt 
werden, unter Anrechnung der bereits im bisherigen Berfahren verausgabten Gebühren. 

$2. 
Für Gegenftände der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit, einfchlieglich des gerichtlichen 

Verkaufs von Gegenftänden, welche in Anfehung der Zwangsvollftrefung zum unbe: 
weglichen Vermögen gehören, bleiben bis auf Weiteres die bisherigen Beftimmungen in 

Bezug auf Gebühren und Stempel in Kraft und zwar auch für die Befchwerdeinftanz. 

$ 3. 

Bei dem Antrage auf Anordnung der Zwangsvollftrefung in Gegenftände des 
unbeweglichen Vermögens und bei dem Antrage auf Vollziehung eines Arreftes in un: 
bewegliches Vermögen finden die Vorſchriften des s 35 und des $ 46 des Gerichts: 

foftengefeßes entfprechende Anwendung. 
Für das Vertheilungsverfahren bei der — EUR WEB: in Grundftüce und 

in Schiffe und Frachtgelder wird ein Zehntheil der Gebühr ($ 8 des Gerichtsfoften: 

gefeßes) erhoben. 
Für den Anſchluß an einen erwirften Mierhebefchlag und für das Vertheilungs: 

verfahren bei der Zwangsvollftredung in Miethe- und Pachtforderungen bleiben die 

bisherigen Gebührenbeftimmungen in Kraft. 
Bei Befchwerden in dem Verfahren der Zwangsvollftrefung und des Arreftes 

in unbemwegliches Vermögen finden die Vorfchriften der $$ 45 und 46 des Gerichte: 

Poftengefeßes entfprechende Anwendung. 
$ 4. 

Für die Erledigung des Erfuchens eines nicht hamburgifchen Gerichts in 
Angelegenheiten, welche durch das Gerichtsfoftengefeß nicht betroffen werden, find außer 

den baaren Auslagen zu erheben: 

23° 
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1) wenn eine Handlung vorgenommen wird, für welche befondere Gebühren beftimmt 
find, diefe Gebühren; 

2) wenn nur um die Zuftellung oder Aushändigung eines Schriftſtuͤcks erfucht ift, ein 

Zehntheil der Säge des 8 des Gerichtsfoftengefeßes, jedoch nicht über zehn Marf; 

3) in allen anderen Fällen zwei Zehntheile der erwähnten Säße, jedoch nicht über 

zwanzig Marf. 
Beftehende Staatsverträge werden hierdurch nicht berührt. 

$5. 

Die zwangsweife Einziehung der Gerichtsfoften erfolgt nach den Vorfchriften 

des $ 17 des Hamburgifchen Gefeßes betreffend das Verhaͤltniß der Verwaltung zur 

Rechtspflege. 
$ 6. 

Für die Stundung und Miederfchlagung von Koften wegen Armuth ift in 

der Regel ein nach den Vorſchriften der Civilprogeßordnung $ 109, Abf. 2 für den 

Schuldner eines Koftenbetrages ausgeftelltes Zeugniß erforderlih und genügend, Der 

Schuldner ift jedoch verpflichtet, auf Verlangen nach den VBorfchriften des $ 711 der 
Eivilprogegordnung fein Vermögen anzugeben und den Offenbarungseid zu leiſten. 

57. 
Die Gebuͤhrenordnung fuͤr Gerichtsvollzieher vom 24. Juni 1878 findet Anwen⸗ 

dung auf die nach den Vorſchriften der Civil- und Strafprozeßordnung auszufuͤhrenden 

Zwangsvollſtreckungen und Zuſtellungen in Angelegenheiten, welche durch die Civil- und 

Strafprozeßordnung nicht betroffen werden, insbefondere auch auf die Zuftellung von 

Kindigungen von Hnpothefpoften ($ 8 des Hamburgifchen Gefeßes betreffend Ausführung 

der Eivilprogegordnung) durch Gerichtsvolfzieher. 

$ 8. 

Auf die Gebühren für Wechfelprotefte der Gerichtsvollzieher ($ 108 des 
Hamburgifchen Gefeßes betreffend Ausführung des Gerichtsverfaffungsgefeges) finden 

die Gebührenbeftimmungen für Wechfelprotefte der Motare Anwendung. 

59. 
Fuͤr die Vornahme von Inventuren im Auftrage des Gerichts oder des 

Konkursverwalters erhaͤlt der Gerichtsvollzieher nach dem Werthe der inventariſirten 
Gegenſtaͤnde die im $ 4 der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher beſtimmten Ge: 

bühren; für Giegelungen und für Entfiegelungen im Auftrage des Gerichts oder des 

Konkursverwalters, fofern mit denfelben nicht eine in deren YAuftrage vorzunehmende 

Inventur verbunden ift, die Hälfte der erwähnten Gebühren. 
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$ 10. 
Auf die Gebühren der Gerichtsvolfzieher, welche nicht durch die Gebühren: 

ordnung beftimmt find, finden die $$ 12—23 derfelben entfprechende Anwendung. 

Zu den dem Gerichtsvollzieher zu vergütenden baaren Auslagen gehören auch 
die erforderlichen Stempel. 

Die Zuftellungsurkunden der Gerichtsvolfzieher find ftempelfrei. 

$ 11. 
Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtaͤndige vom 30. Juni 1878 

findet Anwendung auf gerichtliche Angelegenheiten, welche duch die Civil und Straf: 

progeßordnung und die Konfursordnung nicht betroffen werden. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Suli 1879, 

— — — — — ——— — — — — — ——— 

M 43. den 14. Juli 1879. 

Gefeß, 
betreffend Ausführung der Nechtsanwaltsordnung. 

Der Senat hat in Hebereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und verfünder 

hierdurch als Geſetz was folgt: 
$ 1. 

Die Zulaffung zur Rechtsanwaltſchaft ift. bei dem Senate zu beantragen, und 

kann vom Tage der Publikation dieſes Gefeges ab von dem gegenwärtig immatrikulirten 
Advokaten und Profuratoren nachgefucht werden. 

In dem Antrage find das Gericht, beziehungsweife die Gerichte zu bezeichnen, 
bei welchen die Zulaffung beantragt wird. 

$ 2, 

Den bisherigen außergerichtlihen Profuratoren in Hamburg und den Profuras 

toren in Mißebürrel und Bergedorf ift die Zulaffung unter Befchränfung auf die 

Rechtsanwaltſchaft bei dem betreffenden Amtsgerichte zu ertheilen. 

$ 3. 
Mit dem Tage der Publikation diefes Gefeges find Nechtsanwaltsliften anzus 

legen und diefelben bis zum 1. Oktober 1879 zu führen 

für das Dberlandesgericht bei dem Obergerichte, 
für das Landgericht bei dem Miedergerichte, 

für das Amtsgericht in Hamburg bei der erften Prätur, 
für die Amtsgerichte in Nigebüttel und Bergedorf bei den betreffenden Amtsgerichten, 
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54. 

Die in die Nechtsanwalrsliften bis zum 1. Dftober 1879 eingetragenen 

Rechtsanwälte haben vor Beginn ihrer Thärigfeit als folche den in $ 17 der Rechts— 
anmwaltsordnung vworgefchriebenen Eid in einer öffentlihen Sitzung des Gerichts, bei 

welchem fie zugelaffen find, zu leiften. Iſt ein Mechtsanwalt bei mehreren Gerichten 

zugelaffen, fo ift der Eid vor dem höheren Gerichte zu Teiften. 

Die bis zum 1. Dftober 1879 erfolgten Eintragungen von Rechtsanwälten 
find nach deren Beeidigung von den betreffenden Gerichten durch den Deutſchen Reiche: 

anzeiger und das betreffende Amtsblatt bekannt zu machen. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 14. Juli 1879. 

— — — — — — mn 

M 44, den 14. Juli 1879, 
Nevidirtes Erpropriationsgefeg. 

Der Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 

verfünder hierdurch als Gefeg, welhes am Tage der Einführung des Ge 

rihtsverfaffungsgefeßges an Gtelle des Erpropriationsgefeges vom 
26. April 1844 tritt, was folgt: 

Erfter Adfchnitt. 

Grundfäge der Erpropriation. 

$1. 

Die Abtretung oder Befchränfung von Grundeigenthum und darauf bezüglichen 

Rechten in Stadt, Vorftadt und Gebiet fann nur für Anlagen zum allgemeinen Beſten, 
insbefondere für Öffentliche Lands und Frachıftraßen, Eifenbahnen, Hafens und Deich: 

anlagen und Flußforrektionen, fowie nur gegen vollftändige Enefhädigung in Anſpruch 

genommen werden; fei es nun, daß jene Abtretung oder Befchränfung für immer oder 

zu einftweiliger Benugung eines Grundes während des Baues erforderlich if. Für 

bloße DVerfchönerungen kann die Anwendung dieſes Gefeßes nicht verlangt werden. 

$ 2, 

Ob zu Gunften einer folchen beabfichtigten Anlage das gegenwärtige Gefeß in 
Anwendung zu bringen, muß nach vorgängiger Unterfuchung und Erdrterung der Mittel 

der Ausführung, fo wie eventwaliter zu leiftender Kaution, jedesmal durch überein 
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ftimmenden Beſchluß des Senats: und der Bürgerfchaft entfchieden werden, mag Die 

Anlage nun von einer Staatsbehörde, oder von einer Gemeinde, oder von Privaten 

unternommen werden follen. 
$ 3, 

Es muß zu Ddiefem Behuf den Anträgen an die Bürgerfchaft ein Grundriß 
der gefammten Anlage und ein Verzeichniß der Dadurch betroffenen Grundeigenthümer 

als Grundlage des zu faflenden Befchluffes beigefügt werden. 

Der Riß muß eine genaue Bezeichnung der Anlage und der dadurch betroffenen 

Grundftüce mit den Nummern, welche fie in den DVerzeichniffe tragen, enthalten, In 
dem Berzeichniffe find die Namen der Grundeigenthümer nach fortlaufenden Nummern, 

die Bezeichnung des in Anfpruch zu nehmenden rundes, ob Feld, Garten 1, ob 

und welche Gebäude abzutreren find, fowie die Ausdehnung des Raumes, welcher 

in Anfpruch genommen wird, und ob dauernd oder nur zu einftweiliger Benußung 

anzugeben. Privatperfonen und Gefellfchaften, welche die Anwendung diefes Erpropriations: 

gefeges auf eine beabfichtigte Anlage beantragen wollen, müffen ihrer desfallfigen Supplifation 

an den Senat einen ſolchen Riß und Verzeichniß beilegen. 
Abweichungen von diefen Riſſe und dieſem DVerzeichniffe, nach erfolgter Ge: 

nehmigung durch Senat und Bürgerfchaft, dürfen nur unter folgenden beflimmten 

Beichränfungen ftartfinden: 

a) wenn in dem Riſſe oder Verzeichniffe ein bis dahin unentdecftes Verfehen oder 
eine Auslaffung aus entfchuldbarem Irrthum ftattgefunden hat; 

b) wenn während des Baues fih die Morhwendigkeit einer Abweichung oder der 

dauernden Ermwerbung eines nur als einfimeilig zu benugen angegebenen Grundes 

ergiebt, Jedoch darf in diefer Abweichung weder eine Umgeſtaltung noch eine 

weſentliche Abänderung des Planes liegen; 

c) wenn fi ergiebt, daß die Natur der Anlage oder polizeiliche Ruͤckſichten die 

Anlegung oder Werlegung eines Weges oder die Vereinigung mehrerer Wege 
in einen, oder die Auflegung einer Gervitut auf ein bisher davon befreites 

Grundftü erfordern. 
Ueber die Zufäffigkeit folder Anbringen enrfcheidet der Senat, unter Mit: 

genehmigung des Bürgers Ausfchuffes, nach Anhörung der berheiligeen Eigenthuͤmer 
und nach unterfuchter Sache. 

4. 

In Ermangelung einer gütlihen Uebereinkunft findet abfeiten der Unternehmer 

nur eine fäufliche Erwerbung des eigenthümlich abzutretenden Grundes, und bei einfls 

weiligem Gebrauche oder bei einer dem Grundeigenthum aufjuerlegenden Befchränkung 
eine Geldenrfehädigung, beides nach den Beftimmungen dieſes Geſetzes, ſtatt. 
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$5 
Einrichtungen, welche durch die Anwendung der Erpropriation auf ein Grund: 

ſtuͤck behufs Forefegung der bisherigen Benutzung des nicht abgetretenen rundes 
nothwendig werden, find auf Koften der Unternehmer zu befchaffen oder herjuftellen. 

Wenn indeß der Eigenthuͤmer eines folhen rundes glaubt, daß durch der: 

gleihen Einrichtungen dem Webelftande nicht abzuhelfen ift, fei es nun weil der 

abzutretende Theil feines Grundes mit dem ihm verbleibenden Grunde in Beziehung 

auf Lage, Mahrung oder Gewerbsbeftimmung in enger Verbindung fteht, oder weil 

diefem Grunde eine unenebehrliche Berechtigung entzogen, oder weil feinem Grunde eine 

die Benugung hindernde Dienftbarfeit auferlegt wird, fo kann er die Uebernahme durch 

die Unternehmer auch desjenigen Grundes, in deffen Benußgung er fo wefentlich behindert 

wird, verlangen. Yu Ermangelung einer gütlichen Webereinfunft hat fodann das im 

zweiten Abfchnitte dieſes Geſetzes angeordnete Gericht darüber zu entfcheiden, ob dem 

gerügten UWebelftande durch anderweitige von demfelben anzuordnende und auf Koften 

der Unternehmer zu treffende Einrichtungen abzuhelfen, oder ob und wie weit Die 

Erpropriation über die Grenzen des von den Unternehmern in Anfpruch genonmenen 

rundes auszudehnen ift, fowie, falls nur eine Befchränfung des Grundeigenehums 

beantragt ift, ob der Eigenthümer die Webernahme des Grundftückes felbft zu ver: 
langen berechtigt if. 

$ 6. 
Für das abzurretende Grundeigenthum haben die Unternehmer den vollen 

Werth famme allem Schaden zu erfegen, welcher dem Eigenthuͤmer in Beziehung 
auf Lage, Nahrung oder Gewerbsbeftimmung, oder auf unvorhergefehene Unterbrechung 

des Befißftandes, oder auf andere Verhaͤltniſſe, fowie, bei theilweifer. Abtretung, 

auf etwaige Werrhverminderung des nachbleibenden Theiles erwaͤchſt. WBortheile, die 

erft durch die von den Unternehmern beabfichtigte Anlage für das zu entdußernde 

Grundſtuͤck entfichen würden, find bei der Entfchädigung nicht mit in Anfchlag zu 

bringen; wohingegen bei theilweifer Erpropriation etwaige Wertherhöhungen, welche 

für den machbleibenden Theil durch die Anlage entftehen, bei der Entfhädigung für 

den abzutretenden Theil in Anrechnung fommen. Diefe Anrechnung darf jedoch den 

Entfhädigungswerth des abzutrerenden Theils, unter Zufchlag des DBelaufs der auf 

etwaige Einrichtungen zur Fortfegung der bisherigen Benutzung des nahbleibenden 

Theils von den Unternehmern zu verwendenden Koften ($ 5), nicht überfchreiten. 

Diefelben Grundfäge finden entfprechende Anwendung, wenn die Erpropriation 

nur in einer dem Grundeigenthum aufjuerlegenden Befchränfung befteht. 

Bei einftweiliger Benußung eines Grundes während des Baues einer Anlage 
bleibt dem Eigenthuͤmer eine nachträgliche Entfhädigung für etwaigen Iängern Gebrauch, 
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als urfprünglich angefchlagen worden, fowie für alle Verfchlechterung oder Ablieferung 

ju einer Zeit, in welcher der Grund feiner Beftimmung gemäß nicht mehr benugt werden 

kann, vorbehalten, 

$ 7. 

Real:Servituten und Gerechtſame, Laften und Abgaben, welche mit den abyu: 

tretenden Grundſtuͤcke aftiv oder paffiv verbunden find, gehen mit demfelben über, jedoch 

infofern die Gerechtſame und Laften ıheilbar find, bei theilweifer Abtretung nur in dem 

Verhaͤltniß des abjutretenden Theils zu dem nachbleibenden Theile. 

Sind folhe Servituten und Laften, welche auf dem abzutretenden Grunde paffiv 

haften, mit der Natur der beabfichtigten Anlage nicht vereinbar, fo müffen fie abfeiten 

der Unternehmer durch vollftändige Entfhädigung der Berechtigten abgelöft werden. 

Deichlaften, welche auf dem abjutretenden Grunde haften, gehen bei gänzlicher 
Abtretung mit über. Bei theilweifer Abtretung werden die ordentlichen Deichlaften, 
d. 5. folche, die der Deichhalter felbft zu tragen hat, nach dem Ermeffen der refpectiven 

Deihbehörden entweder unter beide Theile verhäftnigmäßig vertheilt, oder auf den nicht 

abgetretenen Theil gegen verhältmißmäßige, abfeiten der Unternehmer zu leiftende und 

nach Maßgabe dieſes Gefeges zu ermittelnde Entfhädigung des Eigenthuͤmers übertragen. 

Erflärt die betreffende Deichbehörde fich daruͤber nicht in dem dazu zu feßenden Termine, 

fo wird angenommen, daß fie die Ießtgedachte Alternative gewählt habe. Außer: 

ordentliche Deichlaften, d. h. folche, welche der ganze Deichverband trägt, fowie 

überhaupt folche Laften, welche nah Verhaͤltniß der Größe des Areals veriheilt werden, 

hat die Anlage nad der Größe ihres im Deichverbande liegenden Grundes zu tragen. 

Die von den Unternehmern zu übernehmenden oder durch Entfhädigung abzu— 

löfenden Real: Servituten, Laften und Abgaben find, infofern fie auf den Werth des 

Grundſtuͤcks Einfluß haben, bei der Feftftellung des Entfchädigungswerths des abzu: 
tretenden Grundſtuͤcks zu berückfichtigen. 

$ 8. 

Für Perfonal: Servituten, als Nießbrauch und Mußungsrechte, desgleichen 

Altencheilsrechte und Rechte auf ähnliche Leiftungen, welche dritten Perfonen zuftehen, 

find bei gänzlicher oder theilweifer Abtretung oder bei einer dem Grundeigenthum auf 

zuerlegenden Befchränfung die Berechtigten, foweit e8 den abgetretenen Grund oder die 

aufgelegte Beſchraͤnkung betrifft, abfeiten des bisherigen Eigenthuͤmers zu entfchädigen. 

Der Leßtere ift Dagegen berechtigt, infofern er durch eine Derartige Ablöfung Schaden 
leidet, den Erfaß folhen Schadens von den Unternehmern zu fordern und bei Auf: 

ftellung feiner Gefamme:EntfchädigungssForderung in Anrechnung zu bringen. 

24 
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Ueber die den Berechtigten zu leiftende Entfchädigung wird, eventualiter nach 

zwifchen dem Eigenthimer und den Berechtigten ftattgehabter Verhandlung, wobei auch 

die Unternehmer zu hören find, auf die in dieſem Gefege angeordnete Weiſe entfchieden. 

Sind die hier gedachten Rechte in das betreffende Hypothekenbuch eingefchrieben, 

fo haben die Berechtigten, nah Maßgabe ihrer Priorität, für die ihnen zugefprochene 

Enfhädigungs: Summe, gleih den eingefchriebenen hypothekariſchen Gläubigern, einen 

Anfpruch auf die von den Unternehmern an den Eigenthuͤmer für den abgetretenen Grund 

zu bezahlende Eutfhädigungs: Summe, und werden bei der Auszahlung oder Vertheilung 

der Entfhädigungsgelder ex officio ($ 32) beruͤckſichtigt. Sind die Nechte nicht in 
das Hnpothefenbuch eingefchrieben, fo bleibt es den Berechtigten unbenommen, ihre Anz: 

fprüde an die dem Eigenthuͤmer zu leiftende Entſchaͤdigung Durch geeignete Mafregeln 

fiher zu flellen, und eventualiter Die etwa von ihnen in Anfpruch zu nehmenden 

Prioritdtsrechte gegen die Berheiligten im ordentlichen Wege Nechtens geltend zu machen. 

$ 9. 

Iſt das ganz oder theilweife abzutretende Grundſtuͤck verpachtet oder vermiether, 

fo höre der Pacht: oder Mieth-Kontrakt für das abzutretende Areal oder Gebäude auf 

und der Pächter oder Mierher ift von dem bisherigen Eigenthuͤmer zu entfchädigen, 

welcher leßtere Dagegen den ihm dadurch entftehenden Schaden von den Unternehmern 

erfegt zu verlangen und im feine Entfchädigungs: Forderung mit aufjunchmen berechtigt 

it, Beſteht die Erpropriation in einer dem Grundeigenthum aufjuerlegenden Be: 

fhränfung, fo hat das im zweiten Abfchnitt dieſes Gefeßes angeordnete Gericht darüber 
zu entfcheiden, ob der Pacht: oder Mierh:Kontraft aufjuldfen fei oder nicht. 

Ueber die dem Pächter oder Mierher zufommende Entfchadigung wird, eventualiter 

nach zwifchen dem Eigenthuͤmer und dem Pächter oder Mierher ftattgehabter Verhandlung, 

wobei auch die Unternehmer zu hören find, auf die in dieſem Geſetze angeordnete 

Weiſe entfchieden. Anderweitige Streitigkeiten zwifchen dem Eigenthümer und dem 

Pächter oder Mierher, welche auf den obigen Entſchaͤdigungs-⸗Anſpruch feinen Einfluß 

haben, werden an den gewöhnlichen Rechtsweg verwiefen und fönnen die Erpropriation 

nicht verzögern. 
$ 10. 

Bei allen Erpropriationen, wofür die Anwendung diefes Gefeges bewilligt worden 

ift, gelten hinfichtlih der auf dem betreffenden Grundſtuͤcke haftenden, in die Hypotheken⸗ 

bücher eingefchriebenen Renten, Kapital: Pöfte, Grundmierhen, Rechte und Leiftungen die 
folgenden Grundfäge: 

a) Die hypothekariſchen Gläubiger haben Fein Recht, fich der Abtretung oder Ber 

fhränfung zu widerfegen, und wird rückfichtlih ihrer, ohne daß es einer vors 



b) 

e) 

d) 

e) 
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gängigen Kündigung bedarf, und ohne Ruͤckſicht auf etwa entgegenftehende Klaufeln 
oder Verpflichtungen, in der nachfolgend beftimmten Art verfahren. 

Bei gänzlicher Abtretung werden die hnpothefarifhen Gläubiger aus den, dem 

Eigenthümer für das Grundſtuͤck zu bezahlenden Entfhädigungsgeldern, falls folche 

dazu gänzlid ausreichen, an Kapital und rücjtändigen Zinfen bis zu dem der Aus; 

zahlung vorhergehenden Quartals: Termin, gegen Tilgung ihrer Forderungen, befriedigt 
und empfangen überdies als Entfhädigung ein Vierteljahr Zinfen von ven 
Unternehmern. 

Iſt das zu erproprüirende Grundftück fo hoch befchwert, daß. der nah Maßgabe 

diefes Geſetzes dafür zu ermittelnde Entfhädigungsmwerth nicht hinreicht, um fämmtliche 

eingefchriebenen hypothefarifchen Forderungen nebft zweijährigen Zinfen, falls fo viel 

rückftändig, und etwa rücftändigen zweijährigen Laften und Abgaben zu decken, fo 
wird dieſer Fall wie der eines mothwendigen Verkaufs auf Anhalten eines 

hypothekariſchen Glaͤubigers behandelt und muͤſſen die nicht gedeckten Forderungen 

getilgt werden. Den verlierenden Glaͤubigern bleiben ihre Rechte gegen den bis: 
herigen Eigenthümer vorbehalten. | 

Bei theilweiſer Abtretung oder bei einer dem Grundeigenthum aufjuerlegenden 

Befchränfung haben die hypothekariſchen Gläubiger fein Necht, ihren Konfens in 

die Abfchreibung des abzutretenden Theils oder in die Anlegung einer die aufzu: 

erlegende Befchränfung enthaltenden Klaufel zu verweigern. Dagegen können fie, 
nach der Meihefolge ihrer Priorität, verlangen, daß ihnen die nad Maßgabe diefes 

Geſetzes ausjumittelnde Entfhädigung auf ihre Forderungen nebft etwa rückftändigen 

zweijährigen Zinfen der zu tilgenden Summe ausgezahlt werde. Die hyporhefarifchen 

Gläubiger haben fih nad der Meihefolge ihrer Priorität zu erflären, ob fie 

diefes Recht in Anfpruch nehmen oder ohne folhe Auszahlung in die Ab: 

fhreibung oder in die Anlegung der Klaufel Lonfentiren wollen, Der die 

Zahlung begehrende Gläubiger hat den entfprechenden Belauf feiner Forderung 

tilgen zu laffen. 

Eine vereinbarte Feftftellung des Entfhädigungsmwerths bei gänzlicher oder theilweifer 

Abtretung oder bei einer dem rundeigenthum aufjuerlegenden Beſchraͤnkung 
bedarf der Einwilligung der hypothekariſchen Gläubiger, es fei denn, daß fie 

fäimmtlih auf die sub litt. b diefes Paragraphs beſtimmte Weife zum Vollen 

befriedigt werden. 

Werden von mehreren in einer Beſchwerung verbundenen Grundftücken nicht alle 
abgetreten, fo wird diefes rückfichtlich der hypothekariſchen Gläubiger als eine 

theilweife Abtretung behandelt. 
4* 
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g) Acquiriren die Unternehmer mittelſt freiwilliger Abtretung ein ganzes Grundftüc, 

während die gejwungene Erpropriation nur für einen Theil diefes Grundſtuͤcks 
oder für eine DBefchränfung des Grundeigenthums bewilligt worden ift, fo find 

die hypothekariſchen Gläubiger zur Konfensertheilung in die Abfchreibung diefes 

Theils oder in die Anlegung einer entfprechenden Klaufel auf diefelbe Weiſe und 

unter denfelben Bedingungen verpflichtet, wie oben sub litt. d bei theilweifer 

Abtretung feftgefeßt iſt. 

h) Das f. g. alte Geld, wenn folhes als Kapital: Summe oder als Mente unter 

Hinzufügung einer Ablöfungs: Summe in Mark oder Marf Lübifch eingefchrieben ift, 

wird in Gemäßheit des Muͤnz-Ediets vom Jahre 1622, und zwar in der Art, als ob 

foldyes vom Debitor gefündigt worden, mithin nach dem zur Zeit der Einfchreibung 

gehabten Werthe, berechnet und bezahlt. Bei Einfchreibung von Renten, mit dem Zufaß: 
„jede Marf Rente mit 15 Mark zu loͤſen“, oder unter Hinzufügung einer Ablöfungs: 

fumme, welche zu 15 Marf für jede Marf Rente ausfommt, z. B. 40 Marf 

Rente mit 600 Marf zu löfen, ift jedoch eine jede eingefchriebene Marf Rente 

mit 30 Mark Spec. Banco zu Kapital zu rechnen und abjulöfen. Iſt bloß eine 

jährliche Rente ohne Hinzufügung einer Ablöfungsfumme eingefchrieben, fo ift die 

Rente gleichfalls mit 30 Marf Spec. Banco zu berechnen und abzulöfen. 

Die feit dem gedachten Muͤnz-Ediet eingefchriebenen jährlichen oder jähr: 

lichen immerwährenden Grundmierhen und Menten werden gleichfalls mit 30 Mark 

Spec. Banco für jede Marf zu Kapital berechnet und abgelöft. 

1) Eingefchriebene Rechte und Leiftungen unterliegen der im zweiten Abfchnitt Diefes 

Gefeßes angeordneten Entfchädigungs:Ermittelung und Feftftellung. 

k) Die Yuhaber nicht eingefchriebener hyporhefarifcher oder privilegirter Forderungen 

muͤſſen, falls fie es für nörhig halten, die zu ihrer Befriedigung geeigneten Sicherheits: 

Mapregeln ergreifen. 

$1. 

Gefegliche, richterlihe, Tegtwillige oder fonftige Verdußerungs ; Verbote oder 
Befchränfungen fichen der Erpropriation, welche in Anwendung Diefes Gefeßes erzwungen 

werden kann, nicht entgegen. Die zu gebende Entfhädigung tritt aber in die Gtelle 
des erproprüirten Gegenftandes. Damit behufs Anordnung einer angemefjenen Sicher: 

ftellung oder Verwendung der Entfhädigungsfumme die nöthigen Verfügungen getroffen 
werden koͤnnen, müffen die Berheiligten diejenigen Behörden und Perfonen, welchen es 
zufteht, über die Beachtung der in Frage fommenden Veräußerungss Verbote oder Ber 
fhränfungen zu wachen, vor der Uebertragung des zu erpropriirenden Gegenftandes 

davon in Kenntniß fegen, und Ddiefelben wegen Ertheilung der Befugniß oder des 
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Konfenfes zur Verdußerung angehen. Erſt 14 Tage nachdem diefer Schritt gerhan, kann 
das im zweiten Abfchnitte diefes Geſetzes angeordnete Erpropriationsgericht verfügen, daß 

die erproprüirenden Unternehmer gegen Depofition der feftgefegten Entfchädigungsfunme 
in Befig des fraglichen Gegenftandes gefeßt werden. 

Eine unter den Berheiligten vereinbarte Feftfegung der Enfhädigungsfumme, 
fowie eine Veräußerung, welche die Grenzen der nach diefem Gefege zu erzwingenden 

Erpropriation überfchreitet, bedarf Dagegen immer der vorgängigen Genehmigung derjenigen 

Behörden und Perfonen, welche über die in Frage kommenden Verdußerungss Verbote 

oder Befchränfungen zu wachen haben. 

-$ 12. 

Veränderungen, welche nach erfolgeem Beſchluſſe des Senats und der 

Bürgerfhaft über Die Anwendung diefes Gefeges auf eine beabſichtigte Anlage, oder 
nach einer in Gemaͤßheit $ 3 erfolgten Entfcheidung, von dem Grundeigenthlmer 

vorgenommen worden, infofern fie nicht zur Fortfegung der bisherigen Benußungsweife 

norhwendig waren, geben auf feine Erhöhung der Entſchaͤdigung Aufpruch; vielmehr 

find die Unternehmer berechtigt, falls die Veränderung eine Erfhwerung des Unter: 

nehmens enthält, eine MWiederherftellung in den vorigen Stand, auf Koften des 

Eigenthümers, zu fordern. Mach jenem Zeitpunfte vorgenommene Verpachtung, Ver: 

mierhung, Verkauf, Belaftung mit Servituten und aͤhnliche Dispofitionen kommen 

ebenfalls für die Unternehmer nicht in Berücffihtigung, infoweit daraus eine Erhöhung 

der Geſammtentſchaͤdigungsſumme oder eine Erfchwerung des Unternehmens oder cine 

Verpflichtung der Unternehmer zu anderweitiger Entfhädigung folgen würde, 

Daffelbe gilt von folhen Dispofitionen und Veraͤnderungen vor erfolgtem 

Befchluffe des Senats und der Vürgerfchaft, von welchen die Unternehmer nachweifen 

fönnen, daß fie in Vorausſicht der bevorftehenden Erpropriation zur Erfchwerung der: 

felben gemacht find, 

$ 13. 

Die durch Beſchluß des Senats und der Bürgerfchaft feftgeftellte Erpropriations: 

pflicht erlifcht, wenn fie nicht innerhalb acht Monaten nach erfolgtem uͤbereinſtimmenden 

Beſchluß des Senats und der Bürgerfchaft abfeiren der Unternehmer in Anfpruch ge: 

nommen worden; es fei denn, daß der Beſchluß des Senats und der Bürgerfchaft 

ausdrücklich ein Anderes verfügt. Dem Eigenthuͤmer und allen Berheiligten bleibt «6 

unbenommen, falls die Erpropriationsbefugnig unbenutzt erfifcht, wegen erwaigen ihnen 

verurfachten Schadens ihre Anfprüche in dem nachftehend angeordneten Verfahren oder 

im ordentlichen Wege Nechtens gegen die Unternehmer geltend zu machen. 
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Zweiter Abfchnitt. 

Verfahren. 

$ 14. 

Nachdem die Anlage dur einen ubereinftimmenden Beſchluß des Senats 
und der Bürgerfchaft genehmigt und feftgeftelle worden if, muß ein Riß diefer Anlage 
und ein Verjeichniß der dadurch betroffenen Grundeigenthuͤmer während vier Wochen 
im Vorzimmer der Finanz Deputation, auf der Gerichtsfchreiberei des Landgerichts und 
an geeigneten, vom Genate zu beftimmenden Orten der betreffenden Diftrifte zu 
Jedermanns Einfiht ausgelegt, und daß folhes geſchehen, Öffentlich befannt gemacht 
werden. Außerdem ift nach erfolgtem, die Erpropriation genehmigendem Beſchluſſe des 
Senats und der Birgerfchaft Riß und Verzeichniß den betreffenden obrigfeitlichen, 
gerichtlichen und KHnporhefen: Behörden zuzuftellen. 

Abweichungen, welche in Gemäßheit $ 3 des erften Abfchnitts verſtattet werden, 
find den berheiligten Grundeigenthuͤmern befanne zu machen und den vorgedachten 
Behörden mitzurheilen. 

$ 15. 

Iſt durch übereinftimmenden Befchluß des Senats und der Bürgerfchaft oder 
auf die im $ 3 des erften Abſchnitts gedachte Weife ausgefprochen, daß ein Grundftück 
ganz oder theilweife abzutreren, oder daß dem betreffenden Grundeigenthum eine Ber 
fhränfung aufzulegen fei, fo it dadurch über die Pflicht zur Abtrerung, beziehentlich 
zur Duldung der DBefchränfung endgültig entfchieden und eine gerichtliche Verhandlung 
und Entfcheidung darüber unzuldffig. 

$ 16. 

Alle Erpropriations:Streitigfeiten gehören in erfter Inſtanz ausſchließlich vor 
die Eivilfammern des Landgerichtes, welche diefelben in der Beſetzung von drei: Mit: 
gliedern mit Einfchluß des Vorfigenden entfcheiden. j 

$ 17. 

Nachdem der Riß nebft Verzeihniß auf der Gerichtsfchreiberei des Landgerichts 
eingereicht worden ift, hat das Gericht auf Antrag der Unternehmer behufs Ermittelung 
nicht in die Hypothekenbuͤcher eingetragener Pfand» oder Nugungs:Rechte, Servituten, 
Reallaften oder fonftiger dinglicher Rechte eine öffentliche Aufforderung zur Anmeldung 
der vorbezeichneren Anfprüche zu erlaffen, und zwar nach feinem Ermeffen entweder für 
fämmtliche oder für mehrere durch das Unternehmen betroffene Grundſtuͤcke gemeinfchaftlich 
oder für ein einzelnes Grundſtuͤck. 
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In dieſer Aufforderung find alle Diejenigen, welche nicht in die Hnporhefenbücher 

eingetragene Pfand: oder Nußungs: Rechte, Serviruten, Meallaften oder fonftige Dingliche 

Rechte geltend zu machen beabfichtigen, aufjufordern, folche Anfprüche innerhalb vier 

Wochen auf der Gerichtsfchreiberei des Landgerichts fchriftlih oder zum Protofoll des 

Serichtsfchreibers anzumelden, unter dem Rechtsnachtheil, daß widrigenfalls diefe Ans 

fprüche, fofern fie nicht von dem Eigenthuͤmer des zu erpropriirenden Grundftückes 

angemeldet, oder aͤußerlich erkennbar oder anderweitig notorifch find, gegen die Unter: 

nehmer nicht geltend gemacht werden koͤnnen. 

Die Aufforderung ift an die Gerichtstafel anzuheften und innerhalb der erften 

Woche zweimal durch dasjenige Blatt, welches zur Veröffentlichung der amtlichen 
Bekanntmachungen des Landgerichts beftimme ift, und durch eine andere vom Gericht 

zu dezeichnende Zeitung bekannt zu machen. 

Nah Ablauf der viermöchentlichen Frift tritt der angedrohete Rechtsnachtheil 

von felbft ein, ohne daß es dazu eines Ausfchlußurtheils bedarf. 

$ 18. 

Der Erpropriant, Kläger, har innerhalb der im $ 13 des erften Abfchnitts 

bezeichneten Frift nach erfolgtem Befchluffe der gefeßgebenden Gewalt auf der Gerichts: 

fchreiberei Des Landgerichts für jedes zu erpropriirende Grundſtuͤck abgefondert einen 

fhriftlichen Antrag einzureichen, in welchem der zu erpropriirende Gegenftand, unter 

NMamensangabe des Grundeigenrhümers und der übrigen dem Kläger befannten dabei 
berheiligten Perfonen, genau zu bezeichnen und die anzubietende Entfchädigung anzuführen if. 

19. 
Das Gericht lege fodann dem Eppropriaten, Beklagten, auf innerhalb vier 

Wochen feine Vernehmlaffung fchriftlich auf der Gerichtsfchreiberei einzureichen, unter 

der Androhung, daß widrigenfals aud ohne folhe Vernehmlaſſung mit der weiteren 

Inſtruktion der Sache werde vorgegangen werden. 

Der die Beibringung der Vernehmlaffung verfügende Gerichtsbefchluß ift dem 

Bellagten von Amtswegen zuzuftellen, zugleich mit einer Abfchrift des Erpropriations: 

Antrages nebft Anlagen. 
In der DVernehmlaffung foll der Beflagte feine Einwendungen, fowie die 

feinerfeits zu erhebenden Entfchädigungsanfprüche vorbringen und begründen. Glaubt 

der Beklagte die Mirhbernahme folcher Theile eines Grundftüces, deren Abtretung 

nicht beantragt wird, oder glaubt er ſtatt der beantragten Befchränfung feines Grund: 

eigenthums die Uebernahme des Grundftückes felbft fordern zu muͤſſen, fo foll er das 

desfalls Erforderliche, namentlich auch hinfichtlich der zu beanfpruchenden Entſchaͤdigung, 
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gleichzeitig vorbringen. Sind Mierher, Pächter oder fonftige Berechtigte zu ent: 

fhädigen, fo foll der Beklagte das Mähere in Bezug hierauf genau angeben. Alle 

zur Begründung der erhobenen Anfprüche dienenden Dofumente find der Vernehmlaſſung 
anzulegen. 

$ 20. 

Nah Eingang der Vernehmlaſſung oder in Ermangelung derfelben nach Ablauf 
der für die Beibringung derfelben feftgefegten Frift tritt ein weiteres vorbereitendes 

Verfahren vor einem beauftragten Richter ein. 

Der beauftragte Richter ift von dem Borfigenden der mit der Sache befaßten 

Eivilfammer des Landgerichts zu ernennen. Bei Erpropriations;Streitigfeiten, welche 

in den Landherrenfchaften Ritzebuͤttel und Bergedorf belegene Grundſtuͤcke betreffen, 

fönnen die betreffenden Amtsrichter mit den Funktionen des beauftragten Richters ber 

traut werden, 

Die Verfügung, durch welche der beauftragte Richter ernannt wird, ift den 

Parteien von Amtswegen zujuftellen. 

$ 21. 

Der beauftragte Richter ftellt von Amtswegen eine Unterfuchung über alle in 

Betracht fommenden VBerhältniffe an, vernimmt die Parteien und die etwa fonft Be: 

theiligten, verhört alle zur Aufklärung nüglich erfcheinenden Zeugen und trifft überhaupt 

alle Verfügungen, welche für die Ermittelung der Verhaͤltniſſe dienlich erfcheinen, auch 

hat derfelbe die Herbeiführung einer gürlihen Vereinbarung der Betheiligten fih an: 

gelegen fein zu laffen. 

Zu den Verhandlungen vor dem beauftragten Richter ift ein Gerichtsfchreiber 

zuzuziehen. Derfelbe hat über den Gang der Verhandlungen ein Protokoll aufjunehmen, 

welches namentlich auch den wefentlichen Inhalt der von den DBerheiligten und den 

etwa vernommenen Zeugen gemachten Depofitionen enthalten muß. 

Wird eine gütliche Vereinbarung erreicht, fo ift darüber ein genaues, von 
den Berheiligten zu unterzeichnendes Protofoll aufzunehmen, 

$ 22. 

Zu allen vor dem beauftragten Richter ftattfindenden Verhandlungen werden 

die Parteien von Amtswegen vorgeladen, und haben, unbefchader ihres Rechts fich des 

DBeiftandes eines Rechtsanwalts zu bedienen, perfönlich zu erfcheinen. 

Erfeheint die eine oder die andere Partei in dem angefegten Termine nicht, 

oder bleiben beide Parteien aus, fo kann die Verhandlung, fomweit Dies nach Lage der 

Sache ausführbar if, dennoch vor fich gehen, und ift hierauf im den zu erlaffenden 

Vorladungen ausdrücklich aufmerffam zu machen. Die Androhung einer angemeffenen 
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Strafe oder eines entfprechenden Rechtsnachtheiles für den Fall des MNichterfcheinens 

bleibt unbenommen. Die Parteien haben bei der von dem beauftragten Richter an: 

zuftellenden Unterfuchung alle Materialien, welche fie im ihrem Intereſſe für dienlich 

erachten, an die Hand zu geben, auch fteht ihnen das Recht zu, die Stellung ihnen 
nöthig feheinender Fragen an die zu vernehmenden Zeugen bei dem Richter zu beantragen. 

Wird einer von den Parteien beantragten Maßregel nicht ftattgegeben oder die Stellung 
einee von denfelben beantragten Frage an die Zeugen verweigert, fo ift folches auf 

Antrag der betreffenden Partei im Protofoll zu vermerken. 

$ 23. 

Ergeben fi während des vorbereitenden Verfahrens Zweifel über die Fort: 

leitung der Sache oder Differenzpunfte, deren vorgängige Entfcheidung wünfchenswerth 
erfcheint, fo fteht es dem beauftragten Michter jederzeit frei, die Sache zur Ent: 

fheidung darüber an das Gericht zu verweifen. Desgleichen bleibt es dem Gerichte 
unbenommen, auch fhon vor Ernennung eines beauftragten Michters eine Entfcheidung 

abzugeben, wenn fi) aus der eingereichten Wernehmlaffung ergiebt, daß Streitpunfte 

vorhanden find, deren Entfcheidung vor Beginn des Verfahrens vor dem beauftragten 

Richter wünfchenswerth erfcheint. 

Eine folhe Entfheidung kann ohne vorgängige mündliche Verhandlung erfolgen, 

Hält das Gericht eine mündliche Verhandlung für erforderlich, fo hat es die Parteien 

von Amtswegen zu derfelben vorladen zu laffen, unter genauer Bezeichnung derjenigen 

Streitpunfte, auf welche die Verhandlung und Entfcheidung fich beziehen foll, fowie 

unter Androhung eines entfprechenden Nechtsnachtheiles für den Fall des Michterfcheinens. 

Urtheile über progeßhindernde Einreden find in Betreff der Rechtsmittel als 

Endurtheile anzufehen; das Gericht fann jedoch den Fortgang der Sache anordnen. 

Kommen andere Fragen zur vorgängigen Entfcheidung an das Gericht, fo 

fann diefes anordnen, daß diefelben im abgefonderten Verfahren zu erledigen und das 

Erpropriationss Verfahren bis zur Erledigung derfelben -auszufegen fei. 

$ 24. 

Iſt die Sache foweit gediehen, daß zur Abfhägung gefchritten werden kann, 

fo hat der beauftragte Michter zwei oder, fofern er es für erforderlich hält, mehrere 

Sachverſtaͤndige zu ernennen, Ddiefelben zu infteniren und in Gemäßheit $ 375 der 

Eivilprogegordnung zu beeidigen. 

Sind diefelben Sacverftändigen in mehreren einzelnen Fällen einer zufammens 

hängenden eine Mehrzahl von Grundftücken betreffenden Erpropriations: Angelegenheit 

25 
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thätig, fo genügt eine einmalige Beeidigung, und find die Sachverſtaͤndigen in den 
fpäteren Fällen nur an den in der erften Sache geleifteten Eid zu erinnern. 

Die Sadverftändigen haben, und zwar nad ihrer Wahl entweder gemein: 

ſchaftlich oder Jeder für fich, eim fchriftliches, mit Gründen verfehenes Gutachten auf 

der Gerichtsfchreiberei des Landgerichts einzureichen. 

$ 25. 

Nah Eingang der Gutachten findet eine mündliche Verhandlung vor der 
betreffenden Eivilfammer des Landgerichts ftatt, zu welcher die Parteien von Amtswegen 
vorzuladen find. 

Bei der mündlichen Verhandlung haben die Parteien das Ergebniß des vor: 
bereitenden Verfahrens auf Grund der eingereichten Schriftfäge und des Protofolles 

vorzutragen. 

An derſelben koͤnnen Anſpruͤche, Angriffe: und Vertheidigungsmittel, Beweis: 

mittel und Beweiseinreden, welche weder in den beigebrachten Schriftſaͤtzen noch in den 

Verhandlungen vor dem beauftragten Richter vorgebracht find, nur dann geltend gemacht 
werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Partei ohne ihr Verfchulden außer 

Stande gewefen fei, diefelben in dem bisherigen Verfahren vorzubringen. 

Das Gericht fann anordnen, daß die Sachverftändigen in der mündlichen 

Verhandlung erfcheinen und das fchriftlihe Gutachten erläutern follen. 

Erfcheint Feine der Parteien in dem zur mündlichen Verhandlung anberaumten 

Termine, fo ift ein neuer Termin anzufegen. Bleibt die eine der Parteien aus, fo 

Fann die Verhandlung und das Urtheil nichtsdeftomweniger erfolgen, jedoch bleibt es dem 

Gerichte unbenommen, die Verhandlung auszufegen und einen neuen Termin anzu: 

beraumen. Auf diefe Beftimmung ift in den zu erlaffenden Vorladungen ausdrücklich 
aufmerffam zu machen. 

$ 26. 

ft das erfennende Gericht der Anficht, daß die Sache zum Endurtheil noch 

nicht reif fei, fo hat es entweder felbft das Erforderliche zu erledigen, oder es weift 

die Sache an den beauftragten Nichter zurüc, unter genauer Bezeichnung derjenigen 

Punfte, deren nähere Erörterung und Feftftellung verlangt wird, 

$ 27. 

Das abzugebende Endurtheil umfaßt alle bei der in Frage ftehenden Erpropriation 
zu erledigenden Verhältniffe und Aunfprüche, und wird in der Regel enthalten: 
a. welche Gegenftände abzutreten und zu übernehmen find, 



Hamb. Gefegfammlung. 1879, I. Abtheilung. 195 

b. welche Laften und Gerechtſame auf die Webernehmer übergehen, oder eiwa auf den 

dem Eigenthuͤmer nachbleibenden Theil des Grundſtuͤcks übertragen werden oder 
dabei verbleiben, 

c. welche Entfchädigung dem bisherigen Eigenthümer und welche an Mierher, Pächter 

oder an fonftige Berechtigte, und von wen folche zu leiſten ift, 

d. im Fall die Erpropriation in einer dem Grundeigenthum aufjulegenden Befchränfung 
befteht, die genaue Bezeichnung diefer Befchränfung, 

e. die Feftfeßung der den Sachverſtaͤndigen und Mechtsanmwälten zu zahlenden Gebühren, 

f 0b und in wie weit und von wen die Koften zu erftatten find, wobei als 

Grundfag anzunehmen ift, daß die Unternehmer alle Koften zu tragen haben, an 

deren Entftehen nicht ein anderer Berheiligter Schuld ift, 

g. die Zurückverweifung der Sache an den beauftragten Nichter behufs Ausführung 
des Urtheils. 

Das Ureheil ift den Parteien von Amtswegen zujuftellen. 

$ 28. 

Abgefehen von den in $ 23 und $ 31 gedachten Fällen finden gegen die dem 
Endurtheil des Landgerichts vorhergehenden Verfügungen des Gerichts oder des beauf: 

tragten Michters keinerlei Mechtsmittel ftatt. Gegen das Endurtheil des Landgerichtes 

fteht allen DBerheiligten das Rechtsmittel der Berufung an das Oberlandesgericht frei. 

$ 29. 

Für die Berufungsinftanz gelten folgende Ausnahmen und Abweichungen von 
den Vorfchriften der Civilprozeßordnung: 

1. Anfprüche, Angriffe: und Vertheidigungsmittel, Beweismittel und Beweis: 
einreden, welche in der erften Inſtanz nicht vorgebracht find, Fönnen nur dann geltend 

gemacht werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Partei ohne ihr Verfchulden 

außer Stande gewefen fei, diefelben in der erften Inſtanz vorzubringen. 

2. Erfcheint der Berufungskläger im Termine zur mündlichen Verhandlung nicht, 
fo gilt die Berufung als zurückgenommen, erfcheint der Berufungsbeflagte im Termine 
zur mündlichen Verhandlung nicht, fo findet die Verhandlung und die Entfcheidung 

nichtsdeftomeniger flatt. 

$ 30. 
Gegen die von dem Oberlandesgericht in der Beruſungs-Inſtanz erlaffenen 

Verfügungen und Urtheile finden weitere Nechtsmittel nicht ftatt. 

25* 
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$ 31. 

Falls drei Monate nach Einreihung des Erpropriations:Antrages ($ 18) die 

Sache noch nicht rechtskräftig erledige ift, Fönnen die Unternehmer auf ihren Antrag 

gegen Beftellung angemeffener Sicherheit in den Beſitz des zu erproprüirenden Grund: 

ftückes oder Theiles eines Grundftückes gefeßt werden. 

Diefer Antrag ift bei dem beauftragten Richter fchriftlih oder zu Protofoll 

anzubringen und der Gegenpartei ift Gelegenheit zu geben, ſich über denfelben zu erflären. 
Die Entfcheidung darüber erfolgt, ohne daß es einer vorherigen mündlichen 

Verhandlung bedarf, durch Beſchluß des Landgerichts. 

Gegen diefen Befchluß finder fofortige Befchtwerde nach den Grundfägen der 

Eivilprozegordnung ftatt. Eine weitere Anfechtung der von dem Oberlandesgericht in 
der Beſchwerde⸗Inſtanz abgegebenen Entfcheidung ift nicht zuläffig. 

$ 32. 

Wird nah eingetretener Mechtsfraft des Endurtheils die Mitwirkung des 

beauftragten Richters bei der Ausführung diefes Endurtheils von einem der Betheiligten 

in Anfpruch genommen, fo hat der beauftragte Richter erforderlihenfalls die vollftändige 

Deponirung der feftgeftellten Entfchädigungsfumme zu verfügen. 

Der Eigenthümer kann fodann gegen Zufchreibung des abzutretenden Grundes 
in dem betreffenden Grundbuh und deren Machweis, ein hypothekariſcher Gläubiger 

gegen Konfensertheilung, beziehentlih in die Abfchreibung dieſes Grundes und in die 

Tilgung feines Poftens, zur Erhebung der ihm zufommenden Summe gelangen. 

Die Depofition wie die Erhebung aus dem Depofitum gefchieht Loftenfrei. 

Bei theilweifer Abtretung eines Grundftückes oder bei Befchränfungen des 
Grundeigenthums hat der beauftragte Richter die hypothekariſchen Gläubiger zur Ers 

Flärung über die ihnen im $ 10 litt. d eingerdumte Befugniß vorladen zu laffen. Er: 

fcheint der Berechtigte, fo wird ihm auf Verlangen jene DBefugnig nah Maßgabe 

$ 10 Aitt. d ercheilt und die Tilgung erkannt; erfcheint er nicht, fo wird der ihm 

zufommende Betrag für feine Nechnung bei dem Landgericht deponirt und die Tilgung 

des betreffenden Theils feiner Hnporhefforderung erkannt. 

Gegen Klaufelberechtigte wird in derfelben Weife verfahren. 

Die Zuftellung an hypothekariſche Gläubiger und Klaufelberechtigte, welche 

weder hier wohnhaft noch vertreten find, gefchieht durch Anfchlag im Hypothekenbureau. 

$ 33. 

Wird die Wenderung einer in Gemäßheit des vorhergehenden Paragraphen 
von dem beauftragten Richter abgegebenen Entfcheidung verlangt, fo ift vor Ablauf 
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von drei Tagen nach Zuftellung der betreffenden Entfcheidung die Entfcheidung des 
Landgerichts nachzuſuchen. 

Die Entſcheidung des Landgerichts kann ohne vorherige mündliche Verhandlung 
erfolgen. Gegen diefelbe finder fofortige Beſchwerde nah den Grundfägen der Civil: 

progegordnung ftatt, eine weitere Anfechtung der von dem Dberlandesgericht in der 

Befchwerde-Inftanz abgegebenen Entfcheidung ift nicht zulaͤſſig. 

$ 34, 

Alle fchriftlihen Eingaben nebft Anlagen find im Urfchrife und Abfchrift 

einzureichen. 

$ 35. 

Die Grundfäge der Eivilprogegordnung über das Verfäumnißurtheil und den 

Einfpruc finden auf das Verfahren in Erpropriations:Streitigfeiten feine Anwendung, 

im UWebrigen fommen die Vorfchriften der Eivilprogeßordnung zur Anwendung, foweit - 

nicht diefes Gefeg etwas Abweichendes vorfchreibt. 

$ 36. 

Das Gerichtsfoftengefeg findet auf das Verfahren in Erpropriations-Streitig: 

feiten feine Anwendung, die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtaͤndige finder 
nur foweit Anwendung, als fie fih auf Zeugen bezieht. 

Die Gebühren der Sacverftändigen find nah Verhaͤltniß des Umfanges der 

gehabten Bemühungen nad freiem Ermeffen des Gerichts feftzufeßen; die Gebühren 

der Rechtsanwälte beftimmen fich nach der Gebührenordnung für Nechtsanwälte. 

An Gerichtsgebühren wird in jeder Inſtanz nur eine einmalige Gebühr erhoben, 

und zwar in der erften Inſtanz eine Gebühr von 2 pro Mille der endgültig zuges 

fprochenen oder der durch Vergleich feftgeftellten Entfchädigungsfumme, in der zweiten 
Inſtanz eine Gebühr von 1 pro Mille diefer Entſchaͤdigungsſumme. 

Wird eine bei dem Gerichte anhängig gemachte Erpropriations: Sache außer: 
gerichtlich durch gürliche Vereinbarung erledigt, fo find die Gerichtsgebühren dennoch 
zu bezahlen, und haben die Parteien behufs Feftftellung derfelben die gefchloffenen 

Vereinbarungen dem Gerichte vorzulegen. 

Eine Erhebung von Stempeln und anderen Abgaben neben den Gebühren finder 

nicht ftatt, unbefchader jedoch der Befugniß zur Erhebung baarer Auslagen in Gemäßheit 

der $$ 79 und 80 des Gerichtsfoftengefeßes. 
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Dritter Abfchnitt. 

Uebergangsbeftimmungen. 

$ 37. 

Die zur Zeit des Inkrafttretens diefes Gefeges bei dem Miedergericht in Hamburg 

anhängigen Erpropriations: Sachen find nad dem bisherigen Verfahren zu erledigen, wenn 

vor jenem Zeitpunfte eine nach dem bisherigen Recht der Rechtskraft fähige Entfcheidung 

in der Sache ergangen war, fonft nach dem neuen Verfahren. 

Die bei den Amtsgerichten in Nigebürtel oder Bergedorf anhängigen Erpro: 

priations: Sachen find ohne Nückficht auf das Stadium, in welchem fie fich befinden, 

fämmtlih nad dem bisherigen Verfahren zu erledigen, und zwar in erfter Inſtanz vor 
den betreffenden Amtsgerichten. 

$ 38. 
Für alle anhängigen Erpropriations: Sachen, ohne Nückfiht darauf, ob fie nad 

dem alten oder nach dem neuen Verfahren zu erledigen find, tritt das Landgericht an 

die Stelle des Miedergerichts und das Oberlandesgeriht an die Stelle des Obergerichts. 

Das Landgericht entfcheidet in der Beſetzung von drei Mitgliedern, das Ober: 

landesgericht in der Beſetzung von fünf Mitgliedern. 
An die Stelle der niedergerichtlihen Commiſſion tritt ein beauftragter Richter 

des Landgerichts. 
$ 39. 

Bei Berechnung der Gerichtegebühren für die nah dem neuen Verfahren zu 

erledigenden, fhon vor dem Inkrafttreten diefes Geſetzes anhängig gemachten Erpro: 

priations: Sachen find die bereits im bisherigen Verfahren verausgabten Gebühren in 

Anrechnung zu bringen. 
$ 40. 

Die im $ 20 des Einführungsgefeges zur Civilprozeßordnung erwähnten Klagen 

find in den am Tage des Inkrafttretens Diefes Gefeßes entweder durch Endurtheil 

erledigten oder anhängigen und nach $ 37 im bisherigen Verfahren zu erledigenden 

Erpropriations: Sachen zu erheben: 
vor dem Landgericht gegen Endurtheile des Miedergerichts und der Amtsgerichte 

in Nigebüttel und Bergedorf, beziehungsweife des nah $ 38 an die Stelle des 

Miedergerichts tretenden Landgerichts; vor dem Dberlandesgericht gegen Endurtheile 

des Obergerichts, beziehungsmweife des nach $ 38 an deffen Stelle tretenden Ober: 
landesgerichts. 

Gegeben in der VBerfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Juli 1879. 
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M 45. | den 14, Juli 1879. 

Befanntmachung, 
betreffend die Erwählung von Schöffen und Gefhworenen. 

Der Senat bringt hiermit zur Öffentlichen Kunde, was folgt: 

In Gemäßheit $ 43 des Gerichtsverfaffungsgefeges hat der Senat die Zahl 
der Schöffen beftimmt: 

4) für das Amtsgeriht Hamburg 

auf 350 Haupefchöffen und 50 Huͤlfsſchoͤffen; 

2) für das Amtsgericht Nigebüttel 

auf 40 Hauptfchöffen und 10 Hülfsfchöffen; 

3) für das Amtsgericht Bergedorf 

auf 40 Hauprfchöffen und 10 Hülfsfchöffen. 

Die Zahl der für das Schwurgericht erforderlihen Gefhmworenen ift in 

Gemäßheit $ 86 des Gerichtsverfaffungsgefeges feftgeftellt auf 300. Davon find zu 
wählen: 

aus dem Amtögerichtsbezirfe Hamburg 

238 Hauptgefchworene und 50 Hülfsgefchworene; 

aus dem Amtsgerichtöbezirfe Nigebüttel 

5 KHauptgefchworene; 

aus dem AUmtögerichtöbezirfe Bergedorf 

7 Hauptgeſchworene. 

Nah $$ 87 und 88 des Gerichtsverfaffungsgefeßes find demnach aus dem 

Amtsgerichtsbezirfe Hamburg 864 Perfonen, aus dem Amtsgerichtsbezirfe Nigebüttel 
15 Perfonen und aus dem Amtsgerichtsbezirfe Bergedorf 21 Perfonen auf die Vorſchlags⸗ 

fifte zur Wahl der Gefchworenen zu bringen. 

Zur Herftellung der erften Liften der Schöffen und Geſchworenen für das erfte 

Gerichtsjahr vom 1. Detober 1879 bis Ende 1880 (Gerichtsverfaffungsgefeg $ 40, 

Ausführungsgefeßg vom 23. April d. J. $ 71, und Bekanntmachung des Senats vom 
13. Juni d. %., betreffend weitere Anordnungen zur Ausführung der Strafprozeßordnung) 
ift der bei jedem Amtsgericht zufammentretende Ausfhuß zufammengefegt wie folgt: 

41. Amtsgericht Hamburg, 

Der Erfte Polizeirichter Dr. Auguft Emil Homann, Vorfigender, 
der Vorſtand des ftatiftifchen Bureau der Steuer: Deputation Johann Ehriftoph 

Friedrich Mefsmann, 
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und als Beifiger die von der Buͤrgerſchaft erwählten 7 Wertrauensmänner: 
Adolf Amandus Theodor Geertz, 

Kohann Ehriftopher Daniel Kerfch, 

Jacob Lazarus Dr, 
Heinrich Ferdinand Meyer, 

Martin Emil Strofard, 
Ernft Auguft Otto VBersmann, 
Earl Ehriftian Woͤll. 

2. Amtögeriht Nigebüttel. 

Amtsrichter Dr. Gottlieb Heinrih Adolph Reinecke, Vorfigender, 
Regiftrator Ehriftian Ludewig Klafing, 

und als Beifiger die von den Gemeindevorftänden der Landherrenfchaft Ritzebuͤttel 

erwählten 7 Vertrauensmaͤnner: 

Meimer Bart Tönnies in Rißebüttel, 
Schultheiß Ferdinand Hinrich Segelcke in Rigebüttel, 
Johannes Wittenborg in Eurhaven, 

Otto Bendhr in Groden, 

Meter Diedrich Künnmann in Döfe, 

Amandus Döfcher in Broceswalde, 

Ernft Wilhelm Neuhaus in Orftedt. 

3. Amtsgericht Bergedorf. 

Amtsrichter Dr. Heinrich Martin Peter Goldenbaum, VBorfigender, 

Birgermeifter Dr. Heinrih Matthias Zohannes Oldenburg, 
und als Beifiger die von den Gemeindevorfiänden der Landherrenfchaft Bergedorf 

erwählten 7 DVBertrauensmänner: 

Rathmann Ernft Julius Behrens in Bergedorf, 

Ernft Steffens in Neuengamme, 
Hein von Hacht in Kirchwärder, 

Jochim Schaumann fenr. in Altengamme, 
Claus Puttfarcken in Eurslad, 

Wilhelm Earl Heinrih Noͤlck in Geeſthacht, 
Hennig Wörmer in Oft:Krauel. 

Der Zeitpunkt der Auslegung der Urliften ($ 36 des Gerichtsverfaffungsgefeßes) 

wird demmächft Öffentlich befannt gemacht werden, 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 14. Juli 1879. 

mm — — mm — — — — — — — — 
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M 46. den 14. Juli 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend den Marimal-Zarif für die Gebühren und Lagermiethen im neuen 
Petroleum⸗ Hafen. 

Nachdem von Senat und Buͤrgerſchaft der nachſtehende Tarif vereinbart 
worden, wird derſelbe hierdurch zur oͤffentlichen Kenntniß gebracht: 

Maximal-Tarif 
für die Gebühren und Lagermiethen im neuen Petroleum-Hafen. 

, Harz, Galipot und dicker Terpentin. 
per Faß bis per Faß über 
200 kg durch⸗ 200.400 kg 
ſchnittlich durchſchnittl. 

4 4 
a) Aufbringen und Lagern....... ... 0,10 0,15 
WAREN SE aaa 
0) Umflapeln «so 2 2.00 0 0 0 00 0 ren 0,05 0,05 

d) Ungewogen vom Lager abfeßen. «+. ro. e nn. 0,10 0,10 

e) Vom Lager zum Verſand fertig machen, Wiegen, Abfegen, 
nothwendige Verfüperung, Signiren und Verladen per Bahn 
oder Schiff, Ausfchreiben der Frachtbriefe oder Eonnoffemente 

und der Gewichtsnoten os e rer rer 0, 15 0,25 

f) wird eine fpecielle und forgfältige Verfüperung eines jeden 

Faſſes verlangt, ertta «on oo ernennen 000. 0,16 0,25 

g) Eine Partie Harz beim Aufbringen behufs Probeziehung oder 
Sortirung aufjuftellen, bz. die Fäffer aufs und zuzufchlagen, 

mit Probenziehen. » - «oo oo oo 00 0000 0.00 0 0 0. 0,15 0,25 

h) Falls vom Lager, einfchließlich des Wiederzulagerbringens . . 0,20 0,30 

1) Für Mummeriren der Probeftücke und Fäfler. »» +... . 0,02 0,02 
k) Wiegen, wenn feparat verlangt «vorne ernennen. 0,05 0,10 

I) Abfegen, direct vom Bord der Seefchiffe zum Verladen in 
Flußfahrzeuge, Schuten oder per Eifenbahn, Wiegen, Ver: 

füperung, Gigniren, Ausfchreiben der Connoffemente oder 
Frachtbriefe und der Gewichtsnoten » +++... rer... 0,12 0,18 

m) Lagermierhe im Freien per Kalendermonat «++... + 0,05 0,10 

in Schuppen : ; ee BO 0,20 
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Für die Berechnung der Lagermierhe gilt als Anfangstermin 
der Durchfchnittseinlagertag der betreffenden Partie und als 

Schluftermin der Tag, an welchem die Verladung per Schiff 
oder Eifenbahn, dj. die Ablieferung an den Käufer beendet if. 

Der zwifchen diefen beiden Terminen liegende Zeitraum wird nad) 
Kalendermonaten berechnet und angefangene Monate werden für 
voll gezahlt. 

ver Faß bis 200 kg 

I. Petroleum. re 
a) Aufbringen vom Bord, Wiegen, Auffüllen, Sortiren, Proben: 

ziehen, Verfüperung und zu Lager bringen. «see 000. 0,18 
b) Aufbringen vom Bord oder Abnehmen vom Lager, Wiegen, 

Auffüllen, Sortiren, Probenziehen, Verfüperung, Signiren und 

Verladen per Bahn oder in Flußfahrzeuge oder Schuten, Aus: 

fchreiben der Frachtbriefe oder Connofjemente und der Gewichts: 

noten [ Zu Zu Er Zu TE Zu Zu Zu Zr Zur BE Zu Zur Zr EZ Ze Ze Zr GE BE TE Ze Ze Ze Ze Zu 3 0,18 

c) Aufbringen vom Bord und Abliefern, oder vom Lager Mehmen 
und Abliefern, Wiegen, Auffüllen, Sortiren, Probenziehen .. 0,20 

Von denen der Ablieferer und Empfänger jeder die Hälfte 

(6 0,10) zu entrichten hat. 
d) Zaren oo oa 000000 ee re nn rn 0,30 
e) Lagermiethe per Kalendermonat urn ee 0,10 

f) Lagermiethe mit Lecfage:Garantie per Kalendermonat. +...» 0,20 
g) Ueberladen vom Seeſchiff in ein anderes Fahrzeug, incl, 

Wiegen und Marken voor rer nn. 0,12 
h) Ungewogen abfeßen 0000er rennen nn 0,10 

Iſt der Preis des Perroleums über 46 15 per 50 kg, fo fann für jede 1 Marf 

darüber „6 0,01 per Faß und 1 Kalendermonar mehr Lecfage-Öarantie berechnet werden. 

Der Pächter darf Partien unter Lerfage: Garantie nicht gegen andere vertaufchen, ift 

vielmehr verpflichtet, die Identitaͤt der betreffenden Partie jederzeit nachzumweifen. Der 
Pächter muß immer daumftichvolle Fäffer wieder abliefern, alfo die während der 

Lagerung entflandene Lecfage durch Auffüllung von Petroleum, jedoch in nicht geringerer 

Qualität, erfeßen. 
Für die fonftige Regulirung der Lecfage gilt, falls ein Preis nicht vor der 

Lagerung vereinbart ift, die Preisnotirung des Tages, an welchem die betreffende Partie 

abgeliefert ift. 

Die Garantie, welche, wenn folche bei Anmeldung der betreffenden Partie ver: 

langt wird, der Pächter verpflichtet äft, jedem Lagerer zu gewähren, gilt bis zum Eigenthums— 
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wechſel oder fir die Dauer eines Jahres, an deffen Schluß der Eigenthuͤmer berechtigt 
ift, folhe zu kuͤndigen. Für die dann zur Megulirung und Abrechnung erforderliche 

Umftapelung, Verwiegung u. f w. ift per Faß von 200 kg duchfchnirtlih 46 0,18 

zu entrichten. Diefelbe Gebühr wird erhoben, wenn der Eigenthuͤmer nachträglich für 

die ohne Garantie gelagerte Partie eine Lecfage: Garantie verlangt und der Pächter, 

wozu er freilich nicht verpflichter ift, dem zuftimme. Der Pächter ift fpeciell verpflichtet, 

die ohne Leckage-Garantie gelagerten Partien Perroleum mit nöthiger Diligenz zu über: 
wachen, und von der fich bemerkbar machenden Undichtigkeit der Fäffer fofort den Lagerer 

in Kenntniß zu feßen und denfelben aufjufordern, die erforderlichen Vorkehrungen zur 

Verhütung weiterer Schäden zu veranlaffen. Wird in folhen Fällen eine Verfüperung 
verlangt, fo ift dafiir „6 0,15 und wenn gleichzeitig eine Verwiegung ftattfinder, ertra 
M 0,03 per Faß bis 200 kg durchſchnittlich zu berechnen. 

Für die Berechnung der Lagermierhe gilt als Anfangstermin der Durchfchnittss 

einlagertag der betreffenden Partie und als Schlußtermin der Tag, an welchem die 

Verladung per Schiff oder Eifenbahn, bez. die Ablieferung an den Käufer beendet 

if. Der zwifchen diefen beiden Terminen liegende Zeitraum wird nach Kalender: 
monaten berechnet und angefangene Monate werden für voll gezahlt. 

II. Schmieröl und Terpentindl in Fäffern. 
Diefelben Säge wie für Petroleum mit Ausnahme ver für diefe Waaren 

nicht in Anwendung kommenden Lecfage-Öarantie. 

IV. Petroleum und Terpentindl in Kiften bis 50 kg Brutto. 
a) Aufbringen und Lagern. «rue rennen nn. per Kifte 0% 0,03 
b) Repariren der Holjliften oo oe oe rennen. 55 5 0,10 

0) Abliefeem «oo 0000 20703 
d) Empfangen.. nee 8 : : 0,03 

) Relais area 5.008 
5) Ablegen «oe oe ee rer ren rer rer rer 5 85 8 0,08 
g) Auffüllen oo co o een een en nee. sEanifter s 0,04 

h) Werlbihen. «oo 0 0er nor en nenne 5 5 0,1 
RB en ae a : 0,30 

k) Lagermiethe...... 000.» bis 50 kg Brutto pr. Kifte „6 0,03 pr. 1 Mt. 
pr. Ballon : 0,15 : 1: 

1) Wiegen. oo ee ee nern nennen. 5 Kifte und Ballon 46 0,03 

V. Schwefel und Schwefelblumen. 
a) Aufbringen und Lagen ........ . pr, Eollo bis 250 kg Brutto „16 0,15 

b) Küperlohn rer er er rer ; ⸗ ⸗ 250 ; ; ⸗ 0,15 

26 * 
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c) Abliefern or eoeerenen ee. pr Eollo bis 250 kg Brutto „4 0,05 
d) Empfangen » oo er errerereen 5 5 2505 s : 0,05 

eo) Marken...⸗22860⸗ : : 0,03 
1) Ablegen "oo r ee rer 55 5 2505 ⸗ : 0,07 
g) Für Colli über 250 kg bis 600 kg wird das Doppelte obiger Anfäge berechnet. 
h) Lagermiethe . .. ... . ... pr, Eollo bis 200 kg Brutto „46 0,10 pr, 1 Mt. 

200—400 ; ⸗ : 015 : 1: 

über 400 : ⸗ s 025 ⸗1⸗ 

1) Wiegen. error nen. Jedes Collo bis 200 kg Brutto 6 0,05 
200—325 ⸗ ⸗ : 0,10 

über 325 : ⸗ : 0,15 

Vl. Schwefel, rober lofer pr. 500 kg. 

a) Aufbringen und Lagern .0, 60 

bi ll. nee rn sense LO 
oO Empfangen.06016 
Milena 6336 

e) Ragermiethe » rororo pr. 500Kkg 6 0,10 pr. 1 Mt. 
N Wiegen..2pr. 500 kg 0, 25 

8) Für Packen in Gebinde oder Saͤcke incl. Zumachen der Faͤſſer oder Zu: 
nähen der Säde pr. 500 kg Metto . 2.2000 een ne re. 5 10 

VI. Theer. 
a) Aufbringen und Lagern * * * * * + = + Tonne 4 0,15, pr, 4 Tonne 6 0,10 
b) Berfüperung «rer re. .+ : : 0,30, : 0,20 

c) Wbliefen » one. 3 ⸗ s 0,06, ⸗ ⸗ : 0,05 

d) Empfangen «voor nen. 8 : : 0,05, : ⸗ : 0,05 
OR ne : : 0,03, : s : 0,03 

DD Werne s : 0,15, : : : 0,10 
g) Stipmen. oe nee 5 : : 0,05, : : : 0,05 

h) Wrdln «soo ca 3 ⸗ : 0,05, : ⸗ : 0,05 
1) Lagermierhe pr. 1 Monat... .. : : : 0,10, : ⸗ : 0,05 
KU een 9 ⸗ :s 0,10, > ⸗ : 0,05 

VII. Pech. 

a) Aufbringen und Lagern sr er... Pr Faß bis 200 kg Brutto „4 0,15 
s  » über 200 : ⸗ : 0,25 

b) Berlpeein as #2. 200⸗ : +: 0,15 
ss über 200 : ⸗ s 0,30 
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0) Abliefen oo 000000 nenn 000 Pe Über A 0,0 
D Empfangen «oo 0000er ne 0 0 8 8 ern rrr0r  QR5 
I Mila en Eee E08 
I 19 EEE u De un : 0,05 

:s  : über 200 : : 0,10 

g) Lagermierhe pr. 1 Monat.........⸗ 5 bis 200 + s : 0,05 
s x: über 200 : ⸗ : 0,10 

s bis 200 : ⸗ : 0,05 

:  : über 200 0,10 

Es bleibe jedoch dem Pächter. vorbehalten, J fuͤr die unter vn auf: 
geführten Waaren ähnliche Tariffäge wie für Harz und Petroleum, die fich innerhalb 

der obigen Marimalfäge bewegen und diefelben in feinem einzelnen Falle überfchreiten, 

in Anwendung zu bringen. 

h) Wiegen nme er er er erh . nr Hr + 

Saͤmmtliche Arbeiten werden von dem Pächter beforgt, doch fteht es dem Lagerer 

der betreffenden Waaren frei, diefelben durch feine Leute überwachen zu laffen. 

Für außerordentliche, in den Marimalanfägen nicht aufgeführte Arbeiten und 

Manipulationen werden, falls nicht vorher eine befondere Vereinbarung getroffen ift, 
die Selbſtkoſten mit 20 pCt. Auffchlag von dem Pächter berechnet. 

Wenn neue Artikel in den Handel fommen, welche im neuen PerroleumsKHafen 

zu lagern find, oder wenn Gebinde oder Waaren in anderer Verpackung vorfommen, 
die von den im Tarif genannten differiren, fo find die Koften im Verhaͤltniß zu den in 
diefem Tarif benannten zu berechnen. 

Gelbftverftändlich ift der Pächter verpflichtet, für die Confervirung der zur 
Lagerung ihm ubergebenen Waaren zu forgen und haftet er, in Gemäßheit der Beftim: 

mungen des Handelsgefeßbuches, für Schaden, welcher duch Verluſt oder Befchädigung 

der Güter feit der Empfangnahme bis zur Ablieferung entftanden ift, fofern nicht der 
Verluſt oder die Beſchaͤdigung durch höhere Gewalt entftanden ift oder durch die natürs 

lihe Befchaffenheit der Güter, namentlich inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche 
Leckage, (leßtere bei Petroleum felbftverftändlich nur dann, wenn feine Leckage-Garantie 

bedungen ift) und dergleichen, oder durch Mängel der Verpackung fich erklären läßt. 

Für Feuerfchäden haftet der Pächter in feinem Falle, auch nicht, wenn ſolche 
durch die Schuld feiner Angeftellten entftanden find. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 14. Juli 1879. 
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MA47. den 18. Juli 1879. 

Bekanntmachung, 

betreffend Abänderungen der Arznei-Taxe von 1875. 

Ss wird hierdurch zur Öffentlichen Kunde gebraht, daß vom Medicinal: 

Collegium Veränderungen und Zufäge zur Arznei: Tare von 1875 vorgelegt worden 
find, welche auf Grund $ 80 der Reihs:Gewerbeordnung von 1869 die Genehmigung 

des Senats erhalten haben. Es werden demnach die Aporhefer verpflichtet, dieſe 

feftgefeßten Veränderungen und Zufäge zur ArzneisTare von 1875 in ihrem Betriebe 
nicht zu überfchreiten. 

Veränderungen und Zufäge zur Arznei-Tare. 

— bedeutet Herabsetzung + Erhöhung. 

Gewicht. | Pf. Gewicht, Pf. 

—Acetum aromaticum........ 100 Gramm | 50 | —Atropinum ...... .......... 1 Centigramm| 5 
200 s ı75 1 Decigramm | 30 

—Acidum carbolicum erystallis. | 10 ⸗ 20 | — sulfurieum ...... 1 Centigramm 10 
50 ⸗ ‚75 | 1 Decigramm | 60 
100 s 100 anglicum | 1 Centigramm| 15 

chrysophanicum purum 1 ⸗ Ar | 1 Decigramm |100 

5 = 40 || _Balsamum Peruvianum ..... 
hydrobromicum(1,200) |] 10 ⸗ 40 — — ER J 

— salieylicum.......... 10 = | 60 || HBenzoü subt. pulv. .. ....... 1 i 10 

= tannicum .. . ........ ne ‚ 20 || —Bismuthum subnitricum .... l .: 10 
—Ambra grisen ....... ..... 1 Decigramm | 80 5 ii 30 
—Ammonium bromatum ..... : Gramm | 2 — valerianicum ... 1 J 20 

- : — Ir Camphora monobromata.... 1:4 15 
Amylum nitrosum .... .... 10 ⸗ 60 
—— chlorat.amorph. | 1 Decigramm | 30 || —Cantharides subt. pulv...... n . Pr 

vr — 13 z [38 Capsulae amylaceae, 2 Hälften j +-Aqua amygdalarım amarar..| 10 Gramm | 15 y u Srass 10 
— laurocerasi .......... 10 ⸗ 15 . a) en rt, 

J — 0 2685 „gelatinosae 
+ — — 0: 60 ||+ 1) mit Bals. Copaiv. Ol 
+ phagedaenica...... bis| 10» 30 jecoris, Ol. rieini, Pix | 
_ nigra bis| 100 — 30 liquida und ähnlichen 
— Plumbi en 100 * 10 einfachen Ingredienzen. | 10 Stück | 30 

500 P | 40 |\+ 2) mitExtr.Cinae,Cubebar., 
— Goulardi...... 100 s ' 10 10 — 120 

500 = | 40 || —Chininum ferro-citrieum.... 1 Gramm | 20 
— Argentum nitricum erystallis. | 1 Decigramm | 5 — hydrochlorieum .. | 1 Decigramm | 15 

1 Gramm | 50 | 1 Gramm |120 



—Chininum sulfuricum....... 
tannicum ........ 

—— — 422 

hydrato 

— Coffeinum..... een 
—Collodium cantharidatum . 
— elasticum . 

— Cortex Chinae ruber........ 
subt. pulv. 

— Quercus ............ 

PCubebae subt. pulv......... 
Cuprum sulfo-carbolicum .. 
ÜBFBFG. uusussnononsonacnre 
Curarinum sulfuricum . Keane 

Eserinum sulfuricum ....... 
_ Exiracl, Cort.rad. granatispir. 

gulae „..o<u0n.. 
— gentianae .......... 

— graminis........... 
— opii............... 

— rhei “wenn 

— secalis cornuti ..... 

—Ferrum carbonic. sacchar... 
—Flores Chamomillae vulgar.. 

Fölia Jaborandi ........... 
Matico .............. 

subt. pulv... 
— hypermangan. cryst.. 

Kalium bromatum subt. pulv. 
—Liquor Kali arsenicosi..,bis 
— caustici ....... 

— Natri caustici ..... . 

—Morphinum aceticum....... 
— hydrochloricum. 

Hamb. Gefegfammlung. 

Gewicht. Pf. 

1 Decigramm | 10 
1 Gramm | 25 

10 ⸗ 15 
100 ⸗ 180 

10 80 
100 ⸗ 240 
1 Decigramm | 15 
1 ⸗ 20 
1 ⸗ 6 

l Gramm 5 
10 Pi 15 

100 s 100 

10 ⸗ 40 
10 ⸗ 50 
10 ⸗ 5 

100 ⸗ 80 
10 ⸗ 15 

1 8 5 
1 Centigramm| 10 
1 Milligramm | 30 
10 Gramm | 15 
* ⸗ 110 
1 Centigramm, 40 

1 Gramm | 35 
1 ⸗ 10 

1 ⸗ 10 
5 ⸗ 20 

10 s 50 
1 Decigramm | 10 
5 ⸗ 25 

l Gramm |! 20 
1 ⸗ 50 

10 ⸗ 460 
10 ⸗ 10 
10 ⸗ 10 

100 ⸗ 60 
10 ⸗ 20 
10 ⸗ 16 
10 s 10 
50 ⸗ 25 
1 ⸗ 26 

10 ⸗ 10 
10 20 
10 5 25 
10 s 30 
10 = 20 
10 s 10 

100 8 60 
200 s 90 
100 ⸗ 50 
200 ⸗ 76 
1 Decigramm | 10 
1 ⸗ 10 
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— vinapis... 

+ N 
— valerianae ...... .... 

—+Oxymel Scillae ...... IT 

—Pepsinum ..... ....... .... 
Pilocarpinum hydrochloric. 

eryst. 
—Pulvis Magnesiae c. Rheo .. 
-+-Radix Liquiritise mundat... 

subt. pulv. 
— Rhei.... 
— subt. pulv. ..... 

-+-Rhizoma Iridis ............ 
subt, pulv. .. 

Saccharum Lactis subt. pulv. 
—Bapo viridis.............. 
Species pectorales ......... 

—BSpiritus......... —R ze 

—SuccusLiquiritiaedepur.insp. 

--Tartarus depuratus subt. pulv, 

= stibiatus........ bis 

_ Tioviarn Eucalypti globuli . 
Ferriacetici Radem, 

— Formicarum ...... 
Gelsemini semperv. 

—Tubera Jalapae subt. pulv. . 
—Unguentum Hydrargyri einer, 

praec. alb. bis 
rubrum ..bis 

— Zincum sulfo-carbolicum ... 

1 Gramm 

10 Gramm 
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M 48. den 25. Juli 1879. 

VBormundfhaftsordnung. 

Inmhalt. 

Erſter Abſchnitt. 

Bon der Bormundfchaftsbeftellung. 

1. Vorbereitende Maßregeln .. .. ... ... ESTER RETEUTEUTLUORTISUERTSUETT Art. 1-4. 
2. Vormundfchaftsbeftellung durch Teſtament »«--.-rrrernnnnenn nun nennen nn s 5 

3. Vormundfhaftsbeitelung durch Geleß- +» ---rrrrenennnnnnen nennen nenn une Pr 6—9, 

4. Vormundfhafrsbeftellung durch die Behörde--»-u---unenennnnnennnenn nenne s 10, 

5. Verfahren bei Abgang eines Vormundes ... .......... ... - 11. 

6. Eintreten der Aſſiſtenten ·. 8. 12, 

7. Beeidigung und Beftellung der Vormünder ... .... ...4 :s 13.14. 
8. Meauifite eines Vormundes. 

= Im Allgemeinen nennen nenne s 15. 

b. Gründe, die von der Vormundfchaft ausſchließen .. ................. z 16, 
9. Weigerungegruͤnde. :s 17.18, 

Bweiter Abſchnitt. 

Bon den Pflichten der Vormünder und von ihrer Verwaltung. 

A. Im Allgemeinen. 
1. Ppflichten der Vormuͤnder . . ...................... Art. 19.20. 
3. Pflichten ber Aſſiſtenten nenn nun nn. .. ⸗ 21. 

B. In Anſehung der Perſon der Pupillen ..... .... ...... 22.23. 

C. In Anſehung des Vermoͤgens. 
1. Bei Uebernahme der Vormundſchaft. 

a. Inventar EDER PEPERELLIERLLLETELLLELLEZELTESTIRETEREE 2477. 

b. Vorlegung des Inventars ................. ............. .... ne 28, 

ec. Fälle, wo das Inventar nicht vorgelegt wird ...... .............. . 29, 

d. Befondere Vorfchriften bei fatutarifhen Abtheilungen ............. : 30.31. 

e. Belondere Vorſchriften bei Einkindſchaften ....... ...............4 3234. 
f. Vorſchrift in Anſehung der zweiten Ehe uͤberhaupt . ............... 35. 

2. Verwaltung des Vermoͤgens. 
a. Allgemeine Vorſchrift ....................................... 36. 

b. Fortſetzung eines Gewerbes ..... .. .. . 3740. 
o. Grunbſtũccfe.âû 6¶„5⸗⸗ρ :« 41-43. 

44. 

e. Sichere Belegung. 
a. Im Viizemelneen ů ⸗465. 46. 
6. Mit Ruͤckſicht auf Eltern und Großeltern. ................. 47. 
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Erhebung von Geldern und Umfchreibung von Poften und Staatöpapieren. Art. 48, f. 

g. Ermwerbung von Grundftüden «unse nnensnenerennnnenennennneene . 49, 

h. Pachte und Miethekontrakte ............ ...........4 P 50, 

i. Erbſchaften --«--r-u0n ernennen nunonnunnnn nenn nun. SPETTTTEITE P 51. 

k. Vergleiche .. .. .. .. .. ...*4.* * ⸗ 32. 

1. Verwendung von Kapitalien .. .... ........4 P 53, 

3. Nechnungsführung und Rechnungsablage. 

a. Vormünderbuh und gegenfeitige Nehnungsablage ................ ‚ 54. 

b. Nahweifung, wie das Vermögen belegt worden: »«urunnennonnnnnns . 55. 
e. Fälle, wo die Nachweiſung der Belegung wegfällt ................4 s 56, 

d. Außerorbentlihe Rechnungsablage «mu nrrnnnennnnnnnnnnennnnnnne . 57, 

Dritter Abſchnitt. 

Hechtsverhältniffe der Minderjährigen. 

1. In Anfehung von Rechtsgeſchaͤften mit dritten Perfonen ...............4*42*4 Art. 58, 

2, In Anfehung von Nectsgefcbäften mit den Vormündern ..... ......44.... : 59,60. 

3. Wiedereinfeßung in den vorigen Stand .. . ......4.*4 ⸗ 61. 

vierter Abſchnitt. 

Von Beendigung der Vormundſchaft und von den dabei eintretenden 
Nechtsverhältnifien. 

1, Entlafung und Abfegung eined Vormundes .. .. .. . ......24. Art. 62. 
2. Beendigung der Vormundſchaft in der Perſon des Muͤndels. 

a. Im Allgemeinen . ........ ......2222****. 63. 

b. Von der Adoption insbelondere- ... ......... .....4 s 64. 

©. Legitimation .. ........ ........4*.. ⸗ 65. 

d. Volljaͤhrigkeitserklaͤrung ·.......................................... = 66-69, 

3. Schlußrehnung und Verfahren dabei. ...... ...............4224 :s 70-74, 

4. Honorirung der Vormuͤnder ss-uneennnnnnnnnnnnnnennen nenn nennen en nn nn ⸗ 75. 

Fünfter Abſchnitt. 

Von Kuratelen über Verſchwender, Geiſteskranke und denſelben ähnliche 
Perſonen, und über Abweſende und Verſchollene. 

1. Augemeine Regeln ........................................ Art, 76—83. 

2, Von der Kuratel über Verfhwender indbefondere .. . .........* . 84—88, 
3. Kuratel über Geiſteskranke u. ſ. w. -- «= er0n0nnenonnnnnnnennn nennen nun une ⸗ 89. 

4. Kuratel über Abweſende und Verſchollene .... .............4 . 90-9. 

Sechstet Abſchnitt. 
Bon den obervormundſchaftlichen Behörden und dem Verfahren vor denfelben. 

A. Für die Stadt, die Vorſtadt Et. Pauli und bie Landherrenfhaften der Geeſt⸗ 

und der Marfchlande. 

1, Bormundfchafts-Behörde und Zufammenfegung bderfelben. „ns -n nee.» Art. 95— 98, 
2. Innere Einrichtung derfelben und ſonſtige nähere Beſtimmungen » ++ +++» s 99-103. 

3. Verfahren vor der Vormundſchafts-Behörde. .. .. .... ............... ⸗ 104. 
4. Gebuͤhren... ⸗ 105. 

209 
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5, Nechtsmittel...... Art, 100 - 108. 

6. Jaͤhrliche Verichterſtattung. 109. 

B. Kür die Landherrenſchaften Ritzebuͤttel und Bergedorf .. ..............4 : 110-115, 

Erſter Anhang. 

Bormündereide und Verpflichtungsformnlare, 

Vormuͤndereid. 

Eid derjenigen Vormuͤnder, welche für eine beſondere Angelegenheit beſtellt werden. 

Verpflichtungsformular der Vormundſchafts⸗Aſſiſtenten. 
. Verpflihtungsformular der Kuratoren für Verſchwender, Geiſteskranke, Abweſende u. ſ. w. 0 0 

weiter Anhang. 

Gefege, auf welche die Bormundfchaftsordnung Bezug nimmt, 

„ Art. 7 und 17 Tit. 6 Theil II des Statutd, (©, Art. 6.) 
. Art. 4 und 6 Tit, 3 Theil IT des Statut. (S. Art. 30.) 

. 55 8—16 des Geſetzes, betreffend Ausführung der Konkurdordnung. (S. Art. 51), 
. Art. 1 der Revidirten Werordnung in Betreff der Todeserklärungen verfhollener Perfonen. (S. Art. 94.) — *28898 — 

Der Senat hat in Uebereinſtimmung mit der Buͤrgerſchaft beſchloſſen, 

und verfünder hierdurch als Geſetz, welhes am Tage der Einführung des 

Gerihtsverfaffungsgefeges an Stelle der Bormundfhaftsordnung vom 
23. December 1874 tritt, was folgt: 

Erfter Abſchnitt. 

Bon der VBormundfchaftsbeftellung. 

4. Borbereitende Maßregeln. 

Art. 1. 

Die obervormundfchaftliche Fürforge für Minderjährige tritt ein, fobald diefelben 

in Die Lage verfegt werden, eines Bormundes zu bedürfen, insbefondere aber bei ehelichen 
Kindern im Falle des Todes ihres Vaters. Die Mutter oder Stiefmutter folcher Kinder 
ift verpflichter, den Tod des Vaters innerhalb vierzehn Tagen mündlich oder fchriftlich 
auf der Vormundfchafts: Kanzlei anzuzeigen. Sind Unmündige elternlos geworden, fo 

haben die nächften Verwandten, fo wie etwaige Teftamentsvoliftrecfer davon auf obige 
Weife Anzeige zu machen, 
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Uneheliche Kinder brauchen nur dann bevormunder zu merden, wenn fich eine 

befondere Veranlaſſung dazu darbieter; doch muß der Tod der Mutter eines unehelichen 
unmündigen Kindes von den nächften Verwandten und etwaigen Teftamentsvollftrecfern 
allemal angezeigt werden, 

Alle diefe Anzeigen müffen gemacht werden, es mag Vermögen da fein 
oder nicht. 

Unterbleibt die Anzeige, fo kann den Umftänden nach eine Geldftrafe von 
6 bis 75 Mark verhängt werden, vorbehältlih einer von den Fünftigen Wormündern 

Mamens der Pupillen gerichtlih anzubringenden Schadensflage im Falle der Arglift. 

Die im Art. 10 Tit. 6 Theil III des Statuts angedrohte Strafe fällt weg. 
Zur weiteren Kontrole haben die mit der Führung der Sterberegifter beauftragten 

betreffenden Beamten von allen denjenigen im Laufe einer Woche eingetragenen Fällen, 
in welchen der Verftorbene unmündige Kinder hinterläßt, im Laufe der darauf folgenden 
Woche eine Abfchrift auf der Kanzlei der Vormundfchafts: Behörde einzureichen. 

Art. 2. 

Treten befondere Umftände ein, durch welche die Sicherheit des Nachlaffes oder 

der Kinder felbft gefährdet werden Fönnte, fo ift Dies ebenfalls anzuzeigen. Und fowie 

die Polizei: und Gerichtsbehörden in Fällen, in denen eine Einfchreitung der Ober: 

vormundfchaft nörhig wird, fich deshalb mit der Bormundfhafts: Behörde in Vernehmen 

fegen werden, fo ift es auch Pflicht eines Jeden, in Fällen, die eine fchleunige Ver: 

fügung erfordern, oder wenn er erfährt, daß die nöthigen Anzeigen von den zumächft 
dazu Verbundenen unterlaffen werden, durch eine mündliche oder fchriftliche Benach— 

richtigung auf der Vormundfchafts:Kanzlei die weiteren Maßregeln zu veranlaffen. 

Art. 3. 

Iſt der leibliche Vater oder die leibliche Mutter noch am Leben, fo fchreiter 

die Behörde vor der Hand (f. Art. 7) nicht ein, ausgenommen, wenn ſolche Perfonen 

fo krank oder fhwac find, daß fie ihren Sachen felbft nicht vorftehen koͤnnen. Sn 

foihen Fällen läßt die Behörde die nächiten Verwandten oder Hausfreunde, auch 
erforderlichen Falls Nachbarn und Bekannte vorladen, um Erfundigungen einzuziehen 

und nach den Umftänden Sicherheitsmaßregeln zu treffen. 

Art. 4. 

Sind die Kinder ganz verwaift, fo wird von der Vormundſchafts-Behoͤrde 

einer zuverläffigen Perfon einftweilen die Aufficht anvertraut. Mach Umftänden fann 

auch das Erbfhaftsamt zur DVerfiegelung des Machlaffes requiriet werden. 

27° 
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2. Bormundjchaftsbeftellung durch Teſtament. 

Art. 5. 

Haben Eltern oder Großeltern in einer letztwilligen Verfügung Vormuͤnder 
defigniet, fo behält es in der Megel dabei fein Bewenden. Das Aftuariar des Erbfchafts: 

amts theile der Vormundfchafts:Kanzlei zur weiteren DBeranlaffung einen Auszug aus 

den zur Publifation gelangenden Teftamenten mit, in denen Verfügungen wegen einer 

VBormundfchaft enthalten find. 

3 Bormundfchaftöbeftellung durch Geſetz. 

Art. 6. 

Hinſichtlich der Vormundſchaft des Vaters gelten im Allgemeinen die Ans 

ordnungen der Art. 7 u. 17 Tit. 6 Theil HI des Statuts (S. den zweiten Anhang); doch 
Fann die VBormundfchafts: Behörde in befonderen Fällen aus bewegenden Urfachen und 

ausnahmsmweife aucd in diefen Fällen von Amtswegen einfchreiten, aber nicht, ohne die 

Sache genau zu unterfuchen und den Water zu hören, auch nicht zum Machtheil der: 

jenigen Rechte, welche der Vater in eigenem Damen ausübt. 

Art. 7. 

Die Mutter hat fodann vor allen anderen Verwandten das nächfte Anrecht 

zur Vormundſchaft über ihre Kinder, doch muß fie innerhalb vier Wochen der Vor: 

mundfchaftss Behörde fchriftlich erklären, daß fie die Vormundfchaft übernehmen will, 

widrigenfalls fie zur Erklärung darüber aufgefordert wird, Ihr zur Seite treten zwei 

Affiftenten, wenn möglich Verwandte von beiden Seiten. Die Behörde wird bei deren 
Auswahl, wo möglich, billige Ruͤckſicht auf die Wünfche der Mutter nehmen. 

Will die Mutter die Vormundſchaft nicht übernehmen, oder hält die Behörde 
fie aus erheblihen Gründen zu Dderfelben untuͤchtig, fo wird für eine anderweitige 

Bevormundung geforgt. 
Art 8. 

In Ermangelung beider Eltern wird der vÄterliche, und wenn diefer wegfällt, 

der muͤtterliche Großvater gefegliher Vormund feiner Enfel. Doch muß er fi in 
derfelben Frifl, welhe im Art. 7 in Anfehung der Mutter vorgefchrieben worden, 

entweder dahin erklären, daß er die Vormundſchaft übernehmen will, oder anzeigen, 

aus welchen Gründen er diefelbe abIchnen zu fönnen glaubt, widrigenfalls er zu Diefer 
Erklärung oder Anzeige aufgefordert wird. 

Sodann tritt die Großmutter värerlicher, und in deren Ermangelung die Groß: 

mutter mütterlicher Seits ein. 

Großeltern, welche die DVBormundfchaft über ihre Enkel übernehmen, haben 

hinfichtlich alles eigenen Vermögens, welches die Enfel zur Zeit der Uebernahme der 
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Vormundſchaft bereits befigen, oder welches ihnen nachmals zufällt, in jedem Betracht 

alles das zu beobachten und zu feiften, was anderen Vormuͤndern obliegt; infofern nicht 

Ausnahmen aus der Matur der Sache hervorgehen (z. B. in Betreff des Art. 20, 

unter 1 und 2, u. f. w.). SHinfichtlich des zwifchen den Enfeln und dem Großvater 

oder der Großmutter noch nicht getheilten Vermögens aber hat der Großvater in ‘Be: 
ziehung auf die Vormundfchaft die Rechte und WBerbindlichfeiten des Vaters, und Die 

Großmutter Diejenigen der Mutter; infofern nicht das Geſetz befondere Ausnahmen 
vorfchreibt. (Urt. 24 und 47.) 

Sind feine Verwandte in aufiteigender Linie vorhanden, oder werden felbige 

nicht zuläffig befunden, fo find die nächften Blutsfreunde von beiden Seiten zunaͤchſt 

zur Vormundſchaft berufen. 
Art. 9. 

Für die in das Waifenhaus aufgenommenen, fowie für die von den Koftfinder: 

inftituten der allgemeinen und der St. Pauli Armenanftalt untergebrachten Unmündigen 

wird die vormundfchaftliche Fürforge durch die damit beauftragten Mitglieder der bes 

treffenden Verwaltungen ausgeübt, welche auch in den Fällen, in denen dies fonft nach 
diefem Geſetze erforderlich ift, den Konfens der VBormundfchafts: Behörde nicht eins 

zuholen brauchen. 
Die Vormundfchafts: Behörde bleibt jedoch befugt, wenn in einzelnen Fällen 

diefer Art das Intereſſe von Minderjährigen es erheifcht, eine andere Bevormundung 

derfelben anzuordnen. Eine Verfügung diefes Inhalts hat das Erlöfchen der vormunds 

ſchaftlichen Befugniffe der bezüglichen Verwaltung über den betreffenden Minderjährigen 
ohne Weiteres zur Folge. 

4 Bormundfchaftsbeftellung durch die Behörde, 

Art, 10. 

Bei Ermangelung oder Unzuläffigkeit von Verwandten ernennt die Behörde 
zwei Vormünder, und nimmt dabei vorzüglich auf die Freunde, die Standes: und 

Gewerbsgenoffen, fomwie auf die VBorfchläge der Verwandten und Freunde Rücklicht, 

5. Verfahren bei Abgang eines Vormundes. 

Are 11. 

Stirbt ein Vormund, fo muß der Mitvormund dies binnen vierzehn Tagen 
anzeigen, und zugleich die nächften Verwandten namhaft machen, bei fünfzehn Mark 

Strafe, welche bei fernerer Verzögerung erhöht wird, Auch die Verwandten der 
Pupillen find in dieſem Falle zur Anzeige verpflichtet. Iſt der Überlebende Vormund 

nicht an der Verwaltung (Art. 20), fo übernimmt er diefelbe fogleich, und fordert von 

den Erben des Verftorbenen alle auf die Vormundfchaft Bezug habenden Bücher, 
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Dofumente, Gelder u. f. w. innerhalb vierzehn Tagen ein, bei gleicher Strafe; es fei 
denn, daß die Behörde eine längere Frift ertheilte. Ueber etwaige Weigerungsgruͤnde 
der Erben, wenn fie nicht von der Behörde fommiffarifch befeitige werden koͤnnen, wird 

von den Gerichten entfchieden; Doch kann die Behörde jederzeit die behufigen Sicherheits: 

maßregeln treffen. Die definitive Quitirung der Erben erfolge jedoch immer erft, wenn 

an die Stelle des verftorbenen ein anderer Vormund ernannt worden, und zwar von 
beiden Vormuͤndern. 

6. Eintreten der Affiftenten. 

Art. 12. 

Wenn die Mutter oder Großmutter ftirbe, oder zu einer andern Ehe fchreitet, 

fo treten die Affiftenten in der Regel als Vormünder ein. Jedoch ift folches auf der 
Bormundfchaftss Kanzlei anzuzeigen, worauf ihnen fodann der WBormündereid abgenommen 

wird. Den Todesfall eines Affiftenten find die Mutter und der überlebende Aſſiſtent 

nad) Maßgabe des Art. 11 anzuzeigen verbunden. 

7. Beeidigung und Beftellung der VBormünder. 

Art. 13, 

Ale Bormünder, mit Ausnahme des Vaters und Großvaters, der Mutter und 

Großmutter, leiften einen Vormuͤndereid vor der Behörde, Die Vormundſchafts-Aſſiſtenten 
werden durch einen Handfchlag an Eidesftatt verpflichtet. (S. den erften Anhang.) 

Art. 14. 

Bei DBeftellung von Vormuͤndern wird die Behörde flets die Taufs oder 
Geburtsfcheine der Pupillen beibringen laſſen. Erforderlichen Falles find dieſelben 

gebührenfrei auszufertigen. In dem WVormünderbrief ift das Alter der Minderjährigen 
aufzuführen. 

8. Mequifite eines Vormundes. 

a. Im Allgemeinen. 

Art. 15. 

Vormuͤnder und Affiftenten muͤſſen Angehörige des deutſchen Reiches fein und 

in der Regel ihren Wohnfig innerhalb des Hamburgifchen Staatsgebietes haben. 
Ausnahmen von diefer Regel (hiefiger Wohnfig) find nur ftatthaft, wenn ſich 

Vormuͤnder oder Affiftenten in allen die VBormundfchaft betreffenden Dingen dem hiefigen 

Gerichtsftande und den hiefigen Gefegen ausdrücklich unterwerfen. 

b. Gründe, die von der Bormundfchaft ausſchließen. 

Art. 16. 

Zur Vormundfchaft koͤnnen nicht zugelaffen werden: 

1. Perfonen, die nach Maßgabe der Artikel 76 und folgg. felbft unter Kuratel gefegt 

worden find. 
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2. Solche, die notorifh in Schulden vertieft find ober in gegründetem Rufe der 
Verfhwendung ftehen, fo wie ſolche, welche in Konkurs gerathen find, während 

der Dauer des Konfursverfahrens, und fo lange fie nach aufgehobenem Konfurs: 

verfahren noch Anfprüchen von Konfursgläubigern ausgefeßt find, falls nicht im legt: 

gedachten Falle die Behörde aus erheblichen Gründen eine Ausnahme eintreten 
laſſen will. 

3. Alle, die eine Zuchthausftrafe erlitten haben, oder fonft, wegen unredlicher Führung 
einer Vormundſchaft oder Kuratel, wegen Diebftahls, Betruges, Faͤlſchung, oder 

Bankerotts beftraft oder eines Meineids überwiefen worden find, 
4. Diejenigen, gegen welche auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt ift, fo 

lange fie dieſer Mechte verluftig find. (Steafgefegbuh $ 34 unter 6.) 
5. Solche, die mit den Eltern der Pupillen in entfchiedener Feindfchaft lebten, oder 

die mit den Pupillen felbft im unabgemachten Erbfchafts: oder Mechnungs: und 

fonftigen fireitigen Verhaͤltniſſen ftehen, oder überhaupt Gläubiger oder Schuldner 

derfelben find. Doc fällt Letzteres weg, fobald das kollidirende Intereſſe befeitigt 

worden, und fann bis dahin eine interimiftifche WBormundfchaft angeordnet werden, 

6. Diejenigen, welche der Vater oder Großvater, und der Teftator oder Schenfer in 

Betreff des hinterlaffenen oder gefchenften Gegenftandes von der Vormundfchaft 
ausdrücklich ausgefchloffen hat. 

7. Perſonen, die des Schreibens und Nechnens ganz unfundig find. Mur ausnahms: 

weife genügt es, wenn nur einer der Vormuͤnder dieſe Kenntniffe befißt. Fehlt 
es dem Großvater daran, fo kann ihm ein Mitvormund zur Seite gefeßt werden. 

Es ift Pflicht eines Jeden, der zur Vormundſchaft berufen wird, es der 

Behörde anzuzeigen, wenn er von den Ummündigen etwas zu fordern hat, oder ihnen 
etwas fchuldig ift; widrigenfalls verfällt derfelbe in eine Geldftrafe von 15 bis 75 Mark, 

vorbehältlih der nach Maßgabe Art. 103 zu veramlaffenden firengeren Beftrafung im 
Falle der Arglift. 

Inwieweit übrigens diefer Artikel überhaupt auf den Water, als gefeglichen 

Verwalter des eigenen Vermögens feiner Kinder, auf Die Mutter, und auf Großeltern 
anwendbar ift, hänge vom Ermeffen der Behörde in jedem einzelnen Falle ab. 

B® Weigerungsgründe. 

Art. 17. 

Jeder Angehörige des Hamburgifchen Staates, welcher in demfelben feinen 
MWohnfig har, muß eine ihm übertragene Vormundfchaft oder Affiitenz bei einer Vor— 
mundfchaft annehmen, fofern er nicht rechtliche Weigerungsgründe binnen acht Tagen 

anführen und befcheinigen Fann, Solche Gründe find in der Regel nur: 
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1. Drei noch fortwährende VBormundfchaften; wobei Affiftentfchaften mirgezählt werden. 

2. Schsjigjähriges Alter (was aber nicht zur Miederlegung berechtigt). 

3. Fünf eheliche, fih noch im väterlichen Haufe aufhaltende unverforgte Kinder. 

4. Anhaltende Krankheit, die auch an der Wahrnehmung eigener Gefchäfte hindert. 

5. Der von den ernannten Vormunde nachzuweifende Umftand, daß zur Vormundſchaft 

näher verpflichtete Perfonen Üübergangen worden; vorausgefeßt, daß diefelben tüchtig 

und mit feinem Eprceufationsgrunde verfehen find. 

An vorkommenden befonderen Fällen wird die Behörde ausnahmsweife auch 

andere Gründe nah Billigkeit berückfichtigen. 
Alle jedesmal vorhandenen Ablehnungsgründe müffen, bei Verluſt derfelben, 

oder bei fonftigem angemeſſenen Praͤjudiz, auf einmal angezeigt werden. Werden die 

Ablchnungsgründe unerheblich befunden, fo bleibt dem zur Vormundſchaft Berufenen 
zwar das Mechtsmittel der Befchwerde; er ift aber verbunden die WBormundfchaft 

einftweilen anzutreten. Cine Weigerung, welche diefer Worfchrift zumiderläuft, oder 

durch Anführung eines Ablehnungsgrundes überall nicht unterftügt worden ift, zieht, 

außer der Verpflichtung zum Erfaß des den Mündeln erweislich entftandenen Schadens, 

eine Gelöftrafe von 6 bis 75 Mark nach fich. 

Art. 18. 

Die Bormundfhafts: Behörde ift verpflichtet, einem Jeden Auskunft und auf 

Verlangen auch eine amtliche Befcheinigung darüber zu ertheilen, ob über einen be 

ftimmten Minderjährigen eine hiefige VBormundfchaft befteht und wer folhen Falls die 

Vormuͤnder find, 

weiter Abſchnitt. 

Bon den Pflichten der Vormünder und von ihrer Verwaltung. 

A. Im Allgemeinen. 

1. Pflichten der Vormünder. 

Art. 19. 

Die VBormünder haben im Allgemeinen auf die Verwaltung ihres Amtes 
ſowohl Hinfichtlih der Perfon als des Vermögens ihrer Pflegbefohlenen diejenige Sorg: 
falt zu verwenden, Die ein ordentlicher Hausvater in feinen eigenen Angelegenheiten - 

beobachtet. Sie haften für allen Schaden, der aus der Unterlaffung diefer Pflicht den 

Pupillen entfteht, und zwar folidarifch; der eine für den andern jedoch nur dann, wenn 

er die Handlung gewußt har, ohne fie anzuzeigen oder wenn er fie hätte wiſſen muͤſſen. 

(Siehe den folgenden Artikel.) Sie dürfen an Ort und Stelle nur ausnahmsweife 
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in befonderen Fällen durch Bevollmäctigte handeln, unter Fortdauer ihrer DVerant: 
wortlichfeit, und nur mit Erlaubniß der Behörde. 

Art. 20. 

Insbeſondere ift aber noch Folgendes zu bemerken: 
1. Die Verwaltung wechfelt jährlich unter den Vormuͤndern, wenn nicht die Behörde 

aus befonderen Gründen ein Anderes verftattet. Immer bat jedoch ein Vormund 

auf den andern wohl zu achten, und vorfommenden Falles Einfpruch zu thun. 

Kein Vormund darf in irgend erheblihen Fällen ohne Zuftimmung des andern 

handeln. Können die VBormünder ſich nicht einig werden, fo legen fie die Sache 

der Behörde zur Entfcheidung vor. 

2. Jeder Bormund ift bei eigener Verantwortlichkeit ſchuldig, der Behörde von jeder 
widerrechtlichen oder gefährlichen Handlung feines Mitvormundes, die ihm zur 

Wiſſenſchaft kommt, wenn feine WVorftellungen bei dem Mitvormunde fruchtlos 

bleiben, fofort Anzeige zu machen. 

3. Wenn ein VBormund nad abgelegter Schlußrehnung ordnungsmäßig entfchlagen 
worden, fo ift er von weiterer Verantwortlichfeit entfreit. 

Doch befchränft fich Diefes auf folhe Pöfte, die in den Mechnungen auf: 

geführe find. Wegen Veruntreuungen, Berfälfhungen, Verheimlihungen und 

Jrrthums bleibe der Vormund auch fernerhin verhaftet. 

2. Pflichten der Aififtenten. 

Art. 21. 

Die VBormundfhafts:Affiftenten (Art. 7) haben auf das Intereſſe der Kinder 
forgfältig zu achten, und der Mutter oder Großmutter bei Führung der Vormundfchaft 
mit Rath und That an die Hand zu gehen. DMamentlich ift die Mutter und Groß: 

mutter gehalten, bei dem Verkaufe von Grundſtuͤcken, bei der Belegung von Geldern, 

bei Umfchreibung und Tilgung von KHauspoften, bei Umfchreibung von Staatspapieren, 
ihren Rarh einzuholen. (Vergl. übrigens Art. 48.) Bei Handlungen der Mutter oder 
Großmutter, die ihnen pflihtwidrig fcheinen, müffen fie derfelben Vorftellungen machen, 

und wenn diefe nicht fruchten, fih an die Behörde wenden. 

Ihre befonderen Pflichten, wenn eine Handlung oder ein Gewerbe fortgefegt 

wird, find im Art. 38 vorgefchrieben. 

B. In Anfehung der Perfon der Pupillen, 

Art. 22. 

Vormuͤnder find verpflichten, ihre Muͤndel möglichft zu gottesfürchtigen, gefunden 
und brauchbaren Menfchen zu erzichen. Bei der Erziehung find Stand, Vermögen 

28 
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und Fähigkeiten zu berückfichtigen. Die Behörde ift jeder Zeit berechtigt, fi) nach der 

Verpflegung und Erziehung der Mündel zu erkundigen, und nad Umſtaͤnden eine 

Unterfuchung deshalb anzuftellen. Alle Schullehrer find verbunden, ihr Auskunft zu 

geben, wenn fie es verlangt. Uebrigens wird die Erziehung der Kinder in der Kegel 

nicht nur dem Dater, fondern auc der Mutter, felbft wenn fie zur zweiten Ehe 

gefchritten ift, vorzugsmweife überlaffen. Doch haben die VBormünder, und zwar auch 

dann, wenn eine Einfindfchaft gefchloffen worden, ihr Augenmerk darauf zu richten, 

daß die Kinder gut erzogen und zur Kirche und Schule gehalten werden. Bei übler 
Behandlung oder Vernachläffigung der Kinder müffen fie, wenn ihre VBorftellungen 
erfolglos bleiben, die Sache der Behörde anzeigen. 

Art. 23. 

Wenn der Behörde von Verwandten oder Freunden oder anderweitig eine 
glaubhafte Anzeige gefchieht, daß die Kinder fchlecht behandelte werden, fo unterfucht 

fie die Sache, und nimmt fi durch glimpflihe Vorftellungen an den Vater, die Mutter 

oder jonftigen Vormünder, der Kinder an. Fruchten diefe nicht, oder find die Vorfälle 
überhaupt von bedenflicher Art, fo forgt fie einftweilen für die Sicherheit der Kinder, 

und verfügt weiter nad Den Umſtaͤnden. (Urt. 62 und 103.) Der Behörde fteht 

ebenfalls die Kognition über alle Befchwerden der Vormuͤnder über ihre Pupillen, und 

umgekehrt diefer Über jene zu, infofern nicht die Borfchrift des Art. 103 eine Verweifung 

der Sache an die Staatsanwaltfchaft nörhig macht. 

C. Zn Anfehung des Vermögens, 

4. Bei Hebernahme der Bormundfchaft. 

a. Önventar. 

U tt, 24, 

Jeder Vormund ift fofort nach Uebernahme der Vormundfchaft zur Errichtung 
eines Güterverzeichniffes (Inventars) über das feinem Pflegbefohlenen eigenthuͤmliche 

Vermögen gehalten. Fälle demfelben fpäterhin durch Erbfchaft oder anderweitig ein 

ferneres eigenes Vermögen zu, fo ift ein nachträgliches Inventar zu errichten, und 

ebenfo zu verfahren, wie in Art. 28 vorgefchrieben worden; und zwar auch dann, wenn 

der Vater oder die Mutter die VBormundfchaft führen. 

Auf das einem überlebenden Ehegatten mit minderjährigen Kindern gemein: 

fchaftlihe Vermögen ift das Inventar nur in dem Falle auszudehnen, wenn die Mutter 
der Überlebende Theil ift und nicht felbft Vormünderin wird. Yedoch kann die Behörde 

in befonderen Fällen, und namentlih wenn die Affiftenten aus hinreichenden Gründen 
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darauf antragen, die Mutter, auch wenn fie die Vormundfchaft felbft führe, zur 

Errichtung und Vorlegung eines Inventars über das Gefammtvermögen anhalten. 
Auf das einem Großvater oder einer Großmutter mit minderjährigen Enfeln 

gemeinfchaftliche Vermögen erftrecft die Inventariſirung fich niemals. 

Art. 25. 

Hat ein Dater oder ein anderer Erblaffer die Errichtung eines Inventars 

befugterweife verboten oder erlaffen, fo behält es dabei fein Bewenden, vorbehältlich 

befonderer Verfügungen der Behörde in außerordentlihen Fällen. Jedoch haben die 

Vormuͤnder auch dann ein Privatverzeichniß zu errichten und der Behörde bei der 

Schlußrechnung vorzulegen. 
Art. 26. 

Das Inventar ift entweder motariell oder wenigftens vor zwei Zeugen zu 

errichten. Die Leßteren müffen wo möglih aus der Verwandtſchaft der Pupillen 

genommen werden. 

Es bleibt der Vormundfchafts: Behörde überlaffen, die Errichtung eines 
notariellen Inventars vorzufchreiben, wenn fie dies den Umftänden nach für zweck: 

mäßig hält. 
Art. 27. 

Die Inventarien find vorzugsweife fo einzurichten, daß fie eine leichte und bequeme 
Ueberficht des Vermögens gewähren. Die einzelnen Gegenftände muͤſſen daher rubrifen: 

weife und nicht nach dem zufälligen Orte ihrer Aufbewahrung jufammengeftellt werden. 

Liegt ein Handelsgefchäft vor, fo muß eine Weberficht der Aktiva und Paffiva 

beigefügt werden. 
b. Borlegung bed Inventars. 

Art. 28. 
Jedes Inventar muß innerhalb vier Wochen von Zeit der VBormundfchafts: 

beftellung auf der Vormundfchafts: Kanzlei eingereicht oder in gleicher Frift angezeigt 
werden, daß die Muͤndel ein eigenes Vermögen nicht befigen, widrigenfalls die Vormuͤnder 
bei 6 bis 18 Mark Strafe dazu von Amtswegen angehalten werden. Bei ferneren 
Verzögerungen kann die Strafe erhöht, jedoh aus Gründen auch gleich anfangs eine 

längere Frift ertheilt werden. 

c. Källe, wo das Inventar nicht vorgelegt wird. 

Art, 29. 

Die Vorlegung des errichteten Inventars (vgl. Art. 24) fällt weg: 
a. Wenn eine Handlung oder Fabrif fortgefegt wird (Art. 37). 

b. Wenn der Vater oder ein anderer Erblaffer fie hinfichtlich feines Nachlaffes rechts: 

gültig verboten hat. 
25 * 
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c. Wenn eine MWittwe zwar die Vormundfchaft nicht felbft führt, aber mit den 

Kindern im ungerheiltem Gute Bleibt; foviel das Geſammtvermoͤgen anbetrifft 

(vgl. übrigens Art. 24). 

Die Vormundfhaftrs: Behörde kann ausnahmsweife auch in anderen Fällen, 

wo wichtige Mückfichten folches rarhfam machen, von der Vorlegung des Inventars 

dispenfiren. 

d. Befondere Borfchriften bei ftatutarifchen Abtheilungen. 

Art. 30. 

Theilen Eltern ihre unmündigen Kinder ftatutarifh ab, fo gelten folgende 

befondere Regeln, übrigens mit Beibehaltung und näherer Beftimmung der Vorfchriften 
der Artifel 4 und 6, Tit. 3, Theil MI des Status. (S. den zweiten Anhang.) 

1. Der DBater muß: 
a. Die Abtheilung ſowohl als die wirfliche Belegung oder Verficherung der abge: 

fagten Gelder bewerfftelligen, che und bevor er zur andern Ehe fchreitet. Mur 

ausnahmsweife und aus befonderen Gründen fann ihm zur Belegung derfelben 

von der Behörde eine längere Frift bewillige werden. 

b. Will ein Vater feine Kinder fowohl vom Mütterlichen als vom Vaͤterlichen abs 

theilen, fo gefchieht die Beeidigung des Yuventars, welche ihm in diefem Falle 

nach den Statuten obliegt, vor einem der bei der Behörde angeftellten Sekretaͤre. 

c. Ehe der Vater zur andern Ehe fchreiten darf, müffen die von ihm bei der Abs 

theilung zugezogenen beiden nächften männlichen Anverwandten feiner verftorbenen 

Ehefrau vor einem der bei der Behörde angeftellten Sefretäre und zwar in Ab: 
wefenheit des Vaters, an Eidesſtatt erflären, daß die Abrheilung dem Statute 

und diefer Verordnung gemäß gefchehen, und daß die Belegung oder Verficherung 
der Kindergelder wirklich erfolgt fei; oder wenn der Vater nur vom Muͤtterlichen 
abtheilen zu wollen erklärt, und mit der Frau erfter Ehe fein Vermögen erheirathet 

hat, daß eine Abtheilung aus diefem Grunde nicht ftattgefunden habe. 

Hat die Belegung der Gelder noch nicht ins Werk gerichtet merden 

fönnen, fo muß nach Ablauf des von der Behörde verftatteten Termins eine 

nachträgliche Erklärung abfeiten diefer Verwandten darüber erfolgen, daß felbige 

nun wirklich gefchehen iſt. Wird diefe Erflärung nicht beigebracht, fo werden die 

Betheiligten vorgeladen, und angehalten, entweder die Erflärung nunmehr abzugeben, 

oder, wenn Dies noch nicht gefchehen kann, folches baldmöglichft zu befchaffen. 

d. Sind feine männliche Verwandte der verftorbenen Frau vorhanden, oder leben fie 

auswärts, fo hat der Vater zwei andere geeignete Männer zu fifticen. 

e. Hinfichtli der Art und Weiſe, wie die abgefagten Gelder den Kindern zu vers 

fihern find, behält es zwar bei den WVorfchriften des Staturs fein Bewenden, 
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doch muͤſſen die Gelder fo belegt oder verbuͤrgt werden, daß fie, dem redlichen 

Dafürhalten der zugezogenen Berwandten nach, wirklich gefichert find, und namentlich 

auch dann, wenn fie in das eigene Erbe des Vaters eingefchrieben worden find. 

Auch hierauf ift die Erklärung der Verwandten zu erfirecfen. 

ſ. Im Falle einer Differenz zwifchen dem Vater und den beiden nächften Anverwandten 

der verftorbenen Ehefrau oder einem derfelben ift eine fommiffarifche Ausgleihung 

von der Behörde zu verfuhen. Schlägt diefe fehl, fo haben die Verwandten 
die Wahl, ob fie den Vater zur Beeidigung feiner Angabe vor einem der bei 
der Behörde angeftellten Sefretäre anhalten, oder die Sache gerichtlich mit dem 

Dater ausmachen wollen, wobei fodann die nächften Auverwandten oder der bei 

feinem Widerfpruche Beharrende als der Kinder gefeglihe Vormuͤnder für dieſen 

Prozeß auftreten. Jedenfalls muß fpäterhin in Anfehung der Anzeige der wirklich 

erfolgten Belegung den übrigen VBorfchriften Diefes Artifels gemäß verfahren 
werden. Doch fann die Behörde unter befonderen Umftänden dem Vater die 

zweite Ehe vor Beendigung eines folhen Prozeffes zu vollziehen erlauben. Betrifft 
die Differenz nicht den Belauf der abzufagenden Gelder, fondern nur deren 

Belegung, fo wird von der Behörde darüber entfchieden. 

2. Die Mutter muß unter Zuzicehung der Vormuͤnder (f. Art. 12) ein Inventar 

errichten und vor einem der bei der Behörde angeftellten Sefretäre beeidigen. 

Diefes Inventar muß ſich über Alles erftrecfen, was fie zur Zeit der Abtheilung 

befigt, als wovon fie zufolge Art. 6, Tit. 3, Th. III des Statuts, welcher hiedurd) 

aurhentifch interpretirt wird, abzurheilen verpflichter if. Bei Konſtituirung des 

Vermögens der Kinder wird Übrigens ganz fo wie in allen anderen Fällen ver: 
fahren. Wuͤnſcht die Mutter einzelne Gegenftände nicht zum Öffentlichen Verkauf 
zu bringen, fo wird, falls dies Grundftüce find, nad Anleitung des Art. 42 

verfahren. Mobilien find durch Sachverftändige, welche die Behörde ernennt 

und beeidigt, abzufhägen. Kine UWeberficht der erfolgten Abtheilung wird der 

Behörde fammt dem Inventar und übrigen Belegen vorgelegt, und Deren 
Genehmigung eingeholt. 

Art. 31. 

Jeder Ehegatte ift verpflichtet, die Kinder und GStieffinder des andern Ehe: 

gatten aus früherer Ehe zu ernähren, zu erziehen und zu verpflegen, auch wenn diefe 

Kinder Fein eigenes Vermögen befigen. Diefe Pflicht dauert fort, bis die Kinder ihrem 
Stande gemäß untergebracht worden, und tritt, foviel die Verpflegung betrifft, in 

Krankheirsfällen auch fpäterhin wieder ein. Auf uneheliche Kinder finder diefer Artikel 

feine Anwendung. 
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e. Befondere Vorfchriften bei Einfindfchaften. 

Art. 32. 

Beabſichtigt man eine Einkindfchaft, fo muß ebenfalls die Errichtung eines - 
Inventars und die Taration der Mobilien und Grundftücke (Art. 30 und 42) vorauf: 

gehen. Der Entwurf des Einfindfchaftsvertrages ift fodann der Behörde vorzulegen, 

welche die Näthlichkeit der Einfindfchaft, befonders auch durch Befragung der beider: 

feitigen nächften Verwandten, und mit Nückfiht auf die Größe des Vermögens, und 

auf den größeren oder geringeren Mififo des Gewerbes des Waters unterfucht, und 

fodann, wenn fich Fein Bedenken findet, oder das etwa gefundene befeitigt worden ift, 

zu der von allen Betheiligten genehmigten Einfindfchaft ihre Zuftimmung giebt. 
Auch der Vater, welcher einfindfchaften will, kann angehalten werden zu diefem 

Rechtsgefchäft feinen Kindern Vormuͤnder beftellen zu laffen. 

Art. 33. 

Bei der Beurtheilung und näheren Beftimmung der Einfindfchaften find vor: 

nehmlich folgende Regeln zu beobachten: 
1. Der hiefigen Gewohnheit gemäß begründet eine Einkindſchaft ein gegenſeitiges 

Erbrecht der Vorkinder und des angeſetzten Ehegatten, ſelbſt in dem Falle, da die 
zweite Ehe kinderlos bliebe, ſo wie ein gegenſeitiges Erbrecht der Vor- und Nach— 
finder unter ſich. Von dieſen allgemeinen Grundſaͤtzen kann zum Vortheil der 
Kinder abgegangen werden. 

2. Dasjenige, was den durch die Einkindſchaft vereinigten Kindern anderweitig zufaͤllt, 

bleibt in der Regel von dieſem durch die Einkindſchaft feſtgeſetzten Erbgange aus— 

geſchloſſen. 
3. Bei Eingehung einer Einkindſchaft iſt, ſo viel den ihnen zukommenden Pflichttheil 

betrifft, die Einwilligung der Eltern, und in deren Ermangelung der Großeltern 
des kinderloſen Ehegatten erforderlich. 

4. Bei obwaltender erheblicher Ungleichheit des Vermoͤgens iſt fuͤr diejenigen Kinder, 

welche widrigenfalls benachtheiligt werden wuͤrden, ein Voraus (Praecipuum) zu 

bedingen, welches unter Aufſicht der Vormundſchafts-Behoͤrde, ſofern nicht beſondere 

Umſtaͤnde das Gegentheil rathſam machen, pupillariſch belegt werden muß, und hin— 
ſichtlich deſſen die alſo bevorzugten Kinder ſich ausſchließlich unter einander beerben. 

5. Es muß allemal die Verpflichtung zur Ernaͤhrung und Erziehung der Vorkinder 

uͤbernommen werden, wogegen die Zinſen des Voraus zugeſtanden werden koͤnnen. 

6. Bei dritten Ehen, oder wenn ſchon zweierlei Kinder vorhanden ſind, werden Ein— 

kindſchaften nur in beſonderen Ausnahmefaͤllen geſtattet. 

7. Der Stiefvater wird durch die Einkindſchaft nicht Vormund feiner Stieffinder. 
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Art. 34. 

Wenn gar fein oder nur ein höchft unerhebliches Vermögen, von welchem mit 

Kindern erfter Ehe abzutheilen fein würde, vorhanden if, und dies befcheinigt oder 
nach Umftänden eidlich erhärtet wird, fo Fann die Vormundfchafts: Behörde verftatten, 

daß der Finderlofe Ehegatte die Kinder erfter Ehe für feine eigenen annimmt, ohne 

weitere Formalicät, als die Zuftimmung der Perfonen, denen er einen Pflichttheil zu 

hinterlaffen fchuldig ift, infofern folche vorhanden find. Diefe Kinder beerben alsdann 

mit den etwa fpäter erzeugten Kindern den Stiefoater oder die Stiefmutter, und um: 

gekehrt; jedoch mit der, im Art. 33, Mo. 2 ausgedrückten Befchränfung. 

f. Borfchrift in Anfehung der zweiten Ehe überhaupt, 

Art. 35. 

Keinem Vater und feiner Mutter, die aus einer früheren Ehe unmiündige 
Kinder haben, fteht es frei, zur anderweitigen Ehe zu fchreiten, bevor mit einem Attefte 
der VBormundfchafts:Kanzlei befcheinigt worden, daß den Pflichten hinfichtlih der Wer _ 

mögensanfprüche der Kinder Genüge gefchehen ift. Diefe Vorfchrift gilt auch bei der 

Wiederverheirathung gefchiedener Ehegatten. Die Kinder aus der gefchiedenen Ehe 

haben zwar in folchen Fällen feinen gefeßlichen Anfpruch auf eine ftarutarifche Abtheilung; 

indeß hat die Bormundfchafts: Behörde es nach den Umftänden jedes einzelnen Falles 
ju prüfen, inwieweit zur Sicherung der Mechte der Kinder, fei es durch Beftellung 

eigener Vormuͤnder (vgl. Art. 60), fei es auf andere Weiſe, einzufchreiten iſt, und 

danach das Erforderliche zu verfügen. 

2. Berwaltung des Vermögens, 

a. Allgemeine Borfchrift. 

Art. 36. 

Wenngleich Vormünder die ohne Gefahr zu bemwirfende Vermehrung des 

Vermögens ihrer Muͤndel nicht vernachläffigen dürfen, fo ift doh Erhaltung deffelben 
ihre Hauptpflicht. 

b, Fortfeßung eined Gewerbes. 

Art. 37. 

Eine Handlung oder Fabrif darf daher nur mit Genehmigung der Vormund— 

Ihaftss Behörde forrgefegt werden. Bei der Prüfung der Zweckmaͤßigkeit einer folchen 

Gefchäftsforrfegung geht die Behörde von dem Gefichtspunfte aus, daß die Megel 

gegen eine folhe Einrichtung ift, und daß dieſe nur dann verflattet werden kann, 

wenn wichtige Gründe fie rarhfamer machen, als die Realifirung des Vermögens. Iſt 
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die Mutter am Leben, und der Führung des Gefchäfts gemachfen, oder doch von ihr 

bei felbigem eine nügliche Einwirkung zu erwarten, fo kann die Fortfegung eher geftattet 
werden, als in andern Fällen. 

Finder die Behörde bei Unterfuchungen diefer Art irgend cine Bedenklichkeit, 

fo kann fie die Unterfuchung zweien von den Vormündern oder von der Mutter in 

Vorfchlag zu bringenden Verwandten der Mindel oder zwei anderen rechtlichen Männern 
übertragen, nach Umftänden auch einen diefer Gachverftändigen felbft ernennen. Diefe 

Männer werden zur WBerfchwiegenheit verpflichtet, und haben nad vorgenommener 

Unterfuhung fchriftlih an Eidesſtatt zu erflären, ob fie die Fortſetzung des Gefchäftes 

dem Intereſſe der Mindel für angemeffen halten oder nicht. Sind fie verfchiedener 

Meinung, fo giebt ein Mitglied der Behörde, nad vorheriger Unterfuhung und 
Berathung mit den Sachverſtaͤndigen, den Ausfchlag. 

Art. 38. 

Setzt eine Mutter auf diefe Art das Gefchäft fort, fo ift fie gehalten, ihren 

° Affiftenten oder den Bormündern ihrer minderjährigen Kinder in der Regel jährlich eine 
Bilanz vorzulegen, und denfelben die Einficht ihrer Bücher u. ſ. w. zu geftatten. 

(Dergl. Art. 21.) Wenn das Gefchäft Verluſt bringt, fo berathen die Affiitenten oder 

VBormünder fich mit der Mutter wegen der zu treffenden Mafregeln. Findet alsdanu 

die Mealifirung des Vermögens Bedenken, jo wird Davon der Behörde eine Anzeige 
gemacht. In der Megel har die Behörde, wenn fih bei Vormundfchaften, bei welchen 

die Fortfeßung eines Gefchäftes verftatter worden, Verluſt finder, die Realiſirung des 

Vermögens zu veranlaffen, und wird dabei mit möglichfter Schonung aller Verhaͤltniſſe 
verfahren. 

Art. 39. 

Das Gefuh um Fortfeßung eines Gefchäftes muß fpäteftens dann vorgebradt 
werden, wenn im Falle der Piquidirung Des Wermögens das Inventar vorzulegen fein 

wirde (Urt. 28), oder wenn dies wegfällt (Art. 29), Doch in dem nämlichen Termine, 

Art. 40. 

Wird die Fortfegung eines Gefchäftes verftatter, fo fällt außer der Vorlegung 

des Inventars (Art, 28) auch die Verpflichtung zur Belegung der Pupillengelder 

(Art, 45), legtere ganz oder theilweife, nach den Vorſchriften der Behörde, hinweg. 

c. Grundſtücke. 

Art. 41. 

Grundftücke find in der Regel zu Fonferviren. ine höhere Beſchwerung der: 

felben kann nur mit Erlaubniß der Behörde vorgenommen werden, und wird vornehmlich 
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nur wegen nörhiger Reparaturen geftattet. Wenn folche Reparaturen aber bedeutend 
und Foftipielig zu werden drohen, fo muß überhaupt die Zuftimmung der Behörde zu 

denfelben eingeholt werden, auch wenn die Meparaturen ohne höhere Befhwerung des 
Grundftücks befchafft werden koͤnnen. Findet die Behörde in folchen Fällen den Verkauf 
des Grundſtuͤcks für gerathener, fo verfüge fie dem gemäß. 

Art. 42. 

Der Verkauf von Grundftücken findet nur ausnahmsweiſe, vorzüglich bei noth: 

wendigen Veraͤußerungen, und nach erhaltener Erlaubniß der Behörde ſtatt. Wird 

jedoch das Erbe von einem hypothekariſchen Gläubiger profequirt, fo bedarf es diefer 

Erlaubniß nicht. Dagegen aber muͤſſen die Vormuͤnder vor Ablauf der erften drei 
Monate, wenn fie bis dahin den Poften nicht haben anfchaffen Fönnen, der Behörde 
die gefchehene Kündigung anzeigen, und folche befcheinigen, auch über den Erfolg des 
Verkaufs nochmals berichten. 

Der Verkauf gefchieht entweder Öffentlich oder unter der Hand. Ym erfteren 
Falle haben die Vormuͤnder binnen einer von der Behörde zu beftinnmenden Frift über 
das Reſultat zu berichten, in leßterem wird die Genehmigung erft ertheilt, nachdem eine 

Unterfuchung durch von der Behörde ernannte Sachverftändige vorhergegangen ift und 

diefe den beabfichtigten Verkauf als annehmbar hat erfcheinen laſſen. 

Finder in Fällen, wo eine Mutter mit ihren unmündigen Kindern in ungerheilten 

Gütern lebt, der Verkauf eines zum Geſammtgut gehörenden Grundftückes ſtatt, fo ift 

der Ueberfhuß auf der Wittwe und Kinder Namen zu belegen, und daß folches gefchehen, 

der Vormundfhafts: Behörde nachzumeifen, welche jedoch die pupillarifche Sicherheit der 

Belegung nicht zu prüfen hat, indem in diefer Beziehung das Behufige Dem gewiffenhaften 
Ermeffen der Mutter und der Vormuͤnder oder Afjiftenten überlaffen bleibt, (Vgl. Art. 47.) 

Art. 43. 

Auch bei auswärts belegenen Grundftücen ift, wenn fie verfauft werden follen, 
eine vorgängige Ausmirtelung des Werthes erforderlich; deren Art und Weiſe jedoch 
den Beftimmungen der Vormundfchafts: Behörde, nah den Umftänden, und nad den 

Einrichtungen des Landes, wo die Grundftücke belegen find, überlaffen bleibt. 

d. Mobilien. 

Art. 44. 

Mobilien, Juwelen, Prätiofen, Münzen, Gemälde, Bücher und dergleichen, 

fowie Schiffe und Schiffsparten, Waaren u. f. w. (legtere, infofern nicht eine Handlung 

foregefegt wird), müffen in der Megel verkauft werden, und zwar in Öffentlicher Auktion, 

wenn die Behörde nicht mach vorheriger Unterfuhung ein Anderes geftatter. Aus: 

29 
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nahmen von diefer allgemeinen Vorfchrift find zuldffig, nicht allein hinſichtlich einzelner 

Stüce, fondern cs fann auch nach Befchaffenheit der Umſtaͤnde und des Vermögens 

mit Genehmigung der VBormundfchafts: Behörde eine ganze Sammlung oder ein ganzes 
Mobiliar unverfaufe bleiben. Leinen: und Silberzeug, auch nach Umftänden Kleidunge: 

ftücfe und Betten, fowie Handwerfsgeräche dürfen vorzugsweife affervirt werden. 

Verbleibt eine Mutter mit ihren Kindern in ungerheiltem Gute, fo ift fie zur 

Realifirung des Hausraths, Leinens und Gilberzeugs, und überhaupt der zu ihrem und 
der Ihrigen Gebrauch dienenden Gegenftände nicht gehalten. 

e. Sichere Belegung. 

a. Im Allgemeinen. | 

Art. 45. 

In der Megel muß das gefammte Vermögen der Unmündigen, Grundftüd: 

ausgenommen (Art. 41), auch wenn es auswärts fchon belegt fein follte, entweder im ficheren 

hypothekariſchen Poften in Hamburgifchen Grundfiücken, oder in Hamburgifchen Staats: 

papieren, oder aber, wenn es fih um geringere DBerräge handelt, bei einer von der 

Dormundfchafts : Behörde zu beftimmenden Eparfaffe auf beſondere unverfäufliche 

Pupillenbücher, welche unentgeltlih auf der Kanzlei der Behörde ertheilt werden, 

zinsbar angelegt werden. Hypothekpoſten fowohl als Staatspapiere muͤſſen auf der 

Kinder Namen mit der Angabe, daß felbige unmuͤndig find, gefchrieben werden, Andere 
Arten der Belegung fönnen nur in ganz befonderen Fällen mir Genehmigung der 
Behörde gefchehen. 

Als fihere Hyporhefpoften find bis auf weitere Verfügung folche anzufehen, die 

bis zur Hälfte des Grundfteuerwerthes belegt find, jedoch muß daneben eine den be 
treffenden Poften deckende Verfiherung gegen Feuersgefahr nachgewiefen werden, wenn 

der Hauptwerth der Hypothek nicht etwa in Rändereien befteht. Sofern jedoch der Grund: 
ſteuerwerth eines Grundſtuͤcks uͤber 300,000 Mark beträgt, können pupillarifche Be: 

legungen nur innerhalb der erften 150,000 Mark Statt finden, und fofern der Grund: 

fteuerwereh 450,000 Marf überfteige, nur innerhalb des erften Drittheils. 

Mehr als die Bedürfniffe der Pupillen jedesmal erfordern, darf Fein Bormund 

ohne Genehmigung der Vormundfchaftss Behörde länger als vier Wochen unbelegt in 

Händen behalten. 
Kann die ordnungsmäßige Belegung im diefer Zeit nicht bewirft werden, fo ill 

der Betrag einftweilen auf Antrag der WVormünder oder auf Verfügung der Bor: 
mundfchafts: Behörde, wenn es fih um einen DBanfpoften handelt, an die Depofite: 

Konto der PVormundfhafts: Behörde abzufchreiben, fonft aber bei der Sparfajle 

zu belegen, 
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Die Fortdauer der Pupillarieät der für Minderjährige genommenen Hypothekpoͤſte 
ift der VBormundfchafts: Behörde auf deren Verlangen von den Vormuͤndern nachzuweiſen. 

Belegungen, welche vor dem 1. Januar 1875 von Bormündern oder Kuratoren 
zuläfjiger XBeife vorgenommen worden find, werden nicht deshalb, weil fie den Bes 

ftimmungen diefes Artikels nicht entfprechen, als unzuläffig angefehen. Die Vormund— 

ſchafts⸗Behoͤrde kann jedoch, wenn im befonderen Fällen das Intereſſe der Minder: 

jährigen dies erfordert, eine anderweitige Belegung anordnen. 

Art. 46. 

Hypothekpoſten, welche die Vormuͤnder im Machlaffe vorfinden, haben fie nur 

dann zu konſerviren, wenn fie Diefelben nach vorheriger Unterfuchung ficher finden. 

Aktien, fremde Staatspapiere u, f. w., fönnen fie aber nur mit Genehmigung der Behörde 

unrealifirt laffen. 

6. Mit Rüdfiht auf Eltern und Großeltern. 

Art. 47. 

Eine mit ihren unmindigen Kindern in ungerheilten Gütern lebende Mutter 
hat, wenn das Gefchäft nicht fortgefeßt wird, im Allgemeinen die Verpflichtung, das 

Gefammtvermögen, vorbehältlih der Ausnahme des Art. 44, mit Zuziehung der Bor: 

minder oder Affiftenten, nach der Vorſchrift der Art. 45 und 46 zu realifiren, und 

dafjelbe auf ihren und ihrer Kinder gemeinfchaftlihen Namen zu belegen; doch bleibt 

es dem gewiffenhaften Ermeffen der Mutter und Bormünder oder Affiftenten uͤberlaſſen, 

ob und inwieweit fie, zumal bei bedeutendem Belaufe des Vermögens, Ausnahmen von 

dieſer Regel fiir zuträglich halten. Die Großmutter bedarf zu folhen Ausnahmen der 

Zuftimmung der VBormünder oder Affiftenten nicht. 

Fällt den Kindern nahmals duch Erbſchaft oder fonft ein eigenes Vermögen 

zu, fo muß folches ganz fo realifirt werden, wie die Art. 45 und 46 es vorfchreiben, 

und muß ein ſolches Vermögen auf den alleinigen Namen der Kinder belegt werden. 

Das NMämliche gilt in Anfehung eines folhen eigenen Vermögens der Kinder auch 

dann, wenn der Vater die VBormundfchaft führt. 

Vermögen dagegen, welches der Mutter durch Erbfchaft oder fonft perfönlich 

zufälle, bleibt, infofern niche andere gefeßliche Befchränfungen eintreten, der alleinigen 
Dispofition der Mutter überlaffen. 

f. Erhebung von Geldern und Umfcreibung von Polten und Staatdpapieren. 

Art. 48. 

Vormuͤnder Fönnen ohne Erlaubniß der Behörde Feine Hppothefpoften tilgen, 
umfchreiben, oder mit einer Klaufel verfehen laffen, auch nicht, wenn der Schuldner 

fündig, Auch zur Veräußerung hiefiger Staatspapiere und Erhebung von bei der 

29 * 
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Sparkaffe auf Pupillenbuch belegten Geldern bedürfen fie der Zuftimmung dir Behörde. 

Anderweitige ausftchende Forderungen der Miündel oder eines Erblaſſers derfelben 

fönnen fie ohne erhaltene Erlaubniß der Behörde einfaffiren. Die pupillarifche Wieder: 

belegung der erhobenen Gelder ift, fofern nicht eine anderweitige Verwendung von der 
Behörde geftarter wird, binnen einer anzufeßenden Frift bei Geldftrafe nachjuweifen. 

Diefe Befchränkungen gelten jedoch nur für die den Kindern ausfchließlich 

zuftändigen Poften und Gtaarspapiere, abgefagte Gelder miteinbegriffen. Dagegen 

bedarf es bei Lebzeiten des Waters, der Mutter oder des fonftigen Aszendenten, mit 
welhem die Minderjährigen fih in ungerheilten Gütern befinden, zur Umfchreibung, 

Verflaufulirung, oder Tilgung der zum gefammten Gute gehörigen Hypothekpoſten und 

Staatspapiere feiner Befugung der Behörde, fo wenig wenn der Varer oder die Mutter 

die Vormundſchaft felbit führen, als wenn die Kinder anderweitig bevormunder find. 

Was aber die Vormundfchafts:Affiftenten (f. Art. 21) anberrifit, fo wird deren 

Konfens bei allen öffentlichen Behörden mit erfordert, fo oft eine Mutter oder Großmutter 

als Vormünderin Fonfentirt. 

g. Erwerbung von Grunbdftüden. 

Art. 49. 

Zum Anfauf von Grundſtuͤcken find Vormuͤnder nur mit Zuftimmung der 
Behörde und hauptfächlih nur in dem Falle befugt, wenn dadurch mit höchfter Wahr: 

fcheinlichfeit ein Poften gerettet wird, Ebenſo bedürfen fie eines DBefchluffes der 

Behörde, wenn ein ſchon zum Machlaffe gcehöriges Grundftück auf einen andern Namen 
gefchrieben werden foll. 

h. Pacht: und Miethfontrafte. 

Art. 50. 

Pacht: und Mierhfontrafte dürfen in der Megel nicht auf längere Zeit als bis 

zum nächften Termine nach eingerretener Volljährigkeit des Afteften Pupillen gefchloffen 

werden. Den Fall einer längeren Dauer ausgenommen, erfordern dergleichen Kontrafte 

nicht die Zuftimmung der Behörde, doc) ift dieſe berechtigt, auch hierüber jederzeit nähere 

Nachweiſung zu fordern. 
i. Erbſchaften. 

Art. 51. 

Für die Ausfchlagung ciner Erbfchaft, fowie für den Antrag auf Eröffnung 

des Konfurfes über einen Nachlaß bedürfen WVormünder der Ermächtigung der Bor 

mundfchafts:Behörde. Im Uebrigen fommen hinſichtlich der Benefizial-Antretung von 

Erbfchaften die Vorfchriften des Geſetzes, betreffend Ausführung der Konfursordnung 

zur Anwendung (S. den zweiten Anhang). 
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Die in einer legtwilligen Verfügung enthaltenen Beftimmungen, unter welchen 
den Mündeln etwas erworben wird, müffen, wie fih von felbft verftehr, gleich anderen 

juridifchen Obliegenheiten erfüllt werden. Etwaige Wünfche des Vaters werden von 
der Behörde jederzeit möglichft berückfichtigt. 

k. Bergleiche. 

Art. 52. 

Vormuͤnder bedürfen zur Abſchließung eines Vergleiches, deſſen Gegenftand 
einen Werth von mehr als 300 Mark hat, oder unfhägbar ift, infofern fich der 

Vergleich nicht auf Bewilligung mäßiger Zahlungstermine befchränft, der Zuftimmung 
der Behörde. Haben VBormünder in einem anhängigen Prozeffe einen Vergleich, zu 
deſſen felbftändigem Abfchluß fie hiernach nicht befuge find, unter Vorbehalt der ober: 

vormundfchaftlichen Genehmigung abgefchloffen, fo haben fie diefelbe binnen vierzehn Tagen - . 

bei der Behörde nachzufuchen, und die Genehmigung, wenn fie erfolgt ift, bei dem 
Gerichte, wo der Vergleich gefchloffen worden, anzuzeigen. 

l. Verwendung von Kapitalien, 

Art. 53. 

Wenn die jährlichen Einnahmen der Pupillen nicht zu deren Ernährung und 

Erziehung ausreichen, fo fann mit Genehmigung der Behörde das Kapital ganz oder 

theilweife dazu verwandt werden. 

3. Nechnungsführung und Nechnungsablage. 

a. Vormünderbuch und gegenfeitige Rechnungsablage. 

Art. 54. 

Jeder verwaltende Vormund hat, bei einer Strafe von 15 bis 180 Mark, 
ein Vormuͤnderbuch zu führen, worin er alle Einnahme und Ausgabe pünftlih und 
nach der Zeitfolge, mit Benennung des Jahres und Tages aufjeichnet, auch, wenn der 
Pflegbefohlenen mehrere find, nach Umftänden jedem fein befonderes Konto giebt. Die 

Rechnung wird alljährlich abgefchloffen, und dem Mitvormunde, fowie, wenn der Vater 

oder Großvater, die Mutter oder Großmutter noch am Leben find, das Vermögen aber 
nicht felbft verwalten, auch Ddiefen zur Genehmigung und Mitunterfchrift vorgelegt. 

Das Buch wird fodann dem für das nächte Jahr die Verwaltung übernehmenden 

Vormunde (f. Art. 20) übergeben, und feßt Diefer das nämlihe Buch im nächften 
Kahre fort, _ | 

Bei bedeutenden Verwaltungen, wo nach faufmännifchem Gebrauch mehrere 

Bicher erforderlich find, miüffen diefe gehalten, und kann ein Buchhalter zugezogen werden. 
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Die Behörde ift berechtigt, fich jederzeit die vormundfchaftlichen Rechnungs: 

bücher vorlegen zu laffen. 

So lange die Mutter mit den Kindern in ungerheiltem Gute bleibt, ift fie, 
foviel das Geſammtvermoͤgen betrifft, als deffen Verwalterin zu betrachten, und, den 

Fall des Art. 38 ausgenommen, in der Megel zur Nechnungsablage an die Affiftenten 

oder Bormünder nicht gehalten. In außerordentlichen Fällen ift nach Art. 57 zu verfahren. 

b. Nachweiſung, wie dad Vermögen belegt worden. 

Art. 55. 

Die Vormuͤnder find verpflichtet, fpäteftens binnen Jahresfriſt, von Zeit der 

Vorlegung des Inventars an (f. Art. 28), der Behörde anzuzeigen, wie fie das Vermögen 

der Pupillen belegt (Art. 45) oder auf den Namen der Kinder umgefchrieben haben 

(Art 46); wobei die betreffenden Ertrafte oder Staatspapiere vorzulegen find, auch 

ruͤckſichtlich der Hypothekpoſten durch Producirung eines amtlichen Nachweifes über die 

Prioritde und eines Ertraftes aus der Grundfteuerrolle und aus dem Feuerfaffenbuch 
darzuthun ift, Daß dem Art. 45 gemäß verfahren worden. 

Finder die Behörde den Poften nicht vorfchriftsmäßig belegt, fo verfügt fie 

nach den Umftänden, infonderheit zur Sicherung der Anfprüche der Pupillen an die 

Vormuͤnder; jedoch den Rechten dritter Perfonen unbefchader, gegen welche vielmehr 

erforderlichen Falles die Sache zu Gericht zu verweifen if. 

Hat das Vermögen noch nicht völlig realifirt werden Fönnen, fo ift dieſes ans 

zuführen und nach Umftänden zu befcheinigen. Bis zur völligen Nealifirung ift fodann 

alle zwölf Monate ein Status des Vermögens der Pupillen an die Behörde einzu: 

reichen, und anzuzeigen, ob und welche Beränderungen ſich mit dem Vermögen der 

Pupillen ereignet haben; insbefondere, ob daffelbe ferner realifire oder von einem Verlufte 

betroffen worden ift. Beides muß gehörig nachgewiefen werden, 

Iſt in der Folgezeit etwas zu belegen, fo wird nach der obigen Vorfchrift 

verfahren. 

Ereignen fih Derlüfte am Vermögen der Mündel, fo müffen diefe jederzeit 

angezeigt und nachgewiefen werden. 

Laſſen Vormünder fih in einem diefer Punfte fAumig finden, fo werden fie bei 

fteigenden Geldftrafen oder durch andere geeignete Mittel zur Befolgung derfelben angehalten. 

ec. Fälle, wo die Nachweiſung der Belegung wegfällt. 

Art. 56. 

Die Vorfchriften des Art. 55 fallen weg: 

1. Wenn die Errichtung eines Inventars überhaupt nicht erforderlich ift. (Art.24 u. 25.) 
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2. Im Falle des Art. 37, und überhaupt, wenn die Vorlegung des Inventars 

wegfällt. (Art. 29.) 

Vorbehäftlich befonderer Anordnungen der Behörde in bedenflichen Fällen. 

Fällt jedoch Kindern, deren Vater oder Mutter die VBormundfchaft führt, 

oder mit ihnen in ungerheiltem Gute geblieben ift, ein befonderes Vermögen zu 

(Art. 24 und 47), fo ift in Anfehung deflelben nach den Vorfchriften des Art. 55 zu 

verfahren, jedoch hinfichtlich des Vaters mit Ausnahme der von ihm abgefagten Gelder, 

3. Wenn die Behörde fchon bei Vorlegung des Inventars wegen Unerheblichkeit 

des Vermögens davon dispenfirt hat. 

4. Wenn der Vater oder Großvater die Anwendung des Art. 55 rechtsgültig ver: 

boten hat. 
d. Außerordentliche Rechnungsablage. 

Art. 57. 
Der nicht adminiftrirende Mitvormund kann zu jeder Zeit bei der Vormund— 

fhafts: Behörde auf Rechnungsablage des verwaltenden Vormundes antragen. Die 

gedachte Behörde unterfucht dann die Gründe und VBeranlaffung eines folhen Gefuchs, 

und kann demnaͤchſt dem verwaltenden Vormunde binnen einer beftimmten Frift 

Rechnungsablegung bei fteigender Geldſtrafe vorfchreiben. Sie unterfucht dann auch 

die Nechnung, und verfüge darauf das Möthige, oder verweift dabei fi ergebende 

Differenzen nah Umftänden, wenn fie nicht anders zu erledigen find, an die Gerichte. 

Auch ohne folhen Antrag kann die Behörde, vorfommenden Umftänden nach, 

und namentlich bei gegründeten Anzeigen von Verwandten der Miündel, jederzeit eine 

folhe Rechnungsablage von Amtswegen vorfchreiben. 
Auch hat die Behörde in allen Fällen diefer Art das Recht, diejenigen 

Perfonen zujuziehen, denen fie eine genauere Kenntniß der Sache zutraut. 

Dritter Abſchnitt. 

Nechtsverhältniffe der Minderjährigen. 

a. In UAnfehung von Nechtsgefchäften mit dritten Perfonen. 

Art. 58. 

Vormuͤnder find verpflichtet, alle wichtigeren Kontrafte für ihre Mündel, die 

nicht blos den täglichen Hausftand, Fleine Einkäufe, Beftellungen bei Handwerkern, 

oder, wenn ein Gefchäft fortgefegt wird, den gewöhnlichen Umſatz betreffen, nur fchriftlich 

abzufchließen; bei Strafe ihrer Verantwortlichkeit für den aus dem Mangel fchriftlicher 

Abfaffung den Mündeln entftehenden Schaden. 
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Ein Kontrakt oder fonftiges Mechtsgefchäft, welches mit einem Minderjährigen 
perfönfich abgefchloffen worden, binder denfelben nur, wenn die Vormuͤnder folches 

Mamens feiner fchriftlich genehmigt haben. 

Namentlich können auch Pupillen fich nicht rechtsbeftändig ohne Genehmigung 

der Vormuͤnder chelich verfprechen; doch kann der Konfens, wenn er ohne hinlänglichen 

Grund verweigert ward, von der Vormundfchaftss Behörde ergänzt werden. Daffelbe 

kann eintreten, wenn Eltern ihren minderjährigen Kindern ihre Einwilligung zu einer 

Heirath verfagen. | 

Wenn ein Minderjähriger, welcher das vierzehnte Lebensjahr vollender hat, mit 

Genehmigung des Vaters oder der Vormünder einen Dienftvertrag als Gefelle, Gehülfe 
oder Lehrling eines felbftändigen Gemwerbetreibenden, als Handlungsgehülfe eines Kaufmanns 

gefchloffen oder als Geſinde fich vermierher har, fo wird der Minderjährige in Bezug 

auf die aus diefen Verträgen fich ergebenden Rechte und Pflichten einem Volljährigen 

gleich geachtet. 

Die vaͤterliche oder vormundjchaftlihe Genehmigung gilt, wenn nicht aus 

drücklich eine Befchränfung hinzugefügt ift, als ein für allemal ertheilt. Es macht 

feinen Unterfchied, ob die Genehmigung ausdrücklich oder ftillfehweigend ertheilt ift. 

Wenn ein Dienfls oder Lehrverhältniß der oben bezeichneten Art bereits that: 

fählih feinen Anfang genommen hat, fo ift bis zum Beweiſe des Gegentheils anzu: 

nehmen, daß der Minderjährige den betreffenden Vertrag mit Genehmigung des Vaters 

oder der Vormuͤnder abgefchloffen hat. 

Auch zum felbftändigen Handeln vor den Behörden zur Entfheidung von 

Streitigkeiten der felbftändigen Gewerbetreibenden mit ihrem KHülfsperfonal ift der 

Minderjährige nur dann befugt, wenn derfelbe nach den Beftimmungen diefes Artikels 
einem VBolljährigen gleich zu achten ift. 

2. In Anfehbung von Nechtsgefchäften mit den Vormündern. 

Art. 59. 

Der Vormund kann fo wenig felbft feine Mündel heirarhen, als einem Kinde 

des Vormundes die Ehe mit der oder dem Mündel geftatter ift, es fei denn der Vor: 

mund zuvor der Vormundfchaft über den in Frage ftehenden Pupillen entlaffen, und 

hierauf die Zuftimmung des Mitvormundes, fo wie des neuen Vormundes, und die 

Quitirung des abtretenden Vormundes erfolgt. 

Bei Heirarhen diefer Art nach erreichter Volljährigkeit muß die Schlufredinung 

vorgelegt, und der Vormund quitirt worden fein. (Urt. 70 folgg.) 



Hamb, Gefepfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 233 

Art. 60. 

Will ein Vormund anderweitig mit feinem Pupillen fontrahiren, fo ift dazu ein 

befonderer Vormund zu beftellen, und die Genehmigung der Behörde einzuholen. Die 

Befugniß des Art. 16 Tit. 6 Theil III des Statuts hinfichtlich eines Darlehns an den Vor: 

mund ift aufgehoben; Doch darf der Vormund Gelder des Mündels in feinem Erbe 

verfihern, wenn dies dem Art. 45 diefer Verordnung gemäß gefchehen Fann. 

Bei fonftigen Follivirenden Sntereffen eines Vormundes und eines Mündels ift 

letzterem ebenfalls ein befonderer Vormund zu beftellen, und hat der Vormund jene 

kollidirenden ntereffen der Behörde zu dieſem Zwecke vorzulegen. 

Diefe Vorſchrift bezieht fih auh auf Eltern, und namentlich auf den Fall, 

wo felbige einen Sceidungsprogeß führen, der eine völlige Auseinanderfegung wegen 

des Gefammtvermögens zur Folge hat. 

3 Wiebereinfegung in den vorigen Stand. 

Art. 61. 

Es fteht den Minderjährigen als folhen, und abgefehen von den Fällen, wo 
auch Volljährige dieſe Rechtswohlthat erlangen Fönnen, feine Wiedereinfegung in den 

vorigen Stand (in integrum reslilutio) zu: 
1. Wenn die Vormuͤnder mit Vollbort der Behörde gehandelt haben. 

2. Wenn, nad Art. 37 und folgg., eine Handlung, Fabrik, oder ein fonftiges Gefchäft 

fortgefegt wird, Hinfichtlich der darauf Bezug habenden Rechtsgefchäfte. 

3. Wegen folcher an die Vormuͤnder geleifteter Zahlungen, und folcher mit ihnen 

abgefchloffener Rechtsgeſchaͤfte, zu welchen, diefer Vormundfchaftsordnung zufolge, 

die Erlaubniß der Behörde nicht eingeholt zu werden braucht. 

Ob und inwieweit eine Wiedereinfegung in den vorigen Stand in andern Fällen 
zulaͤſſig ift, bleibe der Entfcheidung der Gerichte überlaffen. 

Vierter Abſchnitt. 

Bon Beendigung der VBormundfhaft und von den dabei eintretenden 
Rechtsverhältniſſen. 

4. Entlaffung und Abſetzung eines Vormundes. 

Art. 62. 

Die VBormundfchafts:Behörde kann einen Bormund aus hinlänglichen Gründen 
auf fein Anfuchen, mit feiner Zuftimmung, und felbft wider feinen Willen entlaffen; 

legteres namentlih dann, wenn Umſtaͤnde eintreten, die ihn zur Führung einer Vor— 

30 
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mundfchaft überhaupt oder diefer Vormundſchaft insbefondere unfähig machen (Art. 16), 

oder wenn er die Erziehung der Mündel vernachläffigt oder fie fchlecht behandelt. 

In folhen Fällen ann, wenn dringende Umftände es erfordern, felbft ein 

Vater von der Vormundſchaft über feine Kinder entfernt werden, und gefchieht diefes 

vermirtelft Ernennung anderweitiger VBormünder nach angeftellter genauer Unterfuchung. 

Wegen grober und wiederholter Nachläffigfeit oder unredlicher Verwaltung kann 

die Behörde den Vormund abfegen, und die nöthigen Sicherheitsmaßregeln für die 

Perfon und das DBermögen der Pfleglinge treffen. Als Unredlichkeit wird es fchon 

angefehen, wenn der Vormund Gelder des Pupillen anderweitig als nah Maßgabe 

des Art. 59 zu feinem Mugen verwandt oder irgend eine Handlung vorgenommen hat, 

mit welcher er feinen eigenen oder der Seinigen VBortheil zum Schaden des Mündels 
beabfichtigte, felbft wenn diefer zufällig nicht dadurch beeinträchtigt worden wäre. 

i Im Fall der Veruntreuung oder fonftiger Verbrechen verfähre die Behörde 

überdies nah Maßgabe des Art. 103. 

2. Beendigung der VBormundfchaft in der Perfon des Mündels. 

a. Im Allgemeinen. 

Art. 63. 

In der Perfon des Mündels wird die Vormundfchaft beendige: 
1. Durd) deffen Tod; 

2. Durch deffen Volljährigkeit, welche mit dem zurückgelegten einundzwanzigften Fahre, 

fowie für unmindige Mädchen außerdem duch Verheirathung eintritt; 

3. Durch Adoption; 

4. Durch Legitimation; 
5. Durch Volljaͤhrigkeitserklaͤrung; 

6. Durch Aufgabe des hiefigen Domizils. 

Vormünder können jedoch das Domizil eines Mündels nicht ohne Einwilligung 

der Vormundfchafts: Behörde mit rechtlicher Wirkung aufgeben. Mur der Vater als 

gefegliher Vormund feiner Kinder bedarf dazu der obervormundfchaftlichen Ge: 

nehmigung nicht. 

KHinfichtlih des im Hamburgifchen Staatsgebiete belegenen unbeweglichen 

Vermögens bleibt auch nach Aufgabe des hiefigen Domizils Die Hamburgifche 

Vormundfchaftss Behörde fo lange zuftändig, als fie nicht ihre Kompetenz auf die 

vormundfchaftliche Behörde des neuen Domizils übertragen hat. 



Hamb, Gefepfammlung. 1879, 1. Abtheilung. 235 

b. Bon der Adoption insbefondre. 

Art, 64. 

Die Betätigung der Adoptionen gefchieht von der VBormundfchafts: Behörde, 

weiche vorher eine genaue Unterfuhung anftellen und, wenn Minderjährige dabei 

fonfurriren, erforderlichen Falles deren Bevormundung anordnen wird. Zu einer 

Adoption ift außerdem die Einwilligung der nächften dabei in Betracht kommenden 

Pflichteheilsberechtigten und, wenn die dadurch zu erwerbenden Erbrechte fich nicht auf 

ein gegenfeitiges Erbrecht des Adoptirenden und des Adoptirten nebft der Nachkommenſchaft 

diefes Letzteren befchränfen follen, die Erlaffung eines Aufgebots erforderlich. 

c. Regitimationen. 

Art. 65. 

Die Legitimationen, infofern fie nicht durch nachfolgende Ehe gefchehen, erfolgen 

vom Senate nach angeftellter Unterfuhung. Geſchehen fie Durch nachfolgende Ehe, fo 
ift die Zuftimmung der Behörde erforderlich, wenn eine früher angeordnete Bormundfchaft 

dadurch beendigt werden foll. 

d. Boljährigfeitserflärung. 

Art. 66. 

Die Volljährigkeitserfiärung (venia aetatis) wird bei der WBormundfchafts: 

Behörde nachgefucht, aber nur aus befonders wichtigen Gruͤnden ertheilt und in jedem 

Falle Durch ein Öffentliches Blatt befannt gemacht. 

Art. 67. 

Der Ertheilung der Volljährigkeit geht allemal eine forgfältige Unterfuchung 

aller Umftände voran. Die Unterfuchung wird hauptfählih auf folgende Punfte 

gerichtet, welche bei der Ertheilung vorzüglich in Betracht fommen. 

Es muß: 
1. Das gute Berragen und der gefeßte Charakter des Minderjährigen feinem Zweifel 

unterliegen. 

2. Es muß durch die Ertheilung der Volljährigkeit demfelben ein gemwiffer oder 

mwahrfcheinlicher erheblicher Wortheil erwachfen, der entweder bei fortwährender 

Vormundſchaft ganz verloren gehen oder doch fehr ungewiß werden würde; 

z. B. die Fortfegung des väterlichen Gewerbes, eine Eozierät und dergleichen. 
3. Ye bedeutender das Vermögen des Minderjährigen, je gefährlicher das Gefchäft ift, 

welches er unternehmen will, defto bedenklicher zeigt ſich die Volljährigkeitserflärung. 
30 * 
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4. Die Fürfprahe von Eltern, Bormändern und Verwandten fann, wenn ihr nicht 

andere Gründe zur Seite ftehen, nicht allein berückfichtige werden. Defio mehr 

aber im umgefehrten Sinne deren mit Gründen unterftüßter Widerſpruch. 

Art. 68. 

Unter Umpftänden Fann auch an die Ertheilung der Volljährigkeit die Bedingung 

geknüpft werden, daß die Aufficht der gemwefenen Wormünder, oder anderer von der 

Vormundfhafts: Behörde ernannter Perfonen bis zu erreichter Volljährigkeit fortdaure; 

jedoch den Rechten dritter Perfonen gegen den, welchem die Volljährigkeit ercheile ift, 

unbefchadet. 
Art. 69. 

Auf Rechte, die aus Privardispofitionen herrühren, hat die Volljaͤhrigkeits— 

erflärung niemals Einfluß. 

3. Schlußrechnung und Verfahren dabei. 

Art. 70. 

Bei Beendigung einer Vormundſchaft ift die Schlußrechnung fammt dem 

Vormünderbuch und übrigen Belegen binnen vier Wochen nach Beendigung der Vormund— 
fchaft auf der BormundfchaftssKanzlei einzureichen. Geſchieht Dies nicht, fo werden die 

Vormünder zur Beibringung derfelben binnen acht Tagen bei 6 bis 18 Marf GSırafe 
vorgeladen, und wird fo den Umftänden nach mit erhöhten Geldftrafen ferner verfahren. 

In bedenflichen Fällen wird die Sache zur Unterfuchung verwiefen. 

Die Bormundfchafts:Kanzlei hält die behufigen Regifter über alle Vormund— 

fchaften, um die Erfüllung diefer Vorfchriften abfeiten der Vormuͤnder gehörig kontroliren 
zu fönnen, 

Art. 71. 

Die Schlufrehnung wird fodann unterfucht, und die etwaigen Einwendungen 

der Behörde den Vormündern zur Erledigung mitgetheil. Sind fie befeitige oder 

nicht vorhanden, fo wird die Rechnung dem majorenn gewordenen Pupillen oder deffen 

rechtlichen Stellvertretern (f. Art. 76, 84 und 90) zugeftellt, um fich darüber binnen einer 

angemeffenen Frift zu erflären, wobei die Einficht der Bormundfchaftsaften verftattet wird. 

Art. 72. 

Etwaige Einwendungen des gewefenen Pupillen oder feiner Stellvertreter 
werden, wenn fie nicht fofort ald verwerflich erfcheinen, den bisherigen Vormuͤndern 

ebenfalls zur. Vernehmlaſſung mitgetheilt, und nachdem Ddiefelbe eingegangen ift, ein 

Termin zur guͤtlichen Auseinanderfegung anberaumt, Kommt die Ausgleichung zu 
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Stande, oder bedarf es überhaupt Feines Monitionsverfahrens, fo werden die Vor: 

münder quitirt; fonft aber die Sache zum gerichtlichen Verfahren verwiefen. Die Aus; 

lieferung des Vermögens, fo weit es abfeiten der gewefenen Vormuͤnder nicht befteitten 

ift, und der dahin gehörigen Papiere darf aber nicht danach aufgehalten werden. 

Art. 73. 

Bei freiwilliger oder gezwungener Miederlegung einer Bermundfchaft abfeiten beider 

Vormuͤnder tritt zwifchen diefen und den neuen Vormündern, und, wenn nur ein Bormund 

abging, zwifchen ihm und feinem Kollegen und Nachfolger ein ähnliches Verfahren ein. 

Art. 74, 

Das in den Artifeln 70—73 angeordnete Verfahren fällt weg, wenn die 

Nachweiſung der Belegung des Vermögens wegfaͤllt (Art. 56); jedoch fteht es auch in 

diefen Fällen dem gewefenen Pupillen frei, daffelbe zu verlangen, fo wie die Behörde folches 

auch außerdem in diefen Fällen aus zureichenden Gründen ausnahmsweife anordnen fann. 

Wenn dies Verfahren wegfällt, fo tritt ftatt deffen eine einfache Quitirung des 

oder der VBormünder oder der VBormünderin mit ihren Affiftenten ein. 

4. SHonuorirung der Vormünder. 

Art. 75. 

Die Vormuͤnder erhalten nach gänzlich beendigter Wormundfchaft für ihre 

Bemühungen, falls fie es verlangen, eine nach Maßgabe der Größe des Wermögens 
und der Dauer ihrer Verwaltung von der Behörde zu beflimmende Vergütung, Die 

jedoch für beide zufammen zwei Prozent von dem Kapital der Pupillen nicht überfleigen 

kann. Geht ein Vormund früher ab, fo wird die Vergütung nach Verhaͤltniß feftgefegt. 

Wird ein VBormund entlaffen oder abgefegt, und ıriffe ihn auch im erfteren Falle ein 

gegründerer Vorwurf, fo hat er Feine Anfprüche auf Belohnung. 

Fünfter Abſchnitt. 

Bon Ruratelen über Verfhwender, Geiftesfranke, und denfelben ähnliche 
Merfonen, und über Abwejende und Verſchollene. 

2. Allgemeine Hegeln. 

Art. 76. 

Die Entmündigung von Geiftesfranfen (Wahnfinnigen, Blödfinnigen u. f. w.), 
fowie von Verſchwendern, ebenſo wie die Miederaufhebung der Entmündigung erfolgt 

nach Maßgabe des in den 99 593—627 der Eivilprozegordnung vorgefchriebenen Wer; 
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fahrens. In der Regel ift auch für Taubftumme die Entmündigung in gleicher Weiſe 
zu beantragen. 

Die Beftellung, fowie eine fpdterhin etwa nöthig werdende anderweitige Er: 

nennung eines Kurators und die Entlaffung erfolge von der Vormundfchafts: Behörde, 

welche für die Verwaltung der Kuratel und was dem anhängig, ebenfo wie in Betreff 

der Bormundfchaften zuftändig ift, auch erforderlichen Falls die fürforglichen Maßregeln 

für die Perfon oder das Vermögen des zu Entmündigenden gemäß $ 600 der Civil; 

progeßordnung anzuordnen hat. 

Die Anordnung einer Kuratel über Abweſende und Verſchollene erfolgt von 
der VBormundfcafts:Behörde. 

Art. 77. 

Die Gründe, welche von Webernahme der VBormundfchaften ausfchließen 

(Art. 16), finden auch bei Kuratelen über Verſchwender, Geiftesfranfe, Verfchollene 

u. fe m. ihre Anwendung. Tritt ein folder Grund während der Kuratelführung ein, 
fo muß dies Amt niedergelegt werden. Jeder Kurator, fowie die nächften Verwandten 

find verpflichtet, dies fofort anzuzeigen, 

Art. 78. 

Die Kuratoren von Verſchwendern, Geiftesfranfen u. f. w, wie auch von 

Abwefenden, haben im Wefentlihen und infofern nicht im Geſetz befondere Ausnahmen 

vorgefchrieben find, daffelbe zu beobachten und zu feiften, was Vormündern obliegt. 

Auch gilt Hinfichrlich ihrer Auswahl im Wefentlichen dasjenige, was in Betreff der 

männlichen Bormünder in den Artikeln 5, 8 und 10 vorgefchrieben ift, doch ift die 

Behörde bei Ddiefer Auswahl weniger an die nächften Verwandten gebunden. Die 

Gelder ſolcher Kuranden werden auf deren Namen, mit der Bemerkung, daß der 

Eigenthuͤmer des Poftens unter Kuratel ftehe, belegt. 

Art. 79. 

Die Kuratoren verpflichten fih an Eidesftatt im Protokoll der Vormundſchafts⸗ 

Behörde fchriftlich, die ihnen anvertraute Kuratel ohne Eigennug und Mebenabfichten 

als gemwiffenhafte Männer zu führen, und wird diefe Verpflichtung in dem von derfelben 

Behörde zu ertheilenden Kuratorium ausdrücklich angeführte. (S. den erften Anhang.) 

Art. 80. 

Die Kuratoren find befugt, von den Einfünften des Vermögens oder, falls 

mehr als diefe aus dem Vermögen für den Unterhalt des Kuranden aufgewender 

worden, von der dafür verausgabten Summe, ſich jährlich cine Provifion zu berechnen, 

deren Belauf bis zum Marimum von fünf Prozent von der Behörde zu beftimmen ift. 
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Sie haben außerdem für befondere mit ihrer Verwaltung verbundene Bemühungen 
Anſpruch auf eine nach dem Ermeffen der Behörde feftzuftellende Vergütung, die jedoch) 

bei einem bedeutenden Kapitalvermögen im Ganzen zwei Prozent deffelben nicht über; 

fteigen darf. 
Art. 81. 

Die Beftellung von Kuratoren für Verſchwender und Geiftesfranfe, fowie die 
Entlaffung der Kuratoren werden von der Vormundfchafts: Kanzlei öffentlich befannt 
gemacht. 

Art. 82. 

Ein Kurator über die im Art. SI erwähnten Perfonen ift in der Megel bei 

Antritt feines Amtes zur Beantragung des Aufgeborsverfahrens verpflichtet. Ausnahmss 

weiſe kann derfelbe von der Vormundſchafts-Behoͤrde hiervon dispenfirt werden, und ift 

dies fodann ebenfalls (Art. 81) befannt zu machen. 

Art. 83. 

Kein Kurator kann, es fei unter welchem Vorwande es wolle, für die ganze 

Verwaltung diefes feines Amtes einen Bevollmächtigten beftellen. Mur für einzelne 

Fälle ift ihm diefes aus befonderen Gründen unter Genehmigung der Behörde und 

unter Fortdauer feiner Verantwortlichfeit verftattet. 

2. Bon der Kuratel über Verfchwender insbefondere, 

Art. 84. 

Wenn VBormünder einen Minderjährigen bei herannahender Volljährigkeit wegen 

bemerften beharrlichen Hanges zur Verſchwendung nicht fähig halten, feinen Sachen 

vorzuftehen, fo haben fie den nach $ 621 der Civilprozeßordnung erforderlichen Antrag, 

dag der Minderjährige für einen Werfchwender erklärt werde, beim Amtsgerichte 

zu ftellen. 

Der in Folge des gerichtlichen Entmündigungsbefchluffes von der Vor— 

mundfchafts: Behörde beftellte Kurator nimmt den Wormündern die Mechnung ab und 

verwaltet das Vermoͤgen. 
Art. 85. 

Erflärt ein Water feinen unmindigen Sohn in einer feßtwilligen Verfügung 
für einen Verfchwender, fo haben die Vormuͤnder ebenfo zu verfahren, wie im Art, 84 

vorgefchrieben worden. 
Art. 86. 

Wenn ein Mündiger fih einer verfchwenderifchen Lebensart überläßt, fo daß 

eine eigene oder die Subfiftenz derjenigen Perfonen, deren Unterhalt ihm obliegt, dadurch 
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gefährdet wird, fo find außer den im $ 595 der Civilprozefordnung genannten auch 

andere Perfonen berechtigt, den Antrag auf Entmündigung beim Amtsgericht zu ftellen. 

Art. 87. 

Der Kurator eines Verſchwenders legt binnen vier Wochen nach feiner Vers 

pflichtung, bei Einreihung des Inventars, der Behörde einen ausführlichen Bericht 

über die Umftände, Ermwerbsmittel, und häuslichen Verhältniffe feines Kuranden vor. 

Diefem Bericht fügt er feine Anfichten über die zu treffenden Maßregeln bei. Beſonders 

ift auf das etwaige Nahrungsgefchäft des Verſchwenders Nücfiht zu nehmen, und 

dahin zu fehen, daß er, foviel mit Sicherheit gefchehen fann, in Thätigfeit bleibe. 
Iſt die Fortfegung des Gefchäfts zur Erhaltung des Kuranden und feiner Familie 
norhwendig, fo ift vorzüglich darauf zu fehen, ob die Frau diefem Gefchäfte vorftchen, 

oder was fonft im diefer KHinficht verfüge werden fanı. Die Behörde eriheilt dem 

Kurator, nach hinlänglicher Unterfuchung, die nöthigen Anweiſungen. 

Art. 88. 

Set die Frau das Gefchäft fort, fo ift der Kurator verpflichtet, fich jährlich 

den Status vorlegen zu laffen, und denfelben forgfältig zu prüfen. Inſofern er felbft 

Gelder verwaltet, legt er der Ehefrau oder den Kindern des Kuranden, oder deren 

VBormündern, und in deren Ermangelung den nächften Verwandten alljährlich Rechnung 
ab, verfährt aber im Uebrigen dem Art. 55 gemäß. 

3. Ruratel über Geiftesfranfe u. f. w. 

Art. 89. 

Auch bei diefer Art von Kuratelen verfährt die Behörde nach Anleitung der 

Artikel 87 und 88, infoweit ſolche anwendbar find, und fucht befonders da, wo noch 

MWiederherftelung des Kranken zu hoffen iſt, fchonende Maßregeln mit der nörhigen 
Sorge für die Sicherheit der Perfon und des Vermögens zu verbinden. 

4. Auratel über Abwefende nnd Verfchollene. 

Art. 90. 

Iſt ein Minderjähriger bei Ablauf feiner Minderjährigkeie abwefend, und melder 

fih Pein Bevollmächtigter deffelben, fo wird er durch die Vormundfchafts: Kanzlei 
brieflich aufgefordert, felbft oder durch einen Bevollmächtigten mit den Vormuͤndern 

Abrehnung zu halten. Erfolge binnem vier Wochen über die gewöhnliche Zeit Feine 

Antwort, oder wiſſen die Bormünder feinen Aufenthalt nicht anzugeben und ift derfelbe 

auch fonft nicht befannt, fo hat das Erbſchaftsamt die Vertretung des gewefenen Pupillen 
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wahrzunehmen, die VBormundfchaftsrehnung mit Zuziehung der etwaigen naͤchſten Ver: 

wandten zu prüfen und gegen Quitirung der Vormünder das Vermögen in Empfang 
zu nehmen, um folches entweder dem etwa Zurückfehrenden auszuhändigen oder feinerzeit 

die Todeserflärung des Verfchollenen herbeizuführen. Es bleibt aber der Bormundfchafts: 
Behörde vorbehalten, auf Anfuchen der nächften Verwandten des gemefenen Pupillen 

einen Kurator zu beftellen, der dann anftatt des Erbfchaftsamtes mit Zuziehung jener 

Verwandten die Vormundfchaftsrechnung unterfucht und an die Stelle der Vormuͤnder 

teirt, welche bis dahin ihre Verwaltung fortzuführen haben. 

Art. 91. 

Einer mündigen Perfon, von deren Leben und Aufenthalt man feit längerer 
Zeit Peine Machriche hat, wird auf Anfuchen der nächften Verwandten oder fonftiger 

berheiligter Perfonen, falls kein Bevollmächtigter des Abmwefenden vorhanden oder Die 

Vollmacht deffelben befchränft ift, entweder allgemein oder für einzelne Verhältniffe, von 
der Vormundfchafts: Behörde ein Kurator beftelle, fobald der Abwefende bei Erbfchaften 

oder anderen Deranlaffungen einer Vertretung bedarf. 

Die Behörde läßt eine fummarifche Unterfuchung voraufgehen, und fann unter 

Umftänden auch eine vorherige Aufforderung des Verſchollenen an deſſen letztem 

Aufenthaltsorte verfügen. 

In Fällen, wenn es fih um den Anfall ganz unerheblicher Erbfchaften an 

Abwefende handelt, ift die Behörde befugt, die Beftellung eines Kurators zu unterlaffen 

und die Angelegenheit an das Erbſchaftsamt zur Wahrnehmung des Erforderlichen 

zu vermeifen. 
Art. 92. 

Hat ein Abwefender einen Bevollmächtigten ernannt, diefer aber feit drei Jahren 

feine Nachricht von feinem Vollmachtgeber erhalten, fo können die nächften Verwandten 

des Legteren, falls der Bevollmächtigte Vermögen des Abmwefenden in Händen oder zu 

verwalten hat, von demfelben jährliche Rechnungsablage fordern. Haben fie gegründete 

Einwendungen gegen die Verwaltung, oder geräth der Bevollmächtigte in folche Wer: 

faffung und Umftände, daß der Abmwefende, wenn fie ihm befannt wären, die Vollmacht 

wahrfcheinlich zurücknehmen würde, fo kann auf ihren Antrag fofort ein Kurator für 

den Abwefenden beftellt werden. Sind zehn Jahre feit dem Ausbleiben aller Nachrichten 

verftrichen, fo ift die Vollmacht allemal erlofchen, und wird den WVerfchollenen ein 

Kurator beftellt. 
Art. 93. 

Die Kuratelbeftellungen für Verfchollene find, wenn das Vermögen es erlaubt, 
auch in einem Öffentlichen Blatte des Drtes, wo fich eingegangenen Nachrichten zufolge 
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der Abwefende zulegt aufgehalten hat, oder doch im einem dort gangbaren Blatte 
befannt zu machen. 

Art. 9. 

Bei der Vorlegung des Inventars (f. Art. 28) muͤſſen die Kuratoren ver: 

fholfener Perfonen das Alter des Kuranden, infofern es befannt ift, anzeigen, und wo 

möglich auch befcheinigen; und wacht die Vormundfchafts: Behörde darüber, daß Die 

Vorfchriften des $1 der Mevidirten Verordnung in Betreff der Todeserflärungen 

verfchollener Perfonen (S. den zweiten Anhang) von den Kuratoren gehörig beobachtet 

werden, wenn der Zeitpunft eintritt, wo die Todeserflärung nachgefucht werden kann. 

Scehster Abſchnitt. 

Bon den obervormundfhaftlihen Behörden und dem Verfahren 
vor denſelben. 

A. Für die Stadt, die Vorftadt St. Pauli und die Landherrenichaften der Geeſt— 
und der Marfchlande. 

4. DBormundichafts:Behörde und Zufammenfegung derfelben, 

Art. 95. 

Zur Ausuͤbung der Dbervormundfchaft nach Maßgabe dieſes Geſetzes beſteht 

fuͤr die Stadt, die Vorſtadt St. Pauli und die Landherrenſchaften der Geeſt- und der 

Marſchlande die Vormundſchafts-Behoͤrde. 

Art. 96. 

Die Vormundſchafts-Behoͤrde beſteht aus drei Mitgliedern des Landgerichts 

und vier nicht rechtsgelehrten Mitgliedern mit gleichem Stimmrecht. 

Die drei Mitglieder des Landgerichts werden vom Praͤſidium deſſelben alljährlich 
beftimmt. Das Präfidium beftimmt auch, wer von ihnen in der Behörde den Borfig 

führen ſoll. 

Die nicht rechtsgelehrten Mitglieder müffen die Wählbarkeit zur Bürgerfchaft 
befigen. Diefelben werden von der Bürgerfchaft aus einem von der Behörde vorzu: 

legenden Wahlauffage von je drei Perfonen gewählt und vor dem Senate eidlich verpflichter. 

Ihre regelmäßige Amtsdauer wird dahin feftgefeßt, Daß Jeder außer dem Jahre, in 

welchem er in die Behörde eingetreten ift, fechs Jahre im Amte bleibt. 

Art. 97. 

In Betreff der Pflicht zur Uebernahme und Fortführung des Amtes eines 

nicht rechrsgelchrten Mitgliedes der Vormundfchafts: Behörde finden die für die Mits 
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glieder der Verwaltungs: Deputationen beftehenden Vorfchriften (Art. 83 und 84 der 

Berfaffung, $ 8 des Vermwaltungsgefeßes) entfprechende Anwendung. 

Die nicht rechtsgelehrten Mitglieder der VBormundfchafts: Behörde unterliegen 

den nämlichen Ordnungsſtrafen wie die zu Schöffen und zu Gefchworenen ernannten 

Perfonen (Gerichtsverfaffungsgefeg $$ 56 und 96), falls fie fih den Obliegenheiten 
ihres Amtes entziehen. 

Die im $ 56 des Gerichtsverfaffungsgefeßes bezeichneten Entfcheidungen werden 
in Bezug auf diefelben vom Prafidvium des Landgerichts erlaffen. 

Art. 98. 

Die Vormundfchaftss Behörde entfcheidet in der Befegung von zwei rechte: 
gelehrten Mitgliedern und einem nicht rechtsgelehrten Mitgliede. 

2. Innere Einrichtung der Bormundfchafts:Behörde und fonftige 
nähere Beftimmungen. 

Art. 99. 

Der Vormundfchafts: Behörde wird ein erfter und ein zweiter Sekretaͤr, ein 

Buchhalter und das erforderliche Kanzleiperfonal beigegeben. 

Art. 100. 

Der erfte Sekretär der Vormundfchafts: Behörde hat die Auffiht über die 

VBormundfchafts:Kanzlei, führt in den Sißungen der Behörde das Protokoll und ift 

zugleich zur Uebernahme von Relationen verpflichter, hat jedoh nur eine berathende 

Stimme, auch wenn er felbft Referent iſt. Derfelbe muß die Befähigung zum Richter: 

amte haben und wird auf Vorfchlag der Behörde vom Praäfidium des Landgerichts 

erwählt und vor dem Senate beeidigt. Sein Gehalt beträgt 5000 Mark und ſteigt 
nach fünfjähriger Bekleidung des Amtes auf „6 5500, nad) zehnjähriger auf „6 6000. 

Die Wahl und Beeidigung des zweiten Gefretärs, welcher die Befähigung 

eines Gerichtsfchreibers haben muß, gefchieht in derfelben Weiſe. Derfelbe bezieht ein 

Gehalt von 3660. 
Art. 101. 

Der Buchhalter wird von der Vormundfchafts: Behörde auf gegenfeitige ſechs— 

monatliche Kündigung angeftellt und vor dem Senate beeidigt. Derfelbe bezieht ein 

Gehalt von A 3600. 
j Art. 102. 

An den Kommiffionen, welche die Vormundfchafts: Behörde anordnet, genügt 

die Gegenwart eines Kommiffars und eines Sekretaͤrs als Protofollführer, oder zweier 

Kommiffarien, 
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Art. 103. 

Geldftrafen, welche die Vormundfchafts. Behörde erfannt hat, werden auf 

Requifition der Behörde durch das Gerichtsvollzieheramt, beziehentlih in Ritzebuͤttel 

und Bergedorf durch die dortigen Gerichtsvollzieher beigerrieben. Dffenbaren fich bei 

einer Vormundſchaft u. ſ. w. anderweitig ftrafbare Handlungen, fo verweift die Behörde 

die Sache an die Staatsanwaltfchaft. 

3. Verfahren vor der Vormundſchafts-Behörde. 

Art. 104. 

Anträge und Berichte an die Vormundfchafts: Behörde koͤnnen fchriftlich ein: 

gereicht oder, infofern nicht fchriftlihes Werfahren befonders verfüge wird, mündlich zu 

Prorofoll gegeben werden. 
4. Gebühren. 

Art. 105. 

Der beftehende Gebührenfchragen kann durch Beſchluß von Senat und Bürger: 
ausfhuß unter Zuziehung der Finanz: Deputation abgeändert werden. Alle Gebühren 

. werden für Rechnung der Staatskaſſe erhoben. 

5. Rechtsmittel. 

Art. 106. 

Gegen Befchlüffe und Verfügungen der Vormundfchaftss Behörde haben die 

Berheiligten innerhalb vierzehn Tagen das Rechtsmittel der Beſchwerde beim Ober: 
landesgerichte. Sie müffen bei Verluft des Nechtsmittels vor Ablauf dieſer Frift eine 

Anzeige Davon auf der Vormundfchafts: Kanzlei machen, und erıheilt diefelbe eine Be: 

fheinigung der gefchehenen Einwendung des Rechtsmittels. Diefe muß nebft der 

Beſchwerdeſchrift innerhalb vierzehn Tagen von Zeit der Eröffnung oder Zuftellung des 
Befchluffes der Vormundjchafts: Behörde an, bei Verluft des Mechtsmittels, Daneben 

auch eine Ausfertigung des Befchluffes der erften Inſtanz bei fehs Mark Strafe, im 

Dberlandesgerichte eingereicht werden. 

Auch etwaige fonflige Befchwerden über die Wormundfchafts: Behörde find 

bei dem Dberlandesgerichte anzubringen, 

Art, 107. 

Zur Abgabe einer Entfcheidung des Oberlandesgerichts ift die Gegenwart von 
fünf Mitgliedern erforderlich. 

Gegen die Entfheidungen des Dberlandesgerichts find Feine weiteren Rechts— 
mittel zuläffig. 
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Art. 108, 

Die Beſchwerde gegen Beſchluͤſſe und Verfügungen der Vormundfchafts: 

Behörde hat, infofern das Dberlandesgericht das fernere Verfahren nicht ausfegt, in 
folgenden Fällen Feine auffhiebende Wirkung: 

1. Wenn nah Maßgabe des Art. 62 ein Vormund oder Kurator entlaffen oder 

abgefegt wird; 
2. Wenn nach Anleitung der Artikel 11, 28, 54, 55, 57 und 70 Verfuͤgungen 

gegen Bormünder oder Kuratoren erlaffen, oder Strafen gegen fie verhängt werden; 
3. Wenn GSicherheitsmaßregeln in Anfehung der Perfon oder des Wermögens Uns 

mündiger oder ihnen gleich zu achtender Perfonen getroffen werden. 

6. Dährliche Berichterftattung. 

Art. 109. 
Nah Ablauf eines jeden Jahres übergiebt die WVormundfchaftss Behörde dem 

Landgericht einen Bericht in doppelter Ausfertigung über die Gefchäfte des verfloffenen 
Jahres, zugleich mit den Bemerkungen und Vorfchlägen, die fie zur größeren Vervoll: 

fommnung diefer Einrichtung etwa für nöthig hält. Diefen Bericht legt das Landgericht 

nebft feinem etwaigen Gutachten fodann dem Senate und gleichzeitig dem Dberlandess 

gerichte vor, und mwird darauf das etwa Erforderliche unverzüglich in Erwägung ge: 
zogen und, falls nöthig, zu weiterer verfaffungsmäßiger Berathung gebracht werden. 

B. Für die Randherrenfchaften Rigebüttel und Bergedorf. 

Art. 110. 

An Stelle der Vormundfhafts: Behörde und mit dem in dem gegenmwärtigen 
Gefege Ddiefer Behörde zugewiefenen Wirfungskreife, unter Berückfihtigung der in 

Art. 114 enthaltenen Ausnahmen, fungiren in Mißebüttel der Amtsverwalter, in 

Bergedorf der Amtsrichter. Die zu erhebenden Gebühren find dieſelben wie in den 

übrigen Theilen des Staatsgebieres, und gelten für diefelben die Vorfchriften des Art. 105. 

In denjenigen Fällen, wo in diefem Gefege das Erbfhaftsamt erwähnt wird, 

werden die betreffenden Funktionen im Amte Rigebüttel dem Amtsverwalter übertragen. 

Art. 111. 
An Stelle der Sefreräre der Vormundfchafts:Behörde fungiren in Nigebüttel 

der Megiftrator des Amtsverwalters, in Bergedorf der Gerichtsfchreiber, Beeidigungen 
und Verpflichtungen in Vormundfchaftsfachen werden in MNigebüttel von dem Amts: 

verwalter, in Bergedorf von dem Amtsrichter vorgenommen. 
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Art. 112, 

Die Beitreibung von Geldfirafen (Are. 103) har in Migebürtel durch den 
Amtsverwalter, in Bergedorf durch den Amtsrichter zu erfolgen. 

Art. 113. 

An Stelle der ftädeifhen WVormundfchafts: Kanzlei tritt in Ritzebuͤttel die 

Regifiratur des Amtsverwalters, in Bergedorf die Gerichtsjchreiberei des Amtsgerichts, 

bei welcher namentlich auch die vorgefchriebenen Anzeigen (Art. 1 und 2) zu machen find. 

Art. 114. 

Gefuche um Ergänzung von Ehefonfenfen (Art. 58), Beftdtigung von Adoptionen 
(Art. 64) und Volljährigkeitserflärung (Art. 66) find in Migebürtel bei dem Amts: 

verwalter, in Bergedorf bei dem Amtsrichter einzureichen und von diefen mit ihrem 

Öutachten an die Bormundfchafts:Behörde zu befördern, welche darüber zu entfcheiden hat. 

Art. 115. 

Gegen Befchlüffe und Verfügungen des Amtsverwalters in Ritzebuͤtttel und 
des Amtsrichters in Bergedorf. haben die Betheiligten das Mechtsmittel der Befchwerde 

bei dem Oberlandesgerichte. 
In Ritzebuͤtteler Sachen ift der Befchwerdeführer verpflichtet bei Verluſt des 

Rechtsmittels ſeine Berufung an das DOberlandesgericht innerhalb vierzehn Tagen nad 

Abgabe der anzufechtenden Befchlußfaffung oder Verfügung bei dem Amtsverwalter 
anzuzeigen, wie auch unter demfelben Nechtsnachtheil das ergriffene Rechtsmittel dem: 

nächft innerhalb einer von dem Amtsverwalter zu beflimmenden Frift von mindeftens 

vierzehn Tagen und höchftens drei Wochen durch Einreihung der Befchwerdefchrift bei 

dem Oberlandesgerichte auszuführen. 

Das Nämlihe gilt in Betreff von Bergedorf, nur mit der Abweichung, 
daß dort Die Anzeige von der beabfichtigten Befchwerdeführung bei dem Amtsrichter 

zu mahen und fodann in einer von diefem zu beflimmenden Frift von längftens 

vierzehn Tagen die Befchwerde auszuführen ift. 
Eine Ausfertigung des Befchluffes erfter Inſtanz ift bei Strafe von fechs Marf 

mit der Befchwerdefchrift einzureichen. 

Die Vorfchrift des Art. 108 findet auf diefe Befchwerden ebenfalls Anwendung. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 25. Yuli 1879. 
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Erfier Anhang. 

Bormündereide und Verpflihtungsformulare. 

Bormündereid. 

Sch gelobe und fhwöre zu Sort dem Allmächtigen, daß ich Alles und Jedes 

was meinen Pflegefindern gut und nüßlich ift, ıhun und wahrnehmen, was ihnen aber 

fhAdlich fein würde, vermeiden, unterlaffen und verhüten, überhaupt aber mich nad 

beftem Wilfen und Gemwiffen der Hamburgifhen Wormundfchaftsordnung gemäß und 
fo verhalten will, wie es einem treuen und rechtſchaffenen Vormunde gebühret. 

So wahr mir Sort helfe! 

Eid derjenigen VBormünder, welche für eine befondere Angelegenbeit 

beftellt werden. 

Sch gelobe und ſchwoͤre zu Gott dem Allmächtigen, daß ich in der An: 

gelegenheit, für welche ich zum Vormund beftellt worden, Alles und Jedes, was meinen 

Pflegefindern gut und nüßglich ift, chun und wahrnehmen, was ihnen aber fchädlich 

fein wiirde, vermeiden, unterlaffen und verhüten; überhaupt aber mich nach beftem 

Wiffen und Gewiffen der Hamburgifhen Bormundfchaftsordnung gemäß und fo ver: 

halten will, wie e8 einem treuen und rechtfchaffenen Vormunde gebührer. 

Sp wahr mir Gort helfe! 

Berpflichtungsformular der VBormundichafts:Aififtenten. 

Ich gelobe und verfpreche an Eidesftatt, daß ich auf das Intereſſe der uns 

mündigen Kinder (Enkel) der Frau N. N. forgfältig achten, derfelben bei Führung ihrer 
Vormundſchaft mit Nach und That an die Hand gehen, und mich überhaupt in allen 

Stücken demjenigen gemäß verhalten will, was die Hamburgifhe Bormundfchaftsordnung, 

und namentlich in den Artikeln 12, 21, 38 und 47, in Anfehung der Affiftenten 

vorfchreibt. 

Verpflichtungdformular der Kuratoren für VBerfchwender, 

Geifteöfranfe, Abwefende u. f. w. 

Ich Endesunterfchriebener verpflichte mich hiemit an Eidesſtatt, daß ich die 

mir übertragene Kuratel über 

ohne Eigennug und Mebenabfichten als gemwiffenhafter Mann führen, und mich, foviel 

diefe Kuratel berrifft, in allen Stücen der Hamburgifchen Vormundſchaftsordnung 

gemäß verhalten will. 
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Bweiter Anhang. 

Gefege, auf weldhe die Bormundfhaftsordnung Bezug nimmt. 

1. Sm XArtifel 6. 

a. Art. 7 Tit. 6 Theil III des Statuts. 

Nachdem auch ein jeder Vater, nah Sagung der Faiferlihen Rechte, feiner 

ehelichen Kinder mütterliche oder andre Haab und Güter, in Verwaltung und Admi— 

niftration ins und außerhalb Rechtens hat, doch diefelbe, den Kindern zum Machtheil, 

nicht zu verändern: fo laffen wir es dießfalls bei folcher Dispofition gemeiner Rechte 

bleiben: es wäre dann Sache, daß der Kinder nächte Freundfchaft, warum er dabei 

nicht zu laffen, oder ihm ein anderer Vormund zu adjungiren, gründliche und erhebliche 

Urfache vorwenden wollen, welches alsdann zu unferer Erfenntniß ftehen, und darauf, 

was fich nach Gelegenheit und Befindung der Sachen gebühret, verordnet werden foll. 

Wäre dann Fundbar, oder beweislich, daß der Vater ein Verſchwender, oder fonft eines 
unordentlihen KHaushaltens berüchtiget, alsdann, wann er fich gleich in die Vormund⸗ 

[haft eingelaffen hätte, mag er allewege derfelben entfegt, und den Kindern andre Vor—⸗ 

münder geordnet werden. Ob auch der Vater zur andern Ehe griffe, fo bleibet er 

nichts defto weniger, fo er anders fonft zur Vormundſchaft tauglich, der Güter feiner 

Kinder voriger Ehe VBormund und Verwalter. 

b. Art. 17 Tit. 6 Theil III bes Statuts. 

Es follen aber die Bormünder und Vorſorger, warn es auch gleich der Vater 

wäre, ohne unfere Erlaubniß, Feine liegende Güter, den Pupillen zuftändig, verfaufen, 

verpfänden, oder fonften verändern — — — — — 

2. Im Artikel 30. 

a. Art. 4 Tit. 3 Theil III des Statuts. 

Da aber der Vater anderweit heirathen wollte, muß er vor oder innerhalb 

vier Wochen nah dem ehelichen Beilager, mit Vorwiſſen und Confens zwoer feiner 

verftorbenen Hausfrauen nächften Freunden, feine Kinder gebührlich abtheilen; dergeftalt, 

daß er denfelben entweder ihrer verftorbenen Mutter Braurfhag und angeerbte Güter 

wieder zufehren, und diefelben nach feinem Tode mit den Kindern anderer Ehe, warın 

diefelben gleichergeftalt ihrer Mutter Güter vorausgenommen, zu feinen Gütern in die 
Häupter fuccediren und erben laffen, oder vermittelft eines leiblichen Eides ein beftändig 

Inventarium aller feiner Güter übergeben, und feinen Kindern erfter Ehe den halben 

Theil, oder da nur ein Kind vorhanden, demfelben den dritten Theil aller Güter zu 
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gänzliher Abtheilung vaͤterlicher und muͤtterlicher Güter verfprechen und geben foll. 

Jedoch daß der Vater auf den einen oder andern Fall das befte Bette, wie es am 

Brauttage gezieret geftanden, feine Kleider, Linnen und Wollen, die er getragen oder 

zu feinem Leibe machen laffen, und was er an Gold und Gilber zu feiner Leibeszierung 

getragen, dann auch alles, was er feiner verftorbenen Hausfrauen, an güldenen Ketten, 

Ringen, Gürteln, oder anderer ihrer Leibeszierung, vor und in ftehender Ehe gegeben 
und machen laffen, vorausnehme und behalte. Und mas alfo den Kindern zugerheilt 

ift, foll der Water ihnen, innerhalb eines Yahres, in fein Erb und Eigen, und da er 

die nicht hat, im Stadtrentebuch, oder mit genugfamen Bürgen verfihern. In Ent: 

ftehung aber folcher Affecurarion, foll der Vater auf der nächften Freunde oder Tutoren 

Anforderung von dem Rath dazu angehalten werden. Und hat der Water in den 

feinen Kindern zugerheilten Gütern die Abnugungsgerechtigfeit, bis die Kinder 18 Jahre 
vollnfommlich erreicher; jedoch ift er Dagegen fchuldig, die Zeit über, feine Kinder nicht 

allein zu allimentiren, und mit Kleidungen zu verforgen, fondern auch, da fie tüchtig zu 

den Studien, Kaufmannfchaft oder Handwerfen, auf feine Koften zu halten; es wäre 

dann, daß der Vater und der Kinder nächte Freunde fich auf eine Fürzere Zeit wegen 

der Abnutzung mit einander vergleichen, oder die Töchter vor Erreihung der 18 Jahre 

verheirarhet würden. In den Gütern aber, welche den Kindern nach Abfterben ihrer 

Mutter, von ihrem Großvater oder Großmutter oder andern Verwandten anerben, hat 

der Vater die genießliche Nutzung nicht, fondern wird diefelbe den Kindern vorbehalten. 

b. Art. 6 Tit. 3 Theil IIL des Statuts. 

Da aber die Wittwe ſich anderweit verehelicht, foll fie vor dem Beilager mit 
ihren Kindern alle Güter (jedoch daß fie das befte Bette, wie es am Brauttage gezieret 

geftanden, ihre Kleider, Leinen und Wollen, fo fie getragen und eingebradht, dann auch 

ihre Leibeszierung, als güldene Ketten, Ringe, Gürteln, und alles, fo fie in ftehender 

Ehe getragen, und entweder zur Ausfteuer empfangen und eingebracht, oder von ihrem 

Ehemanne ihr vor und in währendem Eheftande gegeben ift, vorausnehme und behalte) 
theilen, dergeftalt: Hat fie zwei oder mehr Kinder im Leben, fo wird das Gut in drei 

gleiche Theile gefegt, wovon die Mutter den einen, und die Kinder die zwei uͤbrigen 

empfangen; wäre aber nur ein Kind vorhanden, das Gut fällt halb an die Mutter, 
und halb an das Kind. Und foll vorgedachte Theilung, vermöge des durch die Vor: 

münder aufgerichteten Inventarii (melches die Wittwe mit ihrem leiblichen Eide zu 

befräftigen, und daß ihres Wiffens alle ihres feligen Ehemannes Verlaffenfchaft Damals 
befchrieben, zu berheuern fol ſchuldig ſeyn) und der durch die Vormuͤnder folgendes 

gehaltener, und zur Zeit, wann die Wittwe fich, anderweit zu verchelichen vorhabens, 
gefchloffener Rechnung, gefchehen und verrichtet werden, 

32 
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3. Im Artikel 51. 

Aus dem Gefege, betreffend Ausführung der Konkursordnung. 

4. Sicherung des Erben gegen Nachlaßſchulden, — insbefondere 

Antretung von Erbfchaften mir der Rechtswohlthat des Inventars. 

$8. 

Wittwen und Erben, welche fich gegen die perfönliche Verhaftung für Nach— 

laßſchulden fihern wollen, haben innerhalb fechs Wochen, nachdem fie den Anfall des 

Nachlaſſes erfahren haben, entweder die Eröffnung des Konfursverfahrens über den 

Nachlaß zu beantragen oder dem Amtsgerichte, bei welchem der Erblaffer zur Zeit 

feines Todes den allgemeinen Gerichtsftand hatte, anzuzeigen, daß fie die Erbfchaft mit 

der Rechtswohlchat des Inventars antreten. Die Anzeige Fann fchriftlich gemacht, 

oder zu Protofoll des Gerichtsfhreibers angebracht werden. 

Wird dem Antrage auf Eröffnung des Konfursverfahrens nicht ftattgegeben, 

fo hat das Gericht dem Erbichaftsamte hiervon Mittheilung zu machen, welches alsdann 

die Verwaltung des Nachlaffes zu übernehmen hat. 

Die Frift beginne für Minderjährige und andere Handlungsunfähige mit dem 

Zeitpunft, in welchem ihre gefeßlichen Vertreter den Anfall erfahren haben. 

Für Perfonen, welche im Auslande fih aufhalten, wird die zur Beſtellung 

eines hiefigen Bevollmächtigten erforderliche Zeit zu der Frift hinzugerechnet. 

$ 9. 

Der Erbe fann dem durch $ 8 ihm gewährten Rechte unbefchadet die zur 

Beerdigung des Erblaffers erforderlichen Koften aus dem Machlaffe entnehmen, des; 

gleichen für die Zeit bis zju der nach Maßgabe des vorigen Paragraphen zu machenden 

Anzeige, beziehungsweife Dem Antrage auf Eröffnung des Konfursverfahrens die Koften 

des Unterhalts folcher Perfonen, welche bis zu dem Tode des Erblaffers mit demfelben 

in häuslicher Gemeinfchaft auf Koften deffelben gelcht haben. 

$ 10. 

Der Benefizialerbe hat ein Inventar über den Nachlaß anzufertigen, ein 

Aufgebot zur Anmeldung von Aufprüchen an den Nachlaß zu beantragen und eine 
Bilanz über den Nachlaß aufzumachen. 

Die Inventur hat der Benefizialerbe fpäteftens in der Woche nah Ablauf der 

Ueberlegungsfrift zu beginnen und ohne Verzug zu vollenden. Das Inventar iſt 

notariell, wo es an Notaren fehle von einem Gerichtsfchreiber, oder auch mit Erlaubniß 

des Gerichts von zwei von demfelben zu gencehmigenden Zeugen aufjunchmen. 
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Das Aufgebot ijt ohne Verzug nad) Ablauf der Ueberlegungsfrift zu beantragen. 
Daffelbe ift in der Negel mit einer Aufgeborsfrift von nicht mehr als ſechs Wochen und 

unter dem Rechtsnachtheil zu erlaffen, daß die nicht angemeldeten Anfprüche gegen den 

Benefizialerben nicht geltend gemacht werden fönnen. Es werden jedoch Anfprüche, die 

dem Beneftzialerben bekannt find, fowie Anfprüche auf Befriedigung aus einem Pfand 

oder einer fonft in dem Gewahrfam des Gldubigers befindlichen Sache durch das 

Ausfhlußureheil nicht betroffen. 

Bei geringfügigen Machläffen fann das Gericht vom Erlaffe eines Aufgebots 
dispenfiren. 

Die Bilanz ift baldthunlichſt nach Erlaffung des Ausfhlußurtheils aufzumachen. 

$ 11. 

Der Benefizialerbe kann, fo lange ihm Leine Umftände befannt find, welche 
beforgen laffen, daß der Nachlaß zur vollftändigen Befriedigung der Gläubiger nicht 

ausreiche, außer denjenigen Forderungen, welche im Falle des Konfurfes in Folge eines 

Vorrechts vollftändig befriedigt werden würden, Die fällig werdenden Forderungen bezahlen. 

Kommen dem Benefizialerben Umſtaͤnde zur Kunde, welche beforgen Taffen, 

daß der Nachlaß zur vollftändigen Befriedigung fämmtlicher Gläubiger nicht ausreiche, 

fo hat cr ſich weiterer Zahlungen aus dem DMachlaffe fowie jeder die Gläubiger 
benachtheiligenden DBerfügung über den Nachlaß zu enthalten und entweder nah Maß: 

gabe $ 205 der Konfursordnung die Eröffuung des Konkurfes über den Nachlaß zu 

beantragen, oder den Nachlaß dem Erbſchaftsamte zur Verwaltung zu übergeben. 

$ 12. 

Der Benefizialerbe, welcher nah Maßgabe $ 696 der Civilprozeßordnung 

verurtheilt ift, oder gegen welchen als Erben des verurtheilten Schuldners die Zwangss 

vollfirecfung begonnen hat, fann, fobald das Aufgebot ($ 10) von ihm beantragt ift, 

die Ausfegung der Zwangsvollfirefung bis zur Erlaſſung des Ausfhlußurtheils, und 

wenn er den Machlaß dem Erbfchaftsamte übergeben hat oder der Konkurs über den 

Nachlaß eröffnet wird, die Aufhebung der Zwangsvollftrecfung beantragen. 

Iſt bei Uebergabe des Nachlaffes an das Erbfchaftsamt das Aufgebot noch 

nicht beantragt, fo hat dies vom Erbfchaftsamte unverzüglich nach Uebernahme der 

Verwaltung zu gefchehen. 
Auch gegen einen Nachlaß, welcher von dem DBenefizialerben dem Erbfchafts: 

amte zur Verwaltung übergeben ift, findet bis zur Erledigung des Aufgebotsverfahrens, 

vorausgefegt Daß dafjelbe ohne Verzug nach Ablauf der Ueberlegungsfrift beantragt worden 

ift, keine Zwangsvollfirecfung ftatt. 

32 * 
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$ 13. 

Unter den Vorausfegungen, unter welchen nah $ 12 die Zwangsvollftrefung 

auszufegen ift, ift auch die Anordnung eines Arreftes gegen den Nachlaß unftarthaft. 

$ 14. 

Die Nichtbeobachtung der in den $$ 8, 10 und 11 enthaltenen Vorfchriften, 

die DVerheimlihung von Machlaßgegenftänden, fowie jedes fonftige die Gläubiger oder 

Vermaͤchtnißnehmer benachtheiligende, betrügerifche Verfahren haben den Verluſt der 
Rechtswohlthat fir den Benefizialerben zur Folge. Der Benefizialerbe wird der Rechts— 

wohlthat auch dann verluftig, wenn er nach Eröffnung des Konfurfes über den Nachlaß 

die Ableiftung eines auf den Nachlaß bezüglichen Offenbarungseides (Konfursordnung 

$ 115) verweigert. 

Durch Uebergabe des Machlaffes an das Erbſchaftsamt kann der Benefizialerbe 

fich jeder Zeit von der weiteren Beobachtung der Vorfchriften der $$ 10 und 11 befreien. 

Das Erbfehaftsame ift zu dem Antrage auf Eröffnung des Konfurfes über 

Machläffe, deren Verwaltung es übernommen hat, berechtigt. 

$ 15. 

Die Vorfehriften der 55 9—14 finden beim Worhandenfein mehrerer Erben 

auf jeden von ihnen Hinfichtlic des demfelben angefallenen Erbtheils Anwendung. 

5. Geltungsgebier der $$ 1—15. 

$ 16. 

Die Vorfchriften der $$ 1—15 und insbefondere auch die in den 666 und 7 

aufgeführten Vorfchriften des bisherigen Rechts unter den dafelbft angegebenen näheren 

Beftimmungen gelten für das ganze Staatsgebiet. 
Für die Landherrenſchaft Rigebürtel tritt in den in dieſem Geſetze vorgefehenen 

Fällen an die Stelle des Erbfchaftsamtes der Amtsverwalter, 

4. Im Artikel 94. 

$ 1 der Revibirten Verordnung in Betreff der Todeserflärungen verfchollener Perfonen 

vom 14. Suli 1879. 

Auf die Todeserflärung eines Verfchollenen kann von deffen nächften Verwandten 

und von jedem Andern, der erweislich ein rechtliches Sntereffe dabei hat, und muß, 

falls fein erhebliches erweisliches Hinderniß obwaltet, von dem Kurator des Abwefenden 

beziehungsmweife von dem Erbfchaftsamte alsdann angetragen werden, wenn der Berfchollene 
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das fünfzigfte Jahr feines Alters völlig zurückgelegt hat und binnen zehn Jahren von 
feinem Leben oder Tode feine Nachrichten eingegangen find. 

Diefer zehnjährige Zeitraum fängt an von dem Tage der gegebenen oder ein: 
gegangenen legten Nachricht und, falls feine Nachricht gegeben oder eingegangen, von der 

Zeit der Entfernung oder des Vermißtwerdens. Wird die Abwefenheit erft bei Gelegenheit 

einer dem Verſchollenen zugefallenen Erbfchaft befannt und es Fann fein früherer Zeitpunkt 

der Vermiffung ausgemittelt werden, fo wird der Todestag des Erblaffers angenommen. 

Diefer Zeitraum wird bei einem nach dem 6Often bis zum vollendeten 67ften 

Lebensjahre Verfchollenen auf fo viele Jahre, als bis zum vollendeten 70ſten Lebensjahre 

noch übrig fein würden, vom 67ſten Lebensjahre an ohne Unterfchied auf drei Jahre 

herabgeſetzt. Wenn aber der Verfchollene erweislich im Kriege ſchwer verwundet worden, 
aus einer Schlacht, welcher er beigewohnt, nicht zurückgefommen, auf einem Schiffe, 

da es untergegangen, ſich befunden hat, oder in einer andern großen nahen Todesgefahr 

geweſen ift, fo foll ein dreijähriger, in den beiden erften Fällen von der Zeit des Friedens; 

fhluffes anfangender Zeitraum hinreichend fein, auch in folchen Fällen auf das Alter 

feine Rückfiht genommen werden. 

M 49. den 25. Juli 1879, 

Gefjeß, 
betreffend die nicht ftreitige Gerichtsbarkeit. 

Der Senat hat in Uebereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verfünder hierdurch als Gefeß was folgt: 

$1. 

Mit dem Tage des Inkrafttretens des Gerichtsverfaffungsgefeges tritt an die 

Stelle der bisherigen Vormundſchafts-Behoͤrde die Wormundfchafts: Behörde in Ges 

mäßheit der revidirten Vormundfchaftsordnung vom heutigen Tage. 

Die rechtsgelehrten Mitglieder der Behörde werden für das erfte Gefchäfts: 

jahr von dem Senate beftimmt, welcher auch beſtimmt, wer von ihnen in der Behörde 

den Vorfig führen foll. 

Die vier nicht rechtsgelehrten Mitglieder der Behörde werden für das erfte 

Geſchaͤftsjahr aus einem von dem jegigen Dbergerichte vorzulegenden Wahlauffage von 

je drei Perfonen durch die Bürgerfchaft erwählt. 
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Bon den am Schluffe des erften Gefchäftsjahres zu erwählenden vier Mit: 
gliedern (Art. 96 der Vormundfchaftsordnung) treten zwei feiner Zeit Durch das Loos 

zu beftimmende nach Ablauf von drei Jahren, die andern zwei nach Ablauf von fechs 

Jahren ab. 
$ 2. 

Die Beamten der bisherigen Vormundfchafts: Behörde treten, foweit diefelben 

feine andere Verwendung gefunden haben, unter Belaffung der feither bezogenen Gehalte 
für ihre Perfonen zu der neuen Behörde über, Der bisherige Subftitutaftuar wird 

fünftig als zweiter Sekretaͤr bezeichnet. 

Die bis zum 1. Dftober 1879 erforderlich werdenden Wahlen von Beamten 

der Vormundfchaftss Behörde erfolgen Durch das Prafivium des Landgerichts ($ 119 

des Gefeßes betreffend Ausführung des Gerichtsverfaffungsgefeges) ohne Vorſchlag. 

$ 3. 

Die Zuftändigkeit der Vormundfchafts: Behörde erfireckt fih außer den durch 

die Vormundfchaftsordnung ihr zugewiefenen Gegenftänden auf folgende Angelegenheiten 

der nicht freitigen Gerichtsbarfeit, foweit dafuͤr feither das Obergericht zuftändig war: 

a. Fideifommißs und StiftungssVBerwaltungsfachen ; 
b. Ernennung von Teftaments:Eprefutoren; 
©. Befugung von Teftaments:Erefutoren zu Konfenfen, Vergleichen, Belegungen u. ſ. w. 

und zwar fir den ganzen Bereich des Hamburgifchen Staatsgebiets. 

DBefchwerden in diefen Sachen find wie Befchwerden wider die Bormundfchafts: 

Behörde in Vormundfhaftsfahen zu behandeln. 

$ 4. 

Gefuche wegen Ertheilung von Atteften über hiefiges Recht u, mw. d. a, find 
an das Dberlandesgericht zu richten. 

5. 

Für das Firmen: und Prokuren-Weſen, die Führung der Handels:, Genoffen: 

ſchafts- Mufter: und MarkenfhußsRegifter, fowie das Verflarungswefen ift für das 

Hamburgifhe Staatsgebiet mit Ausnahme der Landherrenfchaften Ritzebuͤttel und 

Bergedorf das Landgericht zuftändig, für dieſe Landherrenfchaften das betreffende 
Amtsgericht. 

Das Landgericht läßt die bezeichneten Gefchäfte durch einzelne feiner Mitglieder 

nach näherer Beftimmung der Gefchäftsordnung wahrnehmen. 

Gegen die Entfheidungen des zuftändigen Gerichts findet das Mechtsmittel 
der Befchwerde nach den Grundfägen der Eivilprojeßordnung ftatt. 
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$ 6. 

Für die Annahme von Erflärungen betreffend Benefizial: Antretung und Aus: 

ſchlagung von Erbſchaften und für die Infinuation von Schenfungen find ausfchließlich 
die Amtsgerichte zuftändig. 

Zur Zuftändigfeit der Amtsgerichte gehören ferner die dem Gerichte erfter In— 

ftanz in Standesamtsfachen zugewieſene Thärigfeit (MReichsgefeg vom 6. Februar 1875 

$$ 11, 14, 66), der gerichtliche Verfauf von Immobilien einfchließlih der Seefchiffe 

und der Flußfchiffe, foweit Ießtere denfelben gefeßlich gleichgeftelle werden, fowie alle 

fonftigen Gegenftände der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit, welche feither von den Ge: 

richten zu erledigen gemwefen fein. würden, infofern diefelben durch Diefes Gefeg nicht 

einer anderen Behörde zugemwiefen find. 

Gegen die Entfcheidungen der Amtsgerichte in diefen Sachen findet Befchwerde 
nach den Grundfägen der Eivilprozeßordnung ftatt. 

$ 7. 
Ale am Tage des Anfrafıtretens des ©erichtsverfaffungsgefeßes bei den 

Gerichten, beziehungsweife bei der Vormundfchafts: Behörde anhängigen Sachen der nicht 
ftreitigen ©erichtsbarfeit gehen, wie fie liegen, an die nach dieſem Gefeße zuftändige 

Behörde über. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 25. Juli 1879. 

M 50. den 25. Juli 1879, 

Geſentz, 
betreffend Ausführung der Konkursordnung. 

Der Senat hat in Uebereinſtimmung mit der Buͤrgerſchaft beſchloſſen und 
verkuͤndet hierdurch als Geſetz was folgt: 

Erſter Abſchnitt. 

1. Anſpruͤche der Ehefrau des Gemeinſchuldners. 

$1. 

Die Ehefrau des Gemeinfchuldners, fowie im Falle eines über den Nachlaß des 

Ehemannes eröffneten Konfurfes die Witwe deffelben, kann, wenn bei Eingehung der 

Ehe der Gemeinfchuldner überfehuldet war und die Ehe bei der Konfurseröffnung noch 
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nicht fünf Jahre beftanden hat, die Ausfonderung von Gegenftänden, welche fie in die 
Ehe gebracht, oder während der Ehe erworben hat, verlangen und foweit die Gegen: 
ftände nicht mehr vorhanden find, für den Werth, den fie zur Zeit der Einbringung 

hatten, eine Konfursforderung geltend machen. Für die Konfursforderung kann fie 

eine abgefonderte Befriedigung nicht beanſpruchen; ein Vorzugsrecht fteht ihr wegen 

derfelben nicht zu. 

Diefelben Rechte haben, wenn während der fünf Jahre die Ehefrau geftorben 

ift, deren Kinder, 
$ 2. 

Inſoweit die bisherigen Geſetze zulaffen, daß die Ehefrau Vermögen befigt, 

welches der Verwaltung des Ehemannes entzogen ift und nicht fir die Schulden deffelben 
haftet, verbleibt auch fernerhin nach Eröffnung des Konfurfes über das Vermögen des 

Ehemannes ſolches Sondergut der Ehefrau, beziehungsweife der Wittwe. 

Alles fonftige Vermögen der Ehefrau gehört, infofern die Worausfegungen des 

$ 1 nicht vorliegen, zur Konfursmaffe des Ehemannes. 

2. Pfandrehte und Zurücdbehaltungsredt. 

$ 3. 

Durch VBerpfändung von Forderungen und anderen Vermögensrechten wird ein 
Fauftpfandrecht im Sinne des $ 40 der Konfursordnung begründet: 

1) in dem Falle, daß eine Förperliche Sache den Gegenſtand der Forderung 

oder des Vermoͤgensrechts bildet, wenn der Pfandgläubiger oder ein Dritter für ihn 
den Gewahrfam der Sache erlangt und behalten hat; 

2) in dem Falle, daß über die Forderung oder das Vermögensrecht eine Urkunde 

ausgeftellt ift, welche auf Inhaber lautet oder durch Indoſſament übertragen werden 

fann, wenn der Pfandgläubiger oder ein Dritter für ihn den Gewahrfam der Urfunde, 

beziehungsmweife (bei Urkunden, welche nicht auf Inhaber lauten) der indoffirten Urkunde 

erlangt und behalten hat; 

3) in dem Falle, daß die Forderung oder das Vermögensrecht in das Hypotheken⸗ 

buch eingetragen ift, wenn der Eintragung eine dem $ 25 des Gefeßes Uber Grund: 
eigenthum und Hypotheken entfprechende Klaufel beigelegt wird; 

4) in allen übrigen Fällen, wenn der Pfandgläubiger durch fehriftlihen Ver: 

pfändungsvertrag legitimiert worden ift, über die Forderung oder das Vermögensrecht zu 
verfügen und der Drittfchuldner von der WVerpfändung benachrichtigt if. Die Be: 
nachrichtigung des Drittfchuldners kann dur den Schuldner oder unter Nachweis der 

Verpfändung durch den Gläubiger bewirft werden. 
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$ 4. 

Pfandrechte am ganzen Vermögen (General: Hypotheken) fönnen in Zukunft nicht 

beftellt werden, Pfandrechte an einzelnen beweglichen Sachen, Forderungen und anderen 

Vermögensrechten nur, wenn die Verpfaͤndung Ddergeftalt erfolgt, daß fie nach den 

Vorfchriften der Konkursordnung und Diefes Geſetzes das Recht auf abgefonderte 

Befriedigung gewährt. 
5. 

Die Beſtimmungen des $ 35 des Hamburgiſchen Einfuͤhrungsgeſetzes zum Handels: 

gefegbuche über das Zurückbehaltungsrecht (Retentionsrecht) bleiben, infofern es fich nicht 
um ein Zurhckbehaltungsrecht gegen eine Konfursmaffe handelt, auch fernerhin in Kraft. 

3. Vorfchriften der Fallitens Ordnung, weldhe in Kraft bleiben. 

$ 6. 

Die Vorfchriften des Art. 25 der Falliten-Ordnung bleiben in Kraft, infoweit 

diefelben auf das Recht des Verkäufers und Einfaufsfommiffionärs fich beziehen, es 

zu verhindern, daß die Waare vor der Konfurseröffnung an dem Orte der Ablieferung 
in den Gemwahrfam des Gemeinfchuldners oder einer anderen Perfon für ihn gelangt. 

Hat der Gemeinfhuldner in einem Falle, in welchem der Verkäufer oder 

Einfaufsfommiffiondr die Waare nah Maßgabe des $ 36 der Konfursordnung würde 

zurückfordern fönnen, diefelbe unter Uebertragung des an Ordre lautenden Konnoffements 
oder Ladefcheins verpfänder oder veräußert, fo kommen die Vorfchriften des Art. 306 

des Handelsgefegbuchs, fowie die bezügliche Beftimmung des $ 52 des Hamburgifchen 
Einführungsgefeges zum KHandelsgefegbuche zur Anwendung. 

$ 7. 

In Kraft bleiben von den Vorſchriften der Falliten:Drdnung ferner: 
1) Art. 28, unter Wegfall der Worte: 

„wenn gleihd — gefommen‘ 

„und ihrer nächften Anverwandten‘‘ 

„8 wäre denn — befreit wäre.’ 

und unter der Beftimmung, daß die Vorfchrift diefes Artifels auch auf folches 

Vermögen zu beziehen ift, welches die Ehefrau aus einem Konfurfe des Ehemannes 
oder aus einem im ſolchem Konfurfe gefchloffenen Zwangsvergleiche erhalten hat; 

2) die Vorfchriften über exheredatio. bona mente facta (Art. 31, Abfag 1 und 2); 
3) die Vorfchriften über das Separationsreht der Erbfchaftsgläubiger (Art. 67), 

mit der Maßgabe, daß eine Unterbrechung der zweijährigen Verjährungszeit nur 
durch Klagerhebung nach den Vorfchriften der Eivilprogeßordnung erfolgen kann; 

33 
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4) die Vorſchriften über das Vorzugsrecht der Handwerker und der denfelben 

gleichgeftellten Perfonen (Art. 70, Abfag 1—3), fowie die bezüglichen Beftimmungen 

der $$ 65—67 des Hamburgifchen Einführungs: Gefeßes zum KHandelsgefeßbuche, 
foweit diefe Vorfchriften auf Grundftäcke und folhe Schiffe ſich beziehen, welche 
in Anfehung der Zwangsvollftrefung zum unbeweglichen Vermögen gehören, und 
in Betreff der Unterbrechung der zweijährigen VBerjährungszeit mit derfelben 
Maßgabe wie unter 3. 

4. Sicherung des Erben gegen Nahlapfhulden, — insbefondere 
Antretung von Erbfchaften mie der Rechtswohlthat des Inventars. 

8 
Witwen und Erben, welche fi gegen die perfönliche Verhaftung für Mach: 

laßſchulden fichern wollen, haben innerhalb fehs Wochen, nachdem fie den Anfall des 

Machlaffes erfahren haben, entweder die Eröffnung des Konfursverfahrens über den 

Nachlaß zu beantragen oder dem Amtsgerichte, bei welchem der Erblaffer zur Zeit 
feines Todes den allgemeinen Gerichtsftand hatte, anzuzeigen, daß fie die Erbfchaft mit 
der Mechtswohlthat des Inventars antreten. Die Anzeige Fann fchriftlih gemacht, 

oder zu Protofoll des Gerichtsfchreibers angebracht werden. 

Wird dem Antrage auf Eröffnung des Konfursverfahrens nicht ftattgegeben, 
fo hat das Gericht dem Erbfchaftsamte hiervon Mittheilung zu machen, welches alsdann 

die Verwaltung des Nachlaffes zu übernehmen hat. 
Die Frift beginnt fir Minderjährige und andere Handlungsunfähige mit dem 

Zeitpunkt, in welchem ihre gefeßlichen Vertreter den Anfall erfahren haben, 

Für Perfonen, welche im Auslande fih aufhalten, wird die zur Beftellung 

eines biefigen Bevollmächtigten erforderliche Zeit zu der Frift hinzugerechnet. 

$9. 
Der Erbe fann dem duch $ 8 ihm gewährten Rechte unbefchader die zur 

Beerdigung des Erblaffers erforderlichen Koften aus dem DMachlaffe entnehmen, des; 

gleichen für die Zeit bis zu der nach Maßgabe des vorigen Paragraphen zu machenden 
Anzeige, beziehungsweife dem Antrage auf Eröffnung des Konfursverfahrens die Koften 
des Unterhalts folcher Perfonen, welche bis zu dem Tode des Erblaffers mit demfelben 
in häuslicher Gemeinfchaft auf Koften deffelben gelebt haben. 

$ 10, 

Der Benefizialerbe hat ein Inventar über den Machlaß anzufertigen, ein 
Aufgebot zur Anmeldung von Anfprüchen an den Machlaß zu beantragen und eine 

Bilanz über den Nachlaß aufjumachen, 
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Die Inventur hat der Benefizialerbe fpäteftens in der Woche nach Ablauf der 
Ueberlegungsfrift zu beginnen und ohne Verzug zu vollenden. Das Inventar ift 
notariell, wo es an Motaren fehlt von einem Gerichtsfchreiber, oder auch mit Erlaubniß 

des Gerichts von zwei von demfelben zu genehmigenden Zeugen aufjunehmen. 

Das Aufgebot ift ohne Verzug nach Ablauf der Heberlegungsfrift zu beantragen. 
Daffelbe ift in der Regel mit einer Aufgeborsfrift von nicht mehr als fehs Wochen und 
unter dem Mechtsnachtheil zu erlaffen, daß die nicht angemeldeten Anfprüche gegen den 

Benefizialerben nicht geltend gemacht werden fönnen. Es werden jedoch Anfprüche, die 
dem Benefizialerben befanne find, fowie Anfprüche auf Befriedigung aus einem Pfand 

oder einer fonft in dem Gewahrſam des Gläubigers befindlichen Sache durch das 
Ausfchlußurtheil nicht betroffen. 

Bei geringfügigen Nachläffen kann das Geriht vom Erlaffe eines Aufgebots 
dispenfiren. 

Die Bilanz ift baldthunlichſt nach Erlaffung des Ausfchlußurtheils aufzumachen. 

$ ıl. 

Der Benefizialerbe kann, fo lange ihm feine Umftände befannt find, welche 

beforgen laſſen, daß der Nachlaß zur vollfländigen Befriedigung der Gläubiger nicht 
ausreiche, außer denjenigen Forderungen, welche im Falle des Konfurfes in Folge eines 

Vorrechts volltändig befriedigt werden würden, die fällig werdenden Forderungen bezahlen. 

Kommen dem Benefizialerben Umpftände zur Kunde, welche beforgen laffen, 

daß der Nachlaß zur vollftändigen Befriedigung fämmtlicher Gläubiger nicht ausreiche, 
fo bat er fich weiterer Zahlungen aus dem Machlaffe fowie jeder die Gläubiger 

benachtheiligenden Verfügung über den Nachlaß zu enthalten und entweder nach Maß: 
gabe $ 205 der Konfursordnung die Eröffnung des Konfurfes über den Nachlaß zu 
beantragen, oder den Nachlaß dem Erbfchafsamte zur Verwaltung zu übergeben. 

$ 12. 

Der Benefiziaferbe, welcher nah Maßgabe $ 696 der Civilprozeßordnung 
verurtheilt ift, oder gegen welchen als Erben des verurtheilten Schuldners die 
Zwangsvollftrefung begonnen hat, kann, fobald das Aufgebot ($ 10) von ihm beantragt 
ift, die Ausfeßung der Zwangsvollftrefung bis zur Erlaffung des Ausfchlußurtheils, 

und wenn er den Nachlaß dem Erbfchaftsamte übergeben hat oder der Konfurs über 

den Nachlaß eröffnet wird, die Aufhebung der Zwangsvollſtreckung beantragen. 

ft bei Uebergabe des Nachlaſſes an das Erbfchaftsamt das Aufgebot noch 

nicht beantragt, fo hat dies vom Erbfchaftsamte unverzüglich nad) Uebernahme der 

Verwaltung zu gefchehen. 
33 * 
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Auch gegen einen Nachlaß, welcher von dem Benefizialerben dem Erbfchafte: 

amte zur DBerwaltung übergeben ift, findet bis zur Erledigung des Aufgebotsverfahrens, 
vorausgeſetzt daß daffelbe ohne Verzug nach Ablauf der Ueberlegungsfrift beantragt worden 
ift, feine Zwangsvollſtreckung ftatt. 

13. 

Unter den VBorausfeßungen, unter welchen nach $ 12 die Zwangsvollſtreckung 
auszufegen ift, ift auch die Anordnung eines Arreftes gegen den Nachlaß unſtatthaft. 

$ 14. 

Die Nichtbeobachtung der in den $$ 8, 10 und 11 enthaltenen Vorfchriften, 
die Verheimfichung von Nachlaßgegenftänden, fowie jedes fonftige die Gläubiger oder Ver; 
mächtnißnehmer benachtheiligende, betrügerifche Verfahren haben den Verluft der Rechts: 

wohlthat für den Benefizialerben zur Folge. Der Benefizialerbe wird der Rechtswohlthat auch 
dann verluftig, wenn er nach Eröffnung des Konkurfes über den Nachlaß die Ableiftung 

eines auf den Nachlaß bezüglichen Offenbarungseides (Konfursordnung $ 115) verweigert. 

Durch Uebergabe des Nachlaffes an das Erbfchaftsamt kann der Benefizialerbe 
fich jeder Zeit von der weiteren Beobachtung der Vorfchriften der $$ 10 und 11 befreien. 

Das Erbfhaftsame ift zu dem Antrage auf Eröffnung des Konfurfes über 
Machläffe, deren Verwaltung es übernonmen hat, berechtigt, 

$ 16. 
Die Vorfchriften der 9'9 —14 finden beim Vorhandenfein mehrerer Erben 

auf jeden von ihnen hinfichtlich des demfelben angefallenen Erbtheils Anwendung. 

5. Geltungsgebiet der $$ 1—15. 

$ 16. 

Die Vorfchriften der $$ 1—15 und insbefondere auch die in den $$ 6 und 7 

aufgeführten Vorfchriften des bisherigen Rechts unter den dafelbft angegebenen näheren 

Beftimmungen gelten für das ganze Staatsgebiet. 
Für die Landherrenfchaft Rigebüttel trirt in dem im diefem Geſetze vorgefehenen 

Fällen an die Stelle des Erbfchaftsamtes der Amtsverwalter. 

Zweiter Adfchnitt. 

Uebergangsbeftimmungen. 

1. Anhängige Konfurfe. 

$ 17. 
Die bei den Handelsgericht und den Präturen zur Zeit des Inkrafttretens 

der Konfursordnung anhängigen Konfurfe — alfo die unter diefem Namen bei den 
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Präturen anhängigen Sachen, ſowie die bei dem Handelsgerichte anhängigen Fallitfachen 

und die bei diefen Gerichten anhängigen, zur Fonfursmäßigen Behandlung gelangten 

Benefiziafmachlaßfachen — gehen auf das Amtsgericht in Hamburg über, die bei den 

bisherigen Amtsgerichten in Migebürtel und Bergedorf anhängigen Konfurfe auf die 

dortigen Amtsgerichte. Diefelben find — vorbehältlih der Beſtimmung des folgenden 

Paragraphen — nach den bisherigen Gefegen und von dem Amtsgerichte in Hamburg 

unter Beibehaltung des bisherigen Fallitaftuariats zu erledigen. An die Stelle eines 

nach den bisherigen Gefegen zu erlaffenden Proffams tritt ein Aufgebot nad Maßgabe 

der bezuͤglichen Beftimmungen der Civilprozeßordnung. 

Gegen die Entfheidungen der Amtsgerichte in diefen Sachen findet, foweit 

gegen folche Entſcheidungen bisher ein Rechtsmittel zuläffig war, Die fofortige 

Beſchwerde ftatt. 
$ 18. 

Die Beendigung der bei dem Inkrafttreten der Konfursordnung anhängigen 

Konkurfe ann durch Zmwangsvergleih im Sinne der Konfursordnung Buch 2, 

Titel 6 erfolgen. 
Der Zwangsvergleih kann von dem Gemeinfchuldner vorgefchlagen werden, 

nachdem durch ein Proflam oder Aufgebot die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Anfprüche 

aufgefordert find und das Ausfchlußurcheil rechtskräftig geworden iſt. 

Bei den Verhandlungen über den Vergleich nehmen die nad) den bisherigen Ger 

feßen zu beftellenden Curatores bonorum und fonftigen Konfursverwalter die Stelle des 

nach der Konfursordnung zu beftellenden Konfursverwalters und Öldubigerausfchuffes ein. 

Bei Konkurfen, auf welche die Falliten: Ordnung Anwendung finder, dürfen 

durch den Vergkeich den Glaͤubigern, welche nah Art. 49 derfelben in die beiden 

erften Klaffen zu fegen find, größere Rechte als den Gläubigern der dritten Klaffe 

gewährt werden, der Vergleich muß jedoch im jeder der Drei Klaffen die Zuftimmung 

der in $ 169 der Konfursordnung angegebenen Mehrheiten finden. 

Im Uebrigen Fommen die Vorſchriften des Buch 2 Titel 6 der Konkurs: 

ordnung zur Anwendung. 

2. Später eröffnete Konkurſe. 

$ 19. 

Inſofern Pfandrechte, welche vor dem Inkrafttreten der Konfursordnung auf 

Grund eines Vertrags, einer legtwilligen Anordnung oder einer richterlichen Verfügung 

erworben find, in Folge der Beſtimmungen der Konfursordnung oder diefes Geſetzes 

ihre Wirffamfeit verlieren, wird dem Berechtigten für die Forderung ein Vorrecht vor 

den im $ 54 der Konkursordnung unter 6 bezeichneten Forderungen in dem Umfang 

gewährt, in welchem daffelbe nach den bisherigen Gefegen dem Berechtigten juftehen würde, 
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Der Umfang, in welchem diefes Vorrecht gewährt wird, beftimme ſich innerhalb 
des Gebiets der Fallitenordnung nach den Vorſchriften, welche für den Fall gelten, daß 
das Fallitverfahren durch Afford beendet wird. 

$ 20. 

Das Vorrecht wird nicht gewährt: 
1. wenn nach erfolgter Verkündung diefes Gefeßes der Vertrag gefchloffen, oder die 

legtwillige Anordnung getroffen ift, auf weldhen das Pfandrecht beruht; 

2. wenn der Berechtigte nach dem Inkrafttreten der Konfursordnung vor der Konkurs: 

eröffnung, fei es nad) voraufgegangener Kündigung, fei es ohne foldhe, die Zahlung 
von dem Schuldner zu fordern in der Lage war, diefen Anſpruch aber nicht 

erhoben, oder nicht bis zur Konfurseröffnung verfolge hat; 

3. für ein fpdter als zwei Jahr nach dem Inkrafttreten der Konfursordnung eröffnetes 

Konkursverfahren, wenn nicht vor Ablauf der zwei Jahre die Forderung zur 

Eintragung in das Vorrechtsregiſter vorfchriftsmäßig angemeldet ift; 

4, für ein zwanzig Jahr nach dem Inkrafttreten der Konfursordnung eröffnetes 

Konkursverfahren. 
Für die Führung der Worrechtsregifter (Ziffer 3) und die Anmeldungen zu 

denfelben gelten nachfolgende Vorſchriften. 

$ 21. 

Bon jedem Amtsgericht wird ein Vorrechtsregiſter geführt. 

Die Anmeldung zur Eintragung der Forderung hat bei demjenigen Amtsgericht 
zu erfolgen, bei welchem der Schuldner am Tage des Infrafıtretens der Konfursordnung 
feinen allgemeinen Gerichtsftand hat. 

$ 22. 

Das Vorrechtsregifter ift öffentlih. Die Einficht deffelben ift während der 

gewöhnlichen Dienfiftunden einem Jeden geftattet. 

$ 23. 
Die Eintragungen und Löfchungen erfolgen auf Anordnung des Amtsgerichts. 

Die Gebühren werden durch Beſchluß des Senats und Bürgerausfchuffes feftgeftellt. 
Die Vermerke, durch welche die Eintragungen und Löfchungen bewirkt werden, 

find von dem Gerichtsfchreiber zu unterfchreiben. 

$ 24, 

Die Anmeldung hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des Gldäubigers und des Schuldners nah Namen, Staud oder 
Gewerbe und Wohnort; 
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2. die Angabe des Gegenftandes und des rundes der Forderung; 
3. die Angabe des für die Forderung beanfpruchten Worrechts, fowie des rundes 

und Umfangs deffelben. 

$ 25. 

Die Anmeldung fann bei dem Gericht fchriftlich eingereicht, oder zum Protofoll 

des Gerichtsfchreibers angebracht werden, Der Anmeldung ift eine Abfchrift der in 

derfelben in Bezug genommenen urfundlichen Beweisftücke beizufügen. 

Mit der Anmeldung ift eine für den Schuldner beftimmte Abfchrift der 

Beweisftücke und, wenn die Anmeldung fchriftlich angebracht wird, eine Abfchrift der: 

felben einzureichen. 
$ 26. 

Genuͤgt die Anmeldung den Erforderniffen der $$ 24 und 25, fo ift die Ein; 
tragung anzuordnen, 

Gegen den Befchluß, durch welchen die Eintragung abgelehnt wird, finder Die 
Befchwerde nah Maßgabe der 66 531 bis 538 der Civilprozeßordnung ftatt. 

$ 27. 
Eine Abfchrift des eingetragenen Vermerks ift dem Gläubiger und dem 

Schuldner mitzurheilen. Der Mitteilung an den Schuldner ift eine Abfchrift der 
Anmeldung und der urfumdlichen Beweisftüce beizufügen. Diefelbe kann ohne be: 
fondere Form gefchehen. 

$ 28. 

Der Schuldner fann auf Grund der Einwilligung des Glaͤubigers, oder eines 

auf Löfhung der Eintragung lautenden rechtsfräftigen Urtheils die Löfhung der Ein: 

tragung verlangen, 

3. Befondere Beftimmungen für das Geltungsgebiet der 
DBergedorfifhen Konfursordnung von 1820. 

$ 29. 

Inſoweit nach dem bisherigen Rechte das Vermögen der Ehefrau für die 
Schulden des Ehemannes nicht haftet und der Ehefrau im Konfurfe des Ehemannes 
ein Recht auf Ausfonderung ihres noch in nalura vorhandenen Vermoͤgens zufteht, 
verbleibt es bei diefem Rechte für die vor dem Inkrafttreten der Konfursordnung ges 
fhloffenen Ehen. 

$ 30. 
Inſoweit nach dem bisherigen Rechte der Ehefrau für deren Brautfchag und 

Eingebrachtes ſowie für das, was von ihrer Geite vor, bei, oder nach Eingehung der 

Ehe zu den Gütern des Ehemannes gekommen ift, ein Vorrecht zufteht, gebührt der 
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felben ein Vorrecht vor den im $ 54 unter 6 der Konfursordnung aufgeführten Konkurs: 

forderungen, falls die Ehe vor dem Inkrafttreten der Konfursordnung gefchloffen worden 

ift. Diefes Vorrecht Fann jedoch in einem zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der 

Konkursordnung eröffneren Konfursverfahren nur geltend gemacht werden, wenn daffelbe 
bis zum Ablaufe der zwei Jahre zur Eintragung in das für Bergedorf anzulegende 

Vorrechtsregifter vorfchriftsmäßig angemeldet ift. 

$ 31. 
Auf das im $ 30 erwähnte Vorrechtsregifter finden die $$ 21—28 diefes Geſetzes 

entfprechende Anwendung. Widerfpricht der Ehemann der Eintragung der Anmeldung, 
fo ift auf feinen Antrag der Eintragung der Vermerk beizufügen, daß abfeiten des 

Ehemannes Widerfpruch erhoben worden fei. 

$ 32. 

Ausgefprochenen Kindergeldern, welche vor dem Inkrafttreten der Konfurs: 

ordnung ausgefprochen worden find, fteht ein Vorrecht vor den im $ 54 unter 6 der 

Konfursordnung aufgeführten Konfursforderungen in einem während der erften fünf 

Fahre nach dem Inkrafttreten der Konfursordnung eröffneten Konfursverfahren zu. 

$ 33. 
Die in diefem Gefeße gewährten Vorrechte haben unter einander folgende 

Rangordnung: 
1) Ausgefprochene Kindergelder. 
2) Eingebracdhtes der Ehefrau. 
3) Sonftige Pfandrechte nah Maßgabe der allgemeinen WUebergangsbeftimmungen. 

$ 34. 
In Betreff von Altentheilen, welche vor dem Inkrafttreten der Konfursordnung 

beftellt find, verbleibt es bei den Beftimmungen der Konfursordnung von 1820. 

4. Schlußbeftimmung. 

$ 35. 

Die Vorfchriften der Fallitenordnung von 1753, der Additionalartikel zu 

derfelben, fowie der Konfursordnung für das Amt Bergedorf von 1820 treten bei dem 

Anfrafttreten der Konfursordnung außer Kraft, infoweit dieſelben nicht in diefem Gefege 

als fortbeftehend bezeichnet find. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 25. Juli 1879. 
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M 51. den 25. Juli 1879. 

Geſentz, 

betreffend Ausdehnung des Hamburgiſchen Stadtrehts in Bezug auf die 
Vermögensrechte der Ehegatten auf das ganze Staatsgebiet. 

Der Senat hat in UWebereinftimmung mit der Buͤrgerſchaft befchloffen und 
verfünder hierdurch als Gefeg, welches gleichzeitig mit dem für das Deutfche 
Reich erlaffenen Gerichtsverfaffungsgefege in Kraft tritt, was folgt: 

Für alle nach dem Inkrafttreten diefes Geſetzes gefchloffenen Ehen beftimmen 

fi die Vermögensrechte der Ehegatten, fowohl während der Ehe, wie nach deren 

Auflöfung, insbefondere auch die nah dem Tode des einen Ehegatten eintretenden 
Rectsverhältniffe in dem ganzen Staatsgebiete nach den WVorfchriften des Hambur— 

gifhen Stadtredhts. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 25. Juli 1879, 

M 52. den 25. Juli 1879. 

Gejeß, 
betreffend Abanderungen der Notariatsordnung von 1815. 

Der Senat hat in Uebereinſtimmung mit der Biürgerfchaft befchloffen und 

verkündet hierdurch als Gefeg, was folgt: 

Die Motariatsordnung vom 18. December 1815 tritt mit dem 1. October 1879 
für das ganze Staatsgebiet mit den nachftehenden Abänderungen in Kraft. 

Statt $ 1. 

zum Motariat kann nur zugelaffen werden, wer die Fähigkeit zum Richter: 

amte erlangte hat. Won diefem Erforderniß kann bei der Zulaffung von Motaren für 
die Bezirke der Amtsgerichte Ritzebuͤttel und Bergedorf abgefchen werden, insbefondere 
fönnen dafelbft auch Gerichtsvolfzieher zu Notaren beftellt werden. 

Die für den Amtsgerichtsbezirt Hamburg zugelaffenen Notare find zur Ausübung 
von Motariatsgefchäften für das ganze Hamburgifche Staatsgebiet befugt, die für die 

Amtsgerichtsbezirke Rigebürtel und Bergedorf zugelaffenen nur für den betreffenden 
Amtsgerichtsbezirk. 

34 
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Statt $ 2. 

Ueber den Antrag auf Zulaffung entfcheidet der Senat, und zwar nach gut: 

achtlicher Bernehmung der Motariatsfammer, wenn es fih um Zulaffung für den Amts: 

gerichtsbezirt Hamburg, und des betreffenden Amtsrichters, wenn es fih um Zulaffung 

für die Amtsgerichtsbezirfe Nigebüttel und Bergedorf handelt. 

Bewerber um das Motariat für Die beiden letztgenannten Amtsgerichtsbezirke 
haben fich, fofern fie nicht die Fähigkeit zum Michteramte erlangt haben, einer unter 

Vorſitz eines vom Präfidenten des Landgerichts zu bezeichnenden Land: oder Amtsrichters 

von zwei Mitgliedern der Notariatskammer, welche vom Vorſteher derfelben dazu ernannt 

werden, abzuhaltenden Prüfung zu unterwerfen. Ueber das Ergebniß der Prüfung 

hat die Prüfungsfommiffion an den Senat zu berichten. 
Die in Hamburg zugelaffenen Notare haben eine Kaution von AL 3000, die 

in Rigebüttel und Bergedorf zugelaffenen eine folche von „/C 1500 zu beftellen. 

Diefelbe hafter fir Strafen, Schäden und Koften, welche durch nicht ordnungs: 

gemäße Wahrnehmung der Gefchäfte entftehen. 

Die Notare werden auf getreue Pflichterfüllung vor dem Senate beeidigt. 

Zufaß zu $ A. 

Die Notare find befugt, Urkunden über Anfprüche auf Zahlung einer beſtimmten 

Geldfumme oder Leiftung einer beftimmten Quantität anderer vertretbarer Sachen oder 

Werchpapiere zu errichten und in die Urkunden die Erklärung aufzunehmen, daß der 

Schuldner fi in Bezug auf feine Leiftung der fofortigen Zwangsvollftrecfung unterwirft, 

(Eivilprogeßordnung $ 702. 5). 
Diefe Urkunden müffen in protofollarifcher Form aufgenommen werden und 

muß in denfelben die Identitaͤt der Erfcheinenden entweder durch zwei Zeugen befunder 

oder angegeben werden, auf welche andere Weiſe der Motar fich von der Identitaͤt 

überzeugt hat. 
Die Motare haben diefe Urkunden in der Urfchrift in ihrer Verwahrung zu 

behalten. Es darf von denfelben nur eine vollftrecfbare Ausfertigung ertheilt werden, 
es fei denn, daß die zuerft ertheilte Ausfertigung dem Notar zurückgegeben wird, 
welcher diefelbe alsdann vernichtet; ohne folche Mückgabe darf der Motar nur nach 

erfolgter Enefcheidung durch das Amtsgericht, in deffen Bezirf der DMotar feinen 

MWohnfig hat, eine neue Ausfertigung ertheilen. 
In legterem Falle hat der Notar den Schuldner von der Ertheilung der weiteren 

Ausfertigung in Kenntniß zu fegen und in der weiteren Ausfertigung diefe als folche 
unter Erwähnung der Entfcheidung zu bezeichnen. 

Vor der Aushändigung einer vollftreefbaren Ausfertigung ift auf der Urfchrift 

der Urkunde zu bemerfen, zu welcher Zeit die Ausfertigung ertheilt ift. 
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Die Vollſtreckungsklauſel (Civilprozeßordnung $ 663) ift der Ausfertigung der 

Urkunde am Schluſſe beizufügen, von dem Motar zu unterfchreiben und mit feinem 

Siegel zu verfehen. 
Iſt die Verpflihtung des Schuldners abhängig gemacht von dem durch den 

Gläubiger zu beweifenden Eintritte einer Thatſache, j. B. einer Kündigung oder Be: 
dingung, jo darf die Vollftrecfungsflaufel erft Dann ertheilt werden, wenn dem Motar 
durch Öffentliche Urkunden der Nachweis der betreffenden Tharfachen geliefert ift. 

Solchenfalls ift in der Vollſtreckungsklauſel zu bemerken, daß und durch welche Urkunden 

der Machweis beigebracht ift. 

In gleicher Weife darf die Vollfirecfungskflaufel ſowohl für Nechtsnachfolger 
des im der Urkunde bezeichneten Gläubigers als gegen Nechtsnachfolger des Schuldners 
nur dann von dem Motar ertheilt werden, fofern die Mechtsnachfolge durch öffentliche 

Urkunden nachgewiefen wird, und ift folchenfalls die Art, wie der betreffende Nachweis 

geliefert ift, in der Vollſtreckungsklauſel anzuführen. 

Zu $ 5. 

In den Amtsgerichtsbezirfen Rigebüttel und Bergedorf kann das Motariat 
mit der Mechtsanwaltfchaft verbunden werden. 

Zu $ 8. 

Auch für die Beglaubigung von Unterfchriften ift die Zuziehung eines zweiten 
Motars oder von Zeugen nicht erforderlich. 

Zu $ 12. 

Das Mepertorium wird von dem Sekretär des Landgerichts, in Nigebüttel und 
Bergedorf von dem Gerichtsfchreiber des Amtsgerichts, vor dem Gebrauche mit einer 

Schnur und dem Gerichtsfiegel verfehen. 
Die vierteljährliche Durchſicht deſſelben gefchieht vom Präfidenten des Land: 

gerichts, in Nigebüttel und Bergedorf vom Amtsrichter. 

Zu $$ 13 und 18. 

Die bisher von dem Präfes des Niedergerichts bei dem Todesfall eines Motars 

vorzunehmenden Handlungen find von dem Präfidenten des Landgerichts, in Ritzebuͤttel 

und Bergedorf von dem Amtsrichter, die durch einen Gerichtsaftuar vorzunehmenden 

von dem Sekretär des Landgerichts, in Nigebüttel und Bergedorf von dem Gerichts: 

fchreiber des Amtsgerichts zu verfehen. 

Die dem Obergerichte nach der Motariatsordnung und dem $ 11 sub K des 

proviforifchen Gefeßes, betreffend Veränderungen in der Organifation der Juſtiz vom 

34* 
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28. September 1860 zuftchenden Befugniffe gehen auf das Prafidium des Land: 
gerichts über. 

Für die Motare gelten die Disziplinarftrafen und das Disziplinarverfahren, welche 

für die nicht richterlihen Yuftizbeamten maßgebend find. 

Zufag zur Gebühren: Tare. 

Für die Hinzufügung der WVollftrecfungsklaufel zu einer Urkunde M 3. 
Die bisher von dem Präfes des Miedergerichts oder Handelsgerichts vorge: 

nommene Applacidirung oder Moderirung von Rechnungen der Motare erfolgt von dem 

Präfidenten des Landgerichts, 

Die diefem Gefege entgegen ftehenden Beftimmungen der Motariatsordnung 
find aufgehoben. 

Die Bekanntmachung, betreffend die im Amte Rigebüttel angeftellten Notare 

vom 18. Movember 1865 bleibe in Kraft, mit Ausnahme der Beftimmungen unter 4, 

foweit es ſich um die Zuziehung der Scultheißen zu Inventuren handelt, unter 

7, 11, 12 und 16. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 25. Juli 1879. 

NM 53. den 25. Juli 1879. 

Befanntmachung, 
betreffend die Urliften für Schöffen und Gefhworene. 

Der Senat bringt hierdurch zur Öffentlichen Kunde, was folgt: 

Nachdem in Gemäßheit $ 36 des erichtsverfaffungsgefeges und $ 69 des 

Hamburgifchen Ausführungsgefeges vom 23. April d. J. die Urfiften der für das 

Schöffen: und das Gefchworenenamt (Gerichtsverfaffungsgefeß $ 85) wählbaren Perfonen 

aufgeftelle find, fo werden diefe Urliften während der Woche vom 6. bis 12. Auguft d. J., 

beide Tage und den Sonntag einfchlicglih, an den nahbenannten Orten und während 

der dabei angegebenen Tagesftunden öffentlich ausgelegt fein. 

Einfprachen gegen die Nichtigkeit oder Vollftändigkeit der Urlifte Fann innerhalb 
der einwöcigen Auslegung derſelben fchriftlih oder zu Protofoll erhoben werden, 

und zwar in den dem Gebiete der Landgemeinde-Ordnung angehörenden Gemeinden bei 

dem Vorfigenden des betreffenden Gemeinde: Vorftandes, für das übrige Staatsgebiet 

an der Auslegeftelle. 
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Mac Ablauf des für die Auslegung der Lrliften beftimmten Zeitraums find 

diefelben nebft den erhobenen Einfprachen und den etwa erforderlich erfcheinenden Der 

merfungen von den VBorfigenden der Gemeindevorftände in der Landherrenfchaft Rigebüttel 

an den Amtsrichter in Rigebüttel, von den Vorfigenden der Gemeindevorftände in der 
Landherrenfchaft Bergedorf an den Amtsrichter in Bergedorf, von dem Vorſitzenden 

der Eentral:Commiffion für die allgemeinen directen Wahlen fowie von den Vorfigenden 

der Gemeinde: Borftände in den Landgemeinden der Geeftlande und der Marfchlande 

an den Erften Polizeirichter in Hamburg zu fenden. Wird nach Abfendung der Urliſte 

die Berichtigung derfelben erforderlich, fo hat der Gemeindevorfteher beziehungsweife 

der Vorfigende der EentralsCommiffion für die allgemeinen directen Wahlen hiervon 
dem Ansrichter Anzeige zu machen. 

Die Urliften werden Öffentlich ausgelegt: 

I. Für die Stadt Hamburg, Vorſtadt St. Pauli, die Vororte und die fidfich von 

der Elbe befegenen Gebierstheile mit Ausnahme der Landgemeinden der Geeftlande 
und der Marfchlande 

im Gehege des Rarhhaufes während der Stunden von 10 Uhr Vormittags 
bis 5 Uhr Nachmittags. 

1. Für die Landgemeinden der Landherrenfchaft der Marfchlande: 

Moorfleth bei dem Gaſtwirth Bruns, 
Billwärder a. d. Bille bei dem Gaſtwirth Schulß, 
Allermöhe . . bei dem Gaftwirch Knoblauch, 

Meitbroof „. 5 5 ⸗ Hars, 

Ochſenwaͤrder ⸗⸗ Ramm, 
Tatenberg ..⸗ ⸗ Tode, 
Spadenland.⸗⸗ Blecken, 
Moorwärdr ⸗— ⸗ Stuhlmann, 

Moorburg..⸗⸗ Blankau, 
Finkenwaͤrder — H. U. Mewes, 

waͤhrend der Stunden von 9 Uhr — bis 4 Uhr Nachmittags. 

III. Für die Landgemeinden der Landherrenſchaft der Geeſtlande bei den betreffenden 

Vorfigenden der Gemeindevorftände in den Gemeinden: 

Groß Borftel, | Klein Borftel, 
Alfterdorf, | Farmſen, 

Ohlsdorf, | Volksdorf, 

Fuhlsbuͤttel, Wohldorf:Ohlftedt, 

gangenhorn, | Groß Hansdorf:Schmalenbeck, 

während der Stunden von 9 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags. 
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IV. Für die Landherrenfchaft Nigebüttel in den Gemeinden 

Eurhaven in Tamm’s Hotel, 

Groden bei AU. J. W. Miehbuhr, 
Döfe bei F. W. Lähndorf, 

ferner bei den Vorfigenden der Gemeindevorftände in: 

Suͤder- und Wefterwifch, Arenfh und Berenfch, 
Duhnen, Gudendorf, 

Sticfenbüttel, Drftedt, 

Sahlenburg, Neuwerk, 

Holte und Spangen, | 

während der Stunden von 8 bis 12 Uhr Vormittags und A bis 8 Uhr 

Nachmittags. 

V. Für die Landherrenfchaft Bergedorf in der Gemeinde, 

Stadt Bergedorf auf dem Schloſſe dafelbft, 
in den Übrigen Gemeinden bei den betreffenden VBorfigenden der Gemeindevorftände, 
nämlich in: 

Meuengamme, Eurslad, 
Kirchwärder, | Geeſthacht, 
Altengamme, Oſt⸗Krauel, 

während der Stunden von 9 bis 12 Uhr Vormittags und 2 bis 5 Uhr 
Nachmittags. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 25. Juli 1879. 

M 54. den 1. Auguft 1879. 

Befanutmachung, 

betreffend 

die Eröffnung des Elbdurhftichs durch die Kaltehofe. 

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht, daß der neue Elbdurchftich 
durch die Kaltehofe mit dem 5. Auguft d. J. dem Verkehr übergeben werden fol. Mit 

demfelben Tage wird die im Morden des abgefchnittenen Theils der Kaltenhofe fließende 

bisherige Morderelbe für den durchgehenden Verkehr gefchloffen werden. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 1. Auguft 1879. 
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M 55. den 1. Auguft 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Einfuhr von Nindvieh aus Großbritannien und Amerika. 

Zur Verhütung, der Einfchleppung von Viehfeuchen wird hierdurch angeordnet, 

daß bis auf Weiteres Rindvieh, welches aus Großbritannien oder aus Nordamerika 

oder Südamerifa auf dem Waflerwege oder dem Landmwege in den Hamburgifchen 

Staat gebracht wird, vor der Ausladung der betreffenden Polizeis Behörde anzumelden 
und fodann auf Koften der Berheiligten in einer von dieſer Behörde .anzumweifenden, 

von dem Verkehr mit inländifhem Vieh ifolirten Raͤumlichkeit unterzubringen ift. 

Daſelbſt wird das Vieh vier Wochen lang einer thierärztlichen Beobachtung unterzogen, 

und erft wenn es nach Ablauf diefer Zeit von dem angeftellten Thierarzte für frei von 

anftecfenden Krankheiten erklärt worden, zum freien Verkehr zugelaffen werden. 

Zumiderhandfungen gegen dieſe Vorfchriften werden mit Geldftrafe bis zu 

MA 30 geahnder, fofern nicht die im $ 328 des Strafgeſetzbuchs angedrohten härteren 

Strafen verwirft find. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 1. Auguft 1879. 

NM 56. den 6. Auguft 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Gutachten der Sachverftändigen-Bereine. 

Die nachftehenden im Central: Blatt für das deutfche Reich NE 30 vom 

25. Juli 1879 enthaltenen Bekanntmachungen werden hierdurh noch befonders zur 

Öffentlichen Kunde gebracht. 

Befanntmahung, 
betreffend die Abänderung des $ 6 der Inſtruction über die Zufammenfegung und den 

Geichäftsbetrieb der Sachverftändigen-Bereine vom 12. December 1870 (Bundes-Geſetzblatt 

Seite 621). Vom 16. Juli 1879, 

Vom 1. Dftober 1879 ab tritt an die Stelle des $ 6 der Inſtruction über 
die Zufammenfegung und den Gefchäftsbetrieb der Sacverftändigen: Vereine vom 

12. December 1870 (Bundes-Geſetzblatt Seite 621) die nachftehende Vorfchrift: 
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$ 6. 

Das verlangte Gutachten hat der Verein nur dann abzugeben, wenn von 
dem erfuchenden Gerichte 
1) in dem Erfuchungsfchreiben die zu begutachtenden Fragen einzeln aufgeführt. 

2) dem Vereine überfender find 

a. die gerichtlichen Aften, J 
b. die zu vergleichenden Gegenſtaͤnde, deren Identitaͤt durch Anhaͤngung des 

Gerichtsfiegels oder auf andere Art außer Zweifel geftellt und gegen Ver— 

wechfelung geſichert ift. 

Berlin, den 16. Juli 1879. 
Der Reichskanzler. 
In Vertretung: 

El. 

Befanntmahbung, 
betreffend die Abänderung des $ 4 der Beitimmungen über die Zufammenfegung und den 

Geichäftsbetrieb der Fünftlerifchen, photograpbifchen und gewerblichen Sachverftändigen- 

Bereine vom 29, Februar 1876 (Eentral-Blatt Seite 117). Bom 16, Juli 1879. 

Vom 1. DOftober 1879 ab tritt an die Stelle des $ 4 der Beftimmungen über 
die Zufammenfegung und den Gefchäftsbetrieb der Fünftlerifchen, phorographifchen und 

gewerblichen Sachverftändigen:Vereine vom 29, Februar 1876 (Eentral:Blatt Seite 117) 
die nachftehende Vorſchrift: ; 

4. 

Die Vereine haben das von ihnen verlangte Gutachten nur dann abzugeben, 

wenn von dem erfuchenden Gerichte 

1) in dem Erfuchungsfchreiben die zu begutachtenden Fragen einzeln aufgeführt, 
2) dem Vereine uͤberſendet find 

a. die gerichtlichen Akten, 

b. die zu vergleichenden Gegenftände, deren Identitaͤt durch Anhängung des 
Gerichtsfiegels oder auf andere Art außer Zweifel geftelle und gegen Ver— 
wechfelung gefichert ift. 

Berlin, den 16. Juli 1879. 
Der Reichskanzler. 
An Vertretung: 

Ed. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 6. Auguft 1879. 
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M 57. den 6. Auguft 1879. 

Nevidirte Bekanntmachung, 
betreffend die Aufbewahrung und den Transport von Schießpulver. 

$1. 

In feinem Privathauſe, ſei es in der Stadt, der Vorſtadt oder den Land— 
herrenfchaften der Geeft: und Marfchlande, darf mehr als höchftens 5 kg Pulver vorräthig 

fein. Nur Pulverhändfer dürfen zu ihrem Gefchäftsbedarf einen Vorrath bis höchftens 

12, kg in ihrem Haufe oder Gefchäftslocal halten, welcher Vorrath jedoh an einem 

fiheren Ort, wo niemals geheizst noch offenes Licht gebraucht noch geraucht wird, 

aufzubewahren iſt. Quantitaͤten von über 124 kg müffen unter allen Umſtaͤnden in 
dem Magazin auf der Winterhuder Feldmarf aufbewahrt werden, 

2. 
Alles hierher kommende Schießpulver, daſſelbe möge nun blos zur Durchfuhr 

beftimme fein oder nach dem Pulvermagazine an der MWinterhuder Feldmark gebracht 
werden, muß in dichten Fäffern oder Kiften enthalten und darf nicht lofe in die Fäffer 
oder Kiften gefchüttet, fondern es muß außerdem im verzinnten Blechdofen oder in 

dichten Saͤcken oder in Fleinen gut verfchloffenen Papierpacfeten verpacdt fein, fo daß 

feine DVerftreuung von Pulver, weder innerhalb der Fäffer oder Kiften, noch auch nach 
außen hin ftattfinden Fann. Auch dürfen die Fäffer oder Kiften nicht mit eifernen 
unverzinnten Mägeln, Stiften noch fonft mit Eifentheilen verfehen fein. 

Pulver ohne diefe gehörige Verpackung wird auf Koften des Eigners umgepadkt. 

$ 3. 

Zur Einbringung von Pulver in die Stadt, die Vorftadt oder die Landherren: 
fhaften der Geeft: und Marfchlande zum Transport durch diefelben, forwie zum Transport 

nach oder von dem Magazin auf der Winterhuder Feldmarf ift von der Polizeibehörde 
ein Erlaubnißfchein einzuholen. 

$ 4. 

Aller Transport von Pulver duch die Stadt, die Worftadt oder die Land: 

herrenfchaften der Geeft: und Marfchlande fowie nach oder von dem Magazin auf der 

MWinterhuder Feldmarf ohne Ausnahme darf nur unter Escorte von Eonftablern gefchehen. 

Die Escorte ift auf dem Bureau der Abtheilung IV der Polizeibehörde zu requiriren, 

wobei der Erlaubnißfchein der Abtheilung I der Polizeibehörde vorzuzeigen ift. 

$5. 

Fuhrleute, welche Pulver geladen haben, müffen außerhalb der Stadt und 
beziehungsmweife der Vorſtadt und der Vororte fo lange halten, bis die Escorte ange 
langt if. Sie haben den Weifungen der Escorte pünktlich Folge zu geben. 

35 
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$ 6. 
Für die nach dem hiefigen Hafen beftimmten Seefchiffe gelten die folgenden 

Beftimmungen. 
Betraͤgt die an Bord befindliche Auantitdt Pulver mehr als höchftens 400 kg, 

fo hat das Schiff auf einem gefahrlofen Pla auf der Unterelbe in der Gegend vor 

Twielenflerh zu anfern. Iſt das Pulver nicht hierher beftimme, fo muß daffelbe dort 
umgeladen werden; foll dagegen das Pulver hier eingebracht werden, fo muß daffelbe 

von dort bei dem Wachtfchiffe am Jonas angemeldet und von diefem der Erlaubnißfchein 

zum Einbringen eingeholt werden. Es find fodann die Verfügungen diefer Behörden 
wegen des Herauffommens des Schiffes und der Löfchung des Pulvers genau zu befolgen. 

Ueberfteigt die Quantität Pulver, welche fih an Bord befindet, nicht 400 kg, 

fo darf zwar das Schiff herauffommen, indeß ift die Quantität, auch wenn das Pulver 

nur zum eigenen Gebrauch beftimme ift, fofort bei dem Wachtfchiffe am Jonas anzugeben 

und es find deffen weitere Verfügungen genau zu befolgen. 

Hat das Schiff einen Loorfen angenommen, fo ift dieſer verpflichtet, den 

Eapitain zu befragen, ob er Pulver an Bord habe, und in folchem Falle auf die 

genaue Befolgung der vorftehenden Beftimmungen zu achten. 

$ 7. 

Die von der Süderelbe durch den Köhlbrand mit Pulverladung kommenden 
Fahrzeuge haben, unter Aufjiehung einer fchwarzen Flagge, im Köhlbrand zu anfern 

und fich fofort bei dem Wachtfchiffe am Jonas zu melden, 

Außerdem haben die Führer aller folhen Schiffe von dem gedachten Anferplaße 

aus den erforderlichen Erlaubnißfchein zum Einbringen des Pulvers von der Polizei: 

behörde einzuholen und übrigens die Weifungen der betreffenden Behörden genau zu befolgen. 
An Bord folder Schiffe darf weder geraucht noch Feuer angemacht noch) 

offenes Licht gebrannt werden. 
$ 8. 

Pulver darf nur bei St. Pauli gelöfcht werden. 

Schiffe, welche Pulver vom Oberlande hierher bringen oder dorthin transportiren, 

müffen Durch die Süderelbe gehen und im Köhlbrand laden refp. löfchen. Der Transport von 

und nah St. Pauli von und nach dem Köhlbrand hat mittelft bedecfter Schuten zu gefchehen. 

$9 
Kleine Fäffer oder Kiften mit nicht mehr als 25 kg Pulver koͤnnen in Säde 

eingewicfelt unter vorfchriftsmäßiger Escorte nah und von dem Magazin auf der 

MWinterhuder Feldmarf getragen, müffen jedoch auf den im $ 13 vorgefchriebenen Wegen 

oder, falls fie zum Detailverfauf oder Privargebraud anderswohin aus dem Magazin 
abgeholt werden, auf dem näcften Wege, und zwar ohne Aufenthalt, nach ihrem Be: 

fimmungsort transportirt werden, 
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Auantitäten über 25 kg dürfen, fofern fie nicht per Are hierhergelangt find 
und auf derfelben Are unmittelbar in das Magazin gebracht oder hier lediglich durch: 

geführt werden, nur mittelft eines der ausschließlich zum Transport von Pulver be 

ftimmeen Wagen nebft haarenen Decken, welche bei dem Auffeher bei der früheren 

Baftion Eberhardus zu requiriren find, transportirt werden. (Bol. jedoch $ 16.) Jede 
Benugung anderer Wagen zum Pulvertransport ift verboten. 

Die Pulverwagen nebft Decken müffen noch an dem nämlichen Tage, an welchem 
fie verabfolgt find, zurückgeliefert werden. Derjenige, der fie hat abholen Laffen, haftet 

für jeden Schaden oder Mangel an den betreffenden Gegenftänden und entfcheidet darüber 
nöthigenfalls die Polizeibehörde. 

$ 10. 

Mit dem Löfchen von Pulver oder wenn es per Are hierhergefommen ift, mit 

dem Abladen deffelben darf nicht cher begonnen werden, bis die Escorte und beziehungs: 

weife der Pulverwagen an dem betreffenden Orte angelangt find. 

$1. 
Beim Aufladen der Pulverfäffer oder Kiften auf die im $ 9 gedachten Wagen 

müffen die Fäffer oder’ Kiften forgfältig nachgefehen und in haarene Deden fo einge: 

fhlagen werden, daß fie nicht rollen noch einander berůhren koͤnnen. Sodann wird 

der Deckel des Wagens zugemacht. 
Mehr als hoͤchſtens 500 kg dürfen auf einen Wagen nicht geladen und muß bei 

größeren Quantitäten ein zweiter Wagen genommen werden. Es find dabei die Anweifungen 

der Escorte genau zu befolgen. 
$ 12. 

Der Transport von Pulver durch das Hafenthor in die Stadt und ebenfo 
derjenige durch die Kandle der Stadt ift verboten. 

$ 13. 
Der Transport von Pulver, welches in St. Pauli gelöfcht wird, um in 

das Magazin auf der Winterhuder Feldmarf gebracht zu werden, gefchieht auf der 

Fahrſtraße über Das Glacis zwifhen Millernthor und Holftenthor, durch die Carolinen: 

ſtraße, Schröverftiftfteaße, Schlump, Hallerftraße, Klofterallee, Iſeſtraße und Marien 

Louifenftraße. 
Diefer Weg gilt in emtgegengefeßter Nichtung, wenn Pulver von dem 

Magazin nach dem genannten Plage transportirt wird. 

Wagen, die Pulver nach dem Magazin auf der Winterhuder Feldmarf bringen 

oder aus dieſem Magazin abholen, müffen ca. 100 Schritt von dem gedachten Magazin 

entfernt anhalten und warten, bis ihnen der Magazin: Auffeher den Pla anweift, 

wohin fie behufs Ab: und Aufladens fahren follen. Vor diefem Magazin ift Das 

Wenden der Wagen nicht erlaubt. 35* 
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$ 14. 
Es darf nur Schritt vor Schritt und unter fteter Begleitung der Escorte 

gefahren, auch nicht geraucht werden. Sollte während des Fahrens Pulver verftreuet 

werden, fo muß der Wagen fogleich ftillhalten und dem Schaden abgeholfen werden. 

Ale in die Nähe eines folhen Pulverwagens Fommenden Fuhrleute und 

Reiter müffen auf Aufforderung der Escorte die Pferde nur im Schritt gehen laffen. 

$ 15. 
An das Magazin auf der Winterhuder Feldmarf kann Pulver eingebracht 

werden an allen Werktagen in den Monaten Januar, November und December von 
8 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags, in den Monaten Februar und October von 

7 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags, in den übrigen Monaten von 6 Uhr Morgens 
bis 6 Uhr Nachmittags. 

Entnommen werden aus diefem Magazin kann an allen Werftagen in den 
Monaten Januar, November und December von 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach— 

mittags, in den Monaten Februar und Dectober von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr 

Machmittags, in den übrigen Monaten von 6 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags. 

$ 16. 
Beim Abholen von Pulver aus diefem Magazin ift ebenfo zu verfahren, wie 

beim Einbringen; jedoch dürfen Partieen bis höchftens 50 kg, welde an Bord von 
Schiffen gebracht werden follen, in gehöriger Verpackung und in haarene Decken ein: 

gefchlagen, unter vorfchriftsmäßiger Escorte auf Karren transportirt werden. 

$ 17. 

Hinfichtlich des Transportes von Schiefpulver nah und von dem Magazin 

Eberhardus und der Aufbewahrung von Pulver dafelbft bleibt es bei den bisherigen 
Einrichtungen. sıs 

Jede Uebertretung diefer Vorfchriften wird nah Maßgabe des Strafgefeßbuches 
(mit einer Geldftrafe bis zu „6 150 oder mit Haft) geahndet. 

$ 19. 
An Gebühren ift zu entrichten: für den bei der Polizei einzuholenden 

Erlaubnißfchein 30 Pfennige; für den jedesmaligen Gebrauch eines Pulverwagens fammt 

haarenen Deden „6 1.20; für die Escorte nach oder von dem Magazin auf der 
MWinterhuder Feldmarf 90 Pfennige; für das Hineinfchaffen oder Herausfchaffen eines jeden 

in das Magazin eingehenden oder aus demfelben ausgehenden Falles oder einer Kifte 

30 Pfennige, Wird aus einem Faffe oder einer Kifte nur ein Theil des Inhalts abgeholt, 

fo ift diefelbe Gebühr wie für ein Faß oder eine Kifte zu entrichten. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 6. Auguft 1879. 
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M 58. den 8. Auguſt 1879. 

Bekanntmachung, 
betreffend Beſtimmungen über die Verladung und Beförderung von lebenden 

Thieren auf Eiſenbahnen. 

Der Senat bringt nachſtehende, in Gemaͤßheit Beſchluſſes des Bundesrathes 
vom 27. Juni d. J. vom Reichskanzler erlaſſene Bekanntmachung, betreffend Beſtim— 

mungen uͤber die Verladung und Befoͤrderung von lebenden Thieren auf Eiſenbahnen, 

zur oͤffentlichen Kunde. 

Auf Grund der Artikel 42 und 43 der Reichsverfaſſung hat der Bundesrath 

nachſtehende 
Beſtimmungen 

über die Verladung und Beförderung von lebenden Thieren auf Eiſenbahnen 

beſchloſſen: 
lJ. Verladung. 

$1. 
Lade» Anlagen. 

Die Bahnhöfe und Halteftellen, auf welchen lebende Thiere zur Verladung 

fommen, müffen mit Vorrichtungen verfehen fein, welche ein Direftes Verladen der 

Thiere aus jedem und in jeden Wagenraum und zwar dergeftalt geftatten, daß die 

Verladung fowohl von der Stirn: als auch von der Langfeite des Wagens erfolgen kann. 

Bei hölzernen Verladerampen ift die Oberfläche in zweckentfprechenden Zwifchen: 

räumen mit fehmalen, halbrunden Ratten zu verfehen, damit die Thiere ficher fußen Fönnen. 

Die Oberfläche der feften Rampen darf eine ftärfere Meigung als 1:8 und 
diejenige der beweglichen Vorrichtungen eine ftärfere Meigung als 1:3 nicht erhalten. 

Die Ueberladebrücen zwifchen Rampe und Wagen müffen eine hinreichende 
Breite haben und beim Verladen von Kleinvich zu den Seiten mit Einfriedigungen 
verfehen werden, welche gegen ein feitliches Abdrängen der Thiere Schuß gewähren. 

Auf Bahnhöfen mit regelmäßigem größerem Viehverſandt, fowie auf den 

Tränfeftationen ($ 6) — bezw. in deren Mähe — find von den Bahnverwaltungen 

jur vorübergehenden Unterbringung des Viehes eingefriedigte und uͤberdeckte Räume 

— Buchten, auh Banzen genannt — herjuftellen und mit Brunnen oder einer 

Wafferleitung wie mit Vorrichtungen zu verfehen, welche das Füttern und Tränfen der 

Thiere ermöglichen. Die Räume find zum Zweck der Trennung der Thiere verfchiedener 

Gattungen bezw. des Großviches und des Kleinviches in Eleinere Abrheilungen zu 

theilen, und muß der Fußboden fo befchaffen fein, daß eine ordnungsmäßige Reinigung 

deffelben möglich ift. 
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Für die vorübergehende Unterbringung der Thiere in uͤberdeckten Räumen kann 
ein Standgeld erhoben werden, deſſen Höhe von der Aufjichtsbehörde beftimmt wird 

und im Tarif zu publiziren ift. 

$2. 

Beichaffenheit und Einrichtung der Wagen. 

Die Beförderung der Thiere ift in offenen (hochbordigen) wie in bedeckten 
Wagen ftatthaft. 

Die lichte Breite der zum Transport von Großvieh zu benugenden Wagen 
foll mindeftens 2,400 m betragen. 

Die offenen Wagen müffen bei Verwendung für den Transport von Großvieh 

eine Bordhöhe von mindeftens 1,500 m über dem Fußboden und bei Verwendung für 

den Transport von Kleinvich eine folche von mindeftens 0,750 m haben. 

Die bedeckten Wagen find zum Zwecke der Ventilation mit nahe der Wagen: 
deefe liegenden verfchließbaren Deffnungen von etwa 0,400 m Länge und 0,300 m Breite 

zu verfehen. Fehlen diefe, fo müflen an den Schiebethüren der Langfeiten bezw. an 

den Thüren der Stirnfeiten der Wagen Vorrichtungen angebracht werden, welche das 

Dffenftellen der Thüren bei Großvich bis zu 0,350 m und bei Kleinvich bis zu 0,150 m 
Länge ermöglichen oder es muß bei vollftändig geöffneten Thüren die Thuͤroͤffnung durch 

einen Bretterverſchlag in höchftens 1,500 m Höhe über dem Fußboden des Wagens 

oder durch Lattengitter verftellt werden. 
Zum Feftbinden der Thiere find Vorrichtungen, als eiferne Ringe ıc., an den 

Wagen anzubringen. 
Die Größe der inneren Bodenfläche eines jeden zur Beförderung der Thiere 

zu benußenden Wagens ift, in Quadratmetern ausgedrückt, auf der Außenfeite des 

Wagens anzugeben. 
$ 3. 

Art der Verladung. 

Die Thiere dürfen nicht gefnebelt und in Säcen, Käfigen, Kiften oder ähnlichen 
Behältern nur dann, wenn diefelben hinlänglich geräumig und luftig find, zur Ber 

förderung aufgegeben werden. 

Bei Feflfegung der größten Zahl der in einen Wagen zu verladenden Thiere 
ift davon auszugehen, daß Großvich nicht aneinander oder gegen die Wandung des 

Magens gepreße fiehen darf, für Kleinvieh aber genuͤgender Raum, um fich legen zu 

fönnen, verbleiben muß. 

Die Verladung von Großvieh und Kleinvieh fowie von Thieren verfchiedener 

Gattung in denfelben Wagen ift nur geftatter, wenn die Einftellung in durch Barrieren, 

Bretter: oder Lattenverfchläge von einander getrennten Abtheilungen erfolgt. 
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Ueber die zuläffige größte Stückzahl der in einen Wagen oder in die einzelnen 

Abrheilungen deffelben aufzunehmenden Thiere entfcheider im Streitfalle der dienfihabende 
Stationsbeamte. 

Das Beftreuen der Fußböden offener Wagen mit brennbarem Material ift 
unzuläffig. 

1. Beförderung. 

$ 4. 

Züge, Viehzüge. 

Die Beförderung lebender Thiere finder in befonderen Viehzuͤgen, in Eilguͤter— 

jügen, Güterzügen und Perfonenzügen ftatt. 

Wo das Bedürfniß vorliegt, find auf den Hauptverfehrslinien Fahrpläne für 

fafultative Viehzuͤge vorzufehen, welche mit den zur Viehbefoͤrderung dienenden Zügen 

der Nebenlinien dergeftalt in Verbindung ftehen, daß für das auf den letzteren zus und 

abgehende Vieh die Aufenthaltszeit auf das Bedürfniß befchränft wird. 

Solhe Viehzuͤge follen an beftimmten, von den Bahnverwaltungen für längere 
Zeitfriften befanne zu machenden Tagen verkehren. 

Steht foviel Vieh zur Beförderung, daß zu deffen Verladung mindeftens 
24 Achſen erforderlich werden, fo ift in Ermangelung anderer Beförderungsgelegenheit 

ein befonderer Viehzug abjulaffen. 

$5. 
Gefchwindigfeit der Viehzüge. 

Die durchfchnittliche Geſchwindigkeit der Viehzuͤge (64 Abf. 2) darf — vor: 

behaltlih der Befugniß der Landesregierung, in Ruͤckſicht auf befondere Verhaͤltniſſe 

eine Abweichung zu geftatten — nicht weniger als 25 km in der Stunde betragen. 

Soweit Beftimmungen des Bahnpolizei : Neglements für die Eifenbahnen 

Deurfchlands beziehungsweife der Bahnordnung für deutſche Cifenbahnen unters 

geordneter Bedeutung der Anwendung dieſer Geſchwindigkeit entgegenftehen, tritt 

Ermäßigung derfelben in dem dadurch bedingten Umfange ein. 

Auf die Viehzuͤge der Militä: Verwaltung finder die Beftimmung im Abſ. 1 

über die Gefchwindigfeit feine Anwendung. 

$ 6. 
Tränfung. 

Das Reichs-Eiſenbahn-Amt beftimmt nach Anhörung der betheiligten Landes: 

regierungen diejenigen Stationen, welche für Viehzuͤge (4 Abſ. 2) mit Tränfes 

vorrichtungen auszuftatten find (Tränfeftationen). 
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Bei Beftimmung diefer Stationen ift Davon auszugehen, daß, wenn Transporte 
eine längere Zeitdauer als 24 Stunden erfordern, inzwifchen eine Tränfung der Thiere 

ftattfinden muß. 

Bei allen Transporten, welche für die Fahrt zwifchen dem Abfende: und Bes 

ftimmungsorte fahrplanmäßig eine Zeit von 24 Stunden und darüber erfordern, muß 

die Traͤnkung auf einer zwifchenliegenden Tränfeftation ohne Ruͤckſicht auf die bis zu 
derfelben von den Thieren durchfahrene Zeit vorgenommen werden. Bei folhen Trans: 

porten Fommt eine Tränfungsgebühr zur Erhebung, deren Hoͤhe v von der Aufſichtsbehoͤrde 
beſtimmt wird und in dem Tarif zu publiziren iſt. 

Für die Tränfung ift ein längerer, bei Berechnung der dDurchfchnittlichen Ger 

ſchwindigkeit ($ 5) außer Betracht bleibender Aufenthalt vorzufehen. 

$7 

Nangiren. 

Das Rangiren der mit Thieren beladenen Wagen ift auf das dringendfte Be: 
duͤrfniß zu befchränfen und ſtets mit befonderer Vorſicht vorzunehmen; insbefondere ift 

heftiges Anftoßen dabei in jedem Falle zu vermeiden. 

$ 8. 

Begleitung. 

Macht eine Sendung von Großvich eine oder mehrere Wagenladungen aus, 
fo darf diefelbe nicht ohne Begleitung ($ 40 des Berriebs:Reglements für die Eifen: 

bahnen Deutfchlands) zur Beförderung angenommen werden und ift dann mindeftens 

für je 3 Wagen ein Begleiter zu ftellen. 

Bei Transporten zur Machtzeit muͤſſen die Begleiter mit gut brennenden 
Laternen verfehen fein. 

$ 9. 

Desinfektion. 

Die Verpflihtung der Bahnverwaltungen zur Reinigung (Desinfektion) der 
benußten Transportmittel, Geräthfchaften, Rampen u, f. w., regelt fih nah den Ber 

ftimmungen des Geſetzes, betreffend Die Befeitigung von Anftecfungsftoffen bei Vieh: 
beförderung auf Eifenbahnen, vom 25. Februar 1876 (MReichs:Gefegblatt S. 163). 

m. Schlußbeftimmungen. 

$ 10. 

Den Bahnverwaltungen liegt die Pflicht ob, die Erfüllung der für die Ver: 

ladung und Beförderung von lebenden Thieren gegebenen Beftimmungen zu überwachen. 
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$ 11. 

Die vorftehenden Beftimmungen treten mit dem 15. Oftober 1879 in Kraft. 
Diefelben werden durch das Central: Blatt für das Deutſche Reich und außerdem von 

den Bundesregierungen publizirt. 

Für die Herftellung der angeordneten Einrichtungen kann von der Landesregierung 

mit Zuftimmung des Reichs-Eiſenbahn-Amts eine Befriftung gewährt und in derfelben 

Weife auch im übrigen eine Abweichung von einzelnen Beftimmungen zugelaffen werden. 

Die der Vorfchrift im $ 2 nicht entfprechende Breite und Bordhöhe vorhandener 
Wagen foll deren Fortgebrauch bis zum Umbau nicht hindern; ein ſolcher fann behufs 

Herftellung der vorgefchriebenen Breite und Bordhoͤhe nicht verlange werden. 

Die von den Bundesregierungen oder Eifenbahnverwaltungen erlaffenen Aus; 

führungs:Beftimmungen find dem Reichs-Eiſenbahn⸗Amt mitzutheilen. 

Berlin, den 13. Juli 1879. 
Der Beichskangler. 

v. Bismard. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 8. Auguft 1879. 

NM 59. den 15. Auguft 1879, 

Befanntmahung, 

betreffend die Schließung einiger Kirchhöfe vor dem Dammthore, 

Der Senat bringe in Anfchluß an die Befanntmachung vom 26. März d. J. 
hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß, daß der St. Petri: Begräbnißplag und der 

St. Marien-Magdalenen:Begräbnißplag vor dem Dammthore mit Ende diefes Monats 
für Beerdigungen im gemeinfamen Grabe, fowie für den Verkauf und die Prolongation 

von eigenen Gräbern gefchloffen werden. 

Die bis auf Weiteres noch zuläffige Beerdigung in den beftehenden eigenen 

und Genoffenfchafts; Gräbern ift auf die urfprünglich Berechtigten zu befchränfen. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 15. Auguft 1879. 
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NM 60. den 27. Auguft 1879. 

Befauntmahung, 

betreffend die Amtstracht für das Hanfeatiihe Oberlandesgericht. 

Nachdem die Senate der freien Hanſeſtaͤdte auf Grund des Art. 18 der 

Uebereinkunft, betreffend die Errichtung eines gemeinſchaftlichen Oberlandesgerichts vom 

30. Juni 1878 Beſtimmungen über die Amtstracht für das Hanſeatiſche Oberlandes: 

gericht vereinbart haben, bringt der Senat dieſe Beſtimmungen nachſtehend zur 
Öffentlichen Kenntniß: 

Die Amtstracht ift von den Präfidenten und Räthen, von den Beamten der 

Staatsanwaltſchaft und von dem Gerichtsichreibern in den öffentlichen Sitzungen des 

Hanſeatiſchen DOberlandesgerichts anzulegen. 

Die Amtstracht befteht aus einem ſchwarzen Gewande, weißer Halsbinde und 
ſchwarzem Barett. 

Das bis über die Mitte des Unterfchenfels herabreichende, faltenreiche, mit 

weiten offenen Aermeln verfehene und vor der Bruft zu fchließende Gewand wird aus 

Wollſtoff gefertigt. Um den Hals läuft ein 16 Centimeter breiter Befag in Form 
eines flach anliegenden Ueberfchlagkragens, welcher fi an den Vorderfeiten des Gewandes 
bis zum unteren Rande deffelben in 11 Eentimerer Breite fortfegt. Die Aermel zeigen 
am unteren Rande einen Befaß von 8 Eentimeter Breite, Der Befag ift für die 

Richter und Staatsanwälte von ſchwarzem Sammet. Das Amtsgewand der Gerichts: 
fchreiber hat einen fchmalen Umfchlagfragen und ift ohne Befag. 

Das Barett befteht aus einem rund gefchnittenen und leicht gefalteten Kopf: 

theife, um welchen fich ein nur am unteren Theile befeftigter, oben aber frei abftehender 

und an beiden Kopffeiten mit einem dreieckigen Einfchnit verfehener fteifer Rand von 

8 Eentimeter Breite herumlegt. Das Barett der Präfidenten ift von Sammer an: 

zufertigen, dasjenige der Mäthe und des Oberflaatsanwalts von MWollftoff mit einem 

DBefage in der Breite des Randes von Sammet, das der Übrigen Staatsanwälte von 

MWollftoff mit dem gleichen Befage von Seide und. das der Gerichtsfchreiber lediglich 
von Wollftoff ohne Beſatz. 

Während einer Eidesleiftung oder Urtheilsverfündung ift von den an der 

Verhandlung Derheiligten ftets das Barett zu tragen. 

Dem DOberlandesgerichte werden Zeichnungen zur Veranſchaulichung des Schnitts 

der Amtstracht zugehen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 27. Auguft 1879. 
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M 61. den 27. Auguft 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend 

die Amtstracht für die Hamburgifchen Gerichte und für die Staatsanwaltſchaft. 

Der Senat verordnet hiermit wegen der Amtstracht für die Hamburgifchen 
Gerichte und die Staatsanwaltfchaft, was folgt: 

Die Amtstracht ift von den fämmtlichen Nichtern des Landgerichts, von den 
Amtsrichtern, von den Staatsanmwälten und von den Gerichtsfchreibern in den Öffentlichen 

Gerichtsfißungen anzulegen. Schöffen und Gefchworene legen eine Amtstracht nicht an. 

Die Amtstracht befteht aus einem ſchwarzen Gewande, weißer Halsbinde und 

ſchwarzem Barett. 

Das bis über die Mitte des Unterſchenkels herabreichende, faltenreiche, mit 

weiten offenen Aermeln verfehene und vor der Bruſt zu fehließende Gewand wird aus 

Wollſtoff gefertigt. Um den Hals läuft ein 16 entimerer breiter Befag in Form 
eines flach anliegenden Ueberfchlagkragens, welcher fi) an den VBorderfeiten des Gewandes 

bis zum unteren Rande deffelben in 11 Eentimerer Breite fortfeßt. Die Aermel zeigen 
am unteren Mande einen Befag von 8 Eentimerer Breite. Der Beſatz ift für Die 
Kichter und Staatsanwälte von ſchwarzem Sammer. Das Amtsgewand der Gerichts: 

fhreiber hat einen fchmalen Umfchlagsfragen und it ohne Belag. 

Das Barett befteht aus einem rund gefchnittenen und leicht gefalteten Kopf: 

theile, um welchen fich ein nur am unteren Theile befeftigter, oben aber frei abftehender 

und an beiden Kopffeiten mit einem dreiecfigen Einfchnitt verfehener fteifer Rand von 

8 Eentimeter Breite herumlegt. Das Barett des Präfidenten und der Directoren des 

Landgerichts und des DOberamtsrichters ift von Wollſtoff mit einem Beſatze in der 
Breite des Randes von Sammer, das Barett der Richter des Landgerichts und Amts— 

richter von MWollftoff mit einem DBefage in der Breite des Randes von Seide, und 

das Barett der Gerichtsfchreiber lediglich von Wollftoff ohne Beſatz. 

Während einer Eidesleiflung oder Urtheilsverfündung ift von den an der 

Verhandlung Berheiligten ftets das Barett zju tragen. 

Den Gerichten und der Staatsanwaltfchaft werden Zeichnungen zur Ber: 

anfchaulichung des Schnitts der Amtstracht zugehen, auch werden diefe Zeichnungen 

zur Einfiche für alle Berheiligten auf der Senats-Kanzlei ausgelegt werben. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 27. Auguft 1879. 

36* 
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M 62. den 29. Auguft 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Abänderungen der Poftordnung. 

Der Senat bringe nachftehende, ihm zur Weröffentlihung mitgetheilte Ber: 

ordnung hierdurch zur Öffentlichen Kunde: 

Berlin, 24. Auguft 1879. 
Abänderungen 

der Poftordnung vom 8, März 1879. 

Auf Grund der Vorfchrift im $ 50 des Gefeßes über das Poſtweſen des 

Deutſchen Reichs vom 28. Detober 1871 wird die Poftordnung vom 8. Mär; 1879 

vom 1. October d. J. ab in folgenden Punkten abgeändert: 
1) Der $ 22 erhält folgende Faffung: 

Briefe mit Poftzuftellungsurfunde: 
1. Wünfcht der Abfender eines gewöhnlichen oder eingefchriebenen Briefes über 

die erfolgte Beftellung eine poftamtliche Befcheinigung zu erhalten, fo muß dem Briefe 

eine gehörig ausgefüllte Zuftellungsurfunde nebſt Abfchrift Außerlich beigefügt werden ; 

zugleih muß in der Aufjchrift vermerkt fein: „Hierbei ein Formular zur Zuftellungs: 

urfunde nebſt Abfchrift.”” Auf die Außenfeite der zufammengefalteten Zuftellungsurfunde 

ift vom Abfender des Briefes die fr die Ruͤckſendung erforderliche Auffchrift zu feßen. 

In Betreff der DBeftellung ꝛc. der Briefe mit Zuftellungsurfunde fiche $ 35. 

m. Für Sendungen mit Zuftellungsurkunde werden erhoben: 
1) das gewöhnliche Briefporto, 
2) eine Zuftellungsgebühr von 20 Pf., 

3) das Porto von 10 Pf. für die Ruͤckſendung der Zuftellungsurfunde, 
Wird die Einfchreibung verlangt, fo tritt dem Porto zu 1) die Einfchreib: 

gebühr von 20 Pf. Hinzu. 

u. Formulare, welche fowohl zu Urfchriften, als auch zu Abfchriften von 

Zuftellungsurfunden verwendbar find, Fönnen durch die Poftanftalten zum Preife von 

5 Pf. für je 10 Stüc bezogen werden. Die Lieferung von Formularen an Gerichte, 

Gerichtsvollzieher und Gerichtsfchreiber erfolgt unentgeltlich. 

2) Der $ 35 erhält folgende Faffung: 

Beftellung der Schreiben mit Zuftellungsurfunde. 
1. Auf die Beftellung von Schreiben mit Zuftellungsurfunde finden die Ber 

flimmungen in den 9 165— 174 und 178 der Civilprocefordnung für das Deutfche 

Reich vom 30. Januar 1877 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Gtelle des 

Gerichtsvollzichers der beftellende Bote der Poftanftalt tritt. 
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u. In Betreff der Beftellung von Schreiben mit Zuftellungsurfunde, welche 
von Deurfchen Gerichten, Gerichtsvolljiehern, ©erichtsfchreibern, Reichs- oder Staats: 
behörden ausgehen, bewender es bei den hierüber beftchenden befonderen Beftimmungen. 

u. Die Portos dj. fonftigen Beträge für ein Schreiben mit Zuftellungsurfunde 
muͤſſen fämmtlich entweder vom WUbfender oder vom Empfänger entrichtet werden. 

Will der Abfender die Gebühren tragen, fo zahlt er bei der Einlieferung des Schreibens 
zunächft nur das Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Beftimmungsorte, 

die anderen Beträge werden erft auf Grund der vollzogen zurückfommenden Zuftellungs: 

urfunde von ihm eingezogen. Im Uebrigen bleibt der Abfender für alle Beträge 
haftbar, welche bei der Beftellung der Sendung vom Empfänger nicht erhoben werden 

fönnen, Falls jedoch die Zuftellung nicht ausgeführte werden fann, fommt nur das 

Porto für die Beförderung des Schreibens nah dem Beſtimmungsorte und dj. die 

Einfchreibgebühr zum Anfag. 
Der Reichshanzler. 
In Vertretung: 

Stephan. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 29. Auguft 1879. 

— — — — — — — — —— — — 

M 63. den 29. Auguft 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend 

die Urliſte für Schöffen und Gefhworene in der Gemeinde Geeſthacht. 

Der Senat bringe hierdurch zur Öffentlichen Kunde, daß wegen unrichtig 

erfolgter früherer Auffiellung der für die Gemeinde Geeſthacht für die Wahlen von 

Schöffen und Gefchworenen anzufertigenden Urlifte eine neue Urlifte hat angefertigt 

werden muͤſſen, und da eine Auslegung diefer Urliſte erforderlich ift, fo wird diefelbe 

während der Woche vom 4. bis 10. September d. J., beide Tage und den Sonntag 
einfchließlich, bei dem WBorfigenden des Gemeindevorftandes in Geeſthacht während 
der Stunden von 9 bis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags zu 

Jedermanns Einfiht ausgelegt fein. 
Einfprahen gegen die Michtigkeit oder Vollſtaͤndigkeit der Urliſte koͤnnen 

innerhalb der einwöchigen Frift fchriftlich oder zu Protokoll bei dem Worfigenden des 

Gemeindevorftandes erhoben werden. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 29. Auguft 1879. 
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NM 64. den 3. September 1879. 

Befanntmachung, 

betreffend die erfte juriftifche Prüfung. 

Der Senat bringt hierdurch jur öffentlichen Kunde, daß zufolge eines am 

22, vor. Mes. publicirten Regulativs des Königlich Preußiſchen Yuftiz: Minifters die 

in der Bekanntmachung vom 16. Juni d. J. genannte Prüfungs: Commiffton für 

Mechtscandidaten in Greifswald in Wegfall kommt und an Stelle derfelben mit dem 

1. Dctober d. J. cine Prüfungs: Commiffion bei dem Oberlandesgerichte in Stettin 

gebildet wird. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 3. September 1879. 

M 65. den 5. September 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend den Neichsftempel von Spielkarten. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 27. Movember 1878, 

betreffend den Meichsftempel von Epielfarten, bringt der Senat die nachftehenden im 

Eentralblate für das deutſche Reich publicirten Bekanntmachungen hierdurch noch 

befonders zur Öffentlichen Kunde: 

Befanntmadhung 

zur Ausführung des Geſetzes vom 3. Juli 1878 (Neichögefegblatt S. 133), betreffend 

den Spielfartenftempel. 

Unter Bezugnahme auf Ziffer II. 6 der Bekanntmachung vom 2. November 

1878 (Eentral:Blatt S. 614) wird hierdurch Folgendes beftimmt: 

Die von den Fabrifanten C. Goodall & Son in London unter der Bezeich: 

nung Goodall’s Game of Quaterne in fechs verfchiedenen Ausgaben angefertigten 

Spielkarten find auf den nachftehend bezeichneten Blättern abzuftempeln: 
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das Spiel 

Royal Eoutt .......... auf dem rothen Löwen, 

Punch and Judd.......⸗ ⸗rothen Hanswurſt, 

Zoological....... ... 3° 5 vothen Löwen, 

London Mirtur „oo e een. 2 5 rothen Hanswurft, 

Dogs, Cats and NRabbits ..... 5» vothen Hund, 
Monfeys, Owls und Smails .... 5: vothen Affen. 

Berlin, den 24. April 1879. 
Der Reichskanzler. 
In Vertretung: 

Hofmann, 

Betanntmahung 

zur Ausführung des Gefeßes vom 3, Juli 1878 (Reichs - Gefegblatt S. 133), betreffend 

ben Spielfartenitempel, 

Unter Bezugnahme auf Ziffer II. 6 der Bekanntmachung vom 2. Movember 
1878 (Central-Blatt S. 614) wird hierdurch Folgendes beftimmt: 

Sogenannte Lenormand’fhe Wahrfagefarten und franzöfifche fogenannte 

Kinderfpielfarten, welche fein Coeur-⸗Aß, Dagegen ein Pique-Aß enthalten, find 

auf dem leßteren abzuftempeln. 

Berlin, den 15. Juli 1879. Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 

Eck. 

Bekanntmachung 

zur Ausführung des Geſetzes vom 3. Juli 1878 (Reichs-Geſetzblatt S. 133), betreffend 
den Spielfartenitempel. 

Zur Ergämung der in $ 4 des Megulativs, betreffend den Betrieb der Spiel: 
Farten:Fabrifen (Eentral: Blatt 1878 ©. 406) enthaltenen Borfchriften hat der 

Bundesrath in feiner Gigung vom 13. v. M. Machftehendes befchloffen: 

Die Herftellung des Buntdruckes der Spielfartenbogen in Druckereien 
außerhalb der Spielfarten: Fabrik bedarf der Genehmigung der im $ 1 Abfag 1 

des Megulativs, betreffend den Betrieb der Spielfarten: Fabriken, bezeichneten 

Behörde, welche nur zuverläffigen Fabrifanten auf Widerruf und unter folgenden 

Bedingungen zu ertheilen ift: 
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a) wenn der Spielfarten:Fabrifant die Bogen zum Buntdrucke liefert, fo finden 

die $$ Ab. und c. a. a. O. finngemäße Anwendung, anderen Falles hat der 

Spielfarten:Fabrifant über Bezug und Vorrath der Buntdrucfbogen nad 

Vorſchrift der Steuerbehörde ein Kontobuch zu führen; 

b) der Spielfarten: Fabrifant ift verpflichter, den Buntdruck ausfchlieglich von 

dem der Steuerbehörde nah Namen und Wohnort zu bezeichnenden Stein: 

drucker fertigen zu laffen, und hat 

c) die Erflärung des Steindruckers beizubringen, daß derfelbe über die Herftellung 

und Verſendung von Buntdruckbogen nah Anmweifung der Steuerbehörde 

Buch führen und der leßteren die Einficht des Buches, der Beftände an 

Spielfarten » Druckbogen und der vorhandenen Formen und Platten jederzeit 

gewähren wolle. 

Berlin, den 7. Auguft 1879. 
Der Reichskanzler. 
In Vertretung: 

Scholz. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 5. September 1879. 

M 66. den 10. September 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Gebühren für das Vorrechts-Negifter. 

Durch Beſchluß des Senats unter Zuſtimmung des Buͤrger-Ausſchuſſes find 

in Gemäßheit $ 23 des Gefeges, betreffend Ausführung der Konfursordnung, Die 
Gebühren für das Vorrechts-Regiſter dahin feftgeftellt: 

1. Für die Eintragung eines Vorrechtes ve... 000. wird berechnet 4 2. 
2. Fürdie Löfchung oder theilweife Löfchung einer Eintragung, fowie 

für Die gänzliche oder theilweife Uebertragung einer Eintragung , — „ % 
3. Für die Eintragung des Widerfpruches eines Ehemannes in 

Gemäßheit $ 31 des Ausführungsgefeges der Konfursordnung „ * 29 

4. Für Ausfertigungen aus dem Regiſter kommen nur die im $ SO des Gerichtsfoften: 
gefeßes beftimmeen Screibgebühren in Anfaß. 

5. Für Mittheilung von Abfchriften ($ 27 des Ausführungsgefeges der Konfursordnung) 
wird nur die Auslage bei Zuftellung durch Die Poft berechnet. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 10. September 1879. 
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M 67T. den 15. September 1879. 

Snftruftion 

für den Inſpektor des Gerihtsvollzicheramts, deſſen Subftituten 
und die Gerichtsvollzieher. 

Inhalts⸗Ueberſicht. 

Erſter Abſchnitt. 
Allgemeine Beſtimmungen 206 ůůůâůâνννν 99 12 8 

Zweiter Abſchnitt. 
Einzelne Geſchaftszweige 9 9-87 

L Zuſtelungen .... 99 9-33 
1. Allgemeine Beſtimmungen ............ 94 9-10 

2. Zuſtellungen in buͤrgerlichen Rechtsſtreitigkeiten ..... ........4 65 11229 
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Erſter Abſchnitt. 

Allgemeine Beſtimmungen. 

$ 1. — 

Die nach $ 100 des Geſetzes vom 23. April 1879 betreffend Ausführung des 

Gerichtsverfaffungsgefeges durch das Gerichtsvollzieherame zu erledigenden Aufträge 

werden auf dem Burcau diefes Amtes entgegengenommen. Der Auftraggeber hat ſich 
an diefes Bureau zu wenden, fomweit nicht das als Chef des Amtes fungirende Senats: 

mitglied eine andere Anordnung trifft. Die Vertheilung der Arbeiten unter die Ans 

geftellten des Amtes erfolge durch den Chef des Amtes. 

Die Gültigkeit der Handlung eines Gerichtsvollzicehers wird dadurch nicht 

berührt, daß diefelbe nach der Gefchäftsverrheilung von einem andern Gerichtsvollzieher 
vorzunehmen geweſen wäre. 

$ 2. 
Der Inſpektor des Gerichtsvollzieheramts und deffen Gubftituten haben die 

ordnungsmäßige Erledigung der den ©erichtsvolljiehern und den KHülfsarbeitern ob: 

liegenden Gefhäfte zu überwachen, Die dienfllihe Korrefpondenz; zu führen und das 

Kaffenwefen zu verwalten. 

Sie haben im Allgemeinen die Nechtmäßigkeit der eingehenden Aufträge zu 

prüfen, bevor diefelben in die Hände der Gerichtsvolljicher zur Ausführung gelangen. 

Bei entfiehenden Zweifeln haben die Gerichtsvolljicher fih an fie behufs 

Auskunft zu wenden. 
$ 3. 

Die Annahme von Gefchenfen oder Gratififationen für dienftliche Leiftungen, 
einerlei unter welchem Gefichtspunfte diefelben von den Parteien oder deren Vertretern 

angeboten werden möchten, wie überhaupt jede Ausbeutung der dienftlihen Stellung 

für einen Mebenerwerb irgend welcher Art, insbefondere auch das Eingehen kontraktlicher 

Verhälmiffe mit den Parteien oder Deren Vertretern in Betreff Einfaffirung 

vollftreefbarer oder noch nicht vollftreefbarer Forderungen ift den Angeftellten des Gerichts: 

‚ volljieheramtes wie den übrigen Gerichtsvollzichern bei fofortiger Dienftentlaffung unterfagt. 

Abfürzungen: 

Gerichtsverfaffungsgefeg vom 27. Januar 1877. 

Eivilprozeßorbnung vom 30. Januar 1877. 

Strafprogeßordnung vom 1. Februar 1877. 

Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher vom 24. Juni 1878. 
Die gegenwärtige Inftruftion. 
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$ 4. 

Die Erledigung der ertheilten Aufträge darf nicht verzögert werden. Dicht zur 
In dringlihen Fällen find die Gerichtsvollzicher auf Anweifung des Inſpektors — 

des Gerichtsvollzieheramtes oder ſeines Subſtituten, in Ritzebuͤttel und Bergedorf auf TE: 

Anweifung des Amtsrichters oder des Gerichtsfchreibers verpflichtet, auch an Sonntagen 

und Feiertagen, fowie zur Machtzeit in Thätigkeit zu treten; doch find bei Ertheilung 

folder Anmweifung die Beftimmungen der $$ 171 und 681 C. P. O. zu beachten. 

Die Gerichtsferien find ohne Einfluß auf die Verpflichtung zur Erledigung 
der ertheilten Aufträge. 

$5. 

Der Gerichtsvollzicher ift verpflichtet, die vermöge des Dienftes in feinen Aufbewahrung 

Gewahrfam fommenden fremden Gelder, getrennt von feinen eigenen Geldern, unter fremder Gelder. 
genägendem Verſchluſſe aufzubewahren. (Vgl. übrigens $ 54 diefer Yuflr.) 

$ 6. 

Bei der Aufnahme von Urkunden haben die Gerichtsvollzieher neben den Beurkundung. 

befonderen für die einzelnen Arten der Urkunden getroffenen Vorſchriften nachftehende 

allgemeine Regeln zu beachten: 

1) Jede Urkunde muß Zeit und Ort der Abfaffung enıhalten und von dem 

Gerichtsvollzieher unter Beifügung feiner Amtseigenſchaft (Gerichtsvollzieher) 

unterfchrieben werden, 

2) Die Urkunden follen deutlich und beſtimmt abgefaßt und leſerlich gefchrieben fein. 

Der Gebrauch der Bleifchrift oder einer anderen ähnlichen Trockenſchrift ift 

unftatthaft. 

3) Die Urkunden — Urfchriften wie Abfchrifteen — find ohne Lücken anzufertigen. 

Radirungen find unterfage. Etwa nörhige Durchftreichungen müffen in der Art 
gefhehen, Daß das Durchftrichene noch Ieferlich bleibt. Werden Formulare vers 

wendet, fo find die in denfelben vorhandenen zur Ausfüllung beftimmten Zwifchen: 

räume, infoweit fie durch die erforderlichen Eintragungen nicht ausgefüllt werden, 

zu weiteren Eintragungen durch Striche ungeeignet zu machen. 

4) In dem Protofolle über ein Gefchäft, welches nah Verhaͤltniß der verwendeten 

Zeit vergütet wird, ift Die Dauer der Ictern anzugeben. Zu diefem Zwecke ift 
insbefondere auch die Zeit des Anfangs und Endes des Gefchäfts, fowie eine 

etwaige Unterbrechung zu vermerfen. 

5) Die Abfchriften find fters als folche zu bezeichnen. Die dem Gerichtsvollzieher 

obliegende Beglaubigung erfolge mit dem Vermerk „Beglaubigt” unter Beifügung 

der Unterfchrift (Mr. 1 oben). 
37° 
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6) Unter den Urfchriften haben die Gerichtsvolljieher eine Berechnung der Koften 

nach Maaßgabe des $ 88 der Inſtr. aufzuftellen. 

7 
Dienftfiegel und Das Dienftfiegel und das Dienftfchild, — welches leßtere der Gerichtsvollzieher 

Dienftfbild. bei Vornahme von Dienftverrichtungen zu feiner Legitimation bei fih zu führen hat — 

find in einer jeden Mißbrauch ausfchließgenden Weife zu verwahren und bei dem Aus: 

fheiden aus der Dienfiftelle dem Gerichtsvollzieheramte, in Nigebürtel und Bergedorf 
dem Amtsgerichte, zurückzugeben. 

Das Dienftfiegel darf nur zu dienftlihen Zwecken, nicht bei außerdienftlichen 

Gefchäften und Korrefpondenzen, verwendet werden. 

$ 8. 

Amtöver: Die Angeftellten des Gerichtsvollzieheramts und die übrigen Gerichtsvolfzicher 
fwiegenbeit, find zur Amtsverfchwiegenheit verpflichter. 

Bweiter Abſchnitt. 

Einzelne Gefhäftszweige. 

I. Zuftellungen. 

1. Allgemeine Beftimmungen. 

$ 9. 

Die Zuftellung befteht im der UWebergabe einer Ausfertigung oder einer 
beglaubigten Abfchrift des zuzuftellenden Schriftſtuͤcks unter Beurfundung der erfolgten 

Uebergabe. 
Auf den Anhalt des Scrififtüks fommt es für das bei der Zuftellung 

deffelben zu beobadhtende Verfahren nihe an. Auch ein Schrifiſtuͤck, welches nur die 

Ladung einer Perfon vor Gericht enthaͤlt, ift im derfelben Weiſe wie andere Schrift: 

ſtuͤcke zuzuftellen. 

Verfügungen außerdeurfcher Gerichte und Ladungen vor außerdeutfche Gerichte 

dürfen nur im Aufirage oder mit Genehmigung des Amtsgerichts zjugeftellt werden. 

$ 10. 

Arten Für die Thärigfeit der Gerichtsvollzieher fommen drei Arten von Zuftellungen 

der Zuftellung. in Betracht: 

1) Zuftellungen, welche von den Gerichtsvolfziehern felbft ohne Mitwirkung der Poft 

ausgeführte werden (gewöhnliche Zuftellung), $$ 15—25 der Inſtr. 
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2) Zuftellungen durch die Poft ($ 26 der Inſtr.). 

3) Zuftellungen durch Aufgabe zur Poft ($ 27 der Inſtr.). 

Bei gemöhnlihen Zuftellungen ift der Gerichtsvolljieher auf den ihm ange: 
wiefenen Amtsbezirk befchränft. Zuftellungen durd die Poft kann er nach jedem Orte 

des Deutſchen Reichs bewirfen. 

Ob ein ertheilter Zuftellungsauftrag im Wege der gewöhnlichen Zuftellung 

oder im Wege der Zuftellung durch die Poft auszuführen ift, richtee fih nach der 

Anweifung des Auftraggebers: In Ermangelung folcher Anweifung hat die Zuftellung 

der Regel nach durch die Poft (Mr. 2) zu erfolgen. 

Zuftellungen durch Aufgabe zur Poft (Mr. 3) find nur in geſetzlich 

beftimmten Fällen und immer nur auf ausdrückliches Verlangen des Auftraggebers zuläffig. 

2. Zuftellungen in bürgerlichen Rechtöftreitigfeiten. 

$ 11. 
Der Gerichtsvollzieher hat die Zuftellungen in bürgerlichen Nechtsftreitigfeiten 

nah Maafgabe der $$ 152—178, 180 C. P. O zu beforgen. 

$ 12. 
Der Auftrag zur Vornahme einer Zuftellung wird entweder durch das Gericht Auftrag. 

(Richter, Gerichtsfchreiber) oder von einer Partei, fei es von Diefer felbft oder von 

ihrem Bevollmächtigten, ertheil. Der Auftrag einer Partei erfolge unmittelbar oder 

unter Dermittelung des Gerichtsfchreibers. 

$ 13. 

Bei der Empfangnahme der zujuftellenden Schrififtücke ift auf dem Bureau Empfangnahme 
des Gerichtsvolfjicheramtes (in Nigebürtel und Bergedorf durch den Gerichtsvolfjicher), Und Deglaubi: 

fofern es fih nicht um einen durch den erichtsfchreiber vermittelten Parteiauftrag a ig 

handelt, auf den Urfchriften und allen Abfchriften die Zeit der Uebergabe zu vermerfen 

und der Partei auf Verlangen zu befcheinigen. 
Die Abfchriften der zuzuftellenden Schriftftücke find bei allen von der Partei 

felbt unmittelbar oder unter Vermittelung des Gerichtsfchreibers ertheilten Aufträgen 

von dem erichtsvollzieher zu beglaubigen, fofern fie nicht von einem Rechtsanwalt 

bereits beglaubigte find. Die Beglaubigung erfolgt in der im $ 6 Mr. 5 d. Inſtr. 

vorgefehenen Weiſe. 
$ 14. 

Die Zuftellung ift vor deren Beforgung gehörig vorzubereiten, damit bei der Vorbereitung 
Ausführung fich Feine Anftände erheben und Feine Verzögerungen verurfacht werden, der Zuftellung. 
auch die Wirffamfeit der Zuftellung nicht beeinträchtigt wird. 
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Insbeſondere ift zu prüfen, ob die Schriftſtuͤcke unterfchrieben, die Abfchriften 
gehörig beglaubigte und in der erforderlichen Anzahl vorhanden find, ob in den Ladungen 
die Zeit und der Ort des Termins angegeben ift, und ob die Perfon, an welche zuju: 

ftellen ift, nah Mamen, Stand oder Gewerbe und Aufenthaltsort hinreichend bezeichnet 

ift, fo daß danach namentlid Die Adreffe, wenn die Zuftellung durch die Poft bewirkt 

werden foll, fiher angegeben werden Fann. Etwaige Anftände müffen auf dem kürzeften 

Wege, in der Megel fofort bei Eutgegennahme des Auftrags, oder in fonft geeigneter 
Weiſe befeitigt werden. Zu beachten ift, daß es einer Beglaubigung der zu über: 

gebenden Abfchriften im Falle des $ 69 Abſ. 1 Deutſche Konk. Ordn. nicht bedarf. 

$ 15. 

a. Gewöhnlice Die Zuftellung fann an jedem Orte erfolgen, wo der bezeichnete Empfänger 
Zuftellungen. angetroffen wird. Hat derfelbe aber an diefem Orte eine Wohnung oder ein Gefchäfts: 
on — lokal, ſo iſt er nicht verpflichtet, ſich auf eine außerhalb derſelben verſuchte Zuſtellung 

einzulaſſen. Der Gerichtsvollzieher muß in einem ſolchen Falle bei Verweigerung der 

Annahme die Zuſtellung in der Wohnung oder in dem Geſchaͤftslokale bewirken. 
($ 165 €. P. O.) 

Der regelmäßige Ort, welchen der Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Zu: 

ftellung aufjufuchen hat, ift daher die Wohnung oder das Gefchäftslofal des bezeichneten 

Empfängers, weil alsdann die Zuftelung nöthigenfalls in deffen Abwefenheit und ſelbſt 

bei vermweigerter Annahme der Schriftftücke vorgenommen werden fann. 

Jedenfalls muß bei Bewirkung der Zuftellung außerhalb der Wohnung oder 

des Gefchäftstofals immer ein angemeffener Ort und eine paffende Gelegenheit gewählt 

werden, welche die ungehinderte und fichere Uebergabe und Annahme der Schriftftücke 

geftatten. 
$ 16. 

Werfonen, an Die Zuftellung erfolge an den bezeichneten Empfänger in Perfon. 

welche die Zus Handelt es fih um eine Zuftellung an einen Unteroffizier oder Gemeinen des 
ftellung zu er 

folgen hat afıiven Heeres oder der aktiven Marine, fo muß die Zuftellung an den Chef der 

zunächft vorgefegten Kommandobehörde derfelben (Chef der Kompagnie, Esfadron, 

Batterie u. ſ. w.) erfolgen ($ 158 C. P. D.). Zu den Unteroffizieren gehören in 
diefer Beziehung auch Die Feldwebel, Wachtmeifter und die denfelben gleich: oder 

nachftehenden Avancirten. 

Die Zuftellung an eine Behörde, Gemeinde oder Korporation, fowie an Aftien: 

gefellfchaften, eingetragene Genoffenfhaften und andere Perfonenvereine, welche als 

ſolche lagen und verklagt werden fönnen, erfolgt an deren gefeßliche Vertreter oder 

Vorſteher. Sind mehrere gefegliche Wertreter oder Vorfteher vorhanden, fo genügt 
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die Zuftellung an einen derfelben, alfo bei einer Haudelsfirma an einen ihrer Inhaber. 

($ 157 C. P. D.). 
$ 17. 

Kann eine Zuftellung an den bezeichneten Empfänger in Perfon nicht erfolgen, Falls 

fo ift fie mach Maafgabe der $$ 166—169 C. P. D. am eine andere Perfon oder der bezeichnete 

durch DMiederlegung bei einer Behörde zu bewirken. Dabei find die folgenden Fälle — 

zu unterſcheiden. wird. — 
$ 18. Erſatz zuſtellung. 

Soll die Zuftellung an einen Kaufmann oder Gewerbetreibenden erfolgen, welcher Zuſtellungen 

ein befonderes Gefchäftslofal hat, fo hat fih der Gerichtsvollzieher der Megel nah an Gewerbs 

zundchft in das Gefchäftsiofat deffelben (Komproir, Laden u. ſ. w.) zu begeben. Wird freibende. 
der bezeichnete Empfänger dort nicht angetroffen, fo kann die Zuftellung in dem Gefchäfts: 

lofale an einen darin anmwefenden Gehuͤlfen (Kommis, Buchhalter, Gefellen u. f. w.) erfolgen. 

Iſt die Zuftellung in dieſer Weiſe nicht ausführbar, fo hat ſich der Gerichts: 

volljieher in die Wohnung des bezeichneten Empfängers zu begeben und demnächft, 

wenn Dderfelbe auch dort nicht angerroffen wird, nad Maafgabe der $$ 21—23 d, Inſtr. 

zu verfahren. 
$ 19. 

Soll die Zuftellung an einen Rechtsanwalt erfolgen, fo hat ſich der Gerichts: Zuſtelungen an 
volljieher der Regel nah zunaͤchſt in das Gefchäftslofal (Bürean) deffelben zu begeben. Rechtsanwälte. 

Wird der Rechtsanwalt dort nicht angetroffen, fo fann die Zuflellung in dem Gefchäfts: 
lokale an einen darin anmwefenden Gehülfen (Buͤreauvorſteher, Erpedient u. f. m.) oder 

Schreiber des Rechtsanwalts erfolgen. 

Iſt die Zuftellung in diefer MWeife nicht ausführbar, fo hat fich der Gerichts: 

vollzieher in die Wohnung des Rechtsanwalts zu begeben und demnaͤchſt, wenn derfelbe 

auch dere nicht angetroffen wird, nah Maaßgabe der $$ 21—23 d. Juſtr. zu verfahren. 

$ 20. 

Soll die Zuftellung an den gefeglichen Vertreter oder Vorftcher einer Behörde, Zuſtellungen an 

einer Gemeinde, einer Korporation oder eines Perfonenvereins, wie Aftiengefellfhaften, Behörden, Ge 

eingetragene Genoffenfchaften und dergleichen Gefellfchaften erfolgen, fo hat ſich der — 

Gerichtsvollzieher der Regel nach zunaͤchſt während der gewoͤhnlichen Geſchaͤftsſtunden gerfonenvercine, 

der Behoͤrde u. ſ. w. in das Geſchaͤftslokal derſelben zu begeben. Wird in dieſen 

Stunden die Perſon, an welche die Zuſtellung erfolgen ſoll, dort nicht angetrofſen 

oder ift fie an der Annahme verhindert, fo fann die Zuftellung in dem Geſchaͤftslokale 

an einen andern dort anmwefenden Beamten oder Bedienfteten der Behörde u. f. w. 

erfolgen. 
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Iſt die Zuftellung in diefer Weiſe nicht ausführbar, fo hat fi der Gerichts: 

vollzieher in die Wohnung des Empfängers zu begeben und demmnächft, wenn derfelbe 

auch dort nicht angetroffen wird, nach Maaßgabe der $$ 21—23 d. Inſtr. zu verfahren. 

Hat jedoch die Behörde u. f. w. ein befonderes Gefchäftslofafl, fo kann außerhalb 

diefes Lofals, auch in der Wohnung, nur an den Empfänger in Perfon zugeftellt werden. 

$ 21. 

Soll die Zuftellung an eine andere als an eine der in den 99 18—20 d. Inſtr. 

bezeichneten Perfonen erfolgen, fo hat ſich der Gerichtsvolljieher der Regel nach in die 

Wohnung des bezeichneten Empfängers zu begeben. Wird derfelbe dort nicht ange: 

troffen, fo kann die Zuftellung in der Wohnung an einen zu der Familie gehörenden 

erwachfenen Hausgenoffen oder an eine in der Familie dienende erwachfene Perfon er: 

folgen. Daß die dienende Perfon in demfelben Haufe wohne, ift nicht erforderlich. 

Wird in der Wohnung eine folhe Perfon nicht angetroffen, fo fann die Zu: 

ftellung an den in demfelben Haufe wohnenden Hauswirch oder Vermiether erfolgen, 

wenn diefe zur Annahme des Schrifiſtuͤcks bereit find. 

$ 22. 
Iſt der bezeichnete Empfänger in feiner Wohnung nicht angetroffen und kann 

die Zuftellung auch nicht nad den MVorfchriften des $ 21 d. Inſtr. erfolgen, fo hat 

der Gerichtsvollzieher dieſelbe nach Maaßgabe des $ 167 C. P. O. durch Miederlegung 

zu bewirken. 

Der Gerichtsvollzieher hat unter den dort bezeichneten Niederlegungsſtellen 

thunlichſt diejenige zu waͤhlen, welche dem Empfaͤnger am bequemſten zugaͤnglich iſt. 

Die Nachbarn, denen die Niederlegung der Schriftſtuͤcke mitgetheilt wird, find 
zu erfuchen, den Empfänger davon alsbald in Kenntniß zu fegen. In die an der 

Wohnungsthuͤr zu befeftigende fchriftliche Anzeige ift neben dem Orte der Miederlegung 
auch die Bemerkung aufjunehmen, daß die Diederlegung zum Zweck der Zuftellung 

erfolgt fei und die niedergelegten Schrififticke von dem Orte der Miederlegung abzu: 

holen feien. 
$ 23. 

Bevor der Gerichtsvollzieher die Zuftellung an eine der in den vorftehenden 

65 18—21 bezeichneten Perfonen oder durch Miederlegung ($ 22) bewirkt, hat er fid 

die Ueberzeugung zu verfchaffen, daß die Wohnung oder das Geſchaͤftslokal, in welcher 

die Zuftellung vorgenommen oder vergebens verſucht wird, auch mwirfli die Wohnung 

oder das Gefchäftslofal des bezeichneten Empfängers ift und daß die Perfonen, mit 

denen er verhandelt, auch wirklich diejenigen find, für welche fie ſich auegeben. 
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Die Perfonen, an welhe an Stelle des bezeichneten Empfängers die Zuftellung 

erfolgt, hat der Gerichtsvollzieher zu bedeuten, daß fie verpflichtet find, die Schriftftücke 

dem Erfteren alsbald auszuhändigen. 

An unerwachfene Kinder, an Mierher oder an Fremde darf eine Zuftellung 

niemals gefchehen. 
$ 24. 

Die Annahme einer gehörig erfolgenden Zuftellung darf von der Perfon, an Merweigerung 
welche fie bewirkt wird, nicht verweigert werden. Gefchieht dies dennoch, fo hat der Per Annahme 
Gerichtsvolfzicher das zu uͤbergebende Schriftſtuͤck am Orte der Zuftellung zuruͤckzulaſſen. a 

Es ift jedoch hierbei zu beachten, daß an den Hauswirth oder Vermiether 

($ 21 Abf. 2 d. Inſtr.) die Zuftellung nur erfolgen kann, wenn fie jur Annahme bereit 

find, daß alfo, wenn fie die Annahme verweigern, die Zuftellung auch nicht durch 

Zurüclaffung des Schriftſtuͤcks bewirft werden darf. 

$ 25. 

Der Gerichtsvollziceher hat über jede von ihm bewirkte Zuftellung eine Urkunde Zuſtellungs— 
aufzunehmen, welche den in den $$ 173, 174 C. P. O. vorgefehenen Erforderniffen urkunde. 

entfprechen muß. 

Iſt die Zuftellungsurfunde auf einen befonderen Bogen gefchrieben, fo ift auf 

die Haltbarkeit der herzuftellenden Verbindung befonders zu achten. 

Das Original der Zuftellungsurfunde ift dem Auftraggeber zu übermitteln. 

War der Auftrag durch den Gerichtsfchreiber vermittelt, fo erfolge Die Uebermittelung 

unmittelbar an die Behörde oder Partei, welche die WVermittelung des Gerichts 

fchreibers in Anſpruch genommen hatte, 

$ 26. 
Das bei der Zuftellung durch die Poft zu beobachtende Verfahren ergiebt ſich d. guftellung 

aus den $$ 177, 178 C. P. D., zu welchen noch die nachfolgenden Anweifungen durch bie Poſt. 
ertheilt werden. 

Der Gerichtsvolfzieher hat in der von ihm nah Maaßgabe des $177E.P.D. 

auszuftellenden Befcheinigung auch die Perfon, für welche die Zuftellung erfolgen foll, 

zu bezeichnen. 

In der Adreffe ift die Perfon, welcher zugeftelle werden fol, nah Damen, 

Stand oder Gewerbe und Wohnort fo genau zu bezeichnen, daß der Adreſſat leicht 

und ficher aufgefunden werden Fann und Verwechſelungen ausgefchloffen find, 

Befondere Sorgfalt ift nörhig rückfichtlich der häufig vorfommenden Familiens 

namen und der gleich oder ähnlich lautenden Ortsnamen. Bei Sendungen nach größeren 

Städten ift, foweit ıhunlich, die Wohnung des Adreſſaten näher anzugeben. 
38 
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Bei Zuftellungen an Unteroffiziere und gemeine Soldaten ($ 158 C. P. O.) 
ift die Adreffe an diefe felbft zu richten unter genauer Bezeichnung des Truppentheils 

(Kompagnie, Esfadron oder Batterie des zu bezeichnenden Regiments u. ſ. w., zu welchem 
fie gehören) und unter Beifügung des Zufaßes: „zu Händen des Chefs der (genau zu 

bezeichnenden) zunächft vorgefegten Kommandobehoͤrde“ (Chef der Kompagnie, Esfadron, 

Batterie u. f. w.). 

Bei Zuftellungen an Behörden, Gemeinden u. f. w. ($ 157 Abf. 2 E. P. O.) 

ift Die Adreſſe ebenfalls an diefe felbft zu richten mit dem Zufage: „zu Händen des 

Vorftehers”. Iſt dem Gerichtsvollzicher der Vorſteher näher bezeichnet, fo ift dem 

Zufage diefe Bezeichnung hinzuzufügen. 

Auf die vordere Seite des Briefumfchlags, oben linfs, ift die Nummer zu 

fegen, unter welcher der Zuftellungsauftrag im betreffenden Regifter des Gerichtsvolljiehers 

eingetragen fteht. Unter der Nummer hat der Gerichtsvollzieher fi) als Abfender unter 

Beifügung feiner Amtseigenfchaft zu bezeichnen. 

Dem Briefe ift der Entwurf zu der von dem Poſtboten aufjunchmenden 

Zuftellungsurfunde und zu einer beglaubigten Abfchrift derfelben offen beizufügen und, 

daß dies gefchehen, auf der vorderen Seite des Briefumfchlags, unten links, durch die 

Worte: „Hierbei ein Formular zur Zuftellungsurfunde nebft Abfchrift” zu vermerken. 

Zu den Entwürfen für die Urfchriften und Abfchriften der Zuftellungsurfunden 

find die von der Poftverwaltung unentgeltlih, nach deren näherer Anweifung, zu be 

jiehenden Formulare zu verwenden, nöthigenfalls unter Vornahme der erforderlichen Ab: 

änderungen. Vor der Uebergabe der Sendung an die Poft ift der Kopf des Formulars 

fowohl zur Urfchrift als zur Abfchrift vollftändig auszufüllen, und gleichzeitig auf der 

Mickfeite des Formulars zur Urſchrift die fir die Ruͤckſendung der Urfunde erforderliche 

Adreffe (Gerichtsvollzieheramt, beziehungsweife Gerichtsvollzicher) anzugeben. Die Ueber: 

gabe des vorfchriftsmäßig überfchriebenen und verfchloffenen Briefes mit dem Entwurfe 

zur Urſchrift und Abfchrift der Zuftellungsurfunde an die Poftanftalt enthält das Er— 

fuchen des Gerichtsvollziehers an diefelbe um Zuftellung ($ 177 C. P. O.). Eines be 

fonderen Anfchreibens oder fonftigen ausdrücklichen Erfuchens bedarf es nicht. 

Die rechtzeitige Erledigung der Zuftellung durch die Poft ift durch das zu 

führende Megifter zu Pontroliren und zu dem Zwecke in demfelben ſowohl der Tag der 

Uebergabe der Sendung, als fpdter der Tag der Mücklieferung der Zuftellungsurfunde 
zu vermerken, 

Das Gerichtsvollziceheramt, beziehungsweife der Gerichtsvollzieher hat nach der 

von der Poftanftale ihm überlieferten Zuftellungsurfunde zu prüfen, ob die Zuftellung 

gehörig erfolge ift und, nachdem etwaige Mängel durch DVermittelung der Poftanftalt 
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abgeftellt find, die Urkunde mit der Urfchrift des zugeftellten Schriftſtuͤcks und der nach 

$ 177 C. P. D. ausgeftellten Befcheinigung dem Auftraggeber zu übermitteln. 

Die zum Zweck der Zuftellung der Poftanftalt zu übergebende Sendung ift für 

Rechnung des Auftraggebers zu franfiren, 

$ 27. 

Zuftellungen, welche durch Aufgabe zur Poft zu bewirken find, find von 

folhen Zuftellungen, welhe durch die Poft erfolgen follen (vergl. $ 10, Mo. 2, 3 

d. Jnuſtr.), genau zu unterfcheiden. Der wefentliche Unterfchied befteht darin, daß die 

Zuftellung durch Aufgabe zur Poft mit der Uebergabe des Briefes an die Poftanftalt 

für vollzogen angefehen wird, während bei der Zuftellung durch die Poft die Ueber: 

gabe des Briefes an die Poftanftalt nur das Erfuchen um Zuftellung enıhält und diefe 

nur dadurch bewirkt werden fann, daß der Brief durch einen Poftboten in derfelben 

Weife, als wenn der Gerichtsvolljieher den Akt felbft vornähme, dem Adreſſaten zu: 

geftellt wird, 

Das bei der Zuftellung Durch Aufgabe zur Poft zu beobachtende Verfahren, 

fowie Form und Inhalt der Zuftellungsurkunde find in den $$ 161, 173, 175 C. P. O. 

vorgefchrieben. Die Abfchrift der Zuftellungsurfunde ift, verbunden mit der zu über: 

gebenden Schrift, in den Briefumfchlag mit einzufchließen. Der Gerichtsvolljieher hat 

darauf zu fehen, daß von ihm an dem in der Zuftellungsurfunde bezeichneten Tage die 

Aufgabe zur Pot auch wirklich ausgeführte wird. Mückfichtlich der Faffung der Adreffe 
find die Vorfchriften im $ 26 d. Inſtr. zu beachten. Der dort erwähnte, auf die Bei: 

fügung des Formulars zur Zuftellungsurfunde bezügliche Vermerk wird jedoch der Adreffe 

nicht zugefügt. Iſt die Poftfendung eingefchrieben, fo ift der Poftfchein mit der Zu: 

ftellungsurfunde zu verbinden. Die etwa als unbeftellbar zurückgefommene Sendung ift 

dem Auftraggeber zu übermitteln. 

$ 28. 

Bei Zuftellungen, welche im Auftrag eines Rechtsanwalts an den Gegenanwalt 
oder, im Falle des $ 19 der Deurfhen Nechtsanwaltsordnung, an den Zuftellungs: 

bevollmächtigten deffelben zu befchaffen find, genügte zur Beurkundung der Zuftellung das 

mit dem Datum und der Unterfchrift verfehene fchriftlihe Empfangsbefenntmiß des 

Gegenanwalts oder des Zuftellungsbevollmächtigten. Der Gerichtsvollzieher har feiner 

ſeits die Zuftellung nur zu beurfunden, wenn der Auftraggeber dies verlangt oder das 

vorgefchriebene fchriftliche Empfangsbefenntnig von dem Gegenanwalt oder dem Zuftellungs: 

bevollmächtigten verweigert wird oder wegen deren Abmwefenheit oder aus einem fonftigen 

Grunde nicht zu erlangen ift. In einem folchen Falle erfolgt fowohl die Zuftellung, 

als deren Beurfundung nad) den allgemeinen VBorfchriften ($$ 17—19, 21—25 d. Inſtr.), 
3 * 
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fofern nicht bei einer Zuftellung an den Zuftellungsbevollmächtigten des Gegenanwalts 

die Zuftellung an den Leßteren durch Aufgabe zur Poft von dem Auftraggeber verlangt 

worden ift ($ 27 d. Inſtr.) 
$ 29. 

Belondere Für die Zuftellung der Protofolle über Vollftrecfungshandlungen, der Befchlüffe 

a. über die Pfändung und Ueberweiſung von Forderungen und der Benachrichtigung über 

— ang das Bevorftcehen der Pfändung einer Forderung beftehen befondere Vorfchriften ($$ 683, 

Zwangevol: 730, 736, 744, 745 €. P. D., 6 45, 68, 70, 71 d. Juſtr.). 
ftredung. 

3. Zuftellungen in anderen gerichtlichen Angelegenheiten. 

$ 30. 

In Straffahen, in Sachen der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit, fowie in allen 

anderen gerichtlichen Angelegenheiten hat der Gerichtsvolljieher bei der Vornahme von 

Zuftellungen nah den Vorfchriften über Zuftellungen in bürgerlichen Nechtsftreitigfeiten 

zu verfahren, unter Beobachtung der rückfichtlich einzelner Fälle beftehenden befonderen 

Vorfchriften. 
Der Auftrag zur Vornahme der Zuftellung wird durch das Gericht (Michter, 

Gerichtsfchreiber) oder durch die Staatsanwaltfchaft, ausnahmsmweife ($ 32 d. Inſtr.) 

auch von einer Privarperfon ertheilt. 

$ 31. 

a. Zuſtellungen Für Zuftellungen in Straffachen an Gefangene find folgende befondere Beftim: 

an Gefangene. mungen zu beachten: 

1) Das zugeftellte Schriftftück ift dem Gefangenen, wenn derfelbe die fofortige Vor: 

lefung verlange, von dem Gerichtsvollzieher bei der Zuftellung vorzulefen ($ 35 

Abſ. 3 Str. P. D.). 
2) Bei Zuftellung eines Haftbefehls, durch welchen die Unterfuchungshaft angeordnet 

wird, ift dem Befchuldigeen die Eröffnung: daß ihm das Mechtsmittel der 

Befchwerde zuftehe, zu machen, fofern dieſe Eröffnung nicht in dem Haftbefehle 

bereits enthalten ift ($ 114 Abf. 3 Str. P. O.). 

3) Handelt es fih um die Zuftellung einer Ladung zur Hauptverhandlung in Straf: 

fahen, fo ift der Angeklagte bei der Zuftellung zu befragen, ob und welche 

Anträge er in Bezug auf feine Vertheidigung für die Hauptverhandlung zu 

ftellen habe ($ 215 Abi. 2 Str. P. O.). In der Zuftellungsurfunde oder in 

einem befonderen Protokolle ift zu vermerken, ob die Befragung gefchehen, und 

welche Erklärung auf leßtere vom Angeklagten abgegeben if. Die von demfelben 

zur Vertheidigung geftellten Anträge find, falls nicht die Aufnahme zu Prorofoll 

des Gerichtsfchreibers verlange wird, ebenfalls aufzunehmen, 
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Der Gerichtsvollzieher hat bei dem aus Anlaß von Zuftellungen nothwendig 

werdenden Verfehre mit Gefangenen fih nach den Vorfchriften der Gefängniß: oder 

Hausordnung zu richten. 

$ 32. 

In Straffahen ift ein von einer Privarperfon (Angeklagter, Privarfläger, 

Mebenfläger u. f. w.) unmittelbar geladener Zeuge oder Sachverſtaͤndiger nah $ 219 

Str. P. D. nur dann zum Erfcheinen verpflichtet, wenn ihm bei der Ladung die 

gefeglihe Entfhädigung fir Reifefoften und Verſaͤumniß baar dargeboten oder Deren 

Hinterlegung bei dem Gerichtsfchreiber nachgemwiefen wird. 

Der Gerichtsvollzieher, welcher mit der Zuftellung der Ladung beauftragt wird, 

hat fih auf Verlangen des Auftraggebers der Auszahlung der Entfhädigung zu 

unterziehen. 

Die Auszahlung darf nur gegen Quittung erfolgen. Der Vorgang, insbefondere 
ob die Entfhädigung angenommen oder zuruͤckgewieſen ift, ift in der Zuftellungsurfunde 

anzugeben. 

Bei Zuftellung der Ladung durch die Poft hat der ©erichtsvollzieher Die 

Entfhädigung auf Verlangen des Auftraggebers durch Poftanweifung an Die zu 

ladende Perfon abzufenden. 

Die Befcheinigung des Gerichtsfhreibers über eine erfolgte Hinterlegung der 
Entfhädigung ift zufammen mit der Ladung in gewöhnlicher Weiſe zujuftellen. Die 

Quittung des Empfängers und der Poftfchein über die baare Einzahlung find dem 

Auftraggeber mit der Zuftellungsurfunde zu übermitteln. 

Die Ladung fowie der Auftrag zu deren Zuftellung geht von dem Auftraggeber 

felbft, nicht von dem Gericht oder der Staatsanwaltfchaft aus. Es muß deshalb das 

Driginaf der Ladung von dem Auftraggeber unterfchrieben fein und die Beglaubigung 
der Abfchriften der Ladung und der Befcheinigung des Gerichtsfchreibers, welche bei 

der Zuftellung übergeben werden follen, durch den Gerichtsvollzieher erfolgen. 

Der Zuftellungsanftrag darf nicht aus dem Grunde abgelehnt werden, weil 

der Auftraggeber die Entſchaͤdigung nicht vorgefchoffen hat. 

4. Kündigung von Hypothefpoften. 

$ 33. 

Das DBerfahren, welches die Gerichtsvolljieher bei Zuftellung der Kündigung 
von Hypothekpoſten enthaltenden Schriftftücke zu beobachten haben, wird beftimmt durch 

$ 8 des Gefeßes vom 14. Juli 1879 betreffend Ausführung der Eivilprozeßordnung. 

b. Auftellung 

von Ladungen 
im Auftrag einer 

Privatperfon, 
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1. Zwangsvollftrefungen in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten. 

1. Allgemeine Beftimmungen. 

$ 34. 

Die Gerichtsvollzieher haben die Zwangsvollſtreckung in bürgerlichen Rechtsftreitig: 

feiten zu bewirken, ſoweit diefelbe nicht den Gerichten vorbehalten ift ($$ 35, 36 d. Inſtr.) 

Das Amtsgericht, in deffen Bezirk das Vollſtreckungsverfahren ftatıfinden foll 

oder ftattgefunden hat, ift das Vollftrecfungsgericht. Demfelben ftehen als ſolchem die 

im $ 685 €. P. D. aufgeführten Befugniffe zu. 

Unter bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten werden bei der Zwangsvollftrefung nicht 
nur die eigentlihen Prozeffe, fondern auch die Fälle verftanden, in denen ohne vorauf: 

gegangenen Prozeß ein Anfpruch des Glaͤubigers von dem Schuldner nah den Vor: 
fhriften der C. P. O. zwangsweiſe beigetrieben werden kann. 

Bei der Zwangsvollſtreckung heißt derjenige, fuͤr welchen die Vollſtreckung erfolgt, 
der Glaͤubiger, derjenige, gegen welchen ſie erfolgt, der Schuldner, und die Urkunde, auf 
Grund deren ſie erfolgt, der Schuldtitel, ohne Ruͤckſicht darauf, ob es ſich um die 

Beitreibung einer Geldforderung oder um die Herausgabe einer beweglichen oder unbeweg: 

lihen Sache handelt, oder ob die Vollftrefung auf die Erzwingung einer Handlung oder 
Uuterlaffung gerichtet ift. 

$ 35. 
Zum Gefchäftsbereih der erichtsvollzjieher gehören folgende Zwangsvoll: 

fireefungen: 

1. Die Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen, ſoweit Ddiefelbe in bewegliche 

förperlihe Sachen zu bewirken it ($$ 705—728 €. P. D.). 

Zu den beweglichen förperlihen Sachen gehören in diefer Beziehung auch 

die fog. Inhaberpapiere, wie Aktien, Staarsfhuldfcheine, Pfand: und Rentenbriefe 

und andere dergleichen Werthpapiere ($ 63 d. Inſtr.). 

Auch die Forderungen aus Wechfeln und anderen Papieren, welche durch 

Indoſſament übertragen werden koͤnnen ($ 64 d. nftr.), werden, foweit es auf 

den Aft der Pfändung anfommt, wie bewegliche körperliche Sachen behandelt 

($ 732 €. P. O.); 

2. die Zwangsvollftrefung zur Erwirkung der Herausgabe von beweglichen und 

unbeweglichen Sachen ($$ 769—771 €. P. D.); 

3. die Zwangsvollſtreckung zur Befeitigung des von dem Schuldner gegen die Vor: 

nahme einer von ihm zu duldenden Handlung geleifteren Widerftandes ($ 777 C. P.O.); 
4. die Zwangsvolliirefung durhb Haft ($$ 750—795 C. P. O.); 

5. die Vollziehung von Arreftbefehlen und einftweiligen Verfügungen in dem Umfange, 

in welchem den ©erichtsvolßjichern die auf die unmittelbare Befriedigung des 

Glaͤubigers gerichtete Zwangsvollftrefung (Nr. 1—4) zufteht ($$ 796— 822 C. P. O.). 
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Außerdem flieht den Gerichtsvollziehern bei der Zwangsvollftrefung in Forbes 
rungen eine in den $$ 67—71 d. Inſtr. näher angegebene Mitwirkung zu. 

$ 36. 

Den Gerichten find folgende Zwangsvollfirefungen vorbehalten: Welche Zwangẽ⸗ 

1. die Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen, ſoweit dieſelbe —— 
a) in das unbewegliche Vermögen ($$ 755—757 C. P.O., Gef. vom 14. Juli 1879, ſchäftsbereich der 

betreffend die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche Vermögen), Serihtevol. 
b) in andere als die im $ 35 Mr. 1 Abf. 2, 3 d. Inſtr. bezeichneten Forde: ———— 

rungen des Schuldners ($$ 729—754 C. P. O.), 

zu bewirken iſt; 

2. die Zwangsvollſtreckung zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlaſſungen 

($$ 773—776 €. P. D.). 
$ 37. 

Der Auftrag zur Zwangsvollftrefung wird von dem Gläubiger felbft — nicht Auftrag. 

durch das Gericht — ertheilt. Dem Gläubiger ftcht frei, wegen Ertheilung des Auftrages 

die Mitwirkung des Gerichtsfchreibers bei dem Amtsgericht in Anfpruch zu nehmen. 

Sat der Gläubiger zur Führung des voraufgegangenen Prozeffes einen Rechts: 

anmwalt oder eine andere Perfon mit fchriftlicher Prozeßvollmacht verfehen, fo ift der 

Bevollmaͤchtigte während der Dauer der Bevollmächtigung auch zum Antrage auf 

Zwangsvollftrefung befugt. Die Prozeßvollmacht als ſolche fchließe jedoch nicht die 

Befugniß ein, die beigetriebenen Gelder und fonftigen Gegenftände für den Gläubiger 
ausgeliefert zu erhalten; hierzu ift erforderlich entweder, daß der Gläubiger dies aus: 

drücklich verlangt hat oder die in den Händen des Bevollmächtigten befindliche Vollmacht 
ausdrücklich darauf gerichtet if. Eine Ausnahme machen nur die von dem Gegner zu 
erftattenden Prozeßkoften, zu deren Empfangnahme der Bevollmächtigte ſchon durch die 

bloße Prozeßvollmacht ermächtigt wird ($ 77 C. P. D.). 

Durch den Auftrag zur Zwangsvollfirefung in Verbindung mit der Uebergabe 

der vollftrecfbaren Ausfertigung wird der Gerichtsvollzieher, ohne daß es einer befon: 

deren Erklärung des Glaͤubigers bedarf, zugleich ermächtigt, die Zahlungen und fonftigen 
Leiftungen, auch die freiwillig erfolgten, von dem Schuldner in Empfang zu nehmen, 
darüber zu quittiren und Ddemfelben, wenn er feiner Verbindlichkeit genügt hat, die 
vollftrecfbare Ausfertigung des Schuldtitels auszuliefern ($$ 675—677 C. P. D.). 
Demnach ift der Beſitz der vollitreefbaren Ausfertigung dem Schuldner und Dritten 

gegenüber der unerläßliche, andererfeits aber auch ausreichende Ausweis zur Bewirfung 
der Zwangsvollftrefung und aller zu deren Ausführung erforderlichen Handlungen. Der 

Gerichtsvollzieher hat diefelbe deshalb bei der Wornahme von Vollftrefungshandlungen 
bei fih zu führen und auf Verlangen zu feiner Legitimation vorjuzeigen. 
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Verlangt der Gläubiger feine Zuziehung zur Zwangsvollſtreckung, fo hat der 

Gerichtsvollzieher nur in deffen Anmefenheit zur Zwangsvollftrecfung zu fchreiten. 

$ 38. 
Die Zwangsvollfirefung ift nur auf Grund einer vollftrecfbaren Ausfertigung 

des Schuldtitels zuläffig. Diefe Ausfertigung muß in der Megel die Klaufel enthalten: 

„Borftehende Ausfertigung wird dem u. f. w. (Bezeichnung der Perfon, für welche 

die Vollftrefung erfolgen fol) zum Zwecke der Zwangvollfirefung eriheilt” und unter: 
fchrieben und unterfiegelt fein. _ 

Die volljirefbare Ausfertigung wird in der Megel von dem Gerichtsfchreiber, 

in gewiffen Fällen auch von dem Gericht felbft ertheilt. Das Gerichsvollzieheramt, 

beziehungsmweife der Gerichtsvolljicher hat, wenn ihm die vollfirecfbare Ausfertigung 

eines Deutfchen Gerichts oder eines Deutſchen Gerichtsfhreibers vorgelegt wird, 

nicht zu prüfen, ob die Klaufel mir Recht auf den Schuldtitel gefegt ift. Daſſelbe 

gilt von den vollfireefbaren Ausfertigungen der im Gef vom 10. Mai 1875 zur 

Entfheidung von Streitigfeiten der felbftändigen Gewerbtreibenden mit ihrem Hülfs: 

perfonal beftimmten Behörden (vgl. $ 65 unter B des Geſetzes, betreffend Ausführung 

des Gerichtsverfaffungsgefeges), jo wie von Den zufolge $ 5 des Geſetzes, betreffend Aus: 

führung der Eivilprogegordnung durch einen Oberbeamten des Hnporhefenbureaus mit 
der Vollftrecfungsklaufel verfehenen Eprtraften aus dem Hypothekenbuche. 

Außerdem ift zur Ereheilung vollftrecfbarer Ausfertigungen ein Deutſcher Notar 
bezüglich der von ihm ſelbſt errichteren notariellen Urkunden ($ 705, Abf. 2 C. P. O.) 

befugt. In diefem Falle ift vor Ausführung der Vollfirefung die Zuftändigfeit des 

Berreffenden zur Ertheilung der Vollftrefungsflaufel zu prüfen. 

Sind in der Vollfirecfungsklaufel Befchränfungen angeordnet, insbefondere rück 
fihtlih des Gegenftandes der Zwangsvollfirefung oder hinfichtlih des Betrages 
der beizutreibenden Forderung, fo Darf die Vollftrefung nur unter Einhaltung diefer 

Befchränfung bewirkt werden. 
$ 39. 

Der Gerichtsvollzieher darf mit der Zwangsvollftrefung nur beginnen, wenn 

fowohl der Gläubiger, von welchem der Auftrag ausgeht, in der Vollſtreckungsklauſel, 

als auch der Schuldner, gegen welchen die Vollftrecfung erfolgen foll, in dem Schuld— 

titel oder in der Vollftrecfungsflaufel namentlich bezeichnet ift. Behauptet der Auftrag: 

geber, daß er durch Erbgang oder eine andere Mechtsnachfolge an die Stelle des ber 

zeichneten ©läubigers, oder Daß eine dritte Perfon an die Stelle des bezeichneten 

Schuldners getreten fei, fo ift derſelbe an das Prozeßgericht behufs Ertheilung einer 

andermweiten Vollſtreckungsklauſel zu vermweifen. 

Eine zur Zeit des Todes des Schuldners bereits begonnene Zwangsvoliftrecfung 
ift in den Machlaß deffelben ohne Weiteres fortzufegen. 
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$ 40. 
Ohne Vollfirefungsflaufel find vollftreefbar die im Mahnverfahren erlaffenen Schulbtitel, die 

Vollftrecfungsbefehle, fowie die Ausfertigungen der Arreftbefehle und einftweiligen 

Verfügungen. 
Für oder gegen eine andere als die in dem Befehle oder in der Verfügung 

bezeichnete Perfon dürfen auch folhe Schuldritel nur auf Grund einer die Perfon namhaft 

machenden Vollſtreckungsklauſel vollſtreckt werden. 

$ 4l. 

Das Urtheil eines außerdeurfchen Gerichts darf nur auf Grund einer von einem 

Deutfchen Gericht oder von einem Deutſchen Gerichtsfchreiber ertheilten Vollſtreckungs— 

Flaufel vollftrecft werden. 
$ 42. 

Das Gerichtsvolfzieheramt, beziehungsweife die Gerichtsvolfzieher haben in jedem 

einzelnen Falle zu beachten, daß ihnen die felbftftändige Feftftellung folcher Vorausfegungen 

der Zwangsvollftrecfung obliegt, vor deren Eintritt zwar Die vollftrecfbare Ausfertigung 

ertheilt wird, gleichwohl aber mit der Zwangsvollftrefung noch nicht vorgegangen 

werden darf. 

Es fann daher vorfommen, daß troß der Vorlegung der vollfirecfbaren Aus: 
fertigung nicht ohne Weiteres zur Vollſtreckung übergegangen werden darf. 

Es kommen hierbei folgende Fälle in Betracht: 

1. Iſt in dem Schuldtitel die Geltendmachung eines Anfpruchs von dem Eintritt 
eines Kalendertages abhängig gemacht, fo darf mit der Zwangsvollſtreckung erft begonnen 
werden, wenn der Kalendertag abgelaufen ift. Iſt z. B. Jemand verurtheilt, an den 

Gläubiger am 15. Mai 300 46 zu zahlen, fo fann erft am 16. Mai mit der Voll: 

ſtreckung vorgegangen werden. 

2, Iſt in dem Schuldtitel beftimmt, daß die Vollſtreckung deffelben erft erfolgen 
folle, wenn der Gläubiger dem Schuldner Sicherheit geleiftet habe, fo darf mit der 
Vollftrecfung erft vorgegangen werden, wenn die erfolgte Hinterlegung des in dem Schuld: 
titel bezeichneten Betrages ordnungsmäßig nachgewiefen worden. 

3. Sofern gegen eine dem aktiven Heere oder der aftiven Marine angehörende 
Militärperfon die Zmangsvollftrefung von dem ©erichtsvolfzieher überhaupt bewirkt 
werden fann ($ 699 C. P. D.), darf mit derfelben erft begonnen werden, nachdem die 

vorgefegte Militärbehörde von der bevorfichenden Vollftrefung in Kenntniß gefeßt ift. 
Der Gläubiger hat die ihm zufolge $ 673 C. P. D. von der Mitlitärbehörde 

zu ertheilende Befcheinigung über den Empfang der Anzeige vorzulegen. 
4. Vor dem Beginn einer jeden Zwangsvollftrefung ift zu prüfen, ob dem 

Schuldner die nachbezeichneten Urkunden zugeftellt find: 
39 
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a) der Schufdtitel (Ureheil, motarielle Urkunde u. f. w.), auf Grund deſſen die 

Zwangsvollſtreckung erfolgen foll; 
b) die Vollftreefungsflaufel, fofern entweder eine Nechtsnachfolge (Erbgang u. f. w.) 

auf Seiten des urfprünglichen Glaͤubigers oder Schuldners eingetreten ift oder die 

Vollſtreckung des Schuldtitels nach Inhalt deffelben von dem Eintritte einer That: 

fahe abhängt. Iſt in der Klaufel auf Urfunden Bezug genommen, fo müffen 
auch diefe zugeftellt fein. Iſt die Vollſtreckung von einer dem Gläubiger obliegenden 
Sicherheitsleiſtung abhängig gemacht (Mr. 2 oben), fo bedarf es einer Zuftellung 
der Vollſtreckungsklauſel nicht; 

c) im Falle der Mr, 2 die dort bezeichneten Urfunden über die erfolgte Sicherheitsleiftung. 

Iſt die Zuftellung diefer Urkunden (a bis c) noch nicht erfolgt, fo muß diefelbe 

gleichzeitig mit dem Beginne der Zwangsvollftrefung bewirkt werden. 
5. Mährend der Dauer eines Konfursverfahrens finden zu Gunſten einzelner 

Konfursgläubiger weder in das zur Konfursmafle gehörige, noch in das fonftige Vermögen 
des Gemeinfchuldners Arrefte oder Zwangsvollftrefungen ſtatt ($ 11 Deutfche Konf. D.). 

$ 43. 

Verhalten Der Gerichtsvollzieher hat die Zwangsvollftrefung, fobald damit begonnen 
bei der Zwangs werden kann, auf die möglichft rafch zum Ziele führende Weiſe durchzuführen, dabei 

voltredung. aber dahin zu fehen, daß diefelbe dem Schuldner feinen unnöthigen Nachtheil bringe. 
Vor dem Uebergange zur Vollſtreckung felbft hat der Gerichtevollzieher den 

Schuldner, fofern er denfelben bei der Vollſtreckung antrifft, zur freimilligen Leiftung 

aufjufordern, Wird nicht der Schuldner, wohl aber ein Angehöriger deffelben angetroffen, 

fo ift die Aufforderung an diefen zu richten. 

Eine freiwillige Leiftung des zur Vollftrecfung ftehenden Anfpruchs oder eines 

Theiles deſſelben hat der Gerichtsvollzieher anzunehmen und damit nah $ 54 d. Juſtr. 

zu verfahren. 

Auf die Wünfche des Glaͤubigers und des Schuldners ift, ſoweit dies ohne 

Herbeifuͤhrung überflüffiger Koften und MWeitläufigfeiten, fowie ohne Gefährdung des 
Zweces der Vollſtreckung gefchehen Fann, die geeignete Nückfiht zu nehmen. 

Die Zwangsvollftrtefung muß nöthigenfalls mit Gewalt durchgeführte werden. 
Das von dem Gerichtsvollzieher in einem ſolchen Falle zu beobachtende Verfahren ift 

in den $$ 678, 679 C. P. O. vorgefchrieben. 

Wird die gewaltfame Deffnung der verſchloſſenen Hausthuͤren, Zimmerthären 
und Behältniffe des Schuldners norhmwendig, fo bat der Gerichtsvollzieher zu deren 

Vornahme behufs Vermeidung unndthiger Befchddigung einen geeigneten Handwerker 
zuzuziehen. 

Sind Zeugen zur Vollſtreckung zuzuziehen ($ 679 C. P. O.), fo muͤſſen dazu 
unberheiligte Perfonen, welche erforderlichenfals über den Vorgang zeugeneidlich vers 
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nommen werden koͤnnen, und thunlich nur ſolche Perſonen gewaͤhlt werden, die am Orte 

der Zwangsvollſtreckung wohnen. 
44. 

Der Gerichtsvollzieher hat bei der Zwangsvollſtreckung zugleich die Koſten der⸗ Koſten 
felben durch Zmwangsvellfirefung im bewegliche Förperlihe Sachen des Schuldners — 

beizutreiben. Zu dieſen Koſten gehören insbeſondere die Gebühren der Vollſtreckung Mn 

und die mit denfelben verfnüpften baaren Auslagen, die Koften für Ertheilung der 

vollftrefbaren Ausfertigung und andere nothwendige, dem Gldubiger aus Anlaß der 

Zwangsvollftrefung erwachfene außergerichtliche Koften ($ 697 C. P. O.). Es macht 

hierbei feinen Unterfchied, ob es fih um die Zwangsvollſtreckung wegen einer Geld: 

forderung oder um eine andere Zwangsvollftrecfung handelt. 

$ 45. 

Der Gerichtsvolljieher har über jede Wollftrefungshandlung ein Protofoll Protokoll. 
aufzunehmen. Daffelbe muß den in den $$ 682, 683 C. P. D. und in dem $23 G. O. 

vorgefehenen Erforderniffen entfprehen. Alle Anordnungen, welche jur Durchführung 

der Vollfirecfung getroffen find, müffen angegeben werden und, wenn die Vollſtreckung 
nicht zur vollen Befriedigung des Glaͤubigers führe, muß aus dem Protokolle zu erfehen 
fein, daß alle zuläffigen Mittel verfucht worden find, ein anderes Ergebniß aber nicht 

zu erreichen gewefen ift. 

Die Bezugnahme auf die vollfireefbare Urkunde darf in dem Protokolle 
niemals fehlen. 

Das Protofoll muß im unmittelbaren Anfchluß an die Vollſtreckungshandlung 
und, foweit dies irgend ausführbar, an Ort und Stelle aufgenommen werden. 

Zu beachten ift, daß es bei der Leberfendung einer Abfchrift des Pfändungss 

protofolls durch die Poft in dem Fall des $ 683 Abf. 2 C. P. D. einer weiteren 

Beurfundung, als der dort angeordneten Vermerkung zum Protofolle, nicht bedarf. 

$ 46. 

Der Gerichtsvolljieher darf fi von der Durchführung der Vollſtreckung durch Einftellung oder 

Einreden des Schuldners oder dritter Perfonen nicht abhalten laffen. Die Fälle, in Beſchraͤnkung 
denen diefelbe ausnahmsweife ohne Anweifung des Glaͤubigers einzuftellen oder zu ber — 
ſchraͤnken iſt, und wieweit dabei die bereits getroffenen Anordnungen aufzuheben oder a, aufßerlangen 

einftweilen aufrecht zu erhalten find, find in den $$ 691, 692 C. P. D. angegeben. des Schuldners. 
Ueber den Vorgang ift, auch wenn es nicht zur Vollſtreckung kommt, ein 

Protokoll aufzunehmen, in welchem unter Anderem die vorgelegten Schrififtücke, auf 

Grund deren die Einftellung der Vollſtreckung erfolgt, genau zu bezeichnen und die 
getroffenen Anordnungen anzugeben find. 

39* 
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Der Gläubiger ift von der Einftellung oder Befchränfung zu benachrichtigen. 
Ruͤckſichtlich des Verfahrens bei Einftellung oder Befchränfung einer Zwangs: 

vollftrefung ift noch Folgendes zu beachten: 

1. Verlangt der Schuldner die Einftellung oder Befchränfung der Zwangs: 
vollftrefung aus einer vorgelegten Entfcheidung in Gemäßheit des $ 691 Nr. 1 C. P. O., 
fo hat der Gerichtsvolljieher die Vollftrecfbarkeit der vorgelegten Entfcheidung zu prüfen. 

Vollſtreckbar find Entſcheidungen, welche ausdrücklich für vorläufig vollftrecfbar 

erklaͤrt oder rechtskräftig geworden find. Die Mechtsfraft ift ohne Befcheinigung 

($ 646 €. P. D.) nur anzunehmen bei den in der Berufungsinftan; ergangenen Urtheilen 
der Landgerichte und den in der Mevifionsinftanz ergangenen Urtheilen. Aber auch 

bei folhen Urtheilen muß die Rechtskraft befcheinigt fein, wenn diefelben Verſaͤumniß— 
urtheile find. 

Eine Entfheidung, welche in der Befchwerdeinftan; erlaffen wird, desgleichen 

eine Entfcheidung, Durch welche ein nur vorläufig vollſtreckbares Urrheil oder deffen 

vorläufige Vollftrefbarfeit aufgehoben wird, ift in jedem Falle geeignet, die Einftellung 
der Zwangsvollftrefung zu begründen. 

2. Iſt im Fall der Mr. 2 des $691 a. a. D. die Einftellung nur für eine 
beftimmte Zeit angeordnet, fo ift die Zwangsvollftrefung nah Ablauf der beftimmten 

Frift fortzuſetzen. 

3. Eine vorgelegte Privarurfunde ift nur zu berückfichtigen, wenn ein Verdacht 
gegen ihre Aechtheit nicht obwalter ($ 691 Nr. 4 a. a. D.). 

4. Aus Poftfcheinen muß fih die baare Einzahlung des Schuldbetrags, 

nicht blos die Aufgabe eines Geldbriefes zur Poft ergeben. 

$ 47. 

Auf Anweifung des Glaͤubigers hat der Gerichtsvolljicher nah Maafgabe 
derfelben die Zwangsvollftrefung jederzeit völlig oder einftweilen einzuftellen oder zu 
befchränfen. Ueber die erfolgte Anweifung ift ein Nachweis Durch eine fchriftliche oder 

protofollarifche Erklärung des Gläubigers zu den Akten zu bringen. 

Zur Wiederaufnahme der Vollftrefung hat der Gerichtsvolfzieher auch im Fall 

der einftweiligen Cinftellung, namentlih bei Stundungen, einen neuen Antrag des 

Glaͤubigers abzuwarten. 

2. Zwangsvollftrefung in bewegliche fürperliche Sachen. 

$ 48, 

Die Zwangsvollftrefung wegen Geldforderungen in bewegliche körperliche Sachen 

wird von dem Gerichtsvollzicher durch Pfändung und Verwerthung derfelben nad) 

Maafgabe der $$ 708 bis 728 C. P. O. bewirkt. 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. I. Abtheilung. 309 

Der gehörig (vergl. 66 53, 56 d. Inſtr.) volljogenen Pfändung ift im 
$ 709 C. P. D. die Wirfung beigelegt, Daß Durch Diefelbe der beauftragende Gldubiger 

ein Pfandreht und namentlih im Verhaͤltniß zu anderen Gläubigern des Schuldners 
die Rechte eines durch Vertrag begründeten Faufipfandrechts erwirbt, fowie, daß Das 

durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht demjenigen vorgeht, welches durch 

eine ſpaͤtere Pfändung begründer wird. Für die Befriedigung des Gläubigers ift ſomit 

der Akt der Pfändung, fowohl was die Zeit, als die gehörige Form anlangt, von ent 

fcheidender Bedeutung. Deshalb Haben die Gerichtsvollzieher, um nicht die Intereſſen 

des Auftraggebers zu gefährden und nicht fich felbft dem Regreſſe wegen eines begangenen 
Verſehens auszufeßen, überall mit befonderer Vorſicht zu verfahren. 

$ 49, 

Der zur Zwangsvollftrefung fchreitende Gerichtsvolljicher hat den Schuldner, 

fofern er denfelben anmwefend finder, nach erfolgter fruchtlofer Aufforderung zur Ber 

friedigung des Gläubigers, anzuhalten, foweit der Zweck der Vollftrecfung «8 erfordert, 

feine Zimmer, Keller, Böden, Gewölbe u. f. w., fowie die darin befindlichen Kaften, 

Schränfe und dergleichen Behältniffe zu Öffnen und feine KHabfeligkeiten vorzuzeigen, 

Eoweit es ohne Gefährdung der Intereſſen des Gläubigers gefchehen kann, ift 

die Pfändung auf die dem Schuldner entbehrlichften Sachen, wobei deſſen Erflärungen 

zu berückfichtigen find, und vorzüglich auf ſolche Sachen zu richten, welche, wie Geld 

und Werthpapiere, Silber, Gold, Wäfche und vergleichen leicht fortzufchaffen find. 

Welche Werihpapiere bei der Zwangsvollftrefung wie bewegliche förperlihe Sachen zu 

behandeln find, ift im $ 63 d. Inſtr. näher angegeben. Iſt der Gerichtsvollzieher im 

Zweifel, ob ein vorgefundenes Werthpapier zu den beweglichen Förperlihen Sachen zu 

rechnen ift, fo hat er daffelbe, falls andere zur Deckung des Gläubigers ausreichende 

Gegenftände nicht vorhanden find, vorläufig zu pfänden. 

$ 50. 

Im $ 715 EP. O. find diejenigen Sachen bezeichnet, welche der Pfändung 

nicht unterworfen find. Außerdem ift das Inventarium der Pofthaltereien der Pfändung 

nicht unterworfen ($ 20 ©efeß über das Poftwefen des Deutfchen Reichs vom 
28. October 1871). 

Der Gerichtsvollzieher hat pflichtmäßig zu ermeflen, welche von den Sachen 

des Schuldners im Gemäßheit der vorgedachten Beftimmungen von der Pfändung 
auszufchließgen find. Soweit die Befriedigung des Glaͤubigers nicht gefährder wird, 
find Sachen, deren Pfändbarfeit zweifelhaft ift, zu übergehen. 

Führt die Pfändung nicht zur völligen Decfung des Gläubigers oder muß die 
Pfändung unterbleiben, weil nur Sachen, welche der Pfändung überhaupt nicht unters 

Pfändung. 
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der Pfaͤndung 
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liegen, oder weil nur ganz merthlofe oder nur fo viel Sachen vorgefunden werden, 

daß von deren Verwerthung ein Weberfhuß über die Koften der Zwangsvollfirefung 

fih nicht erwarten läßt ($ 708 Abf. 2 E. P. D.), fo hat der Gerichtsvolljicher die 

vorgefundenen Sachen in dem Protokoll jo zu bezeichnen, daß danach wenigftens ein 

allgemeiner Ueberblick über Art, DBefchaffenheit und Werth der nicht gepfändeten 

Sachen und ein Auhale für die Beurteilung der Mechtmäßigfeit der Ausfchließung 

von der Pfändung gegeben wird, 

Niemals darf fih der Gerichisvolljieher mit der allgemeinen Bemerkung 
begnügen, daß der Schuldner feine Zahlungsmittel oder daß vderfelbe nur Sachen 

befige, welche der Pfändung niche unterlägen oder deren Werth die Koften der 
Zwangsvollftrefung nicht decke. 

$ 51. 

Wenn bei der Pfändung von dem Schuldner oder von dritten Perfonen 

behauprer wird, daß die im Gewahrfam des Schuldners vorgefundenen Gegenftände 

oder ein Theil derfelben nicht Eigenthum des Schuldners feien, fo ift darauf nur 

Mückfiche zu nehmen, wenn diefe Behauptung durch die Umftände, z. B. bei manchen 

Einlogirenden, bei Kindern, die noch bei den Eltern wohnen, beim Gefinde n. f. mw. 
unterflüßt wird. Im Zweifel ift des Widerfpruchs ungeachter Alles zu pfänden, was 

fi im Lofal des Schuldners vorfinder, foweit es zur Befriedigung des Glaͤubigers 
erforderlich ift. 

Wird eine gehörig beglaubigte Akte über Berfauf und Tradition der im Gewahrſam 
des Schuloners befindlichen Sachen oder eines Theiles derfelben vorgewiefen, fo hat der 

Gerichtsvollzicher der Akte im Pfändungsprotofolle ($ 45 d. Inſtr.) genaue Erwähnung zu 

thun und nur auf ausdrüclices Verlangen des Gläubigers zur Pfändung der in der Akte 
verzeichneten Sachen zu fchreiten, 

$ 52. 

Auf Grund eines Pfand: oder Vorzugsrechts kann zufolge $ 710 EP. O. 
ein Dritter der Pfändung der im Gewahrſam des Schuldners befindlihen Sachen 
nicht widerfprechen; jedoch fann er feinen Anfpruch auf vorzugsweife Befriedigung im 

Wege der Klage geltend machen. 
Demnah ift, wenn foldhe Anfprüche erhoben werden, Derfelben zwar im 

Pfändungsprotofoll Erwähnung zu ıhun, die Pfändung aber wegen derfelben nicht zu 

unterlaffen, es fei denn, daß ſich andere nicht in Anfpruch genommene egenftände 

im Gewahrfam des Schuloners befinden, welche zur Deckung der Forderung des 

Glaͤubigers und der Koften der Zwangsvollfirefung ausreichen. 

Wird dem Gerichtsvolljieher ein vom Vermiether des Schuldners angelegter 

Hauerbefehl vorgezeigt, fo ift ebenfo zu verfahren, wie im $ 51 Abf. 2 d. Inſtr. in 

Betreff einer vorgewiefenen Verkaufsakte vorgefchrieben iſt. 
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$ 53. 

Nah $ 712 C. P. O. fann die Pfändung der im Gewahrfam des Schuldners Befignahme 

befindlichen beweglichen koͤrperlichen Sachen gültig nur dadurch bewirkt werden, dag der Pfandftüde, 

der Gerichtsvollzieher diefelben in Beſitz nimmt. 

Der Gerichtsvollzieher hat die Sachen zu diefem Zweck dem Schuldner weg: 

zunehmen und, vorbehaltlih der im $ 56 d. Inſtr. erwähnten Ausnahme, aud aus 

dem Gemwahrfam deſſelben zu entfernen. 

$ 54. 

Gepfändetes oder dem Gerichtsvolfjicher gezahltes baares Geld, ingleichem Gepfändetes 
Koftbarkeiten und MWerthpapiere hat der Gerichtsvollzieher noch felbigen Tages im baares Geld 1. 
Bureau des Gerichtsvollzieheramtes, in Migebürtel und Bergedorf im Bureau des 
Amtsgerichts zur Veranlaſſung des Weiteren einzuliefern. 

$ 55. 

Die gepfänderen Sachen find in den von dem Gerichtsvollzieheramte, im Unterbringung 

Nigebüttel und Bergedorf von den Amtsgerichten anzumeifenden Lofalen unterzubringen. der Pfandftüde. 

Iſt ausnahmsmeife die Benugung diefer Lofale niche thunlic oder nicht zweckmaͤßig, 
fo find die Pfandftücke in der Regel einer am Orte der Pfändung wohnenden juvers 

läffigen und zahlungsfähigen Perfon, thunlihft dem Ortsvorftcher, in Verwahrung 

u geben. 
Der beftellte Verwahrer erhält auf Verlangen ein Verzeichniß der ihm über: 

gebenen Gegenftände, Die etwaige Entfhädigung Ddeffelben für KHergabe des Vers 

wahrungsgelaffes und für die Beauffihtigung der Pfandftücke ift thunlichſt im Vorqus 
feftzuftellen. 

Der Gerichtsvollzieher hat fih von dem Verwahrer den richtigen Empfang 

der in Verwahrung gegebenen Sachen befcheinigen zu laffen und demfelben auf Verlangen 

eine Abfchrift der Befcheinigung zu ertheilen. 
In wichtigeren Fällen ift über die Beftellung des Verwahrers ein Protofoll 

aufzunehmen, welches mit dem Pfändungsprotofolle verbunden werden fann. Daffelbe 

it von dem VBerwahrer zu unterfhreiben und hat insbefondere zu enthalten: 

1. das mit dem Verwahrer getroffene Abkommen; 
2. das Anerfenntniß des Verwahrers über die erfolgte Llebergabe; 
3. fofern ein befonderes Protofoll aufgenommen wird, die Bezeichnung der in Ver 

mwahrung gegebenen Sachen. 
$ 56. 

Won der Regel, daf die gepfändeten Sachen aus dem Gewahrfam des Schuldners Selaſſung der 
zu entfernen find, darf der Gerichtsvolljicher nach $ 712 Abf. 2 E. P. O. nur abweichen: —— = 

Echuldners. 
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a) wenn der Gläubiger einwilligt; 

b) wenn ein anderes Verfahren mit erheblichen Schwierigfeiten verfnüpft ift. 

Auch in diefen Fällen hat der Gerichtsvolfzieher, um die Pfändung wirffam 

zu machen, den Beſitz an den Pfandftücken zu ergreifen und die Pfändung durch An— 

fegung von Giegeln oder auf fonftige Weife erfichtlich zu machen. 

Dazu werden noch die nachfolgenden Anmweifungen ertheilt: 
1. Ueber die erfolgte Einwilligung des Gläubigers ift ein Nachweis durch eine 

protofollarifche oder fchriftliche Erflärung deffelben oder durch eine Motiz des Gerichte: 

vollziehers zu den Akten zu bringen. 

2. Die Anlage der Siegel oder die fonftigen Vorkehrungen müffen fo geichehen, 
daß rückfichtlich jedes einzelnen Pfandſtuͤcks die erfolgte Pfändung erfichtlich gemacht 

wird. Ob zu diefem Zwecke das Siegel an jedes einzelne Stück oder nur an den 
Umhuͤllungen und Verpackungen, an den Gefäßen, Gelaffen und dergl., in welchen die 

Pfandftücke verwahrt werden, anzulegen ift, hat der Gerichtsvollzicher nach der Befchaffen: 

heit der Sachen und nach den fonftigen Umftänden zu ermeffen. Leßterenfalls ift Vor: 

forge zu treffen, daß ohne Verlegung des Giegels oder der Umhuͤllung u. ſ. w. fein 
Pfandftück entferne werden fann. 

ft wegen der Befchaffenheit der Pfandftücke die Anlegung von Siegeln über: 

haupt nicht ausführbar, oder ift dadurch die Erfennbarfeit der erfolgten Pfändung nicht 

zu erreichen, fo ift die Pfändung durch Anheftung einer fchriftlichen, mit der Unterfchrift 

des Gerichtsvollzichers verfehenen Anzeige in unmittelbarer Nähe der Pfandftücke an 

einer in die Augen fallenden Stelle oder durch fonftige geeignete Maßnahmen, thunlichft 
unter entfprechender Mitverwendung des Dienftfiegels, für Jedermann erfennbar zu 

machen. Auch ift, fofern dies in dem einzelnen Falle erforderlich erfcheint, ein Huͤter 

zu beftellen. 

3. Der Gerichtsvolfziceher hat dem Schuldner zu bedeuten, daß der Beſitz der 

Pfandſtuͤcke auf ihn, den Gerichtsvollzieher, übergegangen fei, und daß der Schuldner 
fich jeder Verfügung über diefelben, fowie der Befchädigung oder Abldfung der ange: 

legten Siegel bei Vermeidung der gefeglihen Strafen enthalten müffe. 

4. In dem Pfändungsprotofoll find die Gründe, welche die Belaſſung der 
Pfandftücke im Gewahrfam des Schuldners rechtfertigen, fowie die Zahl der angelegten 
Siegel und die fonftigen zur Erfennbarmahung und Sicherung der Pfändung getroffenen 

Maafnahmen anzugeben; auch ift zu vermerken, daß der Schuldner in Gemäßheit der 

Mr. 3 bedeuter worden ift. 

Pfändung von $ 57. 
Sachen, die ſich Verlangt der Glaͤubiger die Pfaͤndung von Gegenſtaͤnden, welche, obwohl ſie 

nn Gr dem Schuldner gehören follen, ſich im Beſitze einer dritten Perfon befinden, fo hat der 
wahrſam 

des Schuldners 
befinden, 
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Gerichtsvolfzieher bei diefer zunächft nur Nachfrage zu halten, ob fie zur fofortigen 

Herausgabe bereit fei. 
Im Bejahungsfalle ift mit der Pfändung in derfelben Weife wie ruͤckſichtlich 

der im Gewahrfam des Schuldners befindlichen Sachen zu verfahren. 

Wird die Herausgabe verweigert oder der Beſitz der Sachen überhaupt in 
Abrede geftelle, fo muß der Gerichtsvolljicher fih auf die Aufnahme eines Protokolls 

über den Vorgang befchränfen und dem Gläubiger das Weitere überlaffen. 

Verlangt der Gläubiger die Pfändung folher Sachen des Schuldners, welche 

fi in feinem eigenen Befige befinden, fo hat der Gerichtsvolfzicher mit deren Pfändung 

ohne Weiteres in der gewöhnlichen Weife zu verfahren ($ 713 C. P. O.). 

$ 58. 
Der Gerichtsvollzicher hat den Schuldner von der erfolgten Pfändung nad) 

Maafgabe des $ 683 C. P. D. auch dann zu benachrichtigen, wenn Sachen gepfändet 
find, die fih im Beſitze des Gläubigers oder einer dritten Perfon befunden haben. 

$ 59. 
Das über die Pfändung aufjunehmende Protokoll ($ 682 C. P. D., 666, 45 

d. Inſtr.) hat insbefondere zu enthalten: 

1. ein genaues Verzeichniß der abgepfänderen Gegenftände, geeignetenfalls auch der 
Zahl, des Maafes oder Gewichts; 

2. die Angabe, daß der Gerichtsvollzieher die gepfänderen Sachen in Beſitz genommen hat; 
3. die Angabe, wie über die Unterbringung der Sachen verfügt ift oder verfügt werden foll; 

4. die Angabe, daß der Schuldner von der Pfändung in Kenntniß gefegt ift oder 

gefegt werden foll, und wie dies gefchehen ift oder gefchehen foll ($ 683 C. P. D.). 

Außer diefen regelmäßigen Angaben hat das Protofoll nach Verfchiedenheit der 
Fälle noch die befonderen Vermerke zu enthalten, welche rückfichtlich einzelner Arten von 
Pfändungen oder rückfichrlich befonderer Vorgänge bei der Pfändung vorgefchrieben find 

(j. B. $$ 46, 50, 56 Mr. 4 d. Inſtr.). 

Die nah Abſchluß des Prorofolls erfolgte Zuftellung oder Ueberſendung einer 

Abſchrift deffelben an den Schuldner ift zum Protofolle nachträglich zu vermerken. 

$ 60. 
Die Veräußerung der Pfandftüce erfolge ohne weiteren Antrag des Gläubigers 

im Wege der Öffentlichen Verſteigerung. Inwieweit ausnahmsweife ein freihändiger 
Verkauf ftattfinder, ift im $ 62 d. Inſtr. angegeben. 

Ueber das bei den Werfteigerungen zu beobachtende Verfahren enthalten 
$$ 716—726 €. P. O. die näheren Vorfchriften. 

40 
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Der Schuldner ift, foweit thunlich, von dem Termine der Berfteigerung vorher 
in Kenntniß zu feßen. Bei Gold: und Eilberfachen hat, da diefelben nah C. P. O. 

$ 721 nicht unter ihrem Gold: oder GSilberwerche zugefchlagen werden dürfen, vor dem 
Termin eine Abfchägung dieſes Werthes durch einen Sadverftändigen ftartzufinden. 

$ 61. 

Das durch den Gerichtsvollzieher Über die VBerfteigerung aufjunehmende Protofoll 

($ 682 €. P. O. 69 6, 45 d. Inſtr.) hat insbefondere zu enthalten: 

1) den Betrag der durch die Verfteigerung zu dedfenden Forderung einfchließlich der 

Koften der Zwangsvoliftrefung; 

2) die Kaufbedingungen, infomweir diefelben ausnahmsweife abweichend von den Megeln 

des $ 718 EP. O. beſtimmt find; eine ſolche Abweichung ift nur zuläffig, wenn 

diefelbe durch das VBollftrefungsgericht angeordnet oder zwifchen dem Gläubiger 

und Schuldner vereinbart ift; 

3) die Aufzählung der verfteigerten Gegenftände nebft Angabe des Käufers und des 

Meiftgebors rückfichtlich der einzelnen Gegenjtände und der erfolgten Zahlung des 
Kaufpreifes. 

$ 62. 

Die Veräußerung der Pfandftücke im Wege des freihändigen Verfaufs finder ftatt: 

1) wenn das Vollftrefungsgericht denfelben anordnct ($ 726 C. P. D.); 

2) bei Werrhpapieren, welche einen Börfen; oder Marftpreis haben ($ 722 a. a. D.); 

3) bei Gold: und Silberſachen, wenn bei der voraufgegangenen oͤffentlichen Ver— 

fteigerung ein den abgefchägten Gold: oder Silberwerth erreichendes Gebot nicht 

erzielt worden ift ($ 721 C. P. D.). 

Der Verkauf kann auch an den Gläubiger geichehen. 

Bei dem freihändigen Verfaufe muß auf die Erzielung eines möglichft hohen 

Preifes Bedacht genommen werden. Keinesfalls dürfen Gold: und Gilberfahen unter 

dem abgefchägten Gold: und Silberwerthe, oder Werthpapiere unter dem Tagesfurfe 

verfauft werden. Die Uebergabe an den Käufer darf, wenn zwifchen dem Gläubiger 

und Schuldner nicht ein Anderes vereinbart ift, nur gegen baare Zahlung gefchehen. 

Bei einem durch das Vollftrecfungsgericht angeordneten Verkaufe find Die etwaigen 
befonderen Anordnungen des Gerichts zu beachten, 

Das über den Verkauf aufzunehmende Protokoll Hat insbefondere zu enthalten: 

1) die Angabe des Crundes, aus welchem die Veräußerung im Wege des freihändigen 
Verkaufs erfolge ift; 
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2) die genaue Bezeichnung des verfauften Gegenftandes nebft Angabe des abgefhägten 
Gold: oder Silberwerths, des Tageskurfes oder des von dem Vollftrefungsgericht 
beftimmten Preifes; 

3) die Angabe des abgefchloffenen Gefhäfts und der Erfüllung deffelben. 

$ 63, 

Bei der Zwangsvollfirefung wegen Geldforderungen werden Werthpapiere wie 
bewegliche förperlihe Sachen behandelt und demgemäß fo wie diefe von dem Gerichts: 

vollzieher durch Befigergreifung gepfändet und im Wege der Öffentlichen Verſteigerung 
oder des freihändigen Verkaufs veräußert. 

Man unterfcheider Werthpapiere, in denen der Berechtigte nicht namentlich 

bezeichnet ift, die vielmehr auf den jedesmaligen Inhaber lauten, und Werthpapiere, 

die auf den Namen einer beftimmten Perfon ausgeftellt find. 

Bei den Ynhaberpapieren gilt der jedesmalige Inhaber Dritten gegenüber ohne 
Weiteres für berechtigt, über das Papier und über das aus demfelben fich ergebende 

Recht zu verfügen. Zu diefen Papieren gehören namentlih Schuldverfchreibungen 
des Staats und der Kommunen, Prioritätsobligationen der Eifenbahnen, Pfand: und 

Mentenbriefe u. dergl., in der Megel auch Aktien. Es fönnen aber derartige 
Papiere auh auf Namen ausgeftellt fein, und find diefelben in dem einzelnen Falle 

darauf hin zu prüfen. 

Bei den Werthpapieren auf Mamen gilt nur Dderjenige zur Verfügung 

für berechtigt, auf deffen Namen das Papier laute. Zu den MWerthpapieren 

diefee Are gehören insbefondere die auf den Mamen einer beflimmten Perfon 

ausgeftellten Aktien. 
Ob die Verdußerung im Wege des freihändigen Verfaufs oder der Öffentlichen 

Verſteigerung zu erfolgen hat, hängt, fofern nicht durch das Vollſtreckungsgericht eine 
Anordnung über den Verkauf getroffen ift, davon ab, ob das Werthpapier einen Börfens 

oder Marktpreis hat oder nicht. Hieruͤber und zugleich über die Höhe des Tageskurfes 
muß vor Allem zuverläffige Information eingezogen werden, aus dem Kurszettel in den 

Zeitungen oder bei einer mit dem Verkehr in folchen Papieren vertrauten Behörde 

oder Privarperfon. 

Ergiebt fich hierbei, daß das Papier feinen Boͤrſen- oder Marktpreis hat, fo 
erfolge die Veräußerung im Wege der Öffentlichen VBerfteigerung nach den allgemeinen 

Vorſchriften. 

Hat daſſelbe dagegen einen Boͤrſen- oder Marktpreis, ſo iſt die Veraͤußerung 
im Wege des freihaͤndigen Verkaufs unter Beachtung der hieruͤber in dem vorſtehenden 

Paragraphen ertheilten Vorſchriften zu bewirken. Bei dem freihaͤndigen Verkaufe iſt 

die Vermittelung eines Bankiers oder Bank⸗Inſtituts zulaͤſſig; in dieſem Falle iſt ſtatt 
40* 
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des Protofolls über den Verkauf die über denfelben ertheilte Rechnung bei den Akten 
zu verwahren. In feinem Falle darf das Papier anders als gegen baare Zahlung 

weggegeben werden. 

Zur völligen Ausführung der Veräußerung liegt dem Gerichtsvollzicheramte, 

beziehungsmweife dem Gerichtsvollzieher bei den auf den Namen einer beftimmten Perfon 

lautenden MWerthpapieren zugleich die Erwirfung der Umfchreibung auf den Damen 

des Käufers und bei den auf den Inhaber ausgeftellten Papieren, fofern das Papier 

etwa durch Einfchreibung auf den Namen oder in anderer Weife außer Kurs gefeßt 

ift, zugleich die Erwirfung der Wiederinfursfegung ob. Die Ermächtigung zur Abgabe 
der hierzu erforderlichen Erklärungen ift vor der Verdußerung bei dem Vollſtreckungs— 

gericht unter Einreichung des Schuldtitels und des Pfändungsprotofolles zu beantragen. 

Die Wiederinfursfegung ſelbſt ift ebenfalls vor der Veräußerung bei der zu: 
ftändigen Behörde zu bewirken. Die etwa erforderliche Umfchreibung auf den Namen 

des Käufers ift nah der Veräußerung bei der betreffenden Aftiengefellfchaft oder der 

fonft zuftändigen Stelle zu erwirfen, 

$ 64. 

Sollen zur Befriedigung des Gläubigers Forderungen dienen, welche dem 
Schuldner aus Wechfeln oder anderen, durch Indoſſament übertragbaren (indoffabeln) 
Papieren (Art. 301—303 Deutfh. Handelsgefeßbuch) an dritte Perfonen — Dritt: 

fhuloner — zuftehen, fo liegt Dem Öerichtsvolfzicher eine weitergehende als die in den 

$$ 67, 68 d. Inſtr. angegebene Thätigfeit ob. 

Bei Forderungen diefer Are ift der Schuldner zur Erfüllung nur gegen Vor: 
fegung des indoffabeln Papiers verpflichtet. Auch der Gldubiger, welcher bei der 

Zwangsvollfttefung aus einer folchen Forderung des Schuldners feine Befriedigung 

fucht, muß zur DVorlegung des Papiers bei Einforderung der Leiftung von dem Dritt: 

fhuldner in den Stand gefeßt werden. Deshalb ift in $ 732 C. P. O. bejtimmt, 

dag die Pfändung folcher Forderungen nicht wie bei gewöhnlichen Forderungen durch 

einen Beſchluß des Vollftrecfungsgerichts erfolgen, fondern wie bei beweglichen Eörper: 

lihen Sachen durh den Gerichtsvolljicher in der Weife bewirkt werden fol, daß 
derfelbe das Papier in Befig nimmt. 

Bei der Ungewißheit des Werthes und des Zeitpunftes des Einganges einer 
Forderung har ſich der Gerichtsvolßjieher auf die Pfändung von Forderungen aus 

Wechſeln oder anderen indoffabeln Papieren in der Regel nur einzulaffen, wenn cs 

von dem Gläubiger ausdrücklich verlangt wird. Ohne eine folche Anweifung find der: 

artige Forderungen nur zu pfänden, wenn andere Pfandftücke überhaupt nicht oder nicht 

in ausreichender Zahl vorhanden find, 
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Bon der erfolgten Pfändung find die Parteien wie bei anderen Pfändungen 

zu benachrichtigen, der Gldubiger unter Mitcheilung einer beglaubigten Abfchrift des 
Pfändungsprotofolls. 

Die in Befig genommenen Urkunden find von dem Gerichtsvolljieher an das 
Gerichtsvollzieheramt, in Nißebüttel und Bergedorf an das Amtsgericht einzuliefern. 

Das Pfändungsprotofoll hat insbefondere zu enthalten: 
1) eine genaue DBezeichnung der gepfändeten Forderung, nach Gegenftand, Betrag, 

Fälligkeit und Namen des Gläubigers und des Schuldners unter Bezugnahme 
auf die Darüber ausgeftellte Urfunde; 

2) die Angabe, daß der Wechfel oder das indoffabele Papier in Befig genommen ift. 

Die weitere Durchführung der Bollſtreckung erfolgt wie bei gewöhnlichen 

Forderungen ($ 67 d. Inſtr.) durch das Vollftrefungsgericht auf Antrag des Glaͤubigers. 

Die Urkunde über die gepfändete Forderung ift dem Gläubiger herauszugeben, 
fobald verfelbe die Ausfertigung eines Beſchluſſes des Vollſtreckungsgerichts vorlegt 

durch welchen ihm die gepfändete Forderung überwiefen, oder angeordner ift, Daß Die 

den Gegenftand der Forderung bildenden Sachen an einen von dem Gläubiger zu 
beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben find. 

Ueber tie erfolgte Uebergabe der Urfunde an den Gläubiger hat der Leßtere 
eine Empfangsbefheinigung zu ertheilen, welche aufzubewahren ift. 

Wird die gepfändere Forderung freigegeben, fo ift die Urkunde darüber dem 
Schuldner zurückzugeben. 

$ 65. 

Für die weitere Pfändung von Sachen, welche bereits gepfändet find, ift in 

den $$ 727, 728 C. P. D. ein abweichendes Verfahren vorgefchrieben. 

Die weitere Pfändung wird durch die Erflärung des Gerichtsvolljichers bewirkt, 

daß er die bereits gepfändeten Sachen fir feinen Auftraggeber pfände. Ueber die Er: 

flärung ift ein Protofoll aufjunchmen. 

Auf die weitere Pfändung hat ſich der Gerichtsvollzieher nur infoweit einzu: 

laffen, als andere zur Deckung des Gläubigecs hinreichende pfändungsfähige Gegenftände 
nicht vorgefunden werden. Eine Ausnahme hiervon finder nur ftatt, wenn der Gläubiger 

die weitere Pfändung verlangt oder nach dem pflihtmäßigen Ermeffen des Gerichts; 

vollziehers von der Pfändung bereits gepfänderer Sachen die Befriedigung des Gläubigers 
mit größerer Sicherheit und Schnelligkeit zu erwarten fteht. 

Ferner ift zu prüfen, ob ſich von der weiteren Pfändung nah Dedfung der 

Forderung des Gldubigers der erften Pfändung und der Koften der erften Vollſtreckung 
ein Ueberfhuß über die Koften der fpdteren Vollſtreckung erwarten läßt ($ 708 

Abſ. 2 € P. O.). 
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Zur Sicherung des Vortechts des Glaͤubigers der weiteren Pfändung dem 
Gläubiger einer noch fpäteren Pfändung gegenüber ift in dem Pfändungsprotofolle genau 

die Zeit anzugeben, zu welcher die weitere Pfändung erklärt worden ift. 

Das über Die weitere Pfändung aufjunehmende Protofoll hat insbefondere 
zu enthalten: 

1) die Bezeichnung der weiter gepfändeten Gegenftände durh Bezugnahme auf die 
erfte Pfändung; 

2) die Erflärung des Gerichtsvollziehers, daß er die Sachen für feinen Auftrag: 
geber pfände; 

3) die Angabe der Zeit, zu welcher die Erflärung zu Mr. 2 abgegeben ift; 
4) die unter Mr. 4 in $ 59 d. Inſtr. vorgefchriebene Angabe. 

$ 66. 
Gleichzeitige Wenn vor Ausfuͤhrung einer aufgetragenen Pfaͤndung Pfaͤndungsauftraͤge von 

—— anderen Glaͤubigern gegen denſelben Schuldner an den Gerichtsvollzieher gelangen, ſo 
für er: muß derfelbe alle Aufträge als gleichzeitige behandeln. Auf die Reihenfolge, in welcher 

Glaͤubiger. Die Aufträge an den Gerichtsvollzicher gelangte find, Fommt, fo lange die Pfändung 
noch nicht erfolgt ift, nichts an. Das Pfandrecht erwirbt der Gläubiger erft, wenn die 

Pfändung für ihn gehörig bewirft ift; während aus der Auftragsertheilung allein für 

den Auftraggeber im Verhaͤltniß zum Schuldner und deffen übrigen Gläubigern Feine 

Vorzugsrechte erwachfen, Deshalb hat der Gerichtsvolljieher beim Vorliegen mehrerer 
Pfändungsaufträge gegen denfelben Schuldner, fo lange nicht eine Pfändung in Folge 

des früheren Auftrags erfolge ift, für die mehreren Gläubiger gleichzeitig zu pfänden. 
Ueber eine für mehrere Gläubiger gleichzeitig bewirkte Pfändung derfelben Sachen 

ift nur ein Pfändungsprorofoll aufjunehmen, welches außer den gewöhnlichen Erforder: 

niffen auch die Bemerfung enthalten muß, daß die Pfändung für die mehreren Glaͤu— 
biger gleichzeitig bewirkt worden ift. 

Das weitere Verfahren, insbefondere wenn der Erlös zur Deckung fämmtlicher 

Forderungen nicht ausreicht, beftimmt fih nah $ 728 €. P. O. 

3. Mitwirkung bei der Zwangsvollftredung in Forderungen. 

$ 67. 

Geldforderungen des Sculdners, welche demfelben gegen eine dritte Perfon 
— Drittfhuldner — zuftehen, fönnen bei der Zwangsvollftrefung von dem Gläubiger 

zwar ebenfalls zu feiner Befriedigung in Anfpruch genommen werden. Der Gerichts: 

vollzieher ift jedoch, vorbehaltlich der rückfichtlich der Werihpapiere, fowie der Forderungen 

aus Wechfeln und andern indoffabeln Papieren in den $$ 62, 63 d. Inſtr. angegebenen 

Ausnahmen, nicht befugt, hierbei felbftändig mit der Vollftrecfung vorzugehen, Vielmehr 
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liegt der Befchluß über die Pfändung und Ueberweifung der Forderung, durch welche 
Zwangsvollftrecfungen diefer Art bewirft werden, den Gerichten ob. 

In dem Pfändungsbefchluffe wird dem Drittfchuldner verboten, an den Schuldner 

zu zahlen und leßterem zugleich geboten, fich jeder Verfügung über die Forderung zu 
enthalten. Durch den Hebermweifungsbefchluß wird dem Glaͤubiger die gepfändete Forderung 

zur Einziehung oder an Zahlungsftatt zum DMennwerthe überwiefen, je nachdem das 
Eine oder das Andere von ihm beantragt ift. 

Mur die Zuftellung diefer Befchlüffe liegt dem Gerichtsvollzieher ob. Bei der 
Zuftellung find die allgemeinen Vorſchriften maaßgebend, «8 find jedoch noch die nach— 

folgenden befonderen Beftimmungen zu beachten. 

$ 68, 

Verlangt der Gläubiger, daß der Drittfcehuldner zur Abgabe der im $ 739 
Abf. 1 E. P. O. bezeichneten Erflärungen aufgefordert werde, fo fann die Zuftellung 

des Pfändungsbefhluffes an den Drittſchuldner nur im Wege der gewöhnlichen Zu: 

ftellung, nicht durch die Poft, bewirkt werden. 

Der Gerichtsvollzieher hat den Pfändungsbefhluß zundchft dem Drittſchuldner 
zuzuftellen, falls der Gläubiger nicht verlangt, daß die Zuftellung an den Schuldner 

vorhergehe. Die Zuftellung an den Dritefchuldner ift befonders zu befchleunigen und 

in der Zuftellungsurfunde genau der Zeitpunft derfelben anzugeben. 

Bei der Zuftellung hat der Gerichtsvolljieher den Drittſchuldner, falls der 

Gläubiger dies verlangt hat, aufjufordern, dem Leßteren felbft oder dem Gerichtsvollzicher 
die im $ 739 C. P. D. bezeichnete Erklärung entweder fofort behufs Aufnahme derfelben 

in die Zuftellungsurfunde oder fpäteftens binnen zwei Wochen abzugeben. Die geftellte 

Aufforderung und die von dem Drittſchuldner etwa fofort abgegebene Erflärung ift in 
die Zuftellungsurfunde aufjunehmen. Die Erklärung ift dem Drittſchuldner zur Genehmi— 

gung vorzulefen oder zur eigenen Durchlefung vorzulegen und von demfelben unter: 

fchreiben zu laffen. Daß dieſer legteren Vorſchrift genügt ift oder aus welchem Grunde 

dies nicht gefchehen, ift in der Zuftellungsurfunde zu vermerken. 

Wird von dem Drittfchuldner die geforderte Erflärung erft nach der Zuftellung 
abgegeben, fo hat der Gerichisvollzicher diefelbe dem Auftraggeber ſogleich zu übermitteln. 

Mach bewirkter Zuftelung an den Drittfchuldner hat der Gerichtsvollzieher den 

Pfändungsbefchluß fofort und ohne Auftrag des Gldäubigers dem Schuldner mit einer 

beglaubigten Abfchrift der Urfunde über die Zuftellung an den Drittfchuldner zuzuftelien 
oder durch die Poft zuftellen zu laffen. Dies muß rückfichtlich der Zuftellungsurfunde 

auch dann gefchehen, wenn inzwifchen oder vorher die Zuftellung des Pfändungsbefchlufles 

an den Schuldner erfolgt iſt. Die Zuftellung an den Schuldner fann, wenn berfelbe 

Zuftellung bee 
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beſchluſſes. 



320 Hamb. Geſetzſammlung. 1879. 1. Abtbeilung. 

außerhalb des Deutfhen Reiches wohnt, durch Aufgabe zur Poft ($ 27 d. Inſtr.) er 

folgen; fie unterbleibt, wenn deffen Aufenthalt unbekannt ift. 

Bei der Zuftellung des Ueberweifungsbefchluffes ($ 736 C. P. D.) fommen die 

vorftehenden Beftimmungen gleihmäßig jur Anwendung. 

$ 69. 

Erwirfung der Der Schuldner ift verpflichtet, die über eine dberwiefene Forderung vorhandenen 

Herausgabe der Urkunden an den Gläubiger herauszugeben ($ 737 Abf. 2 C. P. D.). 

ne Auf Verlangen des Gläubigers hat der Gerichtsvollzicher diefe Urkunden auf 

Forderung. Grund der volljtreefbaren Ausfertigung des Schuldtitels und der Ausfertigung des 

Ueberweifungsbefhluffes dem Schuldner im Wege der Zwangsvollftrecfung wegzunehmen. 

Späteftens bei Beginn der Zwangsvollftrefung ift Die Ueberweifungsurfunde zuzuftellen. 

Sind die wegjunehmenden Urkunden in dem Ueberweifungsbefchluffe nicht fo genau be: 

zeichnet, daß danach die Auffuchung derfelben bei dem Schuldner erfolgen Fann, fo ift 

dem Gläubiger zu überlaffen, eine VBervollftändigung des Befchluffes bei dem Gerichte 
zu beantragen. 

Die Vollſtreckung felbit hat der Gerichtsvolfjiceher nach den Vorſchriften zu 
bewirken, welche für das Verfahren bei der Zwangsvollftrefung zur Ermwirfung der 

Herausgabe beweglicher Sachen ertheilt find ($ 72 d. Inſtr.). 

$ 70. 

Zwangsvoll⸗ Bei der Zwangsvollſtreckung in Forderungen des Schuldners, vermoͤge deren 
ſtrecung in For⸗ der Drittſchuldner nicht eine beſtimmte Summe Geldes, fondern bewegliche koͤrperliche 

ige er Sachen herauszugeben oder zu leiften hat, finder eine Ueberweifung Der gepfänderen 

odergeiftungvon Forderung an den Gläubiger nicht flart. Dagegen wird in dem Pfändungsbefchluffe 

beweglichen fürs angeordnet, daß die Sachen von dem Drittfchuldner an einen von dem Gläubiger zu 

ie beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben ſeien ($$ 745, 746 C. P. D.). 

baben. Die Zuftellung des Pfändungsbefhluffes erfolge auch in dieſem Falle nad) 

den im $ 68 d. Inſtr. ertheilten Vorfchriften. Der mit der Uebernahme der heraus: 

zugebenden Sachen beauftragte Gerichtsvollzieher, welcher fih außer dem Pfändungs: 

befchluffe auch die vollftrecfbare Ausfertigung des Schuldtitels von dem Gläubiger aus: 
händigen laffen muß, ift zur Vornahme von Zwangsmaaßregeln gegen den Dritefchuldner 
behufs Wegnahme der Sachen auf Grund des Pfändungsbefchluffes allein nicht befugt. 

Lehe daher der Dritefehuldner die Herausgabe der Sachen ab, jo hat der Gerichts: 
vollzieher fih mit der Sache nicht weiter zu befaffen, fondern dem Gläubiger die Klage 

gegen denfelben zu überlaffen. 
Erflärt fih dagegen der Dritfchuldner zur Herausgabe der Leiftung bereit, fo 

hat der Gerichtsvolfzieher die Sachen fofort zu übernehmen und diefelben in dem darüber 
aufjunehmenden Protokolle zu verzeichnen. 
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Das weitere Verfahren wegen Unterbringung und Verwerthung der Sachen, 
wegen Auszahlung oder Hinterlegung des Erloͤſes erfolgt in gleicher Weife, als wenn 

die Sachen durch den Gerichtsvollzieher bei dem Schuldner gepfändee worden wären. 

Zusbefondere ift der Schuldner von dem Verfteigerungstermine in Kenntniß zu fegen. 

Für den Fall, daß eine Forderung dis Schuldners auf Herausgabe oder Leitung 

von beweglichen förperlihen Sachen für mehrere Gläubiger gepfänder fein follte, regelt 
der $ 751 C. P. D. das weitere Verfahren in ähnlicher Weife, wie dies bezüglich der 

Zwangsvollftrefung in bewegliche förperliche in den $$ 727, 728 C. P. D. gefchehen 

it. Dabei ift zu beachten, daß die Rangordnung der Gläubiger nach der Zeit der 

Zuftellung des Pfändungsbefchluffes ($$ 730 Abf. 3, 709 Abf. 3 C. P. D.) an den 

Drittſchuldner beftimmt wird. 

$ 71. 

Will ein Gläubiger in Gemäßheit der 99 744, 745 C. P. D. die Benadh: Buftellung 

richtigung über das Bevorſtehen der Pfändung einer Forderung, welche feinem Schuldner Eh 

an einen Dritten zufteht, dieſen Beiden zuftellen laffen, fo finden auf diefe Zuftellnng an Bevorftehen der 
die allgemeinen DVorfchriften über Zuftellungen Anwendung. Pfändung einer 

Die Benachrichtigung iſt zunächft dem Drittſchuldner zujuftellen, falls der Vdorderung. 
Gläubiger nicht verlangt hat, daß die Zuftellung an den Schuldner vorhergehe. Die 
Zuftellung ift befonders zu befchleunigen, und in der Zuftellungsurfunde zur Sicherung 

des von dem Gläubiger erftrebten Vorrechts genau der Zeitpunft der Zuftellung anzugeben. 

4. Zmwangsvollftredung zur Erwirfung der Herausgabe von Sadıen. 

$ 72. 

Die auf Herausgabe einer beftimmten beweglichen Sache oder einer gewiffen a. Beweglice 

Quantitaͤt von beftimmten beweglichen Sachen (j. B. von 10 Heftoliter Roggen, lagernd Sachen. 
da und da) gerichtete Zwangsvollſtreckung wird dadurch vollzogen, daß der Öerichtsvollzicher 

die in dem vollftrecfbaren Schuldtitel bezeichneten Gegenftände bei dem Schulder auf: 
fucht, fie demfelben wegnimmt und dem Gläubiger übergiebt ($ 769 C. P. D.). 

Die Uebergabe an den Gläubiger oder die Abfendung an denfelben muß thunz 
lichſt im unmittelbaren Anfhluß an die Wegnahme der Gegenftände erfolgen. Die zu 
diefem Zweck erforderlichen Vereinbarungen mit dem Gläubiger find bei der Entgegen: 
nahme des Auftrags jedenfalls fo zeitig zu treffen, daß unnöthige Weiterungen vermieden 
werden. Kann ausnahmsweife die Uebergabe oder Abfendung nicht fogleih nach der 

Weguahme erfolgen, fo ift mit der Aufbewahrung der Sachen bis zum Cingange der 
Anweifung des Gldäubigers in der Weiſe zu verfahren, wie Dies in Anfehung gepfändeter 
Saden im $ 55 d. Juſtr. vorgefchrieben iſt. 

al 
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In gleicher Weife erfolge die Vollftrefung, wenn es fih nicht um die Heraus: 

gabe beftimmter Sachen, fondern um die Leiftung einer beftimmten Quantität vertret: 

barer Sachen oder Werthpapiere handelt ($ 770 C. P. D.) Solche Fälle liegen 
z. B. vor, wenn Jemand zur Lieferung von 1 Hefroliter Moggen, 1 Schodf Eier 
u. dergl., oder zur Lieferung von 3000 6 der Hamburgifchen 34prozentigen Renten: 

aufeihe verurtheilt if. Der Gerichtsvollzieher hat bei dem Schuldner nah Sachen 
der bezeichneten Gattung zu fuchen, Die in dem Schuldtitel angegebene Quantität weg: 
zunehmen und dem Gläubiger zu übergeben. 

Das über den Vollfirefungsaft aufjunehmende Prorofoll ($ 682 C. P. O., 
$$ 6, 45 d. Inſtr.) har insbefondere zu enthalten: 

1. die Bezeichnung der dem Schuldner mweggenommenen Sachen, unter näherer 
Angabe bei vertrerbaren Sachen der Zahl, des Maßes und Gewichts, bei Werth: 

papieren des Mennwerchs, der Litera, Nummer und des Datums; 

die Angabe, daß Die Uebergabe oder Abfendung an den Gläubiger oder deffen 

Bevollmächtigten erfolge oder aus welchen Gründen diefelbe nicht erfolge ift, und 

in welcher Weife legterenfalls für Die Aufbewahrung und Sicherung der Gegen: 

ftände geſorgt ift. 

* 

$ 73. 

b. Unbewegliche Die auf Herausgabe, Ueberlaffung oder Räumung einer unbeweglihen Sache 

Sachen und ber oder eines bewohnten Schiffes gerichtete Zwangsvollftrefung wird dadurch vollzogen, 
— — daß der Gerichtsvollzieher den Schuldner aus dem Beſitz ſetzt und den Glaͤubiger in 

den Beſitz einweiſt ($ 771 C. P. D.). 

Zu der Vollſtreckung hat der Gerichtsvollzieher den Glaͤubiger oder einen von 

demſelben zu beſtellenden Bevollmaͤchtigten zuzuziehen, da der Akt der Beſitzeinweiſung 

nur in Gegenwart des Einen oder des Andern geſchehen kann. Die zu dieſem Zweck 
erforderlichen Vereinbarungen mit dem Glaͤubiger ſind bei der Entgegennahme des 
Auftrags, jedenfalls ſo zeitig zu treffen, daß unnoͤthige Weiterungen vermieden werden. 

Lautet das Urtheil zugleich auf Zubehoͤr und Inventarienſtuͤcke, ſo muß der 

Gerichtsvollzieher auch dieſe dem Glaͤubiger uͤbergeben. 
Bewegliche Sachen, welche nicht Gegenſtand der Zwangsvollſtreckung ſind, hat 

der Gerichtsvollzieher wegzuſchaffen oder wegſchaffen zu laſſen und mit demſelben nach 

Maaßgabe des $ 771, Abſ. 2, 3 C. P. O. zu verfahren. 

Die Sachen find von dem Gerichtsvollzieher, ſofern ihm die Unterbringung 

derfelben obliegt, in derfelben Weife unterzubringen, wie dies in Anfehung gepfändeter 

Sachen in $ 55 d. Inſtr. vorgefchrieben ift. 
Werden die verwahrten Sachen demnähft an den Schuldner zurückgegeben, fo 

ift derjelbe zur Ertheilung einer Empfangsbefcheinigung anzuhalten. 
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Wird die Abholung der Sachen verzögert, fo hat das Gerichtsvollzieheramt 
bezichungsmeife der Gerichtsvollzieher, den Verkauf derfelben unter Mittheilung des 

Sachverhalts bei dem Vollftrefungsgerichte zu beantragen und, falls dem Antrage ftatt: 
gegeben wird, zu bewirken, in Ermangelung einer anderweiten Anordnung des Gerichts, 

unter Beobachtung der Vorfchriften über die Veräußerung gepfändeter Sachen. 

Das über den Vollſtreckungsakt aufjzunehmende Protofoll ($ 682 C. P. D., 
$$ 6, 45 d. Inſtr.) hat insbefondere zu enthalten: 

1. die Angabe, daß der Gläubiger oder der von demfelben beftellte Bevollmächtigte 
anweſend gemwefen ift; 

2. die genaue Bezeichnung der herausgegebenen, überlaffenen oder geräumten Sache, 
einfchließlich der vorgefundenen Zubehör: und Inventarienſtuͤcke; 

3. die Angabe, daß der Schuldner aus dem Beſitze gefeßt und der Gläubiger oder 
deffen Bevollmächtigter in den Beſitz eingewieſen ift; 

4. falls Sachen des Schuldners in Verwahrung gebracht find, die Angabe des 
Grundes der Verwahrung, die Bezeichnung der Sachen und wie über die Unter: 
bringung derfelben verfüge ift oder verfügt werden foll. 

$ 74. 

Wenn mit einer auf Räumung einer Miechswohnung gerichteten Zwangs; 
vollfirefung gleichzeitig eine auf Herausgabe oder Ueberweifung der in die Wohnung 

eingebrachten Sachen an den Vermiether gerichtete Zwangsvollſtreckung vorzunehmen ift, 
fo ift in leßter Beziehung nah Maafgabe $ 72 d. Inſtr. zu verfahren. 

Die Uebergabe der Effekten etwaiger Aftermierher an den Hauptvermiether hat 
nur auf ausdrückliche dahin gerichtete richterliche Anordnung ftattzufinden. 

Bei ftrenger Kälte fowie unmittelbar vor den hohen Feten werden Näumungen 

von Mierhswohnungen der Megel nah nur auf ausdrückliche richterlihe Anordnung 
vollſtreckt. Auch ift auf ernftliche Krankheiten des Mierhers oder feiner Angehörigen 

den Umftänden nach Billige Rücfiht zu nehmen. 

5. Zwangsvolltrefung zur Erwirfung der Herausgabe von Perfonen. 

$ 75. 

Bei der auf Herausgabe eines Kindes oder einer anderen unfelbftändigen Perfon 
gerichteten Zwangsvollftreefung hat der Gerichtsvolfzieher unter entfprechender Anwendung 

der Vorfchriften zu verfahren, welche für die Zwangsvollftrefung zur Erwirfung der 

Herausgabe beweglicher Sachen ($ 72 d. Juſtr.) ertheilt find. 
41* 

c. Räumung 

von Miethswoh⸗ 

nungen und 

Ueberweifung 

der Illaten. 
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6. Zwangevollftrefung zur Befeitigung ded von dem Schuldner gegen die Vornahme einer von 

ihm zu duldenden Handlung geleifteten Widerftandes. 

$ 76. 

Wenn es fihb um Vollftrefung eines Schuldtitels handelt, nach welchem der 
Schuldner verpflichter ift, die Vornahme einer Handlung zu dulden, fo fann der Glaͤu— 

biger, wenn der Schuldner gegen die Vornahme diefer Handlung Widerftand leifter, zur 

Befeitigung deffelben einen Gerichtsvollzieher zuziehen ($$ 777, 773, 775 C. P. D.). 

Der zugezogene Gerichtsvolfzieher hat fich aus der ihm zu Üübergebenden vollftreck: 

baren Ausfertigung des Schufdtitels genau zu unterrichten, welche Handlung derfelbe 
oder die von ihm mit der Ausführung derjelben beauftragre dritte Perfon vorzunehmen 

berechtigte und der Schuldner zu dulden verpflichter if. Inſoweit Danach das Verlangen 

des Glänbigers begründer iſt, muß der Öerichtsvolljicher den Schuldner zu feiner 
Verpflichtung unbedingt und unter Beobachtung der Vorfchriften in den $$ 678 

Abi. 3, 679 C. P. O. nörhigenfalls mir Gewalt anhalten. Die erforderlichen und 

zuläffigen Zwangsmaaßregeln müffen in fachgemäßer Weiſe zur Anwendung gebracht 

werden und Dürfen über Das zur Befeitigung des Widerftandes norhwendige Maaf 
nicht hinausgehen. 

Das über den Vollſtreckungsakt aufjunehmende Prorofoll ($ 682 C. P. D., 
$$ 6, 45 d. Inſtr.) har insbefondere zu enthalten: 

1. die Bezeichnung der Handlung, zu deren Duldung der Schuldner angehalten ift; 
2. die Angabe der etwa angewenderen Zwangsmaaßregeln, 

7. Zmangsvollftredung durch Haft. 

$ 77. 

Die Zwangsvollftreefung durch Verhaftung des Echuldners im Auftrage des 
Glaͤubigers darf der Gerichtsvollzieher nur vornehmen, nachdem ihm «in gerichtlicher 

Haftbefehl übergeben worden ift, in welchem der Gläubiger, der Schuldner und der 

Grund der Verhaftung bezeichnet find ($ 789 C. P. O.). 
Die Uebergabe des Haftbefehls macht die Beobachtung der allgemeinen Vor— 

fchriften über die Zuläffigkeit der Zwangsvollftreefung ($$ 37—42 d. Juſtr.) nicht ent: 

behrlih. Der ©erichtsvolljieher hat fich deshalb insbefondere auch die vollftrecfbare 

Ausfertigung des Schuldtitels aushändigen zu laffen. 

Die Fälle, in denen die Haft unſtatthaft ift, find in den $$ 785, 787 C. P. O. 

angegeben. Der Gerichtsvolljicher darf diefen Vorfchriften entgegen einen Haftbefehl 

nicht vollfirecfen. 

Wegen Krankheit des Schuldners darf jedoch von deffen Verhaftung nur Abftand 

genommen werden, wenn Der Gerichtsvollzicher durch ein vorfchriftsmäßiges Arteft des 
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zuftändigen Medizinalbeamten oder durch den Augenfchein fich überzeugt, daß durch die 

Vollftrefung der Haft die Gefundheit des Schuldners einer nahen und erheblichen 

Gefahr ausgefegt werde. 
Der Grund der Ausfegung einer unternommenen Verhaftung ift in dem über 

den Akt aufjunehmenden Protofolle zu vermerken. 

Ueber das von dem erichtsvollzieher bei der Vollziehung eines Haftbefehls zu 

beobachtende Verfahren enthalten die $$ 790 bis 792 C. P. D. die näheren gefeß: 

lihen VBorfchriften. 

Da die Aufnahme des Echulöners in das Gefängnig unſtatthaft ift, wenn 

nicht mindeftens für einen Monat die Koften einfchlichlich der Verpflegungsfoften, welche 

durch die Haft entftchen, im Voraus gezahlt find, fo ift der Gläubiger anzuhalten, vor 

der Verhaftung die feinerfeirs erfolgte Einzahlung des erforderlihen Betrags durch 

eine Quitung der Gefaͤngnißverwaltung nachzumeifen eder dieſen Betrag felbft zur 

Abführung an die gedachte Berwaltung einzuliefern. 

Bei Bewirfung der Verhaftung hat der Gerichtsvollzicher jede unnörhige Härte 
und jedes unndihige Auffehen zu vermeiden und mit thunlichfter Schonung des Bes 

troffenen zu verfahren. Andererfiits darf er ſich durch Widerftand von Vollziehung 

feines Auftrages nicht abhalten laffen und hat erforderlichen Falls polizeiliche Hülfe in 

Anfpruch zu nehmen. 

Der Verhaftete ift ungefäumt in das zur Aufnahme der Schuldgefangenen be 

ftimmte Gefängniß abzuführen und dort dem mit der Aufnahme der Gefangenen beauftragten 

Deamten unter Aushändigung des Hafıbefehls zur Vollftrefung der Haft zu übergeben, 

Das über die Vollziehung des Haftbefehls aufjunehmende Prorofoll ($ 682 

€. P. D., 66 6, 45 d. Inſtr.) hat insbefondere zu enthalten: 

1. die Bezugnahme auf den Haftbefchl; 

2. die Angabe, dag der Haftbefehl dem Schuldner bei der Verhaftung vorgezeigt ift; 
3. die Zeit der Verhaftung und der Ablieferung in das Gefaͤngniß. 

Der Gerichtsvollzieher har fich die Ablieferung des Verhafteten in das Gefängniß 
von "dem Gefängnißbeamten unter dem Protokolle befcheinigen zu laffen. 

$ 78. 

Die weitere Verhaftung eines zum Zwecke der Zwangsvollftrecfung bereits vers Nachverhaftung. 
hafteren Schuldners (Nachverhaftung) erfolgt, foweit nicht Die bereits erfolgte Verhaftung 

ein Anderes bedingt, nah Maaßgabe der rückfichtlich der erften Verhaftung errheilten 

Vorſchriften. 

Der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner im Gefaͤngniſſe aufzuſuchen, ihn 

anderweit für verhaftet zu erflären und den mit der Aufnahme der Gefangenen beauf: 

tragten Gefängnißbeamten unter Aushändigung des Hafıbefehls um Vollſtreckung der 
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Haft, fobald die erftverhängte Haft beendet fein werde, zu erfuchen. Daß dies Erfuchen 

geftelle ift, ingleichen Die darauf ercheilte Antwort, ift in dem Protofolle zu vermerfen. 

Die Vollzjiehung der Schufdhaft gegen eine in Unterſuchungs- oder in Straf 
haft befindliche Prrfon kann erft nach Beendigung der Unterfuchungs: oder Strafhaft 

erfolgen. Der Gerichtsvolfzicher hat fich in einem folhen Falle nörhigenfalls mit dem 

Vorſtande des Gefängniffes in Verbindung zu feßen. 

$ 79. 

Vollziehung Iſt gegen einen Zeugen zur Erzwingung des Zeugniſſes die Haft angeordnet 
eines Haftbe- worden, ($ 355 Abſ. 2 C. P. O.), jo erfolge die Verhaftung im Aufırage der Partei 

— nah Maaßgabe der Vorſchriften des $ 77 d. Inſtr., jedoch lediglich auf Grund des 
"  Hafıbefehle. 

Hiervon verfchieden ift der Fall, daß in einem Eivilprozeffe ein Zeuge wegen 

Verweigerung des Zeugniffes oder der Eidesleiftung zur Strafe der Haft verurtheilt 

it ($ 355 Abi. ı E. P. O.). Die Vollſtreckung einer folchen Strafe erfolge im 

Auftrage des Gerichts nach den in diefer Beziehung für Strafſachen beftchenden 

Vorſchriſten, alfo ohne Mitwirkung dei Gerichtsvollzieher. 

8, Vollziehung von Arreftbefehlen. 

$ 80, 

Das von dem Gerichtsvollzieher bei der Vollziehung eines Arrefibefehls zu 
beobachtende Verfahren beftimme fich, vorkehältlih der in $$ 809, 810 C. P. O. 

bezeichneten Abweichungen, nach den Vorfchriften für die auf die unmittelbare ‘Be: 

friedigung des Glaͤubigers gerichtete Zwangsvollftrefung. 

Es ift insbefondere zu prüfen, ob die im $ 809 Abf. 2 C. P. D. bezeichnete 

zweimöchige Frift, nach welcher die Volljiehung des Befehls nicht mehr ftarchaft, ab: 

gelaufen ift oder nicht. Die Zeit der VBerfündung des Befehls ift aus der Ausfertigung 

deffelben, die Zeit der Zuftellung des nicht verfünderen Befehls an den Gläubiger 
ift aus der mit dem Befehle verbundenen Abjchrift der Zuftellungsurfunde zu erfehen. 

Bei Berechnung der zweiwoͤchigen Friſt ift der Tag der Verkündung oder der Zus 
ftellung nicht mitzurechnen ($ 199 C. P. D.). 

Die Zuftellung des Arrefibefehls ift ebenfo wie die Zuftellung anderer Schuld: 

titel fpiteftens bei dem Beginn der Pfändung oder der Verhaftung zu bewirfen. 

Sind in dem Arreſtbefehle die zu pfändenden Gegenftände nicht bezeichnet, 
z. DB. wenn der Befehl nur allgemein auf Vollzichung des Arreftes in das Vermögen des 
Schuldners lauter, fo find fo viel Sachen zu pfänden als zur Decfung des Glaͤubigers 

wegen feiner Forderung nebft Zinfen und Koften erforderlich find. 
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Für die Unterbringung und Verwahrung der Pfandftüce bis zum Austrage 
der Sache ift in Gemäßheit der Vorfihriften des $ 55 d. Inſtr. Sorge zu tragen. 

Eine Verfteigerung der Gegenftände auf Grund des Arreftbefehls finder nicht ftatt, es 
fei denn, daß diefelbe von dem Vollſtreckungsgericht angeordnet wird. Laͤßt fich über: 
fehen, daß alle oder einzelne Pfandſtuͤcke einer berrächtlichen Werhsverringerung ausgefeßt 

find, oder daß deren Aufbewahrung mit unverhäftnißmäßigen Koften verbunden fein wird, 

fo hat der Gerichtsvollzieher den Gläubiger nörhigenfalls Darauf aufmerffam zu machen, 

damit derfelbe die DVerfteigerung bei dem Vollftrefungsgericht beantragen kann. 

9. Bollziehung von einftweiligen Berfügungen. 

$ 81. 

Zur Sicherung einer fpäteren Zwangsvollftrefung, welche nicht auf Beitreibung 
einer Geldſumme, fondern auf Erwirfung der Herausgabe von Sachen oder auf Er: 

wirfung von Handlungen oder Unterlaffungen gerichtet ift, dienen Die einftweiligen 

gerichtlichen Verfügungen. In denfelben wird angegeben, was jur Sicherung des 
Gläubigers gefchehen foll. 

Die Vollziehung erfolge im Auftrage des Gldubigers durch einen Gerichte: 
vollzieher, infomweit es fih dabei um die Vornahme der in den $$ 72—76 d. Inſtr. 

bezeichneten VBollftrecfungshandlungen oder um die Verhaftung des Schuldners handelt. 
Mach den in diefer Beziehung ertheilten Worfchriften beftimme fi) auch das von dem 

Gerichtsvollzieher bei der Vollziehung einer einftweiligen Verfügung zu beobachtende 
Verfahren. Es finden jedoch die in den $$ 809, 810 C. P. D. ruͤckſichtlich der Arreft: 
befehle gegebenen befonderen Beftimmungen auch auf die einftweiligen Verfügungen, 

ingleihen die befonderen Worfchriften des $ SO d. Inſtr. auf das bei der Vollziehung 

derfelben zu beobachtende Verfahren entfprechende Anwendung. 

10. Hinterlegung. 

$ 82. 

Gepfänderes oder aus der Verwerthung gepfändeter Sachen gelöftes Geld darf 
an den Gläubiger in den Fällen nicht ausgezahle werden, in welchen die Hinterlegung 
erfolgen muß. 

. Die Hinterlegung ift insbefondere vorgefchrieben: 

1) wenn nad der vollftrecfbaren Ausfertigung dem Schuldner nachgelaffen ift, durch 

Sicherheitsleiftung oder durch Hinterlegung die Zwangsvollftrefung abzuwenden; 

2) wenn die Vertheilung des Erlöfes in Gemäßheit der $ 728 Abf. 2, $ 751 Abf. 2 

C. P. D. durch das Gericht erfolgen muß; 
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3) wenn die Hinterlegung durch das Gericht angeordnet ift; 

4) wenn bei der Vollzichung eines Arreſtes Geld gepfänder oder bei der Vertheilung 
des Erlöfes auf den Arreftfucher gefallen ift ($ Sıo Abf. 2 E. P. O.). 

Die Hinterlegung ift, fobald deren Nothwendigkeit feftfteht, ungefäumt in der 

für gerichtliche Hinterlegungen vorgefchriebenen Weiſe zu bewirken. 

In den Fällen unter Mr. 2 ift dem zuftändigen Amtsgericht der Sachverhalt 

behufs Vertheilung des Erlöfes mitzutheilen. Der Anzeige find die vollftrecfbaren 

Ausfertigungen der Schuldtitel, die Pfändungsprorofolle, der Nachweis der erfolgten 

Hinterlegung, fowie die fonftigen auf das Verfahren fih bezichenden Schriftftüce, 

insbefondere die etwaigen Pfändungs: und Ueberweifungsbefhlüffe, beizufügen. 

IM. Vollftrefungen in Straffahen und anderen Angelegenheiten außerhalb 

der Zwangsvollſtreckung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten. 

I. Bollftrefung von Geldftrafen. 

$ 83. 

Die zwangsmweife Beitreibung von Geldftrafen, welche gegen einen Angeklagten 
durch Urtheil oder Strafbefehl feftgefege find, erfolgt in Gemäßheit des $495 Str. P. D. 

nach den VBorfchriften der C. P. D. für die Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen. 

Daſſelbe gilt, wenn es fih um die Beitreibung von Geldftrafen (Drdnungsftrafen) 

handelt, welche in einem gerichtlichen Straf; oder Eivilprojeßverfahren gegen andere an 

dem Verfahren berheiligte Perfonen (Zeugen, Sachverſtaͤndige, Schöffen, Gefchworene, 

Parteien, Rechtsanwälte, Vertheidiger) oder auch gegen unbetheiligte Perfonen, falls 

diefelben fih in der Gigung einer Ungebühr fchuldig machen, erfannt oder feftgefegt find. 

Der Auftrag zur Volljtrefung wird von dem Gericht oder der Staatsanwalt: 

ſchaft ertheile. Der fchriftliche Auftrag derfelben vertritt die vollſtreckbare Ausfertigung 

des Schuldtitels. 
Das von dem Gerichtsvolfzicher bei der Vollſtreckung zu beobachtende Verfahren 

beftimme fich nach den Vorfchriften für die Zwangsvollſtreckung in bürgerlihen Rechts: 
fireitigkeiten. Der Zuftellung der Enefcheidung vor dem Beginne der Vollftrecfung 

bedarf es nicht. 

Bei Beitreibung einer Geldftrafe, welche gegen einen Rechtsanwalt im ehren: 

gerichtlichen Verfahren erkannt ift, find die befonderen Beftimmungen im $ 97 der 

Deutfhen Rechtsanwaltsordnung zu beachten, 

2. Vollftrefung von Bußen. 

$ 84. 

Iſt im ſtrafgerichtlichen Verfahren neben der Strafe auf eine an den Belei— 

digten oder Beſchaͤdigten von dem Ungeflagten als Buße zu erlegende Entſchaͤdigung 



Hamb. Gefegfammlung. 1879. I. Abtheilung. 329 

erfannt worden, fo erfolgt die zwangsweife Beitreibung einer folhen Buße in Gemäß: 

heit des $ 495 Str. P. D. gleichfalls nach den WVorfchriften der C. P. O. über die 
Zwangsvollftrefung wegen Geldforderungen. 

Die vollftrecfbare Ausfertigung wird durch eine von dem Gerichtsfchreiber er: 
theilte, mit der Befcheinigung der Vollſtreckbarkeit verfehene beglaubigte Abfchrift der 

Urtheilsformel erfeßt. 

Der Zuftellung der Entfcheidung vor dem Beginne der Zwangsvollſtreckung 
bedarf es nicht. Soll jedoch die Vollftirefung für oder gegen eine andere als die in 

der Urtheilsformel bezeichnete Perfon erfolgen, fo finden ruͤckſichtlich der Nothwendigkeit 

der Vollſtreckungsklauſel und deren Zuftellung vor dem Beginne der Zwangsvollſtreckung 
die $ 38, $ 42 Mr. Ab d, Inſtr. Anwendung. 

Der Auftrag zur Vollftirefung wird von der Perfon, welcher die Buße zuer: 

Pannt ift, unmittelbar oder unter Vermittelung des Gerichtsfchreibers ertheilt. 

3. Wegnahme eingezogener Gegenftände. 

$ 85. 
Iſt in einer Etraffahe auf Einziehung eines Gegenftandes erfannt, fo erfolgt 

die zur Herausgabe des egenftandes erforderliche Zwangsvollfirefung in Gemäßheit 
des $ 495 Str. P. D. nah den Vorfchriften der C. P. D. über die Zwangsvollſtreckung 
der Ermwirfung der Herausgabe beftimmter beweglicher Sachen ($ 72 d. Snftr.). 

Mückfihrlih der Beauftragung, ſowie der Entbehrlichkeit der Zuftellung der 

Entfheidung vor dem Beginn der Vollftrecfung gilt daffelbe, was in diefer Beziehung 
über die Beitreibung von Geldftrafen im $ 83 d. Inſtr. bemerkt ift. 

KHinfihtli der weiteren Behandlung der eingezogenen Sachen hat fich der 
©erichtsvollzieher nach den jedesmaligen Anweifungen des Auftraggebers zu richten. 

4. Bollftiredungen im Verwaltungswege. 

$ 86. 

Die im Verwaltungswege vorzunehmenden Vollſtreckungen erfolgen, foweit die: 

felben nicht von der betreffenden Verwaltungsbehörde felbft vorgenommen werden, auf 

Mequifition der Werwaltungsbehörden durch das Gerichtsvollzieheramt, in Ritzebuͤttel 

und Bergedorf durch die Gerichtsvolljicher unter Auffiht des Amtsrichters, in der 

bisher üblichen Weiſe, jedoch unter Beruͤckſichtigung des Geſetzes betreffend das Ver: 

hälmiß der Verwaltung zur Mechtspflege., Bezüglich der Vollftrecfungsgebühren kommen 

nicht die Säge der Gebührenordnung für die Gerichtsvolfziceher zur Anwendung, fondern 

es verbleibt bei den früheren Beftimmungen. 
42 
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IV. Siegelungen, Entfiegelungen, Inventuren. 

$ 87. 

Siegelungen, Entfiegelungen und Inventuren fönnen von den Gerichtsvolfjiehern 

vorgenommen werden, wenn fie Damit von dem Gerichte oder bei Konfurfen von dem 

Konfursverwalter beauftragt werden. 
Der Gerichtsvollziceher hat das Prorofoll (Inventar) und falls Gegenflände, 

deren Hinterlegung vorgefchrieben ift, vorgefunden werden, auch diefe dem Auftraggeber 
zu übermitteln. 

Dritter Abſchnitt. 

Gebühren. 

$ 88. 

Die Gerichtsvollzicher haben unter der Urfchrift der von ihnen aufgenommenen 

Urkunden eine Berechnung der tarifmäßigen Gebühren und baaren Auslagen (Reifefoften, 

Schreibgebühren, fonftige Auslagen), welche für den beurfunderen Akt in Anfag fommen, 

aufjuftellen. Wird mehr als die für die geringfte Zeitdauer beftimmte Gebühr berechnet, 

fo ift die Zeitdauer anzugeben (vergl. $ 23 ©. O. und $6 Mr. 4, 6 d. Inſtr.). 
Die Gebühren und baaren Auslagen find nad den einzelnen Poften (Gebühr 

für den Akt, Schreibgebühr, Neifefoften, fonftige baare Auslagen an Porto, Transport: 
und DVerwahrungskoften, Stempel u. ſ. w.) anzugeben. Bei Reifefoften ift auch die 

Geſammtzahl der Kilometer des Hinweges und des Ruͤckweges anzugeben. 
Auf die Abfchrift der Urkunde ift auch Abfchrift der Gebührenberechnung zu 

übertragen. 
Wenn eine gefonderte Gebührenrechnung zu ertheilen ift, weil der Gebühren: 

zahler weder die Urfchrift des Aftes noch eine Abfchrift deffelben erhält, fo muß die 

Rechnung außerdem eine furze Bezeichnung der Sache und des vorgenommenen Geſchaͤfts 
und fofern die Höhe der Gebühr davon abhängt, auch das Objekt, ſowie Dre und Zeit 
der Ausftellung enthalten, 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 15. September 1879. 

— — — 

NM 68. den 15. September 1879. 

Befanntmachung, 
betreffend die Schließung einiger Rirhhöfe vor dem Dammthore. 

Der Senat bringt in Anflug an die Bekanntmachung vom 26. Mär d. J. 
hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß, dag der St, Nicolai: Begräbnißplag und der 
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St. PaulisBegräbnißplag vor dem Dammthore mit Ende diefes Monats für Be: 
erdigungen im gemeinfamen Grabe, ſowie für den Verkauf und die Prolongation von 
eigenen Gräbern gefchloffen werden. 

Die bis auf Weiteres noch zuläffige Beerdigung in den beftehenden eigenen 

und Genoffenfchaftsgräbern ift auf die urfprünglich Berechtigten zu befchränfen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 15. September 1879. 

— — — — — — —— — ——— — 

M 69. den 17, September 1879. 

Gejeß, 
betreffend die Anfechtung von Nechtshandlungen eines Schuldners 

außerhalb des Konkursverfahrens. 

Der Senat bringt das machftchende in Mo, 30 des Meichs:Gefeßblattes 

von 1879 publicirte, gleichzeitig mit der Konfursordnung in Kraft tretende Geſetz 

hierdurch noch befonders zur Öffentlichen Kunde: 

Gefes, 
betreffend die Anfechtung von Nechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des 

Konkursverfahrens. Vom 21, Zuli 1879. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutfcher Kaifer, König von Preußen ꝛc. 
verordnen im Mamen des Meichs, nach erfolgter Zuftimmung des Bundesrarhs und 

des Meichstags, was folgt: 
$ 1. 

Kechrshandlungen eines Schuldners Fünnen außerhalb des Konfursverfahrens 
zum Zwede der Befriedigung eines Gläubigers als dieſem gegenüber unwirkſam nach 

Maßgabe der folgenden Beflimmungen angefochten werden. 

$ 2. 

Zur Anfechtung ift jeder Gläubiger, welcher einen vollſtreckbaren Schuldtitel 
etlangt har und deffen Forderung fällig ift, befugt, fofern die Zwangsvollſtreckung in 

das Vermögen des Schuldners zu einer vollftändigen Befriedigung des läubigers 
nicht geführt hat oder anzunehmen ift, daß fie zu einer folchen nicht führen würde. 

. 
$ 3. 

Anfechtbar find: 

1. Rechtshandlungen, welche der Schuldner in der dem anderen Theile befannten 

Abficht, feine Gläubiger zu benachtheiligen, vorgenommen hat; 
42 * 
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2. die in dem letzten Jahre vor der Mechtshängigkeit des Anfechtungsanfpruchs 
gefchloffenen entgeltlihen Verträge des Schuldners 

mit feinem Ehegatten, vor oder während der Ehe, mit feinen oder feines 

Ehegatten Verwandten in auf: und abfteigender Linie, mit feinen oder feines 

Ehegatten volls und halbbürtigen Gefchwiftern, oder mit dem Ehegatten einer 
diefer Perfonen, 

fofern durch den Abfchluß des Vertrages die Gläubiger des Schuldners benachtheiligt 

werden und der andere Theil nicht beweift, daß ihm zur Zeit des Vertragsabfchluffes 
eine Abficht des Schuldners, die Öldubiger zu benachtheiligen, nicht befannt war; 

die in dem legten Jahre vor der Rechtshaͤngigkeit des Anfechtungsanfpruhs von 
dem Schuldner vorgenommenen unentgeltlihen Verfügungen, fofern nicht diefelben 
gebräuchliche Gelegenheitsgefchenfe zum Gegenſtande hatten; 

4. die in den legten zwei Jahren vor der Mechtshängigfeit des Anfechtungsanſpruchs 

von dem Schuldner vorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen zu Gunften feines 
Ehegatten, fowie eine innerhalb diefes Zeitraums von ihm bewirkte Sicherftellung 
oder Ruͤckgewaͤhr eines Heirathsguts oder des gefeglich in feine Verwaltung 

gefommenen Vermögens feiner Ehefrau, fofern er nicht zu der Gicherftellung oder 

Ruͤckgewaͤhr durch das Gefeg oder durch einen vor biefem Zeitraume gefchloffenen 

Vertrag verpflichtet war. 

3 

$ 4 

Sat der Gläubiger, bevor er einen vollftrecfbaren Schuldtitel erlangt hatte oder 

feine Forderung fällig war, denjenigen, welchem gegenüber eine im $3 Mr. 2 bis 4 

bezeichnete Rechtshandlung vorgenommen ift, von feiner Abficht, die Handlung anzufechten, 

durch Zuftellung eines Schriftfages in Kenntniß gefeßt, fo wird die Frift von dem Zeit 

punfte der Zuftellung zurückgerechnet, fofern ſchon zu diefer Zeit der Schuldner zahlungs; 
unfähig war und bis zum Ablaufe von zwei Jahren feit dieſem Zeitpunfte der 

Anfechtungsanfpruch rechtshängig geworden if. 

$5. 

Die Erhebung des Anfechtungsanfpruchs im Wege der Einrede kann erfolgen, 

bevor ein vollſtreckbarer Schuldtirel für die Forderung erlangt iftz der Gläubiger hat 
denfelben jedoch vor der Entfcheidung binnen einer von dem Gerichte zu beftimmenden 

Frift beizubringen. 

$ 6. 

Die Anfechtung wird dadurch nicht ausgefchloffen, daß für die anjufechtende 
Rechtshandlung ein vollſtreckbarer Schuldtitel erlangt, oder daß diefelbe Durch Zwangs⸗ 

vollftrefung oder durch Vollziehung eines Arreftes erwirft worden ift. 
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$ 7. Ä 

Der Gläubiger ann, foweit es zu feiner Befriedigung erforderlich ift, 
beanfpruchen, daß dasjenige, was durch die anfechıbare Handlung aus dem Vermögen 

des Schuldners veräußert, meggegeben oder aufgegeben ift, als noch zu demfelben 

gehörig von dem Empfänger zurückgewährt werde. 
Der gutgläubige Empfänger einer unentgeltlihen Leiftung hat diefelbe nur 

ſoweit zurückzugewähren, als er durch fie bereichert ift. 

$ 8. 

MWegen Erftattung einer Gegenleiftung oder im Fall einer anfechtbaren Leiftung 
wegen feiner Forderung fann der Empfänger fih nur an den Schuldner haften. 

$ 9. 
Erfolge die Anfechtung im Wege der Klage, fo hat der Klagantrag beftimmt 

zu bezeichnen, in welchem Umfange und im welcher Weife die Rückgewähr feitens des 
Empfängers bewirkt werden foll. 

$ 10. 

Liegt ein nur vorläufig vollftrecfbarer Schuldtitel des Glaͤubigers oder ein 
unter Vorbehalt ergangenes Urıheil (Civilprozeßordnung $$ 502, 562) vor, fo ift in 
dem den Anfechtungsanfpruch für Begründer erflärenden Urtheile die Vollſtreckung 

deffelben davon abhängig zu machen, daß die gegen den Schuldner ergangene Entfcheidung 

rechtsfräftig oder vorbehaltlos wird. 

$ 11. 

Die gegen den Erblaffer begründete Anfechtung findet gegen den Erben flatt. 
Gegen einen anderen Mechtsnachfolger desjenigen, welchen gegenüber die 

anfehıbare Handlung vorgenommen ift, findet die gegen den letzteren begründete 
Anfechtung ftatt: 

1. wenn ihm zur Zeit feines Erwerbes befannt war, daß der Schuldner die Rechts: 

handlung in der Abficht vorgenommen hatte, feine Gläubiger zu benachtheiligen; 

2. wenn er zu den im $ 3 Mr, 2 genannten Perfonen gehört und nicht bemweift, daß 
er zur Zeit feines Erwerbes von den Unftänden, welche die Anfechtung gegen den 

Rechtsvorgaͤnger begründen, feine Kenntniß hatte. 
Zur Erfirefung der Friften in Gemäßheit des $ 4 genügt die Zuftellung des 

Schriftfages an den Mechisnachfolger, gegen welchen der Anfechtungsanfpruch er: 

hoben wird. 
$ 12. 

Das Anfehtungsreht auf Grund des $ 3 Mr. 1 verjährt in zehn Jahren feit 
dem Zeitpunfte, mit welchem der Öldubiger den vollfirecfbaren Schuldtitel erlangt hatte 
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und feine Forderung fällig war, wenn aber die Rechtshandlung nach diefem Zeitpunfte 
vorgenommen ift, erft feit der Vornahme der Handlung. 

$ 13. 

Wird Über das Vermögen des Schuldners das Konfursverfahren eröffnet, fo 
ficht die Verfolgung der von Konfuregläubigern erhobenen Anfechtungsanfprüce dem 

Konfursverwalter zu. Aus dem Erftrittenen find dem Gläubiger die Prozeßfoften 
vorweg zu erftatten. 

Iſt das Verfahren über den Anfechtungsanfpruch noch rechtshängig, fo wird 
daffelbe unterbrochen. Im Fall einer Verzögerung der Aufnahme fommen die Ber 

flimmungen der Eivilprozeßordnung $ 217 zur entfprechenden Anwendung. Der Konkurs: 

verwalter kann den Anſpruch nad den Vorfchriften der Konfursordnung $$ 30 bis 32, 34 

in Gemäßheit der $$ 240, 491 der Civilprogeßordnung erweitern. Lehnt der Verwalter 

die Aufnahme des Rechtsſtreits ab, fo kann derfelbe ruͤckſichtlich der Prozeßfoften von 

jeder Partei aufgenommen werden. Durch die Ablehnung der Aufnahme wird die Bes 

fugniß des Verwalters, nach den VBorfchriften der Konkursordnung das Anfechtungsrecht 
auszuüben, nicht ausgefchloffen. 

Soweit der Gldubiger aus dem Zurücjugewährenden eine Sicherung oder 
Befriedigung erlangt hatte, finden auf die Anfechtung derfelben die Worfchriften des 

$ 23 Mr. 1 der Konfursordnung entfprechende Anwendung. 

Mach der Beendigung des Konkursverfahrens können Anfechtungsrechte, deren 

Ausuͤbung dem Konfursverwalter zuftand, von den einzelnen Gldubigern nah Maßgabe 

dieſes Geſetzes verfolgt werden, foweit nicht dem Anſpruch entgegenftehende Einreden 

gegen den Verwalter erlangt find. War der Anfpruch nicht fehon zur Zeit der Er: 
Öffnung des Konfursverfahrens rechtshängig, fo wird die im $ 3 Mr. 2 bis A beftimmte 

Frift von diefem Zeitpunfte berechnet, fofern die Nechtshängigfeit bis zum Ablauf eines 

Jahres feit der Beendigung des Konfursverfahrens eintritt. 

Rechtshandlungen, welche der Gemeinſchuldner ruͤckſichtlich feines nicht zur 
Konfursmaffe gehörigen Vermögens vorgenommen hat, können von den Konfursgläubigern 
auch während des Konfursverfahrens nach Maßgabe diefes Gefeßes angefochten werden. 

$ 14. 

Diefes Gefeg tritt im ganzen Umfange des Reichs gleichzeitig mit der Konkurs: 
ordnung in Kraft. 

Daffelbe findet auch auf die vor diefem Zeitpunfte vorgenommenen Rechts: 
handlungen Anwendung, fofern fie nicht nach den Worfchriften der bisherigen Geſetze 

der Anfechtung entzogen oder in geringerem Umfange unterworfen find. 
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Iſt der Anfechtungsanfprud zur Zeit des Inkrafttretens dieſes Gefeßes rechtes 

bängig, fo bleiben für die Entfcheidung des Nechrsftreits die Vorfchriften der bisherigen 
Geſetze maßgebend. 

Urfundlih unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und beigedrucktem 

Kaiferlihen Inſiegel. 

Gegeben Schloß Mainau, den 21. Juli 1879. 

(L. S.) Wilhelm, 
Fürft v. Bismarck. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 17. September 1879. 

M TO. den 17. September 1879. 

Nevidirte Mebergangsbeftimmungen zur Civilprozeßordnung. 

Mer Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft die nachftehende 

Mevifion der Uebergangsbeftimmungen zur ivilprogeßordnung vom 14. Juli 1879 
befchloffen und verfünder hierdurch als Geſetz was folgt: 

$1. 

Die vor dem Inkrafttreten der Deutſchen Civilprozeßordnung anhängig 
gewordenen bürgerlichen Mechtsftreitigfeiten werden nach den bisherigen Prozeßgefegen 

erledigt. 
Als anhängig geworden im Sinne der vorftehenden Beftimmung find diejenigen 

Sachen anzufehen, in welchen vor dem Inkrafttreten der Deutſchen Eivilprozeßordnung 
die Inſinuation der Klage an den Beklagten erfolgt oder eine Subfidial: oder Edictal: 
ladung des Beklagten verfügt ift. 

$ 2. 

Ebenfo find laufende Proclame nach den bisherigen Prozefgefegen zu behandeln. 

Profeffionen, welche zur Zeit des Inkrafttretens der Civilprozeßordnung noch 
niche juſtificirt worden, find als felbftändige Klagen in Gemäßheit der WVorfchriften 

der Civilprozeßordnung weiter zu verfolgen. Auf Antrag des Imploranten fann in 

folhen Sachen von dem nah $ 4 zuftändigen Gericht in den Formen des bisherigen 
Verfahrens dem Profitenten ein Praͤkluſivtermin für die Klaganftellung unter dem nach 

bisherigen Prozeßgefegen anzudrohenden Praͤjudiz gefegt und folches Präjudiz eintretenden 
Falles in Kraft gefegt werden. 
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$ 3. 

Ladungen vor die bisherigen Gerichte auf einen nach dem Inkrafttreten der 

Eivilprozegordnung fallenden Termin gelten als Ladungen vor diejenigen neuen Gerichte, 

welche nach $4 an die Stelle der bisherigen Gerichte treten. 

$.4. 

In Betreff des Uebergangs der am Tage des Inkrafttretens der Civilprozeß: 

ordnung anhängigen Sachen auf die neuen Gerichte gilt Folgendes: 
Es treten unbefchader der Beftimmungen des $ 70 des Gerichtsverfaffungsgefeßes 

und des Hamburgifchen Ausführungsgefeges zu demfelben an die Stelle: 
| 1) der Präruren — das Amtsgericht in Hamburg, 

2) der Amtsgerichte in Nigebüttel und Bergedorf — die dortigen Amtsgerichte, 
3) des Handelsgerihts — die Kammern für Handelsfachen, 
4) des Miedergerihts — das Landgericht, 

5) des Obergerichts — das Dberlandesgericht. 
Diejenigen bei den bisherigen Gerichten Angeftellten (Aftuare, Kanzliften, 

Boten u. f. w.), welche nicht eine anderweitige Verwendung bei den neuen Yuftizs 

behörden finden, behalten ihre bisherigen Funktionen behufs Erledigung der Sachen, 

welche zufolge $ 1 nach den bisherigen Prozefgefegen zu erledigen find, fo lange als 

hierzu nach Maßgabe der Zahl der noch im alten Verfahren zu erledigenden Sachen 
ein Bedürfniß vorliegt. Auch müffen fich die bei den neuen Juſtizbehoͤrden Angeftellten 

ihre Verwendung zu einer entfprechenden Thätigfeit bei Erledigung folher Sachen nad) 
näherer Anordnung des Präfiviums des Landgerichts gefallen laſſen. Die Funktionen 

rechtsgelehrter Aktuare koͤnnen von Gerichtsfchreibern wahrgenommen werden. 

$5. 
KHinfichtlic der Beſetzung, in welcher die neuen Gerichte in den auf fie übers 

gehenden anhängigen Sachen entfheiden, fommen die $$ 22, 77, 109 und 124 des 

Serichisverfaffungsgefeges zur Anwendung. Ein Mitglied des DOberlandesgerichts, be: 

jiehungsweife ein Landrichter genügt jedoch für die Abhaltung der nach dem bisherigen 
obergerichtlihen, beziehungsweife niedergerichtlichen Verfahren erforderlichen Öffentlichen 

Aupdienzen. Desgleichen koͤnnen diejenigen Entfcheidungen in den an die Kammern für 
Handelsfahen uͤbergehenden, nach dem bisherigen Verfahren zu erledigenden Sachen, 

welche nah den bisherigen Prozeßgefegen von einem rechtsgelehrten Richter abgegeben 

werden fonnten, von einem der Vorfigenden der Kammern für Handelsſachen ab: 

gegeben werden. 
$ 6. 

Die fernere Geltendmachung der vor dem Inkraftireten der Civilprozeßordnung 
erhobenen nfompetenzeinreden ift nur inſoweit ftatthaft,- als auch nach der Eivilprojeß: 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. I. Abtheilung. 337 

ordnung diejenigen Gerichte, welche nah $ A an die Stelle der Gerichte treten, vor 

welchen die Inkompetenzeinrede erhoben ift, für die betreffenden Sachen unzuftändig 

fein würden. 
$ 7. 

Als Profuratoren fungiren in den im bisherigen Verfahren zu erledigenden Sachen: 

vor dem Oberlandesgerichte und dem Landgerichte die gerichtlichen Profuratoren, 
vor dem Amtsgerichte in Hamburg die außergerichtlichen Profuratoren, 

vor den Amtsgerichten in Nigebüttel und Bergedorf die dort angeftellten Profuratoren. 

$ 8 
Die im $ 20 des Einführungsgefeges zur Eivilprogegordnung erwähnten Klagen 

find in den am Tage des Jukrafttretens der Civilprozegordnung entweder durch Ends 

urtheil erledigten oder anhängigen und nach $ 1 im bisherigen Verfahren zu erledigenden 

Sachen zu erheben: 
vor dem Landgericht gegen Endurtheile der Präruren, der Amtsgerichte in Nigebüttel 

und Bergedorf, des Miedergerichts und des Handelsgerichts, beziehungsweife der nach 

$ 4 an deren Stelle ırerenden Gerichte; 

vor dem DOberlandesgericht gegen Endurtheile des Obergerichts, beziehungsweife des 
nah $ 4 an deffen Stelle tretenden DOberlandesgerichts. 

$9. 
Die Zwangsvollftrefung findet mit den in $$ 10—14 enthaltenen Modifikationen 

auch in den am Tage des Inkrafttretens der Civilprozeßordnung bereits anhängigen 

Sachen nah den Vorſchriften des achten Buches der Civilprozefordnung ftatt. 

$ 10. 
Das Pfändungs: oder Abpfändungserfenntniß vertritt den vollftrecfbaren Titel. 

Ein den Öffentlichen Verkauf eines Grundſtuͤcks, beziehungsweife Schiffes aus: 

fprechendes, vor dem Inkrafttreten der Eivilprozegordnung ergangenes Erkenntniß fteht 

der nah $ 755 der Eivilprojeßorduung und $4, bezichungsweife $ 34 des Geſetzes, 

betreffend Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Vermögen und gerichtliche Verkäufe, ‘ 

vom Amtsgericht zu erlaffenden Verfügung des gerichtlichen Verkaufs gleich. 

$ 11, 
Die vor dem Inkrafitreten der Civilprozeßordnung gepfändeten und zum öffent: 

lichen Verkauf noch nicht gebrachten Sachen find von der affervirenden Behörde an das 

Gerichtsvollzieheramt, beziehungsmeife in Rigebüttel und Bergedorf an den dort beftellten 

Gerichtsvollzieher zu verabfolgen. Vor Vollziehung des Öffentlichen Verkaufs diefer 

Sachen ift dem Schuldner die nach dem bisher geltenden Recht vorgefchriebene Anzeige 

des Verfaufstermins zu machen. 
43 
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$ 12. 

Iſt dur ein vor dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung ergangenes Er: 

kenntniß der Gläubiger befugt worden in Entftehung der Leiftung, zu welcher der 
Schuldner verpflichtet, in feinem Gewahrſam befindliche Gegenftände des Schuldners zu 

feiner Befriedigung Öffentlich verfaufen zu laſſen, fo hat der Gläubiger weiter fo zu 

verfahren wie der Öldubiger, welcher in feinem eigenen Gewahrfam befindliche Sachen 

des Schuldners pfänder (Eivilprozeßordnung $ 713). 

$ 13. 
Iſt vor dem Aufrafttreten der Civilprozeßordnung der Termin für den öffent: 

lichen Verkauf gepfändeter Gegenftände oder eines im Wege des Zwangsverfaufs zu 
verfteigernden Grundſtuͤcks oder Schiffes bereits anberaumt worden, fo richtet fih Das 

weitere Verfahren nach dem bisher geltenden Recht. Im Falle des Verkaufs eines 

Grundfticks oder Schiffes find die Funktionen des bisherigen niedergerichtlichen, ber 

ziehungsweife handelsgerichtlichen Aktuariars von dem Gerichtsfefrerär des Amtsgerichts, 

die bisherigen Funktionen der Amesrichter in Niebüttel und Bergedorf im Subha— 
ftationstermin von den dortigen Gerichtsfchreibern auszuüben. 

$ 14. 

Ein gegen den Schuldner auf Grund feiner nachgewiefenen Unpfandbarfeit 

bereits cingeleitetes Verfahren (Univerfalarreft, Wacheeinlegung) ift mit dem Inkraft— 

treten der Civilprozeßordnung einzuftellen. Dagegen fommt $ 711 der Eivilprogeßordnung, 

wonach der Schulöner verpflichter ift, auf Antrag ein Verzeichniß feines Vermögens 

vorzufegen, in Betreff feiner Forderungen den Grund und Die Beweismittel zu 

bezeichnen, fowie den Offenbarungseid zu leiften, uneingefhränft zur Anwendung. 

$ 15. 

Arreftbefehle, welche vor dem Inkrafitreten der Civilprozeßordnung verftattet 

worden find, begründen für die Impetranten die nach $ 810 der Eivilprozegordnung 

und $ 19 des Hamburgifchen Ausführungsgefeges zu derfelben den fpäter volljogenen 

Arreften zufommenden Mechte, jedoch mit Der Maßgabe, daß die Mechte der Impetranten 

unter einander gleiche find, fofern nicht ein Vorzugsrecht nach den bisherigen Prozeß: 

geſetzen bereits begründen ift. 
Die bei dem Inkrafttreten der Eivilprozegordnung noch laufende Profefutionsfrift 

ift, falls die Hauptfache nicht anhängig'ift, einer nah $ 806 der Eivilprozeßordnung 

vom Arreftgeriche für die Klagerhebung beftimmten Frift gleich zu achten. An die 

Stelle des bisherigen Adcitationsverfahrens treten die Worfchriften des $ 739 der 

Eivilprozeßordnung. 

Gegeben in der Berfammlung des Senats, Hamburg, den 17. September 1879. 
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NM 71. den 19. September 1879. 

der 

Befanntmahung, 

betreffend Gebühren: Schragen für die Hypothefen- Burcaus, 

Der Senat hat in Uebereinftimmung mit der Bürgerfchaft unter Aufhebung 

bisher in Gültigkeit gewefenen Gebühren: Schragen für das Stadt: Hnporhefen: 

Bureau und fir das Land: Hnporhefen: Bureau einen gemeinfamen Gebühren: Schragen 
für die Hnporhefen: Bureaus befchloffen, welcher mit dem 1. Dctober d. J. zur Ans 

wendung fomme und hierdurch zur Öffentlichen Kunde gebracht wird: 

Gebühren-Schragen für die Hypotheken-Bureaus. 

Ein neued Folium im Hypothekenbuch . ............... 4 8— 
Zus oder Umfchreibung eines Grundſtücks (einſchließlich Beſchwerung M 20 415), 8— 

3. Transport eines öffentlich (gerichtlich) verkauften Grundftüds über den Namen 

elned Dritten sos2000 00000 a0 rer frei, 

4. Zu oder Umfchreibung einer Kathe ohne Land, Umfchreibung eines Gebäudes auf 

einem gemietheten Platz, Zufchreibung von Gebäuden zu einem Plaß....--. 3.— 

5. Abſchreibung oder Zuſchreibung einer Parcele von oder zu einem Grundftüd..... 7.- 

6. Abſchreibung und Tilgung einer Parcele zum öffentlichen Grunde, als zur Straße ıc. frei. 

7. Combination zweier Grundflüde....-eron-enennennssenenennnerenn nenne „16.— 
für jedes Grundſtück mehr .. ..... .. . . ...................... 8.— 

8. Neue Rubricirung eines Grundſtücks ...................... „ I— 

9, Freifprechung eines hypothefarifchen Gläubigerd oder eines Claufels Berechtigten, 

welcher nicht hypothefarifcher Gläubiger ift, bei Abfchreibung einer Parcele oder 

einer fonftigen Beränderung ............ ...... .............* 2.— 

. Einfhreibung eines Poſtens einſchließlich Prioritätdvermerf wie auch der Beinotirung 

ber Berfalltermine von Zinfen und Nenten nebft der Höhe des Zinsfußes des 

Poftens fammt Ertract aus dem Hypothekenbuche .... .................. „ 6 
11, Umſchreibung eines Poſtenss. ann nen nun ne „A— 

12. SHerausfchreibung eined Poftend mit Vergebung der Priorität oder in gleicher Priorität 

einſchließlich Extranet. -nuonoouonnsnnansonunnue nen sen ern nn 00a „6— 
10. CHEN NEO: DEBnb an nn aaa an n„ »— 
14. GCombination zweier Pöfte einfchließlich Prioritätövermerk und Extract. ......... 7.— 

Tr Ken Dee WER anne ame nern „ 

15. Anlegung einer Glaufel, Anmerkung oder Bedingung, vollausgefchrieben AT 28). ,„ 3:— 

16, Tilgung bderſelben 2.—- 
17. Umſchreibung der Clauſel, Anmerkung oder Bedingung wenn ein Grundſtück mit einer 

ſolchen umgeſchrieben wird 2 0 nme aan 3.- 

18. Umſchreibung der Clauſel, Anmerkung oder Bedingung wenn ein Poſten mit einer 

ſoſchen umgelcheieben wirbdb nun n en nee ner en 2.— 
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19. Beinotirung, Aenderung oder Tilgung der Berfalltermine von Zinfen und Renten 

nebit der Höhe ded Zindfußes bei einem ind Hypothefenbuch eingetragenen Poften 4 2.— 
20. Ausfertigung einer Driginal-Befchwerung, einfchließlichh 4 3.60 Etempelabgabe .. „ 7.— 

21. Ausfertigung einer Copie-Beſchwerung, einfchließlich 4 0.60 Etempelabgabe..... „ 4 

22. Ausfertigung eines Ertractd aud dem Hypothefenbud; über einen Poften mit Angabe 

der Priorität, einfchließlich 4 0.60 Stempelabgabe ....... ............. „ 3 

23. Ausfertigung aus dem Protocol, einſchließlich 4 0.60 Etempelabgabe ......... „4: 

24. Atteft, einfchließlich 4 0.30 Etempelabgabe ........ . ... .......... 2.— 

25. Durch dad Hypothefen-Bureau aufzubewahrende Abſchrift einer Vollmacht oder einer 

ſonſtigen Urkunde, für 1 Bogen .............. ........... ren „ 150 

für jeben Bogen mehrr 6 „—50 

36. Nachſehen einer Beſchwerung 2.—- 
27. Nachſehen eines Extracts aus dem Hypothekenbuch. .................. 1L.- 

28. Beiſetzung einer Anmerkung des Inhalts einer Clauſel, der Priorität, der Verfall 

termine der Zinfen und Nenten und der Höhe des Zingfußes des Poftend auf 

einer Beichwerung oder einem Ertract, fowie für eine Auffchlagung im 
ne BREUER ν—â - „Lt 

29, Bormerfung eines Arreft-Befehld bei einem Grundftüde oder Hypothek⸗Poſten ($ 27 

des Geſetzes vom 4. December 1868)........ .. .... ..... ........... 3. - 

30. Tilgung ſolcher Bormerkuug... νανννÑ 2.—- 

31. Ertheilung der Vollſtreckungsclauſel auf einem Extract ...................... „ 1.50 

32. Beltellung eined Bevollmächtigten im Hypothefens Bureau ($ 51 des angeführten 

U RETTET NETTES FERN 3.- 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 19. September 1879. 

— — — — — — — — — —— —— —— — — — — — 

M72. den 22. September 1879. 

Negulativ, 

betreffend die Geihäftsvertheilung im Landgerichte für das erfte Gefhäftsjahr 
vom 1. Detober 1879 bis zum 31. December 1880. 

Der Senat bringe zur Öffentlihen Kunde, daß die Gefchäftsvertheilung im 
Landgerichte für das erfte Gefchäftsjahr vom 1. October 1879 bis zum 31. December 1880 

wie folgt, feftgeftelle worden ift: 

$ 1. 

Am Landgerichte beftehen folgende Abtheilungen: 

I. für Civilſachen: 
drei Eivilfammern, 

drei Kammern für Handelsfachen, 
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die VBormundfchaftsbehörde, 
das Bureau für das Handels:, Genoffenfhafts:, Markenſchutz⸗ und Mufterfchug: 

Regifter, 
das Bureau für Verklarungen, 
die Kammer für Klagen und Beſchwerden in Entmündigungsfachen, fowie für 

DBefchwerden in Konkursfachen und in Sachen der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit. 

1. für Straffaden: 

zwei Straffammern. — 

Zwei Unterfuchungsrichter werben beftellt. 

$.2. 

Vertheilung der Sachen unter die Givilfammern und unter bie Kammern 
für Hanbeldfachen. 

1. Die Vertheilung der Sachen unter die Kammern Dderfelben Art erfolgt 

nach dem Anfangsbuchftaben des Familiennamens des Beklagten und zwar dergeftalt, daß 

zuzumweifen find bie Sachen, in benen 
der Familienname bes 
Bellagten beginnt mit 

der Eivilfammer 
eflagten beginnt mi 

I: Zu BEE Zu Ze Ze Zu ZZ Zu; » re HH + ve. + .».+ + ev er + A G 

Il .” so 2 9 9 I I EL I BEI YES —— *“ H O 

1) 2 98 222 9) 9 9 9 9 Tr I LH YES BO P zZ 

der Handelstammer 
I * [3 * * .- * * .- * * . * ” + * [3 [3 * [2 * > [3 .-* * * * * * A—G 

ll * * * * * * * * * ” + ” + * * . * [2 * * * * * * [2 * * * H—O 

—l. Il -».. 21 41 94 99 os vv. * * .* .%*+ » 9.» + -»r HH Hr P 4 

2. Der Name der Partei, nicht derjenige des Bevollmaͤchtigten oder geſetzlichen 

Vertreters, entſcheidet, bei Erbmaſſen der Name des Erblaſſers, bei Konkursmaſſen 
der Name des Gemeinſchuldners. Bei Klagen gegen einen Schiffer als ſolchen iſt 
der Name des Schiffs entſcheidend, bei Klagen gegen einen Kahnfuͤhrer als ſolchen, 

inſofern der Eigenthuͤmer des Kahns nicht genannt iſt, der Name des Kahnfuͤhrers. 

Bei Firmen und Perſonen mit mehreren Familiennamen, ſowie bei Streitgenoſſen 

kommt der erſte Name in Betracht. 

3. Die Sachen gegen Behörden, juriſtiſche Perſonen, Aktiengeſellſchaften 
und ſonſtige Vereine werden nach der Zeit ihrer Anbringung unter die bezuͤglichen 
Kammern vertheilt. 
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4. Mit einer früheren Klage zufammenhängende Sachen, namentlih Wider: 

Flagen, fowie die in der Civilprozeßordnung $$ 33, 34, 61, 547, 563, 690 und 778 

erwähnten, find der Kammer, an welche die frühere Klage gelangte, zujumeifen, 
Gfeichliegende Klagen fönnen von dem Präfidenten derfelben Kammer zugewiefen werden. 

$ 3. 
Anhängige Civilſachen. 

1. Diejenigen bei dem Miedergerichte anhängigen Eivilfachen, welche nad) den 
bisherigen Prozeßgefeßen zu erledigen find, werden von dem Präfidenten unter Die 

Eivilfammern vertheilt. 
Die für diefe Sachen erforderlichen öffentlichen Audienzen werden für fämmtliche 

Eivilfammern gemeinfam durch von Ddenfelben zu deputirende Einzelrichter abgehalten. 
2. Diejenigen beidem Handelsgerichte anhängigen Sachen, welche nach den bisherigen 

Prozeßgefegen zu erledigen find, werden unter die drei Kammern für Handelsfachen und zwei 

zu diefem Behufe zu bildende Hilfsfammern vertheilt und zwar dergeftalt, Daß übergehen 
aufdie 1. Kammer für Handelsfachen die Sachen der —— Abtheilung 1 

: NM. 5: ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ Il 

⸗ En ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ V 

s s 1. Hilfskammer die Eike der — Abtheilung IV 
BE i ⸗ ⸗ ⸗ Abtheilungen III und VI. 

Die Hilfstammern — nur ſo lange, wie es zur Erledigung der nach den 
bisherigen Prozeßgeſetzen anhaͤngigen Sachen erforderlich iſt. Neu angebrachte Sachen 
koͤnnen an dieſelben nicht verwieſen werden. 

$4. 
Straffachen. 

1. Die Vorunterfuchungen werden dergeftalt unter die beiden Unterfuchungs: 
richter vertheilt, daß der Eine die Vorunterfuchungen, in denen der Familienname 
des Angefchuldigten mit A—K beginnt, zu führen hat, der Andere diejenigen, in Denen 

der Familienname des Angefchuldigten mit L—Z beginnt. 
2. Diejenigen für die Straffammern beftimmten Sachen, in denen der 

Familienname des Angeklagten, beziehungsweife des Befchuldigten oder Angefhuldigten 
mit A—K beginnt, gelangen an die Erfte Straffammer, diejenigen Sachen, in denen 
der Familienname des Angeklagten, beziehungsweife Befchuldigten oder Angefchuldigten 
mit 1.,—7 beginnt, an die Zweite Straffammer; jedoch hat immer diejenige Strafs 
fammer, vor welcher nach diefer Megel das Hauptverfahren nicht ftattfinden wird, über 

die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entfcheiden. 
Bei mehreren Angefhuldigten oder Angeklagten fommt der in der Anklage 

juerft genannte Name in Betracht. 
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5. 
Im Zweifel beftimmt der Präfident, an welche der bezüglichen Kammern die 

Sache zu gelangen hat. 
56. 

Die Tage, welche die einzelnen Gerichtsabtheilungen regelmaͤßig zu ihren 
Sitzungen zu waͤhlen haben, die ſtaͤndigen Mitglieder der einzelnen Gerichtsabtheilungen 
ſowie die regelmaͤßigen Vertreter der ſtaͤndigen Mitglieder werden durch die angeſchloſſene 

Tabelle beſtimmt. 
Hinſichtlich der Vertretung der Vorſitzenden der Civil: und Straffammern 

wird auf Gerichtsverfaſſungsgeſetz 65 verwieſen. Wer als Vertreter des Vorſitzenden 
einer der Kammern für Handelsfachen bezeichnet ift, hat, wenn er demzufolge den 

Vorſitz zu übernehmen hat, erforderlichen Falls in der Abtheilung, der er als ftändiges 

Mitglied zugemwiefen ift, ſich vertreten zu laffen. 

$7 
Die Bildung einer oder mehrerer Ferienfammern bleibt vorbehalten. 

Geichaftsvertheilung im Landgerichte 
vom 1. October 1879 bis zum 31. December 1880, 

Tage, an benen in der 
Gerichteabtheilung | Regel die öffentlichen 

Eitungen ftattfinden 
Bertreter 

I. Eivilverfahren. 

4. Für die Zeit des Beftebens der Hilfskammern für Dandelsfachen. 

Dir. Dr. Jacobj, Borfigenber. 
— — Montag u. Donnerdtag.| Dr. Gruner. j Dr. Stemann. 

Poel. 

Dir. Dr. Arning, Vorſitzender. 
ll. Dienstag und Freitag. | Dr. Stemann. Dr. Gruner. 

Bagge. 

Dir. Dr. Engel, Borfigender. 
Mittwoch. Dr. Gruner. Bagge. 

Poel. 
II. 

Dir. Dr. Engel, Borfigender. 
Sonnabend. Dr. Stemann. Poel. 

Bagge. 
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Tage, an denen in ber 
Gerichtsabtheilung | Regel die öffentlichen 

Sitzungen ftattfinden 
Richter Vertreter 

— Montag u. Donnerstag. Dir. Dr. Martin, Vorſitzender. Präſ. Dr. Albrecht. 

1. Dienstag und Freitag. | Dr. Buchheifter, Borfigender. |Dr. Lappenberg. 

II. Mittwohu.Sonnabend.| Dr. Hermann, Borfigender. |Dr. Gaedechens. 

we. Montag u. Donnerstag.| Dr. Lappenberg, Borfitender. 

Dr. Gaedechens, Borfigender. Dienstag und Freitag. 

B. Für Die fpätere Zeit. 

Dir. Dr. Jacobj, Vorfigender. Eivilfammer Montag, Mittwoch, 
; Dr. Lappenberg. Bagge. I. Freitag. Doel. 

; Dir. Dr. Arning, Vorfigender. Dienstag, Donnersta 9, 
. — | Bagge. Poel. 

Dr. Gruner. 

; Dir. Dr. Engel, Borfigender. 
II. Mentag. Wittwon, Dr. Stemann. Dr. Gruner. 

Greitag. Dr. Gaedechens. 

Montag u. Donnerdtag.| Dir. Dr. Martin, Vorfigender, [Präf.Dr. Albrecht. 

Dienstag und Freitag. | Dr. Buchheifter, Vorfigender. |Dr. Lappenberg. 

Mittwoch u.Sonnabend.| Dr. Hermann, Borfigender. [Dr. Gaedechens. 

1. Richt ftreitige Gerichtsbarkeit u. w. d. a. 

Dr. Moller, | nadı der näheren 
Dorfen Beitimmung des 

Dr. Schyraber| Art. 98 der 
Dr. Wulff Vorm-Ordnung. 

Vormundfchafts- 
bebörde, 

Dr. de Boor. 

Dir. Dr. Martin ; = 
[ : N monatlich Gegenſeitige Handelsregiſter ꝛtc > * — wechfelnd. Bertreiung. 
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Tage, an denen in ber 
Gerichtsabtheilung | Regel die öffentlichen 

Sitzungen ftattfinden 
Richter Vertreter 

Dr. Lappenberg jeder 
Dr. Stemann ) zwei Tage 
Dr. Gaedechens) der Woche. 

Gegenfeitige Berklarungen. Bertretung. 

Kammer für Klagen 
und Befchwerden in 
Entmündigungs- 

fachen, Beſchwerden 
in Konkursfachen 
und in Sachen ber 
nichtftreitigen Ge- 

richtöbarkeit. 

Präf.Dr. Albrecht, Vorſitzender. 
Dr. Hermann. 
Bagge. 

I. Strafverfahren. 

Unterfuchungsrich 
1. Dr. Riede. Gegenfeitige 
1. Tamfen. Vertretung. 

Straflammer Dir. Dr. Poelchau, Vorfigender. 
I. Dr. Stammann. Dr. Rapanp. 

1. Drei Rid;ter. Dr. Schröder. 

— — Dir. Dr.Poelchau, Vorſitzender. 
Dr. Stammann. 

2. Fünf Richter. Dr. Schröder. Löhmann. 
Dr. Rapantz. 
Dr. Wulff. 

1. Dir. Dr. Föhring, Vorſitzender. 
1. Drei Richter. Dr. de Boor. Dr. Schrader. 

Löhmann. 

Dienstag, Donnerstag, _, Se 
Sonnabend. Dir. Dr. F öhri ng, Vorfigender, 

Dr. de Boor. 
2, Fünf Richter. Dr. Schrader. Dr. Wulff. 

Löhmann. 
Dr. Moller. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 22. September 1879. 

44 
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M 73. den 22. September 1879. 

Negulativ, 
betreffend die Geſchäftsvertheilung im Amtsgerichte in Hamburg für das 

erſte Geſchäftsjahr vom 1. Detober 1879 bis zum 31. December 1880. 

Ne Senat bringt zur Öffentlihen Kunde, daß die Gefchäftsvercheilung im 

Amtsgerichte in Hamburg für das erfte Gefchäftsjahr vom 1. Dctober 1879 bis zum 

31. December 1880 wie folgt, feftgeftellt worden ift: 

$1. 

Im Amtsgerichte beftehen folgende Abtheilungen: 
1. Zwei Schöffengerichte, deren Gefchäftsvertheilung nach den Anfangsbuchftaben der 

zuerſt rubrieirten Familiennamen der Angeklagten vorzunehmen ift, und zwar 
1) A—K, 
9) L—Z. 

11. Fünf Abrheilungen für Civilfachen, deren Kompetenzbezirfe nah dem Wohnorte 

des Beklagten geographifch abgegrenzt find, und zwar 

1. Bezirk: Altſtadt Mordereheil, St. Georg ohne Hammerbroof. 
Hammerbroof, Vororte am linken Alfterufer, das Marfchgebiet außerhalb 

der Vororte. 

> Fe Alıftade Südertheil, Neuftade Süderiheil, die Vororte Steinwärder und 

kleiner Grasbrook. 
4. — Neuſtadt Nordertheil, St. Pauli ſuͤdlich von der Reeperbahn. 
6.⸗ St. Pauli noͤrdlich von der Reeperbahn, Vororte am rechten Alſterufer, 

uͤbriges Geeſtgebiet. 
Hinſichtlich der fuͤnf Bezirke fuͤr Civilſachen wird das Nachfolgende bemerkt: 

Der Wohnort der Partei, nicht derjenige des Bevollmaͤchtigten oder geſetzlichen 
Vertreters entſcheidet; ebenſo bei Erbmaſſen der Wohnort des Erblaſſers, bei Konkurs; 

maſſen derjenige des Gemeinſchuldners, bei Streitgenoſſen der Wohnort des zuerſt 

genannten. 

Fuͤr Behoͤrden, Firmen, juriſtiſche Perſonen und dgl. giebt die Lage des 

Geſchaͤftslokals die Entſcheidung. 

Regelmaͤßige Sitzungen: 

der erſten, dritten und fünften Abtheilung: Montag, Mittwoch, Freitag, 
der zweiten und vierten Abrheilung: Dienstag, Donnerstag, Eonnabend. 
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Die bei den bisherigen drei Präturen anhängigen im alten DVerfahren zu 
erledigenden Civilfachen werden bis auf Weiteres von dem Amtsrichter Dr. Arndt 
wahrgenommen. Das Mähere darüber wird durch Anfchlag im Amtsgerichtslofale 
Dammthorftrage No. 10 befannt gegeben werden. 

I. Zwei Amtsrichter für Konfursfachen, für die nicht flreitige Gerichtsbarfeit und 
für Requifitionen in Civilfachen. 

IV. Drei Amtsrichter für Requifitionen in Straffachen. 

$ 2. 
Für die einzelnen Abtheilungen fungiren die Mitglieder des Amtsgerichts wie folgt: 

a) Schoͤffengericht res Oberamtsrichter Dr. Goldenbaum, 
Il.......... . . . . Amtsrichter Dr. Stierling; 

b) Eivilabtheilung I. Bei .......... ⸗ Dr. Heinichen, 
s JJ Eee EEE ⸗ Dr. Moͤnckeberg, 
J.. Dr. Huhn, 

: J ⸗ Dr. Arndt, 

v > een : Dr. Shaumann; 

c) = rn. nicht .. Gerichts: ; Dr. Gericke, 
arfeit und Requifitionen in Eivilfahen . . | F Dr. von Holftein; 

d) Für Requifitionen in Straflahen ..... s Dr. Burchard, 
⸗ Dr. Kellinghuſen, 

58. Dr. Albers. 

Die im alten Verfahren zu erledigenden Fallitſachen werden unter Oberleitung 
des Amtsrichters Dr. Heinichen vom Fallit-Aktuar Dr. Syllm wahrgenommen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 22. September 1879. 

M 74. den 24. September 1879. 

= Negulativ, 
betreffend die Gefhäftsvertheilung im Hanſeatiſchen Dberlandesgeriht für 

das erfte Gefhäftsjahr vom 1. Detober 1879 bis 31. December 1880. 

In Gemaͤßheit $ 20 des Einfuͤhrungsgeſetzes zum Gerichtsverfaſſungsgeſetze iſt 
hinſichtlich der Geſchaͤftsveriheilung bei dem Hanſeatiſchen Oberlandesgericht fuͤr deſſen 

erſtes Geſchaͤftsjahr von den Senaten der drei freien Hanſeſtaͤdte das Folgende beſtimmt 

worden, und wird hierdurch zur oͤffentlichen Kunde gebracht. 
44* 
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$ 1. 

Bei dem SHanfeatifchen Dberlandesgericht beftchen zwei Eivilfenate und ein 

Straffenat. 
$ 2. 

Der erfte Eivilfenat befteht aus: 
dem Präfidenten Dr. Ernft Friedrih Sieveking, 
dem Rath Dr. Earl Auguft Ludwig Friedrih Lehmann, 

dem Rath Dr. Hermanı Henrich Carl Schindeler, 

dem Rath Dr. Sigmund Theodor Kieffelbad, 
dem Rath Dr. Guftav Ferdinand Herg. 

Der zweite Civilſenat befteht aus: 

dem zweiten Präfidenten Georg Heinrih Ritter, 
dem Raıh Dr. Earl Alerander von Duhn, 

dem Rath Dr. Friedrih Wilhelm Schlodtmann, 
dem Rath Dr. Samuel Ludwig Otto Mittelſtaedt, 
dem Rath Dr. Georg Friedrih Wilhelm Ullrich. 

Der Straffenat befteht aus denfelben Mitgliedern, welche den zweiten Civil: 

fenat bilden. 
$ 3. 

Als regelmäßige Vertreter der Mitglieder des erften Eivilfenars fungiren die 
Mitglieder des zweiten Civilfenats, als regelmäßige Vertreter der Ießteren und ber 
Mitglieder des Straffenats die des erften Eivilfenats mit der Maaßgabe, daß die 

Vertretung nach einem Turnus ftartfindet, welcher mit dem jüngften Mitgliede des 

betreffenden Senats beginnt, und daß die Präfidenten als Vertreter nicht zu fungiren haben. 

$ 4. 

Die Gefchäfte der Eivilfenate werden in der Weiſe vertheile, daß der erfte 
Senat die Handelsfachen und die Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der zweite 

Senat die übrigen Civilfahen übernimmt. Unter Handelsfachen im Sinne dieſes 
Paragraphen find die im $ 13 unter Mo. 1—3 des Gefeges, betreffend die Errichtung 

eines oberften Gerichtshofes für Handelsfachen vom 12. uni 1869 bezeichneten ſowie 

die durch fpätere Reichsgefege der Competenz des Neichsoberhandelsgerichts zugemiefenen 

Sachen zu verftehen. 
$ 5. 

Die Errichtung eines Ferienfenars bleibt vorbehalten, 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 24. September 1879. | 
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M 75. den 26. September 1879. 

Proviſoriſches Geſetz, 
betreffend 

Abänderungen der Anlage N 2 zum Wahlgefeg vom 12. Auguft 1859. 

Der Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 

verfünder hierducch als Geſetz, was folgt: 

$1. 
Zum Erfaß der vom Obergericht, Miedergeriht und KHandelsgeriht in die 

Bürgerfchaft gewählten und mit dem 1. October d. J. in Folge Aufhebung diefer 

Gerichte aus der Buͤrgerſchaft feheidenden Abgeordneten werden von und .aus den 
Mitgliedern des Landgerichtes einfchließlich der Handelsrichter elf Abgeordnete, und von 

und aus den Mitgliedern des Amtsgerichtes drei Abgeordnete zur Bürgerfchaft gewählt. 

$ 2. 

Diefes Gefeg tritt am 31. Detober d. J. außer Kraft, falls nicht ſchon vorher 

das von der Bürgerfchaft am 10. September d. J. befchloffene tranfitorifhe Geſetz 

zu $$ 28—30 der Verfaffung vom 28. September 1860 und zu $$ 63 und 70 der 

Gefchäftsordnung der Bürgerfchaft vom 12. Auguft 1859/6. Mär; 1874 durch die 

Bürgerfchaft die verfaffungsmäßige Beſtaͤtigung erhalten haben follte. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 26. September 1879. 

— — — — — — 

M 76. den 26. September 1879. 

Bekanntmachung, 
betreffend Beſtellung von Hülfsbeamten der Staatsanwaltſchaft zur Aus- 

führung des $ 153 des Gerichtöverfaffungsgefeges. 

Der Seat hat nach Maafgabe des $ 153 des Gerichtsverfaffungsgefeges 

beftimmt und bringt hierdurch zur Öffentlihen Kunde was folgt: 

Zu Hülfsbeamten der Staatsanwaltfchaft find die nachbezeichneten Organe des 

Polizeis und Sicherheitsdienftes beftellt: 
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1) für den Bezirk der ſtaͤdtiſchen Polizei:Behörde 
a. die fämmtlichen Beamten der Eriminalpolizei, Abtheilung Il der PolizeisBehörde, 

b. die ſaͤmmtlichen Beamten der Hafenpolizei, Abrheilung XI der PolizeisBehörde, 

c. die fehs Bezirks-Commiſſaͤre; 

2) für diefandpherrenfchaftender Geeftlande, derMarfchlande und Bergedorf 

die ſaͤmmtlichen Diftriets:Officianten, fowie in Bergedorf der Polizei:Sergeant; 

3) für die Landherrenfhaft Rigebüttel 

der Polizei-Sergeant in Rißebüttel. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 26. September 1879. 

— —— —— — — — — mu — — 

M 77. den 26. September 1879. 

Bekanntmachung, 
betreffend Schutz der Schiffahrtszeichen. 

Jede abſichtliche oder fahrläffige Beſchaͤdigung oder Verſchleppung von Schiff— 

fahrtszeichen, namentlich der zur Bezeichnung des Fahrwaſſers im Fluthgebiet der Elbe 

ausgelegten Feuerſchiffe, Tonnen, Bojen, Baaken u. ſ. w. iſt verboten. 

Die Leotſen und diejenigen Schiffsfuͤhrer, welche keinen Lootſen an Bord haben, 

find verpflichtet, die ihnen bei Befahrung der Elbe befannt gewordenen Beſchaͤdigungen 

oder Verfchleppungen von Schiffahrtszeichen bei der Hafenbehörde desjenigen Elbhafens, 

bei welchem fie zuerft zu Anker gehen, zur Anzeige zu bringen. 

Zumwiderhandlungen werden zufolge $ 366 unter 10 des Strafgefegbuhs mit 

Geldftrafe bis zu ſechszig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen beftraft, fofern 

nicht die in den $$ 322 und 326 angedrohten ſchwereren Strafen verwirft find. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 26. September 1879. 

M 75. den 29. September 1879. 

Ausführungs: Verordnung zum Neichsgefege, 
betreffend die Unterfuhung von Seeunfällen, vom 27. Juli 1877. 

Der Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verfünder hierdurch als Geſetz was folgt: 
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$1 
Zum VBorfigenden des Seecamts und zu deſſen Etellvertretern werden Land: 

richter oder Amtsrichter von Senate ernannt, 

$ 2. 

Die Prorofollführung, die Kanzleiarbeiten und die Zuftellungen find von 
Beamten des berreffenten Gerichts zu Übernehmen. Zu Diefem Behufe wird Die 

Zahl der Gerichtsfchreiber erfter Gehaltsclaffe um einen vermehrt. 

$ 3. 
Behufs Deckung der erwacfenden Koften wird ein entfprechender Berrag in 

das Jahresbudget für das Juſtizweſen aufgenommen. Die Bewilligung für die Zeit 

vom 1. October bis Ende des Jahres 1879 erfolge durch den Senat unter Zuftimmung 

des Bürger: Ausfchuffes. ’ 
4, 

Die Auffichtsbehörde ($ 6 des Reichsgeſetzes) ift der Senat. 
Dem Senat in Gemeinfhaft mit dem Bürgers Ausfhuß ſteht das Recht zu, 

erforderlichen Falles zu befchließen, daß die Zahl der Michter behufs Ausführung 

diefes Gefeges um einen vermehrt wird. 

$ 5. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Detober 1879 an Die Stelle der Aus; 

führungss Verordnung vom 21. December 1877 und fpäteftens am 1. October 1880 
außer Kraft. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 29. September 1879. 

M 79. den 3. Detober 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Zuweifung rechtshängiger Sachen aus den drei freien 

Danfeftädten an das Neichsgericht. 

Der Senat bringe die nachftehende, im Art. 2 der Bekanntmachung, betreffend 

Aufhebung des Oberappellationsgerichts zu Lübef vom 16. April 1879 vorausgefeßte 
Kaiferliche Werordnung wegen Weberganges der bei dem Dberappellationsgerichte zu 

Luͤbeck in dritter Inſtanz anhängigen bürgerlichen Nechtsftreitigfeiten, einfchließlich der 

in Inſtruction begriffenen Handelsfachen, welche nach den bisherigen Prozeßgefegen an 

‚das Reichs: Dberhandelsgericht gelangen würden, — an das Meichsgericht, welche im Reichs: 

gefegblarte Mo. 33 verfünder worden ift, hierdurch noch befonders zur Öffentlichen Kunde. 
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Verordnung, 
betreffend die Zumeifung rechtöhängiger Sachen aus den drei freien Hanfeftädten an das 

Reichögeriht. Vom 26. September 1879. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutfcher Kaifer, König von Preußen ıc. 

verordnnen im Mamen des Reichs, in Gemäßheit des $ 15 des Einführungegefeges zum 
Gerichtsverfaffungsgefege vom 27. Januar 1877 (GReichs-Geſetzbl. S. 77), auf den 
Antrag der freien Hanſeſtaͤdte Luͤbeck, Bremen und Hamburg und nad erfolgter 

Zuftimmung des Bundesraths: 
Die Verhandlung und Entfheidung der am 1. Dectober 1879 anhängigen 

bürgerlihen Mechtsftreitigfeiten, welche nad den bisherigen Prozeßgefegen der freien 

Hanſeſtaͤdte Lübe, Bremen und Hamburg von dem Dberappellationsgericht zu Lübeck 

zu erledigen gewefen wären, wird dem Meichsgericht zugewiefen. 

Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfchrife und beigedrucktem 
Kaiferlihen Inſiegel. 

Gegeben Baden: Baden, den 26. September 1879. 

(L. S) Wilhelm. 
Dito Graf zu Stolberg. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 3. October 1879. 

M 80. den 3. October 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Begründung der Nevifion in bürgerlichen Nechtsftreitigkeiten durch 
Verlegung von Beftimmungen des Damburgifhen Einführungsgefeges zum 

Handelsgefegbude. 

Der Senat bringt die Beftimmung des $ 11 der auf Grund von 96 des 

Einführungsgefeges zur Civilprozeßordnung (Reichs: Gefegblatt 1877, Seite 244) 
erlaffenen Kaiferlihen Verordnung, betreffend die Begründung der Mevifion in bürger: 

lihen Rechtsftreitigfeiten, vom 28. September 1879, hierdurch noch befonders, wie 
folgt, zur Öffentlichen Kunde: 

Die Mevifion wird begründer Durch Verlegung der $$ 30, 41 und 54 des Ham: 

burgifchen Einführungsgefeges zum Deutſchen Handelsgefegbuche vom 22. December 1865. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 3. October 1879. 
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M 81. den 13. October 1879. 

Tranfitorifhes Geſetz 
zu $$ 28-30 der Verfaffung vom 28, September 1860 und zu $$ 63 und 70 
der Gefchäftsordnung der Bürgerfchaft vom 12. Auguft 1859/6. März 1874. 

Der Senat hat in UWebereinftimmung mit der Bürgerfchaft in den für 
Verfaffungs: Aenderungen vorgefchriebenen Formen befchloffen und verfünder hierdurch 
— mit dem DBemerfen, daß das Proviforifche Gefeg vom 26. September d. %., 

betreffend Abänderungen der Anlage Mo. 2 zum Wahlgefeg vom 12. Auguft 1859, 

nunmehr wiederum außer Kraft tritt — als Gefeg, was folgt: 

Bis zu dem vor Ablauf der erften Woche des Monats März 1880 erfolgenden 

Zufammentritt der auf Grund der Mevidirten Verfaffung erwählten Bürgerfchaft übt 
die auf Grund der Staarsverfaffung von 28. September 1860 und des Gefeßes vom 

6. März 1874 (betreffend die Vertretung Bergedorfs in der Bürgerfchaft) erwählte 
DBürgerfchaft, nahdem mit dem 1. October 1879 die nah Maaßgabe Art. 30 sub 2 
der Verfaſſung in Diefelbe abgeordneren Vertreter der Gerichte ausgefchieden find, 

alle die der Buͤrgerſchaft verfaffungsmäßig zuftehenden Functionen in bisheriger 

Weife aus. 

Für die Dauer dieſes Proviforiums wird die Gefchäftsordnung der Bürgerfchaft 
vom 12. Auguft 1859/6. Mär; 1874 dahin abgeändert, daß im $ 63 derfelben an die 

Stelle der Worte „mehr als 98 Mitglieder” die Worte treten: „mehr als 91 Mitglieder‘ 

und daß es im $ 70 Dderfelben flatt „oder nicht mehr als 98 Stimmen erhalten hat”, 

vielmehr heißt: „oder nicht mehr als 91 Stimmen erhalten hat“. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 13. October 1879. 

M 682. den 13. October 1879. 

Berfaffung der freien und Hanfeftadt Hamburg. 

Nachdem die Verfaſſung der freien und Hanſeſtadt Hamburg vom 28. Sep— 

tember 1860 von Senat und Buͤrgerſchaft einer Reviſion unterzogen iſt, wird die 

45 
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revidirte Verfaffung nunmehr mit dem Bemerken publicirt, daß diefelbe in Gemäßheit 
des Tranfiorifchen Gefeßes vom heutigen Tage zu $$ 28 bis 30 der Werfaffung vom 
28. September 1860 und zu $$ 63 und 70 der Gefchäftsordnung der Bürgerfchaft 

vom 12, Auguft 1859/6. Mär; 1874 fpäteftens mir Ablauf der erften Woche des 

Monat März 1880 in Kraft treten foll. 

Erfter Abſchnitt. 

Allgemeine Beftimmungen. 

Art. 1. 

Die Stadt Hamburg und das mit derfelben verbundene Gebiet bilden unter 
der Benennung „die freie und Hanfeftadt Hamburg” einen felbfiftändigen Staat 

des Deutſchen Reiches. 

Art. 2. 

Eine Gebiersveräußerung fann nur auf dem Wege der Verfaffungsänderung, 
eine bloße Grenzregulirung auch auf dem Wege der Gefeßgebung bewirkt werden. 

Art. 3. 

Angehörige des Hamburgifchen Staates find Diejenigen, deren hiefige Staats: 
angehörigkeit nah Maaßgabe der Meichsgefeßgebung begründer ift. 

Art. 4. 

Bürger des Hamburgifchen Staates find diejenigen Hamburgifchen Staats: 

angehörigen, welche den Eid auf die Verfaſſung geleiftert und das dadurch erworbene 

Bürgerrecht nicht wieder verloren haben. 

Ueber Erwerb und Verluſt des Bürgerrechtes und über die Form des Eides 

beftimmt das Geſetz. 

Art 5. 

Durh das religiöfe Bekenntniß wird die Ausübung der bürgerlichen 

Mechte weder bedingte noch befchränft. Den bürgerlihen Pflichten darf daffelbe feinen 

Abbruch hun. 

Volle Glaubens: und Gemwiffensfreiheit wird gewaͤhrleiſtet. 
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Art. 6. 

Die hoͤchſte Staatsgewalt fteht dem Senate und der Bürgerfchaft gemeins 
ſchaftlich zu. 

Die gefeßgebende Gewalt wird von Senat und ei 
die vollziehende vom Senat, 
die richterliche von den Gerichten 

ausgeübt. 

Zweiter Abfchnitt. 

Der Senat, 

Art. 7. 

Der Senat beſteht aus achtzehn Mitgliedern, naͤmlich aus neun, welche die 

Rechts- oder Cameralwiſſenſchaften ſtudirt haben, und aus neun ſonſtigen Mitgliedern, 

von welchen Letzteren wenigſtens ſieben dem Kaufmannsftande angehören muͤſſen. 

Art. 8. 

Waͤhlbar zum Senatsmitgliede iſt, jedoch unter Beruͤckſichtigung des Art. 7, 

jeder zur Buͤrgerſchaft waͤhlbare Buͤrger. Die im erſten Satz des Art. 36 enthaltene 
Beſchraͤnkung kommt hier nicht in Betracht. 

Ausgeſchloſſen von der Wahl iſt Derjenige, welcher mit einem Mitgliede des 

Senats in auf: oder abſteigender Linie oder als Bruder, Oheim oder Meffe verwandt, 

oder als GStiefvater, Stieffohn, Schwiegervater, Schwiegerfohn, Frauenbruder oder 

Schweftermann verfchwägert ift. 
Es macht in den Fällen der Schwägerfhaft feinen LUnterfchied, ob die fie 

begründende Ehe noch fortdauert oder nicht. 

Art. 9. 

Die Wahl der Senatsmitglieder gefchieht durch die Bürgerfchaft aus einem 
Wahlauffage von zwei Perfonen. 

Zur Herbeiführung diefes Auffages werden vom Senat vier feiner Mitglieder 

und von der Bürgerfchaft vier ihrer Mitglieder mit relativer Stimmenmehrheit zu 

Vertrauensmännern erwählt und demnächft auf Werfchwiegenheit beeidigt. 

Die acht VBertrauensmänner haben einen Auffag von vier Perfonen in der 
folgenden Weiſe zu formiren. 

Jeder Vertrauensmann bezeichnet die ihm geeignet erfcheinenden Perfonen, und 

wird aus den fo in MWorfchlag Gebrachten, nach forgfältiger Beredung über diefelben, 
45* 
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zunächft ein größerer Auffag gebildet. Aus diefem find durch geheime Abftimmung vier 

Perfonen auf den engeren Auffag zu bringen. Die bürgerfhaftlihen Vertrauensmänner 

fönnen nicht auf den Auffaß gebracht werden. Um auf den Aufjag zu kommen, bedarf 

es wenigftens 5 Stimmen. 

Iſt dies für vier Candidaten auch durch wiederholte Abftimmung nicht 

zu erreichen, fo wird dem Genat und der Bürgerfchaft die Anzeige gemacht, 

daß den Vertrauensmännern die FZormirung eines Auffages nicht gelungen fei, ohne 

Angabe, ob überall Eandidaten oder eventuell wie viele bereits zum Auffag gebracht 

worden find, 

Es wird fodann in der vorgedachten Weiſe fofort zur Wahl von acht neuen 

DVertrauensmännern, vier vom Senat und vier von der Bürgerfchaft, gefchritten und 

mit der DBeeidigung derfelben verfahren. 

Diefer neuen Commiffion wird eine von allen Mitgliedern der erften Commiffion 

unterfchriebene und demnaͤchſt verfiegelte, von ihr zu eröffnende Aufgabe der bis dahin 

zum Auffaß gebrachten Perfonen oder eine Mittheilung, dag Niemand die erforderliche 

Stimmenzahl erhalten habe, behändige. Die neue Commiffion verfährt zum Behuf der 

Vervollftändigung, beziehungsweife der Formirung des Wahlaufjages wie die erfte 

Eommiffion. 

Erzielt auch Ddiefe zweite Commiffion fein genügendes Reſultat, fo treten die 
beiden Commiffionen, alfo acht Bertrauensmänner des Senats und acht Vertrauensmänner 

der Bürgerfchaft, zufanımen. Diefe haben fodann die noch erforderlichen Candidaten 

zu wählen. Durch jede Abftimmung ift nur Ein Candidat zu wählen. Jeder 

VBertrauensmann fchreibt zu dem Ende den Mamen eines Candidaten auf einen Zettel. 

Hiebei genügt relative Majoritdt der Abftimmenden, um einen Candidaten auf den 

Auffag zu bringen. Die Abftimmung wird, fo oft es erforderlich ift, wiederholt. 

Nachdem in diefer Weife ein Wahlauffag von vier Perfonen gebildet ift, wird 

derfelbe dem Senate, ohne daß dieſer erfährt, in welcher Weife die einzelnen Eandidaten 

auf den Auffag gelangt find, von feinen Commiffarien übergeben. Der Senat präfentirt 

von den vier in Vorſchlag Gebrachten zwei der Bürgerfchaft, welche von diefen Zweien 

Einen zu wählen hat. 

Wenn bei Erwählung der zweiten Commiffion von Bertrauensmännern von der 

Bürgerfhaft ein Vertrauensmann erwählt wird, welcher fchon als Candidat auf den 

Auffag gebracht ift, hindert ihm dies nicht, an der ferneren Bildung des Wahlauffages 

Theil zu nehmen. Es ift fodann von diefem Sachverhalt dem Senate bei Uebergabe 

des Wahlauffages, und, wenn jener Vertrauensmann fih auf dem Aufjag von zwei 
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Perfonen befinden follte, den der Senat der Bürgerfchaft übergiebt, auch diefer leßteren 

Anzeige zu machen. 

Die Beobachtung der Verfchwiegenheit erftrecft fich auch darauf, daß weder die 

beiderfeitigen Vertrauensmänner, noch die Mitglieder des Senats fi irgendwie darüber 

äußern dürfen, welche vier Perfonen auf dem Aufjaß gewefen find, fo daß nur Die zwei 

Perfonen des engeren Auffages befannt werden. 

Die Wahl, welche von der Bürgerfchaft gleich nach Ueberreihung des Wahl: 

auffages vorzunehmen ift, geſchieht mittelft Stimmzettel. Bei diefer Wahl ift fo zu 

verfahren, daß vor Eröffnung des Wahlauffages Die Anmefenheit von mehr als achtjig 
Mitgliedern, falls Ddiefelbe nicht zweifellos ift, durch Zählung conftatirt fein muß. 

Alsdann gilt die Wahl, ohne Ruͤckſicht darauf, wie viele gültige Stimmen abgegeben 
find, für vollzogen, auch wird die Majorität nach der Zahl der abgegebenen gültigen 

Stimmen berechnet, fo daß es nicht in Betracht kommt, ob Mitglieder feinen oder einen 

unbefchriebenen, oder fonft nicht gültigen Wahlzertel abgegeben haben. Bei Stimmen: 

gleichheit erfolgt eine abermalige Abftimmung, und wenn auch diefe Stimmengleichheit 
ergiebt, fo entfcheidet das Roos. 

Die ganze Wahlhandlung erfolgte in ununterbrochener Gigung ſowohl des 
Senats als der Bürgerfchaft. 

Die Wahl zum Senatsmitgliede muß von dem Ermwählten angenommen werden. 

Die Weigerung zieht den Verluſt des Bürgerrechtes fowie der Öffentlichen Aemter und 
Ehrenftellen nad) fich. 

Art. 10. 

Die Mitglieder des Senats befleiden ihr Amt lebenslänglich unter folgenden 
Befchränfungen: 

Nah mindeftens fechsjähriger Amtsdauer ift jedes Senatsmitglied berechtigt 

feine Entlaffung zu verlangen, ohne jedoch Anſpruch auf Penfion zu haben. 

Hat der Abtretende das fechszigfte Lebensjahr vollendet und das Amt mindeftens 

zehn Jahre verwaltet, fo har derfelbe eine Penfion zum Belauf der Hälfte feines 

Honorars zu genießen. 

Jedes Senatsmitglied, welches das fiebenzigfte Lebensjahr überfchritten hat, ift 

berechtigte mit einer Penfion zum Belauf von zwei Drittheilen feines Honorars aus dem 

Senat ausjutreten. 

Art. 11. 

Die Fälle, in denen ein Senatsmitglied austreten muß, beftimmt das Gefeß. 
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Art. 12. 

Eine erledigte Stelle im Senate ift regelmäßig binnen vierzehn Tagen wieder 
zu befegen. 

Art. 13. 

Mit dem Amte eines Senatsmitgliedes ift jedes andere Öffentliche Amt fo wie 

die Ausübung der Rechtsanwaltfchaft und des Motariars unvereinbar. Eine fonftige 

Berufschätigkeit dürfen Senatsmitglieder fortfegen, infoweit diefelbe der Erfüllung ihrer 
Amtspflichten feinen "Abbruch hut. 

Die Mitglieder des Senats fönnen, wenn fie in den Vorftand, Verwaltungs: 
rath oder Auffichtsrarh induftrieller oder ähnlicher, den Gelderwerb bezweckender, Unter: 

nehmungen gewählt werden, diefe Wahl nur mit befonderer Genehmigung des Senats 

annehmen. Einer folchen Genehmigung bedarf es auch, wenn ein Mitglied des Senats 
nach feiner Wahl im Vorſtande, Verwaltungsrath oder Auffichtsrath einer der vors 

erwähnten Unternehmungen bleiben will. 

Art. 14. 

Jedes Scnatsmitglied muß in der Stadt oder in deren nächfter Umgebung auf 

Hamburgiſchem Gebiete feinen regelmäßigen MWohnfig haben, oder fofort nach feiner 

Ermählung nehmen. 
Art. 15. 

Jedes Mitglied des Senats hat ſich vor Antritt feines Amtes zur getreuen 

Führung deffelben in einer gemeinfchaftlihen DVerfammlung des Eenats und der 

Bürgerfchaft eidlich zu verpflichten. Die Form diefer eidlichen Verpflichtung beftimmt 

das Geſetz. ä 
Art. 16. 

Die Mitglieder des Senats erhalten ein gefeglich zu beflimmendes Honorar. 

Art. 17. 

Der Senat wählt, in geheimer Abftimmung, aus Seiner Mitte einen erften 
und einen zweiten Bürgermeifter für die Dauer eines Jahres zu Vorſitzenden. 

Kein Bürgermeifter darf länger als zwei Fahre nad einander fungiren. 

Art. 18. 

Der Senat fchreibt die Wahlen zur Buͤrgerſchaft aus und verfügt die 

Zufammenberufung derfelben vermittelft ihrer Kanzlei nach ihrer gänzlichen oder ıheil: 

weifen Erneuerung, fowie in Gemäßheit der Beftimmung Art. 50 unter 1. 

Er hat das Recht, den Bürger: Ausfchuß zu berufen. 
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Art. 19. 

Der Senat, als Inhaber der volljiehenden Gewalt, ift Die oberfte Wer: 

waltungsbehörde; er übt die Aufficht aus über fämmtlihe Zweige der Verwaltung. 

Auch ſteht ihm die Oberaufficht zu über fämmtliche Yuftizbehörden. 

Art. 20. 

Der Senat hat die gefegliche Ordnung aufrecht zu erhalten, und die Sicherheit 
des Staates zju wahren. 

Art. 21. 

Hinſichtlich des Hamburgifchen Eontingentes zum Meichsheere werden die nach 

der Verfaffung und den Gefeßen des Deutfchen Reiches den Eontingentsherren zuftehenden 

Rechte vom Senate ausgeübt, foweit nicht befondere Eonventionen ein Anderes beflimmen. 

Art. 22. 

Der Genat vertritt den Staat in feinem Verhaͤltniß zum Deutfchen Reiche 

und zum Auslande. 

Er leiter die Reihe: und auswärtigen Angelegenheiten des Hamburgifchen 
Staates, führt die auf diefelben bezüglichen Verhandlungen, ernennt die Bevollmächtigten 
bei anderen Staaten und zum Bundesrathe des Deutſchen Neiches. Er fchließt die 

Staatsverträge, hat aber vor Ratificirung derfelben die Zuftimmung der Bürgerfchaft 

einzuholen. 

Art. 23. 

Die dem Staate zuftehende Oberauffiht über die bürgerlichen und religiöfen 
Gemeinden wird vom Senate ausgeübt. 

Art. 24. 

Das Recht, eine Strafe durch Begnadigung zu mildern oder zu erlaffen, fteht 

dem Genate zu. 

Eine Ausnahme finder ftatt in den Fällen des Art. 53, in welchen Fällen 
der Senat das Begnadigungsrecht nur auf Antrag oder mit Zuftimmung der Bürger: 

fhaft ausüben kann. 

Art, 25. 

Die Gefeßgebung wird beftimmen, welche höhere Beamte vom Genate zu 

ernennen oder zu beftdtigen, oder aus einem ihm von der betreffenden Deputation 
vorzulegenden Wahlauffag zu wählen find. Iſt durch die Verfaffung oder Gefeßgebung 
nichts darüber verfügt, fo fteht die Ernennung dem Senate zu. 
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Art. 26. 

Die dem Staate zu leiftenden Eide und die an deren Stelle tretenden Ver; 
pflihtungen werden, fo weit die Verfaffung oder die Geſetze nicht anderweitig darüber 

beftimmen, vor dem Genate abgelegt. 

Art. 27. 

Die Mitglieder des Senats find dem Staat dafür verantwortlich, daß durch 

ihre Amesführung weder die Verfaffung noch die in anerfannter Gültigkeit beftehenden 

Gefege verlegt werden. 
Die Beftimmungen über den Umfang und die Geltendmachung diefer Verant: 

wortlichfeit und die Theilnahme der Bürgerfchaft an folder Geltendmachung, fowie über 

die desfalls zuftändigen Gerichte, follen durch ein Geſetz feitgeftellt werden. 

Ueber die erwaigen Anfprüche von Privarperfonen an Berwaltungsbehörden 

und Beamte beftimme Art. 89. 

Dritter Abſchnitt. 

Die Bürgerfchaft. 

Art. 28. 

Die Bürgerfchaft befteht aus ein Hundert und fehszig Mitgliedern. 

Art. 29. 

Bon diefen werden Achtzig durch allgemeine direkte Wahlen mit geheimer 

Stimmabgabe gewählt. Zu der Theilnahme an diefer Wahl find alle Bürger berufen, 

Das Mähere und die Art der Wahl beftimmt das Wahlgeſetz. 

Art. 30. 

Die übrigen SO Mitglieder beftehen: 
1) aus vierzig Abgeordneten, welche in geheimer Abftimmung von denjenigen 

Bürgern, welche Eigenthuͤmer von innerhalb der Stadt, Vorſtadt und der Vororte 
belegenen Grundftücken find, gewählt werden. Das Mähere beſtimmt das Wahlgeſetz. 

2) aus vierzig Abgeordneten, welche durch direfte Wahl mit geheimer Stimm; 

abgabe von denjenigen Bürgern erwaͤhlt werden, welche Richter, Handelsrichter, Mits 

glieder der Wormundfchaftsbehörde, bürgerliche Mitglieder der DVerwaltungsbehörden, 

der Handels: oder Gewerbe:Kammer find oder gemwefen find. Das Mähere beftimmt 

das Wahlgefeb. 
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Art. 31. 

Von der Ausuͤbung des Wahlrechtes ausgefchloffen find: 

1) Diejenigen, welde noch nicht das fünf und zmwanzigfte Lebensjahr 
vollendet haben; 

2) Diejenigen, welche feine Einfommenftener bezahlen oder zur Zeit der Aus: 

fhreibung der Wahlen mit derfelben im Ruͤckſtande find; 

3) Diejenigen, welche entmündigt find; 

4) Diejenigen, über deren Vermögen das Konfursverfahren eröffnet ift, bis 
fie von allen Anfprüchen ihrer Gläubiger befreier find; 

5) Diejenigen, denen durch ftrafrechtliches Urtheil die bürgerlichen Ehrenrechte 

entzogen find, während des dafür feftgefeßten Zeitraumes; 

6) Diejenigen, welche fib in Straf: oder Unterfuchungshaft befinden. 

* Art. 32. 

Zur Buͤrgerſchaft waͤhlbar iſt nur der zur Theilnahme an der Wahl Berech— 

tigte, welcher das dreißigſte Lebensjahr vollendet hat und ſeit mindeſtens drei Jahren 

feinen Wohnſitz oder feinen Geſchaͤftsbetrieb im Hamburgiſchen Staatsgebiete hat. 

Art. 33. 

Kein Mitglied der Buͤrgerſchaft kann hinſichtlich ſeines Verhaltens in derſelben 

guͤltige Verpflichtungen gegen ſeine Waͤhler uͤbernehmen: ebenſowenig koͤnnen einem 
Mitgliede der Buͤrgerſchaft von ſeinen Waͤhlern bindende Vorſchriften ertheilt werden. 

Art. 34. 

Jeder in die Buͤrgerſchaft Gewaͤhlte iſt zur Annahme der Wahl verpflichtet. 

Die Weigerung zieht den Verluſt des Buͤrgerrechtes ſo wie der oͤffentlichen Aemter 
und Ehrenſtellen nach ſich. Eine Befreiung von dieſem Praͤjudiz, ſo wie die Entlaſſung 

eines bereits eingetretenen Mitgliedes der Buͤrgerſchaft, kann, unbeſchadet der in den 
Art. 35 und 36 enthaltenen Beſtimmungen, nur durch Beſchluß der Buͤrgerſchaft 

erfolgen. 

Wer ſechs Jahre lang der Buͤrgerſchaft angehoͤrt hat, darf fuͤr die naͤchſte 
Wahlperiode eine Wiederwahl ablehnen. 

Art. 35. 

Die Mitglieder des Senats koͤnnen nicht in die Buͤrgerſchaft gewaͤhlt werden. 

Geweſene Senatsmirglieder find waͤhlbar, können aber die Wahl ablehnen. 
46 
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Art. 36. 

Befoldere Öffentliche Angeftellte, deren amtliche oder dienftlihe Functionen ihren 

ausfchließlichen Gefchäftsberuf bilden, find zur Bürgerfchaft nicht wählbar. Ausgenommen 

von dieſer Beftimmung find die rechtsgelehrten Michter, die Geiftlichen aller Eonfeffionen 

und die Profefforen des Gymnaſiums, wenn fie den Grforderniffen des Art. 32 

genügen. Doch haben Geiftlihe und die Profefforen des Gymnaſiums das Recht, die 

Wahl abzulehnen. 
Art, 37. 

Ueber die Gültigkeit der Wahlen entfcheider die Bürgerfchaft. 

Art. 38. 

Die Mitglieder der Bürgerfchaft werden auf fehs Jahre gewählt. Alle drei 
Jahre tritt die Hälfte der Ducch jeden der drei Wahlförper gewählten Mitglieder aus. 

Art. 39. 

Die in Gemäßheit des Art. 38 aus der Bürgerfchaft austretenden Mit: 

glieder koͤnnen wieder gewählt werden, 

Art. 40. 

Späteftens fehs Wochen vor dem Termine der theilweifen Erneuerung der 

Bügerfchaft (Art. 38) wird der Senat die neuen Wahlen anordnen, und jwar fo zeitig, 

daß fie noch vor dem Erneuerungstermin vollendet fein koͤnnen. 

Art. 41. 

Bei der im Art. 38 beftimmten theilweifen Erneuerung der Bürgerfchaft ift 

der Senat verpflichtet, die Bürgerfchaft innerhalb act Tagen nach dem Erneuerungss 

termin zufammen zu berufen. 

Mit dem Termine für die theilweife Erneuerung der Bürgerfchaft hören die 
Functionen der bisherigen Bürgerfchaft auf. 

Art. 42. 

Ein Mitglied der Bürgerfchaft, welches feine Wählbarkeit verliert, tritt aus der 

Bürgerfchaft. 
Art. 43. 

Bei eintrerender Vacanz wird durch den Senat die Neuwahl ausgefchrieben; 

diefelbe geſchieht nur für den noch übrigen Theil der Zeit, fir welche der Aus: 

gefchiedene gewählt war. Die Wahl fann, namentlich in den letzten fehs Monaten 

vor dem Termine der verfaffungsmäßigen theilweifen Erneuerung der Bürgerfchaft 

(Art. 38), für einige Zeit ausgefeßt werden, wenn Senat und Bürgerfchaft darüber 

einverftanden find. 
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Art. 44. 

Die Mitglieder der Bürgerfchaft verwalten ihr Amt unentgeltlich. 

Art. 45. 

Die Bürgerfchaft ift befhlußfähig, wenn mehr als Achtzig Mitglieder anweſend 

find. Eine Abftimmung und eine Wahl ift ohme Ruͤckſicht auf die Zahl der abgegebenen 

Stimmen gültig, wenn während derfelben die Gegenwart einer befchlußfähigen Anzahl 
von Mitgliedern conftatire if. 

Ueber die Befchlußfähigkeit für Anberaumung der Gißungszeiten, Tages: 

ordnung, fo wie für andere die Gefchäftsbehandlung betreffende Fragen beftimmt die 

Geſchaͤfisordnung. 

Antraͤge des Senats, welche derſelbe als dringlich bezeichnet, ſind vor allen 

anderen Gegenſtaͤnden zur Verhandlung zu bringen, und darf eine Vertagung der 

Buͤrgerſchaft, wenn ein vom Senat als dringlich bezeichneter Gegenſtand noch nicht zur 
Abſtimmung gekommen fein ſollte, nur auf den naͤchſten Werktag erfolgen. 

Art. 46. 

Die Sitzungen der Buͤrgerſchaft find oͤffentlich. Ausnahmsweiſe tritt, auf Ver: 

langen von mindejtens zehn Mitgliedern oder des Senats, die Bürgerfchaft in geheimer 
Gißung jufammen, in welcher fie nach Anhörung des Antrages, für welchen die geheime 

Sigung verlange wird, zuerft befchließt, ob die Sitzung für die Behandlung des in 

Mede ftehenden Gegenftandes eine geheime bleiben foll. 

Einem Antrage des Senats auf geheime Sißung muß, wenn der Antrag fich 
auf Reichs; und auswärtige Angelegenheiten bezieht, von der Bürgerfchaft ohne Weiteres, 

Folge gegeben werden. Auch find die Sitzungen ausnahmsweife geheim, wenn der 

Bürger Ausfhuß dem Antrage des Senats auf eine geheime Sitzung beitritt. 

Deputationen werden weder in den Verfammlungen der Bürgerfchaft noch in 

den Gigungen der Ausſchuͤſſe zugelaffen. 

Eingaben an die Verſammlung müffen fchriftlih und, infofern fie nicht von 

Behörden ausgehen, immer durch ein Mitglied der Verſammlung, welches dadurch mit 
dem inhalt der Eingabe ſich einverftanden erklärt, dem Präfidenten überreicht oder 

eingefandt werden. 

Art. 47. 

Ueber die Art der Abftimmung in der Bürgerfchaft beftimmt die Gefchäftes 

ordnung. Jedoch muß die Abftimmung, falls mindeftens zehn Mitglieder es verlangen, 

eine geheime fein. 
46° 
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Art. 48. 

Kein Mitglied der Bürgerfchaft kann für feine Aeußerungen oder" Abftimmungen 

in der Bürgerfchaft oder deren Ausjhüffen zur Verantwortung gezogen werden, 

Die Türgerfchaft hat, nah Maafgabe der Gefchäftsordnung, wegen Ordnungs: 

widrigfeiten oder Pflichtverlegungen, gegen ihre Mitglieder auf disciplinarifchem Wege 

zu verfahren. 

Art. 49. 

Bon dem Sitzungs-Protokoll der Bürgerfchaft ift dem Senate baldthunlichſt 

Abſchrift mitzutheilen. 

Art. 50. 

Die Bürgerfchaft wird vermittelt ihrer Kanzlei zufammenberufen: 

1) auf Anordnung des Senats, 

2) auf Beſchluß des Bürgers Ausfchuffes, 

3) auf ihren eigenen Beſchluß, 

4) wenn feit ihrer legten Sitzung mehr als volle drei Monate verfloffen find, auf 

das an den Präfidenten der Bürgerfchaft gerichtete Verlangen von wenigftens 

Dreißig Mitgliedern. 
In den Fällen unter 2, 3 und 4 ift dem Genate zwei MWerftage vor der 

Sitzung die Tagesordnung mitzutheilen. 

Art. 5l. 

Die von der Bürgerfchaft erwählten Auseſchuͤſſe koͤnnen fih wegen der zur 

Vorbereitung ihrer Arbeiten erforderlichen Auskunft direct an den Senat oder an den 

Chef der betreffenden Verwaltungsbehörde wenden, haben auch das Necht, ſolche Auskunft 

von jedem Staatsangehörigen in eben dem Umfange, in welchem derfelbe fie Öffentlichen 

Verwaltungsbehörden zu ertheilen fchuldig if, zu verlangen. Doch dürfen Beamte über 

die in ihren amtlihen Wirfungsfreis fallenden Angelegenheiten nicht ohne Genehmigung 

des ihnen vorgefeßten Senarsmirgliedes Auskunft eriheilen; die Genehmigung hierzu 

fann nur aus befonderen Gründen, über welche eventuell der Senat zu entfcheiden hat, 

verweigert werden, 

Art, 52. 

Die Bürgerfchaft erwähle für die fämmtlichen Verwaltungsbehörden die bürger: 

lichen Mitglieder, welche nicht von einem anderen Collegium deputirt find, aus einem 

von der betreffenden Verwaltungsbehörde mit drei Mamen für jede erledigte Stelle 

vorzulegenden Wahlauffaße, welchem jedoh ein vierter Mamen feitens des Bürger: 

Ausſchuſſes durch einen mit mindeftens jweidrittel Mehrheit gefaßten Befchluß hinzugefügt 
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werden fann. An der Entwerfung des Wahlauffages nehmen die Senatsmitglieder der 

betreffenden Verwaltungsbehörden feinen Theil. 

Bei den Öffentlichen milden Stiftungen bleibt es bei der bisherigen Wahlart. 

Art. 53. 

Ueber die verfaffungsmäßige Theilnahme der Bürgerfhaft an der Geltends 
mahung der den Mitgliedern des Senats und der Behörden dem Staate gegenüber 
obliegenden Verantwortlichkeit, daß durch ihre Amtsführung die Verfaſſung und die in 

anerfannter Gültigkeit ftehenden Gefege nicht verlegt werden, ift, ebenfo wie über den 
Umfang jener Verantwortlichfeit und über die desfalls zuftändigen Gerichte, das Mäbere 
durch ein Geſetz feftzuftellen. 

An den Abftimmungen über Fragen der Eontrolle oder der DVerantwortlichkeit 
nehmen die etwa in der Bürgerfchaft figenden davon betroffenen Mitglieder der bezüglichen 

Verwaltungs: Deputation oder die etwa darin figenden von der Sache betroffenen Beamten 
feinen Theil. 

Vierter Abſchnitt. 

Der Bürger - Ausfchuß. 

Art. 54. 

Die Bürgerfchaft wähle aus ihrer Mitte den aus zwanzig Mitgliedern beftehenden 

Bürger: Ausfhuß, unter denen jedoch nur fünf Rechtsgelehrte fein dürfen. 

Der Praͤſident der Bürgerfchaft ift Mitglicd des Bürgers Ausfchuffes. Die 
Wahl der übrigen neunzehn Mitglieder erfolge durch Stimmzettel, und zwar in der 

MWeife, daß jedes anweſende Mitglied der Bürgerfchaft einen ihm zum Ausfhuß:-Mitgliede 

geeignet fcheinenden Abgeordneten bezeichnet, Wer durch die Stimmzettel von mindeftens 

ein DViertel der Anmefenden als Ausfhuß: Mitglied bezeichnet wird, ift dadurd als 

folhes gewählt, Diefe Wahlhandlung wird fo oft wiederholt, als die herzuftellende 

Zahl von neunzehn Ausfhuß: Mitgliedern es nothwendig macht. Wenn bei einer 

Wiederholung mehr Perfonen, als zur Vervollftändigung jener Anzahl annoch erfordert 

werden, die genügende Stimmenzahl erhalten, fo entfcheidet unter diefen die größere Zahl 

der erhaltenen Stimmen, und bei etwaiger Stimmen;Öleichheit das Loos. Ebenfo wird 

bei Ergänzungs: Wahlen verfahren. 

Art. 55. 

Diejenigen Mitglieder des Ausfchuffes, welche aus der Bürgerfchaft austreten, 

fheiden auch aus dem Ausfchuffe und werden durch neue Wahl erſetzt, können aber im 
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Falle der Wiederwahl in die Bürgerfchaft auch wieder in den Bürgers Ausfhuß 

gewählt werden. 
Art. 56. 

Die in den Bürgers Ausfhuß gewählten Mitglieder find, vorbehaͤltlich ihrer 
Entlaffung durch die Bürgerfchaft, zur einmaligen Annahme der Wahl und zur Führung 

diefes Amtes bis zu ihrem Austritte aus der Bürgerfchaft verpflichtet; mit Ausnahme 

derer, die Mitglieder eines Gerichtes oder der Finanz: Depntation find. Die Nicht: 

erfüllung Ddiefer Pflicht Hat diefelben Folgen wie bei der Wahl zur Bürgerfchaft 

(Art. 34). 
Art. 57. 

Der Bürger: Ausfhuß wird durch feinen Worfigenden oder durch den Senat 

zufammenberufen. 
Art. 58. 

Der Bürger-Ausfhuß ift befchlußfähig, fobald wenigftens zwölf Mitglieder 

anmefend find. 
Art. 59. 

Die Sitzungen des Bürger: Ausfchuffes find nicht öffentlich. 

Art. 60. 

Der Bürger Ausfchuß ift befugt: 
1) auf Antrag des Senats außerordentliche, im Budget nicht aufgeführte 

Ausgaben bis zu dem bei Beliebung des Budgets für unvorhergefehene Ausgaben 

feftgeftellten ZTotalbelauf, fo wie folche nicht ſchon im regelmäßigen Gange der Ver: 

waltung liegende Deräußerungen von Staatsgut, welche den Belauf von 6 5000 

nicht überfteigen, mitzugenehmigen; 

2) auf Antrag des Senats in dringlichen Fällen gefegliche Verfügungen von 

geringerer Bedeutung bis zur Fünftigen Zuftimmung der Bürgerfchaft mitzugenehmigen; 
3) vom Senate Ausfunft über Staatsangelegenheiten zu verlangen — Die 

entfprechende Verpflichtung des Senats erleidet eine Ausnahme in Berreff obfchwebender 

Verhandlungen in Meichss und auswärtigen Angelegenheiten —; 
4) die Zufammenberufung der Bürgerfchaft zu veranlaffen; 

5) der Bürgers Ausfhuß ift verpflichtet die Einhaltung der Verfaſſung und der 

auf das oͤffentliche Recht bezüglichen Gefeße zu überwachen. Etwaige Verletzungen 
derfelben hat der Bürger: Ausfhuß, fofern Neclamationen beim Senate eine befriedigende 

Erledigung nicht herbeigeführt haben follten, der Bürgerfchaft zur Erwägung und eventuell 
zum Behuf der weiteren im Wege des für die Gefeßgebung vorgefchriebenen Verfahrens 
einzuleitenden Maafregeln zur Anzeige zu bringen. 
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Fünfter Abfchnitt. 

Die Gefeggebung. 

Art. 61. 

Die Gefeßgebung beruht auf dem übereinftimmenden Befchluß des Senats und 
der Bürgerfchaft, 

Das Vorfchlagsrecht ſteht ſowohl dem Eenate als der Bürgerfchaft zu. 

Der Senat verfünder die Gefege, vollzieht diefelben und erlaͤßt die nörhigen 
Volljugsverordnungen. 

Art. 62. 

Gegenftände der Gefeßgebung find namentlich: 
Die Erlaffung, authentifhe Auslegung, Abänderung und Aufhebung von 

Sefegen uber Gegenftände des Öffentlichen und des Privarrechts; 

Auflegung, Prolongirung, Veraͤnderung oder Aufhebung von Steuern und 

Abgaben; 

Abſchließung von Staats: Anleihen; 

Veräußerung von Staatsgut, welche nicht fchon im regelmäßigen Gange der 

Verwaltung liegt (unbefchader der Beflimmung des Art. 60 sub 1); 
Örenjregulirungen; 
Eriheilung ausfchließlicher Privilegien; 

Enteignung von Privateigenthum ; 
Genehmigung des, von Senate mit den Specialetats der Bürgerfchaft vorzus 

legenden Voranſchlages der gefammten Einnahmen und Ausgaben des Staates, für 
das nächte Yahr, im Ganzen und in den einzelnen Theilen, fowie etwaige Mach: 

"bewilligungen. 

Ratification von Staatsvertraͤgen. 
Ertheilung einer Amneſtie. 

Art. 63. 

Mach Ablauf eines jeden Nechnungsjahres hat der Senat baldehunlichft die 

Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des verfloffenen Jahres, der Bürgerfchaft 

zur Prüfung vorzulegen. 

Art. 64. 

$ 1. Die Verfammlungen des Senats und der DBürgerfchaft können unab: 

hängig von einander ftattfinden, 



368 Hamb. Gefegfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 

$2. Die gegenfeitigen amtlichen Mittheilungen erfolgen ſchriftlich. Diefelben 

werden, infofern fie im Öffentlicher Verſammlung der Bürgerfchaft berathen zu werden 

beftimmt find, in der Regel dem Druck übergeben. 

$ 3. Der Senat fann zu den Verhandlungen der Bürgerfchaft aus feiner 

Mitte oder anderweitig zu ernennende Commiffarien abordnen. Diefelben find befugt an 

den Berarhungen Theil zu nehmen und ift ihnen jederzeit auf ihr Verlangen das Wort 

zu ertheilen. Hat ein Senatscommiffar nah Schluß der Diseuffion das Wort erhalten, 

fo gilt diefelbe damit für wieder eröffnet. 

$ 4. Auf Wunſch der Bürgerfchaft ift der Senat zur Abfendung von Com: 

miffarien zu den Verhandlungen über Senatsanträge verpflichtet. 

Art. 65. 

Die Bürgerfchaft ift berechtigt, vom Senate Auskunft über Staats: Ange: 

fegenheiten zu verlangen. Die entfprehende Werpflihtung des Senats erleidet eine 

Ausnahme in Betreff obfchwebender Verhandlungen in Meichs: oder auswärtigen An: 

gelegenheiten., Die Gegenftände, über welche Auskunft verlangt wird, find vorher 

fhriftlih dem Senate mitzutheilen, dem es fodann freifteht, die verlangte Auskunft 

f&hriftlih oder mündlich durch Commiffarien mitzutheilen. Bezeichnet die Bürgerfchaft 

ein Auskunftserfuchen als dringlich, fo hat der Senat feine Antwort bis zur nächften 

Sigung der Bürgerfchaft zu ertheilen, oder die Gründe anzugeben, welche ihn an 

Ertheilung einer Auskunft überhaupt oder zur Zeit verhindern. 

Art. 66. 

Der Senat wird bei der Vorbereitung der an die Bürgerfchaft zu ftellenden 

Anträge, foweit thunlich, Die zuftändigen Verwaltungs: Deputationen zu Rathe ziehen. 

Art. 67. 

Anträge, welche von einen oder mehreren Mitgliedern der Bürgerfchaft 

eingebracht find, fönnen durch Verneinung der Vorfrage, ob fie in Betracht zu ziehen 

feien, ohne weitere Berathung befeitige werden. Es gefchieht dies, wenn cin Mitglied 

vor Eröffuung der Discuffion eine Abftimmung über die Vorfrage verlangt, und die 

fofort, nachdem dem Antragfteller Gelegenheit zur Begründung feines Antrages gegeben 

ift, ohne weitere Discuffion vorzunehmende Abftimmung eine Majorirät von wenigftens 

jwei Drirtheilen der Anweſenden für die Verneinung ergiebt. 

Anträge des Senats an die Bürgerfchaft koͤnnen nicht dur die Vorfrage 

befeitige werden, fondern find immer in Betracht zu ziehen. 
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Art. 68, 

Jeder Antrag, welcher nicht duch die Vorfrage befeitigt worden, muß, bevor 
derfelbe als angenommen gelten kann, einer zweimaligen Berathung und Abftimmung 

unterzogen werden, es fei denn, daß bei der erften Abſtimmung mindeftens zwei Drittheile 

aller an derfelben Theil nehmenden Mitglieder fich für die Annahme erklärt hätten. 

Durh einfahe Majorität der Anmwefenden wird beſtimmt, wann die zweite 

Berarhung und Abftimmung ftattfinden foll; doch darf fie nicht an demfelben Tage mit 

der erften flattfinden, 

Ein Antrag gilt für angenommen, wenn Derfelbe bei beiden Abftimmungen die 
einfache Majorirtät erhalten hat. 

Ueber einen Antrag über den die Bürgerfchaft bereits definitiv befchloffen und 
dem der Senat fih nur mit Modificationen zuftimmig erkläre hat, befchließt die 

Bürgerfchaft mit einfacher Mehrheit, ohne daß es einer abermaligen zweiten Ber 

rathung bedarf. 

Art. 69. 

Wenn der Antrag des Senats von der Bürgerfchaft nicht ohne Weiteres, 

fondern nur mit Modiftcarionen oder Bedingungen angenommen worden ift, und der Senat 

befchließe den leßteren feine Zuftimmung zu ertheilen, fo fann dies durch eine einfache 

Mittheilung an den Bürger: Ausfhuß gefchehen, und dadurch der übereinftimmende 

Beſchluß des Senats und der Bürgerfchaft (Art. 61) herbeigeführt werden. Daffelbe 

abgefürzte Verfahren kann Statt finden, wenn der Senat einen felbftftändigen Antrag 

der Bürgerfchaft unverändert genehmigen will. 

Wenn ein Antrag des Senats von der Bürgerfchaft, oder ein Antrag der 

Bürgerfchaft vom Senate abgelehnt wird, fo bleibt beiden Theilen die Erneuerung der 

Anträge in derfelben oder in veränderter Form unbenommen, bis von dem einen oder 
dem anderen Theil eine Vermittlungs: Deputation (Art. 70) beantragt wird. Daffelbe 

ift der Fall, wenn ein Antrag mit Modiftcationen oder Bedingungen angenommen worden, 

denen der andere Theil feine Zuftimmung nicht ertheilen will. 

Art. 70. 

Zeigt fich bei der Verhandlung über die wiederholten Anträge zwifchen dem 

Senate und der Bürgerfchaft eine beharrliche Meinungsverfchiedenheit, fo wird auf 

den Antrag des einen oder des anderen Theiles eine Depuration von neun Mitgliedern 
(falls man fi nicht etwa tiber cine andere Zahl einige), beftehend zu einem Drittheile 

aus Mitgliedern des Senats und zu zwei Drittheilen aus Mitgliedern der Bürgerfchaft 

niedergefeßt, welche über Wermittlungsvorfchläge zu berathen und demnächft zu berichten hat. 
47 
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Art. 71. 

Wird in Folge des von diefer Deputation zu erftattenden Berichtes oder der von 

ihe zu machenden Vorfchläge, nachdem Senat und Bürgerfchaft wiederum darüber 

berathen haben, die Meinungsverfchiedenheit nicht ausgeglichen, fo kommt es auf Die 

Befchaffenheit des Gegenftandes an. 

1) Betrifft die Meinungsverfchiedenheit die Auslegung der Verfaffung oder von 

Geſetzen, oder ein von dem Senate oder der Bürgerfchaft auf den Grund der Verfaſſung 

oder eines Gefeges behaupteres Recht, oder die Frage, ob ein Mitglied des Senats 

oder der Behörden wegen Verlegung der Verfaffung oder eines in anerfannter Gültigkeit 
ftehenden Geſetzes zur gerichtliben Verantwortung zu ziehen fei, fo ift die Streitfrage 

durch das Meichsgericht zu entfcheiden, und ift fowohl der Senat als aud die 

Bürgerfchaft berechtigt zu verlangen, daß dieſe Entfcheidung eintrete. 

2) Berriffe die Meinungsverfchiedenheit einen anderen Gegenftand, bei welchem 

die gemeinfchaftlihe Befhlußnahme des Eenars und der Bürgerfchaft erforderlich ift, 

fo bleibt die Sache bis zu einer gegenfeitigen Verftändigung unerledigt. Stimmen aber 

beide Theile Darin überein, daß die Entfcheidung ohne wefentlihen Nachtheil für das 

Gemeinweſen nicht ausgefeßt werden dürfe, während fie fih nur über die Modalitaͤt 

derfelben nicht verftändigen fönnen, fo it die Sache durch den Ausfpruch der in den 

folgenden Artıfeln näher bezeichneten Entſcheidungs-Deputation zu erledigen. 

Handelt es fi dabei um die Prolongarion oder Erneuerung eines nur auf eine 

beftimmte Zeit bewilligten Gefeges, und ift vor Ablauf diefer Zeit die Einfegung einer 

Entfcheidungs: Deputation befchloffen, fo ift das Geſetz als bis zu der erfolgenden 

Entfcheidung prolongirt anzufehen. 
Eine Abänderung der Verfaffung oder folcher gefeßlicher Beſtimmungen, durch 

welche Rechte des Senats oder der Bürgerfchaft feftgeftellt worden find, darf nicmals 
durch den Ausfpruc einer Entfcheidungs:Deputation herbeigeführt werden. 

Art. 72. 

Die Entſcheidungs-Deputation befteht aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern 

des Senats und der Bürgerfchaft, und zwar in der Megel aus ſechszehn Mitgliedern, 

acht von jeder Seite. Mit beiderfeitiger Zuftimmung fann dieſe Zahl vermehrt oder 

vermindert werden, 

Die Mitglieder des Senats werden durch das Loos beſtimmt. Daffelbe wird 
unter allen in Hamburg anwefenden Mitgliedern des Senats gejogen. 

Die Mitglieder der Bürgerfchaft werden in folgender Weiſe beftimmt: 

Saͤmmtliche anweſende Mitglieder der Buͤrgerſchaft werden durch das Loos in 
fo viele Abrheilungen von möglichft gleicher Anzahl gerheilt, als bürgerfchaftlihe Mits 
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glieder für die Deputation zu wählen find. Jede dieſer Abrheilungen mählt durch 

Stimmzettel aus ihrer Mitte mit abfoluter Stimmenmehrheit ein Mitglied für die 

Deputation. Iſt eine etwa vorhandene Stimmengleichheit durch eine abermalige Ab: 

flimmung nicht zu befeitigen, fo enıfcheider das Loos. 

Die Bildung der Enefcheidungss Deputation erfolgt in einer vom Genate 

anzufegenven gemeinfchaftlichen Sitzung des Senats und der Bürgerfchaft und zwar 

wird das Loos, um die Mitglieder des Senats für die Deputation zu beftimmen, durch 

die jüngften Mitglicder des Bürger-Ausfchuffes, und das Loos für die in der Bürgerfchaft 

zu bildenden Wahlabtheilungen durch die jüngften Mitglieder des Senats gezogen. 

Art. 73. 

In derfelben gemeinfchaftlihen Sigung des Senats und der Bürgerfchaft, 

oder wenn nicht alle für die Deputation ausgelooften Senatsmitglieder anmwefend fein 

follten, in einer des Endes vom Genate anjufegenden anderen Sißung, wird Den 

fämmtlihen Mitgliedern der Deputation durch den erften oder zweiten Präfidenten des 

Senats oder wenn diefer felbft in der Deputation fein follte, Durch das aͤlteſte nicht 

darin befindliche Senatsmitglied folgender Eid abgenommen: 

„Ich gelobe und ſchwoͤre zu Gott dem Allmächtigen, daß ich in der zwifchen 

dem Genate und der Bürgerfchaft wegen deren Meinungsverfchiedenheit nicht 

erledigten Angelegenheit, zu deren Entfcheidung ich verfaffungsmäßig berufen Bin, 

bei meiner Abftimmung und meinem Ausfpruche nur das allgemeine Beſte vor 

Augen haben, nur nach meinem beften Wiffen und Gewiſſen handeln, mich weder 

durch Freundfchaft noch durch Feindſchaft gegen den Senat oder die Bürgerfchaft, 

oder die einzelnen Mitglieder derfelben oder gegen fonft Jemand, no auch Durch 

irgend eines anderen Befehl, Autorität oder Ueberredung, geſchweige denn Durch 
meinen cigenen oder der Meinigen Privarvortheil, dabei leiten oder beftimmen laffen, 

vielmehr fo wie ich es nach meinem Gewiffen dem Staate nüglich und vor Gott 

verantwortlich befinden werde thun und Handeln, und aud, ſowohl was ich felbft, 

als was meine Mitdeputirten bei der uns zur Entſcheidung aufgetragenen Sache 

voriren, thun und laffen werden, niemals irgend einem Menfchen innerhalb oder 

außerhalb des Senats und der Bürgerfchaft offenbaren, fondern ſolches Alles als 

ein theuer Geheimnig mit in das Grab nehmen will. So wahr mir ort helfe!“ 

Art. 74. 

Tie fo ermählte und beeidigte Entfcheidungs: Deputation, in der Das erfle der 

dazu gehörenden Senatsmitglieder den Vorſitz führe, hat innerhalb vierzehn Tagen nach 

ihrer Beeidigung in geheimer Sigung durch einen mir abfoluter Stimmenmehrheit zu 
47* 
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faffenden Befchluß die flreitige Sache endgültig zu entfcheiden. Der von ihr Behufs 

ſolcher Entfcheidung zu faffende Befhluß hat ohne Weiteres mit einem Senats: und 

Bürgerfchluffe völlig gleiche Kraft und Gültigkeit. Derfelbe ift in zwei gleichlautenden 

Eremplaren niederzufchreiben und von allen Mitgliedern zu unterzeichnen, und, nachdem 

das eine Eremplar dem Präfidenten des Senats, das andere dem WVorfigenden der 
Bürgerfhaft durch ein Mitglied der Deputation zugeftellt worden, dur den Senat zu 

publiciren. 

‚ Sollte es der Deputation auch bei wiederholter Umfrage nicht gelingen, eine 

etwa entftandene Stimmengleichheit zu befeitigen, fo wird eine Gub:Deputation von 

fünf Mitgliedern durch das Loos und zwar in der Art gewählt, doß alle Mitglieder der 

Deputation ohne Unterfchied, ob fie dem Senate oder der Bürgerfchaft angehören, in’s 

2008 gebracht und daraus fünf Namen gezogen werden. Die Mehrheit der Stimmen 
unter dieſen fünf Sub: Deputirten entfcheidet endgültig über die Punkte, über welche in 

der Deputation Stimmengleichheit Statt fand. 

Art. 75. 

Alle Mitglieder des Senats oder der Bürgerfchaft, welche zu Mitgliedern der 
Deputation und eventuell der Sub: Deputation erwählt worden, find verpflichtet dieſe 

Funetionen anzunehmen; die Weigerung zieht den Verluſt des Bürgerrechtes, fowie der 

Öffentlichen Aemter und Ehrenftellen nach ſich. Von der Verpflichtung in den Gigungen 

zu erfcheinen, befreien nur ärztlich befcheinigte Krankheit, Traucrfälle und aͤhnliche 

Verhinderungsgründe, über deren Triftigkeit die anmwefenden Mitglieder der Deputation 

entfcheiden. Bei dauernder Verhinderung eines Mitgliedes wird ein Erfaßmann, 

beziehentlih von dem Senate in vorgedachter Weile, oder von der Bürgerfchaft durch 

die betreffende Wahlabıheilung, welche zu diefem Behuf wiederum jufammentritt, erwählt. 

Sowohl die Deputation als die Sub: Deputation ift nur dann befchlußfähig, 

wenn fie volzählig verfanmelt ift. 

Kein Mitglied der Deputation darf fih bei der Abftimmung feiner Stimme 

enthalten. 

Weder die Deputation noch irgend ein Mitglied derfelben Fann für den gefaßten 

Beſchluß oder die abgegebene Stimme zur Verantwortung gezogen werden. 

Art. 76. 

Macht fich eine abweichende Anficht zwifhen Senat und Bürgerfchaft darüber 
geltend, ob die Meinungsverfchiedenheit zu der im Art. 71 unter 1) bezeichneten, 

dem Meichsgericht, oder zu der dafelbft unter 2) bezeichneten, eventuell einer Ent: 

ſcheidungs-Deputation zugewiefenen Kategorie von Meinungsverfchiedenheiten gehört, fo 
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ift hierüber der Ausfpruch des Meichsgerichtes einzuholen, welches fih, auch wenn es 

fi competent erflärt, vorgängig nur auf jenen Ausſpruch, ohne in die Sache feltft 

einzugehen, zu befchränfen hat. 
Art. 77. 

Die vom Senate und der Bürgerfchaft übereinftimmend beſchloſſenen oder auf 

dem in Art. 72—75 bezeichneten Wege zu Stande gefommenen Gefege hat der Senat 
innerhalb 14 Tagen zu verfünden. 

Sechster Abſchnitt. 

Die Verwaltung. 

Art. 78. 

Die Staatsverwaltung zerfällt nah Befchaffenheit der Gefchäfte und nad) 

Maaßgabe des Bedürfniffes in mehrere Abrheilungen. Das Gefeß hat die Zahl 

diefer Abtheilungen und den Wirfungsfreis einer jeden zu beftimmen. 

Art. 79. 

Für jede Verwaltungs-Abtheilung ernennt der Senat eines feiner Mitglieder 
zum Vorſtande. Demfelben können noch ein oder zwei Senatsmitglieder beigeordnet 
werden. Auch ann, wenn die Verhältniffe es noͤthig machen, ein Wechfel der Per: 

fonen eintreten, 
Art. 80. 

Die Gefeßgebung verfügt, für welche Zweige der Verwaltung Deputationen 
beftehen follen. Die Leßteren werden aus den dazu ernannten Senatsmitgliedern und 

einer Anzahl von Bürgern zufammengefeßt. Inwiefern befoldere Beamte Mitglieder 

folcher Deputarion fein können, beſtimmt das Geſetz. 

Art. 81. 

Die bürgerlihen Mitglieder der Deputationen befleiden ihr Amt während 

einer durch das Gefeg zu — Anzahl von Jahren und verwalten daſſelbe 

unentgeltlich. 

Die Wahl dieſer Mitglieder ift durch Art. 52 geregelt. 

Art. 82. 

Ausgefchloffen von der Wählbarkeit zum Mitgliede einer Deputation find Alle, 

welche zur Bürgerfchaft nicht wählbar find, fowie die rechtsgelehrten Richter. 
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Art. 83. 

Jeder Bürger ift, ausgenommen in den im Are. 84 beftimmten Fällen, zur 

Annahme der Wahl in eine Deputation und jur Fortführung des Amtes während der 

gefeßmäßigen Zeit verpflichter, vorbehaͤltlich der Entlaffung durch die DBürgerfchaft. 
Die Nichterfüllung diefer Pflicht hat diefelben Folgen wie bei der Wahl zur Bürgers 

ſchaft. (Art. 34.) 

Ein Mitglied, welches feine Wählbarfeit zur Bürgerfchaft verliert, muß aus 

der Deputation ausfcheiden. 

Art. 84. 

Zur Annahme der Wahl in eine Depuration find Diejenigen nicht verpflichtet, 

welhe am Tage der Wahlhandlung ihr fechszigftes Lebensjahr zurückgelegt haben, 
fowie Diejenigen, welche bereits Mitglieder derfelben Depuration geweſen find oder 

dem Bürger Ausfhuß angehören. Auch ift Niemand verpflichter, Mirglied zweier Depus 

tationen oder Mitglied einer Depuration und KHandelsrichter oder Mitglied der Bor: 
mundfchaftebehörde oder der Handelsfammer zu gleicher Zeit zu fein, Welche Wahlen 

den Austritt des Gewählten aus anderen Deputationen oder Gerichten, deren Mitglied 

derfelbe ift, norhwendig machen, oder ihn zu ſolchem Austritt berechtigen, beſtimmt 

das Geſetz. 
Art. 85. 

In jeder Deputarion führe ein Eematsmitglied den Vorſitz; in einzelnen 

Abrheilungen der Deputation ift Dies jedoch nicht norhwendig. 

Art. 86. 

Jede Deputarion faßt ihre Befchlüffe mir abfoluter Stimmenmehrheit. Jedoch 

ift der Vorfigende der Depurarion verpflichter, gegen einen Beſchluß, welcher nach feiner 

Anficht der Verfaffung oder einem Geſetz zumiderläuft, oder eine Weberfchreitung der 

verfaffungsmäßigen Gelobewilligungen veranfaffen würde, Einſpruch zu hun und Die 

Sade dem Senate vorzulegen, welcher Legtere fodann über Das erhobene Bedenken 

enefcheider, unbefchader der Befugniß der Deputation, Die Sache zur etwaigen Einleitung 

des im Art. 60 unter 5 bezeichneten Verfahrens dem Bürger: Ausfhuß vorzulegen. 

Art. 87. 

Nah Maafgabe der gefeglihen Beftimmungen ift jedes Mitglied einer 

Deputation für die, ihm als Einzelnem obliegende Amtsführung dem Staate ver: 

antwortlich; der Worfißende außerdem dafür, daß durch die Befchlüffe der Deputation 

die Verfaffung nicht verlegt werde. 



Hamb. Gefegfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 375 

Art. 88. 

Ueber Beſchwerden in DVerwaltungsangelegenheiten entfcheider der Senat in 
letzter Inſtanz, unbefhader der gerichtlihen Entfcheidung in dem in Art. 89 vor: 

gefchriebenen Falle. 

Art. 89. 

Die Verwaltungsbehödrden können, ohne daß es ciner befonderen Erfaubniß dazu 

betarf, von Jedem, der fi durch ihre amtlichen Handlungen in feinem Privarrcchte 

verlegt glaubt, auf Eutſchaͤdigung oder Genugthuung gerichtlich belangt werden. 

Das Mähere beftimmt das Geſetz. 

Art. 90. 

Die einzelnen Deputationen find befugt, dem Senate Vorſchlaͤge über die in 

ihren Gefchäftefreis fallenden Angelegenheiten zu machen, und verpflichtet, demſelben 

über folche ihnen vorgelegte Gegenftände Berichte und Gutachten zu ertheilen. 

Art. 91. 

Jeder Verwaltungsjweig hat fein Special: Budger für das nächte Jahr und die 

Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben für Das verfloffene Jahr jo zeitig Dem 
Senate einzureihen, daß Ddiefer Das General: Budget und Die vollftändige Yahres: 

rechnung rechtzeitig der Buͤrgerſchaft vorzulegen im Stande ift. 

Art. 92. 

Die Behörde, welche die Hauptftaatscaffe zu verwalten hat, darf niemals einer 

anderen Behörde eine größere Summe auszahlen, als dieſer letzteren verfaffungsmäßig 

bewilligt it. Ausnahmsbeftimmungen für die Anfangszeit des Rechnungsjahres, falls 
das Budger alsdann noch nicht feftgeftelle fein follte, bleiben der Geſetzgebung vorbehalten. 

Art. 93. 

Zur Förderung der Jutereſſen des Handels erwählt die Kaufmannfchaft, zur 

Förderung des Gewerbebetriebe wählen die Gewerbetreibenden einen Ausfhuß. Die 

Art der Wahl, der Wirfungskreis dieſer Ausfchäffe und deren Verhaͤltniſſe zu den 

Staatsbehörden werden durch die Gefeßgebung beftimmt. 

Art. 94. 

Der Senat übt die Oberleitung und Dberaufficht über das gefammte Unter: 

richte: und Erziehungswefen vermittelft einer Oberfhulbehörde aus. Das Mihere beftimmt 

das Geſetz. 
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Art. 95. 

Sämmtlihe milde Stiftungen und Wohlthätigfeits:Anftalten ftehen unter 

Dberaufficht des Staates. Das Nähere beſtimmt das Gefeg. 

Art. 96. 

Die gefegmäßig beftehenden und die künftig fich bildenden religidfen Gemein: 

ſchaften verwalten ihre Angelegenheiten felbftftändig, jedoch unter Oberaufficht des Staates. 

Ueber Die Bedingungen für die Bildung neuer religidfer Gemeinfchaften 
beftimmt das Gefeß. 

Siebenter Abfchnitt. 

Die Gemeinden. 

Art. 97. 

Die Gemeinde:-Angelegenheiten der Stadt Hamburg werden in derfelben Weiſe 
wie die Angelegenheiten des Staates von Senat und Bürgerfchaft geleitet, inſoweit 
das Gefeß nicht etwas Anderes beftimmen wird. Die Verhältniffe der Vorſtadt St. Pauli 

und derjenigen Theile des Landgebietcs, auf welche die Landgemeinde: Ordnung keine Anz 

wendung leidet, werden Durch Specialgefege geregelt. 

Art. 98. 

Die Grundfäge für die Berfaffungen der Landgemeinden werden Durch das Gefeg 
beſtimmt. Mach Anleitung der Landgemeinde:Ordnung werden diejenigen Landgemeinden, 
auf welche diefelbe Anwendung finder, ihre Verfaffungen felbftftändig feftftellen. 

Art. 99. 

Jeder Landgemeinde ftehen folgende Rechte zu, bei deren Ausübuug der Staat 
die Oberauffiht führe: 

1) Freie Wahl der Gemeindevorfteher und Vertreter; 

2) Seldftftändige Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten ; 

3) Deffentlichfeit der Verhandlungen der Gemeindevertreter; 

4) Selbfibefteuerung zu Gemeindezwecen ; 
5) Veröffentlihung des Gemeindehaushaltes. 

Art. 100. 

Zur Bildung einer neuen Landgemeinde ift ein Beſchluß der gefeßgebenden 

Gewalt erforderlich. 
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Achter Abſchnitt. 

Schlußbeſtimmungen. 

Art. 101. 

Zu einer die Verfaſſung abaͤndernden Beſtimmung ift erforderlich: 

a. ein im Wege der Gefeßgebung, und zwar von der Bürgerfchaft bei Anmwefenheit 
von mindeftens drei Viertheilen fAmmtlicher Mitglieder, und mit Dreir-Viertheils: 

Majoritde der anwefenden Mitglieder gefaßter Befchluß; 

b. die Beftdrigung Ddiefes Befchluffes der Gefeßgebung durch einen ebenfalls bei 

Anmefenheit von mindeftens drei Viertheilen fämmtlicher Mitglieder mit Drei: 
Viertheils-Majoritaͤt der anmwefenden Mitglieder, früheftens 21 Tage nach der 
erften Befchlußfaffung der Bürgerfchaft gefaßten Befchluß. 

Treten weniger als drei Viertheile der in der erforderlichen Anzahl anmwefenden 

Mitglieder dem Beſchluſſe bei, fo ift demfelben feine weitere Folge zu geben, und der 

bezügliche Vorſchlag als abgelehnt zu betrachten. 

Art. 102. 

Im Fall eines Krieges oder Aufruhrs koͤnnen die verfaffungsmäßigen oder 

gefeglichen Beſtimmungen über Gerichtsftand, Verhaftung, Hausfuhung, Preſſe und 
Verſammlungsrecht von dem Senate zeitweilig außer Kraft gefeßt werden. Doc bedarf 

diefe Suspenfion der fofortigen Zuftimmung der Bürgerfchaft. Kommt die Bürgerfchaft 
auf erfolgte Berufung nicht in beichlußfähiger Anzahl zufammen, fo hat der Senat 

alsbald die Zuſtimmung des Bürger-Ausfchuffes einzuholen. 

Art. 103. 

Eine folhe Suspenfion tritt jedesmal nach Ablauf von vier Wochen, vom 

Tage des gefaßten Befchluffes an, außer Kraft. Die erwaige Verlängerung derfelben 

fann immer nur auf höchftens vier Wochen und nur in derfelben Weiſe gefchehen, wie 

die urfprüngliche Beſchlußnahme. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 13. October 1879. 

M 83. den 27. Detober 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Erlaubniß zum Betriebe von Schankwirthſchaft, Gaftwirthichaft 

u. f. w. in den Landgemeinden. 

Huf Grund Artikel 3 des Reichsgefeges vom 23. Juli 1879, betreffend die 
Abänderung einiger Beftimmungen der Gewerbe: Ordnung wird hierdurch für das Gebiet 
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der Landgemeinde: Ordnung fowie für die Pachtgüter auf den Elbinfeln mit Zubehör 

beftimmt, daß binfore nicht bloß die Erlaubnig zum Ausfchänfen von Branntwein oder 

zum Kleinhandel mit Branntwein oder Epiritus, fondern aud die Erlaubnig zum 

Betriebe der Gaftwirthfchaft oder zum Ausfchänfen von Wein, Bier oder anderen, 

niche zum Branntwein gehörigen geiftigen Getränfen nur auf Nachweis eines vorhandenen 
Bedürfniffes zu ertheilen if. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 27. Dctober 1879. 

M 854. den 10. November 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend den Verkehr in den hiefigen Häfen und im Fahrwaſſer der Elbe. 

Zur Vermeidung von VBerfehreftörungen in den hiefigen Häfen und dem 

Fahrwaſſer der Elbe, wird in Ergänzung der revidirten Verordnung, betreffend Ber 
nußung des Hamburger Hafens vom 18. April 1866 und fonftiger Vorſchriften, 
Folgendes verordnet: 

1) Das Anhafen von Schuten oder anderen Fahrzeugen an Schleppdampfer 

oder an von denfelben bugfirte Fahrzeuge ift ohne Genehmigung des Führers des 
Schleppdampfers nicht geftattet. 

2) Das Ankerwerfen im Broofthorhafen unter der Ericus-⸗Drehbruͤcke und auf 

beiden Seiten des dort verfenften Telegraphenfabels ift unterfagt. 

3) Die Grenze des Anferplaßes längs des Gt. Pauli gegenüber liegenden 
Elbufers, von dem Schanzengraben bis zur Mündung des Köhlbrandes, ift durch drei 

fhwarze Tonnen bezeichnet. Weber diefe Grenze hinaus dürfen Fahrzeuge nicht anfern. 

4) Das Ankern und VBeranfern von Schiffen im füdlichen Fahrmwaffer bei 

Meumühlen ift verboten und nur im nördlichen Fahrwaſſer, unterhalb des Quais in 
Meumühlen geftattet, Die füdlihe Grenze dieſes Anferplaßes ift Durch zwei fpiße, 

roth und weiß angeftrichene Bojen feftgeftellt; uur nördlich von der Flucht diefer Bojen, 

unterhalb der öftlihen Boje, dürfen Schiffe zu Anfer gebracht werden. 

Zumwiderhandlungen gegen dieſe Vorfchriften, welche zur Anzeige zu bringen 

die Hafenbeamten und die Hafenpolizei angewiefen find, haben außer der Verbindlichkeit 

zum Erfaß des etwa verurfachten Schadens zufolge $ 366 unter 10 des Strafgefeßs 

buchs Geldſtrafe bis zu fechzig Mark oder Hafı bis zu vierzehn Tagen zur Folge, 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 10. November 1879. 
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M 85. den 5. December 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Berehnung der Wechfelftempelabgabe von den in außerdeutfchen 

Währungen ausgedrüdten Wechfelfummen. 

Die nachftehende in Mo. 46 des Eentral:Blattes für das Deutſche Reich 

publieirte Befanntmachung bringt der Senat hierdurch noch befonders zur Öffentlichen Kunde: 

Betfanntmadhung, 
betreffend die Berechnung der Wechfelftempelabgabe von den in außerdentfchen Währungen 

ausgedrüdten Wechfelfummen. 

Auf Grund der Vorfchrift im Artikel 1 $ 3 des Gefeßes vom 4. Juni d. J. 

(Reichs: Gefeßblatt S. 151) wegen Abänderung des Gefeßes vom 10. Juni 1869, 
betreffend die MWechfelftempelfteuer, Hat der Bundesrath befchloffen, daß vom 1. Des 

cember d. J. ab an die Stelle der in der Befanntmachung zur Ausführung des Gefeges, 
betreffend die Wechfelftempelfteuer, vom 23. Juni 1871 (Reichs: Gefegblatt ©. 267) 
unter I zu $ 3 des Gefeßes enthaltenen Beftimmungen die nachfolgenden zu treten haben: 

Behufs der Umrechnung der in einer anderen als der NReihswährung aus: 

gedrückten Summen zum Zwede der Berechnung der Wechfelftempelabgabe find für die 

nachftehend bezeichneten Währungen die Dabei bemerften Mittelwerthe bis auf weiteres 
feftgefegt und allgemein bei der Berechnung des Wechfelftempels zum Grunde zu legen: 

1 Pfund Sterling » oe 0000. er... 20,20.% 

1 Gulden niederländifher Waͤhrung 1,70⸗ 

l amerifanifcher Dollar ..... een MET 

1 Franf, Lira Gold, finnifhe Mark, fpanifche 
Delta Bold „vo. 00 9/860 

1 ruffifher Rubel...» en 0 

1 oͤſterreichiſcher Gulden (Silber je Papier) . .. 170 
100 fchwedifche, norwegifche oder dänifche Kronen . . . 112,50 

100 fpanifhe Mealnm - oo. o oo ron eo 00... 21,00 

1 portugiefifcher Milreis 2.2000 nenne 4,50 

Berlin, den 12. November 1879. 

nn mn mn ww sw 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 

Scholz. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 5. December 1879. 
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M 86. den 5. December 1879. 

Nevidirte Leihhaus:- Ordnung. 

Nachdem durch uͤbereinſtimmenden Beſchluß von Senat und Buͤrgerſchaft eine 

Revidirte Leihhaus-Ordnung beliebt worden, wird dieſelbe nunmehr nachſtehend 

mit dem Hinzufügen zur Öffentlichen Kunde gebracht, daß das Geſetz am 1. Januar 1880 

in Kraft tritt: 

l. Verwaltung und Beamte. 

$ 1. 

Die Verwaltung des Leihhaufes ift der Finanzs Deputation unterftellt, welche 

zwei ihrer Mitglieder mit der fpeciellen Aufficht über den Gefchäftsbetrieb beauftragt. 

$ 2. 

Als Erfter Beamter fungirt der Lombardverwalter. Außerdem beftcht das 

Beanitenperfonal aus dem Lombardfchreiber, einem Caffenbeamten, einem Lagerauffeher 

und einem Boten. Die Herbeiziehung von temporairen Hülfskräften in Fällen der 

Gefchäftsüberhäufung bleibt vorbehalten und wird dafür ein angemefjener Betrag im 

Budget ausgefeßt. 
Der Lombardverwalter und der Lombardfchreiber werden von der Finanz: De: 

putation erwähle und, nachdem die Wahl vom Senate confirmirt worden, vor demfelben 

beeidigt. Die übrigen Beamten werden von der Finanz Deputation nach ihrem alleinigen 

Ermeſſen erwählt und haben vor dem Präfes der Finanz Deputation einen Amtseid 

zu leiften, 

Der Amtseid fämmtlicher Beamten fol zugleich das Geloͤbniß firenger Vers 

fhroiegenheit über alle Vorkommniſſe im Gefchäftsverfehr der Anftalt, ſoweit nicht 

anderweitige Pflichten gegen den Staat dem entgegenftehen, enthalten. 

$ 3. 
Sämmtlihe Beamten find, ein jeder hinfichtlich des ihm zugetwiefenen Gefchäfts: 

freifes, für getreue und forgfame Amtsführung dem Staate verantwortlich und haben 

eine angemeffene Caution zu ftellen (f. $ 25). 

1. Gefchäftszeit. 

$ 4 

Das Reihhaus fol mit alleiniger Ausnahme der Sonn: und Fefttage und der 

Auctionstage täglih von 9 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags dem Publikum 
geöffnet fein. 
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Die Finanz Deputation fann unter Zuftimmung des Senats außerdem auch zu 
anderen Stunden Annahme und Herausgabe der Pfänder anordnen. 

I. Belcehnungsbedingungen. 

$5 

Eine Belehnung nur ſolcher Gegenftände findet Statt, welche einen allgemein 
gangbaren Werth haben, feinen zu großen Raum einnehmen und bei forgfältiger Auf: 
bewahrung während der WVerfaßzeit weder dem Verderb, noch einer bedeutenden Werth: 

abnahme ausgefegt find. 

Belehnungsfähig find ferner Hamburgifhe Staatspapiere und Sparkaffenbücher. 

Bon der Belehrung ausgefchloffen find: Dienftuniformen und Dienftwaffen, 

alle Gegenftände, welche mit dem Abzeichen der Allgemeinen Armen: Anftalt, fonftiger 

Öffentlichen Anftalten, der Kirchen oder der milden Stiftungen verfehen find, fowie 
Handwerksgeraͤth. 

$ 6. 

Vorfhüffe an Pfandleiher und Minderjährige find unterſagt. Auch den An: 

geftellten des Lombard darf unter Feinen Lmftänden für eigene oder fremde Rechnung 
ein Vorſchuß bewilligt werden. 

Gegenftände, bei welchen WBerdachtsgründe vorliegen, daß fie geftohlen fein 
könnten, dürfen nicht in Werfaß genommen werden. 

Die Verfiegelung von eingebrachten Pfändern ift nicht geftattet. 

$ J. 

Die Beurtheilung des Werthes des einkommenden Pfandes und die Beſtimmung 

des darauf zu gewaͤhrenden Vorſchuſſes iſt dem Verwalter allein uͤberlaſſen und geſchieht 

für feine Gefahr und Rechnung (ſ. $$ 18 und 24). 

$ 8 

Der niedrigfte Vorſchußbetrag ift auf 46 1 feftgeftellt, der Höchfte auf „4 1000. 

$ 9. 

Ein jedes Darlehn wird auf fehs Monate gefchloffen. 

Den Pfandfegern it es jedoch geftattet, ein verfegtes Pfand auch vor Verfall 

einzuldfen und wird in folhem Falle die Gebühr nur für die Zeit, während welcher 

das Pfand verfeßt geftanden, berechnet, wobei jedoch der angefangene Monat für voll 

gerechnet wird, 
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Eine Erneuerung des Vorſchuſſes nach Ablauf der fechsmonatlihen Frift ift 
nah Ermeffen des Verwalters geftattet; Diefelbe wird jedoch in jeder Beziehung wie 

eine neue Belehnung behandelt. 

$ 10. 

Für Zinfen und ſaͤmmtliche Koften wird dem Pfandfeger eine Gebühr von 
1 Pfennig für jede Mark und jeden angefangenen Monat berechnet, und bei Einlöfung 
oder Erneuerung des Pfandes erhoben. 

$ 11. 

Jedem Pfandfeger wird ein mit der Munımer des Pfandes und dem Datum 

der Anleihe verfehener Lombardzettel ausgehändigt, worauf der verfeßte Gegenftand 
genau bezeichnet und der Vorſchußbetrag notirt, ſowie die Beſtimmungen über die 

Verfallzeit und die Gebühr abgedruckt find. 

$ 12. 

Gegen Einlieferung des Lombardjertels bei oder vor Verfall und gegen Ruͤck⸗ 
zahlung des Anlehens mit der darauf haftenden Gebühr foll das Pfand unverändert 

und unverlegt fofort an den Inhaber des Zertels zurückgegeben werden und dürfen 
dafür feine fonftige Gebühren oder Koften irgend welcher Art gefordert oder am: 

genommen werden. 

$ 13. 

Sollte ein Pfand durch Feuersbrunft, Einbruch oder andere Ungluͤcksfaͤlle 

befhädige werden oder verloren gehen, fo wird dem Pfandfeger die Erftattung des 

Anlchens ſammt Zinfen erlaffen; doch hat er weiter nichts zu fordern. 

IV. Auectionen. 

$ 14. 
Die bei Verfall uneingelöft gebliebenen Pfänder werden im Öffentlihen Ausrufe 

verfauft nnd zu dem Behufe alljährlich mindeftens zwei Auctionen im Leihhaufe abs 

gehalten. Die beiden regelmäßigen Auctionen finden um Oftern und um Michaelis ftatt. 

Jeder Auctionstermin foll wenigftens vierzehn Tage vorher Öffentlich befannt 
gemacht werden. 

$ 15. 

Verwalter und Schreiber müffen bei den Auetionen gegenwärtig fein und hat 
jeder von ihmen über den Werfauf der Pfänder abgefondert Buch zu führen. Alles 

Ereditgeben für die in den Auctionen verkauften Gegenftände ift den Beamten auf 
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das Strengfte unterfagt; vielmehr ift dies, wie in anderen Auctionen, lediglich Sache 
des Auctionators. 

$ 16. 

Die Eincaffirung des Ertrages der im Ausruf verkauften Pfänder wird 
lediglich vom Auctionator bewirkt und hat derfelbe nach Abzug feiner Gebühren und 

Koften den Nettoerloͤs direct an die Hauptftaatsfaffe abzuführen. 

$ 17. 

Zur Deckung der Verfaufsfoften wird von der Verfaufsfumme eine Auctionss 
gebühr von 6 pEt. in Abzug gebraht. Die Zinfen werden auf verfaufte Pfänder 

bis zum erften Tage des Öffentlichen Ausrufs berechnet, jedoch fo, daß der laufende Monat 
für einen vollen gerechnet wird. 

$ 18. 

Was bei dem öffentlichen Verkaufe nach Abzug der Auctionsgebühren und 
der rückftändigen Zinfen aus dem einzelnen Pfande weniger als der Vorſchußbetrag 

gelöfet wird, ift lediglich zu Laften des Lombardverwalters und muß von ihm allein 
aus eigenen Mitteln getragen werden. 

Der etwaige Ueberſchuß dagegen foll demjenigen, welcher innerhalb eines 

Jahres nach beendigter Auction den darüber ausgeftellten Lombardzettel einliefert, 
unverfürzt ausgezahlt werden. Die nah Ablauf eines Jahres nicht abgeforderten 
Ueberfchüffe find der Staatskaſſe verfallen. 

V. Gefchäftsleitung, Buchführung, Kaffe und Inventariſirung. 

$ 19. 

Der Verwalter hat die Oberauffiche über fämmtliche Beamten und leitet den 

Verkehr mir den Pfandfegern nah Maaßgabe der gefeglihen Beftimmungen. Unter 
feiner Werantwortlichfeit werden die Bücher des Lombard nah den Megeln kauf— 

männifcher Buchhaltung geführte und liege es den verwaltenden Finanz Deputirten ob, 

die ordnungsmäßige Einrichtung und Führung der Bücher zu beauffichtigen. 

$ 20. 

Die Kaffe ift dem Verwalter und dem Schreiber gemeinfchaftlih anvertraut. 

Deshalb darf der eine ohne den anderen die in dem Comptoir des Leihhaufes befindliche, 

mit zwei Schlöffern verfehene Kifte, wozu jeder der Beamten einen Schlüffel hat, 

nicht Öffnen und weder Geld hineinlegen noch herausnehmen. 
In der Megel foll der Kaffenbeftand die Summe von 6 6000 nicht über: 

feigen und der Mehrbetrag an die Hauprftaatscaffe abgeliefert werden. 
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Der Kaffenbeamte vermittelt den Kaffenverkehr mit dem Publikum. Er erhätt 

zu dem Ende täglich eine entiprechende Summe von dem Verwalter und dem Schreiber, 

und liefere am Schluffe der Gefchäftszeit den Saldo wieder an diefelben ab. Er darf 

feine andere Zahlungen Teiften, als gegen Anweifungen des DBermwalters und hat für 
eingehende Zahlungen auf den Lombardzetteln Quittung zu leiften, gegen welche die 
Auslieferung der Pfänder erfolgt. 

$ 21. 

Dem Lagerauffeher liege die Erhaltung der Ordnung in den Lägern ob; er hat 
für gehörige Lagerung der Pfänder und für die Herausnahme der ausgelöften Pfänder 

nach Maafgabe der ihm desfalls bezichungsweife vom Verwalter und vom Schreiber 
ertheilt werdenden Anmweifungen Sorge zu tragen und das Lagerbuch zu führen. 

$ 22. 

Die verwaltenden Finanz Deputirten haben wenigftens einmal monatlih die 

Kaffe zu revidiren und mindeftens viermal jährlich in unregelmäßigen Zwifchenräumen 
eine Revifion unter den verfegten Pfändern vorzunehmen. 

$ 23. 

Alzjährlih einmal ift ein Anventarium aller im Haufe befindlichen Pfänder 

aufzunehmen. 

VI. Beamtengehalte und Eautionen. 

$ 24. 

Der Lombardverwalter und der Lombardfchreiber werden mit Vorbehalt beider: 

feitigee fechsmonatlicher Kündigung, der Kaffenbeamte und der Lagerauffeher mit Bor: 
behalt gegenfeitiger dreimonatlicher Kündigung angeftellt. 

Der jeßige Verwalter erhält ein feftes Gehalt von „ 4000. Außerdem 
bezieht er den vierten Theil von dem Jahres-Ueberſchuß der Einnahmen des Leihhaufes 
über fämmtliche Verwaltungs: und Betriebs: Ausgaben deffelben, nachdem von folchem 

Ueberfhuß ein Averfionalberrag von „/L 20,000 für Zinfen und Mierhe in Abrechnung 

gebracht iſt. Diefer Antheil wird dem Verwalter mit einem jährlichen Minimum von 

16 3000 garantirt, wird demfelben aber auch nur bis zu einem jährlihen Marimum 

von 46 5000 vergütet. 

Endlich bezieht der Verwalter noch eine Entfchädigung von AG 600, für etwaige 

durch Minderertrag der Pfänder ihm verurfachte Verlüfte (ef. $ 18). 

Der Lombardfchreiber erhält ein feftes Gehalt von 4500, der Kaffenbeamte 

von „A 2000, der Ragerauffeher von „46 1800, der Vote von 16 1200. 
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$ 25. 

Lombardverwalter und Lombardfchreiber haben eine Eaution von je „/6 12,000 
zu leiften, die beiden anderen Beamten beftellen je 6000, der Bote A6 600 Eaution. 

$ 26. 

Der Finanz Deputation liegt ob, die erforderlichen Worfchriften über die Ges 

(häftseintheilung, über die Vertretung der Beamten in Berhinderungsfällen, über forgfame 

Aufbewahrung der Pfänder, über Buch: und Kaffenführung, über gehörige Eontrofe 
und über Ablieferung der Gelder zu erlaffen, auch etwaige Beftimmungen über den 
Totalbelauf des vom Lombard überhaupt zu leiftenden Vorſchuſſes und fonftige Ver: 

waltungsmaaßregeln nah Maaßgabe diefes Gefeges zu treffen. 

$ 27. 

Sobald diefes Gefeg in Kraft getreten ift, gilt die Neue Leihhauss Ordnung 
vom 26. Movember 1873 für aufgehoben. 

Gegeben in der Verſammlung des Senars, Hamburg, den 5. December 1879. 

M 87T. den 8. December 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend den der Stadt Bergedorf zu leiftenden jährlihen Staatsbeitrag. 

In Ausführung von $ 10 des Bergedorfiſchen Organiſationsgeſetzes vom 
30. December 1872 hat der Senat in Uebereinftimmung mit dee Bürgerfchaft befchloffen 
und verfünder hierdurch als Geſetz, was folgt: 

Der Stadt Bergedorf ift aus den flaatsfeitig in “Bergedorf eingehobenen 

Grund: und Einfommenfteuern des jedesmaligen Vorjahres fünf und fiebenzig Procent 

als Beihülfe zu den Koften und lofalen Bedürfniffen der Gemeindeverwaltung von der 

Staatscaffe bis auf Weiteres jährlich zu leiten. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 8. December 1879. 
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M 88. den 12. December 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Negulativ für den Betrieb auf den Quai-Geleifen. 

Der Senat bringt nachftehend das durch übereinftimmenden Beſchluß von 

Senat und Biürgerfchaft feftgeftellte Negulativ für den Betrieb auf den Quai— 

Geleifen zur Öffentlihen Kunde: 

$ 1. 

Die dem Staate gehörigen Geleife der Quai-Anlagen auf dem Grasbroof 
find zur Wermittelung des Güter-Transports zwifchen den Quai:Anlagen und den 
Bahnhöfen der in Hamburg einmündenden Eifenbahnen beftimmt. 

$ 2. 

Der Fahr: und Nangirbetrieb auf den QuaisGeleifen wird für Rechnung des 

Staates von der AuaisBerwaltung ausgeführt und haben fich die Eifenbahnverwaltungen 
wegen Weberführung der von ihnen zu ftellenden Güterwagen von und nad den 

Bahnhöfen mit der Quai-—⸗Verwaltung in Verbindung zu feßen. 

$3. 

Die nad) den Quai-⸗Anlagen beftimmten Züge, welche von der Berlin Hamburger 
fowie deren Anfchluß: und Hinterbahnen fommen, find von der Bahnverwaltung auf 

den Geleifen an der Einmündung der Quaibahn in den Bahnhof, diejenige von der 

Edn: Mindener Bahn und deren Anfchluß: und Hinterbahnen an dem Uebergabegeleife 

öftfih vom Schuppen 16 dem Quai-Beamten mit einem WVBerzeichniffe der im Zuge 

befindlichen Wagen zu überliefern, aus welchem genau zu erfehen ift, für welches Schiff 

bezw. Schuppen, der oder die betreffenden Wagen beftimmt find. 

Der MWeitertransport nach den Schuppen der QuaisAnlagen gefchieht durch 

die Quai⸗Verwaltung, desgleichen ift das Ausladen der Güter Tediglih Sache derfelben. 

Die mit der Bahn nach den Quai's zu befördenden, für verfchiedene Schiffe 

beftimmten Eilguͤter müffen die Bahnverwaltungen der QuaiVBerwaltung thunlichft 

getrennt rechtzeitig überliefern. 

Erfolgt der Transport ſolcher Eilguͤter mittelft Rollwagen, fo dürfen die 

Bahnverwaltungen eine höhere als die für den Bahntransport vorgefchriebene Gebühr 
nicht erheben. 
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$ 4. 

Auf den in vorftehenden Paragraphen benannten UWebergabegeleifen findet in 
derfelben Weife Die Uebergabe der von den Quai's fommenden Wagen ftatt und ift 

die MWeiterbeförderung von dort Sache der Bahnverwaltungen. 

$5. 

Für die nah dem Quai gelangenden beladenen Wagen beträgt die Lauffrift 
einen Tag von dem Zeitpunkt der Lebergabe ($ 3) ab gerechnet. 

Die Entladung hat die Duai:Berwaltung für die Wagen der hier einmändenden 
Bahnen innerhalb 48 Stunden, für die Wagen fremder Bahnen innerhalb 24 Stunden 
zu befchaffen. Werden dieſe Friften nicht innegehalten, fo hat die Quai-⸗Verwaltung der 
refp. Bahnverwaltung eine Wagenftrafmiethe von ./6 3 per Tag zu zahlen. Mit der 

beendeten Entladung treten die Wagen im die Dispofition der Bahnverwaltung zurüc, 

$ 6. 
In Uebereinftimmung mit $ 6 al. 2 des Quai-Reglements vom 10. Februar 1877 

ift die Auai- Verwaltung nicht verpflichtet Güter zu übernehmen für Schiffe, denen ein 

Ladeplag am Quai noch nicht angemwiefen if. Außerdem bleibt der Verwaltung das 
Recht vorbehalten, den Zugang von Wagen ganz oder theilmweife zu fuspendiren und 

für die Wiederaufnahme der Zufuhr den Zeitpunft zu beftimmen. 

Für die hieraus etwa entftehenden Nachtheile hafter Die Quai⸗Verwaltung nicht. 

Die Bahnverwaltungen andererfeits find befugt, in Zeiten außergewöhnlichen 

Verkehrs, wenn die Möglichkeit der unverzögerten Abnahme aller für den Quai 
beftimmten, beladenen Wagen zweifelhaft erfcheint, zu verlangen, daß die Schiffszettel 

über Güter, welche dem Quai zugeführt werden follen, vorher von der Quai-Ver— 
waltung zum Zeichen der Bereitwilligkeit zur Abnahme abgeftempelt, diejenigen Güter 

aber, Hinfichtlih welcher innerhalb der von den Bahnverwaltungen feftgefegten Frift, 
von der Quai:VBerwaltung abgeftempelte Schiffszettel nicht beigebracht werden, an dem 
gewöhnlichen Entladungsplägen der Bahnhöfe abgenommen werben. 

$ 7. 

Die Frachtbriefe über Diejenigen Güter, welche von den Quai-Anlagen vermittelft 
der hier einmindenden Eifenbahnen über Hamburg hinaus weiter befördert werden 
folfen, müffen nach ordnungsmäßig erfolgter Abftempelung durch die Quai⸗Verwaltung 
von den Verfendern an die betreffenden Gütererpeditionen behufs Abnahme der Güter 

vom Quai und deren Verladung übergeben werden. 
49° 
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$ 8. 

Das Beladen der Wagen gefchiceht durch die QuaiVerwaltung und zwar 
foweit als thunlich in der MWeife, daß ein nochmaliges Umladen der Güter auf den 
Bahnhöfen vor ihrer Weiterbeförderung nicht erforderlih wird. Die hierzu erforder: 

lihen Wagen hat die betreffende Eifenbahn: Verwaltung zu ftellen und zwar fo recht: 

zeitig, daß die Beladung innerhalb dreier Tage nach Lebergabe des abgeftempelten 

Frachtbriefs erfolgen kann, vorausgefeßt, daß bei der Uebergabe des Frachtbriefs das 

Gut bereits ladefähig auf dem Schuppen vorhanden war. Werden dieſe Friften 

durch DMichtgeftellung von Wagen Seitens der betreffenden Bahnverwaltung über: 
fohritten, fo hat Ddiefelbe die im Quaitarif vorgefchriebene Lagermiethe an die Quai— 

Verwaltung zu entrichten, es fei denn, daß die Nichteinhaltung der vorgefchriebenen 
Friften durch außergewöhnliche Verkehrs: oder Berriebsverhäftniffe entfchuldige wird. 

Diejenigen Güter, welche vor ihrer MWeiterfendung der zollamtlihen Behandlung 
unterliegen, muͤſſen nach erfolgter Verladung am Quai, innerhalb 24 Stunden der 

betreffenden Zollftelle zugeführt werden. 

$ 9. 

Die Uebergabe der Güter an die Bahn gefchieht auf den Schuppen der 

Auai-Anlagen an die dazu Ddefignirten Beamten der betreffenden Bahnverwaltung und 
zwar nad) Gewicht, Marke, Nummer refp. Stückzahl auf Grund und nah Inhalt 

der Frachtbriefe in der Weiſe, daß fämmtliche zu einem Frachtbriefe gehörigen Güter 

unmittelbar hintereinander übergeben werden. Güter, zu denen die erforderlichen 

Frachtbriefe der Eifenbahn Seitens der Verfender noch nicht zugeftellt, ſowie Güter 
fendungen, welche nah Inhalt der Frachtbriefe nicht vollftändig find, find die Eifen: 

bahn: Gefellfchaften abzunehmen nicht verpflichtet. 

Erforderliche Nachtarbeit beftimmt die Duai:Berwaltung und haben die Eifens 
bahn:Gefellfchaften derartigen Anträgen zu entfprechen. 

$ 10. 

Die Haftpflicht der Eifenbahn:Gefellfchaften für diejenigen Güter, welche den 

Quai⸗Anlagen zugeführt werden, erlifcht mit dem Augenblicke, wo die Duai- Verwaltung 
diefe Güter auf den Schuppen unbeanftandet annimmt, ebenfo erlifcht die Haftpflicht 

der Quai-Verwaltung für die Güter, welche fie den Eifenbahnen übergiebt mit dem 

Zeitpunft, wo Die Uebergabe an die Eifenbahnen auf dem Schuppen unbeanftandet 

erfolgt ift. Die Quittung über abgelieferte Güter erfolgt auf der, von dem abliefernden 

Theile angefertigten Defignation, Monituren hinfichtlid nicht wohl conditionirter Güter 
find ſowohl Seitens der Auai: Verwaltung, als auch der Eifenbahnen bei der Uebergabe 
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auf dem Schuppen, nah einem bereit zu haltenden Schema bei Verluft des Rechts 

der Monitur fhriftlih zu machen und ift fofort von dem anderen Theile anzuerkennen, 

daß die Monitur erhoben ift. 
gs. 

Bei der Uebergabe der Wagen von der VBahnverwaltung an die Auais 

Verwaltung und von der Auai: Verwaltung an die Bahnverwaltung ($ 3) find diefelben 
von Beamten der beiderfeitigen Verwaltungen zum Zwecke der Feftftellung etwa vor 

handener Mängel und Befchädigungen gemeinfchaftlich zu revidiren. 

Für Mängel und Befchädigungen, welche bei dieſer Reviſion vorgefunden 
werden, haftet die übergebende Verwaltung. 

Eine Haftpflicht für Befchädigungen des Inhalts der Wagen uͤbernimmt die 
Duai:Berwaltung nur in dem Falle, daß derartige Befchädigungen nachweislich bei der 
Beförderung der Wagen von den Uebergabegeleifen an den Schuppen oder umgefehrt 
durch die Quai⸗Verwaltung durch ihr Verſchulden entftanden find. 

$ 12. 
Die Beftellung leerer Wagen erfolgt bei den dazu beftimmten Gütererpeditionen 

der Bahnverwaltungen. 

Für die möglichft fchleunige Zuführung folher Wagen an die Schuppen nad) 

Uebergabe Seitens der Bahnverwaltungen wird die Quai-Verwaltung befondere Fürs 
forge tragen. Es fteht jedoch der Quai⸗Verwaltung die ausfchliegliche Entfcheidung 
über die Meihenfolge der Ent: refp. Beladung der Wagen zu. 

$ 13. 
Es ift den Eifenbahnen geftattet einen Beftand von leeren Wagen am Quai 

zu halten, jedoch nur fomweit die Rangir:VBerhältniffe Dies geftatten, worüber im einzelnen 

Falle die Quai-⸗Verwaltung zu beftimmen hat. 

$ 14. 

Für den Transport und das Aus: oder Einladen der Güter, welche auf den 

AuaisÖeleifen befördert werden, wird Geitens der Quai:Berwaltung durch Vermittelung 

der betreffenden Eifenbahnverwaltung von den Empfängern beziehungsweiſe Verſendern 
an Gebühren erhoben: 

1. Für folgende Güter in Sendungen von mindeftens 100 Center: 
Afphalt, Afphalterde, Borke, Blei, Braunftein, Buchweizen, Cement, Ehilifalpeter, 

Eichorienwurzeln, Eofes, Dünger (fünftlichen), Eis (rohes), Eifen (Roh: Bruch: 
und altes), Eifenbahnfchienen, Erdwachs, Flußfpath, Getreide, Glasbruch, Glauber: 
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falz, Griesmehl, Guano, Hanffaat, KHeringe, Heu, Hirfefaat, Hülfenfrächte, 

Kartoffeln, Kartoffelftärke, Kartoffelftärfemehl, Kartoffelſyrup, Kleie, Knochenmehl 

zum Düngen, Kreide, Kupfererz, Leinfaat in Saͤcken, Leinfuchen, Leinkuchenmehl, 
Lupinen, Mais, Mal, Marmor (unverarbeitet und unverpackt), Mehl von 

Getreide, Oelkuchen, Delfaat in Saͤcken, Nutzholz (inländifches, unverpadt), Pech 

(rohes, ſchwarzes), Porzellanerde, Rohzucker auch Sandzuder und Zuckermehl, 

Salz, Sand, Schiefer, Schilf, Schlammftärfe, Schwerfpath, Staͤrkezucker, Stärfer 
zucerforup, Steine (bearbeitete und unbearbeitete, unverpadt), Steinfohlen, Stein: 
kohlentheerpech, Theer, Thierfnochen (rohe, trockene), Thon, Thonerde, Thonröhren, 

Traubenzucker, Traubenzucerfgrup, Weizengries, Zinfbleh, Zink in Platten 

5 Pfennige per Eentner. 

2. Für die ad 1 genannten Güter, fofern die einzelnen Sendungen 100 Eentner 
nicht erreichen, fowie für alle andern Frachtguͤter 

7,5 Pfennige per Eentner. 

Sind jedoh in den Eifenbahn:Frachtfägen die Koften für das Eins: und Ausladen 
mitenthalten, fo trägt von dem sub 2 genannten Saße von 7,5 Pf. die Eifenbahn: 

verwaltung 2,5 Pf. 

Vorftehende Anfäge gelten im Verkehr mit fämmtlichen in Hamburg ein: 

mündenden Eifenbahnen. 
$ 15. 

Außerdem haben die Eifenbahnverwaltungen für Benußung der Quai⸗Anlagen 

eine Gebühr von 2,20 Pf. per Eentner aller für die betreffende Bahn auf den Quai: 

Seleifen bewegten Güter an die Quai-Verwaltung zu entrichten. Diefe Gebühr ift 
von den betreffenden Eifenbahnverwaltungen felbft zu tragen und darf der Fracht nicht 

zugefchlagen werden. 

$ 16. 
Ueber die in den $$ 14 und 15 feftgefegten Erhebungen haben fi die Bahn: 

verwaltungen allmonatlich mit der Quai-⸗Verwaltung zu verrechnen. 

$ 17. 
Die Eifenbahnverwaltungen find verpflichtet, fich allen im Intereſſe der Steuer: 

verwaltung zu machenden Vorfchriften unweigerlich zu unterwerfen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg den 12. December 1879. 
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M 89. den 12. December 1879. 

Gefes, 

betreffend das Schulwefen in den Landgemeinden. 

Der Senat bat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verfündet als Geſetz was folgt: 

Art 1. 
. Landgemeinden. 

Landgemeinden im Sinne diefes Geſetzes find diejenigen Gemeinden, welche nach 

Maafgabe der Hamburgifhen Landgemeinde:Ordnung vom 12. Juni 1871 oder deren 

fpäteren Abänderungen organifirt find, namentlich aljo die in dem Art. 2 der Lands 

gemeinde: Ordnung und dem $ 9 des Gefeges betreffend die Einführung Hamburgifcher 

Drganifationen in Bergedorf vom 30. December 1872 bezeichneten Gemeinden. 

Art. 2. 
Section ber Oberſchulbehörde. 

Fuͤr das Schulweſen in den Landgemeinden, deſſen Leitung und Beaufſichtigung 

nach $ 1 des Unterrichtsgeſetzes vom 11. Movember 1870 der Oberſchulbehoͤrde zuſteht, 

wird eine befondere Section derfelben eingeſetzt. Diefe Section hat alle der Ober: 

fhulbehörde in dieſem Gefege zugemwiefenen Angelegenheiten zu erledigen, fofern nicht 
ausdrücklich ein Anderes gefagt ift oder durch Befchluß der Oberfchulbehörde ein Anderes 

beftimmt wird. 

Zu den von der Dberfchulbehörde in die Section für das Landfchulmefen zu 

delegirenden Mitgliedern gehört außer einem Senatsmitgliede als WVorfigendem, einer 

der Schulraͤthe. Es treten ihr ferner zwei vom Genate zu delegirende Landherren als 
Mitglieder bei. 

Die Beflimmungen des Art. 24 der Landgemeindeordnung über die Competenz der 
Landherren in Randgemeindeangelegenheiten bleiben, foweit dieſes Gefeg nicht entgegenfteht, 
unverändert in Kraft. 

Durch Beſchluß der Oberfchulbehörde in ihrer Geſammtheit können einzelne 

Schulen des Landgebiets einer anderen Section unterftellt werden. 

Art. 3. 
Schulen. 

Jede Landgemeinde muß entweder fuͤr ſich allein oder mit anderen Gemeinden 
zuſammen eine oder nach Beduͤrfniß mehrere Gemeindeſchulen beſitzen. Ausnahmen ſind 
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nur dann zu geflatten, wenn für die Gemeindeangehörigen in anderer Weiſe für 
genägenden Schulunterricht geforgt iſt. 

Für jede Gemeindeſchule ift eine Schulordnung feftwuftellen, auf Grund welcher 
ein Schulvorftand die Schulangelegenheiten leiter (Art. 5 und 6). 

Die gegenwärtig in den Landgemeinden beftehenden Schulen find in der 
Anlage B zu Ddiefem Gefeg verzeichnet. Die Aufhebung einer der  beftehenden 

Ps Gemeindefhulen fowie die Errichtung einer neuen bedarf der Genehmigung der 
Dberfhulbehörde. 

Art. 4. 

Schulbezirke und Echulpflichtigfeit. 

Jede Gemeindefchufe ift für einen feft begrenzten Umfreis (ES chulbezirk) beftimmt; 
die in demfelben wohnhaften Kinder find für die Bezirksſchule nah Maafgabe der 
Beftimmungen des Unterrichtsgefeges ($$ 54—57) ſchulpflichtig. 

Der Nachweis, daß die die VBezirfefchule nicht beſuchenden Kinder den 
norhwendigen Unterricht empfangen, ift dem Schulvorftande und auf Verlangen auch der 
Oberſchulbehoͤrde fowie der Landherrenfchaft zu liefern. 

An die Stelle der „competenten Schulbehörde” des $ 57 des Unterrichts: 
gefeges fowie an die Stelle der „Polizei Behörde” in den $$ 57 und 58 dafelbft tritt 
die Landherrenfchaft. 

Art. 5. 

Schulorbnungen. 

Die für eine oder mehrere Gemeinden geltende Schulordnung ift von den 
betreffenden Gemeindeverfammlungen feftzuftellen, bedarf jedoch der Genehmigung der 
Dberfhulbehörde. Diefe muß verweigert werden, wenn die Schulordnung den in der 
Anlage A enthaltenen Normativbeſtimmungen oder den fonfligen Beftimmungen des 
gegenwärtigen oder eines anderen Geſetzes nicht entfpricht. Iſt in folhem Fall eine 

Verftändigung mit den Gemeindebehörden nicht zu erzielen, fo fleht es der Oberſchul—⸗ 

behoͤrde zu, die erforderlichen Aenderungen ſelbſt vorzunehmen und die ſo veraͤnderte 
Schulordnung zur Ausführung bringen zu laſſen. 

Art 6. 

Inhalt der Schulordnungen. 

Die Schulordnungen der Landgemeinden müffen Anordnungen treffen: 
1. über die Zufammenfegung des Schulvorftandes, dem der Schullehrer als Mitglied 

angehören muß, fowie über die Wahlart und die Pflichten und Befugniffe des 
Schulvorftandes, namentlih auch über das Verfahren bei der Wahl der Lehrer 
und bei der Entlaffung der nicht feftangeftellten Lehrer; 
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9. über die Anzahl der anzuftellenden Lehrer, deren Obliegenheiten, fowie die Gehalts: 

fäge und das fonftige Einfommen derfelben; 

3. über die täglichen Unterrichtsftunden; 

4. über die Ferien und die regelmäßige Zeit für die Aufnahme und Entlaffung 

der Schüler; 

5. über die Beurlaubung der Lehrer und über die Vertretung derfelben bei Verhinderung 
durch Krankheit oder Abwefenheit und bei eintretenden Vacanzen; 

6. über die Ausführung der Vorfchriften des vierten Abfchnittes des Unterrichtsgefeßes; 

7. über den Berrag des Schulgeldes. 

Art. 7. 

Sculvorftand. 

Nach Maafgabe der Schulordnung ift der Schulvorftand einzufegen. 
Die von der Oberfhulbehörde damit beauftragten Mitglieder derfelben können 

die Berufung des Schulvorjtandes anordnen, der Sitzung deffelben beimohnen und von 
den Protocollen Einfiht nehmen. 

Art. 8. 

E chulinfpectoren. 

Die fpecielle Beauffihtigung des Landfchulwefens wird einem Schulinfpector 
übertragen, welcher zu den Sißungen der Section mit berarhender Stimme hinzujuziehen 

ft. Derfelbe hat mindeftens zweimal im Yahre eine Ynfpection jeder einzelnen Schule 

vorzunehmen und über etwaige von ihm bemerfte Mängel, infofern fich diefelben nicht 

durch Beſprechung mit dem Schulvorſtand fofort erledigen laffen, zu berichten und 

wegen Abftellung der Uebelflände die behufigen Anträge der Oberfchulbehörde vorzulegen, 

Die Oberfchulbehörde ift befugt auf eingezogenen Bericht des Schulraths bei 
fih herausftellendem Bedürfniß für eine oder mehrere Gemeindefchulen überdies eine 

in der Gemeinde oder einer benachbarten Hamburgifchen Gemeinde anfäffige geeignete 

Perfönlichfeit zum Localfchulinfpector zu beftellen. Der Localfchulinfpector ift als 

ftändiger Vertreter der Dberfchulbehörde für die Inſpection der betreffenden Schule 

zu behandeln. 

Den Landherren und den übrigen Mitgliedern der in Art, 2 erwähnten Section 

bleibe felbftverftändfich jederzeit unbenommen, perfönli von dem Zuftand der Schulen 

Kenntniß zu nehmen. 
Art. 9 

Verpflichtungen ber Gemeinden. 

Die Gemeinden haben nad Art. 4 der LandgemeindesDrdnung vom 12. uni 

1871 für ihe Schulwefen Sorge zu tragen. 
50 
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Namentlich liege ihnen die Salarirung der Lehrer, die Befhaffung und Er: 

haltung des Schulinvenrars und die WVerpflihtung ob, die Schulgebäude und die 

MWohnungen der Lehrer in gehörigem Stande zu erhalten, fowohl wenn. diefelben 

Eigenthum der Gemeinde, als auch wenn fie Staatseigenthum oder von Geiten des 

Staates erbaut und bisher unterhalten, der Gemeinde aber zur Benußung übergeben 
worden find. Sind diefelben Eigenthum der Kirche oder der Gemeinde und der Kirche 
gemeinfchaftlih, fo gelten die Beflimmungen des Art. 13. 

Die Oberfchulbehörde hat darüber zu wachen, daß in den Gemeindefhulen 

in feiner Beziehung, namentlich auch nicht in den baulichen Einrichtungen, unter die in 

den Normativbeftimmungen, Anlage A, aufgeftellten Erforderniffe hinuntergegangen werde; 

fie hat, wo fie eine Aenderung des Beftehenden für unerläßlich hält, diefelbe zu verfügen. 

Art. 10. 

Staatöbeihülfe. 

Den Landgemeinden wird zu den Ausgaben für ihre Gemeindefchulen Raatsfeirig 
eine Beihülfe in folgender Weiſe geleifter: 

1. Es werden denfelben nah Maaßgabe des Art. 21 aus der Staatscaffe vergütet 
Diejenigen einmaligen Aufwendungen, welche erforderlich werden, um Sculrdume 

und Schulinventar den Anforderungen diefes Geſetzes entfprechend herzuftellen. 

2. Die Koften eines Meubaues oder bedeutenderen Umbaues von Sculhäufern, 

welche Die betreffende Gemeinde nah Anordnung der Oberfchulbehörde unter 

Zuftimmung und Leitung der zuftändigen Baubehörde ausgeführt hat, werden ihre 

aus der Staatscaffe verguͤtet. Jedoch iſt hierzu im jedem einzelnen Fall die 

Genehmigung des Senates einzuholen. Den dazu geeigneten Pla hat die Ger 
meinde unentgeltlich herzugeben oder anzufchaffen. 

3. Die in Gemäßheit des Unterrichtsgefeges und des gegenwärtigen Geſetzes den 
Lehrern an einer Gemeindefchule gebührenden Penfionen und Dienftzulagen find 

ihnen aus der Staarscaffe zu zahlen. Die erfteren richten ſich nach den zur Zeit 

des Eintritts der Penfionirung geltenden gefeglichen Beſtimmungen. Bei Eintritt 

des Geſetzes bereits bemilligte Penfionen werden von der Staatscaffe übernommen. 

Das Gnadenquartal wird von der Gtaatscaffe in foweit bezahlt, als der Gemeinde 

durch Bezahlung deffelben eine größere Laft erwachfen würde als die bis dahin 

ihr obgelegene. 

Art. 11. 

Lehrer. 

Die Wahl des Schullehrers und der anderen feftangeftellten Lehrer erfolgt 

durh die nah der Schulordnung zuftändige Gemeindebehörde aus einem vonder 
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Dberfhulbehörde zu präfentirenden Wahlauffag von drei Perfonen. Die Wahl der 

Huͤlfslehrer iſt nicht befchränfe, bedarf aber der Beſtaͤtigung der Oberſchulbehoͤrde. 

Art. 12. 

Entlaffung der Lehrer. 

Der Senat ift berechtigt, auf Antrag der Dberfchulbehörde anzuordnen, daß’ 

feftangeftellte Lehrer, falls fie den Anforderungen ihres Amtes wegen vorgeräcten Alters, 

körperlicher oder geiftiger Schwäche zu genügen nicht mehr im Stande find — auch 

ohne ihre Einwilligung — in den Nuheftand verfegt werden. 
Sind folhe Lehrer mindeftens 10 Jahre, aber weniger als 25 Jahe⸗ an 

hieſigen oͤſſentlichen Schulen feſtangeſtellt geweſen, fo beziehen fie J, find fie aber 25, 

30,.40, oder 50 Jahre feftangeftellt geweſen, fo find fie berechtigt, 3, 2, $ oder $ ihres 

Gehalts in Anfpruch zu nehmen. Der Werth der Amtswohnung, des Oartenlandes 

und des Brennmaterials fommt hiebei nicht in Anrechnung. Für den Fall einer Abäns 

derung des $ 18 des Unterrichtsgefeßes bleibt eine analoge Abänderung der vorftehenden 
Säge vorbehalten. 

Bei der Anftellung folcher Echrer, welche bereits feftangeftellt gewefen oder 

eine felbftftändige Stellung im Schulfad hier oder auswärts eingenommen haben, hat die 

Dberfchulbehörde den Beginn der für die Penfionsberechnung maaßgebenden Amtsdauer 

nah Prüfung der vorliegenden Verhaͤltniſſe eventuell auf einen früheren Zeitpunft 

feftzufegen. 
Ueber folche Pflichtverlegungen der feftangeftellten Echrer, welche nicht unter 

das Strafgeſetzbuch fallen, hat die Oberſchulbehoͤrde nach gemährtem Gehör disciplinarifch 

zu entfcheiden und erforderlichen Falls ſelbſt die Entlaffung zu verfügen. 

Nicht feftangeftellte Lehrer fiehen in der Megel auf gegenfeitige vierteljährige 

Kündigung mit der Befchränfung, daß der Austritt, ungewöhnliche Fälle ausgenommen, 
nur zu Dftern oder zu Michaelis ftatrfinden darf; diefelbe fann von Seiten der Schule 

auf Anordnung der Oberfchulbehörde oder durch einen von derfelben zu genehmigenden 

Beſchluß des Schulvorſtandes erfolgen. 

Art. 13. 

‚Kirchenfchulen. 

Bei denjenigen Schulen, deren Lehrer zugleich als Küfter, Organift, Vorſaͤnger 
oder mit ähnlichen Funcrionen bei einer Kirche angeftellt find, hat die Oberfhulbehörde 

darauf zu achten, daß über die Regelung der Verhältniffe zwifhen dem Schulvorftand. 

und dem Kirchenvorftand durch Vermittlung des Landherrn eine Verftändigung herbeis 

geführt wird. Iſt eine folche wicht zu erlangen, fo hat die Oberfchulbehörde in ihrer 
50* 
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Gefammeheit, mit Vorbehalt des MRecurfes an den Senat zu entfheiden. Für foldhe 

Schulſtellen werden die nah Art. 9 erfolgenden Beihülfen des Staates auf Grund 

derjenigen Summen berechnet, melde die bürgerlihe Gemeinde als Gchalt für den 
Schuldienſt zahlt. 

Schulen, welche ausfchließlihes Eigenthum der Kirche bleiben oder in das 

ausfchliegliche Eigenthum der Kirche übergehen, können von der Oberfchulbehörde, unter 

Vorbehalt des Widerrufs, als Gemeindefchulen anerfannt werden, fei es neben der Durch 

Art. 3 für die berreffende Gemeinde geforderten Gemeindefchule, fei es an Stelle ders 

felben. Für ſolche Kirchenfchulen gelten diefeiben Beftimmungen wie für die Gemeinde: 

ſchulen, doch liegen die durch diefes Gefeß den Landgemeinden auferlegten Verpflichtungen 

ausfchließlich der Kirchenverwaltung ob. Der Seitens der Kirche mit der Verwaltung 

der Kirchenfchulen betraute Vorftand tritt zu der Oberfchulbehörde in ein gleiches Vers 

haͤltniß wie der Schulvorftand einer Gemeindefchule. Kirchenfchulen, welche nicht als 

Gemeindeſchulen anerfannt werden, gelten als Privatſchulen. 

Art. 14. 
Etaatd» und Privatfchulen. 

Wenn in den Landgemeinden Etaatsfchulen errichtet werden, fo ftehen diefelben 

unter unmittelbarer Verwaltung der Dberfchulbehörde, welche auch die Schulordnungen 

erlaffen wird. 

Für das Privatſchulweſen in den Landgemeinden gelten die Beftimmungen der 

65 A9— 53 des Unterrichtsgefeges mit der Abänderung, daß an die Etelle der Section für 

das Privarfchulwefen die Section für das Landfchulwefen tritt und daß die Functionen 

der Schulcommiffionen von dem Schulrath zu übernehmen find. 

Art. 15. 

Zmwangsmaaßregeln. 

Sollte die Dberfchulbehörde bei den von ihr nah Maaßgabe diefes Geſetzes 

und der Mormatiobeflimmungen gerroffenen Anordnungen auf Widerftand ftoßen, fei es 

daß der Schulvorftand, beziehungsweife der Gemeindevorftand oder die Gemeinde: 

verfammlung die Ausführung verweigerte, oder mit der Ausführung nicht in ordnungs: 

mäßiger Weife vorginge, fo wird die Oberfchulbehörde die Hülfe des betreffenden Landherrn 

requiriren, der das weitere Verfahren zu leiten hat. Derfelbe hat dann zundchft einen 

beftimmten Termin zum Beginn der Ausführung zu feßen unter der Androhung, daß 

widrigenfalls Eeitens der Behörde felbfifidndig das Erforderliche gefchehen werde. Dies 

befteht, wenn der Termin fruchtlos verftrichen ift, in Folgenden: 

1. Handelt es fih um eine Wahl oder um einen zu faffenden Befchluß fo geht das 

Wahlrecht und das Rechte der Befchlußfaffung ohne Weiteres auf die Oberſchul⸗ 
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behoͤrde über. Daffelbe tritt auch dann ein, wenn einem gefaßten Befchluß die 
Beftdrigung verfage ift und eine anderweitige Befchlußfaffung verweigert wird. 

2. Handelt es fih um einen Bau oder eine bauliche Reparatur oder um Anfchaffung, 

Abänderung oder Reparatur von Inventarſtuͤcken, Lehrmitteln u. f. w., fo hat der 

Landherr das von der Oberfhulbehörde für erforderlih Erachtete auf Koften der 

Gemeinde machen oder anfchaffen zu laffen. 

3. Handelt es fih um Zahlung von Lihrergehalten oder um fonflige dem Schul: 

vorftande obliegende Zahlungen, fo wird der Landherr diefelben für Rechnung der 

Gemeinde leiften. 
4. Zur Dedung der in den vorgedachten Fällen von dem Landherrn gemachten Geld: 

aufmendungen ift derfelbe berechtigt, fi zunaͤchſt an den der betrefienden Gemeinde 

beziehungsweife den betreffenden Gemeinden zufommenden Staatszuſchuß zu halten. 

Iſt derfelbe bereits ausgezahlt oder reicht der noch nicht ausgezahlte Theil nicht aus, 

fo fann auf die in der Gemeindecaffe befindlichen Geldmittel, eventuell auf die zu 

erhebenden Gemeindefteuern Befchlag gelegt, und wenn in folhem Fall die Erhebung 

der Steuern verweigert werden follte, fo kann ftaatsfeitig der erforderliche Beitrag 

als Gemeindefteuer erhoben werden. 

Art. 16. 
Recurd. 

Gegen die Befchlüffe der DOberfchulbehörde oder des Landherrn kann Recurs 

an den Genat eingelegt werden; dies muß, bei Verluſt des Mecurfes, innerhalb vier 

Wochen nah Eröffnung des Befchluffes gefchehen. Uebrigens wird, wenn das Intereſſe 

der Schule durch Werzögerung gefährdet erfcheint, das im Art. 14 vorgefchriebene 

Verfahren dur die Einlegung des Mecurfes nicht aufgehalten. 

Die beftehenden Vorfchriften über Benugung des Rechtsweges werden durch 
diefes Gefeg nicht berührt. 

Art. 17. 

Bon dem Gefege, betreffend das Unterrichtswefen vom 11. Movember 1870 finden 

die $6 5—8, 16—19, 22—29, 32—48 auf die Schulen der Landgemeinden feine 

Anwendung. 

‚Transitorifhe Beſtimmungen. 

Art. 18 (ju Art. 4). 

Anfofern die Grenzen des Umfreifes, für welchen eine Gemeindeſchule beſtimmt 
ift, noch nicht feftgeftellt find, hat der Lancherr fofort nad dem Inkrafttreten dieſes 

Geſetzes die Fefiftellung derfelben zu veranlaffen. Etwaige Meinungsverfchiedenheiten 

darüber entfcheidet der Senat endgültig. 
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Art. 19 (zu Art. 5). 

Die Landherren haben dafuͤr zu forgen, daß innerhalb eines von ihnen zu 

beftimmenden Termins die betreffenden Gemeinde-Berfammlungen Commiffionen zur ‚Ent: 

werfung, beziehungsweiſe zur Reviſion der Schulordnungen einfegen und daß innerhalb 

einer gleichfalls von den Landherren feftzufegenden Frift die von der Gemeinde: Berfammlung 

genehmigten Sculordnungen der Oberfhulbehörde zur Beftätigung vorgelegt werden. 

Wird die erfte Frift nicht eingehalten, fo wird der Landherr felbft die Commiffion 

ernennen; wird die andere Frift verfäumt, fo ift die Oberſchulbehoͤrde berechtigt, Die 

Sculordnung feftzuftellen. Auch wo die Ortsſtatuten Beftimmungen über das Schul: 

wefen enthalten, ift gleihwohl eine befondere Schulordnung aufzuftellen. Vorſchriften 

der DOrtsftaruten, welche mit den Beftimmungen dieſes Geſetzes in Widerſpruch ftehen, 

gelten nur bis die neue Schulordnung des betreffenden Bezirks in Kraft tritt. 

Die neuen Schulordnungen werden für das erfte mal auf Staatsfoften gedruckt. 

Art. 20 (zu Art. 8). | 

Mit dem Zeitpunft der Publication diefes Gefeßes hört die gegenwärtig 

beftehende Localfchulinfpeetion auf und werden die aledann fungirenden Localfchul: 

infpectoren der als folhen ihnen obliegenden Verpflichtungen entbunden, 

Art. 21 (zju Art. 10). 

Nach dem Inkrafttreten diefes Gefeßes wird die Dberfchulbehörde feftftellen 

was nörhig erfcheint, um Schulhäufer und Schulinventar nebft Lehrmitteln den An: 

forderungen diefes Geſetzes entfprechend herzuftellen. Die Beftreitung der hiernach ent: 

ftehenden einmarigen Aufwendungen wird, auf mehrere Jahre vertheilt, in einer nach 

Maaßgabe der Dringlichkeit durch die Oberfchulbehörde unter Genehmigung des Senates 

zu beftimmenden Reihefolge vom Staate übernommen. Der jährlihe Geſammtbetrag 

wird der DOberfchulbehörde im Budget für diefen Zweck zur Verfügung geftellt. 

Art. 22 (ju Art. 1). 

Die zur Zeit des Inkrafttretens der neuen Schulordnung angeftellten Lehrer 
bleiben, infofern niche der Oberfchulbehörde Perfonalveränderungen nothwendig erfcheinen, 

in ihrem beftehenden Gehalts Verhältniß, jedoch mir Anfpruch auf das Minimum der 

nah Maaßgabe der Mormarivbeflimmungen unter IL, 3 in der betreffenden Schul: 

ordnung beftimmten ©chalisfäge, welche ihnen aus den Mitteln der Gemeinde, 

beziehungsweife der Schule für das nächfte Quartal auszuzahlen find. Die Bewilligung 
und der Betrag der etwaigen Alterszulage (III., 4) hängt von einem befonderen 
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Beſchluß der Dberfhulbehörde ab, welche dabei außer dem Dienftalter die Leiftungs: 
fähigkeit und Die fonftigen Verhaͤltniſſe der Betheiligten zu berücfichtigen hat. 

Das Gefeg vom 8. Movember 1876, betreffend eine veränderte Faffung des 

$ 12 des Geſetzes ber das Lnterrichtswefen tritt für die Landgemeinden erft mit dem 
1. Januar 1882 in Kraft. Jedoch finder daffelbe Feine Anwendung auf diejenigen 

Lehrer, melde bei Publication des gegenwärtigen Gefeges an Gemeindes oder Kirchens 
fhulen’in den Landgemeinden dauernd angeftellt find. 

Art. 23 (ju Art. 13). 

’ Wo bei Einführung des gegenwärtigen Gefeges das Schulbedürfnig einer 
Gemeinde durch eine beftchende Kirchenfchule befriedige und deßwegen vorläufig von 

Errichtung einer Gemeindefchule abgefehen wird, hat der Landherr den Kirchenvorftand 
aufzufordern innerhalb einer zu beftimmenden Frift, fpäteflens ein Jahr nach Publication 

des gegenwärtigen Gefeges, eine den Normativbeftimmungen entfprechende Schulordnung 

der Dberfchulbehörde vorzulegen, welche nah Prüfung des Inhalis, eventuell nad) 

‚weiterer Verhandlung über Abänderung deffelben, entfcheiden wird, ob die fragliche 

Schule als Gemeindefchule anzuerkennen fei. Iſt dies unthunfich, fo hat die Gemeinde 
für den erforderlichen Erfag, nörhigenfals Durch Errichtung einer Gemeindefchule zu forgen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 12. December 1879. 

Anlage A. 

Normativ-Beftimmungen für die Abfaffung der Schulordnungen. 

l. Schulgebäude und Inventar. 

1. Die Zahl der Elaffenrdume richtet fi nach der Zahl der fchulpflichtigen 

Kinder desjenigen Bezirks, für welchen die Schule beſtimmt ift (Art. 4). Die dur 
fhnittlihe Normalzahl der Kinder für ein Elaffenzimmer ift 60. Eteigt zwei Schuljahre 

hintereinander die Zahl der fchulpflichtigen Kinder auf mehr als 70, fo ift regelmäßig 

für Einrichtung eines zweiten Claffenraumes Sorge zu tragen, unter Beſugniß der 

Dberfchulbehörde in befonderen Fällen Dispenfation von diefer Vorſchrift zu eriheilen. 

2% Der Mormal:Elaffenraum beträgt für jedes Schulkind durchſchnitilich 

24 Kubik⸗-Meter bei einer Zimmerhöhe von mindeſtens 34 Meter. 

3. Sm viers und mehrclafiigen Schulen find wenigftens auf der oberften Stufe 
die Gefchlechter räumlich zu trennen. 
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4. Für jedes Gefchleht find befondere Aborte anzubringen. 
5. Zur ordnungsmäßigen Ausftattung einer Schule gehört ein Spielplag von 

angemeffener Größe mit Turngeräth. | 
6. Die Wohnung des Schullehrers muß außer der Küche und den erforderlichen 

Mebenrdumen mindeftens 3 heizbare Zimmer enthalten. Für jeden Huͤlfslehrer, welcher 

in demfelben Haufe wohnen fol, ift 1 heizbares Zimmer mehr zu rechnen. 

7. Das Inventar und die Lehrmittel find nach Anmweifung der Oberfchulbehörde 

zu beſchaffen. 

1. Zahl und Vorbildung der Lehrer. 

1. Die Zahl der Lehrer richtet fih nach der Zahl der die Schule befuchenden 

Schüler. Die Normaljahl der durh einen Lehrer gleichzeitig zu unterrichtenden 

Schüler ift 850. Bei einer größeren Anzahl ift jedenfalls eine Sonderung in Ab: 

theilungen mit ganz oder theilweife getrennter Schulzeit vorzunehmen. Steigt die Zahl 
über 70, fo ift für Anftellung eines Hülfsichrers zu forgen, und bei größerem Anwachs 

nah Verhaͤltniß. 

2. Jede Schule ſteht unter Leitung eines feftangeftellten Lehrers (des Schul: 

lehrers). Für eine mehr als dreiclaffige Schule ift ein zweiter feftangeftellter Lehrer 
erforderlih. Die übrigen koͤnnen Hülfslehrer fein; auch dürfen dieſe an einer Drei: 

oder mehrelaffigen Schule theilweife duch Hülfslehrerinnen erfegt werden. 

3. Saͤmmtliche Echrer und Lehrerinnen muͤſſen die noͤthige Vorbildung erhalten 

und fi über ihre Befähigung ordnungsmäßig ausgemwicfen haben. Für eine fefte 

Anftellung wird überdies außer der entfprechenden Prüfung eine mindeftens fünfjährige 
practifche Lehrthaͤtigkeit vorausgefeßt. 

I. Dienfteinfommen der Lehrer. 

1. Die Lehrer haben Anfpruh auf freie Wohnung (1. 6); der Echullchrer 

außerdem auf freie Benugung einer in der Mähe derfelben liegenden Fläche Gartenlandes 

im Geeftgebiet von mindeftens Z, im Marſchgebiet von mindeftens „5 Hectar. Kann 

das Eine oder das Andere unter Umftänden nicht gewährt werden, fo muß eine an: 

gemeffene Entſchaͤdigung an die Stelle treten. Die Gemeinde hat die Lehrermwohnungen 
ftets in wohnlihem Stand zu halten; Schaden, der durh Schuld des Lehrers oder 
der Seinen entfteht, it von dieſem felbft zu erfigen. Die Amtswohnung oder Theile 

derfelben dürfen nicht ohne Genehmigung der vorgefeßten Behörde vermichet werden. 

2. Dem Schullehrer muß ferner das für feinen Haushalt und für Heizung 

der Schuljimmer, ſowie der Zimmer derjenigen KHülfsiehrer, welche im Schulhaufe 
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wohnen, erforderliche Brennmaterial geliefert und frei in’s Haus gefchafft, oder aber 

eine an die Stelle tretende Geldleiftung gewährte werden. Das Maaß ift durch Die 

Schulordnung zu beftimmen. 

3. Die Lehrer haben außerdem Anfpruh auf ein in baarem Gelde viertel: 

jährlih auszuzahlendes Gehalt. Für daffelbe gelten die nachfolgenden Minimalfäge 

und zwar dergeftalt, daß, wenn zwei Ziffern angegeben find, zwifchen diefen der Gehalts: 

faß in jedem einzelnen Falle nach Drtsverhältniffen und Schülerzahl von der Ober: 

fhulbehörde zu beftimmen ift: 

a. für den Schulfehrer einer einclaffigen Schule bei 35 oder weniger Schülern 

At 1000— 1200, bei mehr als 35 Schülern & 1200—1500; 

b. für den Schullehrer einer mehrelaffigen Schule „46 1500—2000; 

c. für einen feftangeftellten Lehrer „/C 1000—1200 und freie Wohnung nebft Brenn: 

material für Ddiefelbe, beziehungsweife eine in der Schulordnung nach den Wer: 

hältniffen des Ortes zu beftimmende Entfchädigung; 
d. für einen nicht feftangeftellten Lchrer, welcher ordnungsmäßig den Nachweis feiner 

Befähigung geführt hat, entweder & 500—700 nebft Beköftigung und möblirter 

Wohnung oder „A SO0—1000 nebſt Wohnung, jedoch ohne Bekoͤſtigung; 

e. für eine nicht feftangeftellte Lehrerin, welche ordnungsmäßig den Nachweis ihrer 

Befähigung geführe har, „6 400 — 700 nebft Beköftigung und möblirter Wohnung 

oder „46 700— 1000 nebſt Wohnung, jedod ohne Beföftigung; 

f. die nicht feftangeftellten Lehrer und die Lehrerinnen erhalten die ihnen zukommende 

möblirte Wohnung, beziehungsmeife möblirte Wohnung und Beföftigung in der 

Regel im Haufe des Schullehrers, welcher dafür von der Gemeinde einen 

entfprechenden in der Schulordnung zu beftimmenden Koftenerfaß erhält. Kanu 
Wohnung nicht gewährt werden, fo tritt eine entfprechende, in der Schulorduung 

feftzufegende Geldentfchädigung an die Stelle. 
g. Wenn für den Unterricht in Handarbeiten eine befondere Lehrerin gehalten 

wird, fo muß diefelbe für jede wöchentliche Unterrichtsftunde mindeftens 30 

jährlich erhalten. 

Für die Gemeindefchule auf Meuwerk kann unter die in a—g vorftehend auf: 

geftelleen Minimalfäge hinabgegangen werden. 

4. Die Schullehrer und feftangeftellten Lehrer erhalten eine aus der Staatscaffe 

zu bezahlende Alterszulage, welche nach dreijährigem Dienft 10 pCt, des Gehaltes 

beträgt und dann von 3 zu 3 Jahren jedesmal um 10 pEt. des urfprünglichen Gehaltes 

fteigt bis zu 40 pCt. Ein Schuilchrer erhält, ohne Nückficht darauf, ob er früher als 

feftangeftellter Lehrer Zulage erhalten hat, nach Ddreijährigem Dienft als Schullehrer 
51 
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10 pCt. und dann weiter von 3 zu 3 Jahren 20, 30, 40 pCt. feines Schullehrer: 

gehaltes als Alterszulagee Die Oberfchulbehörde ift berechtigt, feftangeftellten Lehrern, 

welche zu Schullehrern befördert werden, die über das Gehalt der neuen Stelle hinaus: 

gehende Alterszulage ganz oder theilweife zu laflen. 

5. Zur Zeit beftehende Narurallieferungen find nah einer Vereinbarung des 

Schulvorftandes mit dem Lehrer auf das Gehalt anzurechnen. Diefe Vereinbarung ift 

von fünf zu fünf Jahren zu erneuern und unterliegt der jedesmaligen Genehmigung des 

Landherrn. Doch follen bei Meuanftellungen Maturallieferungen, welche beftimmt find, 
auf das Gehalt angerechnet zu werden, nicht geftattet fein. 

6. Wo bei Eintritt der neuen Schulordnung Schulland von Seiten eines 

Lehrers verpachter ift, darf dies Verhaͤltniß bis zum Ablaufe des beftehenden Pacht— 

vertrages beibehalten werden. Von folhem Falle abgefehen ift das vorhandene Schulland 

vom Schulvorftand für Rechnung der Schulcaffe zu verpachten. 

7. Die Beforgung der Heizung und Reinigung, die Anfhaffung von Dinte, 

Kreide und fonftigen Elaffenbedürfniffen, wird dem Scullehrer nah Beftimmung der 

Schulordnung vergütet. 
8. Die Gemeinde hat dafür zu forgen, daß der Schullehrer und die feftangeftellten 

Lehrer ihrer Schule der Penfionscaffe für die Wittwen und Waiſen der Angeftellten 

des Hamburgifchen Staates beitreten; namentlich hat fie den nad $ 24 der Penfions: 

caffen: Ordnung in felhem Fall jährlich zu entrichtenden außerordentlichen Zufhuß von 

3 pCt. für Diefelben zu befchaffen. Der erfte Sag des $ 24 der Penfionscaffen: 

Drdnung tritt demgemaͤß binfichtlih der Landgemeinde: Schulen außer Kraft. 

9. Nah dem Tode eines Schullehrers oder feftangeftellten Lehrers erhalten 

deffen KHinterbliebene für das laufende Quartal (Sterbequartal) und dann ferner: die 

Wittwe oder Kinder deffelben noch für ein Vierteljahr länger (Gnadenquartal) das 
Gehalt in derfelben Weife wie der Verftorbene ausbezahlt (f. jedoch Art. 10 Satz 3). 

Wohnung und Garten haben die Hinterbliebenen in der Regel mit dem Ablauf des 

Sterbequartals zu räumen. 

10. Differenzen und Zweifel in Bezug auf das Dienfteinfommen der Lehrer 

ftehen zur Entfcheidung der Oberfchulbehörde. 

IV. VBerpflihtung der Lehrer. 

1. Seder Lehrer ift mir feiner ganzen Arbeitskraft der Schule verpflichtet und 

darf andere amtliche oder Privargefchäfte nur mit Genehmigung der Oberſchulbehoͤrde 

übernehmen. 
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2. Inder Regel haben die Lehrer bis zu 30, die Lehrerinnen bis zu 26 Stunden 

Unterricht wöchentlih zu ertheilen. Die UWebertragung einer größeren Anzahl von 
Stunden bedarf der Genehmigung der Oberfhulbehörde. 

3. Der Lehrer darf in der Schuljzucht die Grenzen einer ernften elterlichen 

Zucht nicht überfchreiten. Befchwerden wegen Ueberfchreitungen find bei der Ober: 

fchulbehörde anzubringen. 

4. Der Schullchrer hat die Pflicht, von dem Unterricht der Übrigen Lehrer der 

von ihm geleiteten Schule durch den Befuch ihrer Elaffen Kenntniß zu nehmen und 
regelmäßig wenigftens allmonatlidy alles die Schule und einzelne Kinder Berreffende 

eingehend mit ihnen zu berathen. Die Ergebniffe der Berarhungen find fur; zu pro: 

tofolliren und den die Schule Yufpicirenden zur Einſicht vorzulegen. 

5. Hinfichtlich der Lehr: und Lernbücher haben die Lehrer ſich nach den von 

der DOberfchulbehörde getroffenen Beftimmungen zu richten. 

6. Durch den Schullehrer, beziehungsweife unter deſſen Aufficht, ift ein ges 

naues Echulprotofoll über Fleiß, Fortſchritte und firliches Verhalten der Schulfinder 

zu führen und jedes Zufpdtfommen und jedes Verſaͤumniß zu notiren. Ein voll: 
ſtaͤndiges Verzeichniß der Schulverfäumniffe mit Angabe, ob fie mit Erlaubniß oder ohne 

folhe ftattgefunden, ift regelmäßig alle Vierteljahr durch denfelben der Dberfchulbehörde 

einzufenden, behufs Veranlaffung des Weiteren nah $57 des LUnterrichtsgefeßes. 

7. Der Schullchrer hat darauf zu achten, daß fein Kind ohne Erlaubniß die 

Schule verfäume. Won Kranfheitsfällen haben die Eltern, Pflegeeltern und Vormuͤnder 
dem Scullehrer Anzeige zu machen. In anderen Fällen eines bvabfichtigten Der: 
fäumens der Schule ift die Erlaubniß bei dem Schullehrer nachzufuchen. Das Mähere 

wird durch eine Inſtruction der DOberfehulbehörde beftimmt. 

Der Wunfh der Eltern, Sculfinder zu Erwerbszwecken zu verwenden, 
ift im der Regel als gemügender Grund für irgend ein Schulverfäumniß nicht zu 
betrachten. 

8. Jedesmal vier Wochen vor DOftern und vor Michaelis muß der Schul; 

(ehrer nah Maaßgabe der von der Dberfchulbehörde angeordneten Vertheilung der 

Unterrichtsgegenftände den für das nächfte halbe Jahr beftimmten Stundenplan 

entwerfen und im zweifacher Ausfertigung der DOberfchulbehörde zur Genehmigung 

einfenden. 

9. Iſt der Schullehrer veranlaßt, abgefehen von den ordnungsmäßig freien Tagen 
den Unterricht der Schule oder einer einzelnen Claſſe auszufegen, fo hat er dafür die 

Genehmigung der DOberfchulbehörde einzuholen; nur in ganz dringenden Fällen kann 
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diefe Genehmigung nachträglich eingeholt werden. ft es nothwendig, daß ein Lehrer 
für den Fall der Erkranfung oder fonftiger Behinderung eines anderen Lehrers vorüber: 
gehend erhöhte Leiftungen zu übernehmen hat, fo hat er fi dem unweigerlich zu unter: 

ziehen. Hält die Oberfchulbehörde eine Vertretung durch einen neuen Lehrer für 

nothwendig, fo hat diefelbe nah Billigkeit zu emtfcheiden, ob und wie weit der 

behinderte Lehrer einen Theil der in der Megel von der Gemeinde zu bezahlenden Ber: 

gürung zu tragen hat. 

10. Aljährlich hat der Schullehrer der Dberfhulbehörde nah Maafgabe der 

von ihr darüber zu erlaffenden Vorſchrift einen Schulbericht zu übermitteln. 

11. Etwaige Entlaffungsgefuche der Schullehrer oder der feft angeftellten Lehrer 

find in der Megel drei Monate vor dem Oſter- und Michaelis: Termin an den 

Schulvorftand zu richten, deffen Enefcheidung jedoch der Beftdtigung der Oberſchul— 
behörde bedarf. 

V. Unterriht und Ferien. 

1. Gegenftände des Unterrichts in den Schulen der Landgemeinden find : Religion, 

deutſche Sprache, Anfhauungsunterricht, Gefchichte, Erdfunde, Naturkunde, Lefen, 

Rechnen, Schreiben, Zeichnen, Singen, außerdem für Knaben Raumlehre und Turnen, 

für Maͤdchen weibliche Handarbeit. 

Hiernach hat die Oberfchulbehörde für die verfchiedenen Gemeindefchufen je nach 

der Zahl ihrer Elaffen einen Normal-Lehrplan zu entwerfen. 

Hinſichtlich der Unterrichtsgegenftände für die Mectorfchule und die höheren 

Mädchenfchulen in Eurhaven, fowie für die Öffentliche Schule in Bergedorf bleibt der 

Dberfchulbehdrde weitere Beftimmung vorbehalten. 

2. Die Ferien und fonftigen freien Tage find durch die Schulordnung fo zu 

beftimmen, daß die Geſammtzahl derfelben, ausfchließlih der Sonntage, 48 nicht 

überfteigt. 

3. Die Aufnahme der Schüler erfolge, nachdem fie das fchulpflichtige Alter 

erreicht haben, in der Regel am erften Schultage im April; die Entlaffung derjenigen, 

welche im Laufe des Schuljahres das fchulpflichtige Alter vollender haben, erfolgt mit 

Ende Mär. 

Anlage B. 
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Anlage B. Vorhandene Schulen. 

Es beftchen gegenwärtig Schulen in folgenden Landgemeinden, und zwar in 
jeder Gemeinde, wenn nicht dem Namen eine andere Zahl beigefügt ift, je eine Schule. 

I. Landherrenfchaft der Geeftlande: 

Groß: Borftel. Farmfen. Wohldorf. 
Fuhlsbuͤttel. Volksdorf. Groß Hansdorf. 
Langenhorn. 

1. Landherrenſchaft der Marſchlande: 

Billwaͤrder a/d. Bille 3. Ochſenwaͤrder 4. Moorwaͤrder. 

Moorfleth 2. Spadenland. Moorburg. 
Allermoͤhe 2. Tatenberg. Finkenwaͤrder 2. 
Reitbrook. 

I. Landherrenſchaft Ritzebuͤttel: 
Cuxhaven 4. Stickenbuͤttel. Oxſtedt. 

Groden. Behrenſch. Neuwerk. 
Doͤſe. 

IV. Landherrenſchaft Bergedorf: 
Bergedorf 3. Meuengamme 3. Eurslad. 
Kirchwaͤrder 5. Altengamme 2. Geeſthacht 2. 

M 90. den 29. December 1879. 
Verordnung, 

betreffend die Prolongation verfchiedener Steuern und Abgaben. 

Der Senat hat in Webereinftimmung mit der Bürgerfchaft befchloffen und 
verkündet hierdurch als Geſetz was folgt: 

Die zur Zeit beftehenden Verordnungen über 
die Einfommenfteuer, 

die Stempel: Abgabe, 
die Eonfumtionss Abgabe, 
die Erbfchafts: Abgabe, 

die Abgabe von den Eigenthumss Veränderungen der Immobilien und 
die Abgabe von den dffentlihen Vergnügungen 

find bis zum Ablaufe des Jahres 1880 prolongirt. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 29. December 1879. 
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M 91. den 29. December 1879. 

Befanntmachung, 
betreffend Tarif über die für Natural-Einquartierung aus Staatsmitteln 

zu gewährende Entihädigung. 

Nach Maaßgabe $ 13 des Geſetzes, betreffend die Quartierleiſtung für die 

bewaffnete Macht u. w. d. a. vom 29. November 1875, wird der vom Senat mit dem 

Bürger Ausfhuß für das Jahr 1880 vereinbarte Tarif über die für Natural: 

Einqguartierung aus Staatsmitteln zu gewährende Entfhädigung hier 
durch veröffentlicht. nase fake 

ohne Wers | mit Wer: 
1) Für die Stadt, Borftadt und fämmtliche Bororte: pflegung | pflegung 

für 1 General DR .............................. 410.- 1.4 13.— 

s 1 Dberft ober Major mit Burfchen ..................... 6.— 9.— 

» 1 Hauptmann ober Rieutenant mit Burfchen ............... 3.— 6.— 

⸗ Feldwebeeeeee 1.20 2.10 

s 1 Unterofficier oder Gemeinen .................. ....... —.60 1.50 
ED OHNE RE OFEN ER RRENORRERENE HERRN —.60| 1.50 

2) Für die Landgemeinden, mit Ausnahme der Gemeinden 

Stadt Bergedorf und Cuxhaven: 

für 1 General mit Burſchen.............................. 6.— 9,— 

⸗1Oberſt oder Major mit Burſchen ...................... 3.— 6.— 

» 1 Hauptmann oder Lieutenant mit Burfchen ............... 1,80 4.80 
ER een —,80 1.70 

s 1 Unterofficier oder Gemeinen .. ......... .. .. ........... —.,30 1.20 

u IE. > VERBRENNEN TEUER 15 1.05 
3) Für die Gemeinden Stabt Bergedorf und Eurhaven: 

I Baer: WETTER anne na 6.— 9.— 
« 1 Oberft oder Major mit Burfchen ............ ....... 3.⸗ 6.— 

» 1 Hauptmann oder Lieutenant mit Burfchen ............... 1.80 4.80 

0 EEE NERTETETU STERNE —.,80 1.70 

» 1 Unterofficier oder Gemeinen ................... —.,40 1.30 

TE —.15 1.06 
Wenn den mit Verpflegung einquartierten Mannfchaften Brot aus Magazinen 

geliefert wird, fo ift der laut Ziffer 3 der Verordnung zur Ausführung des Gefeges 

über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 1873 für die Brotlieferung angenommene 

Werth der Brotportionen von 15 Pf. für den Mann und den Tag von den für Quartier 
mit Verpflegung feftgeftellten Vergütungen in Abrechnung zu bringen. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 29. December 1879. 
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Bekanntmachungen einzelner Behörden 

im Jahre 1879, 

M 1. den 2. Januar 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Uſancen beim Efferten-Bandel,. 

Da das Syndicat der EffectensBörfe außer Function getreten ift, fo publieirt 
die Handelsfammer nachftehende 

Allgemeine Ufancen beim Effecten- Handel: 

l. Eourss und Zinfen: Berehnung. 

Die Eourfe aller Arten von Effecten find vorzugsweife in Procenten auszudrücken. 
Alle Eourfe find erelufive der laufenden Zinfen verftanden und werden demgemäß 

die Zinfen inclufive des Tags der Zahlung befonders in Anrechnung gebracht. Sofern 
die Effeeten einen feften Zins tragen, richtet fi die Zinsvergütung nach deffen Höhe 
Für folhe Effecten, welche auf einen Dividenden:Ertrag angewiefen find, ift diejenige 
Zinsvergütung maaßgebend, welche auf dem unter Beauffichtigung der Sachverftändigen: 

Eommiffion herausgegebenen Eoursblatt ($ 14) bemerkt ift. 

Die Periode der Zinsberehnung richtet ſich nach dem Werfalls Termine, wie 
folher in den Coupons des betreffenden Effects feftgeftelle if. Bei Effecten, welche nur 

Dividendenfcheine führen, wird dDurchgehends der 1. Januar des laufenden Jahres als 

Ausgangspunkt für die Zinsvergätung angenommen, mit Ausnahme folcher Effecten, 
welche im Laufe des Jahres Abfchlags: Dividenden zahlen oder deren Abfchlußperiode 

nicht mit dem Kalenderjahre zufammenfällt. Für diefe Effeeten richtet ſich die Zinsbes 
rechnung nach dem feftgefegten Verfall: refp. Abfhluß: Termin. 

Der Monat wird durchgehends zu 30 Tagen gerechnet; Coupons oder Divis 
dendenfcheine, welche am legten Tage eines Monats fällig find, werden binfichtlic der 

Zinsberehnung als am erften Tage des nächften Monats fällig angefehen. 
Im Handel mit unverzinslichen PrämiensDbligarionen findet eine Zinsvergütung 

nicht flatt. — 
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1. Reductionscourfe der Effeeten, welche niht auf „46 lauten. 

Die in ausmwärtiger Valuta lautenden Effecten werden zu nachfolgenden feften 

Eourfen berechnet: 
Preuß. Eour. Valuta.......... af 1 glich 6 3.— 

Beo. Balın „oo nern cr Bi 5 + 1,50 
Stand, 5 eo 0r rer 0 0 + Frcs. 5 50, 
SIE # sro an 05 sc Deſterr. LE 5 oe 
Hollaͤnd 000000 re Holl. fl. 1 + 170 
String 5 sooo ser rer 0 0. 1 221. — 

Spes. 1: s 4,50 
Species ⸗ . ie © 2 98 

Spanifhe Baluta. » ++... Span. Piaſt. : : 4,50 
Modem 5 oo 814,50 
Ruffifche I enter ur 0. ÄT 1 1 8,80 

II. Lieferung der Effecten. 

Die zur Abnahme auf den folgenden Tag, wie auch die zur Abnahme auf 

einen fpdteren Termin verfauften Effecten find bis 1 Uhr Nachmittags zu liefern. — 
Fällt der vereinbarte Lieferungstermin auf einen Tag, an welchem die hiefige Giro:Banf 
gefchloffen ift, fo hat die Lieferung am nächften Tage zu gefchehen. Eine etwaige fonftige 

Veränderung des Lieferungstermines, wenn folhe dem Intereſſe des Gefchäfts ange: 

meffen erfcheint, wird von der Sachverſtaͤndigen-Commiſſion getroffen. 

Den Effecten ift eine ordnungs: und ufanzmäßig aufgeftellte, mit einem Nummern: 

verzeihniß verfehene Berechnung beizugeben; wird das Mummernverzeihnig von der 
Berechnungs-Nota getrennt geliefert, fo ift Daffelbe befonders zu unterzeichnen und mit 
Datum zu verfehen. 

IV. Lieferbarfeit der Effecten. 

Alle Effeeten gelten nur dann als lieferbar, wenn fie fih in ihren wefentlichen 

Beftandiheilen, wie fie urſpruͤnglich emittirt worden find, erhalten haben. Als folche 

Beſtandtheile find vornehmlich anzufehen: die Werihbeſtimmung, die Nummern, die 
Unterfchriften, die Einldfungstermine und der etwaige Stempel. 

In flreitigen Fällen entfcheidet über die Lieferbarkeit der Stuͤcke die Sacher: 

ftändigen:Commiffion, welche bei dem Worhandenfein einer hieſigen Zahlftelle zunächft 
deren Öutachten einzuholen hat. 

V. Empfang und Lieferung durch einen Dritten. 

Die Uebertragung des Empfangs oder der Lieferung von Effeeten an einen 
Dritten ift nur mit Einverftändniß beider Contrahenten zuläffig. 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. 11. Abteilung. 411 

Der Uebertragende bleibt fuͤr die Erfuͤllung ſeines Engagements durch dieſen 
Dritten ſelbſtſchuldig verhaftet. 

VI. Ausgelooſte und gefündigte Effecten. 

Ausloofungen und Kündigungen find zu Laften oder zu Gunften des Verkäufers. 
Kommen ausgeloofte oder gekuͤndigte Stuͤcke unbeachtet zur Ablieferung, fo ift 

der Lieferant zu deren Austaufh gegen nichtsausgeloofte oder nicht:gefündigte Stücke 
verpflichtet. 

In gleicher Weife ift auch der Empfänger zu ſolchem Austaufche verpflichtet, 

fobald ſich derfelbe noch im Beſitze folcher ausgelooften oder gefündigten Stücke befindet; 
im andern Falle hat derfelbe den Lieferanten ohne weitere eigene Haftbarkeit an den 

fpäteren Empfänger zu verweifen. 
Die beiderfeitige Regreßpflichtigkeit erlifchte nach Ablauf von 18 Monaten, 

Bei entftehenden Meinungsverfchiedenheiten iſt zunächft ein Gutachten der 
Sachverftändigen:Commiffion einzuholen. 

Vi. Verfallene Dividendenfcheine und Zinscoupons, 

Die zwifchen dem Abfchluß und der Erfüllung eines Zeitgefchäfts verfallenden 

Dividendenfcheine oder Zinscoupons eines Effects werden nicht in Matura geliefert, 

fondern die durch die Sachverſtaͤndigen-Commiſſion auf diefelben feftzuftellende Differenz 

ift bei der Lieferung des Effects in Rechnung zu bringen. 

VI Bezugsrechte. 

Bezugsrechte, welche einem Effect während der Dauer eines Zeitgefhäfts zufallen, 

find zu Gunften des Käufers. Für die Ausübung diefes Rechtes und für die damit 

verbundenen Einzahlungen, welche vor Ablauf eines Zeitgefchäfts zu leiten find, hat 
der Käufer Sorge zu tragen und fich hierüber mit dem Verkäufer zu verfländigen. 

Bei Prämien, Stellgefhäften und folchen mit Nachforderung und Machlieferung 

ift der Käufer fowohl berechtigte als verpflichtet das zu bezichende neue Effect zu 
empfangen, fobald er fich zum Empfang, oder beziehungsweife Verkäufer fich zur Lieferung 

des alten Effects bereit erklärt hat. 

IX. Prämien: und Stellgefhäfte, Gefhäfte mie Machlieferung oder 

Machforderung und folhe mie Kündigung. 

Die Erklärung über Prämien: und Stellgefchäfte, fowie über die mit Nach— 

forderung oder Machlieferung per ultimo eines Monats abgefchloffenen Gefchäfte ift, 

abgefehen von einer etwaigen befonderen Vereinbarung, drei — und wenn der betreffende 

Tag auf einen Sonn: oder Feſttag, oder zwifchen den Erflärungstag und den Ab— 



412 Hamb. Gefegfammlung. 1879, II. Abtheilung. 

rechnungstag ein Sonns oder Fefttag fällt, vier — Tage vor dem Ultimo:Abrechnungstage 
abzugeben. Die Zahlung einer durch die Erklärung verfallenen Prämie ift am nächften 
Werktage zu leiften. 

Für Gefchäfte, welche mit täglicher Kündigung abgefchloffen find, hat die 

Ausuͤbung des Kindigungsrechts einen Tag vor dem Empfangss oder Lieferungstage 

ftattzufinden. 
Alle Erklärungen und Kündigungen find, anderweitige Vereinbarung vorbehalten, 

bis 2, Uhr Nachmittags an der Börfe fchriftlich abzugeben. 

X. Der Handel mit Zinscoupons und Dividendenfheinen. 

Im Handel mit Zinseoupons und Dividendenfcheinen fällt dem Verkaͤufer der 

Erfag von Eoupons:Steuern und fonftigen gefegmäßigen Abzügen, wie folhe am Tage 
des Abfchluffes des Geſchaͤfts befannt waren, zur Laſt. 

Die Ablieferung verfaufter Zinscoupons und Dividendenfcheine ift mit einem 

Nummernverzeihniß zu begleiten; daffelbe ift befonders zu unterzeichnen und zu Ddatiren, 

wenn es von der Berechnungsnota getrennt übergeben wird. 

X. Schluß⸗Noten. 

Ueber Zeitgefchäfte jeglicher Art find außer der üblichen Börfen:Nota am 

VBormittage des nächften Werftages zwifchen den Eontrahenten geftempelte Schluß:Moten 

auszutaufchen, deren Ausfertigung und Auswechslung, falls das Gefchäft durch einen 

Unterhändler gefchloffen ift, von Ddiefem zu befchaffen find. In diefen Schluß-Noten 

find die Zahlen des Quantums und des Courfes, fowie des etwaigen Prämien Berrages 

mit Buchftaben zu fchreiben. 
Ale Schluß: Noten, einfchlieglich der üblichen Börfen:Moten, haben im Terte 

die Anerkennung der allgemeinen Ufancen durch folgende Worte auszudrücken: 
„In Gemäßheit der allgemeinen Uſancen.“ 

Al. Nicht-Lieferung und Nicht-Abnahme. 

Bei nicht in ufancemäßiger Zeit gefchehener Lieferung oder Abnahme von 

Effecten ift der Käufer refp. der Verkäufer berechtigt, den Eins oder Verkauf derfelben 

fofort an der Börfe des ftipulirten Lieferungs: oder Empfangstages für Nechnung des 

Säumigen zu beſchafſen, welchem leßteren die etwa daraus entfichende Differenz in 

Rechnung zu bringen ift. Die Differenz Berechnung ift der Sachverſtaͤndigen-Commiſſion 
vor deren Abgabe an den Berreffenden zur Verificirung vorzulegen. 

Bei eingetrerener notorifcher Zahlungseinftellung des einen Contrahenten hat 
der andere die Befugniß, als feftgeftellt anzufehen, daß an dem fchlußnotenmäßigen 

Termine Micht:Lieferung beziehentlih Nicht: Abnahme ftatrfinden werde; und die fernere 



Hamb. Gefepfammlung. 1879. 11. Abtheilung. 413 

Befugniß, an derjenigen Börfe, an welcher die Zahlungseinftellung notorifch. geworden, 
oder an der nächfifolgenden, nach Maaßgabe der obigen Vorfchriften den Eins oder 

Verkauf für Rechnung des Inſolventen zu befchaffen, und feine Differenz in Gemäßheit 
der im erften Abfag gegebenen Vorfchriften feftftellen zu laffen. Won der Vornahme 

eines DVerfaufs, refp. Einfaufs in Gemäßheit diefer Beftimmung ift derjenige, für 
deffen Rechnung er valediren fol, am Tage der Vornahme deffelben durch eingefchriebenen 
Brief oder notariell zu benachrichtigen. 

XI. Eourtagen:Anfäge. 

Die Eourtage wird ſowohl beim Einkauf als auch ‚beim Verkauf berechnet 
und zwar nach folgenden Anfägen: 
1) 1 pro mille vom ausmachenden Betrage (ercl. Zinfen) auf alle mit feftem Zins 

verfehene Staatss und andere WWerthpapiere. ft der, Cours derfelben unter 

50 pCt., 4 pro mille vom Nominalwerth. 
2) 1 pro mille vom Nominalwerthe auf Eifenbahn: und Bank:Xctien, 
3) 3 pro mille vom Nominalwerthe auf Eifenbahn: und Bank-Actien, fo lange auf 

folhe unter 50 pCt. eingezahlt ift, anderenfalls vom Mominalwerthe, wie ad M 2. 

4) 20 Pfennige pro Stuͤck bei unverzinslihen Prämien Obligationen, wenn folche 

unter Hundert und fünfjig Reichsmark. 

40 Pfennige pro Stuͤck, wenn folhe Hundert und fünfzig Reichsmark oder darüber 
im Eourfe ftehen. 

5) 4 pCt. vom DMominalwerthe auf Actien von Juduſtrie-Geſellſchaften, deren 

Directionsfig fih in Hamburg befindet, 1 pro mille vom Nominalwerthe auf alle 
übrigen nduftries Papiere. 

6) # pro mille auf Zinscoupons und Dividendenfcheine. 

XIV. Eoursnotirungen und neue Emiffionen. 

Die Sadhverftändigen:Commiffion hat die Ausgabe eines täglich zu erfcheinenden 
offieiellen Courszettels nach Anleitung des Art. 1 zu befchaffen, und kann diefe Eigen: 

ſchaft einem bereits beftehenden Eourszettel zeitweilig beilegen. Im erfteren Falle hat 

die Sachverftändigen: Commiffion die Unterhändfer zur Mitwirfung bei den Courss 
notirungen aufjufordern. 

Im officiellen Courszettel werden nur foldhe Effeeten zur Motirung zugelaffen, 
deren Aufnahme die Sachverſtaͤndigen-Commiſſion gutheißt. 

Die Emiffion neuer Effeeten, wie auch deren Erfcheinungstag, find bei der 

Sachverſtaͤndigen Commiffion anzumelden, und ift die Aufnahme in die officiellen 
Motirungen erft nach gefchehener Anmeldung zuläfjig. 
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Interimsſcheine, welche durch ſolche Emiſſionen in den Handel gebracht werden, 

ſind von der emittirenden Firma gegen die definitiven Stuͤcke bei deren Erſcheinen 
gratis umzutaufchen. 

Auf Preußiſche Thaler oder Deutſche Valuta lautende Effecten werdeu in der 

Regel nur dann zur Notirung zugelaſſen, wenn für deren Capital: und Zins⸗ oder 
Dividenden:Zahlung eine hiefige Zahlftelle angegeben wird. 

Hamburg, den 2. Januar 1879. 

Die Handelskammer. 

M 2. den 3. Sanuar 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend den Neichsftempel von Spielkarten. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 3. December v. J., be: 
treffend die Abftempelung und die Machftempelung von Epielfarten, wird hierdurch zur 

Öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Stempelung von Spielkarten, fomwie die Ent: 

gegennahme von Anmeldungen in der Meuftädter Fuhlentwiete Mo, 83 mit dem heutigen 

Tage aufhört. Vom 4. Januar d. J. ab finder die Abftempelung für das Ham: 

burgifche Freihafengebier wieder am Stempelcomtoir im Verwaltungsgebäude, Bleichen— 

bruͤcke NM 17, ſtatt und find die Anmeldungen von Spielfartenhändlern ebenfalls 
dorthin zu richten. 

Hamburg, den 3. Januar 1879, 

Die Deputation für indirerte Steuern und Abgaben. 

Section für Stempel. 

M 3. den 13. Januar 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Maaßregeln zum Schuß gegen die Ninderpeft. 

Das in der Befanntmachung der unterzeichneten Behörde vom 5. December v. %., 

betreffend Maaßregeln zum Schuß gegen die Rinderpeft unter 2, enthaltene Verbot der 
Ausfuhr von Wiederfäuern aller Art (Rindvich, Schafe und Ziegen) aus dem 
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auf dem rechten Elbufer belegenen Theile des Freihafengebiets feewärts, wird hierdurch 

auf die aus dem bezeichneten Theile des Freihafengebiets feewärts erfolgende Ausfuhr 
von Rindvieh beſchraͤnkt. Die übrigen Vorfchriften der vorerwähnten Bekanntmachung 

bleiben unverändert in Kraft. 

Hamburg, den 13. Januar 1879. 

Die Polizei Behörde. 

M 4. den 20. Januar 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken. 

Mir Bezug auf die Bekanntmachung der unterzeichneten Behörde vom 
28. December v. J. betreffend die Arbeitsbücher, Arbeitsfarten ꝛc. werden die Arbeit: 

geber, welche in ihren Fabrifen oder in denfelben gleichftehenden Anlagen Arbeiter 
unter 16 Jahren befchäftigen, noch befonders auf die Vorfchrife unter Ill. der Bes 

kanntmachung aufmerffam gemacht, nach welcher die im Gefeß ($ 133 Gew. ;Drdn.) 
vorgefchriebene Anzeige binnen vier Wochen zu machen ift. 

Der Termin zur Einreichung folder Anzeigen lduft am 28. d. Mes. ab und 
verfallen Säumige alsdann in die im Geſetz ($ 149 Gew.-Ordn.) vorgefehene Strafe. 

Die Strafvorfchrift im $ 149 der Gewerbe-Ordnung lautet: 

„Mit Geldftrafe bis zu 30 .%6 und im Falle des Unvermögens mit 
Haft bis zu aht Tagen wird beftraft: 

.». rer rer — * » HH 9 0 oe vv. 1 Hr Hr hr 

7) Wer es —— den — $$ 138 und 139 b. für ihn begruͤn— 
deten VBerpflihtungen nahzufommen.” 

Hamburg, den 20. Januar 1879. 

Die Polizei - Behörde. 

M 5. den 20. Yanuar 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Verbot der periodifchen Drudichrift „Bismard”. 

Auf Grund $ 12 des Meichsgefeßes gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen 
der Sorcialdemofratie vom 21. Derober 1878 wird hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß 

gebracht, daß die in London erfchienene, hierher gefandte, von Sonnabend, den 
54 

b 
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18. Januar d. J. datirte periodifhe Drucfchrift „Bismarck, herausgegeben vom 

Eommuniftifchen Arbeiter: Bildungs: Verein in London, welche fih als Fortfegung der 
zufolge Bekanntmachung des Neichsfanzleramts vom 17. Januar d. J. — Reichs: Anzeiger 
Mo. 15 — verbotenen periodifchen Drucfchrift: „Freiheit, Socialdemofratifches Organ’, 

manifeftirt, nach $ 11 des gedachten Gefeßes von der unterzeichneten Bandespolizeis 

Behörde verboten worden ift. 

Hamburg, den 20. Januar 1879. 
Die Polizei-Behörde. 

M 6. den 10. Februar 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Vermeſſung Deutfher Dampfichiffe in Dänifchen Häfen, 

Die unterzeichnete Behörde bringe hiermit zur Kenntniß der Berheiligten, daß, 
nah einer Miteheilung des Herrn Meichsfanzlers, für Diejenigen Deutfhen Dampf: 

fchiffe, welche nah der Sciffsvermeffungs: Ordnung vom 5. Juli 1872 vermeffen 
worden find, die von den Rhedern und Führern derfelben bei den Dänifchen Hafens 

behörden etwa beantragte Feftftellung des Schiffs Netto Raumgehalts nah der Donau: 

Regel Poftenfrei erfolgt. 

Hamburg, den 10. Februar 1879. 

Die Revifons- Behörde für Schiffsvermeſſung. 

MT. den 14. Februar 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend die PWrüfungsbehörde für die Apothekergehülfen. 

In Gemaͤßheit der Beſtimmungen des $ 1, Abſatz 1 und 3 der Bekanntmachung 

des Bundesrarhs vom 13. Movember 1875, betreffend die Prüfung der Apotheker: 

gehüffen, ift die Prüfungsbehörde zu Hamburg für die jahre 1879, 1880 und 1881 

gebilder worden, wie folgt: 
Borfigender: 

Phyſikus Johann Julius Reinde Dr. 

Stellvertreter des Borfigenden: 

Medicinaltath Phyſikus Theodor Kraus Dr. 
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Mitglieder: 

Adolf Dberddrffer, Affeffor des Medicinat:Eollegiums für Pharmacie; 
Aporhekenbefiger Theodor Ludwig Wimmel Phil. Dr. 

Für die Prüfung der Lehrlinge, welche bei einem der Eraminatoren gelernt haben: 
Aporhefenbefiger Earl Heinrih Hermann Dtte. 

Zugleich wird hierdurch darauf Hingemwiefen, daß nah Befhluß des Bundes: 

rarhs und nach der Bekanntmachung des Neichsfanzlers, betreffend die Abänderung der 
DBeftimmungen über die Prüfung der Aporhefergehülfen vom 4. Februar d. J.: 

1) die Prüfungen in der zweiten Hälfte der Monate März, Juni, September 
und December jedes Jahres an den von dem Vorfigenden der in $ 1 der Bekanntmachung 
vom 13. Movember 1875 bezeichneten Auffichtsbehörde feftzufegenden Tagen abge: 

halten werden; 

2) das von dem vorgefeßten Medicinalbeamten (Kreisphyſikus, Kreisarze u. f. m.) 

beftätigte Zeugniß des Lehrheren über die Führung des Lehrlings, fowie darüber, daß 
Legterer die vorfchriftsmäßige dreijährige — für den Inhaber eines zum Beſuche der 

Univerfität berechtigenden Zeugniffes der Reife, zweijährige — Lehrzeit zurückgelegt hat 

oder doch fpäteftens mit dem Ablauf des betreffenden Prüfungsmonats zurückgelegt haben 

wird, beizubringen ift. 

Hamburg, den 14. Februar 1879. 

Der Präfes des Medicinal-Lollegiums. 
Earl Peterſen Dr. 

M ®. den 27. Februar 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend den Ankauf und Verkauf von Portugalefern. 

Um mehrfach geäußerten Wünfchen entgegen zu kommen, wird die Münzftätte 

von jeßt ab die von der ehemaligen Hamburger Bank, der Admiralitdt, Commerz: 
Deputation oder Handelsfammer edirten Portugalefer, fofern fie nicht unter 34,600 Gramm 
wiegen, zu dem Preife von 4 94 anfaufen, und folche, wenn fie vorhanden und noch 

gut erhalten find, auf Verlangen dem Publitum zum Preife von 4 97 überlaffen. 

(Doppelte und halbe nah Verhaͤltniß). 31* 
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Neue in der Minze geprägte Portugalefer, zur Zeit nämlich: 
1) auf das 200jährige VBeftchen der Hamburger Feuer-Caſſe vom 28. Februar 1878, 
2) auf die Thurmmeihe der Perri:Kirche vom 7. Mai 1878, 
3) den Portugalefer der Bürgermeifter Kellinghufen’s Stiftung, 

nimmt die Minze für den Preis von 6 100 an, auch überläßt fie die sub 1 und 2 

aufgeführten, mit Bewilligung der zuftändigen Behörden, für den Preis von A 105, 

wogegen felbftverftändlich der sub 3 aufgeführte Portugalefer nicht Fäuflich ift. 

Hamburg, den 27. Februar 1879, 

Die Commiſſion für die Münzfätte. 

M 9. Februar 1879. 

Snftruetion 

für die Quarantainebeamten und Cuxhavener Staatslootfen. 

Durch Kaiſerliche Verordnung vom 29. Januar d. J. und damit überein: 

ſtimmende Bekanntmachung Hohen Senats vom 31. Januar d. J., iſt die Einfuhr gewiſſer 

Waaren aus Rußland verboten. Um die Aufrechthaltung dieſes Verbotes gegen die 

See⸗Einfuhr zu ſichern, hat Hoher Senat durch Bekanntmachung vom 3. Februar d. J., 
nad Maafgabe $ 3 der Quarantaine: Ordnung, angeordnet, daß alle aus Ruffifhen Häfen 

fommenden Schiffe, obgleich diefe Häfen in der Bekanntmachung nicht ausdrüdlich für 

verdächtig erflärt find, nah Maafgabe 99 A—6 der Quarantaine: Ordnung behandelt 

werden follen. Dies gilt ſowohl für die Häfen des nördlichen Theils von Rußland, 

wie für die Südruffifchen. Demnach ift folgendermaaßen zu verfahren: 

1. Wenn ein Schiff, welches von einem Scooner einen Lootfen verlangt, 
fih als aus einem Ruffifhen Hafen Fommend zu erfennen giebt, ift, wenn irgend 
möglich, bevor der Loorfe an Bord geht, zu fragen, ob verbächtige Kranke an Bord 

find. Im Bejahungsfall hat, wenn thunlich, der Schooner vorjufegeln und der Roorfe 

nicht an Bord des anfommenden Schiffes zu gehen. 

2. Wenn der Loorfe an Bord kommt (und ebenfo wie in dem Fall unter 1.) 

ift die Quarantaine:Flagge zu hiffen ($ 4 der Quarantaine: Verordnung) und aufßerden 
ein anderes von der QuarantainesCommiffion zu beflimmendes Signal zu fegen, wodurd) 
das Schiff als aus Rußland kommend erfannt werden ann. 

3. Das anfommende Schiff ift in diefem Fall unterhalb des Kugelbaafforts 

zu Anker zu bringen. 
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4. Wenn das Schiff das unter 2. erwähnte Signal zeigt, fo hat jedesmal 
in dem Quarantaineboot ein Arzt mit abzufahren. 

5. Der Loorfe hat dem Capitain des anfommenden Schiffes die obenerwähnten 

Verordnungen vom 29, und 31. Januar und 3. Februar d. J. vorzulegen. 

6. Auf Grund derfelben haben der Eapitain und der Steuermann den gleich: 

falls von dem Loorfen vorzulegenden Fragebogen ($ 5 der Quarantaines Verordnung) 
fhriftlih auf Eid auszufüllen. Der beantwortete Fragebogen ift nebft den etwa vor 

handenen Gefundheitspapieren in das QLuarantaineboot zuzuftellen. 

7. Ergiebt fi aus der Beantwortung der Fragen, daß Peftfranfe an Bord 
find oder gemwefen find, fo haben der Quarantainebeamte und der Arzt fih nicht an 

Bord zu begeben, fondern dem Schiff jede Communication mit dem Lande bei ftrenger 
Strafe zu verbieten und fofort nah Eurhaven zurüchjufehren, um der Commiffion 
Meldung zu machen, welche auf telegraphifhem Wege von Hamburg weitere In— 

fiructionen einholen wird. 

8. Ergiebt fihb aus der Beantwortung der Fragen, daß zwar Kranfe an 
Bord find oder gewefen find, daß es fih dabei aber nicht um Peftfälle handelt, fo 

haben fi der Duarantainebeamte und der Arzt an Bord zu begeben und der Ießtere 

har eine genaue Unterfuchung der Kranken und der Gefunden vorzunehmen, 

9. Wenn feine Kranke an Bord find oder gewefen find, fo hat gleichfalls 

eine Ärztliche Befragung jedes einzelnen Mannes und eventuell auch weitere Unter: 

ſuchung ftatzufinden. Ergiebt fih ein Verdacht, fo ift auf telegraphifchem Wege in 

Hamburg anzufragen. 

10. Der Quarantainebeamte hat fih das Manifeft und fonftige auf die Reiſe 
bezuͤglichen Papiere vorlegen zu laffen, und falls verbotene Waaren fi vorfinden oder 

in diefer Beziehung fih ein Verdacht ergiebt, fo ift gleichfalls auf telegraphifhen Wege 

in Hamburg anzufragen. 
11. In den unter 1., 7., 9. und 10. erwähnten Fällen, wo Peſtkranke oder 

verdächtige Kranfe oder wo verbotene Waaren an Bord find, ift das Schiff, falls der 

Eapitain nicht fofort wieder in See gehen will, bis zum Eintreffen der Inſtructionen 

aus Hamburg möglichft weit unterhalb Eurhaven zu Anker zu bringen und feine 

Communication von und mit demſelben zu geftatten. 

12. Ergiebt fih aus der Unterfuhung des Quarantainebeamten und Des 

Arztes, Daß weder verbotene Waaren noch verdächtige Kranfe an Bord find und 
daß bei einer längeren Geereife, feit mindeftens 20 Tagen, feine verdaͤchtige Krankheit 
vorgefonmen, fo ift dem Schiffe freie Praftifa zu ertheilen. 

13. Der Loorfe oder das Quarantaine-Perfonal, die am Bord eines Schiffes 

gewefen, auf welchem ſich verbotene Waaren oder verdächtige Kranke befinden oder 
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innerhalb der letzten 20 Tage befunden haben, find, fobald fie an das Land fommen, 

durch den Umftänden entfprechende Maaßnahmen zu desinficiren. 
14. Bei Entfegelungen der Quarantaine ift fofert, wenn das betreffende Schiff 

Eurhaven bereits paffirt hat, der Mame des Schiffes nah Hamburg zu telegraphiren. 
15. Eine Abänderung oder Ergänzung diefer vorläufigen Inſtruction bleibt 

jederzeit vorbehalten, 

Hamburg, im Februar 1879. 

Die Depntation für Handel und Schiffahrt. 

NM 10. den 7. Mär; 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Aufhebung der Maafregeln zum Schug gegen Ninderpeftgefabr. 

Nachdem, amtlicher Mittheilung zufolge, nunmehr die Rinderpeſt im geſammten 
Reichsgebiete fuͤr erloſchen erklaͤrt worden, werden die durch Bekanntmachungen der 

unterzeichneten Behoͤtde vom 5. und 21. December v. J. und 13. Januar d. J. 

angeordneten Maaßregeln zum Schutz gegen die Rinderpeſtgefahr hierdurch wieder 

aufgehoben. 

Hamburg, den 7. Mär; 1879. 
Die Polizei- Behörde. 

M 11. den 8. Mär; 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Verbot der Drudichrift „Arbeiter: Tractat No, 2, 

Auf Grund $ 12 des Meichsgefeßes gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen 
der Socialdemofratie vom 21. Detober 1878 wird hierdurch zur Öffentlihen Kenntniß 

gebracht, daß die von Earl Hagftröm herausgegebene Druckſchrift „Arbeiter: Tractat 

Mo. 2” von der unterzeichneten Landespolizeis-Behörde nach $ 11 des gedachten Geſetzes 
verboten ift. 

Hamburg, den 8. Mär; 1879. 

Die Polizei-Behörde. 

— ç — — — — — ——— — 
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M 12. den 8. Mär; 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend 

Veftftellung des Nayonplans und des Nayonkatafters des Wort Mugelbake. 

Nachdem abfeiten des Commandanten der Befeſtigungen bei Eurhaven der 
Rayonplan und Rayonkataſter des Fort Kugelbafe, welche vom 28. Juli bis 7. Sep: 
tember v. J. auf dem Amte zur Einficht ausgelegen haben, in Gemäßheit $ 11 des 
Gefeges betreffend Befchränfung des Grundeigenrhums in der Mähe von Feftungen 
vom 21. December 1871 feftgeftellt worden, wird folches hierdurch zur Öffentlichen 

Kenutniß gebracht. 

Hamburgifches Amt Nißebüttel, den 8. Mär; 1879. 

Dr. Werner. 

M 13. den 9. März 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend öffentlihe Auslegung der nach den amtlihen Vermeſſungen 
angefertigten Karten von Arenſch und Behrenſch. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Landherrenfhaft vom 
17. October 1873, betreffend die amtlichen Karten, wird hierdurch zur öffentlichen 

Kenneniß gebracht, Daß die nach den amtlichen Vermeſſungen angefertigten Karten der 

Gemeinde Arenfh und Behrenfch nebft den Vermeffungsregiftern zur Einficht der Ber 
theiligeen auf dem Waflerbauburean zu Eurhaven vom 10. März bis zum 31. März 
und fodann in Behrenfh vom 1. bis zum 6. April, und wiederum an erfterer 

Stelle vom 7. bis zum 21. April an Wochentagen von 9 bis 12 Uhr Vormittags 
ausliegen werden. 

Es werden alle Grundeigenrhümer, Hypothekglaͤubiger und fonftige Berechtigte 
der in der Gemeinde liegenden und der an diefelben angrenzenden Grundſtuͤcke aufs 

gefordert, ihre etwaigen Erinnerungen und Einwendungen dagegen auf dem gedachten 
Bureau innerhalb der vorbezeichneten Frift bei Verluft ihrer Einfprache, gegen Empfange: 

befcheinigung vorzubringen, mit dem Bemerken, daß der Inhalt diefer Vermeſſungs— 

farten und Regiſter, infoweit als Feine Einwendungen dagegen erhoben fein werden, 
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nach Ablauf jener Frift, in Gemaͤßheit Gefeßes vom 30. Detober 1865, ohne Weiteres 

zue Grundlage der Steuerfhägung und vorfommenden Falls zur Berichtigung Der 
Eigenthumsbuͤcher benutzt werden foll, 

Den Intereſſenten wird empfohlen ihre Documente jur Stelle ju bringen. 

Hamburgifhes Amt Nigebürtel, den 9. Mär; 1879. 

Dr. Werner. 

_— 

M 14. den 20. Mär; 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Nachſtempelung von Spielfarten mit dem Reichsſtempel. 

Unter Bezugnahme auf die Befanntmahung vom 3. December v. J. wird 
hierdurdy daran erinnert, 

dag die Frift für die Nachftempelung der in Händen von Privaren befindlichen 

Spielkarten mit dem 31. März d. J. abläuft. 
Der Machftempelung ift jedes Spiel Karten unterworfen, welches zum Epielen 

oder fonft benugt werden fol, auh wenn es ſchon gebraucht oder mit dem 

Hamburgifhen Stempel verfehen ift. 

Wer der Vorfchrift des Gefeges zumider Karten, welche mit dem erforderlichen 

Stempel nicht verfehen find, in Gewahrfam hat oder damit fpielt, verfällt für jedes 

Spiel in eine Strafe von 6 30. 

Hamburg, den 20. Mär; 1879. 

Die Deputation für indirecte Steuern und Abgaben. 

Section für Stempel. 

NM 15. den 29. Mär; 1879. 

Befanntmachung, 
betreffend Lehrverträge der Gewerbtreibenden. 

Fu Gemäßheit des unterm 22. Zannar für den Umfang des Hamburgifchen 

Freihafengebiets vwerfünderen Geſetzes über Ausführung des $ 129 der revidirten 

Gewerbeordnung wird den Gewerbtreibenden zur Kenntniß gebracht: 
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1. Daß die unterzeichnete Kammer zur Verſehung der betreffenden Gefchäfte eine 

ftändige Commiffion niedergefegt hat, welche alle Montage (erel. Fefttage) und 
jwar von 6—8 Uhr Abends. ihre Sitzungen abhält. 

2. Daß Anmeldungen von Lehrverträgen auf dem Bureau der Gewerbefammer ſchrifllich 
oder mündlich in den gewöhnlichen Bureauſtunden (9—4 Uhr) anzubringen find. 

Daß für diejenigen Vertragfchlichenden, welche fih das Lehrvertrags-Formular der 

Gewerbefammer anzueignen wünfchen, ein folches jederzeit bereit liegt. 

4. Daß die Lehrvertrags:Abfchlüffe bei Mitgliedern folcher gewerblichen Eorporationen, 

welche ein der Kammer befanntes Lehrvertrags: Formular befigen, im Falle der 

Annahme diefes Formulars der Commiffion in noch näher zu beftimmender Weiſe 

collectiv angemeldet werden koͤnnen. 

Daß die Lehrbriefe der gewerblichen Eorporationen von der Commiffion einfach 
beglaubigte werden follen. 

Daß folhe Gewerbtreibende, welche einer Corporation nicht angehören, bei 

Anforderung eines Lehrbriefes der Gewerbefanmer für einen bei ihnen ausgebildeten 

Lehrling die Erklärung zu Protokoll zu geben und für Diefelbe eine entfprechende 

Gewähr zu befhaffen haben, dag die Ausbildung des Lehrlinge nach Maafgabe 
von $ 126 der revidirten Gewerbeordnung ftattgefunden habe. 

Weiteres bleibt vorbehalten. 

Hamburg, den 29. März 1879. 

3 

5 * 

6 * 

Die Gewerbekammer. 

M 16. den 31. März 1879. 
Befanntmadhung, 

betreffend fchriftliche Lehrverträge der Gewerbtreibenden. 

Die Gewerbtreibenden des Hamburgifchen Freihafengebiets werden auf folgende 

Mechtsnachtheile aufmerffam gemacht, welche ihnen aus dem Nicht-Abſchluſſe fchrift: 

licher Lehrverträge mir den bei ihnen eintretenden Lehrlingen, wie aus der Nicht: 

Anmeldung diefer Verträge bei der Gewerbekammer erwachfen würden. 

1. Laut $130 der revidirten Gewerbeordnung fann der Lehrherr, im Falle der 

Lehrling die Lehre ohne feine Zuftimmung verläßt, den Anfpruh auf Ruͤckkehr 
des Lehrlinge nur geltend machen, wenn der Lehrvertrag fchriftlich gefchloffen ift. 

In diefem Falle kann (vorausgefeßt, daß nicht das Lehrverhältnig durch Spruch 

des gewerblichen Schiedsgerichts für aufgelöft erfläre worden, und daß noch feine 

Woche feit dem Austreten des Lehrlings verfloffen) die Polizeis Behörde den 
55 
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Lehrling zur Mückkehr in die Lehre und zum Verbleiben in derfelben anhalten, 
eventuell ihn zwangsweife zurückführen oder ihn dur Anwendung von Geldftrafen 

bis zu 6 50 oder Haft bis zu 5 Tagen zur Ruͤckkehr veranlaffen. 

2. Die Gewerbefammer hat durch das Hamburgifche Gefeß vom 22. Januar d. J. die 

Befugniß erhalten, für den Umfang des Freihafengebiers Lehrbriefe auszuftellen, bezw. 

Diejenigen der Corporationen zu beglaubigen. Die Gewerbekammer fann aber felbfts 
verftändlich feine Lehrbriefe ausstellen oder beglaubigen, ohne Garantie dafür, daß das 

Lehrverhaͤliniß im Sinne des $ 126 der Gewerbeordnung abſolvirt worden fei, und 
muß ein Haupthülfsmittel hierfür in dem Vorhandeuſein fchriftliher Lehrverträge 

erkennen. Wo ſolche nicht vorhanden find, da muß die Gewerbefammer entfprechende 

andere Machweife über die Dauer ıc. des Lehrverhältniffes fordern. 

Die Gewerbefammer erflärt fi unter Hinweis auf dieſe Umftände bereit, 

für den Abſchluß von fchriftlichen Lehrverträgen jederzeit auf ihrem Bureau Rath 

zu ertheilen, bezw. das Normal: Lihrvertrags Formular der Gewerbefammer den 

Nicht :Eorporationg: Mitgliedern hierfür zur Verfügung zu ftellen. 

Hamburg, den 31. März; 1879. 
Die Gewerbehammer. 

M 17T. Mär; 1879. 
Nevidirte Inſtruction für Gasfitter. 

Im Auftrage Hohen Senats erlaffen. 

Abſchnitt 1. 

Allgemeine Beftimmungen. 

$ 1. 
Borfchrift für Erlangung der Eonceffion. 

Derfonen, welche beabfichtigen, fich mit der Anfertigung von Gasbeleuhtungs: 

Anlagen zu befchäftigen, haben ſich den allgemeinen gefeglihen Vorſchriften gemäß 
amı Gewerbes Bureau zu melden. Diefelben werden fodann von der Polizei: Behörde 

auf die gewiſſenhafte Beobachtung der in diefer Inſtruction enthaltenen, fowie der 

fünftig etwa zu erlaffenden, die Berreibung Diefes Gewerbes betreffenden polizeilichen 
Verordnungen verpflichtet. 

$ 2. 
Verantwortlichfeit der Gasfitter. 

Die Gasfitter find für die durch fie ausgeführten Arbeiten, für die Herftellung 

einer in jeder Beziehung fehlerlofen Anlage, fowie für die genaue Befolgung aller 
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beftehenden VBorfchriften verantwortlih. Sie haben ihre Gehuͤlfsarbeiter dementfprechend 

zu den vorzunchmenden Arbeiten nach befonderer Befchaffenheit derfelben anzumeifen 
und die Ausführung zu überwachen. 

Abſchnitt II. 

Specielle Beftimmungen. 

$ 3, 
Aufftelungsort für Gasuhren, 

Bor Beginn der Anfertigung einer Gasleitung hat der DVerfertiger derfelben 
zundchft fein Augenmerk darauf zu richten, für die Aufftellung der Gasuhr einen bequem 
zugänglichen und froftfreien, amdererfeits aber auch nicht zu warn belegenen, gut 

ventilirbaren Raum im Keller oder Parterre an der nach der Straße belegenen Um: 

faffungswand des Gebäudes zu ermitteln, welcher thunfichft durch Tageslicht erhellt wird. 

$ 4. 
Nöhrenmaterial. 

Die zu verwendenden Gasroͤhren müffen vorzugsmweife von gefchmiedetem 
(gewalztem) Eifen fein. Möhren von anderem Material dürfen in Ausnahmefällen nur 

nach vorher eingeholter und nach fchriftlich erfolgter Beftätigung des Inſpectors des 

Öffentlichen Beleuchtungswefens angewendet werden. 
Für die Eonfervirung der Gasleitungsröhren empfiehlt es fich im Intereſſe der 

Eonfumenten, die einzelnen Möhren vor ihrer Verwendung durch einen Ueberzug von 
Theer, — welcher auf die zuvor angewärmten Roͤhren aufgetragen fchnell antrocknet, 
— oder dur einen Anftrich von Mennige gegen Oxydation zu ſchuͤtzen. Zu den Ber: 
bindungen der Röhren dürfen außer fehmiedeeifernen auch die fogenannten amerifanifchen 

Fittings aus Hämmerbarem Gußeifen verwendet werden, da die Erfahrung gelehrt hat, 

daß Diefelben in der hier bisher eingeführten Qualität durchgängig den beften geſchmiedeten 

Fittings gleichftehen. 
Bei der Anfertigung von Gasleitungen undicht gewordener Röhren und Fittings 

dürfen unter feinen Umftänden mit Zinn geldthet oder verfiemmt und dann wieder vers 
wendet werden. Solche fehlerhaft gewordene Röhren und Fittings find fofort von der 

Bauftelle zu entfernen. 
Zu der Verbindung der Gasuhr einerfeits mit dem Straßen: Gasjuführungs: 

rohre und andererfeits mit der Hausleitung dürfen außer eifernen Fittings auch gezogene 

DBleiröhren bis auf Längen von höchftens 1 m verwendet werden. 
Die Anfertigung folcher Röhren aus Mollblei mit geldtheren Märchen ift 

abfolut verboten. 
55 * 
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Das Gewicht der zu den tihrenverbindungen zu verwendenden gezogenen Blei— 

röhren darf für 
fogenannte Iflammige Gasuhren pr. m Länge nicht unter 2,00 kg betragen 

⸗ 5 ⸗ ⸗ u ⸗ 2,650⸗ ⸗ 

⸗ 10: ⸗ Zu — ⸗ 3,00⸗ ⸗ 

⸗ 20 ⸗ ⸗ Fe Be ⸗ 4,80 ⸗ ⸗ 

⸗ 30 ⸗ ⸗ — ⸗ ⸗ 6,25 5 ⸗ 

⸗ 50 : ⸗ er Ta ⸗ : 7,50 # ⸗ 

⸗ 60— ⸗ De a | ⸗ 10,00⸗ ⸗ 

⸗ 80 ⸗ ⸗ 2 ⸗ ⸗ : 11,50 > ⸗ 

: 100 ⸗ s u — ⸗ : 13,00 : s 

: 150 : ⸗ u Te ⸗ s 14,50 : ⸗ 

$ 5. 

Dimenfionen ber Röhren. 

Bei Anlage neuer asleitungen fann es nicht dringend genug empfohlen 
werden, die Möhrenleitungen womöglich etwas weiter herftellen ju laffen, als anfänglich 

erforderlich erfcheint, weil die Möhren mit der Länge der Zeit durch Roftablagerungen 

im Innern derfelben DBerengungen erleiden. Jedenfalls aber follte im Intereſſe der 
Eonfumenten bei Neuanlagen mit den Dimenfionen der Rohre nie unter die in nach— 

ftehender Tabelle angegebenen Weiten hinuntergegangen werden. 

) 

Dimenfion «Länge der Nöhren 
in in Metern. 

engl. | Milli 
Zoum. | metern [? 3 | 6 3: 9 | 151521] EIEIEN 33 36 a0 24 

de ftündliche Gasverbrauch jeder Flamme iſt auf 5 Kubikfuß engl. 
oder rot. 140 Liter gerechnet. 

Flammen. 

1/4 Zoll | ca, 6mm n 1 ie 

% s /:10 

14 «e |:13 = 10 5| 
[777 

— > [52 _ 

3% =: |:10 s | 25| 14| 10| 8) 6| 5| a| A| 3| 3| 21 2 

1: |.25» | 601 38| 26 19/15 /12)10) 8) 7| 6 6] 5/1 a] 3] 9 
1% =» |»32 » .100| 64| 42) 32 25 20 16 13/10] 8) 7| 6| 51 4) 3 
1a = :35 = 150) 95| 65| 48.3730 253 20 16 14 12 10 9) 8| 7 

2 : :5l = 350228 156 114,9 70 | 60 30 40 33 30 25 24 23 22 
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Bei Vergrößerung bereits beftehender Leitungen ift darauf zu fehen, daß die 

Dimenfionen der alten Leitung für die beabfichtigten Erweiterungen noch genügen. 
Engere Röhren als 4 zöllige (6 mm) Eifenröhren, oder wo in Ausnahmefällen 

(fiehe $ 4) Röhren von anderem Material geftattet werden, find überall nicht, und diefe 

nur in hoͤchſtens 3m Länge bei je einer Flamme zu verwenden. Zu Leitungen unter 

den Fußböden aber dürfen Feinesfalls engere als ZyÖllige — 10 mm weite Eifenröhren 
genommen werden. 

$ 6. 

Lage ber Gasleitung. 

Die Richtung, welche einer Rohrleitung innerhalb eines Gebäudes zu geben ift, 

wird, nachdem der Aufftellungsplag für die Gasuhr feftgeftelle ift, im Allgemeinen durch 
die baulichen Werhältniffe der Localität beflimmt. Man fuche bei den Roͤhrenleitungen 

möglichft gerade Linien einzuhalten und vermeide Winfel und Bögen fo viel als thunlich. 

In der Regel follte jede Gasleitung frei und zugänglich an der Wand refp. 
unter der Zimmerdecke liegend angebracht werden; wo dies aber aus Schönheitsrücfichten 
nicht geftattet werden fann, da ift mindeftens darauf zu fehen, daß die Hauptleitung 

nicht abwechfelnd bald durch Falte und dann wieder durch warme Zimmer geführt, 
oder nicht an den Umfaffungswänden der Gebäude entlang, refp. hinaufgeleitet werde. 

Für die Anlage der Hauptleitung müffen thunlichft immer die Eorridors und Treppen: 

häufer gewählt werden. 

Abfolut verboten ift es, irgend welche Gasroͤhren, fei es für die Haupt: oder für 

die Mebenleitungen, durch Schornfteine zu führen, oder in Schornfteinwangen einzulaffen, 

oder endlich unter Heerd: und Dfenpläge oder durch unzugängliche Zwifchenrdume zu legen. 

Wenn Gasröhren zwifchen Fußboden und Blindboden gelegt werden müffen, 

fo hat der Gasfitter die Leitung, wenn irgend thunlich, fo zu legen, daß der größere 

Theil der verdeckt zu liegen fommenden Möhren mit der Längenare der Fußbodendielen 
parallel zu liegen fommt, um bei fpäteren Reparaturen an der Leitung das Aufbrechen 

größerer Fußbodenflächen zu befchränfen. 

Es ift ferner darauf zu achten, daß beim Legen der Fußbodendielen die 

darumterliegenden Gasroͤhren in ihrer Lage nicht verändert werden. 
An foldhen Stellen, wo, wie j. B. beim Durchgehen durch eine Wand, durch 

ein Seen des Gebäudes ein Brechen des Rohres bewirkt werden koͤnnte, iſt es ers 

forderlih, demfelben einen Spielraum zu laffen. 

$ 7. 
Anfertigung der Gasleitung. 

Die Leitung ift fo zu legen, daß fie womöglich ein ununterbrochenes Gefälle 
nach der Gasuhr hin befommt. 
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Das Gefälle darf bei allen in horizontaler Richtung zu legenden Möhren 

niemals unter 1 mm auf I m Länge erhalten, wo aber diefes Gefälle ausnahmsweife 

nicht eingehalten werden kann, ift ein fogenannter Waſſerſack (Syphon) in die Leitung 

einzufchalten. Solche Waſſerſaͤcke find auch da anzubringen, wo die Leitung von 

einem warmen in einen falten Raum geführte werden muß, im dieſem Falle ift 
derfelbe aber nicht im dem Falten, fondern in dem warmen Raume in die Leitung 

einzufchalten. 

Ferner ift es nothwendig, Waſſerſaͤcke an den Ausläufern einzelner Ableitungen, 

welche von der Zimmerdecfe herunter an die Wand geführte werden, anzubringen. 

Die Waſſerſaͤcke dürfen in allen Fällen nur aus gemwalztem Eifenrohr und unter Ders 

wendung der im $ 4 geftatteten Fittings angefertigt werden. 
Für Möhren von 6 bis incl. 13 mm (= } bis 4 Zoll engl.) Weite genügt es, 

den Waſſerſack duch Einfchalten eines vertical an der Wand herunter zu führenden 
Rohres zu bilden, welches am Ende mit einer ungelöcheten eifernen Kappe zu fchließen 

iſt. Das herunterführende, den Waſſerſack bildende Rohr muß ca. 20 bis 25 cm 

lang fein und, wo daffelbe fchönheitshalber in den Verputz der Wand gelegt werden 

muß, hat der Gasfitter dafür zu forgen, daß unter allen Verhaͤltniſſen die Kappe ſichtbar 
bleibt und jederzeit ohne Beſchaͤdigung von Sacverftändigen geldft werden kann. 

Für Möhren von 19 mm (J Zell engl.) und größeren Weiten ift flets ein 
MWafferfaf mit Wafferabfchluß zu verwenden, der unter feinen Umftänden weder in 

den Verpuß der Wand eingelaffen, noch fonft irgendwie verdeckt angebracht werden darf. 

Diefe für 19 mm und größere Rohrweiten anzufertigenden Waſſerſaͤcke beftehen aus 

einem 20 bis 30 cm langen oben und unten gefchloffenen cylindrifhen Rohrſtuͤck, in 

welches hinein das Abflußrohr bis nahezu auf den Boden geführe wird, und das 

Außerlih in Entfernung von 8 bis 10 cm Höhe vom Boden mit einem Ablaphahn 

zu verfehen ift. 

Beim Einfhalten in die Leitung ift der Waſſerſack, welcher nad I 

Anleitung nebenftehender Skizze anzufertigen ift, einige Centimeter hoch vom J 
Boden mit Waſſer anzufüllen. nF 

Das Zufammenfchrauben der Röhren und Fittings gefchicht in der 

Weife, daß man das zuvor fehr wenig conifch gefchnittene Gewinde eindlt, 

einen Faden Flahs mit Mennigfirt getränfe in den Scraubengang einlegt 

und die Verfhraubung nur fo mäßig feft zufammendreht, als dies ohne , 
befondere Krafranftrengung gefcbehen Fann. Zu feft darf das Gewinde nie } 

angezogen werden, weil fonft, wenn es nicht fofort eintritt, fo doch fpdter ein 

Plagen der Muffe zu befürchten ſteht. Jedes Rohr ift nun mindeftens 

4 der Länge feines inneren Durchmeffers in die Muffe oder das Verbindungs; 
ftücf hinein zu fehrauben. 
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Alle anderweitigen Dichtungsmittel, als Verkitten der Dichtungsftellen, das 
Ueberftreichen derfelben mir Asphaltlaf und dergleichen, ift ftrenge unterfagt. 

Die Ableitungen von der Hauptleitung find mittelft T oder Kreujſtuͤcke zu 

bewirken, oder, falls nachträglich, nachdem die Hauptleitung fertig geftellt iſt, noch eine 

Ableitung von den Confumenten verlangt wird, fo ift folhe durch Anbohrung der 

Hauptleitung und unter Verwendung von furzen cylindrifch gefchnittenen Gewindeftücen 
(Nipples) mit Contremuttern berzuftellen. Die Verwendung von fogenannten Epiß: 

verfchraubungen zum Zwecke des Einfchaltens einer Ableitung ift unftatıhaft. 
Die Röhren find fo folide zu befeftigen und zu unterftüßen, daß ein nach 

trägliches Durchbiegen oder Verſacken der Leitung nicht eintreten kann. 
Wo die Leitung von horizontaler Richtung in größerer Länge aufwärts geführt 

mird, wie dies bei den fogenannten Hauptleitungen für die Gasverforgung von Etagen: 

häufern immer der Fall ift, wenn die Leitung vom Keller oder Parterre aus ein 

Treppenhaus hinauffteigt, ift der Uebergang von herizontaler zu fleigender Leitung nicht 
durch einen Bogen, fondern ftets durch ein T Stuͤck oder Kreuzftück herzuftellen, um 

die Leitung an diefer Stelle, wo im Laufe der Zeit Noftablagerungen ftattfinden, bequem 
reinigen zu fönnen, Ueberhaupt ift es rächlich, durch zweckmaͤßiges Einfchalten von T 
oder Kreuzftücken, oder bei ausgedehnten horizontalen Leitungen durch Einſchalten von 
Stuͤcken mit Langgewinde die Leitung von vornherein fo einzurichten, daß nach längerem 

Gebrauch das Reinigen derfelben möglich ift. 
Jede Abzweigung einer neu gelegten Gasleitung ift an dem Endpunfte durch 

eine ungeldthete eiferne oder meffingne Kappe (oder durch einen maffiven Pfloc) voll 

kommen luftdicht zu fchließen, welche erft bei Anbringung einer Lampe wieder abge 

nommen werden darf. 
Zum Zwede einer ficheren Befeftigung der Lampen find die an den maffiven 

Wänden oder unter Gewoͤlben angebrachten Leitungsröhren an den Endpunften gleich 

bei der Anfertigung der Leitung mit folide befeftigten Holzrofetten zu umgeben. 

$8. 
Prüfung der Gadleitung. 

Nachdem der Gasfitter die Gasleitung foweit fertiggeftellt hat, dag nur noch 

die Anbringung der Lampen und die Verbindung der Gasuhr mit der Leitung zu bes 

fhaffen ift, hat derfelbe die Leitung einer forgfältigen Probe auf ihre Dichtigkeit mittelſt 

eines Druces gleich einer Quecfilberfäule von 2,5 cm oder einer MBaflerfäule von 

35 cm Höhe zu prüfen, und bei dieſer Probe fich zu überzeugen, daß alle Theile der 

Leitung mit dem angebrachten Druckmeffer in Verbindung ftehen und daß in der 

Leitung Feine Verftopfung vorhanden oder Waſſer, vom etwaigen vorherigen Prüfen 

der einzelnen Rohre herrührend, enthalten ift. 
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$ 9. 
Anzeige über Anfertigung ber Gasleitung. 

Der DVerfertiger der Gasanlage hat nach Vollendung derfelben fomohl dem 

vom Staate beftellten Inſpector des Öffentlihen Beleuchtungsmwefens, als aud im 

Directionss Bureau der Gaswerke mittelft eines gedruckten beim Senatsbuchdrucker 

vorrärhigen Formulars, in welchem er an Eides: Start erflärt, die im vorigen 

Paragraphen vorgefchriebene Dichtigkfeitsprobe vorgenommen und Feine Undichtigkeit 

refp. auch feine Verftopfung gefunden zu haben, Anzeige zu machen und darf in der 

Stadt vor Ablauf von 3 Tagen, in den Diftricten außerhalb der Stadt und Vorſtadt 

binnen 8 Tagen behufs etwa vorzunehmender Unterfuhung durch den Inſpector oder 

den ihm vertretenden Beamten die Verbindung der Gasuhr mit der Straßenleitung 

nicht herſtellen. 
$ 10. 

Anzeige vor der Inbetriebfegung. 

Wird eine neu angefertigte Gasleitung nicht fofort nach erfolgter Fertigſtellung 

mit einer Gasuhr verbunden und in Gebrauch genommen, wie es bei Meubauten fehr 

häufig vorfommt, dann hat derjenige Gasfitter, welchem die Inbetriebſetzung der Leitung 

übertragen wird, fei e8 der frühere Verfertiger der Anlage oder ein Anderer, die Gas: 

leitung abermals auf Dichtigfeit zu prüfen und fowohl dem Inſpector des Öffentlichen 

DBeleuchtungswefens als auch der Direction der Gaswerke, wie im $9 angegeben, 

fchriftliche Anzeige zu machen und den Befcheid des Inſpectors abzuwarten. 

$ 11. 

Außer den neuen Anlagen ift jede alte Gasleitung, fobald diefelbe durch Ab: 

nahme der Gasuhr außer Benugung gemwefen ift und aufs Meue wieder benugt werden 
fol, auf Dichtigfeit zu prüfen und, wie Die neuen Anlagen, zur amtlichen Prüfung 

anzumelden. 
$ 12. 

Anzeige über ausgeführte Aenderungen. 

Eine gleihe an Eides:Statt zu machende Anzeige hat auch bei jeder ausges 

führten Abänderung oder Erweiterung beftchender Gasleitungen zu erfolgen. Bei einer 
abgeänderten oder erweiterten Gasleitung ift der Gasfitter jedoch in der Megel nur für 
die Dichtigfeit des veränderten Theiles verpflichtet; es ift indeffen dem Ermeſſen des 

Inſpectors anheim gegeben, auch die Prüfung der alten Reitung ꝛc. zu verlangen. 

$ 13. 
Amtliche Vornahme der Prüfung. 

In den Fällen, wo die Befihtigung und Probirung der angemeldeten Leitungen 

für angemeffen erachtet wird, hat der zu folcher Beſichtigung vocirte Gasfitter fich 
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jederzeit perfönlich mit dem fir die Druckprobe erforderlichen Inſtrumente und dem 

benoͤthigten Werkzeuge verfehen einzufinden, fowie die erforderlichen Huͤlfsleute zu ftellen, 

um, falls es verlangt wird, einzelne Theile der Leitung losfchrauben zu können, 

$ 14. 

Durdbohren der Umfaffungswände. 

Nach ftattgehabter Befihtigung ift das Durchbohren der Außenwände, behufs 
Einführung des von der Direction der Gaswerfe zu legenden Zufeitungsrohres, fofort 
nach erfolgter Angabe des vom Staate beftellten Inſpectors des öffentlichen Beleuchtungs: 

wefens, reſp. des Vertreters deffelben von dem Die Anlage ausführenden Gasfitter in 
forgfamer Weife und ohne die Feftigfeit der Wand zu alteriren, zu bewerfftelligen. 

$ 15. 

Herftellung des Zuleitungsrohres. 

Steht das mit einem Zuleitungsrohre zu verfehende Gebäude nicht unmittelbar 
an der Straße, fo hat die Direction der Gaswerfe nur denjenigen Theil des Zuleitungs: 

rohres für ihre Nechnung zu legen, der auf Straßengrund zu liegen fommt; der übrige 

Theil des Mohres, welcher nicht auf Straßengrund zu liegen kommt, ift der Direction 

der Gaswerfe zu vergüten. Zuleitungsröhren von der Straße zu den Etagen führend 
werben von der Direction der Gaswerke nicht angelegt. 

$ 16. 

Aufftellung der Gasuhren. 

Die von der Direction der Gaswerfe nach einem von der Behörde feftgeftellten, 
Tarif geeicht zu liefernden Gasuhren find auf einer hölzernen Unterlage von mindeftens 

25 mm Stärfe vollkommen horizontal aufjuftellen und, wo die Uhren gegen dußere 
Beſchaͤdigung nicht vollfommen gefichert find, mit einem hölzernen Kaften zu umgeben. 

Der Direetion der Gaswerke, welche auf Verlangen des Publifums 3 und 

5flammige Gasuhren jederzeit in Miethe uͤberlaͤßt und in diefem Falle die Unterhaltung 
der Uhren übernimmt, ſteht das Recht zu, fämmtlihe Gasuhren auf jede geeignete 

MWeife vor Mißbrauch zu fehügen. 
17. 

Zu wählende Gasuhrengröße. 

Die Größe der Gasuhr muß im Intereſſe der Confumenten und zur Erreichung 
einer ungeflörten guten Erleuchtung der Größe der Flammenzahl entfprechen, welche 

durch die Leitung gefpeift wird; es ift deshalb für eine Leitung mit fünf Flammen eine 
fogenannte fünfflammige und für eine Leitung mit 10 Flammen eine fogenannte zehn: 

flammige Gasuhr zu wählen. 
& 56 
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Der verbreitete Glaube, daß man mit einer Pleinen Uhr vortheilhaft eine 
größere Anzahl Flammen fpeifen Fönne, beruht auf einem Irrthume und führe zum 
Nachtheile der Eonfumenten, weil Fleine Uhren bei Benutzung einer größeren Flammen: 
anzahl in Folge der fehnellen Rotation der in der Gasuhr befindlihen Meßtrommel 

ein mattes und unruhiges Brennen der Gasflammen bewirken und deshalb einen 
größeren Gasverbrauch bedingen, als bei Aufftellung einer größeren Gasuhr, welche der 

Flammenzahl entfpricht, der Fall fein würde. 

Weil jede Gasuhr vor der Benugung nach fpeciellen Vorſchriften des Reichs: 

gefeges geeicht wird, unrichtig meffende Gasuhren alfo nicht zur Aufftellung gelangen, 

fo ift die Befürchtung, daß das zum Privatconfum gelangende Gasquantum von einer großen 

Uhr unrichtiger gemeffen werden fönnte, als von einer Fleinen Uhr, völlig ausgefchloffen. 

$ 18. 

Verbindung der Gasuhr. 

Die Verbindung der Gasuhr mit dem Straßenzuleitungsrohre und der Haus: 
leitung, fowie die Verbindungen der Zwifchenuhren können laut $ 4A unter Benugung 
von gezogenen Bleiröhren hHergeftellt werden, jedoch dürfen von den bleiernen Röhren 

Peine Mebenleitungen abgezweigt werden. Die Verbindung von Bleirohr mit Eifenrohr 
durch Ineinanderſchrauben oder durch unmittelbares Anloͤthen ift unftarehaft, fie muß 

vielmehr vermittelft meffingnee Verſchraubungen gemacht werden, Die fogenannten 
Knieverbindungen an den DBleiröhren find zu vermeiden. Die Verbindungen zwifchen 

Gasuhr und den Leitungsröhren find ſtets in fehlanfer Biegung ohne Knie ausjuführen, 

$ 19. 

Abſchlußvorrichtung. 

Zur Sicherung bei Feuersgefahr iſt die Vorkehrung zu treffen, daß alle 

Leitungen vermittelft eines zunaͤchſt beim Eintritt des Zuleitungsrohres unmittelbar 

hinter der Umfaffungswand des Gebäudes und vor der Gasuhr anzubringenden Hahnes 
feiht von der Straßenleitung abgefchloffen werden koͤnnen. Werden in einem Haufe 

mehrere Gasuhren von einer Leitung gefpeift, fo ift vor jeder Gasuhr ein Abfchluß: 

bahn anzubringen. 

Die Hauptabfchlußhähne fowie die Zwifchenhähne müffen diefelbe Durchlaß: 

Öffnung haben, wie die Röhren, an welchen fie angebracht find; fie müffen mit Anfchlag: 

ftife verfehen und fo eingerichtet fein, daß fie nicht aus der Hülfe gezogen werden koͤnnen. 

Der Kopf des Abfchlußhahnes muß fo befchaffen fein, daß man auch im 

Dunkeln beim Anfaffen fofort erkennen Fann, ob der Hahn offen oder zu iſt. 
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Der Schlüffel zum Schließen des Hahnes muß mir Alemmfchraube feft auf 
demfelben angebracht werden und darf, fobald die Zuleitung unter Gasdruck und die 

Hausleitung in Gebrauch gefegt ift, nicht wieder fortgenommen werden. 

$ 20. 

Anbringung der Rampen. 

Jede Gaslampe muß vor dem Anfchrauben von dem Gasfitter auf ihre 
ordnungsmäßige Beſchaffenheit, fowie auf Dichtigkeit geprüft werden und fich Iuftdicht 
erwiefen haben. 

Befinden fih in Lofalen die Brenner einer vergnpften Decke näher als 85 cm, 

oder ift die Decke oberhalb der Flamme überhaupt nicht vergypft, fo find in zweck— 

entfprechender Höhe Über den Brennern Schugvorrichtungen zum Ableiten der ftrahlenden 
Hige anzubringen. Desgleihen ift Vorſorge dafür zu treffen, daß bewegliche Gas: 

lampen feitwärts nicht in unmittelbare Mähe von Holzbefleidungen oder anderen 
brennbaren Gegenftänden gelangen koͤnnen. Die Entfernung der Lampe von folchen 

Gegenftänden muß in allen Fällen genügende Sicherheit gegen Feuersgefahr bieten. 

$ 21. 

Prüfung der Reitung unter Gasbrud. 

Mach völliger Beendigung der Gaslichteinrichtung, nachdem alfo die Gasuhr 
geftelle ift, und die Lampen angebracht find, hat der VBerfertiger der Anlage durch An: 

zünden ſaͤmmtlicher Gasflammen ſich zu überzeugen, ob die Flammen ordnungsmäßig 
brennen, und ob die etwa vorhandenen Wafferfchlußlampen genügend aufgefüllt find; 
darnach hat er fämmtliche Flammen zu verlöfchen und an dem Regiftrirwerf der Gasuhr 

durch genaue Beobachtung der für diefen Zwe an jeder hierorts eingeführten Gasuhr 

befindlichen, horizontal über dem Zifferblatte angebrachten Metallfcheibe zu ermitteln, ob 

die Gasuhr bei geöffnetem Haupthahne und bei gefchloffenen Lampenhähnen ganz ftille 
fteht. Iſt dies nicht der Fall, und dreht die erwähnte Scheibe weiter, dann muß eine 

Undichtigfeit an der Leitung oder an den Lampen eingetreten fein, und es darf die 

Leitung dann nicht eher in Benugung gefeßt werden, als bis der Fehler gefunden und 
befeitige iſt. 

$ 22. 

Ablieferung der Leitung und Unterweifung des Gonfumenten. 

Bei Ablieferung der Gaslichteinrichtung an den Eonfumenten hat der Gas: 

fitter denfelben mit allen Einzelheiten der Anlage befannt zu machen, namentlich aber 
demfelben über die Benugung des Cafes im Allgemeinen fowohl, als über die zur 
Sicherung der Gasuhr und die bei Entleerung etwa vorhandener Waſſerſaͤcke zu 

z6 * 
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beobachtenden Vorfichtsmaaßregeln, zu welchen legteren auch das regelmäßige Auffüllen 

der Wafferfchlußlampen zu zählen ift, gehörig zu unterrichten. 

Insbeſondere hat der Gasfitter den Eonfumenten anzuweifen: 

„Dei etwa vorfommendem Gasgeruch fofort den Haupıhahn zu fchließen, durch 
„Definen der Fenfter und Thüren Luftzug herzuftellen und nicht mit einem brennenden 

„Begenftande die Leitung abzuleuchten.“ 

Er hat ferner darauf aufmerfam zu machen, daß bei jedem außergewöhnlichen 

Vorfommen an der Gaseinrichtung die Hülfe eines admittirten Gasfitters, oder eines 

von der Direction der Gaswerfe dazu autorifirten Angeftellten nachgefucht werde. 

Diefe haben unter Aufwendung möglichfter Sorgfalt die Entftrömungsftelle des Gaſes 
aufjufuchen, und die erwaigen Defecte an der Gasleitung, bis weitere gründliche 

Reparaturen vorgenommen werden fönnen, mit geeigneten Mitteln in zweckentfprechender 
Weiſe zu dichten. 

Damit das oben erwähnte Schließen des Haupthahnes augenblicklich bewirkt 
werden kann, hat der Gasfitter den Confumenten darauf aufmerffam zu machen, den 

Hahn ſtets im gut drehbarem Zuftande zu erhalten, was nur durch regelmäßiges, 
mindeftens wöchentliches Oeffnen und Schließen deffelben gefchehen fann, und wobei es 

fih empfiehlt, den Hahn von Zeit zu Zeit von einem Sachverſtaͤndigen mit einer für 

diefen Zweck zufammengefhmolzenen Mifhung von 1 Theil Wachs auf 3 Theilen 

reinen Talgs zu fehmieren. 

$ 23. 

Berhalten bei Feuerausbrud). 

Kein Gasfitter darf nach vorgefommenem Feuerausbruch oder nach einer ftatt: 

gefundenen Erplofion außer dem Scliefen des Haupthahnes irgend Etwas an dem 
augenblicflihen Zuftande der Beleuchtungseinrichtungen ändern oder ändern laffen, bevor 

nicht der Polizeibehörde, event. dem nfpectorat des Beleuchtungswefens Anzeige von 

dem Borfalle gemacht, und von diefen die Erlaubniß dazu ertheilt ift. 

$ 24. 

Anzeige bei Aufftelung oder Abnahme ber Gasuhr. 

Dhne vorherige fchriftlihe Anzeige bei der Direction der Gaswerfe und ohne 
deren fchriftlihe Genehmigung darf der Gasfitter feine Gasuhr abnehmen oder auf 

ftellen, auch fein Straßen:Zuleitungsrohr Öffnen oder fchließen. Beim Abnehmen einer 

Gasuhr muß der Verfchluß durch eine ungelöthete eiferne Kappe gefcheben und muß 

felbige direct auf das Zuleitungs; oder Speiferohr gefchraubt werden. 
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Abſchnitt IM. 

Vorfhriften über Beleuchtungseinrihtungen in Theatern, Concertfälen, | 

Schaubuden, größeren Werfftätten, Speichern, Ställen x. 

$ 25. 

Theaterbeleuchtung. 

In Theatern und ähnlichen Zwecken dienenden Localiräten ift bei Herftellung 
der Leitungen außer der Befolgung der in den vorftchenden Paragraphen enthaltenen 

Vorfhriften die Vorſorge zu treffen, daß die Beleuchtung der Ausgänge für das 
Publifum unabhängig von der Bühnenbeleuchtung hergeftellt werde. 

Es muß demnach die Bühne, wie auch der Zufdhauerraum mit den Ausgängen 
je eine gefonderte Gasleitung, Gasuhr und Straßen-Gaszufuͤhrungsleitung erhalten. 

Der Zugang nah den Gasuhren muß fo liegen, daß derfelbe beim Ausbruche 

eines Feuers in dem Theatergebäude ohne Gefahr für den Beleuchtungsbedienfteten 

erreicht und wieder verlaffen werden kann. 

Sämmtlidye Gasflammen unter der Bühne, über der Bühne und in den mit 

der Bühne in Verbindung ftehenden Gängen und Treppen find in ſtark gearbeiteten, 

unbeweglid angebrachten Laternen einzufchließen, deren Glasſcheiben durch Drahrtgitter 

zu ſchuͤtzen find. 

Die KRampenbeleuchtung auf der Bühne ift, wo nicht abwärts brennende 

Flammen eingerichtet werden, mit überfpannten Drahtgittern, welche gegen Durchbiegung 

durch eiferne Bügel zu ftügen find, in folcher Höhe zu fchügen, daß die Flammen das 

Drahtgitter nicht erreichen. 
Die zur ouliffenbeleuchtung dienenden Flammen, von welchen die untere 

Flamme nicht tiefer als Im über dem Podium angebracht fein Darf, find bis 30 cm 
über der oberften Flamme durch hehlliegend angebrachte Bleche gegen die Eouliffenwand 

derart zu fehügen, daß leßtere nicht erwärmt wird. 

Ueber jeder Couliſſenreihe ift in paffender Höhe Über der oberften Flamme ein 

folide befeftigtes Schutzblech anzubringen, damit herabfallende Gegenftände nicht in die 

Flammen gerarhen fönnen. 
Die Dberlichtbeleuchtung ift in ftarfen eifernen Raͤhmen aufzuhängen, welche 

in der ganzen Länge nach eben und vorne durch Doppelte, mit genügendem Zwiſchen⸗ 
raume verfehene Schirme aus Metallbich zu fhügen find. Mac ruͤckwaͤrts und nad) 
unten ift der Schuß gegen die Flammen vermittelft eines feinmafchigen, ftarfen Draht: 

neßes herzuftellen. 

Die Lampen in den Garderoben müffen unbeweglich angebracht werden, fie find 

entweder mit einer Glaskuppel oder mit einem gut befeftigten Drahtkorbe zu umgeben, 
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In gleicher Weife find aud die Lampen in den dem Publifum zugänglichen 

Eingängen, Eorridoren und Treppenaufgängen einzurichten. 

Speciellere Beflimmungen über derartige Anlagen bleiben dem Urtheile der 

Befihtigungs:Commiffion vorbehalten. 
$ 26. 

Abzugsröhren für Sonnenbrenner, Gasfraftmafchinen ıc. 

Gasanlagen, bei welchen die DVerbrennungsprodufte durch befondere Abzugs: 
röhren fortgeleitet werden follen, wie bei den fogenannten GSonnenbrennern oder bei 

Gaskraftmaſchinen zc., find bezüglich der Abzugsröhren bei der Bau: Polizei zu melden. 

$ 27. 

Schutzbleche bei freibrennenden Gasflammen. 

In Schaubuden, Fabriflofalen, größeren Werfftätten, in Speichern, Lagerkellern, 
auf Böden u, f. w. ift der Gebrauch von offenen Gasflammen im Allgemeinen geftatter. 

Die in folhen Räumen unterhalb vergypster Decken angebrachten Flanımen müßten 

aber mindeftens 85 cm von der Dede entfernt bleiben. Iſt dies nicht ausführbar, 

oder ift die Decke des betreffenden Raumes überhaupt nicht vergupst, fo find in Ent 
fernung von 7 cm von der Decke hohlliegende, an den Ecken zu befeftigende Eifenblech: 

tafeln anzubringen, welche bei feftftehenden Gasarmen 50 cm lang und ebenfo breit 

fein, bei beweglichen Gasarmen aber 30 cm über die dußerften Stellungen des Brenners 

nah allen Michtungen hinweg ragen muͤſſen. Außerdem müffen die Gasflammen 

mindeftens 30 cm von allem feitlich belegenen Holze und anderen leicht brennbaren 

Stoffen entfernt bleiben, es fei denn, daß diefelben duch hohlliegende Blechtafeln in 

foiher Ausdehnung gefhüßt werden, daß feitwärts jeder möglichen Brennerftellung bis 

auf 15 cm oberhalb derfelben alles Holzwerk ꝛc. damit bedeckt ift. 

Die über einander befegenen Räume in Epeichern, Tifchlerwerfftätten, Fournier: 

fchneidereien 2. find mit je einem befonderen Gasabfhlußhahn einzurichten, fo daß die 

Zuführung des Gafes nach jeder Etage feparar abgefperrt werden kann. 

$ 28. 
Anwendung von Laternen. 

Räume, in welden Stoffe, wie unverarbeitete Wolle, Hanf, Flache, Heede, 
Stroh und dergleichen in verpacktem oder unverpacktem Zuftande lagern, refp. in größerem 

Betriebe verarbeitet oder verwender werden, ferner Wattenfabrifen oder folche Rofalitäten, 

in welchen Werg gepflücft oder Lumpen fortirt werden, dürfen durch Gasflammen, welche 
innerhalb des Raumes in gut verglasten und mit ftarfen, das Glas ſchuͤtzenden Draht: 

gittern verfehenen Laternen angebracht find, erleuchtet werden. Die Entfernung zwiſchen 

dem Kopf der Laternen und der Decke des Raumes muß mindeftens 45 cm betragen. 
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Der Oagfitter hat den Confumenten darauf aufmerffam zu machen, daß das 
Anzinden der Oasflammen in den in diefem Paragraphen bezeichneten Räumen mit 
Zündlfampen, dhnlich den Lampen der Straßenlaternen:Wärter, bewirkt werden muß. 

$ 29. 

Beleuchtung in Deftillationdräumen. 

In Brenn und Deftillationsräumen, fowie in folchen Lofalitäten, in welchen 

erplofive felbftentzändliche oder entzündliche Dämpfe erjeugende Stoffe, als 

Maphta, Petroleum, Alkohol, Schwefel, Pech, Theer ꝛc. lagern, dürfen im Innern 

feine Gaslampen angebracht werden. Die Erleuchtung folder Räume mittelft Gas; 

lichtes ift nur dann geftattet, wenn die Flammen außerhalb der Lofalicät hinter mindeftens 
5 mm ſtarken, dicht fehließenden Glasſcheiben brennen, die überdies durch folide Draht: 

gitter gegen Zertruͤmmerung geſchuͤtzt fein müffen. 
Das Anzünden der Flamme muß von außen gefchehen, wie auch die Verbrennungs⸗ 

produfte nach außen abzuleiten find. 

Abſchnitt IV. 

Strafbeftimmungen. 

$ 30. 

Gasfitter, deren Gehülfen und Arbeiter, welche abfichtlich oder fahrläffig durch 

Verabſaͤumung der ihnen obliegenden forgfältigen Aufmerkſamkeit die Vorfchriften diefer 
Inſtruction verlegen, verfallen auf Grund des Mandars vom 29. Movember 1847 in 

Gelöftrafe bis zu 46 75, eventualiter Haftftrafe, vorbehältlih der WBerbindlichkeit 

zum Schadenerfag und der Verfolgung nach den fonftigen Strafgefegen, fofern dazu 
Deranlaffung gegeben ift. 

Hamburg, März 1879. Die Polizei- Behörde. 

Formular. (59 der Inftruction). 

Der Unterzeichnete macht hiermit dem Inſpector der Öffentlichen Beleuchtung die 

Anzeige, daß er im Haufe des Herrn belegen 

M für Herren 

reg hat, welche er, nah ans 

geftellter Probirung mit dem vorgefchriebenen Drucke, für vollfommen dicht und den 

gefeglichen Forderungen entfprechend erklärt. 

Hamburg, den 

: Haupt: , | 
eine * Gasleitung von Flammen 
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Der Unterzeichnete macht hiermit der Direction der Gaswerke die Anzeige, daß er im 
Haufe M für Heren 

j | s neu angelegt ; SR 
eine | Zweig: Gasleitung von Flammen * chgeſehen und die polizeilich vorges 

fihriebene Dichtigkeirs: Probe derfelben vorgenommen hat. 

Anbei cine eiferne Kappe Zoll groß für das Zufeitungsrohr, 
neu zu legen 

ju verändern 

zu verbinden 
fertig vorhanden 

Hamburg, den Gasfitter. 

Anmerkung: Von den in Klammern ſtehenden Worten ſind die nicht geltenden zu ſtreichen, bei Zweigleitungen 
der ganze, das Zuleitungsrohr betreffende Satz. 

welches 

Als Anhang zu dieſer Juſtruction iſt eine Anleitung für Inbetriebſetzung von 
Gasleitungen und über Verwendung des Leuchtgaſes erſchienen, welcher ſeparat und 
zum Koftenpreife von 40 Pf. im Bureau der PolizeisBehörde, Zimmer I, und im Inſpectorat des 
Beleuchtungsweſens, Bleichenbrücke NE 17, verabfolgt wird. 

Anhang zur Nevidirten Inſtruction für Gasfitter. 

Anleitung für Inbetriebfegung von Gasleitungen und über Verwendung 
des Leuchtgaſes. 

Iſt eine Gasleitung nach den in der Yufteuction für Gasfitter angegebenen 
Regeln ausgeführt, diefelbe namentlich nicht zu eng angelegt, und die Gasuhr in einer 

der Flammenanzahl des Gebäudes eutfprechenden Größe angefchafft und gut placirt, fo 

wird die Benugung des Gaslichtes zu feinen Klagen Anlaß geben. 
Leider kommt es aber häufig vor, daß die Bauherren der Gasbeleuchtungs: 

anlage nicht die ihr gebührende Aufmerffamkfeit fchenfen und erft dann den Gasfitter 

mit einer Koftenveranfchlagung für die Beleuchtungsanlage in dem Neubau beauftragen, 
wenn der Bau fchon fo weit vorgefchritten ift, dag Nückfichten auf eine gefchügte Lage 
der Gasleitung, auf eine zweckentfprechende Aufftellung der Gasuhr zc. nicht mehr 

genommen werden koͤnnen. Andererfeits verfäumen aber auch die Gasfitter in vielen 

Fällen, den Bauherrn rechtzeitig auf die für die Gasleitung nothwendigen Maaßnahmen 
und Vorfehrungen aufmerffam zu machen und find nicht felten fchuld, daß die Beleuch: 

tungsanlagen fpdter den Anfprüchen nicht genügen. 
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Hierzu kommt, daß einzelne Gasfitter nicht die möthige Erfahrung haben, 

ihren Kunden mit zweckmaͤßigen NRarhfchlägen an die Hand zu gehen, wenn ftörende 
VBorfommniffe in der Beleuchtung der Häufer eintreten. Diefem Mangel abzuhelfen 
und den weniger erfahrenen Gagfittern Furzgefaßte Anleitungen im Anſchluß an die 
Inſtruction zu geben, ift der Zweck der nachftehenden Erörterungen. 

In der Inſtruction ift im $ 3 über die Lage des Raumes, in welchem die Stand 

Gasuhr aufzuftellen beabfichtigt wird, bemerfr, daß derfelbe nicht zu kalt und nicht zu Pt Gadubren. 
warm belegen fein dürfe; am geeignerfien für die Aufſtellung einer Gasuhr ift deshalb 

ein Raum, in welchen die Temperatur im Winter und im Sommer nicht wefentlich 

weniger oder mehr als 129 Eelfius beträgt. Wird die Gasuhr dem Frofte fo ausgefegt, 

dag das Füllwaffer in derfelben unter Umftänden gefrieren kann, fo ift nicht allein ein 
Plagen des Uhrengehäufes und eine damit in Verbindung ftehende Gasentweichung zu 

befürchten, fondern es tritt auch bei fehr niederer Temperatur cine Verminderung der 
Leuchtkraft des Gaſes ein, welche von einer Condenſation der im Leuchtgafe enthaltenen 

Kohlenwafferftoffe herruͤhrt. Andererſeits aber entfteht bei zu warmem Standorte der 

Gasuhr zum Nachtheile der Eonfumenten eine Volumenvermehrung des Cafes, welche 
für je 23 Grad Eelfius der Temperaturzunahme ca, 1 pEt. erreicht. 

Schon beim Transport der Gasuhr vom Empfangsort bis zum Aufftellungsort Behandlung 
muß diefelbe fchonend behandelt werden, weil der complicirte Mechanismus der Uhr der Gasuhren. 
ftarfe Erfchürterungen nicht ertragen faun und dadurch leicht in Unordnung geräth. 

Werden größere Uhren mir Wagen abgeholt, fo find diefelben nicht auf dem Fuße 

ftehend, fontern auf der Rückwand liegend zu transportiren; auch dürfen die Ein: und 

YAuslagröhren der Uhren beim Transport nicht als Handhabe benugt werden, weil dies 
häufig Umdichtigkeiten an diefen Stellen zur Folge hat. 

Iſt die Gasuhr zur Stelle, fo ift zunächft die von den Arbeitern der Gas 
werfe auf das Straßenzuleitungsrohr gefchraubte Kappe zu löfen und der in Bereitſchaft 

gehaltene Gashahn fofort auf das Zufeitungsrohr zu ſchrauben. Bei diefer Manipulation 

darf brennendes Licht abfolut nicht benutzt werden, oder in der Mähe fein; auch follte 

diefe Arbeit niemals von einer Perfon, fondern ftets in Gegenwart eines anmefenden 

Gehülfen ausgeführt werden, weil es vorfommen fann, befonders wo der Raum nicht 

von Tageslicht befchienen wird, daß das Auffchrauben des Hahnes nicht fofore glückt 

und das Gewinde deffelben noch einer Nachhuͤlfe bedarf. 

Bei großen Gasleitungen von 2 Zoll engl. und von größerer NBeite werden 

alle neuen Straßenzuleitungsröhren feit dem Jahre 1874 von der Direction der Gas— 

werke auf der Straße mit einem hydrauliſchen Abfchluffe verfehen. Bei tiefen Leitungen 

ift das Aufjegen des Abfchlußhahnes im Innern der Gebäude une Gasdruf nicht 

erforderlih. Der Gasfitter fann in diefen Fällen die Direction ter Gaswerfe um 
37 



Füllen 
der Gasuhren 

mit Glycerin, 
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Abſchluß der hydrauliſchen Vorrichtung erfuchen und die Anbringung des Haupthahnes 

im Innern des Gebäudes, ohne durch den Gasſtrom beldflige zu werden, ausführen. 

Desgleichen ift in Fällen, wo Zwifchenuhren in die Hauptleitung eingefchalter 

werden, namentlich in Etagenhäufern, während des Einfchaltens dis Zwifchenhahnes in 

allen Fällen zuvor der vor der Hauptuhr figende Hauptabſchlußhahn abzufperren, 

Nah dem Anbringen des Abſchlußhahnes ift Die noch nicht mit Waffer gefüllte 

Gasuhr auf einer foliden hölzernen Unterlage an der dafür beftimmten Stelle horizontal 
aufzuftellen und find die nach $ 18 der Inſtruction anzufertigenden Verbindungsröhren 
anzupaffen und vorzjurichten. Beim Anpaffen der Verbindungsröhren ift darauf Acht 

zu geben, daß die Ein: und Auslaßöffnungen an den Gasuhren nicht gewaltfam aus 
ihrer Lage gebracht und daß die Verfchraubungen an den Uhren nicht benugt werden, 

um etwa mangelhaft aufgepaßte Verbindungsröhren durch fcharfes Anziehen der Ver: 

fhraubungen norhdürftig zu dichten. Die Verfchraubungen an den Gasuhren haben 
feinen anderen Zweck, als die zuvor gut aufgepaßten WVerbindungsröhren feft und 

dicht zu halten. 

Daß in die Gasuhr Feine fremden Gegenftände gelangen dürfen, welche der 
Umdrehung der im Innern der Uhr befindlichen Meßtrommel Hinderlich werden koͤnnen, 

liegt auf der Hand; weil aber auch hiergegen zumeilen Verfiöße vorfommen, fo mag 

hiermit an Vorſicht gemahnt werden. 

Sind die Uhrenverbindungen fertig geftellt, dann wird bei noch gefchloffenem 
Haupthahn und, nahdem man zuvor die Verbindung an dem Ausgangsrohre wieder 

erwas gelöft und die an der Vorderfeite der Uhr befindliche fogenannte Topffchraube 
abgenommen hat, mit dem Auffüllen der Uhr mitrelft reinen, d. h. mindeftens fand: 

freien Waffers in die für das Eingiegen der Flüffigfeit beftimmte, mit einer Schraube 

verfehließbare Fuͤlloͤſfnung begonnen, und das Eingiegen langfam und vorfichtig fo lange 
foregefegt, bis das eingegoffene Waffer aus der Topfichraube zu fließen beginnt. Nachdem 

das Überflüfjige Waſſer abgelaufen iſt, wird zunächft die vorhin gelöfte Uhrenverbindung 

vorfichtig wieder angezogen, und dann die Fuͤll- und Topffchraube ohne Anwendung 

einer Zange mit den Händen dichtſchlie ßend eingefchraubt. 

Nun erft öffnee der Gasfitter den Haupthahn, um ſich zu überzeugen, daß die 
Verbindungen und Abfchlüffe an der Gasuhr dicht find. 

Wenn Gasuhren mit der oben befchriebenen Vorſicht geftellt und behandelt 

werden, dann wird ein Verſagen derfelben nicht eintreten, da, wie in der Inſtruction 

erwähnt, feine Gasuhr verabfolge wird, die nicht vorher vom Eichamte auf ordnungs- 
mäßigen Gang und richtiges Meffen geprüft iſt. 

Wo in Lofalen Fein abſolut froftfreier Raum für die Gasuhr gefunden werden 

kann, da empfichle es fi, die Gasuhr mit einer Mifchung von gleichen Gewichts 
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theilen Waſſer und Glycerin zu füllen, welches Gemifh, unter Verwendung eines 

Glycerins von 17% Beaume und 1,27 fpeeififchenm Gewicht, erft bei ciner Kälte von 
über 109 R. gefriert. 

Das Glycerin muß aber völlig fäurefrei fein, weil fäurehaltiges Glycerin die 

metallenen Theile der Gasuhr, mit denen es in Beruͤhrung kommt, ftarf angreift. 

Ob das Glycerin fänrehaltig iſt, ermittelte man fofort, wenn man in verdünntes 

Glycerin einen Streifen blaues Lacfmuspapier taucht und Diefes Papier eine rorhe 

Färbung annimmt. 

Die Direction der Gaswerfe wird auf Wunſch fäurefreies Glycerin von ihren 
etwaigen Vorraͤthen Fäuflich abgeben. 

Da Glycerin befanntlih auch wenig verdunftet, fo empfichle es fich ebenfalls, 
fehr warm ftehende Gasuhren hiermit zu füllen. 

Nicht zu empfehlen ift Dagegen das hin und wieder angewandte Füllen der Bass Füllen 
uhren mit Spriet, weil diefes fehneller als Waſſer verdunfter, und das Füllen hiermit a 
unter Umftänden mit Feuersgefahr verbunden ift. 

Nur in Ausnahmefällen Fommt es vor, daß Gasfitter mit der Anfertigung von Gaslampen 
Lampen beauftragt werden. In der Megel Läuft das Publitum die Lampen in Läden Und die Der 

. R . i . bindung der 
und läßt fie von den Gasfittern nur an die Leitung anbringen. Da iſt es denm Die fernen mit der 
Aufgabe des Mechanifers, fih zuvor von der Sicherheit und Dichtigkeit der Rampe zu Gasleitung. 

überzeugen, namentlich muß er nachfehen, ob, befonders bei Hängelampen, das Gewinde 

an dem Lampenrohr gut ausgefchnitten ift, ob bei Lampen mit Kugelbewegung leßtere 
vollfommen fchließt, ob der Lampenhahn oder an mehrarmigen Lampen fämmtliche Hähne 

mit Anfchlagftiften verfehen find, ob bei Wafferfchluglampen der Abſchluß beim tiefiten 

Stande der Lampe hinreichende Sicherheit gegen Gasentweichung bietet, und endlich, ob 
das innere Gasrohr der Wafferfchlußlampe von genügender Weite ift, um auf die Dauer 

ein ruhiges Brennen der Flammen zu geftatten, Wafferfchlußlanpen mit einem inneren 

Gasrohre von 4 Zoll Weite follten überall vermieden werden; unter 4 Zoll Weite bei 
zweiflammigen und unter 3 Zoll engl. für drei bis fünfflammige Lüfter oder Kronlampen 

follte das innere Rohr nicht fein, weil, wie bei Gasleitungen, die Lampenröhren mit 

der Zeit durch Eondenfationsprodufte des Cafes, durch Oxydation der Möhren ꝛc. eine 

Verengung erleiden, was den Gaszuflug nach den Brennern vermindert. Jeder 
gewiffenhafte Gasfitter wird es alfo nicht unterlaffen dürfen, feinen Kunden bei Ans 

ſchaffung von Lampen mit fachverftändigem Rathe zur Seite zu flehen. 

Die Befeftigung der Lampen an den Decken und Wänden muß aufs Sorgfältigfte 
ausgeführe werden. Meffingrohrgewinde darf nicht ummittelbar in Eifenrohrgewinde 
hineingefchraubt werden, für den Uebergang von Meffingrohr auf Eiſenrohrgewinde ift 
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vielmehr ein paffendes an jedem Ende mit dem erforderlihen Gewinde verfehenes 
Verbindungsftüc einzufchalten. 

Schwere Lüfter und Kronlampen find durch befondere Tragevorrichtung derart 

unter dem Plafond des Raumes zu befeftigen, daß das Gewinde des Gaszuführungs; 

rohres durch das Gewicht des Lüfters nicht in Anſpruch genommen wird. 

Die Lampen werden von den Fabrifanten in der Regel ohne Brenner geliefert 
und es bleibt die Wahl der Brenner den Kunden oder den Gasfittern meiftens 
überlaffen. 

Da von der richtigen Wahl der Brenner der Lichteffect der Gasflammen 

hauptſaͤchlich abhängt, fo muß der Gasfitter bei der Auswahl der Brenner befonders 
vorfichtig fein und fich nicht durch allerlei marftfchreierifhe Ankündigungen von neuen 
Erfindungen und Verheißungen von 30 bis 50 pCt. Erfparung verleiten laffen. In 

den meiften Fällen find die fogenannten Erfindungen und die von den Verkäufern viel: 

gepriefenen Vortheile als mehr oder weniger illuforifhe zu betrachten und nur darauf 

berechnet, Geld zu machen. 

Der Argandbrenner aus Porzellan, wie die einfachen fogenannten Fiſchſchwanz⸗ 

brenner oder Fledermausbrenner aus Speckſtein, leßtere beiden auch Loch: und Schnitt: 
brenner genannt, haben fih in langjähriger Erfahrung erprobt und paffen für die ver: 

fhiedenften Bedürfniffe und die verfchiedenften Lichtftärken, 

Die fogenannten Sparbrenner, die Sicherheitsbrenner ꝛc. haben fich auf die 

Dauer nicht bewährt, die Erfparung und die Sicherheit bei der Gasbeleuchtung beruht, 

wenn die Anlage den in der Inſtruction enthalten Vorfchriften gemäß ausgeführe ift, 

lediglih auf einer aufmerfjamen Behandlung der Gasuhr nebft Gasleitung und auf 
der ordnungsmäßigen Meinhaltung der Brenner und der Lampengläfer, was bei der 

Dels und Perroleumbeleuhtung als felbftverftändlich betrachtet, bei der Gasbeleuchtung 
aber Häufig ignorirt wird. 

Am dfonomifchften in Hinfiht auf den Gasverbrauh ift für Zimmerbeleuchtung 

die Anwendung der Mund: oder fogenannten Argandbrenner mit Zuggläfern von 18 

bis 24 cm Höhe. Bei richtiger Einftellung der Flanımengröße ift der Lichteffect diefer 

Brenner dem der offenen Brenner bei gemöhnlichem Steinfohlengafe um 20 bis 30 pEt. 
überlegen. Die Argandbrenner erfordern aber mehr Aufmerffamfeit ale die offenen 
Brenner, weil fie gegen Druckſchwankungen in der Mohrleitung und gegen dußere 
Luftftrömungen fehr empfindlich find. 

Der Unterfchied im Lichteffeete zwifchen Fifhfchwanz und Fledermausbrenner 
oder Loch und Schnittbrenner ift unbedeutend. Erjiere geben bei gleihem Verbrauch 

eine etwas fchmälere und höhere Flamme als die Schnitebrenner und find deshalb 

legteren da vorzujichen, wo Lampen mit Glaskuppeln verwendet werden. 
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Eiferne Brenner follte man unter allen Umftänden vermeiden, weil, abgefchen 

von anderen Machtheilen, welche die Benußung derfelben im Gefolge hat, der Lichteffect 
des Gafes bei Anwendung eines Speckſteinbrenners ein mwefentlich größerer ift. 

Jede Flamme, gleichgültig, ob Rund:, Loch- oder Schnittbrenner benußt wird, 
foll gleihmäßig und ruhig brennen und ihre Form beibehalten. Sobald diefe ungleich 
wird, was davon herrührt, daß die Deffnungen des Brenners theilweife verftopft find, 

muß der Brenner gereinigt werden, was bei den Rund; und Lochbrennern durch wieder: 

holtes Berupfen des Brennerfopfes mit einer Bürfte und beim Schnittbrenner mittelft 

Durchftreihens mit einem Blatte Schreibpapier gefchieht. Erhält die Flamme hierdurch 
nicht die gleihmäßige Form, dann ift der Brenner fehlerhaft und muß durch einen 
anderen erfeßt werden. 

Häufig fieht man, dag Zimmerdecken oberhalb der Gasflammen gefhwärze find 

und daß befonders die Argandbrenner hin und wieder rußen; dies rührt lediglich von 

einer unvollftändigen Verbrennung des Gafes her, wenn wegen Mangel an Luft nicht 

aller Kohlenftoff deſſelben fih mir hinreihendem Sauerftoff verbinden Fann. Wo 

Argandbrenner anfänglich gut brennen fpäter bei längerem Gebrauche aber leicht zu 
rußen beginnen, da ift meiftens durch Staubablagerung in dem Brennerforb die Zus 

führung der Luft zur Flamme eine zu geringe geworden und kann hier durch Ausbürften 
des DBrennerforbes leihe Abhülfe gefchafft werden. 

Die volle Ausnugung der Leuchtkraft des Cafes wird nur da erreicht, wo die Schwaͤchung 
Flammen freibrennend ohne Anwendung von Lampenkuppeln oder Glasglocken benugt des Lichtes 
werden. Aus Schönheitsrücfichten und in vielen Fällen, um das Auge zu fehonen, —— 
wendet man Kuppeln an, die je nach dem Grade ihrer Durchſichtigkeit die Leuchtkraft 

des Gaſes vermindern. 

Bei Anwendung einer Kuppel aus hellem, durchfichtigem Glaſe verliert Die 

Leuchtkraft einer Gasflamme von gewöhnlicher Größe um ca. 5 bis 10 pCt. je nad) 
der Die und Färbung des Glaſes. Bei einer Kuppel aus mattirtem Glafe beträgt 

die Abnahme fhon bis zu 25 pEr., und bei einer Milchglasfuppel, die allerdings das 
für das Auge annehmbarfte Licht bietet, ift der Verluſt an Leuchtfraft gegenüber einer 
frei brennenden Flamme auf 40 bei dünnen und bläulich fcheinenden, bis zu 80 pEt. 

aber bei den dicfwandigen und rorh fcheinenden Glocken oder Kuppeln zu veranfchlagen. 

Die fogenannte Tellerbeleuchtung, wo außer der Kuppel oder dem Schirm aus 

Milchglas unter der Flamme noch ein Teller aus mattirtem Glaſe angebracht ift, um 
das Ausftrahlen der Wärme nach unten zu verhindern, ift in Bezug auf den Gasverbrauch 
die Foftfpieligfte Beleuchtung, weil es meiftens verabfäumt wird, die fogenannten Teller 
ftaubfrei zu halten, weshalb denn die Gasflamme fo groß eingeftellt werden muß, daß 
fie auch noch die auf dem Teller lagernden Staubfchichten durchdringt. 
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Hin und wieder werden der Gasbeleuchtung noch mannigfache, nicht begruͤndete 

Vorurtheile entgegen gehalten, namentlich wird derſelben eine Erhöhung der Zimmer: 
temperatur und eine Verfchlechterung der Luft zugefchrieben. Beides ift nicht der Fall, 

es iſt vielmehr durch vielfache forgfältige Unterfuchungen der Beweis dafür erbracht 
worden, daß bei gleicher Helle die gewöhnlichen Lampen und Kerzen eine größere 

Hige als die Gasflanımen verbreiten und daß die Gasflamme verhältnigmäßig weniger 

Sauerftoff erfordert, als alle übrigen befannten Brennmaterialien, daß fie aus diefem 

Grunde alfo auch weniger als leßtere die Luft verfchlechtert. 

Wollte der Eonfument bei der Gasbeleuchtung fih nur einen Bruchtheil der 

Unannehmlichfeiten gefallen faffen, die er bei der Del: und Perroleumbeleuhtung fort: 

während zu ertragen hat, und fich die Gaslampe nicht höher uͤberm Arbeitstifh anbringen 

laffen, als die Höhe der gewöhnlichen Del: und Petrofeumlampen beträgt, dann würde 

er nicht allein feine Erhöhung der Zimmertemperatur bemerken, fondern vornehmlich auch 

fehr an Gas fparen, weil, je höher die Flamme von dem zu befeuchtenden Gegenftande 
entferne ift, um fo größer die Leuchtkraft, alfo auch der Verbrauch der Flamme fein muß. 

Das Verhälmiß des Mehrverbrauches ſteht aber nun nicht in proportionalem 

Verhaͤltniß der Zunahme der Entfernung, fondern es ſteigt im Verhälmiß der Quadrate 

der Entfernung, oder mit anderen Worten: 

„Iſt eine Flamme 2 Fuß von einem zu beleuchtenden Gegenftande entfernt, 

„fo muß, wenn man die Lampe um einen Zuß weiter, alfo 3 Fuß vom Tifche 
„entfernt anbringen und auf dem Tifche die genau gleiche Helle haben will, die 

„Leuchtkraft der Flamme nicht im Werhältniß von 2:3 oder um die Hälfte, 

„Sondern im Verhaͤltniß von 2X2:3X3 alfo wie 4:9 oder mehr als doppelt 

„jo groß fein, und weil mit der vermehrten Leuchtkraft naturgemäß der Confum 

„Der Flamme fteigt, fo liegt es auf der Hand, wie wichtig es ift, die Gasflammen 

„in zweckentfprechender Weiſe anzubringen.” 

Auch über das Wefen des Gasdruces und die Wichtigkeit deffelben bei der Gas: 

beleuchtung herrſcht im Publifum, wie nicht minder bei vielen Gasfittern, oft Unflarheit. 

Der Gasdruck in den Möhrenleitungen rührt her von dem Gewichte der Gas: 
behäfter, in welchen das auf den Gasanftalten produeirte Gas, bis es zum Confum 

gelangt, magazinirt wird, Durch Apparate, Regulatoren genannt, welche auf der Gas: 

anftalt in die vom Gasbehaͤlter jur Stadt führenden Leitungen eingefchaltet find, läßt 

fi der Gasdruf völlig vom Straßenröhrennege abjperren oder je nach Bedarf und 

bis zum vollen Gewichte des Gasbehälters verftärfen, welcher Iegtere Druck aber im 

hoͤchſten Falle nicht mehr als etwa dem hunderten Theile des Druckes der Atmofphäre 

entfpricht. Mic einer Kraft, welche der Gasdruck in den Möhren, im Sinne des 

MWafferdrucfes in den Wafferleitungsröhren, oder des Dampfes in einem Dampffeffel, 
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auszuüben im Stande wäre, ift erfterer durchaus nicht zu vergleichen und deshalb in 
diefer Beziehung nicht im geringften zu fürchten. 

Der Gasdruck, welcher auf der Fabrif gegeben wird, nimmt im Straßens 
röhrennege aber wieder ab in Folge der Reibung, weldhe das Gas an den Wandungen 
der Möhren erleider und zwar um fo mehr, je länger und je enger die Leitung ift. 

Er ift ferner abhängig von der Höhenlage der Nohrleitung und im Beſonderen 

von dem jeweiligen Gasverbrauch der Conſumenten. Würde der Gasverbrauch bei den 
Eonfumenten ein gleihmäßiger und völlig geregelter fein, dann würde auch der Gas; 

druck in den Straßenröhrenlcitungen ftets im gleicher Höhe erhalten werden können. 

Da aber der Gasverbrauch fowohl in den einzelnen Stunden, als auch von einem Tage 

zum andern, fehr verfchieden ift, und weil heute an der einen, morgen an einer anderen 

Stelle des Möhrenneges der größere Gasverbrauch ftattfinder, fo beeinflußt das die 

Druckverhaͤltniſſe im Straßenröhrennege fo fehr, daß es einer Gaswerfsverwaltung 
völlig unmöglich ift, an allen Stellen in den Hauptleitungen jederzeit einen gleichmäßigen 
Gasdruck zu erhalten. 

Weil nun aber für eine gute Beleuchtung ein beftimmter Minimaldruck 

erforderlich ift, fo wurde 1874 in Hamburg die gefeßlihe Beftimmung getroffen, daß 
der Gasdruck in den Straßenrohrleitungen zu feiner Zeit unter 22 mm betragen dürfe, 
und zur Eontrole hierfür in verfchiedenen Gebierstheilen der Stadt und deren Umgebung 

eine größere Anzahl felbftregiftrirender Apparate von der Behörde aufgeftellt. 

Wenn nun in feinem ebietsiheile der Gasdruc unter 22 mm Waſſerdruck 

betragen darf, um allen Eonfumenten das verlangte Gaequantım zuzuführen, fo ergicht 

fihh aus den vorerwähnten Gründen, daß ftellenweife und kefonders in den den Gas: 

anftalten nahe belegenen Straßen zeitweilig während der Hauptbrennftunden Abends ein 

höherer Gasdruck ftattfinden muß. 

Freilich betrug auch diefer höhere Druck im vorigen Winter, in Folge der in 

den letzten Jahren ausgeführten bedeutenden Mohrerweiterungen, an feiner Stelle des 

Gebietes mehr als 60 mm, da aber auch diefer Druck, wo in Haushaltungen der 

Gasbeleuchtung Feine Aufmerkfamfeit gefchenft wird, zu einem Mehrverbrauh an Gas 

führt, fo muß an folhen Stellen, wo ein hoher Gasdruck ftartfinder, was fich durch 

das fogenannte Pfeifen der Gasflammen fofort bemerkbar macht, durch theilweifes 

Schließen des Haupıhahues der Gasfirom ermäßigt werden. 

Es follte deshalb auch jeder Gasfitter, nachdem er eine Leitung fertig gemacht 

und in Berrieb gefeßt hat, nicht unterlaffen, in den folgenden Tagen Abends die in 

Betrieb gefegte Leitung noch einmal zu infpiciren, um die Megulirung des Gasſtromes 

nah Bedürfnig vorzunehmen und feine Kunden mit dem Einftellen des Hauptabfchluß: 

hahnes vertraut zu machen. 
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Alle Umſtaͤndlichkeiten, welche die Regulitung des Gasdruckes dem Publikum 

verurſacht, wuͤrden vermieden werden durch Einſchaltung zweckentſprechender ſelbſtthaͤtiger 

Regulatoren in die Hausleitung, und ſchon lange hat man ſich mit der Einfuͤhrung 

ſolcher Apparate fuͤr Privatleitungen beſchaͤftigt. 

Eine große Anzahl ſehr verſchieden conſtruirter Apparate dieſer Art iſt bereits 
erfunden und wird dem Publikum in der Regel unter Verſprechungen von 30 bis 

50 pCt. Erſparniß angeprieſen. Die meiſten Apparate entſprechen aber leider durchaus 

nicht den Verheißungen und beduͤrfen ſelber einer ſehr genauen Beaufſichtigung, beſonders 

wenn ſie erſt einige Zeit im Betriebe geweſen ſind. 

Erſt in neuerer Zeit iſt man durch Vereinfachung in der Conſtruction der 

Regulatoren einen Schritt weiter gekommen und es hat den Anſchein, als ob die 
Regulirungsapparate ſchließlich doch ihren Zweck erfuͤllen werden, nur darf man ſich 

nicht der ſanguiniſchen Hoffnung hingeben, daß bei ſonſt ſachgemaͤßer Benutzung des 

Gaſes durch Anſchaffen eines ſolchen Apparates an dem Gasverbrauch einer Haus: 

haltung ein Erhebliches erfpart werde. Der Hauptnutzen, den gute Regulirungs—⸗ 

Apparate in der Praris gewähren werden, ift der, daß fie in den Momenten einer 

Drudihwanfung in den Straßenrohrleitungen den Gasdruck in der KHausleitung 
eonftant erhalten und dadurch bewirken, daß die im Cafe enthaltenen Kohlenwafferftoffe 

vollftändig verbrennen, alfo auch verhindern, daß halbverbrannte Kohlenwafferftoffe mit 

Rußpartifeln gemifcht in die Räume treten und fowohl die Luft verfchlechtern, als auch 
die Decorationen zc. in den Zimmern verunreinigen. 

Die Larburirung des Cafes, welche in den Haͤuſern der Confumenten hier 

und auswärts dann und wann verfucht worden ift, befteht in Sättigung des Cafes mit 

Dämpfen ſchwerer Kohlenwafferftoffe, als Perrofeumärher, Naphta, Ligorin, Benzin und 
dergleichen. Eine von diefen Fiäffigkeiten wird in einen mehr oder minder complicirten 

Apparat gegoflen und leßterer fo hinter der Gasuhr in die Hausleitung eingefchalter, 

daß das durch die Uhr gegangene Gas, bevor es weiter in die Hausleitung und zu den 
Brennern gelangt, auf fürzerem oder längerem Wege, je nah der Complicirtheit des 

Apparates, über die Flüffigkeit ftreihen muß und hierbei mehr oder minder von den 

Dämpfen der Kohlenwafferftoffe aufnimmt. Abgeſehen davon, daß die Manipulation 
mit den genannten Flüffigfeiten mit Feuersgefahr verbunden ift, hat die Carburirung 
des Leuchtgafes noch nirgendwo rechten Beftand gehabt. Die Koften des Carburirens 

find meiftens theurer, als die Anwendung von mehr Leuchtgasflammen zur Erzielung 
derfelben Lichrftärfe. Hierzu kommt, daß bei fehlender forgfältigfter Regulirung des 

Gasftromes das carburirte Gas noch unvollftändiger, d. h. mehr rußend, als das 
gewöhnliche Leuchtgas verbrennt, und deshalb die Luft der Raͤume, in welchen das 
carburirte Gas verbrannt wird, in weit höherem Grade verfchlechtert, als es bei dem 
gewöhnlichen Leuchtgafe der Fall ift. 
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Es tritt Häufig die Frage auf, ob es empfehlenswerth fei, während der Macht Solleßen des 
den Haupthahn zu fchließen. Haupthahnes 

Eine beftimmte Antwort hierauf laͤßt fich nicht geben. Durch Unachtfamfeiten —— 
veranlaßt ſind Ungluͤcksfaͤlle vorgekommen, weil der Haupthahn Nachts abgeſchloſſen 
wurde und andererſeits desgleichen, weil der Haupthahn Nachts nicht abgeſchloſſen war. 
Iſt die Gasleitung in guter Beſchaffenheit, ſind namentlich die kleinen Gashaͤhne an 
den Lampen dicht ſchließend und mit Anſchlagſtiften verſehen, ſo kann ohne Gefahr der 

vor der Gasuhr befindliche Haupthahn waͤhrend der Nacht offen bleiben. Hat man 
aber in einem Hauſe zu befuͤrchten, daß ein oder der andere Lampenhahn von unberufener 

Hand aufgedreht, und dadurch eine Gasentweichung herbeigefuͤhrt werden koͤnnte, ſo 
gebietet die Vorſicht, nah dem Ausloͤſchen ſaͤmmtlicher Gasflammen auch den Haupt: 

hahn zu fchließen; man wird dann aber, befonders bei ausgedehnten Leitungen, den 

folgenden Tag ſchon ein oder zwei Stunden vor Beginn der Abendbeleuchtung den 
Haupthahn wieder Öffnen müffen, um das andernfalls erlihe Minuten währende blaue 

Brennen der Gasflammen zu verhüten. 

Außer zu Leuchtzwechen wird Gas in den Haushaltungen vielfach zu Heiz⸗ Benugung 
zwecken aber häufig auf fehr unvortheilhafte Weiſe verwendet. Die beften Kochapparare des Saſes 
find Diejenigen, bei welchen das Leuchtgas, bevor es an die Brennermändung tritt, mit — 
40 bis 50 pCt. Luft vermiſcht wird und angezündet mit völlig blauer, nicht leuchtender 
Flamme brennt. Das Heizvermögen einer völlig blau brennenden Flamme ift bedeutend 
größer, als das einer leuchtenden Flamme; außerdem aber feßt die mit Luft gemifchte 

blau brennende Flamme abfolut feinen Ruß ab und brennt deshalb völlig geruchlos. 

Jeder Gasfitter follte, bevor er einen Kochapparat in einer Wohnung anbringt, 

fi überzeugen, ob der Apparat mit völlig blauer Flamme brennt, andernfalls aber den 

Apparat entweder dem Verkäufer zurück geben, oder die Ausſtroͤmungsoͤffnung des 

Gaszuführungsrohres in dem Apparat fo reguliren, daß bei völlig geoͤffnetem Hahn 

das Gas blau brennt. 

Wenn ein Gaskochapparat anfänglich gut, alfo blau und geruchlos, nach län 
gerem Gebrauch aber mit leuchtender Flamme brennt und Ruß abfegt, fo liegt der 

Fehler meiftens darin, daß die Luftzuführung zur Flamme durch Ablagerung von Staub 
und dergl. in dem Apparat eine unzureichende geworden iſt. Durch Abnehmen und 
gruͤndliches Reinigen deffelben ift der Apparat leicht wieder in Ordnung zu bringen. 

Seitdem die Verforgung der Stadt mit Gas von zwei großen Anſtalten »Befeitigung 
betrieben wird und die von den Anftalten ausgehenden großen Röhrenleitungen vielfältig Rörender Bor: 
mit einander in Verbindung gefegt worden find, fann eine Störung in der Zuführung Imamifk, 

des Gafes nach den Confumenten wohl nur noch in felchen weit abgelegenen Straßen 

vorkommen, die mit Ausldufern des Möhrenneges belegt und deshalb nur an einer 
f 58 
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Seite der Straße Anfhlug an das übrige Möhrennes haben. Ein folcher Fall, wo 
eine gänzliche Unterbrechung der Beleuchtung durch einen plöglich entftandenen Rohrbruch 
eingetreten wäre, gehört aber felbft in Straßen mit einfeitigem Anfhluß zu den 

größten Seltenheiten. 
Haͤufiger kommen Störungen bei den Confumenten vor, und weil das Publifum 

ſich meiftens zunächft an den Gasfitter wendet, fo ift es deffen Aufgabe, die geeigneten 

Mittel zur Befeitigung folher Störungen zu fennen und anzuwenden. 
In der Regel merft der Conſument den Eintritt einer Störung in der 

Beleuchtung feines Haufes ſchon vorher, ehe die Gasflammen völlig erlöfhen. Es 

zeigt fich entweder eine allmähliche Abnahme der Flammengröße, oder ein ſtoßweiſes 

Zucken der Flammen. 
Iſt die Abnahme der Flammengröße oder das Zucen der Flammen im ganzen 

Haufe bemerkbar, dann liege der Fehler entweder in der Gasuhr, oder in dem Haus: 

refp. Straßenzuleitungsrohre; vielleicht ift dann der Waſſerſtand in der Uhr nicht in 

normaler Höhe, oder, falls diefer in Ordnung befunden wird, dann ift das von der 

Straße bis in’s Haus führende Zuleitungsrohr verftopft oder verfact. 

Macht fich dagegen die Abnahme der Flammengröße oder das unruhige Brennen 

der Flammen nur an einer oder etlichen Stellen der Leitung bemerfbar, während die 

übrigen Gasflammen in demfelben Haufe ftraff und ruhig brennen, dann fteht die Gasuhr 
oder das Zuleitungsrohr mit der Störung in Feiner Verbindung, und der Fehler liegt 
in der Hausleitung. 

In den allermeiften Fällen beruht das Verſagen oder das unruhige Brennen 
der Gasflammen in den Haͤuſern auf einem unrichtigen Wafferftand in der Gasuhr, 
und Deshalb wird der Gasfitter bei eingetretenen Störungen fih allemal zunähft zu 
überzeugen haben, ob die Gasuhr normal gefüllt ift und eventuell den Stand der 
Fluͤſſigkeit in derfelben juftiren. Bei diefer Manipulation ift nachftehende, Seitens 
der hiefigen Direction der Gaswerke ihren Uhrenauffehern gegebene Inſtruction auch 

den conceffionirten Gasfittern zu empfehlen; diefelbe lauter: 

„Beim Auffüllen der Uhren ift in folgender Weiſe zu verfahren: 

„Zunaͤchſt wird der Haupthahn gefchloffen, alsdann ein beliebiger Lampenhahn 
„geöffnet, und nun wird nah Entfernung der Fülle und Topfſchraube vermittelft 

„eines Trichters langſam Waffer refp. Glycerin in die Uhr gegoffen, bis etwas 

„von demfelben aus der Deffnung der Topffchraube wieder herauslduft und fich 

‚das Kugelventil hörbar bewegt. Nachdem das überflüffige Waſſer ganz ab: 
„gelaufen ift, wird die Füll und Topffhraube mit guter Lederfcheibe wieder eins 

„gefegt und hierauf der Haupthahn geoͤffnet. Iſt nun durch das Anzinden einiger 
„Flammen und durch Beobachtung des ruhigen Brennens derfelben die Gewißheit 
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„erlangt, daß feine Weberfüllung der Uhr ftattgefunden hat, fo wird nach dem 
„abermaligen Schließen des Haupthahnes die Topffchraube noch einmal gedffner, 
„das übergedrängte Waſſer abgelaffen und Ddiefelbe wieder forgfältig dichefchließend 
„eingefhraubt. Nachdem nun die fämmtlihen Brennerhähne gefchloffen find, wird 

„der Haupıhahn ſoweit geöffner, wie dies vor Beginn der Arbeiten der Fall war.’ 

Sollte duch das Auffüllen der Gasuhr der Fehler nicht gehoben fein, erft 
dann und nur in Diefem Falle ift es dem Gasfitter geftatter, die Verbindung zwifchen 
der Gasuhr und dem Straßenzuleitungsrohre zu löfen, um nachzufehen, ob leßteres in 

Drdnung iſt. Erweiſt fih das Zuleitungsrohr verftopft und kann die Verſtopfung, 
welche im Winter zuweilen durch fogenanntes Zuduften unmittelbar vor dem Abfchlußs 

hahn entſteht, nicht fofort entfernt werden durch Herauskratzen oder durch Eingießen 

von ftarfem Spriet in das Zuleitungsrohr, dann ift, nachdem der Haupıhahn zuvor 

wieder gefchloffen worden ift, der Direction der Gaswerfe Anzeige darüber zu machen 

und deren Anordnung abjumwarten. 

Wird dagegen in dem Straßenzuleitungsrohre ein merkbarer gleichmäßiger 

Gasdruck vorgefunden, und brennt das Gas, nachdem die Gasuhr normal aufgefüllt 

ift, dennoch nur ſchwach oder unter Aufzucken fämmtlicher Flammen, fo muß man durch 

Horchen an der Uhr wahrzunehmen fuchen, ob der Gang derfelben ein regelmäßiger ift. 

DBemerft man in der Uhr ein Geräufch, ähnlich einem Schleifen zweier Gegenftände 
aufeinander, fo ift Diefelbe nicht in Ordnung, und es muß der Direction der Gaswerke 

gleichfalls eine Anzeige davon gemacht werden. 

Ergiebt aber die Unterfuchung, daß die Gasuhr und die Straßenzuleitung in 
Ordnung find, dann ftecft der Fehler in der Hauptleitung des Gebäudes; diefelbe ift in 
ihrem horizontal führenden Theile entweder verſackt und es hat fi ein Waſſerſack in 

der Leitung gebilder, oder diefelbe ift Durch Moftablagerung ftellenweife verftopft. Liegt 
die Leitung frei und zugänglich, dann wird man den Fehler, wenn derfelbe nicht durch 
Manometermeffungen an den Lampen aufjufinden ift, Durch Anbohren der Leitung bald 
ermitteln und befeitigen fönnen. Wo aber die Leitung verdeckt und unzugänglich Tiegt, 
da muß fie zunächft bei der Gasuhrenverbindung gelöft werden und man muß verfuchen 
fie vom entgegengefegten Ende her unter Anwendung einer geeigneten Pumpe durch 

Luftdruck ausjublafen. 

Die Anwendung von Waſſer ftatt des Luſtdruckes ift bei Leitungen, die mit 
gutem Gefälle liegen, zwar noch empfehlenswerther, wo man aber über das Gefälle der 
Leitung im Zweifel ift, da darf das Waffer nur als leßter Verfuch angewendet werden, 

Wo in einem Haufe nur einzelne Flammen verfagen, da ift die Störung 
natürlich auch nur an den einzelnen Lampen oder an den mit Diefen in Verbindung 

ftehenden Abzweigungsleitungen zu fuchen. Durch Abnehmen der betreffenden Lampen 
58 * 
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und gründliches Reinigen derfelben, oder andererfeits durch Trennen der Abzweigung 
von der Hauptleitung und durch fcharfes und ftoßweifes Hindurchpuften mit dem Munde 

wird die Störung meiftens gehoben werden können, andernfalls ift aber auch hier die 
Lufipumpe anzuwenden. 

Iſt in einem Haufe die Gasuhr eingefroren, dann muß das Aufthauen derfelben 

zunächft durch Umhuͤllen mit heißen Tüchern fo lange fortgefegt werden, bis Waſſer 

aus der geöffneten Topffchraube herauszufließen beginnt, und erft dann darf man mit 

warmem, nicht mit fochendem, Waſſer durch Eingießen in die Fülfchraube fo lange 

fortfahren, bis alles Eis in der Uhr gefhmolzen if. Das Schüteln und Rürteln bei 

eingefrorenen Uhren ift für den Mechanismus derfelben nachtheilig. 

Nach dem Aufthauen der Uhr empfiehlt es fich, diefelbe nicht wieder nur mit 

Waſſer, fondern mit gleichen Gewichtsiheilen Waſſer und Glycerin zu füllen. 
In $ 22 der Inſtruction ift es dem Gasfitter zur Pflicht gemacht, bei Inbetrieb⸗ 

feßung einer Gasleitung dem Kunden für etwa vorfommende Fälle von Gasentweichung 

(Gasgeruch) in einem Raume Verhaltungsregeln zu ertheilen. 

Es fol hier nur noch einmal darauf Hingewiefen werden, daß, wenn der 

Gasfitter zur Vornahme von Reparaturen bei undichten Gasleitungen fchreiter, er auch 
feiber die nörhigen Vorſichtsmaaßregeln nicht außer Acht fegen darf und nur in folhen 

Fällen fi eines brennenden Lichtes beim Ableuchten einer Leitung bedienen wird, wenn 

die Leitung völlig frei zu Tage liegt, und nachdem er den Raum, in welchem Gas; 
geruch bemerft wird, zuvor gründlich gelüftet hat. 

Liegt eine undicht gewordene Gasleitung zwifchen Fußboden und Blindboden, 
dann darf die an derfelben vermurhete Undichtigkeit niemals durch Ableuchten mit einem 
brennenden Lichte gefucht werden, weil in dem hohlen Raume unter dem Fußboden bei 

undichten Gasleitungen auch fters Knallgasgemifch entftanden iſt. Es bleibe in diefem 
Falle, wo duch den Geruch eine Undichtigfeit conftatirt wird, Nichts übrig, als den 
das Mohr deefenden Theil des Fußbodens aufjunchmen. 

Kann aber in Fällen, wo Gasentweichungen bei einer Leitung vorfommen, die 
undichte Stelle troß längeren Suchens nicht ermittelt werden, dann ift als letzter 
Verſuch die Gasleitung mit Waffer anzufüllen und die Leitung eventuell etliche Tage 
unter einem Waſſerdruck von 4 bis 1 Armofphäre ftehen zu laffen. 

Das Wafler wird dann an der undichten Stelle entweichen und zum Auffinden 
derfelben führen. Diefe Procedur darf aber nie ohne Einwilligung des KHauseigenthümers 

vorgenommen und muß, wie erwähnt, fters als letztes Mittel gewählt werden. 

Ueber die Behandlung von Perfonen, welche durch Leuchtgasausftrömungen 

bewußtlos geworden find, giebt Quaglio, Chef: Ingenieur des Stockholmer Gaswerkes, 
folgendes Verfahren an: 
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Durch Einachmung von Steinfohlengas dem Erſticken nahe Bewußtloſe müffen 
fo fchnell als möglih aus dem ſchaͤdlichen Safe entferne und in eine reine, kühle, durch 

geöffnete Fenfter und Thüren fich fortwährend erneuernde Luft gebracht werden. Alle 

feftanfiegenden Kleidungsftüce find zu entfernen, der völlig entkleidete Scheintodte wird 
in eine halbfigende Lage mir erhöhtem Oberkörper. und herabhängenden Füßen gebracht; 
nun halte man einen Schwamm mit ftarfem Effig unter die Mafe, wafche damit auch 

Stirne und Schläfe und frortire den Körper. Sollte die Athmung bereits aufgehört 

haben, fo ift dem Scheintodten mittelft eines Nöhrchen unter Zuhalten der Mafe Luft 

in die Lunge zu blafen und eine fünftlihe Arhmung einzuleiten, indem man zuerft die 
Zunge vor die Lippen zieht und ein darüber gelegtes Band unter das Kinn feftbindet. 
Hinter dem Kopfe des Kranken ftehend, ergreift man nun die Arme deffelben dicht über 
den Ellenbogen, zieht fie fanft und feft über den Kopf und hält fie feſt aufwärıs geſtreckt 

etwa zwei Secunden lang, wodurch Luft in die Lunge gezogen wird. Dann führe man 
die Arme des Kranken abwärts und drückt fie fanft aber feft circa zwei Seeunden lang 

gegen die Seiten der Bruft, wodurch Luft aus den Lungen getrieben wird. Dies 
wiederholt man abwechſelnd zehnmal in der Minute fo lange, bis natürliches Athem⸗ 

holen eintritt. Man laffe mit diefem kuͤnſtlichen Athmen nur nicht zu bald nad, da 
Fälle vorfamen, wo erft nad 4 bis 6 Stunden der Erfolg eintrat. Dem Erwachenden 
flöge man kaltes Waſſer und Wein ein, laffe ihn in Decken gehällt in der frifchen 
Luft und ftöre fich einftellenden Schlaf und Schweiß nicht. 

Man hat auch Refpirarionsapparate mit Blafebalg (von Haufe), welche bei 

der Wiederbelebung gute Dienfte leiften. 

Obigem ift hinzuzufügen, daß Fälle vorgefommen find, wo durch Leuchtgass 
einathmung faft Erftichte, die von den anweſenden Perfonen als verloren bereits auf: 

gegeben waren, durch zweckentſprechende aͤrztliche Behandlung und unter Anwendung 
von reinem Sauerftoffgas zum fünfttichen Einachmen nach länger als 12 Stunden noch 

wieder zum Leben erwacht find. 

Anleitung bei Einrihtung von Privatlaternen. 

Mir Ruͤckſicht darauf, dag Gasfitter häufig in die Lage fommen, von Privaten 
mit der Anbringung von Straßens und Hoflaternen beauftragt zu werden, folgen nachs 

ftehend die in Beziehung auf folche Laternen erlaffenen wefentlichften Beftimmungen. 

Ein jeder Hauseigenchämer, welcher die Anbringung von fogenannten Privats 

laternen an der Straßenfronte feines Grundſtuͤckes, oder, falls er Befiger eines fogenannten 

MWohnhofes, einer Terraffe ꝛc. iſt, zur Erleuchtung derfelben Laternen aufgeftelle wünfcht, 

hat fi) wegen der näheren Bedingungen, unter welchen folche Laternen flaatsfeitig mit 
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Gas verforge werden, perfönlich im Inſpectorat des Beleuchtungswefens Bleichenbrüde, 

VBerwaltungsgebäude, zu melden. 
Die Vergütung für eine oder eine Doppellaterne, welche unmittelbar an der 

Straßenfronte anzubringen oder aufzuftellen iſt, koſtet z. 3. jährlih 4 30, wofür die 

Laterne mit einem ftündlichen Gasverbrauh von 5 Hambg. Eubiffuß oder rot. 118 Liter 

vor 114 Uhr Abends und mir 24 Hambg. Eubiffuß oder rot. 59 Liter nah 11% Uhr 
Nachts und im Uebrigen nah Maaßgabe des für die Öffentlichen Laternen geltenden 

Brennkalenders bedient wird. Die Vergütung für Laternen in Wohnhöfen, Terraffen ꝛc., 

welche legteren Machts jederzeit frei zugänglich bleiben müffen, beträgt jährlih 6 18; 
die Flammengröße diefer Laternen ift auf 24 Hambg. Eubiffuß oder rot. 59 Liter Gas: 

verbrauch pro Stunde normirt. 

Mit Ausnahme des Anzündens, Verlöfhens und Meinhaltens der Laternen, 
hat der Eigenthuͤmer fie für feine Rechnung heil und ordnungsmäßig zu erhalten. Die 
Laternen find fo einzurichten, daß fie mit den Gerärhen der Laternenanzinder bequem 

bedient und, wie die neuen Öffentlichen Laternen, auch von unten durch den Boden 

ohne Benugung einer Leiter angezündet werden fönnen, 
Die Höhe des Brenners in der Laterne darf im Allgemeinen nicht über 3 m 

von der Straßenoberfläche entfernt fein. Das Brennerrohr, der Schließhahn und der 

Brennerhalter find genau wie bei den Öffentlichen Laternen einzurichten, und es werden 

diefe Gegenftände fowohl, wie die Laternen, Laternenarme und Pfoften von der Direction 
der Gaswerke auf Wunfch fäuflich überlaffen. 

Das Zuleitungsrohr vom Straßenhauptrohr bis an den Candelaberfuß oder 

bis an die Grundmauer des Gebäudes, an welchem Laternenarme angebracht find, wird 

in allen Fällen von der Direction der Gaswerke für Rechnung des Eigenthümers der 
Laternen ausgeführt, nachden leßtere fertig montirt find. Der übrige Theil der Rohr: 

leitung bis in die Laterne fann von dem Eigenthuͤmer unter Beobachtung folgender 
Grundfäge anderweitig befchafft werden. 

A. Bei Eandelabern, welche von folcher Form zu wählen find, daß der Anz 

zünder feine Leiter behufs Reinigung der Laternen ohne Gefahr gegen den mit Quers 

armen verfehenen Schaft ftellen fann, ift das Zuleitungsrohr für eine Flamme nicht 

unter 19 mm (3 engliſch) lichte Weite, im Innern bis an das Brennerrohr hoch zu 
führen, Daffelbe darf im Candelaber felbft nicht vernietet, vergoffen, eingemauert oder 

fonft irgendwie befeftige werden, Damit es jederzeit ohne Befchddigung des Candelabers 

herausgenommen und erneuert werden kann. 

Das bei freiftehenden Eandelabern oder gewöhnlichen Laternenpfoften im Fuße 

deffelben ca. 40 bis 45 cm unter der GStraßenoberfante anzubringende Bogenſtuͤck der 
Rohrleitung muß in der Richtung nah dem Straßenhauptrohr ein ausreichendes 
Gefälle erhalten. 
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B. Bei Wandarmen, — welche bezüglich der Anbringung auch den baupolizeis 
lichen Vorfchriften unterliegen und uͤber den öffentlihen Grund nicht weiter als Im 

hervortreten, auch nicht tiefer als 2,25 m überm Trottoir hinunterreichen dürfen, — 
ift möglichft diejenige Form zu wählen, bei welcher das Gasleitungsrohr vom Brenner 
bis an die Wandflähe ein ununterbrochenes Gefälle hat. Das Zuleitungsrohr foll 

von 30cm unter Terrain bis zum Wandarm 19 mm (3 englifh) und in demfelben 
nicht unter 10 mm (3” englifh) lichte Weite erhalten, aus Schmiedeeifen manometer: 

dicht hergeftellt fein und zu feinem anderen Zwecke, als lediglih zur Gasverforgung 
der Laternen dienen. 

Liegen feine technifhen Schwierigkeiten vor, fo ift die verticale Leitung in die 
Wand einzulaffen und nicht früher zu verpußen, als bis der Anſchluß Seitens der 

Direction der Gaswerke mit dem Straßenhauptrohr erfolgt ift. 

Die Mirbenugung der Gaszuführungsröhren zur Befeftigung der Laternen oder 
als Eonftructionsiheile für Eandelaber oder Arme ift nicht geftattet. 

Ausgefchloffen von der Verſorgung als öffentliche Laternen find alle hängenden 

Laternen, d. 5. folche, bei welchen die Gaszjuführung durch den Kopf der Laterne 

‚oder überhaupt von oben erfolgt. 

Hamburg, im Mär; 1879. C. Bolbehr, 

Inſpector bes öffentlichen Beleuchtungsweſens. 

M 18. den 2. April 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend die Börſenſperre. 

Die Handelsfammer macht wiederholt darauf aufmerffam, daß die pünftliche 

Einhaltung der Börfenzeit unbedingt erforderlich if. Sie wird ihre Bemühungen in 
diefer Richtung, foweit fie vermag, fortfegen, kann ſich einen Erfolg derfelben aber nur 
verfprechen, wenn fie von den Börfenbefuchern felbft unterftüße wird, indem fie daher 

ihre Bitte um dieſe Unterftügung erneuert, weift fie darauf hin, daß, wenn Die 
Herren nur wenige Minuten vor der befannt gemachten Schlußzeit fommen, und die 
verfchiedenen Eingänge, namentlich die vom Rathhausmarkte aus, benugen möchten, 

die durch den ftarfen Andrang bei einer Thür hervorgerufenen Mißftände und 

Unannehmlichkeiten für das Publifum vermieden werden würden. 

Hamburg, den 2. April 1879. 
Die Handelskammer. 
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M 19. den 5. April 1879. 
Ä Befanntmahung, 

betreffend die Frühjahrsſchonzeit für die Fiſcherei. 

E⸗ wird hierdurch in Erinnerung gebracht, daß zufolge $ 7 des Geſetzes vom 

8. Juli 1878, betreffend die Ausübung der Fifcherei im Hamburgifchen Staate, vom 
10, April bis 9. Juni d. J. die folgenden Gewäffer einer Schonzeit unterliegen: 

Die Elbe oberhalb Zollenfpieker, 

die große Dove:Elbe von ihrer Mündung in die Norder-Elbe aufwärts, 
die Goſe⸗Elbe, 
die Pleine Dove-⸗Elbe an der Suͤdoſtſeite Dchfenwärders vom Drtfarhen aufwärts, 

die Alfter und alle im Flußgebiet der Alfter befindlichen, nicht gefchloffenen Gewäffer, 
die Bille, 
innerhalb der Deichverbände alle nicht gefchloffenen Gewaͤſſer. 

Während diefer Schonzeit ift der Fifchfang in den ebengenannten Gewaͤſſern in 
folgender Weiſe geftattet: 

a. das Fifchen mit Zugnegen und das Ausfegen von Reufen aus Weidengeflecht in 
den 3 mal 24 Stunden vom Sonnenaufgang am Mittwoch bis Sonnenaufgang 
am Sonnabend, 

b. das Fifchen mit Netzen zum Fang von Lachfen, Lachsforellen, Maififchen und Finten, 
fowie Stinten in der Zeit vom Sonnenaufgang am Montag bis Sonnenaufgang 
am Sonnabend, 

c. das Angeln mit der Ruthe iſt geftattet. 

Hamburg, den 5. April 1879. 
Die Polizei - Behörde. 
Die Sandherrenfhaft der Aarſchlande. 

Die Fandherrenſchaſt der Geeſtlande. 
Die Fandherrenfhaft Bergedorf. 

M 20. den 5. April 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Verbot der Drudihrift „Die Deutfchen Arbeiter". 

Mur Grund $ 12 des Meichsgefeges gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen 
der Sozialdemokratie vom 21. Detober 1878 wird hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß 
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gebracht, daß die Drucfchrift „Die Deutfchen Arbeiter, Schaufpiel in 2 Aufjügen von 

Andreas Scherzer, Hamburg, Drud von M. Roſenberg 1871, nach $ 11 des gedachten 
Gefeges von der unterzeichneten Landespolizei-Behoͤrde verboten worden ift. 

Hamburg, den 5. April 1879. 

Die Polizei-Behörde. 

M 21. den 9. April 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Verlegung von Tonnen und Treibbafen im Bahrwafler der Elbe 
unterhalb Cuxhaven. 

In Veranlaſſung der wiederum ſtattgehabten Verſchiebungen der Saͤnde im 

Fahrwaſſer der Elbe, unterhalb Eurhaven, wird es zur beſſeren Bezeichnung der 
dortigen Fahrſtraße erforderlich, die fchwarze Tonne L um 144 m in der Michtung 

N. O0. 4 O., die obere zwifchen den ſchwarzen Tonnen K und L pflacirte Treibbafe 
um 201 m in der Richtung N. 40. und die untere dafelbft placirte Treibbafe um 
115 m in der Richtung N. O. 5.0.40. zu verlegen. 

Diefe Verlegung der benannten Tonnen und Treibbafen wird am Sonnabend, 
den 12. April d. J. bejchafft werden. 

Hamburg, den 9. April 1879. 

Die Deputation für Handel und Schiffahrt. 

M 22. den 21. April 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend trichinenhaltiges Bleifh von Amerikaniſchen Schweinen. 

Da in neuerer Zeit mehrfach lebende Amerifanifhe Schweine hier auf den 

Viehmarkt gebracht und an die Schlachter zum hiefigen Confum verfauft find, fo ſieht 
fih das Medicinat:Collegium, mit Nückfiht auf das häufige Vorkommen von Trichinen 
in Amerifanifchen Schweinen, veranlaßt das Publifum und die Schlachter auf die 

Gefahr der Verbreitung der Trichinen, unter Hinweis auf die Bekanntmachung vom 
2. Mai 1874, aufmerffam zu machen. 

Hamburg, den 21. April 1879. Das Medicinal- Collegium. 

59 



456 Hamb. Gefegfammlung. 1879, I. Abtheilung. | 

M 23. den 28. April 1879. 

Betfanntmahung, 
betreffend Arbeiten auf der Eifenbahnftrede im Amte Nigebüttel. 

Nachdem der von der Unterelbe'ſchen Eiſenbahngeſellſchaft als Streckeningenieur 

deſignirte Baumeiſter Kling angezeigt hat, daß die Vorarbeiten auf der im hieſigen 
Amte belegenen Eiſenbahnſtrecke alsbald beginnen ſollen, werden dieſe Arbeiten hiermit 
unter oͤffentlichen Schutz geſtellt, und wird dem genannten Herrn Kling und ſeinen 

Leuten das Betreten aller Grundſtuͤcke im dieſſeitigen Gebiete, ſoweit erforderlich geſtattet. 

Fuͤr etwaigen Schaden an Gaͤrten und Feldern iſt die Eiſenbahngeſellſchaft 

verantwortlich, dagegen werden ſolche Perſonen, welche die Arbeiten zu hindern verſuchen 
oder die betreffenden Meßpfaͤhle, Richtſtangen und dergleichen beſchaͤdigen, ſtrafrechtlich 

verfolge und zum Schadenerſatz angehalten werden. 

Hamburgifches Amt Rigebüttel, den 28. April 1879. 
Dr. Werner, 

M 24. den 29. April 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend 

Beftimmungen für die Verwaltung des Mufeums für Völkerkunde, 

$1. 

Das Mufeum für Völkerkunde als wiffenfchaftliche Anftalt hat den Zweck, 

Geräche, Kleidungsftüce, Waffen und andere Gegenftände, welche auf die Eultur der 
fremdländifchen Völker Bezug haben, zu fammeln. 

$ 2, 

Das Mufeum für Völkerkunde ift eine Staatsanftalt und unterfteht der Ober: 
fhulbehörde, insbefondere der Erften Section derfelben. 

$3 

Die unmittelbare Verwaltung des Mufeums für WVölferfunde wird von einer 
Eommiffion geführt, als deren Vollzugsorgan der Vorfteher des Mufeums fungirt. 

$A. 
Die im $ 3 erwähnte Commiffion befteht aus einem Mitgliede der Oberfchul: 

behörde als Vorfigendem, drei andern Mitgliedern und dem Vorſteher. 
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56. 
Die erſte Section der Oberſchulbehoͤrde ernennt aus ihrer Mitte den Vorſitzenden 

der Commiſſion zunaͤchſt auf ein Jahr. Derſelbe iſt nach Ablauf des Jahres wieder waͤhlbar. 

$ 6. 
Drei Mitglieder der Commiffion werden aus Sachfennern und Freunden des 

Mufeums, welche der Oberfchulbehörde nicht anzugehören brauchen, von der Erften 
Section auf je drei Jahre gewählt. Sie befleiden ihr Amt als Ehrenamt. Für 
die Wahl derfelben fann die Commiffion VBorfchläge machen, welche aber nicht bindend 

find. Jaͤhrlich tritt ein Mitglied aus; die Meihenfolge des Austritts beftimmt in den 
beiden erften Jahren das Loos, fpäter Die Amtsdauer, Die Austretenden find wieder wählbar. 

67. 

Der Vorſteher wird von der Erften Section der Oberfhulbehörde erwählt. 

Derfelbe leitet die Verwaltung des Mufeums in Gemäßheit der Befchlüffe 
der Commiſſion, führe die Eorrefpondenz, beforgt die Anordnung und Aufitellung der 
Sammlungen, forgt für Anfertigung der Inventare und Kataloge und innerhalb des 
Budgets der Anftalt für die zweckentfprechende Vermehrung der Sammlungen. 

Bei Ankäufen im Betrage von mehr als 6 150 bedarf er der Genehmigung 
der Commiffion. 

$ 8. 
Die Commiffion befchließt über die Abhaltung ihrer ordentlichen Sigungen. In 

dringlihen Fällen kann der Vorfißende auch außerordentlihe Sigungen berufen. 

Mit der Protocollführung in der Commiffion ift der Protocollführer der Erften 

Section beauftragt. 
In jeder ordentlihen Sitzung der Commiffion hat der Vorfteher über die von 

ihm feit der vorigen Sißung gemachten Anfchaffungen, unter Vorlegung der angefauften 

Gegenftände, Bericht zu erftatten. 
$9. 

Der Vorfteher wohnt den Sitzungen der erften Section der Oberfchulbehörde 
mit Stimmrecht bei, wenn Angelegenheiten des Mufeums für Völkerkunde verhandelt werden. 

$ 10, 

Der Vorfteher ift befugt, die zur Ausuͤbung feiner Amtspflichten erforderlichen 
zeitweilig befchäftigten Hülfsarbeiter im Einverftändnig mit der Commiffion anzunehmen 

und zu befchäftigen. 

Definitive Anftellungen find abfeiten der Commiffion bei der erften Section 

der Oberfchulbehörde zu beantragen. 
—8 
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$ 11. 

Die Eommiffion betraut alljährlich eines ihrer Mitglieder mit den Obliegenheiten 
eines Caffenführers und wählt zwei Neviforen, welche das Rechnungsmwefen controlliren 
und befugt find, zu jeder Zeit die Nechnungen und Inventare zu prüfen und mit 

dem Beftande zu vergleichen. 
$ 12. 

Die vorftehenden Beftimmungen Fönnen, infoweit diefelben nicht auf Befchlüffen 
von Senat und Bürgerfchaft beruhen, von der erften Section der Oberfchulbehörde 
abgeändert werden. 

Hamburg, den 29. April 1879. 

Die Oberſchulbehoͤrde. 
Erfte Section. 

M 25. den 12. Mai 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend das Gefindewefen. 

Da es fich herausgeftellt hat, daß die Vorfchriften, welche für die Eontrofle 

über das Gefindewefen beftehen, häufig unbeachtet gelaffen werden, fo werden diefelben 
hiermit wiederholt zur Kenntniß gebracht. 

Hieſige Staatsangehörige, welche in Gefindedienft treten wollen, haben perfönlich 

eine Legitimationsfarte nachzufuchen, und des Endes ihre KHeimarhsberechtigung 

nachzumweifen. Die Legitimationsfarte muß beim Dienftantritt der Herrſchaft vors 

gezeigt werden, 

Fremde Dienftboren haben fih fogleih nah ihrer Ankunft mit ihren 

Legitimationspapieren im Gefindes Bureau zu melden, worauf ihnen eine Dienftfarte 

ertheilt wird. 

Die Herrfchaft hat gleicherweife für die Anmeldung, jedoch fpäteftens innerhalb 
8 Tagen zu forgen und dem angenommenen Dienftboten eine Befcheinigung zu ertheilen, 
welche das Darum des Dienftantritts und Die genaue Adreſſe enthalten muß. ine 
gleihe Beſcheinigung ift beim Dienftaustrirt zu ertheilen, 

Die den Ammen eriheilten Erlaubnißfcheine, zum Vermiethen als folche, gelten 
nur für 3 Tage und ift nach Ablauf diefer Frift eine Dienftkarte zu loͤſen. 

Falls bei Umfchreibungen die Zufendung der Dienftkarte durch die Poft gewuͤnſcht 
wird, find hierfür 10 Pfennige einzuzahlen, und ift die Dienftbefcheinigung beizulegen. 
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Außer Dienft gefommene fremde Dienftboten haben ſich fofort mit dem 

Entlaffungsfchein der Herrfchaft im Gefindes Bureau zu melden. Gehen diefelben 
auf Logis, fo ift eine VBefcheinigung des Logiswirchs beizubringen. Die Logiswirthe 
find für die rechtzeitige Anmeldung verantwortlih. Bei der Abreife hat der Dienft: 

bote die Dienftfarte im Gefindes Bureau abzuliefern. 
Schließlich wird das in der Vorſtadt St. Pauli, den Vororten und den geeft: 

ländifchen und marfchländifchen Gemeinden wohnende Publiftum noch darauf aufmerffam 

gemacht, daß die Anmeldung der Dienftboren und die Umfchreibung der Karten in gleicher 

Weiſe wie im Stadthaufe in den Bezirks: Bureaus erfolgen fann, und wird daffelbe zur 

Verminderung des großen Andranges im Gefinde-Burean erfucht, von diefer Einrichtung 
Gebrauch zu machen. 

Hamburg, den 12. Mai 1879, 
Die Polizei- Behörde. 

M 26. den 27. Mai 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend den Verkauf von Einzelgräbern und Bamiliengräbern auf dem zur 

Zeit eingerichteten Theil des neuen Friedhofs in Ohlsdorf. 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung Eines Hohen Senats vom 

26. Mär; d. J. bringt die unterzeichnete Commiſſion hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß, 

dag mit dem Verkauf von Einzelgräbern und Familiengräbern auf dem bereits einge: 

richteten Theil des neuen Friedhofs in Ohlsdorf mit dem 10. Juni d. J. begonnen wird. 
Die Gebühren für die Erwerbung von Einzel: und Familiengräbern betragen 

bis auf Weiteres: 

Bür ein Einzelgrab10 

für ein Familiengrab, per Grabftelle: 
für ein Ehemsa us a0 er nee 1 
für den Erwerber, deſſen Ehefrau und Kinder «rs r 0... 5 30 

für den Erwerber, deffen Ehefrau, Kinder und Kindesfinder . . : 40 

Die Berrdigungsgebühren berragen für jede Beerdigung im Einzels oder 

Familiengrabe: 
Für Erwachſene und Kinder über fünf Yahre. . . . 4 20 

für Kinder über ein bis fünf Jahre: «++... 5 10 

für Kinder bis 1 Jahr «oe rennen een 5 
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Für die Beerdigung eines zu dem Grabe Michtberechtigten ift die Hälfte diefer 
Säge mehr zu entrichten. 

Naͤhere Auskunft über den Verfauf von Gräbern wird auf dem Friedhofs: 

bureau im Verwaltungsgebäude, Bleichenbrüde 17, Zimmer Mo. 5, und in Ohlsdorf 

auf dem Bureau des Friedhofsauffehers ertheilt. 

Hamburg, den 27. Mai 1879. 

Die Commiffion für die Verlegung der Begräbnifpläße. 

M 27T. den 28. Mai 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Nfancen für den Dandel mit Rartoffelmehl und Kartoffelftärke. 

Die Handelsfammer empfiehlt auf Antrag der Berheiligten die folgende 
Beftimmung als Hamburger PlaßsUfancen für den Handel mit Kartoffelmehl und 
Kartoffelftärke: 

Prima Deutſches Kartoffelmehl, fowie Prima Deutſche Kartoffelftärfe muß 

frei von Ehlor und Säure fein und darf einen Marimal:Gehalt von 20 pCt. Feuchtigkeit 

nicht überfteigen. Falls die Waare jedoh bis 21 pCt. Feuchtigkeit enthält, wird es 

dem Gutachten des für diefen Fall in Anfpruch zu nehmenden Sciedsgerihts — 

welches von dem VBorftande der Bereinigung der am Handel mit Kartoffelfabrifaten 
Berheiligten nach den Statuten derfelben zu ernennen ift — anheimgegeben, dem Lieferer 

eine Vergütung bis zu 2 pCt. vom Facturawerthe an den Käufer aufjuerlegen. Lieferung 
über 21 pCt. Feuchtigkeit haltender Waare ift gänzlich unftarthaft, fo lange es fich 

um PrimasQualitdten handelt. 
Die Lieferung muß in guten, ftarfen, nicht über 1 kg tharirenden, zugenähten 

(nicht zugebundenen) 100 kg Brutto wiegenden Säden geſchehen. 

Hamburg, den 28. Mai 1879. 
Die Handelskammer. 

M 28%. den 11. Juni 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend die amtliche Wirkfamfeit des Babrif-Infpectors. 

Nachdem der in Ausfuͤhrung des Reichsgeſetzes vom 17. Juli 1878 von 
Hohem Senat zum Hamburgiſchen Fabrik-Inſpektor erwaͤhlte Herr David Steinert 
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fein Amt angetreten hat, wird hierdurch zur Öffentlichen Kunde gebracht, daß dem 

genannten Beamten die Auffiht über die Ausführung der Beflimmungen der $$ 135 

bis 139 a, fowie des $ 120 Abf. 3 der Gewerbe» Ordnung im ganzen Hamburgifchen 

Staatsgebiet — neben den betreffenden Polizeis Behörden — übertragen ift. Dem 
Fabrik⸗Inſpektor fteht insbefondere auch das Recht zu, fämmtliche Fabrifen und gewerb: 

lihen Anlagen jederzeit zu befuchen und über die MWerhältniffe derfelben Auskunft 
zu verlangen. 

Das Bureau deffelben befindet fich bis auf LBeiteres Dammthorftrage Mo. 16 

und ift von Vormittags 9 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr geöffnet. 

Hamburg, den 11. uni 1879. . 

Die Polizei-Behörde. 

M 29. den 23. Juni 1879. 

Prüfungsordnung für Lehrer und Lehrerinnen. 

In Ausführung des $ 12 Abſatz 1 und 2 des Geſetzes, betreffend das 

Unterrichtswefen vom 11. Movember 1870 hat die DOberfchulbehörde unter Revifion der 

Prüfungsordnung vom 4. Juli 1878 die nachftehende Prüfungsordnung für Lehrer und 
Lehrerinnen feftgeftelle und bringt diefelbe hierdurch zur Öffentlichen Kunde, 

Verfhiedene Arten der Prüfung. 

Die verfchiedenen Arten der Prüfung, um welche es fi im nachfolgenden 

handelt, find: 
A. Prüfung behufs einer nicht feften Anftellung an öffentlichen Volksſchulen; 

B. Pruͤfung behufs einer feſten Anſtellung an oͤffentlichen Volksſchulen; 
C. Pruͤfung fuͤr Mittelſchulen; 

D. Pruͤfung fuͤr Lehrerinnen und Vorſteherinnen mittlerer und hoͤherer Maͤdchenſchulen; 

E. Pruͤfung fuͤr Fachlehrer und Fachlehrerinnen. 

Die Pruͤfung fuͤr das wiſſenſchaftliche Lehramt an hoͤheren Schulen findet 

ausſchließlich vor den an deutſchen Univerſitaͤten fuͤr dieſen Zweck eingerichteten wiſſen⸗ 

ſchafilichen Prüfungscommiffionen ſtatt und bleibt deshalb Hier außer Beruͤckſichtigung. 
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Allgemeine Beftimmungen. 

$1. 

Der Regel nah wird für jede der verfchiedenen Prüfungsarten alljährlich 
einmal und zwar für Lehrer und für Lehrerinnen je ein Termin angefegt. 

Der Termin wird mit Angabe des Zeitpunftes, bis zu welchem Anmeldungen 

zu der betreffenden Prüfung entgegengenommen werden, mindeftens 2 Monate vorher 
im Amtsblatt Öffentlich befannt gemacht. 

$ 2. 

Mit Ausnahme der Zöglinge der drei Seminare, welche nach Vollendung des 

bezuͤglichen Worbereitungscurfus der Anftalt behufs Erlangung einer der oben unter A 
und D aufgeführten Lehramtsbefugniſſe an der entfprechenden Prüfung theilzunehmen 

wünfchen, haben alle Bewerber ihrem Gefuhe um Zulaffung zu der von ihnen in 
Ausfiht genommenen Prüfung einen von ihnen felbft verfaßten Lebensabrig und ferner 
folgende Ausweife in Original und Abfchrift beizulegen: 

1) den Geburts: oder Tauffchein; 

2) ein Ärztliches Arreft über normalen Gefundheitszuftand; 
3) ein amtlihes Führungsatteft, beziehungsmweife ein Zeugnis des zuftändigen Vor—⸗ 

gefegten über die bisherige Thärigkeit und Führung im Schuldienſte; 
die Zeugniffe über den Bildungsgang im allgemeinen und über die Vorbereitung 
zum Lehrerberuf insbefondere fowie über etwa fchon beftandene Prüfungen und über 

bisherige Leiftungen im Lehrfache. 

4 — 

$ 3. 
Diejenigen Bewerber, welche zu der von ihnen gewünfchten Prüfung nicht 

zugelaffen werden, haben mindeftens 8 Tage vor dem betreffenden Prüfungstermin eine 
mit Gründen verfehene bezügliche Entfcheidung der Prüfungscommiffion durch den 
Vorfigenden diefer Commiffion zu gewärtigen, 

44. 

Jede Pruͤfung iſt eine theoretiſche — ſchriftliche und muͤndliche — und eine 
praktiſche. 

$5. 

Die fhriftlihen Prüfungsarbeiten werden, fofern fie in Elaufur zu machen find, 

unter Aufficht eines der Eraminatoren oder eines anderen feftangeftellten Lehrers angefertigt. 

Die Themata oder Aufgaben zu bdenfelben werden von der Prüfungs: 
commiffion geftellt. 

Die Arbeiten find mir dem etwaigen Eoncepte innerhalb der feftgefeßten Frift abzugeben. 
Die Benugung unerlaubter Huͤlfsmittel fowie überhaupt jeder Verſuch einer 

Taͤuſchung hat die Zurücdweifung von der Prüfung zur Folge. 
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$ 6. 

Die praftifche Prüfung befteht in der Ablegung einer oder mehrerer Lehrproben 
über ein dem Bewerber 2 Tage vorher gegebenes Thema. 

An dem der Prüfung vorhergehenden Tage hat der Bewerber eine ausgeführte 
fhriftliche Dispofition zu jeder der Lehrproben beizubringen. 

$7 

Wird die Mehrzahl der fchriftlichen Arbeiten oder wird die Lehrprobe, beziehungss 
weife werden die Lehrproben eines Bewerbers nicht für genigend erachtet, fo fann 

derfelbe von der weiteren Prüfung ausgefchloffen werden. 

$ 8 

Ob die weitere Prüfung ſich auf alle dafür vorgefehenen Gegenftände zu erftrecken 
habe oder ob, namentlich mit Nückficht auf das Ergebnis der vorangegangenen fchriftlichen 
und praftifchen Prüfung, bei fämmtlihen oder einzelnen Bewerbern von einzelnen 

Gegenftänden abzufehen fei, ift jedesmal von einem Befchluffe der Prüfungscommiffion 
abhängig. 

Formale Forderung ift, daß der Bewerber fich über die ihm vorgelegten Fragen 
in zufammenhängender Rede Flar, beftimmt und correct zu dußern vermöge. 

$9 

Bewerber, welche nicht evangelifcher Eonfeffion find, werden in der Religion 
nicht geprüft. 

$ 10, 

Wo die Fertigfeit im Schönfchreiben, im Zeichnen oder in meiblihen Hand: 
arbeiten durch vorzulegende Proben nachzuweiſen ift, müffen diefe Proben, fofern fie 

nicht von Zöglingen der hiefigen Seminare herrühren, mit der Verſicherung, daß fie 

von dem Bewerber felbft angefertigt find, forwie mit einer Angabe über die Zeit ihrer 

Entftehung verfehen fein. 
$ 11. 

Ueber den Verlauf und die Ergebniffe fowohl der theoretifchen als der praftifchen 
Prüfung wird nah Anordnung des WVorfigenden der Prüfungscommiffion von den 

Eraminaroren abmwechfelnd, beziehungsweife von einem damit beauftragten Lehrer, ein 
Protokoll geführt. 

$ 12. 

Bei der Entfcheidtung über die Ergebniffe der Prüfung ftcht den von ber 
Prüfungscommiffion etwa zugezogenen Fachlehrern und Fachlehrerinnen hinfichtlich des 

Gegenftandes, in welchem fie geprüft haben, das Vorſchlagsrecht zu. 
60 
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$ 13. 

Bei allen Prüfungen find die den Bewerbern in den einzelnen Fächern zu 
ertheilenden Prädicate die folgenden: fehr gut, gut, genügend, nicht genügend. Ein 
Gefammtprädicat wird nicht gegeben. 

Hat ein Bewerber oder eine Bewerberin den geftellten Anforderungen in der 
einen oder anderen Beziehung nicht entfprochen, fo hat die Prüfungscommiffion unter 

Beruͤckſichtigung der ganzen Sachlage darüber zu entfcheiden, wann früheftens eine 

Wiederholung der Prüfung ftattfinden dürfe. Wer fi dreimal vergeblich einer Prüfung 
unterzogen hat, ift für immer auszufchließen. 

A. Prüfung behufs Zulaffung zu einer nicht feften Anftellung an öffentlichen 
Volksſchulen. 

$ 14. 
Die für die Zulaffung zu nicht feften Anftellungen an öffentlichen Volksſchulen 

erforderliche Prüfung wird für Lehrer und Lehrerinnen der Megel nah mit der Ent 

laffungsprüfung der Zöglinge des betreffenden Seminars verbunden. 
Mur foldhe Bewerber, beziehungsweife Bewerberinnen, werden zu diefen Prüs 

fungen zugelaffen, welche bis zum Ende desjenigen Quartals, in welchem die Prüfung 

ftattfindet, das 20ſte, beziehungsmeife das 18te Lebensjahr vollendet haben. 

Seminariften fann nach Abfolvierung ihres dreijährigen Eurfus von der Ober: 

ſchulbehoͤrde ein Altersdispens bis zu höchftens 6 Monaten vor vollendetem 20ften Lebensjahr 

ertheilt werden. 
$ 15. 

Die Prüfungscommiffion befteht aus zwei Commiffarien der Section für das 
Volksſchulweſen, von denen der eine den Vorfig führt, dem Director des Lehrerfeminars 

und zweien derjenigen feft angeftellten Lehrer, welche an dem betreffenden Seminar den 

wiffenfchaftlichen Unterricht ertheilen. Die leßteren werden auf Vorfihlag des Directors 
von der Section beftimmt. 

$ 16. 

In Bezug auf die einzelnen Gegenftände find von den Bewerbern folgende 
Forderungen zu erfüllen: 

1. In der Pädagogif wird eine Flare Ucberficht über das gefammte Gebiet 
diefer Wiffenfchaft, eine fichere Kenntnis der Grundfäge der Erziehungs: und Unterrichts: 
Ichre ſowie Einficht in die pfochologifhen und logiſchen Grundlagen derfelben verlangt; 

ferner Bekanntſchaft mit der merhodifchen Behandlung der einzelnen Unterrichtsfächer. 

Außerdem ift in der Gefchichte der Pädagogik eine überfichtliche Befanntfchaft mit dem Ent: 

wicklungsgang diefer Wiffenfchaft, insbefondere aber eine eingehendere Kenntnis der wichtigften 
Zeitabſchnitte und einzelner epochemachenden Werke hervorragender Männer nachzumweifen. 
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2. Sn der Religionslehre wird Bekanntſchaft mit dem MWichtigften aus 
der Bibelkunde, vornehmlih mit dem Inhalt der — befonders für die Schule — 

bedeurfamften Bücher alten und neuen Teftaments, WVerftändnis der Hauptpunfte der 
Glaubens: und Sittenlehre im Anfchluß an den Katehismus Lurher’s fowie überfichtliche 

Kenntnis der Entwicklung der chriftlihen Kirche, mit befonderer Berücfichtigung der 

erften 6 Jahrhunderte und der Reformation, gefordert. Außerdem wird Kenntnis und 

Verftändnis der Perifopen, der Ausfchlag gebenden Bibelfprühe und einer Anzahl 
geiftlicher Lieder vorausgefeßt. 

3. Im Deutfhen ift Sicherheit in der Anwendung der orthographifchen 

Regeln, klares WVerftändnis der Wort: und Gaßformen und Bekanntſchaft mit den 
Hauptregeln der Stillehre nachzuweiſen. Außerdem wird neben einer allgemeinen 
Ueberfiht über den Entwiclungsgang der deutfchen Literatur Bekanntſchaft mit 
ihren KHauptvertretern und einigen Hauptwerken vderfelben fowie der hauptfächlichften 
Dichtungsarten und metrifhen Maße verlangt. 

4 Im Englifhen wird gute Ausfprache, Sicherheit in den Formen, 

klares Verftändnis und Sicherheit in der Anwendung der wichtigften grammatifchen 

Regeln fomwie einige Gewandtheit im Ueberfegen leichter profaifhen Schriften gefordert. 

Ebenfo im Franzdfifchen, falls auch hierin eine Prüfung gewuͤnſcht wird. 
5. In der Arithmetik ift machzumeifen: Fertigkeit im Kopfrechnen, 

Einfiht in das Verfahren und Gemwandtheit in den Operationen des bürgerlichen 
Rechnens, Kenntnis des Wichtigften aus der Lehre von den Potenzen, Wurzeln, 

Logarichmen, den einfachen arichmerifchen und geometrifhen Reihen, ſowie Fertigkeit 
in der Löfung und Anwendung der Gleichungen 1. und Il. Grades. 

6. In der Geometrie wird eine fichere Kenntnis der KHauptfäße der 

Planimerrie, Stereometrie und der ebenen Trigonometrie gefordert. 
7. In der Naturgeſchichte ift eine gründliche Kenntnis der Klaffification 

der drei Maturreiche, befonders aber der wichtigften Mepräfentanten der einzelnen 

Elaffen und Ordnungen fowie der Elemente der DOrganographie, Anatomie und 

Phofiologie in Beziehung auf Pflanzen, Thiere und Menfchen nachzumeifen. 
8. In der Phyſit iſt eine richtige Erklärung der wichtigften Erfcheinungen 

und die Befanntfchaft mit der Einrichtung und Anwendung der gewöhnlichen phyſikaliſchen 

Apparate zu verlangen. In der Chemie ift Bekanntfchaft mir den einfachen chemifchen 
Stoffen, den mwichtigften Verbindungen derfelben und den Gefegen, nach welchen diefe 

erfolgen, nachzuweiſen. 
9. Zu der Gefhichte ift eine allgemeine Bekanntſchaft mit den Eulturs 

völfern, etwas genauere Kenntnis der Entwicklung des ftaatlichen und geiftigen Lebens 
ber Griechen, der Römer und befonders des deutſchen Volks fowie derjenigen europäifchen 

Völker, welche auf die Entwicklung und die Geſchicke des letzteren hauptſaͤchlich von 
Pr 
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Einfluß waren, zu befunden. Namentlich ift Vertraurheit mit denjenigen Perfönlichkeiten 
und Begebenheiten darzurhun, welche im hervorragender Weife auf die Entwicklung 

unferes Volks fördernd oder hemmend eingewirft haben. 

10. Sn der Geographie ift Befanntfchaft mit den Grundzügen der 
mathematifchen, eingehendere Kenntnis der phnfifchen Geographie zu fordern. Sn 

der politifchen Geographie muß vornehmlich genauere Bekanntſchaft mit den Ländern 

Europas, insbefondere Deutfchlandse, und fodann der wichtigeren außereuropdifchen 

Länder nachgewiefen werden. 
11. In der Mufif und im Gefang muß neben der für den Gefang: 

unterricht nörhigen theoretifchen Kenntnis Sicherheit im Singen und Spielen (auf der 

Geige) der gebräuchlichen Choraͤle und Volkslieder vorhanden fein. 
12. Im Turnen wird gefordert: Beherrfhung der in dem Turnunterricht 

der Volksſchule durchzunehmenden Uebungen fowol in theorerifcher als in praftifcher 

KHinfiht und Sicherheit in der merhodifchen Behandlung derfelben. 

An die Lehrerinnen werden folgende Anforderungen geftellt: 

1. In der Pädagogik Kenntnis der allgemeinen Grundfäge der Erziehung 
und des Unterrichts, Bekanntſchaft mit dem Inhalt einiger der bedeutendften pädas 

gogifhen Werke und mit dem Lebensgange derjenigen Männer, welche auf die Ent: 

wicklung des Unterrihtss und Erziehungswefens in den letzten drei Jahrhunderten 
einen hervorragenden Einfluß geuͤbt haben. 

2. In der Religionslehre und 3. im Deutſchen gelten diefelben 

Prüfungsbeftimmungen wie für die Lehrer. 
4. In der englifhen Sprade ift die Prüfung facultativ; wird fie 

gewuͤnſcht, fo treten die an die Lehrer geftellten Anforderungen auch hier in Kraft. 

5. Im Rechnen: Fertigkeit im Kopfrechnen wie im fchriftlichen Rechnen 
in den vier Species mit ganzen Zahlen, mit gemeinen und Decimalbrüchen; Gewandt 
heit in deren Anwendung auf die Rechnungen des täglichen Lebens; Kennmis und 

Berechnung der einfachften Flächen und Körper auf Grund der Anſchauung; Fähigkeir, 

das eingefchlagene Verfahren darzuftellen und zu begründen. 

6. In der Maturbefhreibung: Bekanntſchaft mit der Naturgeſchichte 

der drei Reiche, namentlich mit den hervorftechenden Typen und Familien; nähere Einficht 
in ein botanifches Syſtem; allgemeine Bekanntſchaft mit den anderen fowie mit Der 

Bildung und dem Bau der Erdrinde. 
7. In der Naturlehre: Erklärung der wichtigften phnfifalifchen Erfcheis 

nungen und Kenntnis der Einrichtung und Anwendung der gewöhnlichen phyfifalifchen 

Apparate; Bekanntſchaft mit den einfachften chemifchen Stoffen, ihren wichtigften Vers 

bindungen fowie mit den ihnen zu Grunde liegenden Gefegen. 
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8. Yun der Gefhichte: allgemeine Bekanntfchaft mit den Hauptthatſachen 
der Geſchichte der Eulturvölfer; eingehendere Kenntnis des Entwiclungsganges der 
deurfchen Nation. 

9. Zu der Geographie: Bekanntſchaft mit den Grundzägen der mathe 

matifchen, eingehendere Kenntnis der phyſiſchen Geographie; allgemeine Kenntnis der 

politifhen Geographie der fünf Erdtheile, nähere Vertrautheit mit derjenigen Europas 
und ganz befonders Deutſchlands. 

10. Im Geſang: Sicherheit im Singen eines vorgelegten Kirchen, Schul: 

und Volksliedes; Bekanntſchaft mit der Gefanglehre, 
11. Sn der Mufif, falls eine Prüfung darin gewänfcht wird: Sicherheit im 

Spielen nicht zu ſchwieriger Klavierftücke; einige Bekanniſchaft mit der Harmonielehre. 

$. 17. 

Die in Elaufur anzufertigenden ſchriftlichen Prüfungsarbeiten find: 
1) ein deutſcher Auffaß; 
2) eine Arbeit über ein pädagogifiches Thema; 
3) die Löfung je einer Aufgabe aus dem Bereich des bürgerlihen Mechnens und 

aus der Algebra und zweier Aufgaben aus der Geometrie; 
4) die kurze Beantwortung von Fragen aus dem Gebiet der Gefchichte, der 

Geographie und der Naturkunde; 
5) eine englifche — eventuell auch eine franzöfifche — Ueberfeßung eines deutſchen Dictats. 

Bei den Ueberfegungen werden die fchwierigeren Wocabeln bei dem Die 

tieren mitgetheilt. 
Für Lehrerinnen treten an Stelle der unter 3) aufgeführten Aufgaben 4 Rechen: 

aufgaben, unter welchen eine mit Ruͤckſicht auf die Raumlehre geftellt wird. Auch ift 

die englifche Ueberfegung für fie nicht obligatorifch. 
Für den deutſchen Auffag und für die Löfung der Aufgaben unter 3) werden 

je 4 Stunden, für die Arbeiten unter 2) 3 Stunden, für diejenigen unter 4) ſowie 

für die Ueberfegungen, für legtere mit Ausfchluß des deutfchen Dictars, je 2 Stunden 

Zeit gegeben. 
$ 18. 

Die Lehrprobe finder in der Regel für Lehrer in der Seminar-Knabenſchule, 
für Lehrerinnen in der Seminar: Mädchenfchule ftatt. 

$ 19. 

Die mündliche Prüfung verbreiter fich über die in $ 16 aufgeführten Lehr: 
gegenftände. | 

Die Fertigkeit im Schönfchreiben und Zeichnen, für Lehrerinnen auch diejenige 
in weiblichen Handarbeiten, ift durch vorzulegende Proben zu befunden, 
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$ 20. 

Um die Befähigung zu einer nicht feften Anftellung zu erhalten, haben Lehrer 
in mindeftens fieben wiffenfchaftlihen Fächern, unter denen jedenfalls Pädagogif, 

Deutſch, Rechnen und, fofern nicht etwa $9 Anwendung finder, auch Religion fein 
müffen, fowie in mindeftens zwei technifchen Fächern, Lehrerinnen dagegen in mindeftens 

fünf wiffenfchaftlichen Fächern, unter denen ebenfalls die obgenannten vier, beziehungs: 

weiſe drei, fein müffen, fowie in mindeftens zwei technifchen Fächern genügende Kenntniffe 

und Fertigkeiten nachzumeifen. j 
21. 

Die Aualification zu einer nicht feften Anftellung an öffentlichen Volksſchulen 
fließt die Befugnis in fih, als Lehrer oder Lehrerin in Privarfchulen, in höheren 

Privarfchulen jedoch nur an den Unter: und Mittelflaffen, zu wirken. 

B. Prüfung behufs Zulaffung zu einer feften Anftellung an öffentlichen 
Volksſchulen. 

$ 22. 
Die Prüfung behufs Zulaffung zu einer feften Anſtellung an Öffentlichen 

Volksſchulen ift für folche hiefige Lehrer und Lehrerinnen beftimmt, welche eine Seminar: 

Abgangsprüfung hier oder auswärts beftanden und feitdem mindeftens drei Jahre, in 

der Regel an hiefigen Schulen, gewirft haben; ferner für ſolche Lehrer und Lehrerinnen, 
welche bei den durch die Bekanntmachungen vom 24. April und 12. Juni 1875 an 

geordneten außerordentlichen Prüfungen behufs Zulaffung zum Lehramt die Berechtigung 
als Klaffenlehrer oder Klaffenlehrerinnen mwenigftens für Mittelklaffen erlangt uud gleich: 

falls feitdem mindeftens drei Jahre, in der Megel an hiefigen Schulen, gewirkt haben. 

$ 23. 
Die Prüfungscommiffion ift ebenfo zufammengefegt, wie bei der Prüfung 

behufs Zulaffung zu einer nicht feften Anftellung ($ 15). 

$ 24. 

Die fchriftlihe Prüfung befteht in der Bearbeitung 
1) eines Auffagthemas, 

2) eines Themas aus dem Gebiete der Schulpraris. 

Für die Arbeit unter 1) werden fünf, für diejenige unter 2) drei Stunden 
Zeit eingerdumt, 

$ 25. 

Die behufs der praftifchen Prüfung abzuhaltende Lehrprobe findet in der 

Regel in einer der beiden Seminarfchulen ftatt. Der fi hierin ungenügend erweifende 

Bewerber ift von der weiteren Prüfung ausjufchließen. 
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$ 26. 

Die weitere Prüfung verbreitert ſich mündlich bei allen zu derfelben zugelaffenen 
Bewerbern über die Erziehungss und Unterrichtsicehre im allgemeinen, die Gefchichte 
derfelben und die Merhodif einzelner Lehrgegenftände im befonderen fowie über die 
Schulpraxis. 

Ob und inwieweit bei dem einzelnen Bewerber auf das poſitive Wiſſen betreffs 

der verſchiedenen Gegenſtaͤnde des Volksſchulunterrichts einzugehen ſei, bleibt zwar im 

allgemeinen dem Ermeſſen der Pruͤfungscommiſſion uͤberlaſſen, wird jedoch vornehmlich 

davon abhaͤngig gemacht, ob und mit welchem Erfolge der Bewerber bereits fruͤher 
eine Pruͤfung in denſelben beſtanden hat. 

Uebrigens ſteht es jedem Bewerber frei, bei ſeiner Meldung eine Pruͤfung in 

den bei der früheren Prüfung außer Betracht gebliebenen Gegenſtaͤnden ſowie in dens 
jenigen Fächern zu beantragen, in welchen er eine Steigerung der früher erhaltenen 
Prädicate zu erlangen wuͤnſcht. 

Die Prüfung in einzelnen Gegenftänden kann mit derjenigen, welche behufs 
Erlangung der Qualification zu nicht feften Anftellungen an den Öffentlichen Volksſchulen 
in Diefen Gegenftänden mündlich und beziehungsmweife ſchriftlich ftatefindet, ver: 

bunden werden. 

Die Fertigkeit im Schönfhreiben und Zeichnen, von Lehrerinnen auch in 
weiblihen Handarbeiten, ift eintretendenfalls durch vorzulegende Proben nachzuweiſen. 

6 37. 

Durh die Schlufentfcheidung der Prüfungscommiffion wird auf Grund des 

Gefammtergebniffes der Prüfung beftimmt, ob dem Bewerber die Qualification zu einer 
feften Anftellung an den Öffentlichen Volfsfchulen zu ertheilen fei oder nicht. Im erfteren 

Falle erhält der Bewerber eine entfprechende Befcheinigung. 
Wird die Qualification mit Nückfiht auf hervorragende Leiftungen in einzelnen 

Fächern ertheilt, während die Leiftungen in anderen Fächern minder befriedigende waren, 
fo wird dies in der Befcheinigung ausdrücklich bemerft. Außerdem wird in derfelben 
bei denjenigen Fächern, in welchen der einzelne Bewerber fpeciell geprüft wurde, eins 

der im $ 13 vorgefchriebenen Prädicate beigefügt. 

$ 28. 

Die Qualification zu einer feften Anftellung an Öffentlihen Volksſchulen 
ſchließt zugleich die Befähigung in fich, als Lehrer an den Vorſchulklaſſen öffentlicher 

höheren Schulen angeftellt zu werden; ferner als Vorfteher oder Vorſteherin folcher 

Privarfchulen zu fungieren, welche mit den Öffentlichen Volksſchulen gleiches Eehrziel 

verfolgen. 
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C. Prüfung für Mittelfchullehrer. 

$ 29. 

Das Beſtehen der Prüfung für Mittelfchullehrer giebt die Befähigung zur 
feften Anſtellung als Lehrer an den Öffentlihen Volksſchulen und Präparandenanftalten, 

beziehungsweife als Seminarlehrer der 2. Gehaltsklaffe, und als Lehrer an den höheren 

Staatsſchulen (im Sinne von $ 3 des Geſetzes, betreffend die Gehaltsverhältniffe der ordent⸗ 
lichen Lehrer an den höheren Staatsfchulen, vom 29. Januar 1877). Außerdem werden 

diejenigen, welche diefe Prüfung beftanden haben, bei Befegung der Stellen der Haupt: 

lehrer an den öffentlihen Volksſchulen und der erften Lehrer an den Schulen der 
beiden Öffentlichen Seminare vorzugsweife, vom 1. Januar 1884 an ausfchlieglich, Bes 

ruͤckſichtigung finden. 
$ 30. 

Zu diefer Prüfung werden zugelaffen: Geiftliche, Eandidaten des geiftlichen 

Amtes oder des höheren Schulamtes und ſolche Volksſchullehrer, welche die Qualification 

zu einer feften Anftellung an Öffentlichen Volksſchulen ($ 22 ff.) bereits erlangt und feit 

ihrer erften Prüfung ($ 14 ff.) mindeftens fünf Jahre als Lehrer an Schulen praftifch 

gewirkt haben. 
$ 31. 

Die Prüfungscommiffion befteht aus 2 Commiffarien der Oberfchulbehörde, von 
denen der eine den Vorfig führe, dem Director des Lehrerfeminars, einem Seminarlehrer 

und einem Lehrer der höheren Staarsfchulen. 

$ 32. 

Die fchriftlichen Prüfungsarbeiten find: 

1) die Bearbeitung einer Aufgabe aus dem Gebiete der Unterrichtss und Erziehungslehre 
oder der Schulpraris; 

2) je nach Wahl des Bewerbers eine Arbeit aus dem Gebiete entweder des Religions: 

unterrichts, oder der Gefchichte, oder der Marhematif, oder der Naturkunde, oder 

eine Weberfegung in diejenige fremde Sprache und aus derfelben, für welche der 

Candidat die Lehrberechtigung zu erlangen wünfcht. 

Micht evangelifche Bewerber können die ihnen nach 2) freiftehende Wahl unter 
den Arbeiten nicht auf das Gebiet des Religionsunterrichts lenken. 

Bei den Ueberfegungen in eine fremde Sprache ift der Gebrauch eines Wörter: 
buchs geftattet. 

Für die Arbeiten unter 1) und 2) werden je 5 Stunden Zeit gegeben, für die 
Ueberfegung jedoch nur 2 Stunden. 
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$ 33. 

Die praftifche Prüfung befteht in der Ablegung zweier Lehrproben in verfchiedenen 
Gegenftänden in entfprechenden Klaffen der höheren Staatsfchulen oder der Seminar: 
fhulen. Der fih hierin ungenügend erweifende Bewerber ift von der weiteren Prüfung 
auszufchließen. 

$ 34. 

Die mündliche Prüfung erſtreckt fi zum Nachweis der allgemeinen Ausbildung 
für das Lehramt auf alle obligatorifchen Lehrgegenftände des Geminarunterrichts mit 

Ausnahme der Muſik, des Schreibens, Zeichnens und Qurnens, fann jedoch dem Be: 
werber in denjenigen Fächern erlaffen werden, in welchen genügende Leiftungen durch 
früher erworbene amtliche Zeugniffe von ihm documentiert find. 

$ 35. 

An der Pädagogik har der Bewerber Folgendes nachzumeifen: 
Ueberfihtlihe Bekanntſchaft mit der Gefchichte der Erziehung und des Unter: 

richts, befonders feit der Meformation, eingehendere Kenntnis von dem Leben und den 

Hauptſchriften eines, beziehungsweife einiger der bedeutendften Pädagogen aus der Zeit 
von 1500 ab; Einficht in den Zufammenhang der Erziehungs und Unterrichtslehre und 
in deren Begründung durch Pfychologie und Ethik; Bekanntſchaft mit der Methode 

jedes Lehrgegenftandes der Volksſchule, ebenfo mit der Schulpraris, den verbreiteiften, 
beziehungsmweife beften Lehrmitteln, den vorzüglichften Volks: und Yugendfchriften. 

$ 36. 

Der Bewerber hat endlih — nach feinee Wahl — entweder 
in Religion und Deutſch oder 
in Religion, Geſchichte und Geographie oder 
in Deutſch, Geſchichte und Geographie oder 
in den mathematifchsnaturmiffenfchaftlichen Gegenftänden (und event. der Geo— 
graphie) oder 

e. in zwei fremden Sprachen 

Vertraurheit mit ihrer merhodifchen Behandlung und mit den betreffenden erprobteften 

Lehrmitteln zu zeigen und hinfichtlich der Kenntniffe folgenden Anforderungen zu genügen: 
1. In der Religion: Bekanntſchaft mit der heiligen Gefchichte alten und 

‚neuen Teftaments im Zufammenhange und mit den Hauptthatfachen der Kirchengefchichte; 

Einfiht in den Zufammenhang der einzelnen Theile der chriftlichen Lehre und in die 
Bedeutung der wichtigften Unterfcheidungslehren. 

2. Im Deutfhen: Spftematifche Kenntnis der deutſchen Grammatif ſowie 
-Überfichtliche Bekanntſchaft mit der deutfchen Literarurgefchichte; eingehendere Kenntnis 
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einiger Hauptwerfe der deutſchen Dichtung, vorzüglich der Flaffifhen Periode der Neuzeit, 

und des Lebens der hervorragendften deutichen Dichter und Volksſchriftſteller. 

3. a. In der Gefhichre: Bekanntſchaft mit der allgemeinen, genauere 

Bekanntſchaft mit der deurfchen Gefchichte nach einigen der Hauptwerke; Bekanntſchaft 
mit populären Mufterdarftellungen. 

b. $n der Geographie: Kenntnis der mathematifchen Geographie; ein: 

gehendere Kenntnis der phnfifhen und politifchen Geographie der einzelnen Erdiheile. 

4. a. In der Naturbefhreibung: Weberfichtlihe Spftematif der Drei 

Meiche; Kenntnis der Organographie und Phnfiologie; das Wichtigfte über den Bau 
und die Bildung der Erdrinde; einige Bekanntſchaft mit der populären Literatur des 

Gegenftandes. 
b. $n der Phyſik und Chemie: UWeberfichtlihe Kenntnis des ganzen 

Gebiets diefer Disciplinen, insbefondere die Befähigung, die Maturerfheinungen und 

die wichtigften Mafchinen zu erklären und auf die phnfifalifchen Gefege zuruͤckzufuͤhren; 

allgemeine Kenntnis der chemifchen Elemente und ihrer Verbindungen und deren 

Anwendung im menfchlichen Haushalte fowie der chemifchen Technologie; Bekanntſchaft 

mit der Einrichtung und einige Geübtheit im Gebrauch der bei dem Unterricht vor: 
fommenden phyſikaliſchen Inſtrumente und chemifchen Apparate. 

5. a. In der Arithmetik: Die Lehre von den entgegengefeßten Größen; 
Rechnung mit Potenzen, Wurzeln und Logarithmen; Kenntnis der Lehre von 
den Gleihungen, Progreffionen und Kombinationen fowie Fertigkeit in der Anz 
wendung derfelben. 

b. In der Geometrie: Kenntnis der Planimetrie, der Stereometrie und 

der Trigonometrie. 
6. In den fremden Sprachen: 
a. im Lateinifchen: Die Fähigkeit, einen Abfchnitt aus Caefar und aus 

Ovid's Meramorphofen geläufig und correst zu überfegen und auszulegen; Kenntnis der 

Formenlehre, der Hauptregeln der Syntax und der Profodie; Fertigkeit im Weberfegen 
eines leichten profaifhen Abfchnittes aus dem Deutfchen in’s Lateinifche. 

b. im Franzöfifchen, beziehungsweife c. im Englifhen: Kenntnis der 

Formeniehre und Syntax und die Fertigkeit, einen profaifchen oder leichten poetifchen 

Abſchnitt aus der betreffenden Sprache in’s Deutſche, einen leichten profaifchen Abfchnitt 

aus dem Deutſchen in’s Franzöfifche, beziehungsweife Englifche, vom Blatt richtig zu 

überfegen; allgemeine Kenntnis der Gefchichte der franzöfifchen, beziehungsweife englifchen 

Marional: Literatur, der Lebensgefchichte und der Hauptwerfe der bedeutendften Dichter. 

Anmerkung. Bei denjenigen Bewerbern, welche für eine KHauptlehrerftelle 

oder für die Leitung einer Privarfchule die Qualification zu erlangen wünfchen, wird 

auf Keuneniffe in der Pädagogif und in der fpeciellen Methodik das Hauptgewicht gelegt. 
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$ 37. 

Auf Grund der beftandenen Prüfung erhält der Bewerber ein Zeugnis über 
feine Befähigung zur Anftellung als Mittelfchulfehrer. In demfelben wird das Ergebnis 
hinfichtlich der einzelnen Prüfungsgegenftände angegeben. . 

Als nicht beftanden ift anzufehen, mer die im $ 34 geforderte allgemeine 

Bildung nicht nachzuweiſen vermag, ſowie derjenige, deffen Leiftungen in den von ihm 
befonders gewählten Gegenftänden nicht genügt haben (vgl. $ 36 Anm.). 

$ 38, 

Die Aualification als Mittelfchullehrer ſchließt die Befähigung in fich, als 
Vorfteher von Privarfchulen, mit Ausnahme der zu Entlaffungsprüfungen berechtigten 
höheren Knabenfchulen, zu fungieren. 

D. Prüfung für Lehrerinnen und Vorfteherinnen mittlerer und höherer 
Maͤdchenſchulen. 

a. fuͤr Lehrerinnen. 

$ 39. 

Die für die Zulaffung als Lehrerin an den Dberclaffen mittlerer und höherer 
Maͤdchenſchulen erforderliche Prüfung wird der Regel nach mit der Abgangsprüfung 

am LehrerinnensSeminar der Unterrichtsanftalten des Kloſters St. Johannis verbunden, 

$ 40, 
In der Regel werden nur folche Bewerberinnen zu diefer Prüfung zugelaffen, 

welche bis zum Ende des Quartals, in welchem diefelbe flattfinder, das 19. Lebensjahr 

vollendet haben. 
$ 41. 

Die Prüfungscommiffion befteht aus zwei Commiffarien der Section für das 
höhere Schulwefen, von denen der eine den Vorfig führt, dem Director des Lehrerinnens 

Seminars des Klofters St. Johannis und denjenigen Oberlehrern deflelben Seminars, 
welche in der erften Elaffe den mwifjenfchaftlichen Unterricht eriheilen. Leßtere find dem 

Staat gegenuber eidlich zu verpflichten. 

Von feiten der Bewerberinnen ift in den einzelnen Lehrgegenftänden nachzuweiſen: 
1. Sn der Pädagogik: Kenntnis der allgemeinen Grundfäge der Erziehung 

und des Unterrichts nebft ihrer pfnchologifhen Begründung, Ueberblick über das 

Gefammtgebiet der pädagogifhen Wiffenfchaft, Einficht in die merhodifhe Behandlung 
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der einzelnen Unterrichtsfächer; Bekannefchaft mit dem Inhalt einiger der bedeutendften 

Werke und mit dem Lebensgang derjenigen Männer, welche auf die Entwicelung des 
Unterrichts: und Erziehungsmefens feit der Zeit der Meformation einen hervorragenden 

Einfluß ausgeuͤbt haben. 
2. In der Religionslehre: allgemeine Bekanntſchaft mit dem biblifchen 

Lehrinhalt und mit der biblifhen Gefchichte, Verftändnis der Hauptpunfte der Glaubens: 

und Gittenlehre im Anfhluß an den Katehismus; Kenntnis der Haupttharfachen der 

Kirchengefchichte, zumal der erften Jahrhunderte und der Zeit der Meformation; 

Fähigkeit, eine biblifche Begebenheit frei zu erzählen und den religidfen und fittlichen 

Anhalt derfelben darzulegen; Kenntnis und Werftändnis der Ausfchlag gebenden 

Bibelfprüche und einer Anzahl geiftlicher Lieder. 
3. Im Deutfhen: Correctheit und Gemwandtheit in zufammenhängender, 

mündlicher wie fchriftlicher Darftellung, Vertrautheit mit den Hauptregeln der Necht: 

fhreibung und der Grammatif, Weberficht über den Entwicklungsgang der deutfchen 
Literatur, eingehendere Kenntnis einiger Flaffifhen Meifterwerke, Bekanntſchaft mit den 
hauptfächlichften Stil: und Dichtungsarten und mit den wichtigften Metren. 

4. Im Franzoͤſiſchen: correcte Ausfprache, Kenntnis der Grammatif und 

Sicherheit in Anwendung derfelben; Fähigkeit, die im höhere Mädchenfchulen einge: 
führten Schriftftelfer ohne Vorbereitung zu überfegen und leichte Stoffe im mwefentlichen 

richtig, ſowol mündlih wie ſchriftlich darzuftellen; allgemeine Kenntnis der wichrigfteu 

Epochen der Literaturgefchichte, 
5. Im Englifhen: wie im Franzöfifchen. 
6. Im Rechnen: Fertigkeit im Kopfrechnen wie im fchriftlihen Rechnen 

in den 4 Species mit ganzen Zahlen, mit gemeinen und Deeimalbrüchen; Gewandtheit 
in deren Anwendung auf die Nechnungen des täglichen Lebens; Kenntnis und Berechnung 
der einfachften Flächen und Körper auf Grund der Anfhanung; Fähigkeit, das einges 

fhlagene Verfahren darzuftellen und zu begründen. 
7. In der Maturbefhreibung: Bekanntſchaft mit der DMaturgefchichte 

der 3 Reiche, namentlich mit den hervorftechenden Typen und Familien; nähere Einficht 
in ein botanifhes Spftem; allgemeine Bekanntſchaft mit den anderen fowie mit der 
Bildung und dem Bau der Erdrinde. 

8 In der Naturlehre: Erklärung der wichtigften phnfifalifchen Erfcheinungen 

und Kenntnis der Einrichtung und Anwendung der gewöhnlichen phufifalifchen Apparate; 

Bekanntſchaft mit den einfachften chemifchen Stoffen, ihren wichtigften Verbindungen 
fowie den ihnen zu Grunde liegenden Geſetzen. 

9. Zn der Gefhichte: allgemeine Bekanntſchaft mit den Hauptthatfachen 
der Gefchichte der Culturvoͤlker; eingehendere Kenntnis des Entwiclungsganges der 
deutſchen Nation, 
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10. In der Geographie: Bekanntſchaft mit den Grundzügen der mathe: 

matifchen, eingehendere Kenntnis der phyſiſchen Geographie; allgemeine Kenntnis der 
politifchen Geographie der fünf Erdtheile, nähere Vertrautheit mit derjenigen Europas 

und ganz befonders Deutfchlands. 
11. Im Gefang: Sicherheit im Singen eines vorgelegten Kirchen, Schul: 

und Volksliedes; Bekanntſchaft mit der Gefanglehre. 

12. In der Mufif, falls eine Prüfung darin gewünfcht wird: Sicherheit im 

Spielen nicht zu fehwieriger Klavierftücke; einige Bekanntſchaft mit der Harmonielehre. 

| $ 43. 
In der fchriftlihen Prüfung find in Clauſur anzufertigen: 

1) ein deutſcher Auffaß; 

2) ein Auffag aus dem Gebiet der Pädagogif; 
3) die Löfung von 4 Aufgaben aus der Arichmerif und aus der Berechnung von 

Flächen und Körpern; 

die kurze Beantwortung von Fragen aus dem Gebiet der Gefchichte, der Geographie, 
der Maturbefchreibung und der Maturlehre; 

5) und 6) die Ueberfegung je eines deutſchen Dictats in die franzöfifche und englifche 

Spradhe, zu welchem Zweck fchmwierige Vocabeln fogleich dem deutſchen Tert 
beigefügt werden. 

Für den deurfchen Auffag werden 4 Stunden, für die Bearbeitung der übrigen 
Penfen je 2 Stunden Zeit eingerdumt, 

4 — 

44. 

Die Lehrprobe findet in der hoͤheren Maͤdchenſchule des Kloſters St. Johannis ſtatt. 

$ 45. 
Die mündliche Prüfung verbreitet fich über die in $ 42 aufgeführten Lehrgegenftände. 
Die Fertigkeit im Schönfchreiben, Zeichnen und in weiblichen Handarbeiten 

ift durch vorjulegende Proben nachjumeifen. 

$ 46. 
Keine Bewerberin darf die Befähigung zu einem Lehramt an mittleren und 

höheren Maädchenfchulen erlangen, welche nicht den in $ 42 geftellten Anforderungen 

binfichtli der Pädagogik, des Deurfchen, des Mechnens, der beiden fremden Sprachen 

und, fofern fie evangelifcher Eonfeffion ift, der Religion zu genügen vermag. 

b. Für Vorfteherinnen. 

$ 47. 
Wer die Qualification zur Leitung einer mittleren oder höheren Mädchenfchule 

erlangen will, hat fich einer zweiten Prüfung zu unterziehen. Die Zulaffung zu dieſer 
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Prüfung ift bedingte durch den Machweis, daß die Bewerberin die Prüfung für 

Lehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenfchulen beftanden habe und feitdem 

mindeftens 3 Jahre als Lehrerin an Schulen praftifch thaͤtig geweſen fei. 

| $ 48. 
Die Prüfungscommiffion ift wie bei der erften Prüfung zufammengefegt ($ 41). 

$ 49. 

Die fchriftlihe Prüfung befteht aus der Anfertigung 
1) eines Auffaßes über cin Thema aus der Erziehungs: und Unterrichtsichre, welchen 

die Bewerberinnen binnen einer Frift von 8 Wochen zu bearbeiten und alsdann 

unter Beifügung der Verfiherung, daß Feine anderen als die von ihnen angegebenen 
Huͤlfsmittel benugt feien, dem Vorfigenden der Prüfungscommiffion zuzuftellen haben; 

2) einer innerhalb 4 Stunden zu vollendenden deutſchen Elaufurarbeit über ein Thema 

aus der Schulpraris. 
$ 50. 

Die behufs der praftifchen Prüfung abzuhaltende Lehrprobe findet in der Regel 
in der höheren Mädchenfchule des Klofters St. Johannis ſtatt. Falls fich diefe Leiftung 

als eine ungenügende herausstellen follte, fo ift die betreffende Bewerberin von der 

weiteren Prüfung auszufchließen. ’ 
5l. 

Die mündliche Prüfung hat die Gefchichte der Pädagogik, das ganze Gebiet 
der Erziehungs: und Unterrichtsichre in ihrem Zufammenhange mit der Pfychologie, 

vorzüglich aber die fpecielle Methodik und die Kenntnis der Lehrmittel fowie der Volks: 
und YFugendfchriften zum Gegenftand. 

Wo das Zeugnis über die Lehrerinnenprüfung Lücken in den pofitiven Kennt: 

niffen anzeigt oder wo folche während der Prüfung über die merhodifhe Behandlung 
der einzelnen Lehrgegenftände erfichtlih merden, geht die Prüfung auch auf diefe 

nochmals ein. 

Außerdem haben Lehrerinnen, welche nur die Befähigung für den Unterricht 

an Volksſchulen erworben haben, wenn fie MWorfteherinnen mittlerer und höherer 
Mädchenfchulen zu werden wünfchen, die Prüfung in Bezug auf die im $ 42 bezeich: 
neten Forderungen in der deurfchen, der franzöfifchen und der englifchen Sprache fowie 
in der Gefchichte nachzuholen. 

$ 52. 

Auf Grund der beftandenen Prüfung erhalten die Bewerberinnen das Zeugnis, 

daß fie zur Leitung von mittleren, beziehungsmweife von höheren Mädchenfchulen 
befähigt feien. 
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E. Prüfung für Fachlehrer und Fachlehrerinnen. 

$ 53. ‚ 

Zu einer Prüfung, welche über die Befähigung, ein beftimmtes Lehrfach auf 

Schulen ju vertreten, zu entfcheiden hat, werden nur folche Bewerber und Bewerberinnen 
jugelaffen, aus deren Lebensffizze nebft Zeugniffen fich ſchließen läßt, daß fie I) die 
erforderliche allgemeine Bildung fih angeeignet und 2) in gewiffenhafter Weiſe theorerifch 

und praktiſch auf Ertheilung des betreffenden Fachunterrichtes fich vorbereitet haben. 

$ 54, 
Welche der verfchiedenen Prüfungscommiffionen in einem gegebenen Fall die 

Prüfung vorzunehmen hat, wird von der Oberfchulbehörde beftimme; Fachlehrer und 

Fachlehrerinnen für fremde Sprachen jedoch werden nur von der Prüfungscommiffion 
für Mittelfchullehrer (ogl. $ 31), beziehungsweife von derjenigen für Lehrerinnen mittlerer 

und höherer Mädchenfchulen (vgl. $ 41) geprüft. 

Die Prüfungscommiffion zieht erforderlichenfalls Fachlehrer oder Fachlehrerinnen 
zu der Prüfung hinzu. Sie fann jedoch auch, fofern geeignete Lehrer ihr zu ſolchem 
Behufe nicht zur Verfügung ftehen, die Prüfung von ſich ablehnen und die Bewerber 

an eine auswärtige Prüfungscommiffion verweifen. 

$ 55. 
Die fchriftlihe Prüfung befteht in der Bearbeitung eines vorzugsweiſe dem 

Gebiet des betreffenden Fachunterrichtes entnommenen Themas. Die Arbeit foll zugleich 

einen Ausweis über den Standpunft der allgemeinen Bildung liefern helfen. Handelt 

es fih um die Prüfung im einer fremden Sprache, fo ift jene Bearbeitung in diefer 

auszuführen; handelt es fi dagegen um zwei fremde Sprachen, fo ift in der einen ein 
Auffag, in der anderen die Ueberfegung eines deutfchen Dictats anzufertigen. 

Die für folhe Elaufurarbeiten einzurdumende Zeitdauer wird in jedem einzelnen 
Fall von dem VBorfigenden der betreffenden Prüfungscommiffion beftimmt. 

Der entfchieden ungenügende Ausfall des ©eleifteten zieht den Ausfhluß von 
ber ferneren Prüfung nad fich. 

$ 56. 
In welcher Anftalt jedesmal die zur Beurtheilung der Leiftungsfähigkeit jedes 

Bewerbers unerläßliche Lehrprobe in dem betreffenden Fach abzuhalten ift, wird gleichfalls 
von dem Vorſitzenden angeordnet. 

$ 57. 
Hinſichtlich der mündlichen Prüfung ift es unumgängliches Erfordernis fir alle 

Bewerber und Bewerberinnen, daß fie fih nicht nur mit der fpeziellen Methodik 

ihres Unterrichts, fondern auch mit den Hauptlehren der Erziehung und der Schulpraris 

vertraut zeigen. 
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$ 58, 

Die Einzelerforderniffe für die hauprfächlichften Fachprüfungen find folgende: 

1. Fuͤr die Fachpräfung im Englifchen oder Franzdfifchen. 

In der Prüfung foll an den Tag gelegt werden: eingehende Kenntnis der 
Grammatik, fowol der Formenlehre als auch der Syntax, hinlängliche Gewandtheit im 
mündlichen und fchriftlihen Gebrauch der gewählten Sprache, wie nicht minder der 

fihere Befig einer reinen und correcten Ausfprache; ferner Bekanntſchaft mit dem 

Entwiclungsgang der betreffenden Mationalliteratur und mit der Lebensgefhichte ihrer 
Hauptvertreter fowie Vertrautheit mit einzelnen Hauptwerken derfelben. 

1. Für die Fachprüfung im Zeichnen. 

Die Zeichenlehrer haben 
1) fchon bei Einfendung ihrer Papiere durch beigelegte Zeichnungen aus dem Gebiet 

des Freihandzeichnens (nad) Holzförpern, Ornamenten, Pflanzen, figürlihen Gips: 
modellen), ferner aus dem der darftellenden Geometrie, einfchlieglih der Schatten 

eonftruction, der Perfpective, des baus und mafchinen:technifchen Zeichnens und 

des Planzeichnens, ihren Bildungsgang und ihre Befähigung zu befunden; 

2) in der Prüfung unter fachmännifcher Auffiht auszuführen: 
a. 

eRerF 

Fac) 

einen Kopf nach der Matur oder nach einem Gipsfopf in verfchiedenen 

Wendungen oder einen anderen figärlichen Gegenftand mit Angabe von Licht 
und Schatten; 

ein plaftifches Ornamente mit Wiedergabe der Beleuchtungserfcheinung; 
eine mehrfarbige Pflanzenarabesfe nach einem Worbilde; 

Blumen und Pflanzen nach der Natur; 
eine Conftruction aus dem Gebiete der darftellenden Geometrie und der 
Schattenlehre; 

. eine Eonftruction aus dem Gebiet der Perfpective; 
g. nah dem Modell eines archireftonifhen Baugliedes oder eines einfachen 

Mafchinentheils eine Zeichnung oder nach einer geometrifchen Zeichnung von 

einem folchen Gegenftand eine ifometrifche oder umgekehrt; 

9) mündlich ihre Kenntniffe nachzumweifen 

b. 

C. 
d. 

in der Planimetrie, Stereometrie, darftellenden Geometrie (einſchließlich 

Schattenlehre), Linearperfpective; 
in der Gefchichte der bildenden Künfte der alten, mittelalterlichen und 

neueren Zeit; 

in der Anatomie des menfchlichen Körpers (namentlich Knochen: und Muskellehre); 

in der Stillehre (mamentlih hinfichtlih der Abhängigkeit der Form des 

Gegenftandes von deffen Zweck, Material und Herftellungsweife). 
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Die Zeihenlehrerinnen haben 

zur Bekundung ihres Bildungsganges und ihrer Befähigung Zeichnungen aus 
dem Gebiete des Freihandzeichnens (nach Holzkörpern, Drnamenten, Pflanzen, 

figüelichen Gipsmodellen) und des Mufterzeichnens ihren Anmeldepapieren beizulegen; 

fofern der Ausfall vdiefer Zeichnungen nicht zum Ausſchluß von der ferneren 

Prüfung Anlaß giebt, in Elaufur unter Auffiht mindeftens zwei Zeichnungen 

auszuführen, für deren Auswahl theils der Umſtand entſcheidet, inwieweit Die 

eingelieferten Probearbeiten hinlänglihen Anhalt zu einem ficheren Urtheil bieten, 
theils die Rückfiht auf Erprobung der Fertigkeit im Verändern gegebener Gebilde 
und im Erfinden derfelben nach Anleitung genau vorgefchriebener Aufgaben; 

vor der gefammten Commiffion nachzumweifen: Beherrfhung der Theorie und 

Praris des Zeichenunterrichtes, Verftändnis der Grundregeln und Grundgeſetze 
der Projectionsichre und der Perfpective, Kenntnis der Planimetrie und der 

Stereometrie, leßterer, ſoweit fie für die Begründung der Projectionslehre und 

der Perfpective norhwendig ift, ficheres Erfaffen des Charafteriftifchen in den 

Drnamenten der wichtigften Stilarten, Vertrautheit mit den Grundfägen für Die 

Verzierung einfacher weiblicher Handarbeiten. 

I. Für die Fachprüfung im Turnen. 

Die fih zu diefer Prüfung ftellenden Bewerber und Bewerberinnen haben 
ihre praftifche Fertigkeit in den Uebungen des Knaben-, beziehungsweife Mädchen: 

turnens darzulegen; 

mündlich nachjumeifen: 

a. Kenntnis der wichtigften Erfcheinungen aus der Geſchichte des Turnweſens; 

PFlares Bewußtfein über die Aufgabe und die Merhede des Knaben:, bezies 
hungsmeife des Mäpdchenturnens, insbefondere über die Hauptgeſichtspunkte, 

welche bei dem Knabens, beziehungsmeife dem Mävdchenturnunterricht maßgebend 
find; Sicherheit in der Befchreibung und Erflärung der Turnübungen, in 

der Entwicklung derfelben von den einfachften Formen zu den zufammen: 

gefegteren, in der Beftimmung und Begrenzung des Uebungsftoffes für die 
verfchiedenen Altersfiufen und Schulklaſſen; 

b. deutliche Vorftellung von den für das Knaben, beziehungsweife Mädchenturnen 

geeigneten Webungsgeräthen und von der Art ihrer Anwendung; 

c. Kenntniß der beim Turnen hauptfählih im Betracht fommenden Lebens; 

äußerungen des menfchlichen Körpers, der beim Turnberriebe zu beobachtenden 

Gefundheitsregeln fowie der erfien nothwendigen Hülfsleiftungen bei etwa 

vorfommenden Unfällen, 
62 
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IV. Für die Fachprüfung in weiblichen Handarbeiten. 

Zugleih mit den Anmeldepapieren find von den Bewerberinnen als Proben 
ihrer technifchen Fertigkeit einzuliefern: 

1) ein fchulgerecht genähtes Mannsoberhemd ; 
2) ein Frauenhemd; 
3) ein Paar Strümpfe; 

4) ein Paar Strümpfe mit den mörhigen Ausbefferungen (Haceneinftriden und 

Mafchenftopfen); 
5) ein Tuch mit Buchftaben, fowol in Kreuzftich als geſtickt; 
6) ein weißes und ein buntes Sticktuch; 
7) ein Stopftuch mir einer gewöhnlichen Leinewand: ſowie mit einer Köpers, einer 

Tuͤll⸗, einer Drell⸗ und einer Damaftftopfe. 

Diefe Arbeitsproben find nicht ganz zu vollenden, fondern es ift noch ein 

Arbeitsreft übrig zu laffen. Die mwirflihe Vollendung hart im Laufe der Prüfung 
unter Aufficht ftartzufinden. 

Außerdem haben die Bewerberinnen im Laufe der Prüfung über ihre Der: 

teautheit mit dem Zufchneiden und überhaupt mit der Anfertigung von Leibwäfche 
Rechenſchaft abzulegen. 

$ 59. 

Ye nah dem Ausfall der Prüfung wird den Bewerbern im Zeugnis bemerkt, 
ob fie zur Ertheilung des Fachunterrichtes auf allen Schulftufen oder befchränfterweife 
nur auf gemiffen befähigt find. 

Hamburg, den 23. Juni 1879. 

Die Oberſchulbehoͤrde. 

M 30. den 23. Juni 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Vermehrung der Quartiere und anderweitige Eintheilung des 
Armenbezirts Borgfelde. 

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß, nachdem fih die Nothwendigkeit 

berausgeftellt hat, die Zahl der Armenquartiere des Bezirks Borgfelde um drei zu 
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vermehren, die Eintheilung des gedachten Bezirks vom 1. m. M. an die folgende 
fein wird: 

1. Quartier: 
Bauſtraße (Gebäude der BausGefellfchaft Al. bis A IV.). 

2. Quartier: 
Alfredftrage von der Buͤrgerweide bis zur Lübecker Eifenbahn, Bauſtraße mit 

Ausnahme der dem 1. und 6. Quartier überwiefenen Theile. 

3. Quartier: 
An der Bürgermweide von der Fleinen Wallftraße links (die Wilhelminen:Paffage). 

4. Quartier: 
Billwärder Steindamm, WBullerdeih vom Hochwaſſerbaſſin bis zum Bill 

wärder Steindamm. 
5. Quartier: 

An der Bürgerweide von der Meinen Wallſtraße links erel. der Wilhelminen: 
Paffage. 

6. Quartier: 
Bauftraße (Rouifenftift). 

7. Quartier: 
Alfredſtraße vom Mittelweg bis zur Buͤrgerweide, Ancelmannsplag, Andel: 

mannftraße, Ausfchlägerweg von der Borgfelderſtraße rechts, Oben Borgfelde, Borg: 
felverftraße von St. Georg die ganze linfe Seite und rechts bis zum Ausfchlägermweg 
(Mo. 2—48), An der Bürgerweide von der kleinen Wallſtraße rechts, Burgſtraße 
von der Borgfelderſtraße bis zur Luͤbecker Eiſenbahn, Mittelweg, kleine Wallſtraße vom 
Mittelweg bis zur Luͤbecker Eiſenbahn. 

Hamburg, den 23. Juni 1879. 

Das Armen-Collegium 

des Ortsarmenverbandes Il. der Geeſtlande. 

M 31. den 25. Juni 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Verbot des Vereins „Küper- Sängerbund“. 

Auf Grund $6 des Meichsgefeges gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen 
der Socialdemofratie vom 21. October 1878, wird hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß 

62 * 
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gebracht, daß der Küper:Sängerbund hierfelbft nach $ 1 Abfag 2 des gedachten 

Gefeges von der unterzeichneten Landespolizei::Behörde verboten worden ift. 

Hamburg, den 25. Juni 1879. 
Die Polizei- Behörde. 

MM 32. den 29. Juli 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend 

Verbot des „Strite-Comittee der Tifchler Hamburgs und Umgegend.“ 

Auf Grund $ 6 des Meichsgefeges gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen 
der Gocialdemofratie vom 21. October 1878 wird hierdurch zur Öffentlichen Kenntnig 

gebracht, daß das „Strife:Comittee der Tifchler Hamburgs und Umgegend“ nah $ 1 

Abſatz 2 des gedachten Gefeßes von der unterzeichneten Landespolizeis;Behörde verboten 
worden ift. 

Hamburg, den 29. Juli 1879. 

Die Polizei- Behörde. 

M 33. den 23. Auguft 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Verlegung des Feuerſchiffes „Schulau“ und Betonnung des 

dortigen neuen Fahrwaſſers. 

Nachdem eine neue Fahrrinne ſuͤdlich vom Feuerſchiff „Schulau“ aus: 
gebaggert iſt, wird zur Bezeichnung dieſer neuen Fahrſtraße am Dienstag, den 
26, Auguft, das Feuerſchiff „ Schulau” um ca, 600 m in füdöftliher Richtung 
von feiner bisherigen Etation verlegt und überdies zur Bezeichnung des neuen Fahı: 
waflers zwei weiße Tonnen ausgelegt werden. 

Das Leuchefchiff bezeichnet die füdliche Eeite, die beiden Tonnen die nördliche 
Seite und zwar weiße Tonne 2 A die öftliche, weiße Tonne 2 B die weftliche Einfahrt 
diefer neuen Fahrrinne. 

Hamburg, den 23. Auguft 1879. 

Die Depntation für Handel und Schiffahrt. 

— — — 
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M 34. den 30. Auguft 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Auslegung und Verlegung von Tonnen im Fahrwaſſer der Elbe 

oberhalb und unterhalb St. Margarethen. 

Zur befferen Bezeihnung des Fahrwaſſers der Elbe oberhalb und unterhalb 
St. Margarethen find oberhalb, zwifchen Freiburg und St. Margarethen, eine ſchwarze 

Tonne mit weißer Mo. 24 in 5,2 m Tiefe niedrig Waffer, Freiburger Thurm in S. zu 
W. 4 W. und Brockdorf O. 4 S., und eine ſchwarze Tonne mit weißem T in 6m 

Tiefe niedrig Waffer, St. Margarerhen Thurm N. N. O. 4 O. und Freiburger Thurm 
S. zu O. ausgelegt, und unterhalb, zwifhen St. Margarerhen und Brumsbüttel, die 
fhwarze Tonne mit weißem $ in der Richtung W. N. W. 4 W. 2809 m und die 
fhwarze Tonne mit weißem R in der Richtung W. ju N. 3010 m von ihren bisherigen 

Stationen verlegt worden. 

Hamburg, den 30. Auguft 1879. 

Die Depntation für Handel und Schiffahrt. 

M 35. den 18, September 1879, 

Befanntmahung, 

betreffend Verbot des Einfammelns von Beiträgen für ein Geibdenkmal. 

Unter Bezugnahme auf das durch diesfeitige Bekanntmachung vom 25. Mor 
veniber v. J. auf Grund des $ 16 des Gefeges vem 21. Ociober v. J. erlaffene 
Verbot wider das Einfammeln von Beiträgen zur Förderung focialdemofratifcher Beftre: 
bungen f. mw. d. a. wird das Einfammeln von Beiträgen für ein Geibdenkmal hierdurch 
verboten. 

Hamburg, den 18. September 1879. 

Die Polizei-Dehörde. 

— — — — — — — 
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M 36. den 19. September 1879. 

Befanntmahung, 

‚betreffend Gefhäftsgang auf den Hypotheken: Bureaus für die $$ 4—16 
des Gefeges, betreffend Ausführung der Eivilprozefordnung. 

Bis auf Weiteres und bis die Erfahrung und die Zunahme der Gefchäfte 
eine Abänderung oder Ausdehnung diefer Anordnungen zweckmaͤßig erfcheinen laffen 

wird, gelten für den Gefchäftsgang bei Anwendung der $$ A—16 des Gefeges, betreffend 

die Ausführung der Eivilprozegordnung vom 14. Juli 1879, folgende Vorſchriften: 

1. Zur Nachfuchung der Vollftrecfungsclaufel ift die Stunde von 10—11 Uhr 

an jedem Montag für den Bereich des Stade: Hppothefen. Bureaus und diefelbe Stunde 

an jedem Dienstag für den Bereich des Landhypotheken-Bureaus beftimmt. 

2. Die Beinotirung des Zinsfußes und der Zinstermine erfolgt bei neu eins 

zufchreibenden Hypothekpoſten auf Verlangen fogleih. Dieſelbe Beinotirung bei bereits 
eingetragenen Hypothekpoſten fann auch bei Umfchreibung derfelben mit Ruͤckſicht auf 

den ftarfen Gefchäftsandrang in den erften Wochen nach den Quartalsterminen erft ſechs 

Wochen nah dem Eintritt der leßteren verlangt werden. 

Hamburg, den 19. September 1879. 
Das Hypotheken- Amt. 

M 37T. den 22. September 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend 

Markirung des neuen Nebenfahrwaflers bei Rugelbafe unterhalb Curhaven. 

Nachdem das in der Bekanntmachung der Deputation vom 4. October 1878 

erwähnte Nebenfahrwaſſer in der Mähe der Kugelbake ſich bis auf 5,2 m 

bei niedrigfter Ebbe vertieft hat, ift daffelbe wie folgt marfirt worden: 

2 Die Mordfeite durch zwei weiß und roh quadrirte Treibbafen mit Maft und 
daran befindlicher Lederflagge, die Südfeite durch Drei roth und ſchwarz quadrirte 
Treibbafen mit einem nach oben zeigenden Beſen. 
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Die nad) der Befanntmachung vom 4. October 1878 ausgelegten ſechs Sted: 

bafen an der Kante vom Steilfand find, da das in Mede ftehende Mebenfahrwaffer 
fih mehr in nördlicher Richtung ausgebildet hat, weggenommen worden. 

Hamburg, den 22. September 1879. 

Die Depntation für Handel und Schiffahrt. 

M 38. den 30. September 1879. 

Bekanntmachung, 

betreffend Abänderung von $$ 24 und 57 des Unterrichtsgeſetzes. 

Die Dberfchulbehörde, Dritte Section, macht die in den $$ 24 und 57 des 

Gefeßes, betreffend das Unterrichtswefen, bezeichneten Behörden darauf aufmerkfam, 

daß das in den gedachten Paragraphen des Unterrichtsgefeßes angeordnete Verfahren 
durch die Deutſche Strafprogeßordnung a. 453 in Werbindung mit $ 6 sub 3 des 

Einführungsgefeges zu derfelben und $ 4 und $ 20 des Gefeßes, betreffend das Wer: 

häftnig der Verwaltung zur Mechispflege, den nachftehenden Abänderungen vom 
1. Detober 1879 am unterzogen ift: 

1. Die Schulbehörden haben das Recht, die Tharfachen hinfichtlich der im $ 24 
und 57 des ©efeges, betreffend das Unterrichtswefen, erwähnten Uebertretungen 

feftzuftellen und zu folhem Behuf Vorladungen bei Geldftrafe zu erlaffen. 

2. Die Schulbehörden haben hinſichtlich der feftgeftellten Uebertretungen einen Straf: 

antrag und zwar auf Geldftrafe bis zum Belaufe von „6 18 bei der Polizei: 
Behörde zu ftellen, welcher die weitere Verfügung zufteht. 

Die revidirten Beftimmungen über die Verwaltung der öffentlichen Volksſchulen 

vom 30. Juli 1873 unterliegen einer entfprechenden Abänderung und werden demnächft 

in einer neuen Ausgabe zur DVertheilung kommen. 

Hamburg, den 30. September 1879. 

Die Oberſchulbehörde. 

Dritte Section. 

— — — — — — 
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M 39. September 1879. 
Bekanntmachung, 

betreffend Wahl von Prokuratoren bei dem Hanſeatiſchen Oberlandesgericht. 

Zu Prokuratoren bei dem Hanſeatiſchen Oberlandesgericht, nach Maaßgabe 

Art. 2 der Uebereinkunft der drei freien Hanſeſtaͤdte vom 29. November 1878, 
ſind erwaͤhlt worden: 

Dr. juris Carl Guſtav Wilckens, 
Dr. juris Johann Hermann Roeſing, 
Dr. juris Adolph Martin Andreas Hirfch, 
Dr. juris Eduard Eaefar Ehrifien, 

Dr. juris Emil Earl Ludwig Boeckelmann, 
Dr. juris Wilhelm Adolf Schulße, 

hierſelbſt. 

Hamburg, im September 1879. 

Das Hanfeatifhe Oberlandesgericht. 

M 40. September 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend 

die Sigungszeiten des Hanfeatifhen Oberlandesgerihts für die nah den 
bisherigen Prozefgefegen zu erledigenden Hamburger und Bremer Civilſachen. 

Fn Betreff der Gigungszeiten des Hanſeatiſchen DOberlandesgerichts, für Die 
nach den bisherigen Prozeßgefegen zu erledigenden Hamburger und Bremer Eivilfachen, 

wird Folgendes befannt gemacht: 
An Stelle der bisherigen Audienzen des Hamburger Obergerichts, werden 

Montags und Freitags um 10 Uhr an Stelle der bisherigen für Eivilfachen 
beftimmten ordentlihen Sigungen des Bremer Obergerichts, werden für die bei 

dem Handelsgericht in Bremen angebrachten Sahen Montags um 12 Uhr, für 
die übrigen Bremer Sachen Dienstags um 12 Uhr, bis auf Weiteres, regelmäßige 

Sitzungen des Hanfeatifhen Oberlandesgerichts ftattfinden. 

Hamburg, im September 1379. 

Das Hanfeatifhe Oberlandesgeridt. 
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M 41. den 1. Dctober 1879. 

Bekanntmachung, 
betreffend die nach den bisherigen Prozeßgeſetzen bei dem Landgericht 

fortzuſetzenden Civilprozeſſe. 

Far diejenigen Prozeßſachen, welche zufolge der Revidirten Uebergangsbeſtim⸗ 

mungen zur Civilprozeßordnung im bisherigen niedergerichtlihen Verfahren fortjufegen 
find, wird bis auf Weiteres jeden Freitag um 124 Uhr in dem Lofal des Landgerichts 

eine Öffentliche Audienz gehalten. 
In denjenigen Prozeßfachen, welche zufolge der Revidirten Uebergangsbeftims 

mungen zur Eivilprogegordnung vor den Kammern für Handelsfachen nad den bisherigen 

Prozeßgefegen fortzufegen find, koͤnnen Vorladungen zu den Öffentlichen Audienzen nur 

mit Erlaubniß des DVorfigenden der Kammer ausgebracht werden, vor welcher zufolge 

des Megulativs, betreffend die Gefchäftsvertheilung im Landgericht, vom 23. v. M. 

die Sache zu verhandeln ift. — In folhen Sachen, welche während der diesjährigen 

Gerichtsferien angebracht find, ift die Erlaubniß zu WVorladungen bei dem Vorfigenden 
der Erften Kammer nachjufuchen. 

Hamburg, den 1. Detober 1879. j 
Der Präfident des Candgerichts. 

Albrecht Dr. 

NM 42. den 1. Dctober 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Localitäten des Landgerichts. 

Die Öffentlichen Sigungen des Landgerichts in Eivilfachen und in Strafſachen 

werden im Rathhaus, Admiralirärfiraße, abgehalten. 

Dafelbft befinden ſich auch die folgenden Bureaus des Landgerichts: 

die Gerichtsfchreiberei der Civilkammern, 

die Gerichtsfchreiberei der Kammern fir Handelsfachen, 

die Kanzlei für die nach den bisherigen Prozeßgefegen fortzufegenden nicdergericht: 
lichen Prozeffe, 

das Bureau für die Aufgabe von Vorladungen und fonftigen Zuftellungen in den 
nach den bisherigen Projeßgefegen fortzufegenden handelsgerichtlichen Prozeffen, 

die Gerichtsfchreibereien der beiden Straffammern. 
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Die Gerichtsfchreiberei der Unterfuchungsrichter befinder fih DMeuerwall 77. 
Die verfchiedenen Sigungsfäle und Bureaus find durch Schilder an den 

Eingangsthüren bezeichnet. 

Hamburg, den I. Dctober 1879. Das Landgeri dt. 

Dr. Matthias Mugenbecer, 
Gerichtsſekretair. 

M 43. den 1. October 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend das Weilbieten gefchorener Schafe. 

Wahrend der Zeit vom 1. November bis zum 31. Maͤrz eines jeden Jahres 
iſt es verboten, Schafe, welche in den letzten ſechs Wochen geſchoren ſind, auf den 

Markt zu bringen, wenn dieſelben nicht mit einer hinreichend gegen das Wetter 

ſchuͤtzenden Decke verſehen find, und zwar bei 6 Strafe für jeden Contraventionsfall. 

Hamburg, deu 1. October 1879. 
| Die Polizei- Behörde. 

M 44. den 4. October 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend Sigungs- und Bureauzeiten des Amtsgerichts Nigebüttel. 

Drventliche Öffentliche Sigungen des Amtsgerichts Ritzebuͤttel follen ger 
halten werden; 

in Eivilfachen jeden Dienstag, Vormittags 10 Uhr, 
in Straffahen: Schöffengerichtsfigungen alle vierzehn Tage des Mittwochs, Vor: 

mittags 10 Uhr. 
Die Gerichtsfchreiberei ift geöffner: im Winter Vormittags von 84 bis 12 Uhr 

und Macmittags von 2 bis 4 Uhr, im Sommer Vormittags von 8 Uhr an. 
Das Bureau des Gerichtsvolljichers im Anbau der Schloßwache iſt geöffnet 

von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 

Rigebüttel, den 4. October 1879. Das Amtsgericht 

A. Neinede, Dr. 
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M 45. den 4. October 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend die Prüfung von Lehrern und Lehrerinnen. 

Die Dberfchulbehörde hat fich veranlaßt gefehen, in der unter dem 4. Juli 1878 
erlaffenen PrüfungssOrdnung für Lehrer und Lehrerinnen, namentlich in den $$ 14, 16, 

30 und 36, einige Aenderungen vorzunehmen und Die demgemäß revidirte Prüfungs: 

Drdnung durch Beſchluß vom 23. Juni d. J. genehmigt. 

Es wird nunmehr im Auftrage Eines Hohen Senats hierdurch befannt gemacht, 
dag auf Grund Ddiefer revidirten Prüfungs:Ordnung vom 23. Juni d. J. mit dem 

Königlich Preußifchen Minifterium der geiftlichen, Unterrichts: und Medicinal:Angelegen: 
heiten ein Webereinfommen über die wechfelfeitige Anerkennung der in dem Königreich 

Preußen und in dem Gebiet der freien und Hanfeftadt Hamburg von jegt an auszus 

ftellenden Prüfungszeugniffe für Lehrer und Lehrerinnen getroffen worden. Es erlangen 

demgemäß die im Königreich Preußen auf Grund 
a. der PrüfungssOrdnung für Volksfchullehrer, Lehrer an Mittelfhulen und Rectoren 

vom 15. October 1872, 
b. der Prüfungs:Drdnung für Lehrerinnen und Schulvorfteherinnen vom 24. April 1874, 
c. der Beftimmungen über Prüfung von Zeichenlehrerinnen an höheren Töchterfchulen 

vom 6. Februar 1864 und der Prüfungs Ordnung "für Zeichenlehrerinnen an 

mehrklaffigen Volfs: und Mittelfhulen vom 25. September 1878, 

d. eines Eurfus in der Königlihen Turnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin von diefer 

Anftalt, fowie auf Grund des Prüfungs: Reglements für Turnlehrer vom 29. März 
1866 und des Prüfungs:Reglements für Turnlehrerinnen vom 21. Auguft 1875, 

e. der für die einzelnen Provinzen von den Königlihen Provinzials Schulcollegien 

erlaffenen Prüfungsordnungen für Handarbeitsichrerinnen 

ausgeftellten Befähigungszeugniffe für Lehrer und Lehrerinnen auch in Hamburg, wie anderer; 

feits die in Hamburg auf Grund der Prüfungs:Drdnung vom 23. Juni d. J. ausgeftellten 

Befähigungszeugniffe für Lehrer und Lehrerinnen auch im Königreich Preußen die gleiche 

Gültigkeit, welche diefelben in dem Staatsgebiet, in welchem fie ausgeftelle find, haben. 

Hinſichtlich der wechfelfeitigen Anerkennung früher ausgeftellter Prüfungs: 

zeugniffe für Lehrerinnen und WBorfteherinnen mittlerer und höherer Mädchenfhulen 
behält es bei der unter dem 25. Februar 1878 veröffentlichten Vereinbarung fein Bewenden. 

Abdruͤcke der Prüfungs: Ordnung vom 23. Juni d. J. find bei dem Raths— 

buchdrucker Meißner, Schopenftehl 1, für den Preis von 16 0,35 zu haben. 

Hamburg, den 4. Detober 1879. Die Oberfhulbehörde. 

— — — — 
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M 16. den 11. October 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Vermehrung der Quartiere und anderweitige Eintheilung des 
Armenbezirtd Cimsbüttel. 

Ss wird hierdurch befannt gemacht, daß, nachdem fi die Nothwendigkeit 

herausgeftellt hat, die Zahl der Arnenquartiere des Bezirks Eimsbüttel um zwei zu 
vermehren, die nunmehrige Eintheilung des gedachten Bezirks die folgende ift: 

1. Quartier: 

Auguftaftraße, beim Fleinen Schäferfamp von der Schröderftiftsftraße rechts, 

Scäferfampsallee, Schaͤferſtraße, Schlump von der Grindelallee rechts, von 40 an. 

2. Quartier: 

Belleallianceſtraße von der Marthaftrage bis zur Fruchtallee, Fettſtraße, 
Sruchtallee von der Meidenallee bis zum Eppendorferweg, Lindenallee, Margarethen: 

ftraße, Meißnerftraße, Vereinsfiraßge bis zur St. Pauli Grenze, Weidenallee bis zur 

St. Pauli Grenze, Weidenftieg. 

3. Quartier: 

Eimsbürteler Ehauffee von der Er, Pauli Grenze bis Eppendorferweg, Eppen: 
dorferweg von der Eimsbuͤtteler Chauffee bis Fruchtallee. 

4. Quartier: 

Charlottenftraße, Eimsbütteler Chauffee vom Eppendorferweg bis Heußweg, 
Paulinenallee, Sandweg, Sophienallee. 

5. Quartier: 

Eduardfirage und hinter der Eduardftraße, Eimsbütteler Park, Langenfelder: 
damm, Pinnebergermweg. 

6. Quartier: 

Eichenftraße, Emilienftraße von der Tornquififtraße bis zur Eichenftraße, 
Eppendorferweg von der Tornquififiraße bis zur Eppendorfer Grenze, im Gehoͤlz, Hen: 

riettenftraße, Heußweg, Lockſtedterweg, Müygenfampftraße, Ofterftraße, Ottersbeckſtraße, 

Parkallee, erfte, zweite und dritte Parkſtraße, Scheideweg von Eppendorferweg rechts, 

Schulweg, Stellingerweg, am Weiher, Wiefenftraße. 
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7. Quartier: 

Emilienftraße von der Eimsbürteler Chauffee bis Tornquiftfiraße, Eppendorfer: 
weg von der Fruchtallee bis zur Tornquiftftraße, Fruchtallee vom Eppendorferweg bis 

Eimsbuͤtteler Chauſſee, Tornquififtraße. 

8. Quartier: 

VBelleallianceftrage von der Eimsbuͤtteler Ehauffee bis zur Marthaftraße, 
Marthaftraße. 

Hamburg, den 11. Detober 1879. 
Das Armen -Collegium 

des Ortsarmenverbandes I der Geeſtlande. 

M 47T. den 15. October 1879. 
Bekanntmachung, 

betreffend Sperrung der alten Dove-Elbe, 

Ss wird hiermit zur Öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die alte Dove: Elbe, 
gegenüber dem Leirdamm auf der Billwärder Inſel, mittelft eines + 5,2 m hohen 

Faſchinenwerkes gefperrt wird und die Schiffahrt zwifchen der MordersElbe und der 

Handfaͤhre vom 17. d. M. ab auf den Durchſtich der Billwärder Inſel angewiefen ift. 

Hamburg, den 15. Detober 1879. 
Die Sertion für Strom- und Hafenban. 

M 48. den 29. October 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend 

Verbot von in Waris herausgegebenen focialdemofratifhen Druckſchriften. 

Auf Grund des $ 12 des Meichsgefeges gegen die gemeingefährlihen Beſtre— 

bungen der Socialdemofratie vom 21. Detober 1878 wird hierdurch zur Öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die Nummern 

4: Le Peril social, 
5: Le Combat pour la Vie, 
6: La Societ® de devant les Tribunaux und 
7: La Question sociale, 
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der von der Librairie du Progres in Paris herausgegebenen, zwei Mal im Monat 
erfcheinenden periodifhen Druckſchrift: „Questions à la Portée de Tous, par un Homme 
du Peuple“* nah $ 11 des gedachten Geſetzes durch die unterzeichnere Landespolizei: 

Behörde verboten find. 

Hamburg, den 29, October 1879. Die Polizei-Behörde. 

M 49. den 5. Movember 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend das Liegen der Wahrzeuge bei Entenwärder und im Elb-DBurcftich 
bei KRaltenhofe. 

Ss wird hierdurch das folgende verordnet: 

1. Die zu Entenwärder zollamtlich abgefertigten Fahrzeuge, fomwie die zum 
Echleppen derfelben dienenden Dampffchiffe, haben die Elbe vor der Zollftelle und dem 
unteren Theile des Durchſtichs frei zu laffen. 

2. Die zu 1) erwähnten Schiffe müffen nad beendigter Zollrevifion bald: 

thunlichſt in den Durchſtich hinauffahrrn und dürfen erft oberhalb einer Linie anfern, 

welche durch je ein, auf den beiderfeitigen Deichen ftehendes Plakat bezeichnet ift. 

3. Als Liegepläge werden den Schiffen beide Ufer des Durchſtichs oberhalb 
der unter 2) erwähnten Linien angewiefen. Mindeftens ein Drittel der Breite — und 

jiwar in der Mitte des Durchſtichs — ift für die Schiffahrt frei zu laffen. 

Zumwiderhandlungen gegen diefe Vorfchriften werden nah Maaßgabe der Ber 
flimmungen des Strafgefeßbuchs $ 366, 9 und 10 beftraft werden. 

Hamburg, den 5. November 1879, 

Die Landherrenfhaft der Aarſchlande. 

M 50. den 11. Movember 1879. 

Vorfhriften 
für die Einführung von Straßen-Locomotiven und für den Dampfbetrieb auf 

der Pferde-Eifenbahn zwifchen Hamburg und Wandsbed. 

Nachdem durch Beſchluß Eines Hohen Senats vom 8. September 1879 die 

Einführung des Dampfbetriebes neben dem Pferdebetriebe auf der Trambahn zwiſchen 

Hamburg und Wandsbeck nad näherer Anordnung der Polizeis‘Behörde widerruflich 
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geftatter worden ift, werden für die Einführung der Locomotiven fowie für den Betrieb 

mit denfelben folgende polizeiliche Vorſchriften erlaffen. 

. Bedingungen für die Einführung und allmählihe Erweiterung 
des Dampfberriebes, 

$ 1. 
Zahl und Art der gegenwärtig zum Betriebe zuzulaffenden Locomotiven. 

Es wird die Indienſtſtellung von drei Locomotiven zu den feirher im Probes 

betrieb befindlichen zwei Mafchinen fowie die weitere Benußung diefer beiden Locos 

motiven geftattet unter Dem Vorbehalt des Widerrufes für den Fall, daß nach Anficht 

der Behörde in Folge des Dampfbetriebes ſich Webelftände herausftellen follten, welche 

ein zeitweifes oder gänzliches Aufhören diefes Betriebes im öffentlichen Intereſſe noth— 

wendig machen, oder wenn der Betrieb nicht vorfchriftsmäßig geführte werden follte. 

Die anzufchaffenden drei Locomotiven follen Mafchinen des Enftems Brown 

fein und find aus der Schweizersfocomotivs und MafchinensFabrif zu Winterehur zu 

beziehen. Diefelben müffen — abygefehen von etwaigen DVerbefferungen, welche von 
der PolizeisBehörde approbirt oder verlangt werden follten — genau den beiden 

Mafchinen enıfprechen, welche bisher hier im Probebetrieb waren; fie follen im Ber: 

fonderen auch mit einem Condenfator verfehen fein, welcher den bezüglich der Condenfation 

des verbrauchten Dampfes zu machenden Forderungen ($ 12) genügt. 

$2. 
Weitere Anſchaffung von Rocomotiven, 

Jede weitere Anfhaffung von Locomotiven bedarf der Genehmigung der Polizeis 
Behörde und ift bei dieſer im jedem einzelnen Falle zu beantragen. 

Für andere Mafchinen als die des Enftems Brown oder für mwefentlich 
veränderte Mafchinen diefes Enftems wird Die Genehmigung abhängig gemacht von 
dem Ausfall hier am Orte vorzunehmender Probefahrten. 

Ein vollftändiger oder theilweifer Enftemmwechfel oder die Einführung eines 
zweiten Syſtems neben dem bereits eingeführten wird mit Nücfiht auf das Maaß 
von Sicherheit, welches die Continuitdt und die Einheitlichfeit eines Syſtems garantiren, 
nur dann Ausſicht auf Genehmigung haben, wenn die Vorzüge des neuen Syſtems 
vor dem alten oder die vorgenommenen Veränderungen erhebliche WVerbefferungen find 
und Fortſchritte im Gefolge haben werden, welche evident hervortreten. 

$ 3 

Umbau bed Geleifes. 

Es ift für die allmähliche Ummandlung des jegigen Geleifes in einen Oberbau, 
welcher dem Mafchinenberriebe genügt, Sorge zu tragen. 
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Zu diefem Behufe find der Baus Depurarion ohne Zeitverluft die erforderlichen 
Vorlagen über das neue Schienenprofil u. f. w. zu machen, und ift mit der Bahn: 
umfegung alsbald nah) Genehmigung des neuen DberbausSpftemes firecfenweife zu 
beginnen und damit fucceffive nah Beduͤrfniß fortzufahren. 

Falls der Umbau aus irgend welchen Urfachen nicht fo rafch follte gefördert 

werden fönnen, wie nöthig ift für einen geregelten Betrieb, ohne Gefahr oder wefentliche 
Störungen deffelben, fo find die fhadhaften Stellen des ©eleifes auf Anordnung 
der PolizeisBehörde und nach Anweifung der Bau: Deputarion in folhem Umfange aus: 

zubeffern, daß diefelben gefahrlos und ohne Störungen zu befahren find. 

$4. 
Herftellung von Depots und Einrichtungen der Stationen. 

Gleichzeitig mit der Anfchaffung von Mafchinen find zu deren Unterbringung 

Depots herzuftellen und diefe der Vermehrung der Locomotiven entfprechend zu erweitern, 
fo daß auch in der Beziehung dem Betriebe fein Hindernig erwaͤchſt. Die Depots 

find mit den für eine rafche Ausbefferung der Schäden an den Locomotiven erforderlichen 

Reparatur Werfftätten zu verfehen. 

Die Einrichtung der Stationen auf dem Terrain der Öffentlichen Straße muß 
zu allen Zeiten den Anforderungen der Polizei-Behoͤrde genügen. Alle von der Polizei: 

Behörde verlangten Herftellungen und Umbauten, als Meulegung oder Verlegung von 
Geleiſen, Weichen, Wafferpfoften u. f. mw. find nach fpecieller Anweifung der Bau 

Deputation zu bewirken. 

I. Fahr: und Betriebs⸗—Ordnung. 

$5. 
Fahrplan. 

Der mit dem Fahrplane der Pferde: Eifenbahnmwagen zu combinirende Fahrplan 

für die Locomotivzuͤge unterliegt der Genehmigung der Polizei:Behödrde und ift fo ein: 

jurichten, daß die Fahrten von Hamburg nah Wandsbef und umgefehrt mindeftens in 

denfelben Zwifchenrdumen wie bisher ftatıfinden, und die tägliche Fahrzeit weder fpäter 

als jegt beginnt, noch früher aufhört. 

$ 6. 
Zugbildung. 

Der Locomotive dürfen in der Megel nicht mehr als zwei Pferdebahnmwagen an: 

gehängt werden. Das Anhängen von Wagen über diefe Zahl hinaus bedarf für jede 

einzelne Fahre der befonderen Genehmigung der Polizei-⸗Behoͤrde, welche im Falle der 

Geſtattung die erforderlichen außerordentlichen Vorfchriften jedesmal erlaffen wird. 

Die Mafchine fol ftets an der Spige des Zuges fich befinden. 



Hamb, Gefepfammlung. 1879. 1. Abtheilung. 495 

$ 7. 

Die Locomotiven. 

Saͤmmtliche nen anzufhaffenden Locomotiven unterliegen der Prüfung und 

Approbation durch die Polizei:Behörde, und find ftets in demjenigen vollkommen dienfts 
mäßigen Stande zu erhalten, in dem fie fi bei der Probefahrt, nach welcher die 
Abnahme erfolgte, befunden haben. 

Die Locomotiven follen außer der Fabrik Nummer mit fortlaufenden Nummern, 

die deutlich an jeder Seite der Mafchine anzubringen find, verfehen fein. 

Die Bremfe der Locomotive muß wirffam genug fein, um den Zug, ohne 
Gegendampf zu geben, bei der höchften zuläffigen Gefchwindigfeit, auf Zugslänge 
feftzuftellen. | 

Bei Dunkelheit ift die Mafchine vorn mir Laternen zu verfehen, welche fo 

hellleuchtend fein müffen, daß das Geleiſe auf Bremslänge deutlich zu uͤberſehen ift. 

Für den Dampffeffel finden die Vorfchriften des $ 24 der Gewerbe⸗Ordnung 

und die polizeilichen Beftimmungen über die Anlegung von Dampfkeffeln vom 29. Mai 

1871 Anwendung; desgleihen foll die Fnftruction des Dampffeffel:Revifors der Bau: 

poligeis Behörde vom 26. Juni 1874 für die vorfchrifismäßige Inſtandhaltung und 

Wartung des Dampffeffels maaßgebend fein. 

$ 8, 

Die Perfonenwagen. 

Jeder Perfonenwagen muß vorn und hinten mit einer fcharfwirfenden Brems— 

einrichtung verfehen und durch Federung gut balancire fein. Wagen, welche diefen 
Anforderungen nicht entfprechen, koͤnnen polizeilich außer Cours gefegt werden. 

Alle Perrons der Perfonenwagen mit alleiniger Ausnahme des Hinterperrons des 
legten Wagens im Zuge find ftets mittels Thuͤren verfchloffen zu halten. Der Verſchluß 
dieſer Thuͤren muß derartig eingerichtet fein, daß fie nur vom Fahrperfonal geöffnet 
werden koͤnnen; und darf diefes Deffnen zum Ein: und Ausfteigen von Fahrgäften nur 
gefchehen, wenn der Zug vollftändig ftill fteht. 

$ 9. 

Das Fahrperfonal. 

Die Locomotive fol von einem gelernten, zuverläffigen und verantwortlichen 

Mafchinenführer bedient werden, dem ein mit der Behandlung der Mafchine und des 
Dampffeflels ebenfalls vertrauter Affiftent oder Heizer beizugeben ift, 

Auf jedem Perfonenwagen muß fih cin Schaffner befinden. Der Schaffner des 

erften Wagens fungirt als Zugführer. 
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Die Schaffner follen am Glocengicherwall beim ——— PR dem — 

perron ihres Wagens bei der Bremſe ſich aufhalten, um dieſe erforderlichen Falles ſofort 

anziehen zu koͤnnen. Auch auf den Übrigen Bahnſtrecken dürfen fie den Hinterperron 
des Wagens nur zum Zwecke anderer Dienftverrichtungen, als Cinfammeln des 

Fahrgeldes, Weichenftellung u. f. mw. verlaffen. 

$ 10. 
Die Fahrgefchwindigkeit. 

Die Fahrgefchmwindigfeit foll außerhalb des Lübecker Thores 16 km und 

innerhalb deffelben 12 km in der Stunde nicht überfchreiten. Die Marimal:Gefhwin: 

digfeit darf nur auf geraden Strecken und auf diefen nur dann angenommen werden, 

wenn die Bahn vor dem Zuge frei von allen Hinderniffen ift und rücfichtli des 

übrigen Verkehrs auf der Straße Eollifionen mit anderem Fuhrwerk, Viehtriften 
u. ſ. mw. nicht zu befürchten find, Die Gefhmwindigfeit ift zu vermindern, foweit der 
übrige Straßenverfehr eine Ermäßigung erforderlich macht, fowie bei allen Straßen: 

freuzungen, in den Eurven und vor den Weichen. 

$ ıl. 

Halteftellen und Signale. 

Der Zug muß — abgefehen von Straßenfreuzungen, in denen nicht gehalten 
werden darf — auf der Bahn überall anhalten, wo Fahrgäfte ein oder ausfteigen wolfen. 

Das von den Schaffnern zu gebende Haltefignal befteht in zwei Schlägen 
an die Glocke, das Signal zum MWeiterfahren in einem Schlage an die auf dem 
Vorderperron des erften Wagens befindliche Fleine Signal-Glocke. Diefes Signal darf 
nur von dem Zugführer und nur dann gegeben werden, wenn nach dem in: oder 

YAusfteigen von Perfonen die Perronthüren wieder gefchloffen find. 

Das Signal zum rafchen Anhalten befteht in drei Schlägen an die Glode; 
es iſt nur im Morhfall zu geben und find dann alle Bremfen ſchnellthunlichſt und 
fharf anzuziehen. 

Die im $ 17 des Polizei:Reglements für die PferdesEifenbahn vom 10. Auguft 

1866 vorgefchriebenen Warnungsfignale hat der Locomorivführer zu geben. 

Das Morhfignal kann fowohl der Locomotivführer, als jeder Andere vom Fahr: 

perfonal eintretenden Falles geben. 
$ 12. 

Bedienung und Führung ber Locomotive, mit Rückſicht auf den übrigen Straßen-Berfehr 
und die Anwohner. 

Die Locomorive ift fters fo zu bedienen und zu führen, daß fie weder für den 
Straßenverkehr oder die Anwohner flörendes Geräufh macht, noch in beldfligendem 

Maaße Rauch, FZunfen, Wafler oder Dampf von fich giebt. 
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Für die Abführung des verbrauchten Dampfes wird noch befonders beftimmt, 

daß derfelbe, wenn er nad) Maaßgabe der Witterungs-Verhaͤltniſſe in der Luft fichtbar 

wird, ftets condenfirt werden foll und nur, falls bei anhaltender Condenfarion der 

Gegendrucf in Dampfeylinder die Leiftungs-Fähigkeit der Mafchine in einem den Betrieb 

flörenden Grade beeinträchtigen follte, für furze Zeit zum Schornftein hinausgelaffen 
werden darf. 

Der Dampffloß durch den Schornftein darf nur auf offenen Strecken und 
dort auch nur dann erfolgen, wenn die Straße derartig verfchrefrei ift, daß ein 

Scheumwerden der Pferde in Folge des Dampfes nicht zu befürchten if. Ganz verboten 

ift der Directe Austritt von Dampf in allen eng bebauten Straßen, wie Hermannftraße, 

Ferdinandftraße und Steindamm. Auf den offenen Strecken ift das Ausfirömen des 

Dampfes nicht etwa auf ganzer Länge der Strecke anhaltend, fondern nur in Intervallen 

erlaubt, als am Glockengießerwall nur zwifchen der Ferdinandftraße und dem Georgsplaße, 
am Steinthor zwifchen der Eifenbahnbrüce und der Gemwerbefchule, am Lübecker Thor 

jwifchen der Lohmühlens und der Fleinen Wallſtraße, an der Wandsbecker Chauffee 
zwifchen dem Winterhuderweg und der Richardſtraße fowie bei den Begräbnißplägen. 

Das Feuerungs:Material foll in beften Eofes beftchen. Das Feuern darf in 

der Megel nur auf den Endftationen gefchehen; wird ein Machfeuern während der Fahrt 
erforderlich, fo fol es nur auf folchen freien Strecken erfolgen, wie fie vorftehend 

bezeichnet find. 

Das Einnehmen von Waffer zur Speifung des Dampffeffels und das Ablaffen 
von Waſſer darf nur auf den Endflationen gefchehen. 

Wenn der Fall eintritt, daß Pferde vor der Locomotive fcheu werden, ift fofort 

langfamer zu fahren und erforderlichen Falles ganz ftill zu halten, bis die Pferde fich 

beruhige haben oder paffire find. Das Fahrperfonal har den gefährdeten Fuhrwerk, 

fomweit möglich, durch Beruhigung oder Fefthalten der Pferde Hülfe zu leiften. 

Außer den durch ihren Dienft dazu berechtigten Perfonen darf auf der Locomotive 
Miemand fih aufhalten. 

1. Verhältniſſe und befondere Pflichten der Beamten und Angeftellten 

der Pferde:Eifenbahn:Gefellfchaft bezüglich des Dampfbetriebes. 

$ 13. 

Der technifcye Reiter bed Betriebes. 

Die Pferde:Eifenbahn:Gefellfhaft hat einen ihrer oberen Beamten als verant: 

wortlihen technifhen Leiter des Berricbes zu bezeichnen. Derfelbe muß ein des 

Mafchinenfaches Fundiger Ingenieur fein und ift dafuͤr verantwortlih, daß der 
64 * 
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gefammte technifhe Betrieb der Trambahn zwifchen Hamburg und Wandsbeck unter 

genauer Beobachtung der dafür erlaffenen, bezw. nod zu erlaffenden polizeilichen 

Vorſchriften ſtattfindet. 

Zu ſeinen Dienſtobliegenheiten gehoͤren im Beſonderen: 
1) die Sorge für die ſichere, fahrplan: und vorſchriftsmaͤßige Befoͤrderung der Züge, 

2) die Beauffichtigung des Stations: und Signaldienſtes, 
3) die Sorge für den betriebsfähigen Zuftand der Locomotiven und Wagen ſowie 

des gefammten Geleiſes einfchließlich der Weichen, ; 

4) die Beauffihtigung des Betriebs: und Bahn: Perfonals, im Befonderen Die 

Prüfung der Locomotivführer und Heizer bezüglich ihrer Qualification, 
5) die Aufrechehaltung der bahn: und berriebspolizeilihen Vorſchriften, 

6) die Auffiche über die Depots und WWerfftätten. 

Der technifhe DBetriebeleiter ift ferner dafuͤr verantwortlich, daß die Dampf: 

feffel der Locomotiven ſtets in gefahrlofem Zuftande erhalten werden und foll verpflichtet 
fein, außer den dur den Dampffeffel:Revifor der Baupolizei--Behörde ftartfindenden 

Unterfuchungen der Dampfkeſſel jeden derfelben mindeftens einmal in 12 Monaten 

perfönlich einer genauen dußeren und inneren Revifion zu unterwerfen und das darüber 
aufgenommene Prorocoll der Baupolizeis-Behörde einzureichen. 

Das Eubordinartions: Verhältniß des Betriebs: Ingenieurs zu allen übrigen 

Beamten und Angeftellten der PferdesEifenbahn:Gefellfchaft hat diefe nah Maaßgabe 
der vorjtehenden Vorfchriften zu regeln und demfelben eine entfprechende Strafgewalt 

über das ihm unterftehende Perfonal beizulegen. 

$ 14. 

Die Kocomotivführer und Heizer. 

Die Locomorivführer und Heizer müffen ihre Befähigung zur Führung und 

Bedienung der Mafchine und des Keffels dem Berriebs: Ingenieur nachgewiefen haben. 

Die Anforderungen an die Heizer find fo zu bemeffen, daß diefelben die Locomotiv: 

führer in Morhfällen vertreten koͤnnen und diefe fich aus jenen reerutiren. Beide müffen, 

falls fie Ausländer fein follten, der deutſchen Sprache vollftändig mächtig fein. 

Es ift denfelben eine Dienflfleidung und ein Abzeichen ihrer Function nebft- 
einer beftimmten Nummer, welche an der Kopfbedeckung oder auf dem Rockkragen zu 

tragen ift, beizulegen. 
$ 15. 

Verantwortlichfeit des Locomotivführers 

Der Locomotivführer ift perfönlich verantwortlich: 
1) für den berriebsfähigen und vorfchriftsmäßigen Zuftand der Locomotive mit allem 

. Zubehör ($ 7), 
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2) für die Richtigkeit der Zugbildung ($ 6 Al. 2), 

3) für die Innehaltung der Fahrgefhwindigkeit ($ 10), 
4) für die richtige Abgabe und die Beachtung aller Gignale ($ 11), 

5) für die vorfchriftsmäßige Bedienung und Führung der Focomotive auf der Bahn ($12). 

Zum $ 11 wird noch bemerft, daß der Locomotivführer nach jedem Signal zur 

Abs oder zur Meiterfahre durch Ruͤckwaͤrtsſchauen ſich davon zu überzeugen hat, ob 
fämmtliche Perronthüren gefchloffen find und nur, wenn dieſes der Fall ifl, den Zug 

in Bewegung fegen darf. Da er von feinem Plage, vorn rechts auf der Locomotive, 
nur längs der rechten Seite des Zuges zurücehen kann, fo hat er von dem Heijer, 
welcher überhaupt zumeift an der linfen Seite der Mafchine während der Fahre ſich 

aufhalten fol, fi die Meldung machen zu laſſen, ob die linfsfeitigen Perronthüren 

gefchloffen find. 

Die unter Dampf befindliche Locomotive darf der Locomotivführer für ges 

woͤhnlich weder auf den Stationen, noch auf der Bahn verlaffen, und in Morhfällen 

nur dann, nachdem der Heizer in feine Function getreten if. 

$ 16. 

J Verpflichtungen bed Heizers. 

Der Heizer iſt dem Locomotivfuͤhrer in allen Dingen untergeordnet und hat 
deſſen Anordnungen genau zu befolgen. Er iſt fuͤr die richtige Erfuͤllung der ihm 
ertheilten Auftraͤge in jedem einzelnen Falle verantwortlich. 

Wenn er in einem Nothfalle an die Stelle des Locomotivfuͤhrers treten muß, 

ſo hat er den Zug: in einem langfamen Tempo an die Station feiner Beftimmung. oder- 
in das Depot zu bringen und dafür Sorge zu tragen, daß der technifche Leiter des 

Betriebes auf dem Fürzeften Wege von dem eingetretenen Ereignig Meldung erhält. 

Er darf weder von der Station allein wieder abfahren, noch die Locomotive verlaffen. 

$ 17. 
Zugführer und Schaffner. 

- Die Schaffner find dafür verantwortlich, daß die Thüren an den Perrons der 

von ihnen: bedienten Wagen während der Fahre gefchloffen find und nicht von den 
Paffagieren geöffnet werden. Sie felbft haben die Thüren nur dann zu Öffnen, wenn 

der Zug ftill ſteht und müffen fie fchließen, bevor die Ab: bezw. Weiterfahrt ſtattfindet ($ 8). 
\ Sie find ferner für die Innehaltung der ihnen angewiefenen Pläße ($ 9 Al. 3) 

und für die richtige Abgabe und Beachtung der Signale ($ 11) verantwortlich. 
Für den Zugführer ($ 9) tritt noch die Verantwortlichkeit für die richtige 

Abgabe des ihm befonders übertragenen Signals zur Ab: bezw. Weiterfahrt ($ 11 Al. 2) 
fowie die Innehaltung der fahrplanmäßigen Abfahrts: und Anfunftszeiten hinzu. 
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IV. Ergänzung der Vorfchriften und Abänderung derfelben. 

$ 18. 
Polizeisteglement für die Pferde-Eifenbahnen. 

Vorftcehende WVorfchriften werden ergänzt durch das im April 1875 renovirte 

Polizei-Reglement für die Pferde:Eifenbahnen vom 10. Auguft 1866 in der Weife, 

daß diefes Reglement in allen Punkten maaßgebend bleibt, im foweit nicht die gegens 

wärtigen Vorſchriften Abweichungen hiervon bedingen. 

Leute vom Fahrperfonal, welche wiederholt gegen das Meglement oder diefe 

Vorfchriften gehandelt haben, muß die Pferdes Eifenbahn:Gefellfhaft auf Verlangen 

der Polizeis Behörde entlaffen. 

$ 19. 
Abänderung ber Borfchriften. 

Die Nenderung der vorftchenden Vorfchriften nah Maaßgabe der Umftände 
und des Bedürfniffes bleibt vorbehalten. 

Hamburg, den 11. Movember 1879. 
Die Polizei - Behörde. 

M 51. den 12. Movember 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Zulaffung von Mafchiniften auf Seedampfichiffen, welde vor 
dem 1. Januar 1880 als ſolche Dienfte gethan haben. 

Mac $$ 1 und 30 der von dem Herrn Meichsfanzler auf Grund des 

Gefeßes, betreffend den Gewerbebetrieb der Mafchiniften auf Seedampfichiffen, vom 
11. Juni 1878, unterm 30. Juni 1879 erlaffenen Vorfchriften wird, vom 1. Januar 

1880 ab, die Zulaffung als Mafchinift auf Seedampffchiffen durch die Ablegung 

einer. Prüfung bedingt. 

Mafchiniften, welche vor dem 1. Januar 1880 auf Fahrten im Sinne des 

$ 2 der obigen VBorfchriften Dienfte als Mafchiniften gerhan haben, erhalten nah $ 5 

der Vorfchriften, ihren früheren Dienften entfprechende Befähigungszjeugniffe als Ma: 

ſchiniſten erfter, zweiter und dritter Claſſe von den zuftändigen Verwaltungsbehoͤrden, 

welchen der Machweis über die früheren Dienfte zu führen ift. 
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Die unterzeichnete Deputation, als die von Hohem Senat für das Hamburgifche 

Staatsgebiet eingefegte zuftändige Verwaltungsbehörde, fordert hiermit die betreffenden 
Mafchiniften auf, fib wegen Eriheilung ſolcher Befähigungszeugniffe im Laufe des 
November und December auf ihrem Bureau im Rathhauſe zu melden. 

Der Meldung müffen beigefügt werden: 
a. Der Geburtsfchein: 

b. 1. Für Mafchiniften dritter Elaffe: glaubhafte Nachweiſung über die Zuruͤck⸗ 

legung einer Dienftzeit, entweder ganz im Mafchinenperfonal von Dampf: 
fchiffen, oder theilweife im folchen, theilweife in einer Mafchinenwerkftatt. 

1. Für Mafchiniften zweiter Elaffe: glaubhafte Nachweifung über die Zuruͤck⸗ 
legung einer Dienftzeit, theilweife in einer Mafchinenwerkftatt oder im Mas 

fhinenperfonal von Seedampficiffen. 
11. Fuͤr Mafchiniften erfter Claſſe: glaubhafte Nachweife über die Zurücklegung 

einer mindeftens 24 monatlichen Dienftzeit als Mafchinift zweiter Elaffe auf 

in Fahre befindlihen Secdampffchiffen. 

©. Enifprehende Angaben, in welchen Mafchinenwerfftätten oder auf welchen Schiffen 

die nachzumeifenden Dienfte gethan find. 

Die Deputation behält fih vor in Zmweifelsfällen die Beibringung weiterer 
Zeugniffe zu verlangen und anderweitige Erfundigungen einzuziehen, und wird ihre 

Entſcheidung dem Antragfteller mittheilen. 

Die Deputation macht, da vorausfichtlic viele Meldungen eingehen werden 

und deren Prüfung Zeit erfordert, die Berreffenden darauf aufmerffam, fich rechtzeitig 

zu melden und die erforderlichen Machmweife bei ihr einzureichen, um vor dem 1. Januar 

1880 die entfprechenden Befähigungszeugniffe ertheilen zu Fönnen. 

Mach dem 1. Januar 1880 dürfen nur Mafchiniften auf Seedampficiffen 

angemuftert werden, welche im Befige von Befähigungszeugniffen find und folche dem 

Seemannsamte vorlegen. 

Nah $7 der Worfchriften vom 30. Juni 1879 muͤſſen Schleppdampffciffe 
und folhe Seedampffchiffe, deren Fahrten fich nicht über 50 Seemeilen von der Küfte 
erftrecfen, mindeftens einen Mafchiniften dritter Elaffe, Seedampffchiffe auf europdifcher 

Fahrı (Fahre zwifchen europdifchen Häfen und Häfen des Mitrelländifchen, Schwarzen und 
Alowfchen Meeres) einen Mafchiniften zweiter Elaffe als leitenden Mafchiniften und 

mindeftens einen Mafchiniften dritter Elaffe, Seedampfſchiffe auf großer Fahrı (Fahrt 

in allen Meeren) einen Mafchiniften erfter Claſſe als leitenden Mafchiniften und 

mindeftens cinen Mafchiniften zweiter Elaffe an Bord haben. 
Die Deputarion ift gleichfalls zur Ausfertigung der Befdhigungszeugniffe 

ermächtigt, die, in Gemäßheit des $ 6 der MWorfchriften vom 30. Yuni 1879, den 
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Mafchiniften und Mafchiniftens Ingenieuren, welche im Dienft der Kaiferlihen Marine 

geftanden haben und ihre Befähigung durch Zeugniffe der Kaiferlihen Marine Behörde 

nachweifen, behufs ihrer Zulaffung als Mafchiniften, bezw. erfter, zweiter und dritter 
Claſſe auf Seedampffchiffen, zu eriheilen find. 

Hamburg, den 12. Movember 1879. 

Die Deputation für Handel und Schiffahrt. 

M 52. den 12. November 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend das Einholen und Ausfegen von Lootſen in der Elbmündung. 

Ss wird hiermit die Anordnung in Erinnerung gebracht, daß, zur Unterfcheidung 

von Schrauben: Dampfern, auf Rad: Dampfern, welhe während der Dunfelheit 

Loorfen bei der Lootsgalliote nehmen, oder Loorfen bei Dem zweiten Feuerſchiff abgeben 

wollen, beim Zeigen des Loorfenfignals gleichzeitig am Bord mit der Schiffsglocke 
geläuret werden muß. 

Die Führer der Rad: Dampffchiffe oder die am Bord fungirenden Loorfen, 

welche dieſer Anordnung zumider handeln, verfallen in Geldfirafe bis zu M 30. 

Hamburg, den 12. November 1879. 

Die Sandherrenfhaft Rikebüttel. 

— — — — — — ——— —— — — — 

M 53. den 22. November 1879. 

Bekanntmachung, 

betreffend Eingaben an das Hanſeatiſche Oberlandesgericht. 

Unter Hinweis auf $ 4 des Megulativs betreffend die Gefchäftsvertheilung 
im Hanſeatiſchen Oberlandesgeriht vom 24. September d. J., welcher folgender: 

maaßen lautet: 

„Die Gefchäfte der Eivilfenate werden in der Weiſe verrheilt, daß der erfte Senat 
die Handelsfahen und die Sachen der freimilligen Gerichtsbarkeit, der zweite 

Senat die übrigen Civilſachen übernimmt. Unter Handelsfachen im Sinne diefes 
Paragraphen find die im $ 13 unter No, 1—3 des Gefeges, betreffend die Er: 
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richtung eines oberften Gerichtshofes für Handelsfachen vom 12. Juni 1869 

bezeichneten fo wie die durch ſpaͤtere Meichsgefeße der Competenz des Reichs— 

oberhandelsgerichts zugemiefenen Sachen zu verſtehen,“ 
werden die Mechtsanmwälte, welche Eingaben an das Hanfeatifche Oberlandesgericht zu 

richten haben, hierdurch aufgefordert, auf den Eingaben und deren Eouverts den Senat 
zu bezeichnen, vor welchen ihrer Anfiche nach nah Maaßgabe der vorftehenden Beftim: 

mung die betreffende Sache gehört. 

Unterlaffungen diefer Bezeichnung würden leicht zu Terminsverlegungen führen, 

welche im Intereſſe der betheiligten Parteien und Rechtsanwälte thunlichſt zu vermeiden find. 

Hamburg, den 22. November 1879. 

Der Präfident des Hanfeatifchen Oberlandeögerichts. 

®. Sievcking Dr. 

mm mm — — — — — — —— 2111 — — — — — 

M 54. den 28. November 1879. 

Bekanntmachung, 

betreffend Einrichtung eines neuen Lichtes auf dem füdlichen Elbufer in der 
Nähe des Mielſtacks und Veränderung des Lühe-Lichts. 

Behufs beſſerer Beleuchtung der Fahrrinne zwiſchen Hanskalbſand und der 

Lühe, wird auf dem ſuͤdlichen Elbuſer in der Naͤhe des Mielſtacks, während der 

Winterzeit von December bis März, ein feftes weißes Licht gezeigt werden, welches Die 
obige Fahrrinne zwifchen dem Feuerſchiff „Schulau“ und den beiden weißen Tonnen 

2A und ZB befceint. 

Zur Vermeidung einer Verwechslung diefes neuen weißen Lichts mit dem 
Luͤhe-Licht wird das legtere, welches bisher mach dieſer Richtung weiß war, in ein 

roihes Licht abgeändert werden. 

Das neue Licht bei dem Mielftacf und das veränderte LühesLicht werden zuerft 
am Montag, den 1. December, Abends, gezeigte werden. 

Hamburg, den 28. Movember 1879. 

Die Deputation für Handel und Schiffahrt. 

65 
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M 55. den 5. December 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend die Frift zur Ausfuhr der unter amtlihem Verſchluß Iagernden 
Spielfarten aus dem Bundesgebiet. 

Unter Bezugnahme auf die mir Befanntmahung Eines Hohen Senats vom 
27. Movember 1878, AT 34 der Hamburgifhen Geſetzſammlung, publicirten Bes 

ftimmungen über die Machverfteuerung der Spielfarten wird hierdurch daran erinnert, 

daß die Frift zur Ausfuhr der bei Spielfartenhändlern und Ynhabern Öffentlicher 

Lofale unter amtlihem Verſchluß lagernden Spielfarten aus dem Bundesgebiete 

mit Ende diefes Jahres abläuft. Iſt nah Ablauf diefer Frift die Ausfuhr 

nicht bewirkte, fo hat die Berfteuerung und Abftempelung zu erfolgen. 

Hamburg, den 5. December 1879. 

Die Deputation für indirerte Steuern und Abgaben. 
Section für Stempel. 

M 56. den 12, December 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Zufammenfegung der Prüfungs: Commiffion zur Abnahme der 
Mafchiniftenprüfungen erfter, zweiter und dritter Elaffe auf Seedampfſchiffen 

u. w. d. a. 

Die unterzeichnete Deputation veroͤffentlicht hiermit zur Kenntniß der Bethei— 

ligten die Zuſammenſetzung der hieſigen Pruͤfungs-Commiſſion zur Abnahme der 
Maſchiniſtenpruͤfungen erſter, zweiter und dritter Claſſe auf Seedampf— 

ſchiffen nach Maaßgabe der von dem Herrn Reichskanzler unterm 30. Juni 1879 
erlaſſenen Vorſchriften. 

1) Vorſitzender: der Maſchinenbautechniker J. C. Janſſen; 

2) Techniker: der Maſchineningenieur R. Pohl; 
3) Navigationslehrer: der Director der Navigationsſchule C. T. B. Niebour. 

Die Meldung zur Pruͤfung geſchieht bei dem Vorſitzenden der Pruͤfungs— 

Commiſſion, unter Beifuͤgung der vorgeſchriebenen Nachweiſe und der Einzahlung der 

Pruͤfungsgebuͤhren von beziehungsweiſe 30, 15 und 10 Mark fuͤr die Pruͤfung zur 

erſten, zweiten und dritten Claſſe. Der Vorſitzende entſcheidet — im Zweifelsfalle 

nach Anhoͤrung der beiden andern Mitglieder der Commiſſion — uͤber die Zulaſſung 
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des Prüflings und feßt den Prüfungstermin feſt. ($$ 3, 4, 8, 9, 10, 27 der Bor: . 

fohriften vom 30. Juni 1879). 

Die PrüfungssCommiffion beraumt alljährlich zwei Termine zu Prüfungen an 
und macht die Zeit, in welcher die Abhaltung derfelben ftattfindet, befannt. ($ 9 der 

Vorſchriften.) 

Die unterzeichnete Deputation iſt vom Hohen Senat als die zuſtaͤndige Ver— 

waltungsbehoͤrde zur Ausfertigung der auf Grund der von der Pruͤfungs-Commiſſion 
ausgeſtellten Pruͤfungszeugniſſe zu ertheilenden Befaͤhigungsze ugniſſe nach den 

vorgeſchriebenen Formularen ermächtigt. ($$ 24 und 25 der Vorſchriften.) 

Hamburg, den 12. December 1879. 

Die Deputation für Handel und Schiffahrt. 

M 57. den 15. December 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend 

Beihwerden an den Senat gegen Strafverfügungen und Strafbeſcheide. 

Da es wiederholt vorgefommen, daß an den Senat gerichtete Befchwerden 

gegen Strafverfügungen und Strafbefcheide von DVerwaltungsbehörden direct an den 
Senat gelangt oder auf der Senats-Kanzlei eingereicht worden find, fo weiſet die 
Kanzlei des Senats darauf hin, daß ein folches Verfahren nah $ 7 des Geſetzes, 

betreffend das Verhaͤltniß der Verwaltung zur Mechtspflege, vom 23. April 1879 
unzuläffig ift, indem derartige Befchwerden an den Senat vielmehr, wenn es fih um 
die Strafverfügung einer Polijei⸗Behoͤrde Handelt, "ber diefer Behörde, wenn es ſich 
um den Strafbefcheid einer anderen Verwaltungs: Behörde handelt, entweder bei diefer 

Behörde oder bei derjenigen, welche den Befcheid befannt gemacht hat, und zwar in 

jedem Falle innerhalb einer Woche nah der Bekanntmachung fchriftlih oder zu 
Protocol anzumelden find. Auch die Mechtfertigung der Befchwerde innerhalb einer 

ferneren Woche ift nah $ 8 des angeführten Gefeßes der Behörde, bei welcher die 
Befchwerde angemeldet worden, zu übergeben. 

Derartige Befchwerden oder deren Nechtfertigungen, welche vorfchriftswidrig 
in der Senats: Kanzlei eingereicht werden oder direct an den Senat gelangen, werden 
zurückgemwiefen werden. 

Hamburg, den 15. December 1879. 

Die Kanzlei des Senats. 
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M 58. December 1879. 

Befanntmadhung, 

betreffend 

den Gefhäftsgang auf den Sypothefen-Bureaus für die $$ 4— 16 des Gefeges, 
betreffend die Ausführung der Civilprocefordnung vom 14. Juli 1879. 

Die Beftimmungen der unter dem 19. September d. J. über den vorbezeichneten 

Gegenftand erlaffenen Bekanntmachung werden hierdurch vom 1. Januar 1880 an bis 
auf anderweitige abändernde Verfügung, welche die fernere Erfahrung als zweckmaͤßig 

an die Hand geben möchte, durch die folgende Anordnung erfegt: 
1) die Eriheilung der Vollfirefungsklaufel fann in allen Audienzen des Stadt 

und des Landhypotheken-Bureaus nachgeſucht werden; 

2) die Beinotirung des Zinsfußes und der Zinstermine zu neu einzutragenden 

oder bereits eingetragenen Hypothekpoſten, gleichviel, ob bei legteren eine Umfchreibung 

vor fich geht oder nicht, kann auf Antrag in allen Audienzen des Stadt: und des Lands 
hyporhefens Bureaus, auch unmittelbar nah den Quartalterminen, erfolgen. Dabei ift 

es jedoch, zumal bei ſtattfindendem Andrange der Gefchäfte, felbftverftändfih, daß zum 

Zweck thunlichft fchleuniger Beförderung der bereits vorliegenden Angelegenheiten, folche 

Sachen, weldye wegen erforderlicher eingehender Prüfung längere Verzögerung mit fich 

bringen würden, fofortige Erledigung nicht beanfpruchen können. 

Hamburg, December 1879. 

Das Hypotheken Amt. 

— — — — — — — — — — — 
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Dritte Abtheilung. 

Befanntmachungen, 

betreffend Zollvereinsangelegenbeiten 

im Jahre 1879. 

M 1. den 16. Juli 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend 

die Erftattung der Salzabgabe bei der Ausfuhr gepökelter Speckſeiten. 

Auf Antrag der Königlih Preußiſchen Provinzial:Steuer:Direction in Altona 

bringt der Senat hierdurch die nachftehende Bekanntmachung derfelben zur öffentlichen Kunde: 

Bekanntmachung. 

Miet Bezug auf die Bekanntmachung vom 18. Januar 1871, betreffend die 

Gewährung der Abgabenfreiheit für Ealz zum Einfalzen auszuführender Gegenftände 
(Hamburgifhe Gefeßfammlung für 1871, Seite 347), fowie die Befanntmahung vom 
20. April 1876 (Hamburgifche Geſetzſammlung für 1876 Seite 174) wird im Auftrage 
des Herrn Finanz: Minifters hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 

„daß für nicht unter fteuerlicher Controle gepöfelte Speckſeiten, auch wenn diefelben 

von den Scinfen und Schulterblaͤttern nicht getrennt find, in dem diesfeitigen 

Verwaltungsbezirf bei der Ausfuhr aus dem Zollgebier die Abgabe für das ver: 

wendete Salz fünftig nur nad dem Verhältnig eines Saljverbrauhs von 9 Pfund 

Salz mit 54 Pfennigen für jeden Centner Mertogewicht des gepöfelten Specks 
erftattet werden wird.” 

Altona, den 12. Juli 1879. 
Der Provinzial: Steuer: Director. 

In Vertretung: gez. Jonas, 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 16. Juli 1879. 



510 Hamb. Gefegfammlung. 1879. IM. Abtheilung. 

M 2. den 1. Auguft 1879. 
Befanntmahung, 

betreffend die Aenderung der Zollgrenze bei der Kaltenhofe. 

Fa Folge der Herſtellung eines Elbdurchſtichs Durch die Kaltehofe oberhalb 

Hamburg, erhält der unterm 28. Juni 1869 befannt gemachte Lauf der Zollgrenze vom 
4. Auguft d. J. ab vorbehaltlih nachträglicher Genehmigung des Bundesraths folgende 
Aenderung: 

Die Zollgrenze überfchreitet von dem Punft bei Rothenburgsort, an welchem 

die Orenzlinie das nördliche Ufer der jegigen (fünftig alten) Morderelbe erreicht, letztere 

in gerader Richtung auf das nördliche Ufer des abgerrennten Theils der Kaltenhofe, 

läuft von da in weftlicher Richtung bis zur Weftfpige der Kaltenhofe und überfchreiter 
hier den neuen Elbdurchflich, welcher fünftig Die Morderelbe bilden wird. 

Bon dem mit einer Tafel bezeichneten Punft des füdlichen Ufers der neuen 

Morderelbe, wo hierbei die Zollgrenze den Fuß der Außenfeite des Deiches an dieſem 

Ufer trifft, Idufe die Zollgrenze zunaͤchſt in füdöflicher, dann im füdlicher Richtung an 
der Außenfeite des Deiches auf der Inſel Wilhelmeburg entlang, die an der Außenfeite 

liegenden Häufer ausfchliegend, bis Gaetjensort und verfolge dann die in jener Bekannt 

machung angegebene fernere Richtung. 
Der durch Ddiefe Aenderung der Grenzlinie vom Zoll: Ausland getrennte, dem 

Zollgebiet hinzueretende Theil von Kaltenhofe gehört zum Bezirf des Mebenzollamts zu 

Rorhenburgsort, Hauptamtsbezirt Wandsbeck. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 1. Auguft 1879. 

— — — — — 

M 3. den 1. Auguft 1879. 
Verordnung, 

betreffend die Einbeziehung des Elbdurhftihs durch die Kaltehofe fowie eines 
Theiles der Kaltenhofe in die deutihe Zollgrenze. 

Auf Grund der Beftimmungen in den Artifeln 33 und 40 der Verfaſſung 
des Deurfchen Reiches und unter Vorbehalt nahhträglicher Genehmigung des Bundes: 

raıhs fowie in Gemäßheit der übereinftimmenden Befchlüffe des Senats und der 

Bürgerfchaft vom 27. Maͤrz / 1. April 1868 und vom 16./30 September 1868 ver: 

ordnet der Senat was folgt: 
Der Elbdurchſtich durch die Kaltehofe, welcher Fünftig die Norder: Elbe bilden 

wird, fowie der durch den Elbdurchſtich abgetrennte Theil der Kaltenhofe, werden mit 
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dem 4. Auguſt d. J. dem Zollgebiet angeſchloſſen. Die abgeaͤnderte Zollgrenze iſt aus 

der Bekanntmachung vom heutigen Tage, betreffend die Aenderung der Zollgrenze bei 
der Kaltenhofe erſichtlich. Mit dem gedachten Tage treten in dem vorſtehend bezeichneten 
Gebietstheile alle fuͤr das Deutſche Zollgebiet in Beziehung auf die Verwaltung der 
gemeinſamen Zoͤlle und Steuern geltenden geſetzlichen Beſtimmungen und die in Aus— 
fuͤhrung derſelben fuͤr die bisher ſchon dem Deutſchen Zollgebiet angehoͤrenden Ham— 

burgiſchen Gebietstheile erlaſſenen Vorſchriften in Kraft. 
Die Erhebung einer Nachſteuer von den in dem anzuſchließenden Gebietstheile 

am Tage des Anfchluffes etwa vorhandenen Waarenmengen bleibt bis zur weiteren 
Beihlußfaffung des Bundesrarhs vorbehalten. Die Menge und Befchaffenheit der 
eventuell einer Machfteuer zu unterziehenden Waaren wird feitens der Zollbehörde feft: 

geftellt werden und find die Davon zu entrichtenden Machfteuerbeträge vorläufig zu deponiren 

oder ficher zu ftellen. Die Bewohner des anzufchließenden Gebierstheils werden deshalb 

angewiefen, den Mequifitionen und Anordnungen der Zollbeamten in Bezug auf die 

Machverfteuerung bereitwillig Folge zu leiften. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 1. Auguft 1879. 

— un — — — — 

M 4. den 22. Auguft 1879. 
Bekanntmachung, 

betreffend die vorläufige Feſtſtellung eines abgeänderten amtlichen 
Waanrenverzeichniffes zum Zolltarif. 

Auf Antrag der Königlich Preußifchen ProvinziakSteuer;Direction in Altona 
bringt der Senat die nachftehende Bekanntmachung derfelben zur Öffentlihen Kunde: 

Befanntmadhung. 

Es wird hiedurch unter Bezugnahme auf $ 12 des WVereinszollgefeßes vom 
1. Juli 1869 zur Öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bezüglich derjenigen Pofitionen 

des Zolltarifs, welche nach dem Geſetz vom 15. Juli d. J. fofort in Kraft getreten 

find oder mit dem 1. October d. J. in Kraft treten werden, das amtliche Waarenverzeichniß 
vorläufig feftgeftelle ift und bei den Zoll: und Steuerftellen eingefehen werden kann. 

Altona, den 20, Auguft 1879. 
Der Provinzial: Steuer Director. 

gez. Schomer. 

Gegeben in der Verſammlung des Senats, Hamburg, den 22. Auguſt 1879. 

— — — — — 
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MM BD. den 12. November 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend die Zollabfertigung des oberelbifhen Schiffahrtöverfehrs. 

&s wird hiermit zur Öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Beförderung 
der zollamtlichen Abfertigung der oberelbifhen Schiffe eine proviforifche Zollabfertigungs: 
ftelle anf dem Grasbroof und zwar am Strandquai eröffnet worden ift, 

Die Schiffer, welche dafelbft abgefertige zu werden wünfchen, haben fich bei 
dem Kaiferlihen Haupt: Zoll: Amt hierfelbft zu melden. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, den 12. Movember 1879. 



Vierte Abtheilung. 

Bekanntmachungen, 

betreffend Firchliche Angelegenheiten 

im Jahre 1879. 



Vierte Abtheilung. 

Befanntmachungen, 

betreffend Firchliche Angelegenbeiten 

im Jahre 1819, 

aM 1. den 27. Januar 1879. 

Befanntmahung, 
betreffend Bildung einer neuen Kirchengemeinde. 

Es wird hiermit zur öffentlihen Kunde gebracht, daß von den zuftändigen 
firhlihen Behörden die Bildung einer neuen Kirchengemeinde aus bisher theils in 

Et. Pauli, theils in Eppendorf eingepfarrten Theilen des Geeftgebiers befchloffen worden ift. 

Die neue Kirchengemeinde, welche den Mamen „Harveſtehude“ führen fol, 
wird gegen die Stadt und die St. Pauli Gemeinde durh die Verbindungsbahn und 
die Bundesftraße, gegen die Eppendorfer Gemeinde durh den Schlump von der 

Bundesftraße bis zur Hallerftraße, die Hallerftraße vom Schlump bis zur Eichenallee, 
die Eichenallee, das Yungfrauenhal und die St. Benedictfiraße begrenjt. 

Für die behufs Eonftituirung des Gemeindevorftandes in der neuen Kirchen: 

gemeinde erforderlihe Wahl von Gemeindeverordneren ift ein Wahlcollegium gebildet, 
welches, unter dem VBorfig der Präfidviak Mitglieder der Gemeinde-Vorftände im Gebiet 
der Landherrenfchaft der Geeftlande, die nach $ 21 der Kirchenverfaffung dem Gemeinde 
vorftande obliegenden Functionen ausübt. 

Wegen Aufhebung der bisherigen ParochialVerhältniffe in der neuen Kirchen: 

gemeinde wird nach erfolgter Eonftituirung des Gemeindevorftandes das Erforderliche 
befannt gemacht werden. 

Hamburg, den 27. Januar 1879. 

Der Kirdenrath. 
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M 2. November 1879. 

Befanntmahung, 

betreffend Bildung einer neuen Kirchengemeinde. 

&s wird hiermit zur Öffentlihen Kunde gebracht, daß von den zuftändigen 

fichlihen Behörden die Bildung einer neuen Kirchengemeinde aus den bisher zu 
St. Georg gehörigen VBororten Uhlenhorft, Barmbek und Hohenfelde befchloffen worden ift. 

Die neue Kirchengemeinde, welche den Namen „St. Gertrud” führen fol, 
wird begrenzt durch die Außen Alfter von der Grenze von St. Georg bis zum Langenzug, 
fodann durch den Langenzug und den Oſterbeck:Canal; von demfelben durch die Grenze 

Barmbeck's gegen Winterhude und Alfterdorf bis zur Gebiersgrenze; ferner durch Die 

Gebietsgrenze gegen Steilshop, Bramfeld, Hinfchenfelde und Wandsbeck, gegen Eilbeck 
durch den zu regulirenden Eilbef bis zur Wartenau, die Wartenau, die Oftfeire der 
Landwehr bis zur Luͤbeck-⸗ Hamburger Eifenbahn, die Mordfeite der Lüberf: Hamburger 
Eifenbahn, die Fleine Wallftraße bis zum Lübecferthor, die öftlihe Befriedigung des 

Krankenhaus: Gartens bis zur Barcaſtraße und durch das Terrain des ehemaligen 
Krankenhaus: Kichhofes bis zur Außen: Alfter. 

Für die behnfs Eonftituirung des Gemeindevorftandes in der neuen Kirchen: 

gemeinde erforderliche Wahl von Gemeindeverordneten ift ein Wahlcollegium gebildet, 

welches unter dem VBorfig der vom Senate delegirten Kirchfpielsherren die nach $ 21 

der Kirchenverfaffung dem Gemeindevorftande obliegenden Functionen ausübt. 
Wegen Aufhebung der bisherigen Parochial:Berhältniffe in der neuen Kirchens 

gemeinde wird nach erfolgter Eonftituirung des Gemeindevorftandes das Erforderliche 

befannt gemacht werden. 

Hamburg, Movember 1879. 
Der Kirdenrath. 
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der Schiffsglocke beim Zeigen des 

Lootſenſignals ................ 

Seedampfſchiffe: 

Zulaſſung von Maſchiniſten, welche 

vor dem 1. Januar 1880 als ſolche 

Dienft gethan haben.........- 

Zufammenfegung der Prüfungs: 

Gommiffion zur Abnahme der 

Mafchiniften » Prüfungen eriter, 

Due Bu ee u ee ee u u Br ee eur Zr Ze Zu Ze 

zweiter und dritter Glaffe..... 5 

Desinfection bei Einfuhr verfchiedener 

Gegenftände aus Rußland 

Deutiche Arbeiter, Schaufpiel, Verbot der fo 
betitelten Drudichrift 

Dienftboten, Borfchriften für die Gontrolle 
derfelben 

Diftriete, Aerztliche, Veränderte Eintheis 

lung von Eppendorf und Eimsbüttel 

und Neubildung von Fuhlsbüttel.... 

m... 000.» 

DE u — 

· 4—2e 

Dove⸗Elbe, Sperrung derſelben 

Druckſchriften, Socialdemokratiſche, Ver— 
bot derſelben: 

ArbeitersTractat No. 2 

BUBEN. Seen 

Deutſche Arbeiter, Schaufpiel...... 

Questions à la Portee de Tous, 

par un Homme du, Peuple, 

No.4, 5, 6 und 7 

Durchſtich durch die Kaltehofe, ſ. Eib- 
durchſtich. 

m. 1, 7777 
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Effecten:Handel, Allgemeine Ufancen ... 
Ehegatten, Ausdehnung des Hamburgifchen 

Stadtrechts in Bezug auf die Ver— 

mögendrechte derfelben auf das ganze 

Staategebitee 

Eigenthumsveränderungen der Im— 
mobilien, Prolongation der Abgabe 

von denſelben bis Ende 1880 

Eimsbüttel: 
Aerztlicher Diftrict, Abänderung .... 

Armenbezirk, Vermehrung der Quartiere 

und anderweitige Eintheilung. .- -- 

Einführungsgefeg zur Strafprozeford- 
nung, Anordnung zurAusführung von$2 

Einfubr, betreffend: 

Rindvieh aus Grofbritannien und 

Amerika, Borfchriften für diefelbe. : 

Schiffe aus Ruffiihen Häfen, Quaran⸗ 

taine zur Ueberwachung der Einfuhr 

Verbot verfchiedener Gegenftände aus 

Rußland zur Verhütung anjtedender 

Krankheiten 

Theilweife Aufhebung des Verbots 

Wiederaufhebung des Verbote .. 

Eingaben der Rechtsanwälte an das 
Hanfeatifche DOberlandesgericht, Bors 

fchriften in Betreff ihrer Bezeichnung. . 

Einbolen und Ausfegen von Lootſen in 

ber Elbmündung . .............. 

Einkommenfteuer, Prolongation bis Ende 

De ee u Zu Br u ee u u Ze u ze 

. nee 

Einquartierung, Natural-, Tarif über die 

für Diefelbe aus Staatsmitteln zu 
gewährende Entſchädigung 

Einzelgräber, Berfauf derfelben auf dem 
neuen Friedhofe in Ohlödorf ... 79 

Eijenbabnen, Quais Geleife auf dem Grad» 
broof, Regulativ für deren Betrieb... 

409 

.406 

.459 

386 
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Eifenbabnen: 
Stade-Gurhavener: 

Sonceffion für die Hamburgifche 

Strede derfelben an die Unter: 

Elbe'ſche Eifenbahn-Gefellichaft . 

Schuß der Arbeiten für diefelbe im 

Amte Ritzebüttel und Berants 

wortlichfeit der Geſellſchaft für 

Schaden an Gärten und Feldern 

Verladung und Beförderung von leben: 

BER Thieren... r 

Eifenbabn:Gefellichaft, Unterelbe'ſche: 
Eonceffion für die Hamburgifche 

Strede der Eifenbahn von Stade 

nad) Cuxhaven an diefelbe 

Berantwortlichkeitderfelben für&chaden 

an Gärten und Feldern im Amte 

Ritzebüttel 

Eiſenbahn, Pferde, ſ. Pferde-Eiſenbahn. 

Elbe: 
Dove⸗Elbe, Sperrung und Verlegung 

der Schiffahrt zwiſchen Norder-Elbe 

und Handfähre 

Durchſtich durch die Kaltehofe: 

Einbeziehung in die Deutſche Zoll⸗ 
grenze 

Eröffnung ................... 

Fahrzeuge, Vorſchriften für deren 

Liegen daſelbſt . . ..... ....... 

Entenwärder, Vorſchriften über das 

Liegen der Fahrzeuge .......... 

Fahrwaffer, Vorfchriften für den 

rs RR ERTREFTT TEN 

Feuerfhiff Schulau, Berlegung und 

Betonnung des dortigen neuen 

Fahrwaflers 

Fifcherei-Schonzeit 
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Häfen, Vorfchriften für den Verfehr. : 

Kugelbafe, Marfirung des neuen 
Nebenfahrwaflerd unterhalb Gurs- 

haven ee 
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Elbe: 

Licht, Neues auf dem füblichen Elbufer 

in der Nähe des Mielſtacks und 

Veränderung des Lüheskichts..... 

Lootſen-Einholung und Ausfeßung in 

der Elbmündung 

Norder-Elbe, Aenderung der Zollgrenze 5 

Schiffahrtszeichen im Fahrwaſſer, Schuß 

Tonnen im Fahrwaſſer derſelben 
oberhalb und unterhalb Et. Marga⸗ 

rethen 

Tonnen und Treibbafen im Kahrwaffer 

berfelben unterhalb Cuxhaven, Vers 

ͤnngnggggg 

9 Zollamtliche Abfertigung der obers 
elbifhen Schiffe .............. 512 

Elbinfeln, Einfhränfung der Erlaubniß 
zum Betriebe von Scanfwirthichaft, 

Gaftwirtbfchaft u. ſ. w. auf den 

Pachtgütern daſelbſt » „2... rer nr. 

Entenwärder, Vorfchriften über das Liegen 
der dafelbft zollamtlich abgefertigten 

Fahrzeuge 

Entichädigung aus Staatsmitteln, Tarif 
über die für Natural-Einquartierung 

zu gewährende ... ............. 5 

Eppendorf: 
Aerztlicher Diftricet, Abänderung. ... 

Kirchengemeinde Harveftehude, Bildung 

aus bisher dafelbft und in St. 

Pauli eingepfarrten Theilen bee 
Geeftgebietes 

Erbichaftsabgabe, Prolongation bis Ende 

= 
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377 
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$ 35 des Geſetzes, betreffend bie 

privatrechtliche Stellung derfelben.. . 

Erpropriationsgefeß, Nevidirtes 182 wre 
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Fabriken, VBeichäftigung jugendlicher Ars 

beiter in denfelben 

Babrif-Infpector, Amtliche Wirkſamkeit 

deſſelben 

Fahrwaſſer, ſ. Elbe. 

Fahrzeuge, ſ. Schiffe. 
Fallitenordnung von 1753, Außerkraft⸗ 

treten derſelben 

Familiengräber, Verkauf derſelben auf 

De u u Ze u Zu 

Dee u er u er ee er u 

De ee u Eu u u Ze u u 

dem neuen Friedhofe in Ohlsdorf. .79. 

Ferien des Dberappellationggerichts für 

1879, Verlegung derfelben 

Feuerſchiff Schulau, Verlegung deffelben 

und Betonnung des dortigen neuen 

Fahrwaſſers 

Firmen: und Prokurenweſen, Zuftändig- 

feit der Gerichte für daffelbe 

Fiſcherei, Krübjahrsfchonzeit für diefelbe . 

Flurbücher, f. Karten. 

Freiheit, Socialdemokratiſches Drgan, 
Verbot der Fortfeßung unter dem 

Namen: Bismard ............... 

Friedhof in Ohlsdorf, Verkauf von 

Einzelgräbern und Familiengräbern 
daſelbſt 

Friedhofsverwalter, Anſtellung 

Frühjahrsſchonzeit für die Fiſcherei .... 

Fuhlsbüttel, Neubildung des ärztlichen 

Diſtrictes 

zT. 
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G. 
Gasfitter, Revidirte Inſtruction für die— 
ſeekke 

Gaſtwirthſchaft, Einſchränkung der Er: 
laubniß zum Betriebe derſelben in 

den Landgemeinden ... ..... ...... 
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Gebühren, betreffend: 
Arbeitsbuch, Ausftellung eined neuen 

Friedhof in Ohlsdorf, Ermwerbung von 

Gräbern und Beerdigung 
Gerichtövollzieher 

Hppothefen-Bureau, Schragen ..... 

Notariatsgefchhäfte, Zufag zur Ge 

bühren-Tare 

Petroleumbafen, Marimal:Tarif für 

die Gebühren und Lagermiethen .. 

DuaisGeleife auf tem Gradbroof, 

Transport und Eins oder Audladen 
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Vorrechts⸗Regiſter 

Gebübrenordnungen für Gerichtsvollzieher 
und für Zeugen und Sachverftänbige, 

Ausführung derfelben 

Geeſthacht, Anfertigung und Auslegung 
einer neuen Urlifte für Schöffen und 

Geſchworene in diefer Gemeinde ... 

Geeftlande: 
Aerztlihe Diftricte, Abänderung .... 

Armen:Collegium des Drtsarmenvers 

bandes I und II dafelbit, f. Armen 

Gollegium. 

Kirchengemeinde Harveftehude, Bildung 
berjelben 

Geeftlande, Bekanntmachung der Lands 
herrenfchaft, betreffend die Frübjahre- 

fchonzeit für die Fifcherei 

Geib- Denkmal, Berbot des Einfammelns 
von Beiträgen für daffelbe 

Gemeinden, Land, |. Landgemeinden. 
Gemeindevorftand im Sinne des $ 486 

ber Strafprozeforbnung innerhalb des 

Bezirks der ftädtiichen Polizei-Behörde 

Genofienfchaftsregifter, Zuftändigfeit für 

diefelben 

Georg, St., Abtrennung der bisher zu 
biefem Kirchfpiel gehörigen Vororte 

Uhlenhorft, Barmbe und Hohenfelde 
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Gerichte, Hamburgifche, Amtstracht für 
diefelben -oo2<sonnnonnocnnecnes 

Gerichte, ſ. auch Amtsgericht, Lands 
gericht, Niedergeriht, Dberappella- 

tiondgericht, Obergericht, Dberlandes» 

gericht, Polizeigericht, Schöffengerichte, 

Schwurgericht. 

Gerichtliche Berkäufe des unbeweglichen 
Vermögens, Geſetz, betreffend dieſelben 159 

Gerichtsbarkeit, Nicht ſtreitige, Geſetz, 
betreffend dieſelbe ............... 253 

Gerichtöfoftengefeg, Ausführung deffelben 179 
Gerichtöfchreiber:: 

Amtstracht nee 283 

Gerichtöverfaffungsgefeg, Beſtimmun⸗ 
gen des Ausführungsgefeßed....- 103 

Gerichtsfchreibereien des Landgerichts, 
Localitaäͤten RER 487 

Gerichtöverfaffungsgeleg: 
Ausführungsgefeß .............*4 83 

Zuſatz zu 6 120 ........ ...... 126 
Gerichte, Befeßung in®emäßheit des Ge⸗ 

fee, betreffend Ausführung deffelben 

uriftifche Prüfung, Erfte, Ausführung 

hinſichtlich derfelben.........+.» 

Quiedcirung von Mitgliedern der Ge: 

richte mit dem Inkrafttreten deffelben 

Schöffen und Gefchworene, Anzahl und 

Erwählung in Gemäßheit $ 43 und 

DW ER „199.285 
Staatsanwaltichaft,Beftellung vonHülfd- 

beamten zur Ausführung des $ 153. 349 

Zumweifung rechtöhängiger Sachen aus 

den brei freien Hanfeltädten an das 

Reichegericht in Gemäßheit $ 15 des 

Einführungsgefeßes zu demfelben.. 351 

126 

Gerichtövollzieher : 
Gebührenordnung, Ausführung ...- - - 179 

Gerichtöverfaffungsgefeß, Beſtimmun⸗ 
gen des Ausführungsgefeged..... 105 

Inſtruction . .................. 289 
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Gerichtsvollzieheramt, Inſtruction für den 
Inſpector deſſelben und deſſen Sub» 

ER RE RE 289 

Gertrud, St., Kirchengemeinde, Bildung 
derſeibꝛe 516 

Gefchäftsjahr des Hanfeatifhen Dbers 
landesgerichts .. ................ 139 

Gefhäftsordnung der Bürgerfchaft, 
Tranfitorifches Geſetz zu SH 63 und 

70 derfelben 

Gefchäftövertheilung für das erſte Geſchaͤfts⸗ 

jahr der Gerichte: 

De u u —2—42 

Amtsgericht in Hamburg „ur. . +.» 346 
Landgericht .................... 340 

Dberlandeögericht .. .. . . .......* 347 

Gefchworene und Schöffen: 
Anfertigung und Aufftellung der Urs 
I, Er ‚141.199.268 

Neue Urlifte für die Gemeinde Geeft- 

hacht 285 

Erwählung ......... ......*4 199 

Gefindewefen, Vorfchriften für die Eontrolle 
beffelben 

Gewerbefammer, Ausftellung und Beftäti- 

gung von Lehrbriefen durch biefelbe. 3 

Gewerbefammer, Bekanntmachungen ders 

felben (in chronologifcher NReihefolge), 

betreffend: 
Lehrverträge der Gewerbtreibenden.. 422 

Schriftliche Lehrverträge der Gewerb⸗ 

treibenden 

Gewerbe ˖ Ordnung: 
Anwendung von Beſtimmungen der⸗ 

ſelben: 

$ 135 bie $ 139 auf die Beſchaf⸗ 

tigung von Arbeiterinnen und 
jugenblidyen Arbeitern in Glass 

hütten 

$$ 135, 137, 138, 3308 auf bie 
Beichäftigung jugendlicherArbeiter 
in Spinnereien 

... .........„m.a.a..—...„ 

. nn... kenne 

.....n. 7 rennen“ 

„m... ee 



524 Hamb. Gefepfammlung. 1879. Alpbabetifches Negifter. 
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Handel und Schiffahrt, Deputation für, 
Ermächtigung derſelben ald Ber 

waltungsbehörde zur Ausfertigung ber 

auf Grund der von der Prüfunges 

Commiſſion ausgeftellten Prüfungs 

zeugniffe zu ertheilende Befähigungs- 

zeugniffe für Mafchiniften erfter, 

jweiter und dritter Glaffe auf See: 

dampfichiffen 

Handelsgeſetzbuch, Begründung der Reviſion 
in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten durch 

Verlegung von Beflimmungen des 

Hamburgifchen — zu 

0 Re r 

Handeldöfammer, Bekanntmachungen ders 
felben Cin chronologifcher Neihefolge), 

betreffend: 

Ufancen beim Effectenhandel 

Die Börfenfperre 

Ufancen für den Handel mit Kartoffel: 

mehl und Kartoffelftärfe 

Handeldregifter, Zuftändigfeit der Gerichte 

für diefelben 

Handelöjahen, Kammern für, Beltims 

mungen über bdiefelben im Gerichtes 

verfaffungsgefeße 

Hanſeatiſches DOberlandeögericht, f. Ober: 
landeögeridht. 

Hanfeftädte, Uebereinfunft unter denfelben, 

betreffend die Aufhebung des Ober; 

appellationdgerichts zu Lübeck 

Harburg-Stader Eifenbahn, Gonceffion 
an die Unter⸗Elbe'ſche Eifenbahn-Ges 

felichaft für die Hamburgifche Strede 

der Eifenbahn von Stade nadı Gurs 

haven in Anfchluß an die Harburg- 

Stader Bahn 

Harveftehude, Kirchengemeinde, Bildung 
deſeiböbe 
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Hobenfelde, Abtrennung diefes Vororts von 
dem Kirchſpiel St. Georg und Zus 

theilung zu der neuen Kirchengemeinde 
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Hppothefen-Amt, Befanntmachungen des» 
felben (in chronologifcher Reihefolge), 

betreffend: 

Geichäftsgang auf den Hypotheken— 

Bureaus für die SH 4—16 des Ge- 

ſetzes, betreffend Ausführung der Civil⸗ 

prozeßordnung (vom 19. September) 

Den Geſchäftsgang auf den Hypotheken— 

Bureaus für die 66 4—16 des 

Geſetzes, betreffend die Ausführung 

ber Civilprozeßordnung vom 14. Juli 

1879 (vom December) ......... 

Hypothefen-Burcaus: 
Gebühren-Schragen für Diefelben ... 

Gefhäftsgang auf denfelben für die 

5 4—16 des Geſetzes, betreffend 

Ausführung der Civilprozeßord— 

nung............ ... nenne. 484 

x as 

Immobilien, Prolongation der Abgabe von 
den Eigenthumsveränderungen der: 
felben bi8 Ende 1880 ........... 

Immobilien, ſ. auch Unbewegliches Ber 

mögen. 

Andireete Steuern und Abgaben, Deputa- 
tion für, Section für&tempel,f.S 

Injurienfachen, Anbängige, Behandlung 
derfelben bei Einführung der Straf: 

prozeßordnung 

Inftructionen, betreffend: 

Gasfitter 

Gerichtsvollzieheramt, Inſpector, deſſen 

De Be u ur Er Er Ze u 

Du u u u 422 

Subftitutenunddie®erichtövollzicher 2 

Quarantainebeamten und Gurhavener 

Etaatdlootfen, wegen aus Ruſſiſchen 

Häfen fommender Schiffe 
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Stempel. 
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Seite 
Jugendliche Arbeiter, Beichäftigung ders 

felben in: 

Fabrifen, Termin für die zu machende 
Anzeige 415 

Glashütten .................... 122 

Spinnereien .... .... ........... 131 

Juriftifche Prüfung, Erfte: 
Beltimmungen für die Ablegung der: 

felben 

MWegfall der Commiſſion für dieſelbe 

in Greifswald und Bildung einer 

neuen bei dem Oberlandesgerichte 
0: 

Juſtizverwaltung, Beftimmungen über dies 
felbe im Gericytöverfaffungsgefeße .. 107 

K. 
Kaltehofe: 

Einbeziehung des Elbdurchſtichs durch 

dieſelbe ſowie eines Theils derſelben 

in die Deutſche Zollgrenze 

Eröffnung des Elbdurchſtichs durch 

dieſelbe 

Fahrzeuge, Deren Liegen im Elbdurchſtich 

daſelbſt 

Zollgrenze bei derfelben, Aenderung . 510 

Kammern für Handelsſachen, Beſtim— 

mungen über bdiefelben im Gerichte: 

verfaffungsgefege 

Kanzlei des Senats, ſ. Senate-Kanzlei. 287 
Karten, Spiel«, ſ. Spielfarten. 

Karten von Arenſch und Behrenſch, 
Deffentlihe Auslegung der nach den 

amtlichen Vermeſſungen angefertigten 421 

Kartoffelmehl, Kartoffelftärfe, Platz⸗ 
Ufancen für den Handel mit denfelben 460 

Kinderfpielfarten, Sranzöfifche, Art der 
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Stempelung ................... 286 

Kirchengemeinden, Bildung neuer: 
Bertenb; &E 22042 re 516 

Harveftehude .. ...... ........ 575 
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Kirchenrath, Bekanntmachungen deſſelben 
(in chronologiſcher Reihefolge), bes 

treffend: 

Bildung einer neuen Kirchengemeinde 
(vom 27, Januar) ..... ....... 515 

Bildung einer neuen Kirchengemeinde 
(vom November) .............. 516 

Kirchhöfe vor dem Dammthor, Schlie— 

fung: 

Allgemeine Beftimmungen „+... +... z9 

St. Catharinen ................. 146 

St. Marien-Magdalenen ......... 281 

St. ER .................. 146 

St. Nicolai eo | MEERE ——— 330 
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Kleider, Gebrauchte, Verbot der Einfuhr 
and Rußland................... 7 

Foribane 80 

Wiederaufhebung. ............. 146 

Knaben, Beſchäftigung derſelben in Glas— 
hülleennn 122 

Kompetenz der Polizei-Behörde, Auf— 
hebung des Geſetzes vom 30. April 1869 110 

Konkursordnung: 
Ausführuug 

Gebühren für das Vorrechts-Regiſter 

in Gemäßheit des Geſetzes, be— 

treffend Ausführung derfelben.... 288 

Konkursverfahren, Anfechtung von Rechtes 

handlungen eines Schuldners außer: 

halb deſſelben . ................ 331 

Koſten, Gerichts-, ſ. Gerichtskoſten. 

Küper-Sängerbund, Verbot dieſes Vereins 481 

Kugelbafe, Fort: 
Nebenfahrmwaffer dafelbft unterhalb Cux⸗ 

haven, Marfirung des neuen .... 484 

Rayonplan und Rayonfatalter des— 

felben, Feſtſtellung . .. .. ........ 
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Lagermiethen im neuen Petroleum:Hafen, 
Marimal:Tarif für diefelben ...... 

Zandgebiet, Abänderung ärztlicher Diftricte 

Landgemeinden: 
Schankwirtbfchaftes und Gaſtwirth— 

fchafts-Betrieb, Einfchränfung der 
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Schulweſen, Gefeg betreffend dafjelbe 

Randgericht: 
I RE 

BSeſezungg 

Bürgerſchaft, Abordnung von elf Mit: 

gliedern in diefelbe .. .......... 

Bureauskocalitäten ..... ......... 

Civilprozeſſe, welche nach den bis— 

herigen Prozeßgeſetzen bei demſelben 

fortzuſetzen ſind 

Gerichtsverfaſſungsgeſetz, Beſtimmun—⸗ 

gen des Ausführungsgeſetzes über 
daſſelbe 

Geſchäftsvertheilung für das 

Gefchäftsjahr 

Nicht ſtreitige Gerichtöbarkfeit, Zus 
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ftändigfeit in Sachen derfelben... 2 

Sitzungen in Civilfachen und in Straf- 

fachen 

Staatsanwaltſchaft bei demfelben.... 

Landgericht, Bekanntmachungen deffelben, 

fowie des Präfidenten deffelben in 

chronologiſcher Reihefolge), betreffend: 

Die nad) den bisherigen Prozeßgefegen 
bei dem Landgericht fortzufeßenden 

Eivilprozeffe 
Die Localitäten des Landgerichts... 

Randgericht zu Lübeck, Berufung von Ober; 
appellationsgerichtsrath Dr. Hoppen⸗ 

ſtedt zum Präſidenten deſſelben 
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Prüfungsordnung für diefelben 

Prüfungszeugniffe, Uebereinfommen mit 

Preußen über deren wechfelfeitige 

Anerkennung ................. 

Lebrverträge der Gewerbtreibenden, 
Schriftliche uo. 00000 r0..» > 3.422 

Leib: und Bettwäfche, Gebrauchte, Verbot 

der Einfuhr aus Rußland 

Fortdauer 

MWiederaufhebung 
Leihhaus-Drdnung, Revidirte 

Lenormand'ſche Wahrfagekarten, Art der 

Stempelung derfelben 
Leuchtgas, Anleitung über deffen Verwendung 
Licht, Einrichtung eines neuen auf dem füds 

lichen Eibufer inder Nähe des Mielſtacks 

und Veränderung des Lühe⸗Lichts.... 

Locomotiven, Straßen:, Vorfchriften für 

deren Einführung 

Lombardichreiber, 
Zombardverwalter, 
Rootien: 

Gurhavener Staatslootfen, Inftruction 

für Ddiefelben wegen aus Rußland 

fommender Schiffe 

Einholen und Ausfegen derfelben in 

der Elbmünbung 

Kübel: 
Aufhebung des dortigen Dberappellas 

tiionsgerichts 
Berufung von Oberappellationsge⸗ 

richtsrath Dr. Hoppenftebt zum 

Präfidenten des Landgerichts dafelbft 

Lüũbeck, Fürftenthum, Zuftändigfeit des Han⸗ 
ſeatiſchen Oberlandesgerichts für das⸗ 

ſelbe 
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Miederaufhebung. ............. 146 

M. 
Margarethen, St., Auslegung und Ber: 

legung von Tonnen im Fahrwaſſer 

der Elbe oberhalb und unterhalb 
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Marien « Magdalenen Begräbnißplag, 
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St., Schließung deffelben......-.- 281 
Marfenichugregifter, Zuftändigfeit der 

Gerichte für diefelben 

Markt, Vorjhriften für das Feilbieten ge: 

fchorener Schafe auf demfelben vom 

1, November bis 3L. März 

Marfchlande, Bekanntmachungen der Land» 

herrenſchaft Cin chronologifcher Reihe- 

folge), betreffend: 

Die Frühjahrsfchonzeit für die Fifcherei 

Das Liegen der Kabrzeuge bei Enten: 

mwärder und im Elb⸗Durchſtich bei 

Kaltenhofe 

Maſchiniſten, Zufaffung derfelben auf Eee: 
dampficyiffen, welche vor dem L. Januar 

1880 als ſolche Dienfte gethan haben 

Maichiniftenprüfungen erfter, zweiter und 
dritter Glaffe auf Seedampffchiffen, 

Zufammenfetung der Prüfungs-Eom- 

miſſion 

Marimal-Tarif, ſ. Tarife. 

Medicinal-Collegium, Bekanntmachungen 
deffelben «in chronologifcher Reihe— 

folge), betreffend: 

Die Prüfungsbehörde für die Apothefers 
gehülfen 

Trichinenhaltiges Kleifch von Ameri- 
fanifchen Schweinen 
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Michaelis:Begräbnißplag, St. Schließung 
deffelben 

Mielftad, Errichtung eines neuen Lichtes 
auf dem füdlichen Eibufer in der 

Nähe deffelben 

Mortifitation Hamburgifcher Staatsſchuld⸗ 
Dofumente auf Inhaber, Gefek, bes 

treffend dieſelbe . . ... ... .. ....... 

Münzſtätte, Commiſſion für die, Be— 
kanntmachung derſelben, betreffend den 

Ankauf und Verkauf von Portugaleſern 

Muſeum für Völkerkunde, Beſtimmungen 

rn Tree 

für deffen Berwaltung ........... 456 

Mufterfchugregifter, Zuftändigfeit der 
Gerichte für diefelben ...... ..... 253 

N. 
Nachitempelung von Spielfarten ..414.422 

Nachverftenerung von Spielkarten, Anwen: 
dung von Beftimmungen über Diefelbe 120.504 

Natural-Einquartierung, Tarif über die 
für diefelbe aus Staatsmitteln zu 
gewährende Entfhädigung .. .... 5.406 

Nicht ftreitige Gerichtöbarkeit, Geſetz, be 
treffend dieſelbe . . . . .. ........... 253 

Nicolai-Begräbnißplag, St., Schließung 
2 330 

Miedergeriht, QDuiescirung von Mit: 
gliedern.. 126 

Nordamerika, Vorſchriften für die Einfuhr 
von Rindvieh daher ............. 271 

Norder-Eilbe: 
Verlegung der Schiffahrt zwifchen 

Norders Elbe und Handfähre nad 

dem Durchftich der Billwärder Infel 491 

Zollgrenze daſelbſt .. ............ 

Notariatsordnung von 1815, Abäanderungen 
derjelben .._ nn rennen 
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Oberappellationsgericht der freien Hanſe⸗ 

ftädte: 
Abänderung der Dberappellationd: 

gerichtd-Drdnung. .. .......... 

Aufhebung deſſelben nach Inkrafttreten 

des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes für 
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wären, an das Reichsgericht ..... 

DOberelbifher Schiffabrtöverfehr, Zoll: 
abfertigung deffelben ............. 

Dbergericht, Quiescirung von Mitgliedern 

Dberlandeögericht, Hanfeatijches: 
Amtstracht 

Beſetzung 
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Gefchäftsvertheilung für das erfte Ge— 
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Lũbeck, Fürftenthum, Zuſtändigkeit für 

baſeee 

Prokuratoren bei demſelben 

Sitzungszeiten für die nach den bis— 

herigen Prozeßgeſetzen zu erledigenden 

Hamburger und Bremer Civilſachen 

Uebereinkunft der drei freien Hanſe— 

ftäbte vom 30. Juni 1878, betreffend 

die Errichtung eines gemeinfchaft- 

lihen Oberlandesgerichts, Zufab- 
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DOberlandeögericht, Hanfeatiiches, Be: 

fanntmachungen bdeffelben, fowie bes 
Präfidenten beffelben, Cin chronos 

logifher Neihefolge), betreffend: 

Wahl von Profuratoren bei dem 
Hanfeatifchen Oberlandesgericht ... 

Die Sitzungszeiten des Hanſeatiſchen 

Oberlandesgerichts für die nach den 

bisherigen Prozeßgeſetzen zu erledi⸗ 

genden Hamburger und Bremer 

Civilſachen................... 

Eingaben an das Hanſeatiſche Ober— 

landeſsgerihtttt 

Oberſchulbehoͤrde: 

Landgemeinden, Section für deren 

Schalweſen 

Mufeum für Völkerkunde, Beſtim— 

mungen in Betreff der Verwaltung 

Prüfung von Lehrern und Leh— 

DEREN ee 461 

Unterrichtögefeg, Abänderung von 

$$ 24 und 57 deſſelben -....... 

Oberſchulbehoͤrde, Bekanntmachungen ders 

felben, Cin chronologifcher Reihefolge), 

betreffend: 

Prüfungsordnung für Lehrer und 

kehrerimen 

Die Prüfung vonLehrern undLehrerinnen 

Oberſchulbehörde, I. Section, Bekannt— 
machung derſelben, betreffend Beftims 

mungen für die Verwaltung Des 
Mufeums für Völkerkunde ........ 

486 Oberſchulbehörde, III. Section, Bekannt: 

486 

machung berfelben, betreffend Ab- 

änderung von 66 24 und 57 des 

Unterrichtögefeßed ............... 

Oberftantdanwalt, Ernennung des Obers 

ftaatdanwaltd bei der Staatdanwalt- 

ſchaft zu Hamburg zum Oberſtaats⸗ 

anwalt bei dem Hanſeatiſchen Obers 
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DOberftaatsanwalt, Ernennung eines ſolchen 
bei dem Landgericht und Schwur— 

gericht 

Deffentliche VBergnügungen, Prolongation 
ter Abgabe von denfelben bie Ende 
1880 

Ohlsdorf, Verkauf von Einzelgräbern und 
Familiengräbern auf dem neuen Fried: 
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bofe daſelbſt 79. 

Didenburgifches Fürſtenthum Lübeck, 
Zuſtändigkeit des Hanſeatiſchen Ober: 

landesgerichts für daſſelbe 

Ortsarmenverband I und II der Geeit- 
lande, f. Armen:Eollegium. 

P. 
Pauli, St., Vorſtadt, Zutheilung der bisher 

daſelbſt eingepfarrten Theile des Geeft: 

gebietd an die neue Kirchengemeinde 
Harveſtehude 

Pauli-Begräbnißplatz, St., Schließung 
deſeihe 

Penſionirungen, betreffend: 
Oberappellationsgerichtsmitglieder ... 

Obergerichts-⸗ und Niedergerichts— 
mitglieder 

Richter, über 60 Jahre alt, die noch 

im Amte verbleiben 

Peril social, Le, Verbot der fo betitelten 
Drudfchrift 

Petri-Begräbnißplag, St., Schließung 
BORDEN an nekekenene 

Petroleum-Hafen, Neuer, Marimal-Tarif 
für die Gebühren und Lagermiethen 

in demfelben.... .. nn 

Pferde-Eifenbabn zwifchen Hamburg und 
Wandsbek, Vorfchriften für den Dampf: 

betrieb auf derfelben. .... ....... 

- nennen 

. nt 

——— 

Hamb. Geſetzſammlung. 1879. Alphabetiſches Regiſter. 

Seite 

145 

405 

459 

| 

| 

| 

515 

330 

| 
281 

I 

Plag-Ujancen für den Handel mit Kartoffel: 
mehl und Kartoffeltärfe.. ........ 

Polizei⸗Behörde: 

Bezeichnung der ſtädtiſchen Polizei— 

Behörde als höhere Verwaltungs— 

behörde im Sinne des $ 35 des 

Geſetzes, betreffend die privatrecht— 

liche Stellung der Erwerbs- und 

Wirthſchafts-Genoſſenſchaften .... 

Kompetenz, Aufhebung des Geſetzes 

vom 30. April 1869 . 

Staatsanwaltſchaft, Beitellung von 

PolizeisBeamten zu Hülfebeamten 

berfelben 

Polizei-Behörde, Bekanntmachungen ders 

felben Cin chronologifcher Reihefolge), 

betreffend: 

Die Maafregeln zum Echuß gegen die 

Rinderpeft 

Die Befchäftigung jugendlicher Arbeiter 

in Fabrifen 

Verbot der periodifchen Drudichrift 

Aufhebung der Maafregeln zum Schuß 

gegen Rinderpeftgefahr 

Verbot der Drudicrift 

Tractat „N 2 

Revidirte Inſtruction für Gasfitter 

Die Frühjahrsſchonzeit für die Fiſcherei 

Verbot der Drudichrift Die Deutichen 

Arbeiter 

Das Gefindemwefen 

Die amtliche Wirkfamkeit des Fabrif: 

Inſpectors 

Verbot des Vereins Kuͤper⸗Sänger— 
bund 

Verbot des Strife-Gomittee der Tiſchler 
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für ein Geib-Denfmal.........- 

Das Feilbieten gefchorener Schafe .. 488 
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Polizei: Behörde, Bekanntmachungen der: 

felben Cin chronologiſcher Reihefolge), 

betreffend: 

Verbot von in Paris herausgegebenen 
focialdemofratifchen Drudicriften . 

Vorfchriften für die Einführung von 

Straßen » Locomotiven und den 

Dampfbetrieb auf der Pferde:Eifen- 

bahn zwifchen Hamburg und Wands⸗ 
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Polizeigericht, Zweites, Eintritt der Wirk: 
famfeit beffelben .... .. .......... 

Polizeiherr, Bezeichnung deſſelben als Ges 
meindevorſtand im Sinne des $ 486 

der Strafprozeßordnung innerhalb des 

Bezirks der ftädtifchen Polizei-Behörde 140 

Polizeirichter, Gefchäftsvertheilung bei 
deuſelibe 

Portugaleſer, Ankauf und Verkauf ders 

ſelben durch die Münzſtätte ....... 

Poſtordnung vom 8. März 1879...... 
Abänderungen ................ 

Preußen, Uebereinfommen wegen wechſel⸗ 

feitiger Anerfennung der Prüfungs- 

zeugniffe für Lehrer und Lehrerinnen 489 

Privatklage bei Beleidigungen, Ber: 
gleichsbehörde in Fällen derfelben... 140 

Profuratoren, Wahl vderfelben bei dem 

Hanfeatifchen Dberlandesgericht .... 486 

Prokurenweſen, Zuftändigfeit der Gerichte 
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Prüfungen, betreffend: 

Apothefergehülfen, Abänderung der 

Beltimmungen über diefelbe ..... 
Juriſtiſche, Erfte: 

Beſtimmungen für die Ablegung 
derſelben .................. 

Wegfall der Commiſſion für dieſelbe 

in Greifswald und Bildung einer 
neuen bei dem Oberlandesgerichte 

in MORE een 
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Lehrer und 2ehrerinnen........461,.480 

Rechtscandidaten beim Dberappellas 
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gebülfen für 1879, 1880, 1881 ... 416 

Prüfungs: Commiffion für Nedıtscandis 
daten, Wegfall derjenigen in Greifs— 

wald und Bildung einer folchen bei 

dem Dberlandesgerichte in Stettin 286 

Prüfungs-Commiffion zur Abnahme der 
Mafchiniftenprüfungen erfter, zweiter 
und dritter Glaffe auf Seedampf— 
fchiffen, Zufammenfegung derfelben .. 504 

Prüfungsordnung für Lehrer und Leh— 
KERN nenn 461 

Prüfungszeugniffe für Lehrer und Lehr 
rerinnen, Uebereinfommen mit Preußen 

über die wechfelfeitige Anerkennung 
derfelben auf Grund der Prüfungs: 
ordnung vom 23, Juni 1879 ..... 480 

Pulver, ſ. Schießpulver. 

Q. 
Duai-Anlagen auf dem Grasbrook, 

Negulativ für den Betrieb auf den 

HERE sure 386 

Duarantaine für aus Nuffifhen Häfen 
fommende Schiffe ............ 418 

Quartierleiſtung, ſ. Einquartierung. 
Question sociale, La, Berbot dieſer Drud- 

KO nennen 491 
Questions à la Portee de Tous, par un 

Homme du Peuple, Verbot ver 
No. 4, 5, 6 und 7 diefer Drud: 

ſchitt 491 

Duieseirungen, betreffend: 
Oberappellationggerichts-Mitglieder.. 143 

Dbergerichtös und Niedergerichte:Mits 

gliederr 126 
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Rechtsanwälte, Eingaben derſelben an das 
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Pröfung .. ................. 

Prüfung derſelben beim Oberappella⸗ 
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Wegfall der Prüfungs-Commiſſion für 

diefelben in Greifswald und Bildung 

einer folchen bei dem Oberlandess 

gerichte in Stettin 

Rechtshängige Sachen aus den drei freien 
Hanfeftädten, Zumeifung derfelben an 

dad Reichdgericht 

Rechtöhandlungen eines Schuldners außers 

halb des Konkursverfahrens, Anfechtung 

derjelben 

Rechtöpflege, Verhältniß der Verwaltung 

zu derſelben 

Referendar, Ernennung nad; vorberges 
gangener Prüfung 

Regulative, betreffend: 

Gerichte, Gefchäftsvertheilung für das 
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Betrieb auf den Geleifen......- 386 
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Beftimmungen 

Reichögericht: 
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gerichtsrath Dr. Schlefinger an 
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daſſelbe ....... 

Reichsſtempel von Spielkarten, |. Spiels 
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über die Nichtzahlung einer Amorti- 
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Ninderpeft, Maafregeln zum Schutz gegen 
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Schöffen und Gefchworene für das 

dortige Amtsgericht 
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Amtsgerichts 
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felben (in chronologifcher Reihefolge), 

betreffend: 
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lung bed dem Zollgebiet hinzutretenden 
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